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Die kirchliche Kunſt der erſten Hälfte des 
19. Jahrhunderts in Baden. 

Von Joſef Sauer. 

Einleitung. 

Schickſale der kirchlichen Kunſt zu Beginn des Jahrhunderts. 
Organiſierung des kirchlichen Bauweſens. 

Das Blatt der heimiſchen Kunſtgeſchichte, das wir hier 

aufſchlagen, gehört zu den unerfreulichſten, welche die Geſchichte 
des Abendlandes aufzuweiſen hat, mit eingerechnet die Zeit des 

30jährigen Krieges. Als Initiale leitet es ein wahnwitziger 

Vandalismus gegen die köſtlichen Schöpfungen vergangener 

Kunſt ein und was dieſem Präludium folgt, zeugt nicht etwa 

von titaniſcher Kraft im Neugeſtalten, mit der man das Alte 
erſetzen, vergeſſen und verſchmerzen machen wollte, ſondern 

von kleinlicher Engherzigkeit, von dürſtiger Armut und Hilf— 
loſigkeit den Aufgaben gegenüber; nur einige wenige Köpfe 

bringen Werke hervor, die aus dieſer weiten einſörmigen Steppe 

das Intereſſe auf ſich lenken können. 
Es gehört Selbſtüberwindung dazu, dieſes Blatt der Kunſt⸗ 

geſchichte von Anfang bis Ende durchzuarbeiten. Das mag auch 
der Grund ſein, weshalb es in ſeinen Einzelheiten ſo wenig 
bekannt und ſein Inhalt, der uns doch wahrlich zeitlich zunächſt 

liegt, faſt ganz vergeſſen iſt. Er mußte aus Bergen von Akten 

zuſammengeſucht werden, die aber auch wieder in den entſchei— 

denden Fragen wenig Auskunft zu geben haben. So kommt zur 

pſychologiſchen Schwierigkeit auch noch die techniſche der Ma⸗ 
terialbeſchaffung hinzu, die hier geſtellte Arbeit weithin ohne den 

inneren Lohn geiſtigen Schaffens, die Selbſtbefriedigung durch— 
führen zu müſſen. Immerhin geſtattet ſie intereſſante Einblicke 
in die geiſtigen und kirchlichen Zuſtände der Zeit und lehrt die 
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2 Sauer 

Entſtehung des modernen Gotteshauſes in ſeiner Differenziert— 

heit gegenüber dem der Vergangenheit kennen. 

Am Anfang der von uns in dieſer Arbeit abgeſteckten 

Periode geht in Baden wie in anderen ſüddeutſchen Ländern die 

Säkulariſation vor ſich. Sie iſt nicht mehr und nicht 

weniger als einer jener ikonoklaſtiſchen Wutanfälle, denen die 
Menſchheit von Zeit zu Zeit nach langen Epochen überreichen, 
um nicht zu ſagen übermütigen Kunſtſchaffens verfällt, nicht ohne 

ſich für ihr Verhalten mit Grundſätzen einer höheren Miſſion 

auszuweiſen. Legitimiert war ſie durch den Reichsdeputations⸗ 
hauptſchluß vom 25. Februar 1803, der „den Abergang aller 

Güter der Domkapitel, Bistümer, Stifte und Klöſter an die 

Landesherren ... mit allen Rechten zur vollen Dispoſition, ſo⸗ 
wohl zum Behufe des Aufwandes für den Gottesdienſt, Unter⸗ 

richt ... als zur Erleichterung der Finanzen“ verfügte. Damit 

war ein Auflöſungsprozeß in radikaler und ſyſtematiſcher Form 
zur Durchführung gebracht, der ſeit den 80er Jahren des vor— 
ausgegangenen Jahrhunderts durch die Kirchenpolitik Joſephs II. 

im vorderöſterreichiſchen Gebiet des badiſchen Oberlandes in 
Gang gekommen war und ſeit dem Lunéviller Frieden (1801) 

raſch auch auf andere Landesgebiete übergriff. Seit 1773, dem 
Jahre der Aufhebung des Jeſuitenordens, war die Schranke 

gefallen, welche den Schutz der Rechte und des Beſitzes der 

Klöſter in ihrem ſakroſankten Charakter garantierte. Klöſter und 

Stifte waren von jenem Augenblick an tatſächlich rechtlos 

geworden in ihrer Exiſtenz wie in ihrem Beſitzſtand und jeder 

Moment konnte das Todesurteil bringen, dem man ohne wirk— 

ſames Recht auf Einſpruch verfallen war. Die Zwecke, zu deren 

Gunſten man dieſe uralten Kulturſtätten vernichtete, waren ver— 
ſchiedene. Anter Joſeph II. hieß er Sammlung eines Breis⸗ 

gauer Religionsfonds zur Befriedigung allgemeiner kirchlicher 
Bedürfniſſe; im Lunéviller Friedensvertrag Entſchädigung der 

auf dem linken Rheinufer in ihrem Beſitzſtand geſchädigten 

Landesfürſten; im Jahre 1803 uneingeſchränkte Annexierung 

„zur freien und vollen Dispoſition des Landesherrn“, der aus 

den Erträgniſſen ſowohl einen Aufwand für Gottesdienſt, Unter⸗ 
richt und gemeinnützige Anſtalten machen, als auch ſeine eigenen 

Finanzen erleichtern kann. Dieſe ſchroffe Zweckentäußerung
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vollzog ſich in zwei Etappen, von 1803 und von 1806 an, in 

welchem Jahre durch die Rheinbundsakte das Großherzogtum 

Baden aus den Gebieten der verſchiedenen mediatiſierten 
Fürſtentümer, geiſtlichen Herrſchaften und dem Grundſtock der 

badiſchen Markgrafſchaften errichtet wurde. Von den mehreren 
hundert Klöſtern von Baden entgingen ganz wenige, die ſich für 

Anterricht zur Verfügung ſtellten, dem Untergang; 1806 fielen 
noch als letzte die uralten Schwarzwaldabteien St. Peter, 

St. Blaſien, St. Georgen zu Villingen, Gengenbach, Tennen— 
bach, Schuttern. 

Es liegt außerhalb des Rahmens unſerer Aufgabe, die 

Durchführung der Säkulariſation auf Grund der Quellen zu 
ſchildern ; wir haben uns hier nur mit ihrer Auswirkung auf 

die kirchliche Kunſt zu befaſſen. Sie war — es muß das von vorn— 

herein feſtgeſtellt werden — kataſtrophal in vieler Hinſicht. Die 

Klöſter aller Richtungen waren durch die Jahrhunderte hindurch 

außer der Biſchofsſtadt die bedeutendſten Kunſtſtätten des 

Landes geweſen; die Namen der angeſeheneren darunter auch 
in unſerem Lande ſind mit Ehren in der Kunſtgeſchichte gebucht. 

Was ſich an beweglichen Denkmälern der Kunſt wie der geiſtigen 

Kultur in von ſchwereren Kataſtrophen unberührt gebliebenen 

Kloſterſtiften im Laufe der Zeit angeſammelt hatte, das nahm 
gelegentlich den Amfang von reichen Muſeen an. Im Jahr— 
  

1 Eine gründliche, quellenmäßig behandelte Darſtellung fehlt für Baden 

übrigens noch vollſtändig. Nur die Säkulariſation im Breisgau unter 

Joſeph II. hat durch Herm. Franz (Studien zur kirchl. Reform Joſephs II., 

Freiburg 1908) eine erſchöpfende Darſtellung gefunden. Zuſammenfaſſend 

ſind die Vorgänge knapp geſchildert bei Herm. Lauer (Eeſch. der kath. 

Kirche im Großherzogtum Baden [Freiburg 1908] S. 13 ff. und Geſch. 

der kath. Kirche in der Baar [Donaueſchingen 1928] S. 280 ff.), im 

vorigen Jahrhundert ſchon (von Mone) in Die kath. Zuſtände in Baden II 

(Regensburg 1843); die bei der Aufhebung der einzelnen Klöſter mehrfach 

ſchon in eigenen Darſtellungen, ſo für Salem von Martin in Fr. D.⸗A. XV, 

101 ff., für Petershauſen von F. X. Staiger ebd. VII, 238 ff., für 

Gengenbach von P. Zell ebd. VI, 295ff., für St. Peter von Abt 

Speckle, Memoiren des letzten Abtes (Freiburg 1870) S. 256 ff.; für 

St. Blaſien von Rieder (Karlsruhe 1907), für Allerheiligen von 

Rögele in Fr. D.⸗A. N. F. 27 (1926) 326 ff.; für das Freiburger Prediger⸗ 
kloſter von Sauer in Zeitſchr. der Geſellſch. f. Geſchichtsk. von Frei⸗ 

burg 38 (1925) 111ff. 
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hundert vor dem gewaltſamen Ende hatten, namentlich in Süd— 
baden, faſt alle dieſe Häuſer nach den langen Heimſuchungen in 

den Franzoſenkriegen, vielfach in wahrem gegenſeitigem Wett— 
eifer ein völlig neues künſtleriſches Kleid ſich angelegt und die 

wunderbar reichen Entwicklungsphaſen des Spätbarock und 
Rokoko bis herauf zum Klaſſizismus ſind in den Kirchen bzw. 

Konventsgebäuden von Salem-Birnau, St. Peter, St. Trud⸗ 
pert, Gengenbach, St. Blaſien, oder gar in der biſchöflich ſpeye— 

riſchen Reſidenz von Bruchſal, in der Jeſuitenkirche von Mann⸗ 

heim, in Gerlachsheim glänzend vertreten. Jetzt nach Vertrei⸗— 
bung ihrer bisherigen Inſaſſen und Aufhebung ihrer natürlichen 

Zweckbeſtimmung war die Lage dieſer Häuſer ungemein kritiſch 
geworden; ihr weiteres Schickſal hing ausſchließlich vom Willen 

des neuen Beſitzers, des Landesherrn bzw. des Staates ab; des 

letzteren Intereſſe beſtand vorwiegend in dieſer erſten Aber— 
gangszeit in der ungeſchmälerten Erhaltung des materiellen 

Wertes und Beſitzes, in deſſen neuzeitlicher Nutzbarmachung für 

die Befriedigung der bisher von den Klöſtern beſorgten kirch— 

lichen Bedürfniſſe der Bevölkerung und in der Durchführung 
eines geregelten Schulunterrichtes. Darüber hinaus noch für 

die möglichſt gute und würdige Inſtandhaltung dieſer großen 

Zahl von in den Klöſtern und Stiften repräſentierten Kunſt⸗ 
denkmälern beſorgt zu ſein, ging wohl über die Kräfte des 
Staates von damals hinaus. Dieſer von heute auf morgen in ſolch 

gewaltigem Ausmaße geſtellten Aufgabe konnte er nicht ge— 
wachſen ſein. Geben wir dieſe Tatſache auch gewiß zu, ſo wird 
damit noch keineswegs die völlige Anbekümmertheit und brutale 

Hartherzigkeit gegenüber höchſten Kunſt- und Altertumswerten, 

welche die Aufhebungskommiſſion und der ganze amtliche Appa— 
rat bei Durchführung der Säkulariſation an den Tag legten, 

auch nicht entkernt entſchuldigt. Die beweglichen Kunſtgegen— 

ſtände, ſoweit ſie in Bildern, Reliquien und kunſtgewerblichen 
Gegenſtänden beſtanden, wurden faſt durchgängig verſteigert, 
falls ſich Liebhaber dafür fanden, oder verſchleudert, ſelbſt auch 

aus Kirchen, die als Pfarrgotteshäuſer ihrem naturgemäßen 

Zweck erhalten blieben; man beließ in ſolchen Fällen meiſt nur 

die notwendigſten Ausſtattungsgegenſtände. Namentlich die bei 

größeren Klöſtern ſehr zahlreichen Glocken waren begehrte Ob—
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jekte, ſie wurden vielfach an andere. Kirchen, die ſolche be— 
nötigten, verkauft, gelegentlich auch durch landesherrlichen Willen 

an ſolche verſchenkt. So wanderten von den 15 Glocken der 

Abtei Salem, die Abt Anſelm II. im ſpäten 18. Jahrhundert 
hatte gießen laſſen, 3 in die Schweiz, wohin auch 4 von den 

Birnauer Glocken kamen, die übrigen in die Hände von Pri— 
vaten und Händlern?; aus St. Blaſien kam die große Glocke in 

die evangeliſche Kirche nach Karlsruhe, 5 andere in die Stephans— 
kirche dorts, aus Tennenbach ſolche u. a. nach Malter— 

dingen und Mußbach; die Stiftskirche in Villingen mußte 

4 Glocken, darunter die große, reich mit Inſchriften verſehene an 
die evangeliſche Stadtkirche in Karlsruhe abgeben“ Schuttern 

ſeine große Glocke unter ſtärkſter Oppoſition der Bevölkerung an 

die Kirche in Philippsburg, Frauenalb 4 an die kleine Kirche 

der Reformierten in Karlsruhe d. Auch in St. Peter mußte Abt 

Speckle noch vor der faktiſchen Aufhebung bei der Beſtandsauf— 

nahme Angaben über Zahl, Gewicht und Entbehrlichkeit der 

Glocken machen“. Außer den Glocken waren es beſonders Al— 
täre, Kanzeln, Orgeln, die einer ſtarken Wanderung ausgeſetzt 

waren, ſo kamen die 3 Altäre der Jeſuitenkirche von Baden— 
Baden nach Philippsburg, aus der dortigen Kapuzinerkirche der 

Hochaltar nach Eberſteinburg, 3 andere Altäre nach Daxlanden; 
der Altar der Jeſuitenkirche von Ettlingen nach Haueneberſtein, 

Altäre der Ettlinger Schloßkirche nach Kuppenheim; die Altäre 

der Jeſuitenkirche in Mannheim nach Reichenbach (Ettlingen), 
ein Altar von Amtenhauſen nach Emmingen ab Egg, Altäre und 

Kanzel des Kloſters Bächen Einzgau) nach Beuren (über— 
lingen); der Hochaltar von Weppach nach Lellwangen; 3 Altäre, 

darunter der Hochaltar von St. Johann in Konſtanz, nach Murg 
bei Säckingen, ein Altar von dort nach Kommingen, 3 Altäre 

aus Salem nach Herdwangen, Altäre, Kanzel und Beichtſtühle 

von Fremersberg nach Eiſental, 2 Altäre von Tennenbach um 

2 Vgl. Klein im Birnauer Kalender 1927, 65 ff. 

3 Siebert im Kalender der Pfarrgemeinde St. Stephan in Karls— 

ruhe 1927, 40. 

4 Vgl. Fr. Hirſch, 100 Jahre Bauen und Schauen S. 65. 

5 Vgl. Obſer in Oberrh. Zeitſchr. N. F. 33, 250. 

6 Braun, Memoiren des letzlen Abtes von St. Peter S. 281.
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100 fl. nebſt einem dritten aus Kenzingen nach Kiechlinsbergen; 

2 Altäre von Allerheiligen nach Kappelrodeck; der Hochaltar 
nebſt anderem Inventar der gleichen Kloſterkirche nach Peters— 
tal; die 3 Altäre der Kapuzinerkirche zu Oberkirch aus der 
Barockzeit in die Pfarrkirche zu Ebersweier; aus der Domini— 

kanerkirche zu Freiburg wurden 2 Seitenaltäre des 18. Jahr— 

hunderts um 125 fl. an die Kirche von Jechtingen verkauft; ein 
weiterer Altar mit anderen kirchlichen Ausſtattungsſtücken an die 
St. Martinskirche in Freiburg; ein Reliquienſchrein und ein 
ſilbervergoldetes Kruzifix des 13. Jahrhunderts um 400 fl. an 

das Kloſter Mödingen; die ſchöne Barockkanzel an die Kirche zu 
Herten, ein leider nur geringer Reſt von herrlichſten Glas⸗ 

malereien des 14. Jahrhunderts, die durch jahrelanges Lagern 
auf einem allgemein zugänglichen Heumagazin großenteils zer— 

ſtört worden waren und 1812 von Leonhard Hug um 150 fl. 
erworben wurden, an das Münſter zu Freiburg?. Die Chor⸗ 

orgel von St. Peter wanderte nach Bnsbach, die der Jeſuiten— 

kirche in Baden nach Eberſteinburg. Von St. Blaſien erhielt 

die Stefanskirche in Karlsruhe' die Silbermannſche Orgel und 
eine Prachtmonſtranz, einen Kelch Gernsbach von Petershauſen; 
die Kirche in Rielaſingen die ſchöne Monſtranz von St. Johann 

in Konſtanz. 

Kunſtgegenſtände, die man mit dem Maßſtab des dama⸗ 
ligen Arteils als beſonders wertvoll erkannte, wurden in die 
Sammlungen nach Karlsruhe übernommen, nachdem Galerie⸗ 

direktor Becker oder eine andere von ihm beauftragte Perſönlich⸗ 
keit eine Durchſicht des Inventars in den Hauptklöſtern vor— 

genommen hatte. Dieſes noch relativ beſte Los wurde nament— 
lich altdeutſchen Tafelbildern, Flügelaltären und beſonders wert⸗ 

vollen und früheren Gegenſtänden der Edelſchmiedekunſt zuteil. 

Auffallend viele ſolcher Bilder kamen aus Salem nach Schloß 

Eberſtein. Künſtleriſch nicht beſonders beachtenswerte, nach der 

Auffaſſung der Kommiſſion aber immerhin noch verwendbare 

kirchliche Gebrauchsgegenſtände wurden in Depoſitorien, z. B. 

der Religionsfonds in Freiburg oder Konſtanz geſammelt, von 
wo ſie an bedürftige und neu entſtandene Kirchen geſchenkt oder 

7 Vgl. meine Nachweiſe in Zeitſchr. des Geſchichtsvereins von Freib. 

38, 136 ff.
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verkauft werden konnten. Mißlich war, daß bei dem totalen 
Wandel im künſtleriſchen Geſchmack dieſe zur Wahl bereit— 

ſtehenden Stücke, wegen ihrer „Schnörkel“ oder ihres gotiſchen 
Stils nicht mehr paſſend für neue Kirchen, vielfach wenigſtens, 

befunden wurden. Sonſt aber wurde alles der Verſteigerung 
oder dem Verkauf ausgeſetzt, wobei Gegenſtände von Silber 

oder anderem Edelmetall raſch ihre Liebhaber fanden und in 

der Folgezeit wohl meiſt eingeſchmolzen wurden. Zu welch 
unwürdigen Szenen es hierbei kommen konnte, hat Abt Speckle 

von dem Georgskloſter in Villingen berichtets. Von allen 

größeren Klöſtern war einzig St. Blaſien imſtande, die Koſt⸗ 

barkeiten ſeines Kirchenſchatzes, ſeiner Bibliothek und ſeines 

Archivs zu retten und an einen ſicheren Ort, der ihm fernere 
Exiſtenz garantierte, zu verbringen. Wenn ſeit 100 Jahren die 

nähere Umgebung ſolcher Klöſter die ergiebigſte Fundſtätte für 

Sammler und Altertumshändler gebildet hat und manches 
Juwel an Plaſtik oder Malerei abzugeben hatte, ſo mag man 

daran ermeſſen, welche Kulturwerte und Schätze alter heimi— 
ſcher Kunſt mit liebevoller Pietät an ſolchen Stätten im Laufe 

der Jahrhunderte zuſammengehäuft waren, die mit einem ein— 

zigen Federſtrich auf die Straße geworfen und zumeiſt auch ver⸗ 

nichtet, zum mindeſten der Volksöffentlichkeit entzogen wurden, 

namentlich bei der großen Zahl in Frage kommender Objekte. 
Problematiſcher noch war die Lage, vor die Baudenkmäler 

dieſer Klöſter geſtellt waren, Konventsgebäude und Kirchen. 

Meiſt von großer Geräumigkeit, ließ ſich an kleineren Orten 
nur ſchwer eine neue Zweckbeſtimmung finden. Die radikalſte 

Löſung des Problems brachte die Niederlegung der Bauten, 
wobei man wenigſtens aus den Baumaterialien noch einen 
Profit ziehen konnte. So wurde das Kloſter Amtenhauſen, das 
weitab von einer Ortſchaft lag, vernichtet, desgleichen Her— 

mannsberg und Grünenberg am Bodenſee, in Aberlingen 1820 

die Kirche der Johanniterkommende, die der Franziskanerinnen 

St. Gallus, die Kirche des Frauenklöſterleins „auf der Wieſe“; 

1841 die Kirche mit einem Teil des Kloſters Bächen (Linzgau), 
in den 40er Jahren das große Kloſtergebäude in Schwarzach, 

s Memoiren S. 248.
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in Konſtanz die Kirchen St. Lorenz, St. Paul, St. Peter 

(Dominikaner), Petershauſen; in Freiburg der ſchöne Chor der 

Dominikanerkirche, das Klöſterlein Fremersberg bei Baden, in 
Heidelberg die Karmeliterkirche und Franziskanerkirche, auf der 
Reichenau die Kirche St. Johann; Ettenheimmünſter wurde 

abſchnittsweiſe zerſtört. Am günſtigſten kamen die Kloſter— 

kirchen weg, die als Pfarrkirchen verwendet werden konnten, wo— 

bei manchmal bei der Wahl zwiſchen mehreren der Zufall, noch 
mehr aber fiskaliſche Erwägungen die Entſcheidung brachten. 

So ſiel auf der Reichenau bei der Wahl zwiſchen der Münſter— 

kirche oder St. Johann die Entſcheidung ſür erſtere aus“, in 

Konſtanz bei der Wahl zwiſchen St. Stephan und der Fran— 
ziskanerkirche zu Gunſten erſterer, für das vor allem auch eine 

von dem früheren Biſchöſl. Geiſtl. Rat-Fiskal und Chorherrn 

Alrich Ignaz Leopold von Meerhard auf Bernegg für Inſtand— 
haltung gemachte größere Stiftung den Ausſchlag gab“. Es 

wurden vor allem die Kirchen der größeren Klöſter: Salem, 
St. Blaſien *, St. Alrich, St. Trudpert, St. Peter, Schuttern, 

Gengenbach, die Jeſuitenkirche in Freiburg, Ettlingen, Mann— 
heim, Heidelberg, die Auguſtinerkirche und die der Karmeliter 

in Weinheim, die der Prämonſtratenſer in Gerlachsheim, der 

Ziſterzienſer in Bronnbach pfarrgottesdienſtlichen Zwecken zu— 

geführt. In allen anderen Fällen, in denen ſich eine derartige 

Neuverwendung nicht ermöglichen ließ, war das Schickſal dieſer 
Bauten beklagenswert. Am nur an das Beiſpiel von Tennen— 

bach zu erinnern. Hier war in dem weitabgelegenen ſtillen 

Schwarzwaldtal weder für die ausgedehnten Konventgebäude 
noch die große romaniſche Kirche irgendwelche ſachgemäße 

Zweckbeſtimmung zu finden. So ließ man erſtere, nachdem ſie 

vorübergehend 1814/15 als Militärlazarett gedient hatten, auf 

Abbruch verſteigern und die Kirche transferierte man 1829 nach 

» Akten des Generallandesarchivs. Domänen-Verwaltung Konſtanz. 

Reichenau Faſz. V: Bauſachen. Faſz. 844. 

10 Akten des Generallandesarchivs, Bezirksamt Konſtanz. Ver— 

waltungsſachen. Konſtanz: Kirchenſachen J. 

11 Die Rettung dieſer Kirche iſt nur dem Eingreifen des Baudirektors 

Fr. Weinbrenner und des Bauinſpektors Chriſt. Arnold zu verdanken; aber 

das Kupferdach der Kuppel mußte wenigſtens geopfert werden. Vgl. 

Fr. Hirſch, 100 Jahre Bauen und Schauen S. 51ff. 
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Freiburg, wo ſie ſehr weſentlich umgeformt nach den romanti— 

ſchen Anſchauungen der Zeit, als erſtes Gotteshaus der Prote— 
ſtanten eingerichtet wurde. Uhnlich, wenn nicht noch ſchlimmer 
erging es Allerheiligen. Das ganze Anweſen war zunächſt an 

einen ſehr wenig zuverläſſigen Textilfabrikanten verpachtet wor— 

den. Am 6. Juli 1804 brannte aber, durch Blitz entzündet, 
Turm und Dach der Kirche ſowie das Konventgebäude nieder; 
das Innere der Kirche blieb dank dem widerſtandsfähigen Ge— 

wölbe unverſehrt, ebenſo die Prälatur. Weinbrenner wie auch 

Baumeiſter Fiſcher trafen alsbald Vorkehrungen zur Ausbeſſe— 

rung der Schäden in der Kirche; dagegen brachte es der Päch— 
ter, der unbefugterweiſe die wertvollſten Materialien und Aus— 

ſtattungsſtücke ausbrechen und verkaufen ließ, in wenig Jahren 

dahin, daß der Bau Ruine wurde und die Gewölbe einſtürzten. 

Schon von 1824 an wurde ſie mit Genehmigung der Regierung 
als Steinbruch benützte. Aber auch wo eine praktiſche Zweck— 
beſtimmung ſich zunächſt finden ließ, war das endgültige Schick— 

ſal nicht viel beſſer. Meiſt waren dafür durchgreifende Am— 
und Einbauten nötig, die den monumentalen urſprünglichen 

Charakter völlig veränderten; eine ſorgſamere pflegliche Be— 

handlung der Bauſubſtanz unterblieb faſt immer und nach 
wenigen Jahrzehnten waren nur noch beklagenswerte Ruinen 

vorhanden, beſonders da die Mieter oder Eigentümer raſch 
wechſelten. Die würdigſte Zweckbeſtimmung, die ſolchen Bauten 

außer für kirchliche Zwecke zuteil werden konnte, war die für 
Schulzwecke. So wurden in Schulen umgewandelt die ihrer 

Seitenſchiffe beraubte gotiſche Kirche der Franziskaner in Kon— 

ſtanz; das Kloſter der Dominikanerinnen in Meersburg, nach— 
dem es eine Zeitlang als Brauerei gedient hatte; das Fran— 
ziskanerkloſter in überlingen, das ſpäter Spital wurde; das 
Dominikanerinnenkloſter in Pfullendorf; das der Schwarzen 
Nonnen in Heidelberg; das Kapuzinerkloſter in Mahlberg. 

Als Spital eingerichtet wurden das Franziskanerinnenkloſter in 
Markdorf; die Franziskanerkirche und Kloſter in Villingen und 

der Reſt des Klariſſenkloſters in Freiburg, das Kloſter der 

Dominikaner (Anatomie) und Dominikanerinnen in Heidelberg. 
  

12 Vgl. die erſtmalige Verwertung des Aktenmaterials über die 

Schickſale der Kirche bei Rögele im Fr. D.-A. N. F. 27, 363 ff.
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Manche der Häuſer wurden in Brauereien verwandelt, wie die 
Kapuzinerkirche in Villingen und die Stiftskirche St. Johann 
in Konſtanz; die Benediktinerkirche in Villingen in ein Salz— 
magazin. Vor allem aber ſuchte man, entſprechend dem für 

die Zeit charakteriſtiſchen Zug zur Induſtrie, Fabriken in den 

ausgedehnten Anlagen unterzubringen. Das Kloſter in Etten⸗ 

heimmünſter war bis zum baldigen Abbruch Zichorienfabrik; das 
Kloſter zu St. Blaſien erſt Gewehrfabrik, dann Spinnerei; eine 
ſolche wurde auch im Inſelkloſter zu Konſtanz und im Kloſter 

zu Frauenalb eingerichtet. Als Theater dienten eine Zeitlang 
die Auguſtinerkirche in Freiburg und die Kirche der Domini— 
kanerinnen in Villingen ſowie der Auguſtiner in Konſtanz, 

als Kaſerne das Kloſter Petershauſen, das Dominikaner⸗ 

kloſter in Heidelberg. Meiſt aber wurden Gebäude und 

Kirchen an einzelne verkauft, die ſie als Wohnungen oder für 
gewerbliche Zwecke einrichteten, Teile davon oder das Ganze 

im Laufe der Zeit niederriſſen, jedenfalls in keiner Weiſe den 
Alters⸗ und etwaigen Kunſtwert reſpektierten. Das Vinzentius⸗ 

haus in Freiburg umſchließt noch heute einen großen Teil des 

Konvent⸗ und Kirchengebäudes der Dominikaner; das Kloſter 
Wonnental iſt in Wohngebäuden, ebenſo in Säckingen noch die 
Kirche der Franziskanerinnen zu erkennen; in Oberkirch diente 

die Kirche des Kapuzinerkloſters eine Zeitlang als Salzmaga⸗ 
zin, bis ſie 1847 abgeriſſen wurde, um nur dieſe wenigen Bei⸗ 

ſpiele zu nennen. Insgeſamt erhalten blieb das Kloſter in 
Salem und das in Bronnbach, ebenſo das in St. Trudpert; an 
allen drei Orten hat die Anlage als zeitweiliger Herrenſitz ihrer 

Eigentümer pflegliche Anterhaltung und Schonung gefunden. 

Wo die Kirche als Gemeindegotteshaus in Anſpruch genommen 
wurde, wurde in das Konventsgebäude gewöhnlich die Wohnung 

des Pfarrers, daneben aber auch oft noch das Rat⸗- und Schul⸗ 
haus, Amtsräume und Beamtenwohnungen am Ort anſäſſiger 

Behörden u. a. m. verlegt. Will man die Auswirkungen der 

Säkulariſation auf Beſtand und Erhaltung der Baudenk⸗ 
mäler kennen lernen, ſo darf man ſich übrigens nicht auf 
die eigentlichen Klöſter und Stifte beſchränken, ſondern 

muß auch die Nebengründungen (Propſteien), inkorporierte 

Stifte oder Pfarreien und die Amtswohnungen der mit der
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Sorge um die paſtoralen oder wirtſchaftlichen Intereſſen an 
den Beſitzorten Betrauten berückſichtigen. So kommen für 

St. Blaſien in Betracht als Orte, die Baudenkmäler aufzu— 

weiſen haben: Berau, Bettmaringen, Bürgeln, Bonndorf, 
Grafenhauſen, Krenkingen, Gurtweil, Weitenau und der 

Kloſterhof in Freiburg, für St. Peter u. a. Bollſchweil, Söl⸗ 

den, St. Alrich. 

Wir haben es hier ausſchließlich mit der Auswirkung der 

Säkulariſation auf dem Gebiete der Kunſt und der Denkmals— 
pflege zu tun. And da läßt ſich nur ſagen, daß dieſe ſtaats⸗ 
politiſche Maßnahme einer verheerenden Kataſtrophe gleich— 
kommt. Die Klöſter waren bis in dieſe Sturmtage hinein, die 
ihr Ende bringen ſollten, in faſt verſchwenderiſchem Ausmaße 

Förderer der Kunſt geweſen. Gewiß kann man einwenden, daß 

das Kloſterweſen mit der übergroßen Zahl ſeiner Gründungen 
und dem ausgedehnten Landbeſitz nicht mehr recht in eine wirt⸗ 
ſchaftlich anders eingeſtellte Zeit und in eine langſam zur wirt⸗ 

ſchaſtlichen Anabhängigkeit heranreifende Landbevölkerung ſich 
hineinfügte und auch bei den zahlreichen Inkorporationen von 

Pfarreien eine rationellere, neuzeitliche Seelſorge nicht immer 

gewährleiſtet wurde. Selbſt wenn man das bis zu einem ge— 

wiſſen Grade zugeben wollte, ſo darf man ebenſowenig über⸗ 
ſehen, daß viele der bedeutenden Klöſter auch dieſer neuen Zeit 

und ihren Forderungen in jeder Hinſicht gerecht zu werden 
beſtrebt waren, wie gerade das reformatoriſche Wirken Gerberts 
von St. Blaſien in einem über ſeine Zeit hinausreichenden fort— 

ſchrittlichen Sinne oder wie der ſegensreiche Schulbetrieb im 

Georgenkloſter zu Villingen zeigen kann. Daß man bei dem 
Gewaltgriff der Säkulariſation überhaupt keine Ausnahme 

machte bzw. nur da zuließ, wo man die Hilfe der Klöſter ſchlecht⸗ 

hin nicht entbehren konnte, wie bei den dem Schuldienſt ſich 

widmenden Kloſterfrauen, zeigt, daß man die Klöſter ſchlecht⸗ 
weg aus dem modernen Staat ausſtreichen, eine Einrichtung des 

kirchlichen Lebens beſeitigen wollte, um letzteres ſtärker in die 
eigene Kontrolle zu bekommen. Dafür iſt nicht etwa ein ein⸗ 
zelner Staat verantwortlich zu machen; es iſt der ganze 

Zeitgeiſt, der ſeit Joſeph II. in' Aktion tritt und dem auch 
kirchliche Würdenträger wie einfache Landpfarrer dienſtbar
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waren“! Politiſche und wirtſchaftliche Gefährlichkeit und kirchliche 

Nutzloſigkeit und Schädlichkeit der Klöſter waren Axiome der Zeit 

geworden. Einem der Patres von St. Peter auſ dem Schwarz— 
wald wurde von Großherzog Karl Friedrich geradewegs geſagt: 

„er hälte das Kloſter gerne erhalten, aber der Zeitgeiſt habe es 

nicht zugelaſſen““. Dieſer neuzeitliche Geiſt, dem ein inten— 
ſiveres Kirchentum und eine vielgeſtaltigere, reichere Form und 

Betätigung des religiöſen Lebens verhaßt war, macht darum 
auch nicht bei den Klöſtern Halt, ſondern kehrte ſich in gleicher 

Weiſe auch gegen Wallfahrts- und Andachtsſtätten, die noch 
außzer den Pfarrkirchen in den einzelnen Gemeinden beſtanden. 

Dieſer weitere Bilderſturm ging zunächſt und vorwiegend von 

den geiſtlichen Behörden aus, namentlich von Weſſenberg und 

der Konſtanzer Kurie, und wurde mit größter Willfährigkeit 

vom Staate zur Durchführung gebracht. Auch hier hatte 
Joſeph II. grundſätzlich die Wege gewieſen?, wenn er am 

9. Auguſt 1783 alle Bruderſchafſten auſhob und ihr Vermögen 
dem Religionsfonds zuwies und wenn er durch Reſkript vom 
21. Juli 1788 verordnete, daß alle Nebenkirchen und Kapellen 

geſchloſſen, abgebrochen und der Erlös daraus dem vorder— 

öſterreichiſchen Religionsfonds zugewieſen werden ſollte. Eben⸗ 

ſo ließ das badiſche Miniſterium des Innern durch Verordnung 
vom 14. September 1810 Nr. 3166 Erhebungen durch die 

13 1834 veröffentlichte Geiſtl. Rat Merſy von Offenburg „freimütige 

Gedanken“ in Nr. 5 des „Bad. Kirchenblattes für Proteſtanten und Katho— 

liken“. Darin ſpricht er dem von ihm vertretenen Geiſt der Aufklärung ein 

Hauptverdienſt am Erfolg der Säkulariſation zu: „Würde wohl die, bald 

nach dem Beginnen dieſer (Paſtoral--Konferenzen und ohne den dadurch 

gleich anfänglich geweckten Geiſt unter den Klerikern, erfolgte Säkulari— 

ſation ſämtlicher Stifter und Klöſter, mit denen die obere Gegend unſeres 

Vaterlandes gewiſſermaßen angefüllt war, ſo ganz ruhig haben vor ſich gehen 

können, wenn nicht ſchon ein anderer Geiſt ſeine Herrſchaft allmählich 

geltend zu machen Gelegenheit gefunden hätte, ein Geiſt, der freilich, was 

man wohl weiß, nicht als ein guter, ſondern ein böſer verſchrieen wird, der 

aber als die Morgenröte eines beſſeren Tages ankommen mußte, der ſich, 

wenn er länger zurückgehalten worden wäre, in der Folge ſehr wahrſchein— 

lich unter Bürgerkriegen auf die Throne geſchwungen haben würde“. 

14 Speckle, Memoiren des letzten Abtes von St. Peter S. 280. 

18 Vgl. die eingehenden Anterſuchungen hierüber von Franz, Stu— 

dien zur kirchlichen Reform Joſephs II. S. 69 ff.
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Kreisdirektorien bei allen Pfarrern machen, „welche Kapellen 
im Bezirk vorhanden, ob und aus welchem Grunde jede ein— 

zelne nötig ſei und was ihrer allenfalſigen Auſhebung im Wege 

ſtehe“. 
Die Folgen beider Verordnungen hatte die kirchliche Kunſt 

in gefährlichem Grade mitzutragen. Im Beſitze der zahlreichen 

Bruderſchaften waren meiſt wertvolle Ausſtattungsſtücke und 

koſtbare Geräte, ſehr häufig auch eigene Kapellen; erſtere wur— 

den, falls eine Pfarrkirche nicht Glück hatte, einen Teil davon 
zur Ergänzung des eigenen Inventars zu ſichern (wie z. B. 

Todtmoos), verkauft und damit häufig wertvolle Objekte des 
kirchlichen Kunſtgewerbes vernichtet. Ein Prachtſtück der Augs⸗ 

burger Silberſchmiedekunſt, der reiche Altaraufſatz der Großen 
Marianiſchen Kongregation von Freiburg, konnte wenigſtens 

für das Münſter erworben werden?“ und bildet heute eines 
ſeiner herrlichſten Schmuckſtücke. Aber auch an Baudenkmälern 

verfiel eine große Zahl z. T. von höchſtem Alter dem Edikt von 

1788. Zwei der älteſten, die unſer Land überhaupt aufzuweiſen 

hatte, waren die St. Johannkirche auf der Reichenau, von der 
ſchon die Rede war, und die alte Pfarrkirche von Achern, die 
Johanneskirche, deren Schließung und Exekration der dem kaiſer— 

lichen Befehl gerne willfährige Kardinal von Rohan, Biſchof von 

Straßburg, ſchon am 7. Juli 1789 anordnete, die aber erſt nach 
Fertigſtellung der neuen Kirche in Achern (1820) abgebrochen 

wurde 7. In Konſtanz wurde, außer den ſchon oben genannten 

Kirchen, die St. Jodokkirche profaniert, ebenſo eine des 
gleichen Patronats bei Hagnau; niedergebrochen wurde die 

Wallfahrtskirche Maria im Stein (Linzgau) und die Wallfahrts⸗ 

kirche Allerheiligen auf dem Gehrenberg; in Villingen wurden 

abgebrochen die Bruderſchaftskapelle St. Anton und die Johann 
Nepomukkapelle; die Neuſtiftkapelle wurde in ein Schlachthaus 

verwandelt, und die Hl. Geiſtkapelle in ein Kaufhaus. In Meß— 
lirch verſchwanden die Loretto-, die Veits- und die Eulogius— 
kapelle; aus letzterer kam ein wertvoller gotiſcher Schnitzaltar 

unter den Hammer, den ich wieder im Wallraff-Richartz-Muſeum 
in Köln feſtſtellen konnte. In Donaueſchingen fiel die Leonhards— 

46 Vgl. ebd. S. 91. 
7 Vgl. Reinfried in Fr. D.-A. N. F. X, 123.
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kapelle, in Löffingen die Kummernuskapelle (1822) und in 

Steppach bei Riedöſchingen (1833) eine andere Kapelle. Im ba— 

diſchen Mittelland iſt als Opfer u. a. zu nennen die Wallfahrts⸗ 

kapelle St. Barbara in Erlach. Auch der Abbruch der Dreifaltig— 

keitswallfahrtskirche bei Sasbach im Mittelland wurde in den 40er 

Jahren mit dem Hinweis auf „den Anfug der Wallfahrten“ 
motiviert. Das Volk ließ es häufig bei dem Widerſtand gegen 

das pietätsloſe Verfahren der Behörden zu leidenſchaftlichen 
Auftritten kommen. Aber hier mußte die Herde vielfach gegen 

den eigenen Hirten ſtehen. Es iſt in hohem Grade bezeichnend, 
was Geiſtl. Rat Merſy von Offenburg in den „Freimütigen 

Gedanken“ im „Bad. Kirchenblatt für Proteſtanten und Katho⸗ 

liken“ niederſchrieb (1834 Nr. 94): „Die biſchöfliche Verord— 
nung vom 4. März 1809 für die rheiniſchen Bundesſtaaten 

des Bistums Konſtanz hat auch für die drei Landkapitel des 

ehemaligen Bistums Straßburg Gültigkeit. Dieſe Verordnung 

beſagt § 5: In den Wallfahrtskirchen, die nicht zugleich Pfarr⸗ 
kirchen ſind, ſoll keine Feierlichkeit, kein Ortsfeſt und überhaupt 
kein Hochamt mehr gehalten werden, weil dadurch nur 

die Gläubigen gereizt werden, in fremde Orte auszulaufen“ .. 

und in § 10: „in jenen Wallfahrtsorten, Kapellen ꝛc., 

wo keine eigenen Geiſtlichen mehr angeſtellt ſind, darf über— 
haupt kein öffentlicher Gottesdienſt z. B. Meſſe ꝛc. in Zukunft 

mehr gehalten werden!. Wäre man dem Inhalte dieſer beiden 

Paragraphen und überhaupt der ganzen Verordnung ſeit dem 

Erſcheinen derſelben mit Beharrlichkeit nachgekommen, ſo würde 
in dem Verlauf von 25 Jahren wohl der größte Teil des Wall⸗ 

fahrtsunfuges ſich allmählich verloren haben“. Mit ſchärfſter 
Heftigkeit ergeht er ſich über das Fortbeſtehen von Volks⸗ 

andachten und des Meſſeleſens in dem Gutleutkirchlein bei 
Oberſchopfheim, ebenſo mit hämiſchem Spott über die Außerung 

der Volksandacht in der Bühlwegkapelle bei Ortenberg, um 

dann ſeine zornige Epiſtel mit dem guten Rat zu ſchließen: 

„Wäre es nicht beſſer, wenn man den Turm und die Ruine (des 

Gutleutkirchleins) auf den Abbruch und den ungefähr ein 

Jauchert großen Grasboden zu Eigentum verſteigern und davon 

einen Armenfonds errichten würde?“ Mit welch brutalen 
Schikanen man ſich bei dieſem Vorgehen auf jede individuelle
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Regung perſönlichen Andachtsbedürfniſſes ſtürzte, zeigte ſich in 

Daxlanden. Dort hatte ein Ortseinwohner Ignaz Faber 

1817 auf ſeinem Felde in Erfüllung eines Gelübdes eine 
Kapelle errichtet. Das Bezirksamt unterſagte alsbald 1818 den 

Gebrauch dieſer „ohne behördliche Genehmigung“ erſtellten 

Andachtsſtätte. Nach Anterſuchung des ganzen Vorganges 
wird das Landamt Karlsruhe am 20. Oktober 1818 durch die 

Kath. Kirchenſektion im Miniſterium angehalten, dem Pfarrer 

Schmidtbauer einen ſcharfen Verweis zu erteilen, „weil er ſich 
ſo weit vergeſſen konnte, die diesſeitige Behörde mit Anwahr⸗ 

heiten hintergehen zu wollen, und weil er wegen des ihm nicht 
unbekannten Baues der fraglichen Kapelle keine Anzeige dafür 

gemacht, ſondern den Bau gegen die beſtehenden landesherr⸗ 

lichen und biſchöflichen Verordnungen ſogar begünſtigt hat, 
wodurch er ſich zum Pfarramt als wenig geeignet gezeigt hat, 

ſo daß man gemüßiget ſein werde, falls ähnliche Beſchwerden 
gegen ihn wieder einlaufen werden, auf ſeine Entfernung von 

der Seelſorge höchſten Ortes anzutragen“. Weiter wird das 

Landamt angewieſen, den Bauer Faber alsbald zum Abbruch 
der zweckloſen Kapelle anzuhalten. Eine vom Landamt Karlsruhe 

empfehlend weitergegebene Bitte der Gemeinde, die Kapelle zu 
anderen als kirchlichen Zwecken verwenden zu dürfen, wird von 

der Kath. Kirchenſektion abgewieſen. Der Vogt ſuchte nochmals 

die Kapelle zu retten, mit dem Hinweis, daß kein Menſch in 

der Gemeinde ſich dazu hergeben würde, an dem Abbruch mit— 

zuhelfen, daß das Ehepaar Faber „völlig diſperat“ würde, wenn 
ihre Kapelle verſchwinden müßte, die als Unterſtand bei plötz⸗ 

lichem UAnwetter gute Dienſte leiſten könnte. Alles half nichts; 

am 16. Dezember 1818 kam der gemeſſene Befehl, den kleinen 
Bau innerhalb 14 Tage niederzureißen; geſchehe es nicht, würde 

das Landamt Arbeiter von Karlsruhe unter erforderlicher Be— 

deckung ſchicken. Beides unterblieb und die Akten ſchweigen, 
und zwar, wie man aus den Schriftſtücken bei Wiederaufnahme 
dieſer Aktion im Jahre 1837 erfährt, weil der Erbauer Faber in 
einer Audienz bei Großherzog Ludwig die Erhaltung der 
Kapelle erwirkte. Da aber kein ſchriftlicher Ausweis hierfür vor— 

gewieſen werden konnte, ging die Hetze durch alle Inſtanzen von 

neuem los. Für die hochbetagte Witwe verwandte ſich jetzt außer
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dem Pfarramt auch der Sohn, daß man die Kapelle ſtehen laſſen 

möge, ſolange ſeine Mutter lebe, deren Herz daran hänge. 
Schließlich ſprach ſich (26. April 1838) das Landamt Karlsruhe 

der Kreisregierung in Raſtatt gegenüber unverholen dahin aus, 
daß es unverſtändlich ſei, auf dieſer Sache 20 Jahre hindurch zu 
beſtehen und Gefühle der Bevölkerung zwecklos zu verletzen. 

Es war das einzig richtige und mannhafte Wort, das von 

behördlicher Seite in all der langen Zeit geſprochen wurde; und 

mit Erfolg geſprochen wurde, denn am 1. Juni genehmigte die 

Kreisregierung bis auf weiteres die Erhaltung dieſes hartum— 
ſtrittenen Feldkapellchens s. Handelt es ſich auch nur um eine 
Lappalie, ſo iſt doch der Eifer, der dagegen aufgeboten wurde, 

mehr als bezeichnend und für den ganzen Geiſt, deſſen Opfer 
auch große und größte Objekte wurden, charakteriſtiſch. 

Die faktiſche Vernichtung zahlreicher, durch Kunſt wie 

Geſchichte geheiligter kirchlicher Denkmäler im Lande, ſei es 

durch ſofortige Zerſtörung oder ſei es durch unwürdige Ent— 
ſtellung und langſame Verwahrloſung, iſt aber nicht der einzige 
kataſtrophale Schaden, der der künſtleriſchen Kultur Badens durch 

die Säkulariſation zugeſügt wurde; vielleicht nicht einmal der 
größte, denn er war nur einmalig und unter Amſtänden wieder 

bis zu einem gewiſſen Grade auszugleichen. Schlimmer faſt 
noch, weil für die weitere Zukunſt fortwirkend, war die 

kulturelle Brunnenverſchüttung, das völlige Ab— 
ſchneiden der Quellen, aus denen bisher die kirchliche Kunſt 
geſpeiſt worden war. Mit den Klöſtern und Stiftern verſchwand 

aus dem Leben des Volkes der hochherzigſte und unermüdlichſte 
Förderer der kirchlichen Kunſt, der dieſe Aufgabe als heilige 

Herzensſache ſtets angeſehen hat. An ſeine Stelle trat jetzt als 

Erbe der materiellen Vorausſetzungen dieſer Kunſtſörderung 

der Fiskus, dem alle geiſtigen Vorausſetzungen dafür abgingen, 
der nur gerade die nackteſten Bedürfniſſe der Pfarrkirchen zu 

beſtreiten ſich herbeiließ, der nichts wußte von jenem Wort, 
das aller wirklichen kirchlichen Kunſtpflege als Triebfeder 
gedient hat: Domine, ditexi decorem domus tuae. Nicht 

daß der Staat nun in der nächſten Folgezeit alle fälligen 
  

1s Akten des Generallandesarchivs. Domänen-Verwaltung Karlsruhe, 

Daxlanden. (Neuer Zugang 1908 Nr. 23.)



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 17 

Kirchenneubauten hätte errichten laſſen, aber er hatte als mäch⸗ 

tigſter Zehntherr an der Mehrzahl derſelben Anteil, hatte das 
geſamte kirchliche Bauweſen zunächſt unter ſeiner Aufſicht, die 

er durch die Baudirektion ausüben ließ und er gab für die 

Durchführung aller einzelnen Bauten die Grundſätze, die für 
die Anſchauungen und Forderungen ſeiner Organe maßgebend 

wurden. Auch hier übernahm Baden nur das Erbe der 

joſephiniſchen Pläne, die nahezu überall im Oberland im ſpäten 
18. Jahrhundert ſchon in Abung waren; nur wurde die Staats— 
omnipotenz im kirchlichen Bauweſen jetzt konſequent und all— 

gemein zur Wirkung gebracht, ſie fußte auf dem ſtaatlichen Auf— 
ſichtsrecht über die kirchlichen Fonds und war in jenen Jahren 

der totalen Amwälzung und Umſchichtung auf allen Gebieten des 

öffentlichen Lebens vielleicht eine nicht zu umgehende Not— 

wendigkeit. Die Entſtehung zahlreicher neuer Pfarreien und 
Kuratien, die ſchon unter Joſeph II. ſich vollzogen“ hatte und 
jetzt nach der Säkulariſation ſich noch weiter fortſetzte, die nicht 

weniger zahlreichen Ampfarrungen und die in Verbindung damit 
ſtehende Unſicherheit in der Frage der Baulaſt, namentlich bei 
den nun ſelbſt vielfach ihrer Territorialhoheit verluſtig gegange⸗ 
nen Zehntherrn, die Loslöſung von Pfarreien aus dem Zehnt— 

verhältnis außerdeutſcher, namentlich ſchweizeriſcher und elſäſſi⸗ 

ſcher Stifter oder Herrſchaften brachte eine chaotiſche Verwirrung, 

in der, nur eine im Vollbeſitz der öffentlichen Macht ſtehende 

Inſtanz Recht und Sicherheit ſchaffen konnte. Großherzog Karl 
Friedrich hat in dem Bauedikt vom 26. April 1808 eine 

grundſätzliche Regelung der Baupflicht für das ganze Land 
getroffen; eingehend ſind hier alle Verhältniſſe erfaßt und 

namentlich die Baulaſt der Kirchenfonds, der Kirchſpiels⸗ 
gemeinden und der im Falle des Anvermögens der Fonds ſub— 
ſidiär baupflichtigen Zehntherrſchaften zu verteilen geſucht. Es 

war eine grundſätzliche Regelung, deren Tragweite faſt aus⸗ 
nahmslos in jedem praktiſchen Falle hart umſtritten war, oft in 
jahrzehntelangen Prozeſſen. War ſchon der ſehr umſtändliche 

19 Vgl. über die Verhältniſſe im Breisgau Franz a. a. O. S. 209 ff. 

20 Regierungsblatt 1808 Nr. 63. Abgedruckt auch bei F. X. Hei⸗ 

ner, Geſetze, die katholiſche Kirche betreffend [Roſins Handbibliothek 

badiſcher Geſetze Bd. VI S. 150 ff. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXX. 2
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Inſtanzenweg lang genug, ſo verzögerten dieſe Rechtsſtreite und 
die Zähigkeit mancher Zehntherren, auch Pfarrer nicht aus— 
genommen, die Bauausführung oft Jahrzehnte hindurch in 

empörender Weiſe. Die Herrſchaft Leiningen ließ ſich beiſpiels— 

halber faſt bei allen Kirchenbauten Stück für Stück der Ver— 

pflichtungen nur auf prozeſſualem Wege aufzwingen. Die 

Dringlichkeit einer Bauausſührung kam überhaupt gar nicht in 

Frage. Die Geduld der Gemeinden, die oſt Jahre hindurch in 
verfallenden, engen, nur notdürſtig gegen Zuſammenbruch durch 

Abſpriezungen geſicherten, ſchandbar ungepflegten Kirchen— 
räumen, oder in elenden Scheuern, Ställen oder Rathaus— 
räumen als Notkirchen auf die Fertigſtellung ihrer Gotteshäuſer 

warten mußten, iſt über alles bewundernswürdig. 

Kann man das Eingreifen des Staates in derart ſchwie— 

rige, chaotiſche Verhältniſſe als das damals einzig wirkſame 

Mittel verſtehen, ſo war es doch nicht als ein zeitlich begrenzter 
Notbehelf gedacht. Vielmehr lag ihm das Bewußtſein der 
ſtaatlichen Souveränität über die Kirche zu Grunde; es kam in 
der ganzen Folgezeit mit ſchneidender Schärfe grundſätzlich wie 

in praktiſchen Einzelfragen zum Ausdruck. Die ganze Regelung 

des Kirchenbauweſens im Lande erfolgte durch den Landesherrn 

und ſeine Organe ohne irgend welches Einvernehmen mit der 

Kirchenbehörde. Im ganzen Bauedikt wird ihrer auch nicht mit 
einem Worte Erwähnung getan. Ob an einem Orte, der bisher 
keine Kirche gehabt, eine ſolche zu errichten iſt und wer die 
Laſten zu tragen hat, entſcheidet einzig und allein der Staat 
(§S 5). Die ſtaatliche Inſtanz, welche als zuſtändig für das 

geſamte Kirchenbauweſen in Frage kam, war zu Anfang des 
19. Jahrhunderts im Kurfürſtentum Baden die „Katholiſche 

Kirchenkommiſſion“ in Bruchſal, die ſelber wieder mit den Hof— 
ratskollegien der einzelnen Landesprovinzen oder Kreiſe in Ver— 
bindung ſtand; 1812 trat an Stelle der „Katholiſchen Kirchen— 

kommiſſion“ die „Katholiſche Kirchenſektion“ im Miniſterium 
des Innern ˙. Sie hatte die letzte und oberſte Entſcheidung über 
Fragen des Neubaues oder der Inſtandſetzung der Kirchen, 

über Zuläſſigkeit und Brauchbarkeit der hiefür eingelieferten 

21 Vgl. hierüber J. Schweitzer, Zur Geſchichte des kirchlichen 

Bauweſens der Erzdiözeſe. Fr. D.-A. N. F. 24 (1923), 1—22.
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Riſſe. Bei Domänenbauten war die Hofdomänenkammer bzw. 

das Finanzminiſterium zuſtändig; in ſolchen Fällen ſuchte die 
Kath. Kirchenſeltion die kirchlichen Intereſſen zu wahren. An— 
fertigung der Riſſe und die Bauleitung oblag nach Prüſung, 

mitunter auch Abänderung erſterer durch die Baudirektion den 
Bezirksbauinſpeltionen; Kirchenneubauten, die von kirchlichen 

Fonds getragen wurden, konnten von ſtaatlichen oder anderen 

befähigten Baumeiſtern, aber auch erſt nach vorausgegangener 
Prüfung und Genehmigung, ausgeführt werden. Bei Bauten von 

Zehntherren mit eigenen Bauämtern GFürſtenberg und Leiningen) 

wurden Pläne und die Bauten darnach meiſt von dieſen aus— 

geführt, mußten aber auch von der Baudirektion geprüft und 
die Bauausführung von den Bezirksbauinſpektionen begutachtet 

werden. Bezirksbauinſpektionen beſtanden in Konſtanz, Donau— 
eſchingen, Lörrach (mit Geſchäftsdiſtrikt Waldshut), Freiburg, 

Offenburg, Raſtatt, Karlsruhe, Heidelberg, Wertheim; 1844 

(17. Oktober) kamen dazu noch drei weitere in Achern, Emmen— 
dingen und Waldshut. 

Die Kirchenbehörde hatte kein Recht, den Bauriß einer Kirche 

vorgelegt zu bekommen, um ihn als paſſend genehmigen oder als 

ungeeignet ablehnen zu können. Zwar hat ſchon das Konſtanzer 

Generalvikariat, unter dem Eindruck „verſchiedener Vorfälle in 
der neueſten Zeit, wobei definitive Vorkehrungen in Bauſachen 

von Kirchen und Pfarrgebäuden von den weltlichen Behörden 

getroffen worden ſind, ohne daß vorher Rückſprache mit dem 

Biſchöflichen Ordinariat gepflogen worden wäre“, am 2. Juli 

1824 ſämtlichen Dekanaten die Verpflichtung zu unverweiltem 

Bericht, was über die Notwendigkeit eines jeweiligen Kirchen— 
baues, über die Art und Mittel ſeiner Ausführung dem Pfarr— 

amt und Dekanat zur Kenntnis gekommen iſt, in Erinnerung 

gebracht. Auch das Freiburger Generalvikariat mußte der 

Kath. Kirchenſektion gegenüber darauf hinweiſen, daß „bei 
manchen neuen Kirchen erhebliche Mängel zu Tage getreten 

ſeien, die ſich im Anfang leicht hätten beheben laſſen“. Es ver— 
langte daher in dem Erlaß an die Dekane der Erzdiözeſe vom 
26. September 1828 Nr. 2690, unter Berufung darauf, daß es 

als zur Anordnung des Kultes ermächtigt auch das Recht haben 

müſſe zu beſtimmen, daß die Kultgebäude den Kultforderungen 

2*
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entſprechend angelegt werden ꝛ',‚ Vorlage der Riſſe und Bericht 
über alle einſchlägigen Einzelheiten von den Pfarrern, die in 

ihren Gemeinden Neubauten ausführen laſſen wollten. Aber 

die Kath. Kirchenſektion im Miniſterium des Innern erhob als— 
bald (14. März 1829 Nr. 3449) Einſpruch gegen dieſe Kompe⸗ 
tenzüberſchreitung, mit der Begründung, daß der Kirchenbehörde 

die nötige Lokalkenntnis abgehe, und verlangte „Modifikation“ 

des kirchenbehördlichen Erlaſſes, die durch Erlaß vom 24. Juli 

1829 Nr. 3939 erfolgte. Der Referent des Generalvikariates 

bemerkt in ſeinem Vortragsbericht vom 8. Mai 1829 zu dieſer 

Entſcheidung der Kath. Kirchenſektion: „In dieſer Verfügung 
wird deutlich ausgeſprochen, daß die Entſcheidung, ob der Bau— 

riß zweckentſprechend ſei, keineswegs der geiſtlichen Behörde, 
ſondern einzig der Miniſterialſtelle zuſtehe. Dieſer Machtſpruch 

iſt doppelt kränkend und unbillig. Die Erzbiſchöfliche Ober— 

behörde kann ſich das Recht nicht entreißen laſſen, zu beurteilen, 
ob die zur öffentlichen Gottesverehrung beſtimmten und durch 

biſchöfliche Weihe dazu geheiligten Gebäude dem angeordneten 
Kultus entſprechend angelegt und ausgeführt werden.“ In der 

Antwort an die Kath. Kirchenſektion aber bemerkte das General— 
vikariat reſigniert: „Wir müſſen uns indeſſen dieſe Geſchäfts⸗ 

erweiterung gefallen laſſen“; verlangte aber um ſo nachdrück⸗ 
licher, daß den Pfarrern in Zukunft rechtzeitig und zur gründ— 

lichen Durchſicht die Pläne zugänglich gemacht werden. Sie 
ſollten dann durch das Dekanat dem Generalvikariat zugeſchickt 
werden mit einem eingehenden Bericht des Pfarramtes über die 

Einzelheiten der Pläne und über etwaige Wünſche nach Ande— 

rungen, worauf dann die Kirchenbehörde dem Dekanat ihre 
Forderungen zur Weitergabe an das Großherzogliche Amt zu— 

gehen laſſen würde . Dieſer kirchlichen Vorſchrift wurde aber 
vielfach nur ſehr mangelhaft entſprochen; mehrfach blieb ſie ver⸗ 

geſſen; manche Pfarrer kannten ſie überhaupt nicht. Kammerer 
  

22 „Aus der kirchenobrigkeitlichen Befugnis, den öffentlichen Gottes⸗ 

dienſt vorzuſchreiben und anzuoroͤnen, geht die Obliegenheit hervor, dafür 

zu ſorgen, daß die zur allgemeinen Gottesverehrung beſtimmten Gebäude 

auf eine dieſem hohen Zweck und den Anforderungen des katholiſchen 

Kultus möglichſt entſprechende Weiſe erbaut und eingerichtet werden.“ 

23 Freiburg, Erzb. Archiv. Durmersheimer Kirchenbau.
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Kappler von Kappelwindeck beruft ſich 1834 auf Ankenntnis; 
ähnliches trug ſich in Aiſſigheim und Völkersbach zu. Noch viel 
häufiger aber wurden die Pfarrer gar nicht in die Lage geſetzt, 
rechtzeitig berichten, geſchweige denn die Riſſe einſchicken zu 

können; oder ſie bekamen ſie nur nach langem Betteln für einen 
flüchtigen Moment auf dem Bureau des Bezirksamtes zu ſehen, 

ohne daß ſie ſich ein klares Bild von den Raumverhältniſſen 
oder der Innendispoſition machen konnten. So wurden dem 

greiſen Prieſterjubilar in Berolzheim die Baupläne nur nach 

vielen Bittgeſuchen auf dem Amt in Borberg gezeigt, nachdem 

der Bau ſchon begonnen hatte. Regelmäßig gingen ſie aber 

dem Gemeinderat zu, ſeit 1839 durch die Kreisregierung, ohne 

daß vielfach der Pfarrer nur etwas davon erfuhr. Man 
bekommt bei Durchſicht der Akten den Eindruck, daß die Be⸗ 

zirksämter, offenbar auf höhere Weiſung, das Generalvikariat 
einfach auszuſchalten ſuchten, indem ſie den Pfarrämtern die 

Riſſe ſo ſpät oder ſo flüchtig nur zugänglich machten, daß eine 

genügende Berichterſtattung unmöglich war oder für einen recht— 
zeitigen Einſpruch ſich wirkungslos erwies. Liefen aber nach 

ſolcher Erſchwerung wirklich noch begründete Wünſche und 
Forderungen nach underung des Planes ein, ſo blieben ſie 

häufig genug unberückſichtigt. So beſchwert ſich der Pfarrer 
von Bohlsbach bitter dem Bezirksamt gegenüber, daß die 
gewünſchten Abänderungen, die im kirchlichen Intereſſe nötig 
waren, nicht vorgenommen wurden; er frägt, welchen Wert die 

Vorlage der Pläne und die Entgegennahme von Nußerungen 
haben ſollen; wenn man ſie nicht hören wolle. And Dekan 

Demeter von Ottersweier, der ſpätere Erzbiſchof, faßt ſein Ar— 
teil über gemachte Erfahrungen, aus Anlaß des Kirchenneu— 

baues von Ottersdorf 1833, in den lapidaren Satz zuſammen: 

„Nicht nur gehört Bau und Einrichtung der Kirchen zu den 
weſentlichen Rechten der kirchlichen Oberbehörde, ſondern die 
bisherigen, größtenteils jämmerlichen Verſchlechterungen neu— 

gebauter Kirchen ſind Jahrhunderte hindurch traurige Monu— 
mente eigenmächtiger Unwiſſenheit?.“ 

Erſt am und nach Schlußz der von uns hier berückſichtigten 
Periode, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, trat in mehrfacher 

24 Freiburg, Erzb. Archiv. Ottersdorfer Kirche.
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Hinſicht eine weſentliche underung im verwaltungsmäßigen 

Gang des kirchlichen Bauweſens ein. Durch die Zehntablöſung 
ging die bis dahin von auswärts getragene und meiſt mehrfach 
geteilte Baulaſt auf die Kirchenbaufonds über, ſo daß die Ein— 
leitung und Durchführung der Bauunternehmen jetzt weſentlich 
vereinfacht und erleichtert wurde. Von grundlegender Be— 

deutung aber wurde das Geſetz vom 9. Oktober 1860 über „die 

rechtliche Stellung der Kirchen und kirchlichen Vereine im 

Staate“. Es gab der Kirche bis zu einem gewiſſen Grade 
grundſätzlich ihre Selbſtändigkeit zurück: „Die Kirchen verwalten 

ihre Angelegenheiten frei und ſelbſtändig. Der Verkehr mit 

den kirchlichen Obern iſt ungehindert“ (§S 7). Die Vermögens⸗ 
verwaltung, die gerade für das Kirchenbauweſen von Bedeutung 
iſt, ſollte gemeinſam durch Kirche und Staat ausgeübt werden 

(§S 10). Verwaltungsorgan war der Katholiſche Oberſti,tungs— 
rat, der 1862 an Stelle des Kath. Oberkirchenrates bzw. der 

Kath. Kirchenſektion als kirchliche und ſtaatliche Behörde trat. 

Durch Vereinbarung vom 13. März 1861 ſollte der Erzbiſchof 
die Entſcheidung über die Notwendigkeit, über den Bauplatz, 

über den Voranſchlag und den Stil kirchlicher Neubauten er— 
halten. Damit war die Vorausſetzung für Errichtung kirch— 

licher Bauämter gegeben, die 1863 erfolgte. Eine der— 
artige Amtsſtelle war allerdings ſchon bisher vorhanden für den 

Geſchäftsbereich der katholiſchen kirchenärariſchen Verwaltung der 
Pfalz (Weinheim, Heidelberg, Lobenfeld) ?». Sie wurde 1840 dem 

Stadtbaumeiſter Greiff, mit dem Titel Bauinſpektor über— 
tragen; ſeine Amtspflicht umfaßte vor allem die dauernde Aber— 
wachung der kirchlichen Gebäude, 1843 wurde ſeine Dienſt— 

befugnis noch ausgedehnt auf die Schaffnei Heidelsheim und 
die Stiftungsverwaltung Bruchſal, 1844 auf das Lehrerſeminar 

Ettlingen, den Studienfond Raſtatt, den Rektoratsfond Otters⸗ 

weier und den Gymnaſiumsſond Offenburg. Nach unheil— 

barer Erkrankung dieſes kirchenärariſchen Bauinſpektors wurde 

ſein Bruder, Baupraktikant Johannes Greiff, zunächſt 
mit der Verwaltung der Geſchäfte betraut, bis ihm durch ſtaats⸗ 

miniſterielle Entſchließung vom 13. Oktober 1851 die Eigenſchaft 

25 Vgl. Schweitzer, Fr. D.⸗A. N. F. 24, 14ff.
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eines Bauinſpektors für das katholiſche Kirchenärar mit den 
Rechten eines Staatsdieners und einem Gehalt von 1000 fl. 
verliehen wurde. 1852 wurde ihm noch die Bauauſſicht der 
kirchlichen Gebäude im Bezirk des Religionsfonds Freiburg 
übertragen, ſo daß der größere Teil des Landes ſeinem Amts— 

bereich zugeteilt war. Greiff war von ſtrengkirchlicher Ge— 

ſinnung und mit der bis dahin ausgeführten Bauweiſe für 

Kirchen durch die ſtaatlichen Architekten konnte er ſich nicht be— 

freunden. Er hielt es für bedenklich, kirchliche Neubauten 

Staatsbaumeiſtern zu übertragen, „da faſt alle neuen Bauten 
im Innern ein ziemlich ausgeſprochenes antikatholiſches Gepräge 

trugen und in der neuen Simultankirche zu Kehl der Katholi— 

zismus wahrhaft hinauseskamotiert iſt“. Dieſe allem Anſchein 
nach auch ſonſt offen bekundete Denkweiſe mußte ihm als 
Staatsbeamten in den erregten Jahren des Kirchenſtreites um 

das Stiftungsgeſetz ſchwere Konflikte ſchaffen. Schon am 5. De⸗ 

zember 1853 frägt der Präſident des Miniſteriums des Innern 

beim Oberamtmann Hübſch in Philippsburg an, „ob Bau— 
inſpektor Greiff in Heidelberg bezüglich der katholiſchen Kirchen— 

frage eine Parteiſtellung einnimmt, und ob er über die Ein— 
miſchung Sſterreichs in dieſe Angelegenheit Gerüchte aus— 

geſprengt hat“. Zu einer wirklichen Staatsaktion gegen ihn 

kam es, als nach Auflöſung des Stiftungsvorſtandes in Heidel— 
berg, dem Greiff mit Roßhirt, Lindau und Zell angehört hatte, 
1854 ein ſtaatlich zuverläſſiger zuſammengeſetzt werden ſollte 

und Greiff ſich weigerte, im Widerſpruch mit den kirchlichen 

Weiſungen dieſem anzugehören. Ein lebhafter Aktenwechſel, 
der ſich durch mehrere Jahre hinzieht, befaßte ſich mit der 

Frage, ob der Renitent aus dem Staatsdienſt entlaſſen werden 

könne. Der Kath. Oberkirchenrat gab dem Miniſterium des 

Innern (8. Auguſt 1854) ſeine Meinung dahin kund, daß „Bau— 
inſpektor Greiff der ultramontanen Partei angehöre und mit 

Anhängern dieſer Partei vielfachen Verkehr habe, wie ſchon 

länger bekannt ſei und auch aus erhobenen vertraulichen 

Schreiben des Verwalters Schulz in Heidelberg, des Verwalters 
Held in Lobenfeld und des Gymnaſiumsdirektors Scherm in 

Bruchſal ſich ergebe. Seine Dienſtführung und ſeine Leiſtungen 
ſeien gut, nur hätte ihm mehrmals ein Verweis erteilt werden
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müſſen wegen Koſtenüberſchreitung und wegen Renitenz und 

Eigenmächtigkeit und ungeziemender Außerungen dem Ober— 
kirchenrat gegenüber“. Als im Jahre 1856 der Termin der 
definitiven Anſtellung gekommen, beantragte der Oberkirchenrat 

ſeine Entlaſſung als kirchenärariſcher Bauinſpektor, überläßt es 

aber dem Miniſterium, wegen ſeiner künſtleriſchen Fähigkeit ihm 
eine Bezirksbauinſpektion zu übertragen. Daß die bereits 

ſtaatsminiſteriell beſchloſſene und ausgefertigte Entlaſſung nicht 

erfolgte, hatte Greiff lediglich dem Umſtande zu danken, daß 
der Großherzog in jenen Tagen nicht erreichbar war und ſo 

ſein Dienſtverhältnis weiter lief. Erſt nach einer Wartezeit 

von weiteren drei Jahren wurde ihm die Anwiderruflichkeit 

ſeiner Anſtellung zuteil (13. Auguſt 1859). Schon drei Jahre 

ſpäter ſtarb er (5. Januar 1862)26. 

Aus den angeführten Außerungen von Greiff und Dekan 

Demeter erfährt man, daß die in den erſten Jahrzehnten des 

19. Jahrhunderts entſtandenen Kirchen den Bedürfniſſen des 

katholiſchen Kultes vielfach nicht entſprachen. Das Arteil iſt 

damals ſchon einmütig hierüber geweſen, ſowohl bei der Geiſt— 

lichkeit wie beim Volke. Hatte letzteres oft Jahrzehnte lang 

auf ein neues Gotteshaus warten müſſen, ſo bekam es einen 

Raum, der durch ſeine Nüchternheit und Kälte jedes religiöſe 

Gefühl erſtarren ließ und mehr denn einmal einen hellen Auf— 

ſchrei des Anmutes, daß man der Gemeinde eine proteſtantiſche 

Kirche hingeſetzt hätte, auslöſte. Dieſer Eindruck wurde da— 

durch hervorgerufen, daß die Bauherren ſich ſtreng an die 

Weiſung des Bauediktes hielten, wonach ſie nur zur Be— 

ſchaffung der allernotwendigſten Innenausſtattung verpflichtet 

waren. Der 8 13 jenes Ediktes beſtimmte, daß „für notwen⸗ 

diges Ingebäude nur die Kanzel, die Stühle und ein anſtändi⸗ 

ger Hauptaltar ohne beſondere Verzierungen gelten, daß dieſe 

ſowie die Nebenaltäre, Orgel, Glocken und Ahr nicht zu jener 

Klaſſe des Ingebäudes gehören und daher von der Orts- oder 
Kirchſpielgemeinde beſorgt werden müſſen“. Kraft dieſer Be⸗ 

ſtimmung wurden daher auch vielfach, unter energiſchem Wider⸗ 

26 G.⸗L.⸗A. Miniſterium des Innern. Generalia. Diener. Kirchenärar. 

Bauinſpektion Heidelberg. 
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ſpruch der Pfarrämter und der Kirchenbehörde, Beichtſtühle 
und Taufſtein nicht angebracht. War ſchon durch dieſe amtliche 

Anordnung der Weg zur Armut und religiöſen Indifferenz 
gewieſen, ſo wurde durch die Art der Ausführung jeder Würde 

und Feierlichkeit und dem über das nüchterne Alltagsleben 

hinaushebenden Charakter des katholiſchen Gotteshauſes brutal 

ins Geſicht geſchlagen und die Bevölkerung in ihren heiligſten 

Gefühlen gekränkt. Es war ſchon opulent, wenn der Hoch— 

altar aus Backſteinen aufgemauert war; viel häufiger war er 
aus Tannenbrettern roh zuſammengezimmert, darauf einzig nur 

ein unförmiger Kaſten aus Tannenholz, wenn es hoch kam, noch 

zwei anbetende Engel, und darüber ein aus Tannenbrettern 

zuſammengenageltes Kreuz ohne Corpus; in ſehr vielen Fällen 

ſparte man ſich ſelbſt den einfachſten Anſtrich. Die Wände 

des Innern meiſt nur gieichmäßig ohne eine Spur von Orna— 
ment weiß getüncht. In der Tat waren ſolche Kirchen von 

denen reformierter Gemeinden ſtrengſter Obſervanz nicht mehr 

zu unterſcheiden. Die Baumeiſter bauten und ſtatteten das 

Innere aus, nur in Rückſicht auf größtmögliche Sparſamkeit, 

ohne Gefühl für Schicklichkeit und für die Kultforderungen, wie 

beiſpielhbhalber in Amoltern; dringliche Vorſtellungen der 

Kirchenbehörden wurden entweder ſchon von der Hofdomänen- 
kammer und der Kath. Kirchenſektion abgewieſen oder von den 

Bauorganen einfach nicht berückſichtigt, wie es in Lembach 

geſchah. 
Noch ſchlimmer erwies ſich der Abbruch jeder Tradition im 

katholiſchen Kirchenbauweſen. Es iſt erſtaunlich, wie hilflos 

tüchtige Baumeiſter der Frage einer richtigen Raumbemeſſung, 

vor allem für den Chor und Sakriſtei gegenüberſtanden, des⸗ 

gleichen der weiteren Frage, wo die Beichtſtühle unterzubringen 

ſind. Für die Bedürfniſſe des katholiſchen Kultus ſchien jedes 

Verſtändnis abhanden gekommen zu ſein. Die Chöre waren 

faſt durchweg zu wenig tief, wie in altchriſtlichen Kirchen, an 
deren Stil man ſich anfänglich halten wollte; dabei ſollte darin 

noch ſehr häufig die Schuljugend Platz finden und der Beicht— 

ſtuhl aufgeſtellt werden; gelegentlich ließ man den Chor auch 

ganz weg (Oberlauchringen); ohne Rückſicht auf praktiſche Er⸗ 

forderniſſe brachte man in den Chören die Fenſter an oder ließ
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ſie ganz dunkel. Oder man baute die Orgel wie in proteſtanti— 

ſchen Kirchen hinter dem Hochaltar auf. Die Beichtſtühle waren 

faſt regelmäßig neben den Eingangstüren der Weſtwand unter 

der Empore aufgeſtellt. Nach langen meiſt erfolgloſen Gegen— 

vorſtellungen der Kirchenbehörde ließ ſich die Kath. Kirchen— 

ſektion ſchließlich herbei, vom Generalvikariat die Wünſche nach 
richtiger Raumanlage eines Gotteshauſes ſich geben zu laſſen. 

Sie wurde dann nach einer Faſſung der Baudirektion vom 
Finanzminiſterium in der Anweiſung vom 24. Juli 1830 

Nr. 3596 veröffentlicht und allen Baubehörden und Domänen— 
verwaltungen zur genauen Befolgung zugeſtellt?. Das Lang— 

hous ſollte ſoviel Quadratfuß haben, als die viereinhalbfache 

Bevölkerungszahl ergibt, bei Kirchen mit mehreren Geiſtlichen 
entſprechend weniger; die Tieſe des Chores ſollte ein Drittel der 

Geſamtlänge des Langhauſes ausmachen; wenigſtens 20 Fuß 

vom Oberkant der Chortreppe bis zur unterſten Altarſtufe, das 

Langhaus mit Rückſicht auf ſpätere Erweiterung nicht mehr als 
eineinhalbmal länger denn breit ſein. Bei dreiſchiffigen Anlagen 

ſollen drei Siebtel der Sitzplätze im Mittelſchiff untergebracht 
ſein. Als Mindeſtmaß einer Sakriſtei werden 96 Quadratſchuh 

vorgeſchrieben, falls eine gleichgroße Paramentenkammer vor— 

geſehen iſt, ſonſt 200 Quadratſchuh. Genaue Weiſungen regeln 
das Techniſche des Kirchenbaues, ſo, daß die Kirchen aus Stein 

erbaut ſein ſollen; daß der Kirchenboden zum Schutz gegen 

Feuchtigkeit wenigſtens drei Fuß über dem äußern Kirchplatz 
liegen ſoll, daßz er in Gängen wie unter dem Geſtühl mit 

Platten zu belegen iſt; daß alle Außengeſimſe und Gurten aus 
Stein beſtehen und mit Waſſernaſen verſehen ſein müſſen. 

Für das äußere Mauerwerk iſt haltbarer Spritzbewurf oder 

rauher Beſtich vorgeſchrieben, falls nicht ein durchgängiger 

Quaderbau errichtet wird; für die Fenſter eiſerne Sproſſen. Eine 
weitere Inſtruktion der Hofdomänenkammer vom 19. Juni 1835 

regelte den äſthetiſchen Charakter des Stils nach der Ertlichkeit, 

war die Stilform freigegeben, ſo ſollten Kirchen in Dörfern in 
einfacherem, ſolche in kleineren Städten in etwas reicherem, in 

27 Regierungsblatt 1830 Nr. 27. 

ꝛs Erlaß der Hofdomänenkammer vom 20. Auguſt 1830 Nr. 17 577. 

 



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Zahrh. in Baden 27 

größeren Städten in opulentem Stil gehalten ſein. Glocken ſind 

für jede Gemeinde zwei vorgeſehen, im Gewicht von 150 und 

300 Pfund. 

I. Die Kirchenbauten in Baden 1800— 1850. 

Wir werden nun ſehen müſſen, wie ſich unter ſolchen Ver— 

hältniſſen das kirchliche Bauweſen und kirchliche Kunſt entwickelt 

haben, was gebaut wurde und wie es in künſtleriſcher Hinſicht 
zu beurteilen iſt. Zunächſt muß die auffallende Tatſache feſt— 

geſtellt werden, daß allen Hemmniſſen, Schikanen und der 

großen Armut zum Trotz die Zahl neu erbauter oder erweiterter 

Kirchen ungeahnt groß iſt. Die Gründe ſür dieſe Erſcheinung 

ſind verſchiedenartig. Der nächſtliegende iſt wohl die langjährige 

Vernachläſſigung und Verwahrloſung der Kirchen, die in den 

Kriegen Ende des 18. und in den zwei erſten Jahrzehnten des 

19. Jahrhunderts, aber auch infolge der totalen Anſicherheit 

aller Rechtsverhältniſſe infolge der politiſchen und kirchlichen 

Amwälzungen und der ſchlimmen wirtſchaftlichen Lage ein— 
getreten war. Ein Großteil unſerer Landkirchen muß den Schilde— 

rungen zufolge in einem für ein Kulturvolk faſt unbegreiflichen 

Zuſtand ſich befunden haben. Es kam aber noch hinzu, daß die 
ſtarken Verſchiebungen der Bevölkerung in den einzelnen Pfarr— 

ſprengeln infolge der Neuerrichtung von Pfarreien und der 

Anderungen in der Zuſammenſetzung der Kirchſpielsgemeinden 

ſtarke Raumnot in den Kirchen brachten. Viele Gemeinden, 

namentlich in der Rheinebene, mußten ſich bis dahin mit Gottes— 

häuſern begnügen, die nach dem 30jährigen Krieg oder den 

Verwüſtungen unter Ludwig XIV. für eine ſtark zuſammen⸗ 

geſchmolzene Bevölkerung raſch und dürſtig errichtet worden 

waren und längſt nicht mehr den Bedürfniſſen genügen konnten. 

In ſpäterer Zeit hat auch bei weniger großer Dringlichkeit die 

bevorſtehende Zehntablöſung die Gemeinden dazu veranlaßt, 
einen Kirchenneubau möglichſt noch auf Koſten der bisherigen 

Bauherren ausführen zu laſſen. 

Anſere Aufgabe könnte ſich nun darauf beſchränken, eine 

überſichtliche Würdigung der künſtleriſchen Schöpfungen des 

halben Jahrhunderts zu geben, das wir als Zeitgrenze uns
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geſetzt haben, unter beſonderer Betonung des charakteriſtiſch 

Neuen und Eigenartigen, das in ſtilgeſchichtlicher Hinſicht in die 

Erſcheinung tritt. Es zeigte ſich aber bald, daß für eine ſolche 

zuſammenfaſſende Behandlung jede klare und zuverläſſige ge— 

ſchichtliche Vorausſetzung fehlt. Es iſt erſtaunlich, wie für einen 

uns zunächſt liegenden und zum Teil noch von Zeitgenoſſen 
bezeugbaren Zeitraum faſt jede ſichere Erinnerung ausgewiſcht 

iſt. Ein paar Namen, deren Klang ſich über das Grab der 

Vergeſſenheit bis in unſere Zeit erhalten hat, und mit dem ſich 
beſtimmtere Vorſtellungen und die Beziehung zu konkreten Lei— 

ſtungen verbinden, ſehr häufig aber auch rein mythenhafte Zu— 
ſchreibungen; alles andere iſt aber zumeiſt, ſelbſt auch an den 
einzelnen Orten, ſchon vergeſſen. Es blieb mir daher gar nichts 

übrig, als erſt die ſichere geſchichtliche Anterlage jeder wiſſen⸗ 

ſchaftlichen Behandlung zu legen durch Feſtſtellung der wirk— 
lichen Vorgänge des Baues und der Ausſtattung der in Frage 

ſtehenden Kirche. Eine Arbeit, die viel ſchwieriger und zeit— 

raubender war, als nur ein Leſer je ahnen wird, und die, hätte 

ich ihre Aferloſigkeit vorausſehen können, von mir jedenfalls 

nicht ausgeführt worden wäre. Alles konkrete Material mußte 

für jede Kirche erſt aus den Bergen der Akten herausgeklaubt 

werden; aber auch das Zuſammenbringen von Akten war keine 
leichte Sache. Weitaus das meiſte iſt im Generallandesarchiv a 

zu finden, in dem die Zugänge von den Domänenverwaltungen, 
Bezirksämtern und vom Finanzminiſterium auch erſt ſeit kurzem 

geſammelt, aber vielfach noch gar nicht geordnet iſt, ſo daß nur 

die nie verſagende Hilfsbereitwilligkeit der Herren Archivbeamten 

und des Herrn Archivdirektors mir die Durcharbeit ermöglichen 

halfen. Sehr viel wertvolle Akten liegen dann im Erzbiſchöfl. 

Archiv zu Freiburg, wo mir Herr Ordinariatsſekretär Stein— 
brenner mit nicht geringem Müheaufwand, in nie erlahmender 

Geduld das umfangreiche Material zur Verfügung ſtellte. Bei 

der eben charakteriſierten Art des kirchenbehördlichen Geſchäfts⸗ 

verkehrs ſind naturgemäß gerade in dieſen Akten mancherlei 

Lücken, ſo daß ſie nicht immer über den Verlauf des Baues und 

der Ausſtattung aller Kirchen Klarheit ſchaffen. Auch in den 
  

284 Im Folgenden in Abkürzung zitiert: G.-L.-A.
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Pfarr⸗ und Gemeindearchiven des Landes, ſowie in den fürſt— 

lichen Archiven zu Donaueſchingen und Amorbach war mancher— 

lei wertvoller Aufſchluß zu finden. Baupläne für die Kirchen 

ſowie Riſſe für die Inneneinrichtung ſind, wenn auch lange nicht 
vollſtändig, in den Akten des Generallandesarchivs, des Erz— 

biſchöflichen Archivs und der Gemeinde- und Pfarrarchive (in 

letzteren immerhin ſeltener) noch anzutreffen. 
Ich habe mich in dieſer Arbeit auf die Zeitſpanne von 1800 

bis 1850, wenn auch nicht mathematiſch genau, feſtgelegt. Die 

untere Grenze iſt durch die in der Einleitung gekennzeichneten 
elementaren Zeitvorgänge, die den Jahrhundertanfang charak— 
teriſieren, logiſch begründet. Für die Wahl der oberen Grenze 

war die Erwägung maßgebend, daß bis dahin immerhin in 

einem noch ſelbſtändigen, aus der geiſtigen und kulturellen 

Atmoſphäre der Zeit heraus entſtandenen Stil gearbeitet wurde, 

und daß auch für die Kunſt bis rund 1860 andere Meiſter und 

Kräfte zumeiſt maßgebend und verantwortlich ſind, als im 

weiteren 19. Jahrhundert, da die Tätigkeit der Erzbiſchöfl. Bau— 

ämter an der Arbeit iſt. Die Jahrhundertmitte mußte vielfach 

überſchritten werden, teils weil manche Bauunternehmen ſich 

ſehr lange hinzogen, teils auch weil das baukünſtleriſche Werk 
von Baudirektor Hübſch, der markanteſten Perſönlichkeit, die 

Baden neben Weinbrenner in der erſten Hälſte des 19. Jahr⸗ 

hunderts aufzuweiſen hat, möglichſt vollſtändig zur Darſtellung 
kommen ſollte. 

Achern?. Die alte Johanneskirche ſüdlich der Stadt, 

ſeit 1535 als Pfarrkirche außer Gebrauch, war ſchon 1789 zum 

Abbruch beſtimmt; die Pfarrkirche in der Stadt, Liebfrauen⸗ 
kirche, war um die Hälfte zu klein und baufällig geworden und 

ſollte ſchon in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts durch 

Neubau erſetzt werden. Aber erſt zu Anfang des Jahrhunderts 

war dieſer Plan ſeiner Verwirklichung nahe. UAnterm 27. Fe⸗ 

20 Erzb. Archiv, Dekanat Ottersweier. Achern: Kirchenbaulichkeit. 

Das Generallandesarchiv beſitzt nur einen Teil der Akten: Hofdomänen⸗ 

kammer. Amt Achern: Achern. Kirchenbaulichkeiten. Faſz. 182; im Pfarr⸗ 

archiv ſcheinen ſie in neuerer Zeit in Verluſt geraten zu ſein. Aber die 

älteren Kirchenbauten in Achern vgl. Reinfried in Fr. D.⸗A. N. F. 10, 

119 ff.
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bruar 1811 teilte wenigſtens das Murgkreis-Direktorium zu 
Raſtatt dem Finanzminiſterium, Domänen-Departement, mit, 
daß wegen des ganz baufälligen Zuſtandes der Stadtkirche zu 

Achern ein Bauverſtändiger dahin abgeſchickt werde mit dem 

Auftrag, den Riß zu einem neuen Kirchenbau ſowie die ſich er— 
gebenden Koſten aufzunehmen. Baupflichtig an Chor, Sakri— 

ſtei und am Turm, falls letzterer über dem Chor ſich erhebt, 

ſei der Großh. Fiskus als Hauptdezimator. Die Koſten wurden 

auf ca. 20 000 fl. veranſchlagt. Im Jahre darauf (21. März 

1812) konnten die Riſſe vorgelegt werden. Von wem ſie ge— 

fertigt waren, wird nirgends geſagt, ob es die Baukommiſſion in 

Karlsruhe oder ſchon Vierordt war, der vier Jahre ſpäter 

mit der Inſtandſetzung des Turmes befaßt war, läßt ſich mit 

Beſtimmtheit nicht ſagen. Vorerſt aber wurden ſtarke Mei— 
nungsverſchiedenheiten über die Baupflicht zwiſchen den ein— 
zelnen Regierungsſtellen ausgetragen. Schon am 21. März 

1812 läßt das Kreisdirektorium dem Finanzminiſterium gegen— 

über die Bemerkung fallen, daß das Kath. Kirchendepartement, 

allen Vorſtellungen ungeachtet, darauf beſtehe, daß der Bruder— 

ſchafts- und Nikolauskapellenfond nicht zur Mitleidenſchaft 

herangezogen werde. Inzwiſchen glaubte das Domänen— 

Depattement auf Grund von im Generallandesarchiv erhobenen 

Akten feſtſtellen zu können (24. Juni 1812), daß „das Ararium 

zu den fraglichen Baukoſten nach Maßgabe des Bauediktes ganz 
und gar nicht beizutragen habe“. Die Kirche in Niederachern 
ſei im 15. Jahrhundert aus freiwilligen Beiträgen als Kapelle 

erbaut worden. Wenn die Gemeinde heute dieſe Kirche als 

Pfarrkirche neu bauen will, ſo habe ſie dieſen Bau aus ihrem 

Fond und den anderen beſtehenden Heiligenkaſſen, wohin nach 

dem buchſtäblichen Sinn des § 6 des Bauedikts alle zu gottes⸗ 

dienſtlichen Bedürfniſſen geeigneten Kaſſen gehören, zu errichten 

und das Fehlende aus ihren Mitteln beizuſchießen. Geſtattet 

könne der Gemeinde lediglich werden, den St. Johannesfond 
für ihren Zweck zu übernehmen, auch das beim Abbruch der 

Johanneskirche zu gewinnende Baumaterial. Dieſe Rechts— 

auffaſſung teilte aber das Kath. Kirchendepartement (28. Aug. 
1812) nicht: „Der angerufene § 6 des Bauedikts kann nach der 

Natur der Sache und nach dem ganzen Sinn nur von der Kaſſe



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 31 

der zum Pfarrgottesdienſt beſtimmten Kirche, welche erbaut 

werden ſoll, und nicht von andern Kaſſen, die mit derſelben keine 

ſtändige Verbindung haben, verſtanden werden.“ Schließlich 

wurde doch eine Einigung erzielt und der Neubau ſchien in 

Bälde in Angriff genommen zu werden. Im März 1813 
(Nr. 2382) teilt nämlich das Murgkreisdirektorium dem 

Generalvikariat mit, daß das Kath. Kirchendepartement den 
Neubau einer Kirche in Anterachern genehmigt und zu— 

geſtanden habe, daß bei dem Anvermögen des St. Johann— 
und Liebfrauenfonds auch der aus der abzubrechenden alten, ſeit 

1535 nicht mehr gebrauchten St. Johanneskirche zu Oberachern 

zu erlöſende Betrag zu dieſem Bau verwendet werden dürfe, 

da die Stadt Achern, die ſehr verſchuldet iſt, ohnedies noch gegen 
722 fl. aus ihren Mitteln zuzuſchießen hat. Das Generalvikariat 

ordnete daraufhin, dem Erſuchen des Regierungskommiſſars 
Dr. Burg entſprechend, unterm 22. Auguſt 1813 die Exekration 

an. Am 11. Mai 1813 ſchlägt Dr. Burg zur Einſegnung des Grund— 

ſteins den Erzprieſter Merkel und als Auſbewahrungsort des 

Sonctiſſimum und als Notkirche die alte Nikolauskapelle vor; 

indes hatte Dekan Müller in Achern, wie Merkel an das Gene— 
ralvikariat berichtet, die Kirche bereits abbrechen laſſen und das 

Sanctiſſimum zu ſich ins Haus genommen, „was aber, ohne ihn, 
niemand für den competenten Platz halten will“. War ſo die 

unmittelbare Vorbereitung zum Beginn des Neubaues ge— 

troffen, ſo hatte es doch noch lange gute Weile. 1816 mußte 

erſt noch das Dach des Kirchturms nach einem Bericht der Bau— 

kommiſſion inſtand geſetzt werden. Darüber wurde der Kath. 

Kirchenſektion (19. Oktober 1816) vom Finanzminiſterium der 

Bericht, Riß und Gberſchlag des Baumeiſters Vierordt zu— 
geſtellt. Erſt am 15. Juni 1824 konnte der Grundſtein gelegt 

werden. 1825 war der Neubau fertig. Er dürſte auf die Pläne 

der Bezirksbauinſpektion zurückgehen und hält ſich ganz an die 

Formenſprache Weinbrenners. Von der alten Kirche blieb der 

untere Teil des Turmes, in die Faſſade eingebunden. An den 

Ecken des Glockengeſchoſſes hat er doriſche Pilaſter, im neu 

erbouten und mit niedrigem Helm abgeſchloſſenen Obergeſchoß 

ſind die Gewände der Fenſterrundbogen in Verkröpfung ſeit— 
lich weitergeſührt. Das Innere ſtellt eine einſchiffige geräumige
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Halle dar, aus der der rechteckige Chor vorſpringt. Aus unver⸗ 

putztem Bruchſteinmauerwerk errichtet, ſtellt der Bau bei aller 
äußeren Einfachheit das Beiſpiel einer in ſeinem harmoniſchen 

Ebenmaß gut ausgeglichenen Anlage dar. Hochaltar und Kanzel 
in Stuckmarmor wurden von dem aus der Vorarlberger Schule 

hervorgegangenen Stukkator Jodok Wilhelm hergeſtellt 

(1825), erſterer 1833 erweitert und im gleichen Jahre auch die 
zwei Nebenaltäre von Wilhelm angefertigt. Auf den erſten 

Seitenaltar kam ein Gemälde von Schaffroth, die Ent— 
hauptung des Täufers darſtellend, 1892 durch eine Statue des 

Markgrafen Bernhard erſetzt. 
Achkarren“. Seit 1793 ſind, wie das Generalvikariat 

unterm 18. Februar 1808 an das Miniſterium des Innern 

berichtet, Verhandlungen über einen dringlich gewordenen Neu— 

bau im Gang; die Kirche war unbrauchbar und der Gottesdienſt 

fand in der Schule ſtatt. 13. Januar 1813 ſchickte das Kreis— 

direktorium in Freiburg dem Bezirksamt Breiſach einen Riß 

des Prof. F. Arnold von Freiburg zum Neubau mit dem 

Erſuchen um Berichterſtattung über die Baupflicht. Nochmals 

vergingen ſechs Jahre, bis das Kreisdirektorium dem Bezirksamt 

Breiſach melden kann, daß das Miniſterium des Innern, 

Kath. Kirchenſektion, den Kirchenbau bewilligt habe, daß ein 

Drittel der Koſten von der Regierung getragen, 2000 fl. vom 

Kreisfonds und 1000 fl. von der Feuerſozietätskaſſe zugeſchoſſen 

würde. Der Arnoldſche Riß ſei dem Neubau zugrunde zu 

legen, mit der Anderung, daß die offene, von zwei Säulen 
getragene Vorhalle wegzulaſſen, der Taufſtein ſtatt in die 

Mitte auf die Seite des Kircheninnern und der Beichtſtuhl auf 

die Empore zu ſtellen ſei. Zum Neubau werden die noch brauch⸗ 

baren Steine des Breiſacher Minoritenkloſters zur Verfügung 

geſtellt. Nachdem noch die Gemeinde den Wunſch auf Bei— 

behaltung des alten Turmes und auf paſſende Stellung des 

Neubaues im Ortsbild geäußert hatte, wurden im April 1820 

die Arbeiten verſteigert; beim Graben der Fundamente zeigte 

30 G.⸗L.⸗A. Bez.⸗Amt Breiſach. Verwaltungsſachen. Achkarren: 

Kirchenbau. (Zugang 1909 Nr. 64.) — Erzb. Archiv. Dekanat Breiſach. 
Achkarren: Kirchenbau.



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 33 

ſich die Anmöglichkeit, den alten Turm zu erhalten. Im Auguſt 

fand endgültige Arbeitsvergebung an Zimmermeiſter Melchior 

Mahler von Breiſach um 8495 fl. ſtatt. Der Beginn der Bau— 

arbeiten unter Leitung von Bezirksbaumeiſter Lumpp von 

Freiburg verzögerte ſich bis in den Sommer 1822, weil der 

ſchlechten Bodenbeſchaffenheit wegen ein neuer Bauplatz geſucht 

werden mußte. Schon im Auguſt dieſes Jahres hatte die 

Gemeinde um Aberlaſſung der Kanzel und zweier Altäre aus dem 

Kloſter St. Trudpert nachgeſucht, alle drei Objekte wurden ihr 

nach Schätzung durch Werkmeiſter Seywald, der an den Altären 

angenehme Architektur und gute Malerei der Altarblätter 

rühmt, um 180 fl. angeſchlagen und ſchließlich um 100 fl. über— 

laſſen. Doch hat ſich der Handel wieder zerſchlagen, nachdem 
ſich herausſtellte, daß die Kanzel Eigentum der Gemeinde 

St. Trudpert war. Mitte September 1823 waren die Bau— 

arbeiten abgeſchloſſen, aber noch 1825 mußten verſchiedene Vor— 

kehrungen gegen ſich zeigende Bodenſeuchtigkeit getroffen wer— 

den. 21. Mai 1825 genehmigt das Kreisdirektorium den Akkord 
mit Stukkator Jodok Wilhelm „von Ortenberg“ (sicl) für 

Anfertigung von Kanzel und Altären nach den Plänen von 

Lumpp. 

Aglaſterhauſen“. 1802 war das Simultaneum 

zwiſchen Katholiken und Lutheranern gelöſt worden, worauf die 

Katholiken eine eigene Kirche zu bauen beſchloſſen. Dagegen 

erhob die Kurfürſtlich badiſche Kath. Kirchenkommiſſion in 

Bruchſal, 25. Juli 1805, Bedenken, weil ſie ungünſtige Folgen 

für die finanzielle Lage der Katholiken daraus fürchtete; doch 
antworteten dieſe, 31. Juli 1805, ein weiteres Verbleiben in der 

Simultankirche ſei ihnen durch die Anduldſamkeit der lutheriſchen 

Gemeinde unmöglich geworden, und außerdem der Raum darin 

durch Zumauern des unteren Turmgeſchoſſes, das den Chor 

bildete, zu beſchränkt. Die Koſten kämen auch nicht, wie die 

Kirchenkommiſſion annehme, auf 5000 fl. zu ſtehen, ſondern 
nach dem Plan und Aberſchlag des Baumeiſters Banſchen— 

baſch von Obrigheim auf 2800 fl. Dieſer Plan wurde auch zur 
  

31 G.-L.⸗A. Amt Mosbach. Verwaltungsſachen: Aglaſterhauſen: 

Kirchenſachen. (Zugang 1925 Nr. 21.) 
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Genehmigung vorgelegt und 1806/07 ausgeführt. Inzwiſchen 

hatten auch die Lutheraner die bisherige Simultankirche ab— 

gebrochen, wodurch für den im rechten von den beiden Kirchen 

gebildeten Winkel ſtehenden Turm Einſturzgefahr entſtand. 

28. April 1807 wurde daher der Bad. Hofrat Baumeiſter 

Frommel nach dem Ort geſchickt, um die nötigen Vor— 

kehrungen zu trefſen. Aus der alten Kirche waren der katho— 
liſchen Gemeinde die Kultgegenſtände wie Altaraufſatz, Taber— 

nakel, Altare portatile, Beichtſtuhl, Crucifix, ein Marienbild 

und drei Fahnen laut Teilungsvertrag vom 10. Auguſt 1802 

überlaſſen worden. 

Allensbach?. Hier erwies ſich die Kirche zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts nach einem Bericht des Pfarrers Dr. Edm. 

Frhr. von Lenz an das Kirchenvogteiamt als zu eng, ſo daß die 

Sonntagsſchüler keinen Platz hätten und die Empore voll— 

gepfropft ſei. Eine Verlängerung nach rückwärts ſei ſehr wohl 

möglich und um 2700 fl. durchzuführen, da Mittel aus dem 

Fond der vor 35 Jahren zuſammengeſtürzten Katharinen— 

kapelle vorhanden ſeien. Der Hochaltar ſei unbrauchbar und 

hätte ſchon vor 50 Jahren durch einen neuen erſetzt werden 

ſollen. Er ſei bunt, wurmſtichig und drohe zuſammenzuſtürzen, 

habe keinen Geſchmack und keine Ahnlichkeit mit den zwei neuen 
Seitenaltären. Nach einem Riß und Aberſchlag des Fürſten— 

bergiſchen Hofbildhauers Brunner komme ein neuer Altar auf 

800 fl. zu ſtehen. Kirchenamtsvogt Hundpiß von Reichenau 
legt dagegen am 29. Juni 1804 Altarzeichnungen mit Aberſchlag 

von Alois Dürrs in Aberlingen und Sebaſtian Danegger 

32 G.-L. A. Bez.-Amt Konſtanz. Verwaltungsſachen. Allensbach: 

Kirchenbauſachen. 

33 Nach den Erhebungen des Herrn Viktor Mezger in Aberlingen im 

dortigen Archiv iſt Alois Dürr, als Sohn des Franz Anton Dier, 

am 29. April 1763 geboren und am 1. Dezember 1823 geſtorben. In 

welchem Verhältnis er zu dem Salemer Dürr ſtand, hat ſich nicht mehr 

feſtſtellen laſſen. Vom Vater Franz Anton ſind manche Arbeiten in der 

Aberlinger Franziskanerkirche erhalten; vom Sohne verſchiedene Malereien, 

Landſchaften, Aufnahmen von den Truppendurchzügen, in den ſtädtiſchen 

Sammlungen zu ÜGberlingen. Er ſcheint ſich zuletzt auch noch in Gotik ver— 

ſucht zu haben; der Abſchluß des Kanzelſchalldeckels im Münſter und auch 

ein kleines Altärchen in dieſem Stile ſind von ihm.
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in Konſtanz vor, hält aber die des erſteren für die annehmbarſte. 

Mit Dürr wurde dann auch am 16. Juli 1804 ein Vertrag auf 

zwei Statuen der Heiligen Nikolaus und Paulus, und einer 

Dreifaltigkeit win Form eines Gnadenſtuhles), ein Kruzifix, fünf 
Arnen und einen Tabernakel um 500 fl. einſchließlich der 

Faſſung abgeſchloſſen. Die Ausführung ſollte in Stuckmarmor 

geſchehen; die Figuren alabaſterweiß gefaßt, die Verzierungen 

vergoldet werden. Der Altar iſt noch erhalten in marmoriertem 

Holz ausgeführt, ein beachtenswertes Werk der klaſſiziſtiſchen, 
durch Salem eingeleiteten Kunſt, im Figuralen noch leicht barock. 

Das Mittelſtück des Gnadenſtuhls iſt leider in neuerer Zeit an 

eine andere Stelle der Kirche verbracht und durch eine gemalte 
Kreuzigung erſetzt werden. Der Erweiterungsplan der Kirche 

iſt damals nicht mehr weiter verfolgt worden. 
Altheims (Amt Aberlingen). Schon Anfang 1803 

brachte das Konſtanzer Generalvikariat den Markgräfl. badiſchen 

Kommiſſaren zur Kenntnis, daß die Kirche, Turm und Friedhof— 
mauer ſehr baufällig ſeien, 1817, 13. März, erging die gleiche 

Vorſtellung an das Seekreisdirektorium. Das Bezirksamt 

Aberlingen legte daraufhin am 2. Mai 1817 dem Kreisdirektorium 

Riß und Aberſchlag zu einem Kirchenneubau, gefertigt von dem 

Landbaumeiſter Thiery vor. Vorerſt wurde aber lediglich 

die Kirchhofſmauer und das Pfarrhaus inſtand geſetzt. 1819 
neue Klage, daß der Geſtühlsboden der Kirche löcherig und die 

Fenſter ganz ſchadhaft ſeien. 1820 wurde Bezirksbaumeiſter 
Waldmann beauftragt, gelegentlich einer Dienſtreiſe die 

Kirche zu beſichtigen und Aberſchläge über die nötigſten Repa— 

raturen anzufertigen. 1830 legte Bezirksbauinſpektor Shl in 

Konſtanz einen eigenen Koſtenüberſchlag über ſolche Repara— 

turen an Kirche und Pfarrhaus vorz; die allerdringlichſten wur— 

den jetzt ausgeführt. Aber ſchon 1839 klagt der Stiftungsvor⸗ 

ſtand neuerdings, daß die Kirche durch die jüngſten Stürme in 
bedenklichen Zuſtand gekommen und außerdem um mehr als die 

Hälfte zu klein ſei, weil neun Filialen durch die Pfarrei-Ord⸗ 

nung von 1812 zu Altheim kamen. Aber wieder erfolgte, wie 

3 G.⸗L.-A. Bez.-⸗Amt Überlingen. Verwaltungsſachen. Altheim: 
Kirchenſachen. (Neuer Zugang 1901 Nr. 51.) 
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ſchon zwei Jahrzehnte hindurch nichts als heftige Widerſprüche 
der Zehntherren (Markgräfl. bad. Amt Salem, Domäne, Fürſten⸗ 

berg. Rentamt Heiligenberg und Spital Salem) gegen die ihnen 

zugedachte Baubeitragsquote. Am 21. April 1846 berichtet daher 

der Stiftungsvorſtand an das Bezirksamt Aberlingen: „Der 

Zuſtand der Kirche iſt von der Art, daß man bei ihrem Anblick 

ſtatt erbaut, nur geärgert werden kann. Die Fenſterſcheiben 

ſind bereits auf allen Seiten zerbrochen, ſo daß man auf der 

Empore, im Langhaus und im Chor vor Wind, Regen und 
Schnee nicht geſichert iſt und deshalb die Kirchenfenſter teilweiſe 

mit Bretter vernagelt werden mußten. Die Wände ſind ſchwarz, 
die Emporbühne ohne Anwurf und ohne Anſtrich; der Fußboden 

holprig. Das Ganze baufällig und zu klein.“ Die Zehntherren 

ſuchten aber die Angelegenheit bis zum Abſchluß der Zehnt— 

ablöſung zu verzögern. Tatſächlich iſt eine durchgreifende Reno— 

vierung der Kirche erſt 1855 nach den Plänen des Bezirksbau— 

inſpektors Shl um 1220 fl. erfolgt. Von einer Erweiterung 
oder gar einem Neubau iſt weiter nicht mehr die Rede 

geweſen. 

Altheims (Amt Buchen). Ein Neubau an Stelle der 

alten viel zu kleinen und ſehr baufälligen Kirche von 1489 war 

ſeit 1780 geplant. 1825 lag ein Rißz von Werkmeiſter Dörr 

vor, den das Miniſterium des Innern Kath. Kirchenſektion 

unterm 30. März genehmigte. Der Bau wurde gleich begonnen 
und 1826 vollendet und kam auf 26 000 fl. zu ſtehen; eine ein⸗ 

ſchiffige Halle, an die ſich in gleicher Breite der Chor anſchließt. 

Das Dekanat Buchen von der Kath. Kirchenſektion zur Begut— 

achtung aufgefordert, rühmt den Bau als innen wie außen wohl 

gelungen, als wohlabgewogene harmoniſche Schöpfung, bean— 

ſtandet nur die fünf Fenſter im Chor, von denen drei genügt 

hätten und wünſcht ſchicklichere Anbringung der Kanzel und der 

Beichtſtühle (6. Nov. 1826) 8ͤ*. Die Koſtenberechnung Dörrs 
war ſehr mangelhaft, ſo daß große Nachforderungen entſtanden 

und endloſe Streitigkeiten ſich ergaben. Schon 1855 waren 

35 Erzb. Archiv, Dekanat Walldürn. Altheim: Kirchenbau. 

36 G.⸗L.⸗A. Bez.⸗Amt Buchen. Hainſtadt: Kirchen- und Religions— 

gemeinſchaften (Zugang 1922 Nr. 13), Faſz. 170.
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durchgreifende Ausbeſſerungen am Turm nötig, die Koſten in 

Höhe von 3000 fl. verurſachten; die am Langhaus und Chor 

waren 1854 auf 5772 fl. geſchätzt, ſo daß man ernſtlich an einen 

Neubau dachte. Das Fundament war nicht tief genug gelegt, 

und zum Teil auf das der alten Kirche geſetzt, das Mauerwerk 

außerdem ſchlecht und fahrläſſig ausgeführt. Man ſtand vor 

der Frage, den Chor wegen Einſturzgefahr ſchließen zu laſſen, 

hat ſich aber doch mit Ausbeſſerung der ſchlimmſten Schäden und 

Fehler begnügt. 

Altſchweiers. 1834 hatte der verſtorbene Pfarrer 
Kappler von Kappelwindeck 30 000 fl. hinterlaſſen zur Er— 

richtung einer eigenen Pfarrei und Kirche in dem Filialort. Die 

Gemeinde von Altſchweier drängte von 1836 unabläſſig darauf, 
eine eigene Kirche zu bekommen, weil die Kappelwindecker ihr 

keinen Platz mehr in ihrem Gotteshaus laſſen wollten, ſie aber 

dafür an allen Laſten umfangreicher, in Eile betriebenen Kirchen— 

reſtaurationen teilnehmen ließen. An eine Ausführung des Planes 

war vorerſt nicht zu denken, weil die Erben des Teſtators die 
Gültigkeit des Legates anfochten in Prozeſſen, die bis 1845 dauer— 

ten und zu Gunſten von Altſchweier ausfielen. Ein Plan zur neuen 

Kirche war ſchon 1840 genehmigt zu einem Voranſchlag von 
22 000 fl. Dekan Daniel aber riet unterm 17. März 1849 dringend 

noch zu warten, weil die inzwiſchen auf 47 000 fl. angewachſenen 

Mittel nicht ausreichten, Kirche und Pfarrhaus zu bauen und eine 

Pfarrei gut auszuſtatten. Schlechte Pfarreien gäbe es ohnehin 

ſchon genug und bei den jetzigen ſchlechten Verhältniſſen und der 

Prieſternot ſei es nicht angebracht, neue Pfründen zu errichten. 

Zehn Jahre ſpäter verſuchte die Gemeinde nochmals zu ihrem 

Ziele zu kommen, indem ſie ſich unmittelbar an den Erzbiſchof 

wandte und ſich bitter beklagte, daß alle Eingaben und Geſuche 

an die Regierung unberückſichtigt bleiben. Der derzeitige 

Pfarrer von Kappelwindeck ſtände allen Beſtrebungen, das 

Vermächtnis ſeines Vorgängers zur Verwirklichung zu bringen, 

im Wege, was um ſo auffallender ſei, als er doch vermöge 

ſeines Berufes und in Berückſichtigung des religiöſen Bedürf— 

37 Erzb. Archiv, Dekanat Ottersweier. Pfarrei Kappelwindeck, Filiale 
Altſchweier: Kirche.



38 Sauer 

niſſes der Gemeinde und ganz beſonders der Schuljugend, deren 

Anterricht in der Religion er bisher ganz den Lehrern überlaſſen 
habe, auf ſchleunigſte Errichtung der Pfarrei Altſchweier nach dem 
erklärten Willen des Teſtators dringen ſollte (7. Februar 1859). 

In einem durch das Dekanat erhobenen Bericht vom 3. März 1859 
ſchlug der Gemeinderat vor, zunächſt die Kirche zu bauen, die 

Pfarrei aber durch einen Vikar von Kappelwindeck verſehen zu 

laſſen, bis die Mittel ſich ſo angeſammelt hätten, daß auch eine 

ſelbſtändige Pfründe für die Pfarrei errichtet werden könne. 

Dieſen Vorſchlag lehnte aber das Ordinariat in einem Schreiben 
vom 31. März 1859 an das Miniſterium des Innern als gegen 

die Zwecke der Stiftung verſtoßend ab und erklärte, daß „die 

Gemeinde nur dann eines eigenen Seelſorgers ſich werde zu er— 
freuen haben, wenn die Kapplerſche Stiftung nach ihrem vollen 

Inhalt in Ausführung gebracht ſein wird und es ſomit in ihrem 

eigenen ſittlichen und religiöſen Intereſſe liegt, zur unverweilten 
Ausführung genannter Stiftung nach allen Kräften mitzuwirken“. 

Im folgenden Jahre war man indes dem Ziele ſchon näher. 

Am 7. September 1860 ließ die Regierung des Mittelrhein— 

kreiſes der Gemeinde mitteilen, daß die Baupläne nach dem 

jetzigen Stand der Einwohnerzahl umgeändert werden müſſen. 

Der von der Gemeinde vorgeſchlagene kirchenärariſche Bau— 
meiſter Greiff in Heidelberg habe vom Kath. Oberkirchenrat 

die dienſtpolizeiliche Genehmigung hierfür nicht erhalten. So 

werde man, falls man am Ort keine anderen Vorſchläge mache, 
die Großh. Baudirektion um Fertigung der Pläne und Koſten⸗ 

überſchläge angehen; dieſer Ausweg habe den Vorteil, daß der 

Gemeinde keine Koſten dafür entſtehen. Am 14. Dezember 

1861 kann die Kreisregierung endlich die von Baudirektor 
Hübſch gefertigten Pläne nach Altſchweier gehen laſſen. 

Zimmermeiſter Laumont von Bühl übernahm im Auguſt 1862 

die ſämtlichen Bauarbeiten um 38 527 fl.; die Bauaufſicht und 

Leitung hatte zunächſt Architekt Armbruſter von Baden; 
ſpäter Architekt Hummel; die Oberaufſicht nach dem Tode 

von Hübſch der Vorſtand des Erzbiſchöfl. Bauamtes Karlsruhe 

Feederle. Die Arbeiten zogen ſich bei den ſchwierigen 

Bodenverhältniſſen ſehr lange hin, kamen 1865 kaum vom Fleck, 
wegen fahrläſſiger Ausführung des Turmes, der z. T. wieder
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abgetragen werden mußte und erſt 1866 waren ſie abgeſchloſſen. 

Inzwiſchen erhoben ſich recht große Anſtände wegen der Innen— 
ausſtattung, die zu einem regelrechten Kampf um Stilfragen 

führten. Im April beſtand in der Stiftungskommiſſion Alt— 

ſchweier nach einem Bericht des Dekanates die Abſicht, in den 

Chor der Kirche hinter den von Hübſch noch entworfenen Hoch⸗ 

altar mit einfachem Tabernakel drei Wandbilder von Lucian 

Reich in Raſtatt um 2300 fl. anbringen zu laſſen; ſie ſollten 

der Verherrlichung des Kirchenpatrons dienen, die Predigt des 

hl. Gallus, ſeinen Tod, und ihn zur Seite der Gottesmutter 
darſtellen. Infolge der Verzögerung der Bauarbeiten wurde 

dieſer Plan aber zurückgeſtellt und ſchließlich aufgegeben. Die 

Gemeinde wollte jetzt einen „die ganze Raumwirkung ſtörenden 

Schreineraltar gewöhnlichſter Art mit häßlichem und ſtilloſem 

Ornament“ anbringen laſſen. Eine von Feederle angeregte 

Beſichtigung der Bulacher Kirche erzielte keine Begeiſterung für 

Wandmalereien; der Pfarrer, der ſich nach dem Bericht des 

Erzb. Bauamtes „einen Altar nicht ohne die ganze Erlogenheit 

einer antikiſierenden Scheinarchitektur vorſtellen kann und nicht 

einſieht, daß gediegene Bilder mehr Eindruck auf das Gemüt 

machen müſſen als ein halbes Hundert Quadratmeter vergolde— 

tes Holz“, war gegen ein Projekt, das Malereien vorſah, und 

blieb es auch trotz einem Erlaß des Erzb. Ordinariates. Im 
Sommer 1867 erwarb er ohne Genehmigung der Kirchenbehörde 

aus der Stadtkirche in Baden Zopfaltäre und eine Kanzel, deren 

Aufſtellung das Ordinariat unterm 5. September 1867 unter— 

ſagte. Für den inzwiſchen ſchwer erkrankten Pfarrer berichtete 

daraufhin der Kaplan ans Ordinariat, daß die Gemeinde ſich 

unter keinen Amſtänden dem Erlaß der Kirchenbehörde fügen 

wolle; ſie bezahle dieſe Gegenſtände und habe ihr Gefallen 

daran, das Ordinariat ginge das nichts an. Auf ein Gutachten 

des Bauamtes verlangte die Kirchenbehörde Abänderung der 

Altäre, aber Ausſchluß der ganz untauglichen Kanzel und ließ 

außerdem der Stiftungskommiſſion ihre Mißbilligung aus— 

ſprechen. Die Gemeinde ließ ſich aber zu nichts herbei und 

zeigte nach einem Bericht des Dekan Lender vom 31. März 
1868, infolge der vorerſt verſagten Benediktion der Kirche, „eine 

höchſt gereizte Stimmung, ſo daß es ratſam ſei, ihr den Gottes⸗
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dienſt in der neuen Kirche zu gewähren. Die mangelnde Con— 
gruenz der Altäre hinſichtlich des Bauſtils der Kirche fühle ſie 

nicht heraus, im Gegenteil finde ſie, da ſie mit ihren großen 
Statuen und vergoldeten Leuchtern Effekt machten, dieſelben 

ſchön“. Sie dachte, eher „lutheriſch“ zu werden, als die ſofortige 

Anderung der Altäre durchführen zu laſſen. Der Bürgermeiſter 

und die Gemeinderäte ſeien ganz in den Händen des liberalen 

Chefs in Bühl, wo beſonders der apoſtaſierte Prieſter Hörth, 
der ſuspendierte Pfarrer Rheinſchmidt und der evangeliſche 

Pfarrverweſer in Bühl tätig ſein ſollen. „Die Gemeinde iſt 

aber nicht allein ſchuld. Hätten das Pfarramt in Kappelwindeck 

und das Erzb. Bauamt in Karlsruhe ihre Pflicht getan, ſo 

wären die Altäre nie in die Kirche gekommen. Der Pfarrer 

hat die Stiftungskommiſſion auf die Altäre aufmerkſam gemacht, 

Baumeiſter Feederle hat die Altſchweierer zwar darauf hin— 
gewieſen, daß ſie vorerſt zum Ankauf kirchenobrigkeitliche Ge— 
nehmigung einholen ſollten, aber auch zugleich ſeine Zuſtimmung 

zum Ankauf, falls dieſelbe erteilt würde, gegeben“. So blieben 

die umſtrittenen Zopfaltäre in der Kirche, bis ſie 1905 nach 

Honau kamen. 

Die Kirche iſt eine charakteriſtiſche Probe des renaiſſanci— 

ſtiſch-nromaniſierenden letzten Stiles von Hübſch: ein wuchti⸗ 

ger Turm in der Faſſadenmitte, durch den auch der Haupt— 
eingang gelegt iſt. Das Innere von einer eigenartigen Raum- 

wirkung infolge tiefſitzender Transverſalbögen für die nach dem 

Muſter der Bulacher Kirche angelegte Wölbung. Auch die 

Chorwölbung ſitzt auf ſegmentartigen Gurtbögen, die auf Wand— 
pilaſtern ruhen. Da das Bodenniveau gegen den Chor hin 

fällt, ruht letzterer auf kryptenartigem Anterbau. Hübſch hatte 
urſprünglich eine flache Holzdecke geplant gehabt, ſie aber 

auf Verlangen der auf ſoliden Bau haltenden Kreisregierung 

durch eine Wölbendeccke erſetzt“. 
Amoltern“. Hier fand, wie das Konſtanzer General— 

vikariat an die Kath. Kirchenſektion, Miniſterium des Innern, 

3s Vgl. die kurze Würdigung der Kirche bei Valdenaire in 
Oberrh. Zeitſchr. N. F. 40 (1926), S. 183. 

320 Erzb. Archiv. Dek. Breiſach. Amoltern: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. 

Domänen-Verw. Kenzingen. Amoltern, Breiſach. (Zugang 1902 Nr. 38)
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unterm 10. Dezember 1825 berichtet, ſeit anderthalb Jahren der 

Gottesdienſt in einer ziemlich finſteren, dumpfigen und ſchlechten 

Scheuer ſtatt, weil die ohnehin längſt baufällige Kirche durch 

einen Erdrutſch mit gänzlichem Einſturz bedroht wurde. Aber 

noch am 8. Mai 1827 muß Dekan Wenz von Oberhauſen über 
dieſe ganz unwürdigen und unhaltbaren Zuſtände klagen. „Die 

Großh. Hofdomänenkammer, die als Rechtsnachfolgerin des 

Kloſters Wonnental die ausſchließliche Baupflicht hätte, habe 
ſchon längſt den Koſtenbetrag deklariert, aber verlangt, daß die 

Gemeinde für den Bauplatz den Betrag von 1400 fl. übernehme, 
was ganz unmöglich für die total arme Gemeinde ſei. Die 

Schuld an dieſer Verſchleppung liege wohl an den Anter— 

beamten. Was kümmern ſich die, beſonders die Domänen— 

verwalter, um Kirchen und Kirchenbauten.“ Am 28. Januar 

1829 genehmigte die Dreiſamkreis-Regierung die weitere Be— 

nützung der ärariſchen Scheuer als Notkirche, erhöhte aber zu— 
gleich den Pachtzins auf 55 fl. Jetzt riß der Gemeinde der 

Geduldsfaden. Nach einem Bericht des Pfarramtes vom 
16. Februar beſchloß ſie einſtimmig: 1. Dieſe erhöhte Zinslaſt 

nicht zu übernehmen, auf die Notkirche zu verzichten und lieber 

jeder zu Hauſe ſeine Andacht zu verrichten und ſich Gott und 
ſeinem Schickſal zu überlaſſen; 2. könne man es ihnen nicht ver— 

übeln, wenn ſie in Zukunft keine herrſchaftlichen Zehnten mehr 

abführten, weil ſie vom Staat die Handhabung ihrer Religion 

in einem hierzu geeigneten Lokal nicht erhalten können; 3. könn⸗ 

ten ſie nicht einſehen, daß ſie als vernünftige Weſen ein ſo 

teueres Stallgeld wie unvernünftiges Vieh bezahlen ſollten; 

4. . . . ſei es unbegreiflich, daß nicht ausgemittelt werden könne, 

wem die Baupflicht obliege; es ſcheine, daß man ſie auf der 

langen Bank herumziehen wolle. Für dieſe nach Aufruhr aus— 

ſehende Erklärung ſprach das Ordinariat in der Sitzung vom 

27. Februar 1829 ſchärfſte Mißbilligung aus und verlangte 

Abgabe einer anderen Vorſtellung. Auf den verteuerten „Stall“ 
als Notkirche aber verzichtete die Gemeinde und bezog Ende 

1829 wieder die alte verfallene Kirche. Inzwiſchen war man 

in Karlsruhe nicht ganz ſo müßig geweſen, wie es im Oberland 

den Anſchein hatte. Schon im Jahre 1824 wurde von dem 

Bezirksbaumeiſter Lumpp ein Platz für die neue Kirche auf—
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genommen und am 7. März 1827 von der Hofdomänenkammer 

die Pläne und Überſchläge des Kreisbaumeiſters Arnold der 

Domänenverwaltung Kenzingen zugeſtellt und Anordnung zur 

Erwerbung eines Kirchplatzes getroffen. Am 29. Dezember 1827 
(Nr. 22 914) teilt die Großh. Hofdomänenkammer dem Kreis⸗ 
direktorium mit, daß der Arnoldſche Plan etwas abgeändert 

worden ſei: die Sakriſtei ſei vergrößert, der Chor etwas ver— 

kleinert und die Vorhalle zum Langhaus geſchlagen worden. 

Die Kirche hatte nach dieſem von Lumpp gezeichneten Plane 

eine Sakriſtei hinter dem Chor, einen Turm in der Faſſade, und 

auf der einen Seite neben dem Turm die Paramentenkammer. 

Der halbrund abgeſchloſſene Haupteingang war durch einen 

Giebel abgedeckt, in dem ein durch zwei Speichen geſtütztes 

Fenſter ſaß. Dieſes erſte Projekt wurde nun ſo abgeändert, daß 

der Chor halbrund wurde und Sakriſtei und Paramenten⸗ 

kammer zur Seite bekam, die Vorhalle im Turmuntergeſchoß 
wegfiel; die dreigeteilten Schallfenſter im Turm durch eine breite 

Sffnung erſetzt wurden. Dieſer zweite Entwurf iſt mehr 

klaſſiziſtiſch im Sinne größerer Einfachheit bei guten Geſamt— 
verhältniſſen gehalten. Im September 1830 wurden die Bau— 

arbeiten vergeben und im Februar des folgenden Jahres be— 

gonnen. Die Aufſicht hatte Architekt Waldſchütz und die 

Oberleitung Voß von der Bezirksbauinſpektion. Am 25. No⸗ 

vember 1832 wurde die Kirche nach der Fertigſtellung der 

Inneneinrichtung bezogen, weil man in der alten Kirche vor 

Wind, Regen und Schnee nicht mehr geſchützt war. Die Be— 

ſchaffung der Innenausſtattung führte wieder zu Meinungs⸗ 
verſchiedenheiten. Den auch von der Bezirksbauinſpektion ver— 
tretenen Wunſch des Pfarrers und Dekans nach Altären und 

Kanzel aus Stuckmarmor lehnte die Hofdomänenkammer am 

28. Auguſt 1832 ab und verlangte eine weniger koſtſpielige Her— 

ſtellung. „Namentlich iſt dies der Fall mit dem Altar und der 

Kanzel, welche mit weniger Koſten und ebenſo zweckmäßig von 
Holz mit einem einfachen, aber marmorierten Anſtrich gemacht 

werden können. Auch beim Taufſtein kann ſtatt des Gips— 
marmors ein Slanſtrich angewendet werden. Ebenfo können die 

Beichtſtühle auf eine einfachere und wohlfeilere Weiſe aus⸗ 

geführt werden, beſonders wenn der öElſirnisanſtrich und die
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Vergoldung unterbleiben“. So wurden die auf domänenärari— 

ſche Koſten angeſchafften Gegenſtände, Kanzel, Hochaltar und 
Beichtſtühle um 335 fl. in einfacher Ausführung hergeſtellt, der 
Tabernakel, ein viereckiger Kaſten, perlfarbig angeſtrichen, ohne 

Triller, und daher gegen die kirchliche Beſtimmung verſtoßend, 

wie das Ordinariat nach einer Viſitation durch Erzbiſchof De— 
meter unterm 8. Februar 1835 in einer Vorſtellung beim Mini— 

ſterium beanſtandete. Die grauweiße Faſſung und Lackierung 
des Altares mit Antependium, der Kanzel und des Beichtſtuhls 

ſowie das Mattvergolden des Tabernakelkreuzes war 1835 an 

den Vergolder Vinzenz Hauſer in Freiburg vergeben worden. 

Der Hochaltar befriedigte die Gemeinde nicht, weshalb am 

14. Januar 1840 durch das Dekanat ein neuer Riß des Stukka— 

tors Schwarz zu einem Hochaltar und Tabernakel dem 

Miniſterium vorgelegt wurde. Die Koſten ſollten 367 fl. be— 

tragen; die Regierung übernahm davon aber nur 33 bis 44 fl. 

„zur würdigen Herſtellung des Tabernakels“, ein Betrag, der 

nach dem Bericht des Pfarramtes nicht einmal ausreichte für 

Herſtellung der drei Behälter des Tabernakeltrillers. Das 

Ordinariat hielt eine nochmalige Vorſtellung beim Miniſterium 

für zwecklos und riet zur Annahme des Angebotenen und Aber— 

nahme der Reſtſumme auf den Kirchenfond, was auch geſchah. 

Au a. Rh.“. Au hatte bis weit ins 19. Jahrhundert 

hinein eine Kirche, deren Turm mit Chor im Erdgeſchoß noch 

gotiſch, deren Langhaus aber 1726 neu erſtellt war. Mehr— 

fache Inſtandſetzungen waren im letzten Viertel des 18. Jahr— 

hunderts nötig und wurden nach Anweiſung des Bau⸗FInſpektors 

Krohmer bzw. des General-Majors Vierordt 1775 

und 1798 ausgeführt. Seit den achtziger Jahren des 18. Jahr— 

hunderts wurde ein lebhafter Streit zwiſchen der badiſchen 

Zehntherrſchaft und dem Pfarrer geführt, der 1802 damit ein 

vorläufiges Ende fand, daß dem Pfarrer der Zehntüberſchuß 

über die Congruaquote hinaus ſequeſtriert und verſteigert 

wurde. Dadurch wurde der Pfarrer gezwungen, ſich zur frei— 

40 Erzb. Archiv. Au a. Rh.: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Bez.⸗Amt 

Raſtatt: Verwaltunsſachen. Au a. Rh.: Kirchenſachen, Faſz. 7 (Zugang 

1909 Nr. 36, 1927 Nr. 13).
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willigen Zahlung eines Jahresbeitrages von 50 fl. zu dem 
Kirchenbaufond bereit zu erklären; ſeinem Nachfolger wurde 

dieſe Bauſteuer auf 200 fl. erhöht, während ſpäter Pfarrer 

Höpfner dieſe erzwungene Leiſtung als durchaus ungeſetzlich 
und ungerecht ſtrikte und wiederholt ablehnte. Die Sorge der 

markgräflichen Herrſchaft um die Schaffung eines Baufonds 

war veranlaßt durch die ſeit 1790 laufenden Forderungen nach 
einer Kirchenerweiterung, die anfänglich im Sinne einer nicht 

ſehr großen Verlängerung über die Weſtfront hinaus geplant 

war. Eine Vermehrung der Baumittel glaubte die Kath. 

Kirchenſektion 1820 durch eine beabſichtigte Zuweiſung des 

Fonds der außerhalb des Ortes gelegenen Antoniuskapelle er— 

zielen zu können; ſie war 1720 von dem Ortsſchultheißen Chri— 

ſtian Höllig erbaut worden und wurde von der genannten Karls— 

ruher Miniſterialſtelle in die Kategorie von religiöſen Bauten 

gerechnet, die eingehen ſollten. Doch ließ man ſich in Au auf 

dieſes Anſinnen nicht ein, ſondern reparierte die nur aus Riegel— 

wänden aufgebaute Kapelle 1820, wobei man ſie um 2 Schuh 
höher legte. Später beim Kirchenneubau ſollte ſie noch wert— 
volle Dienſte leiſten. Nach weiteren langen Verhandlungen 

über die Kirchenerweiterung konnte am 19. Auguſt 1828 das 

Direktorium des Murg- und Pſinzkreiſes in Durlach dem 

Oberamt Raſtatt den von Profeſſor Moßbrugger gefertig— 

ten Riß und Aberſchlag dafür zugehen laſſen; vorgeſehen war 

eine einfache Verlängerung, wozu die Genehmigung der Kath. 

Kirchenſektion am 28. September 1830 erteilt wurde. Aber 

ſchon am 1. Dezember 1830 verwarf Moßbrugger in einem 

Bericht an das Bezirksamt ſeinen Plan als nicht ſehr glücklich 

und zweckmäßig, da die Kirche durch die Verlängerung „außer 
alles Verhältnis trete“ und doch nicht genügend Raum erhalte. 

Ein neuer Plan, den die Kath. Kirchenſektion am 4. Januar 
1831 genehmigte, ſchlug eine ſeitliche Erweiterung und Drei— 

ſchiffigkeit vor, wobei die Amfaſſungswände auf Säulen und 
Bogen geſtellt und der Chorbogen erweitert werden ſollte. 

Aber auch dieſer Entwurf wurde von Moßzbbrugger wieder ver— 

worfen und eine erhebliche Verlängerung des Langhauſes ins 

Auge gefaßt. Am 5. Juni 1832 wurden die Arbeiten vergeben; 

für Deckung der auf 3661 fl. berechneten Koſten ſollte der primär
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baupflichtige Kirchenfond aufkommen, während der Gemeinde 
Hand- und Spannfrond zugedacht war. Letztere Laſt wurde 

aber in mehrjährigen Auseinanderſetzungen abgelehnt, ſo daß zu 
Anfang 1834 die Arbeiten nochmals vergeben werden mußten. 

Inzwiſchen aber hatte Kreisbaumeiſter Baurat Frommel gegen 

den Moßbruggerſchen Plan ſo ſchwere Bedenken geltend ge— 
macht, daß die Fertigung eines neuen Entwurfes von der Be— 

zirksbauinſpektion Baden bzw. Weinbrenner verlangt 
werden mußte. Er lag bereits im März 1835 vor und fand die 

volle Zuſtimmung des Pfarrers wie der Gemeinde; nur die 

Baudirektion beanſtandete einige Abweichungen von dem amt— 

lich vorgeſchriebenen Bauſchema, ſo, daß das Hauptgeſims nicht 

aus Stein und der Chor nicht die vorſchriftsmäßige Tiefe habe 

(2. Mai 1836). Am 11. Januar 1837 wurden die Arbeiten 
zum dritten Mal verſteigert, dabei ſtellte Weinbrenner feſt, daß 

die Kirche eine weſentlich glücklichere Lage bekäme, wenn der 

alte Chor mit dem übergebauten Turm nicht erhalten zu werden 

bräuchte. Dagegen proteſtierte zwar Pfarrer Höpfner noch, 
weil ganz friſche Gräber beſeitigt werden müßten. Es blieb 
aber bei dem Vorſchlag des Bezirksbaumeiſters und im Februar 

1838 wurde die alte Kirche abgetragen und der Neubau in An— 

griff genommen. Er wurde bis Spätherbſt 1839 fertig und nach 

erfolgter Benediktion gleich bezogen. Für die Innenausſtattung 

wollte die Gemeinde die wichtigſten Gegenſtände, wie Kanzel 

und Altäre, im Widerſpruch mit dem Pfarrer, aus der alten 
Kirche wieder verwenden. Dekan Thibaut war (29. Auguſt 

1839) anderer Auffaſſung, weil die Altäre in der weſentlich 

größeren Kirche zu klein wären und ohnehin neugefaßt werden 

müßten, wobei die Frage ſei, ob ſie noch eine Faſſung wert 

ſeien. Weinbrenner, den man zur gutachtlichen Außerung auf— 

forderte, war wohl auch der Meinung, daß die in barockem 

Stil gehaltenen Altäre zur neuen Kirche nicht gut paſſen wür— 

den, auch ſei das Holzwerk zum Teil „wurmigt“ und eine Neu— 

faſſung notwendig, ſo daß ganz neue Altäre nicht erheblich 

teurer kämen. Immerhin könne man ſie, bis die Kirche völlig 
ausgetrocknet ſei, als Notaltäre noch verwenden. 1841 wurde 

auch bereits ein neuer Hochaltar in Stuckmarmor bei Erhard 
Sſterle von Iffezheim in Auftrag gegeben, dafür hatte Wein—
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brenner, der den Riß dafür fertigte, vorgeſchlagen, daß „in der 

mittleren Blende ein Basrelief ſtatt einer Statue anzubringen“ 

ſei. 1842 wurde mit dem gleichen Stukkator auch noch für die 
Herſtellung zweier Seitenaltäre und 1843 für die einer von 

Weinbrenner entworfenen Kanzel im klaſſiziſtiſchen Stil ein 

Akkord abgeſchloſſen. Die Pflicht der Koſtendeckung für dieſe 

Innenausſtattung mußte der Großh. Fiskus nach einem Prozeß 

mit der Gemeinde 1839 anerkennen und dem Pfarrer den 
bereits geleiſteten Beitrag wieder rückerſtatten. Aͤber die Bau— 

pflicht war ſchon Ende des 18. Jahrhunderts Jahrzehnte lang 
geſtritten worden; ſie oblag nach den Ausführungen des Pfarr— 
amtes der Regierung. 

Auerbachx*. Bei der Kirchenteilung war die ehedem 

katholiſche Kirche den Proteſtanten zugefallen, den Katholiken 

ein Oratorium. 1845 wurden ſie aus dem Pfarrverband von 

Rittersbach in den von Dallau eingepfarrt, nachdem ſie längere 

Zeit den Kirchenbeſuch in der Pfarrkirche unterlaſſen und 
private Andacht in der Kapelle gehalten und gedroht hatten, ſie 

würden eher „evangeliſch“ werden, als weiter noch gezwungen 

ſein, Rittersbach beſuchen zu müſſen. Der Pfarrer des letzteren 
Ortes war daher froh, „dieſe ewig prozeßſüchtigen Auerbacher 

los zu ſein“. Eine Pfarrortskirche wurde erſt 1858/59 erbaut, 
ein ſchlichter ſtilloſer Bau mit Rundbogenfenſtern und einem 

faſt noch klaſſiziſtiſchen wenig hohen Turm an der Faſſade. 

Baiertal erhielt 1802 eine Simultankirche. 

Behlan, Filialort von Hauſen vor Wald, hatte in den 
erſten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ſchon eine Kirche, die 

1737 einen neuen Turm erhielt. 1809/10 wurden für Repara— 

turen 130 fl. verausgabt, die in weitgehendem Maße das Aus— 

ſehen des im übrigen ſtilloſen einſchiffigen Raumes beſtimmt 

haben müſſen; vorn gegen den Chor hin ſaß ein rechteckig auf— 

gehender Dachreiter, der ſeinen Formen nach aus dem Anfang 
des 19. Jahrhunderts geſtammt haben muß. Nach einem Bericht 

des Bezirksamtes Hüfingen von 1837 iſt der „neue“ Turm in 

41 Erzb. Archiv. Pfarrei Rittersbach, Filiale Auerbach: Kirchenbau— 

ſachen. 

42 Akten des Pfarrarchivs Hauſen vor Wald. Filiale Behla: Kirchen— 
bau.
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ſo ſchlechtem Zuſtand, daß das Waſſer eindringen und die 

Altäre durchnäſſen kann. And der Stiftungsvorſtand meldet 

am 17. September 1837, daß „der neuerrichtete Turm ſo ſchlecht 

ausgefallen iſt, daß bei Regenwetter der Chorgang mit Waſſer 

angefüllt wird und der früher ſo ſchöne Hochaltar dadurch 

bedeutend zerſtört werde“. 1842 wurden die Reparaturen aus— 

geführt; 1845 hörte man auch von einer Vergrößerung der 

Kirche, ein Plan lag bereits vor, er war aber nach dem Gut— 

achten Gmelins von der Großh. Bauinſpektion Donaueſchin— 

gen durchaus nicht im kirchlichen Stil gehalten. 1850 wurde 

mit dem Maler Ignaz Weiſſer aus Döggingen die Herſtellung 

eines Bildes des hl. Georg für den Hochaltar (um 350 fl.) und 
eines kleineren Bildes des „betenden Heilandes“ für den Auf— 
ſatz, des weiteren die Reſtaurierung eines Wendelinbildes ver— 

akkordiert. Der mitkonkurrierende Maler Saurer aus Frei— 

burg wurde abgelehnt, weil er „nicht imſtande ſei, im chriſtlichen 

Sinne zu malen“. 

Berolzheim“. Seit 1831 wird die Frage einer 

Hauptreparatur der kaum 100 Jahre alten Kirche“ oder eines 

as Erzb. Archiv. Berolzheim: Kirchenbauſachen. 

4à Dieſe alte Kirche war von keinem Geringeren als Balth. Neu— 

mann in ihrer endgültigen Ausführung enworfen. Da dieſe Tatſache 

bisher ganz unbekannt war, ſo ſei über ihre Baugeſchichte hier referiert. 

Seit 1685 iſt ein Neubau als Notwendigkeit empfunden. 1727, 9. Januar 

meldet der Pfarrer über die frühere Kirche: „Dieſer Kirchenbau iſt alſo 

ruinos, klein und eng, daß ich bei einfallendem Regenwetter weder an denen 

Neben⸗Altären noch auf der Kanzel ſicher oder predigen kann, und der Ort 

ſo populos, daß ohne die Frembden zu rechnen, über 30—40 Perſonen aus 

derſelben bleiben“. Einen kleinen Schritt weiter war man im Juli 1730, 

als der Keller von Churmainz, der mit dem Hochſtift Würzburg die Bau— 

pflicht hatte, eine Ausbeſſerung der bisherigen Kirche für ausgeſchloſſen 

hält, datz vielmehr „zu Ablehnung der ſo zeitlich zu beſorgent völliger Amb— 

ſtürtz und Ruin beſachter Kirch ſelbige ohn umgänglich von grundt neu 

aufgeführt werden müſſe“. Von dieſer Erkenntnis bis zum Beginn des 

Neubaues dauerte es immerhin noch 6 Jahre, nicht aber, weil man ſich um 

die Koſtenverteilung geſtritten hätte — dieſe Frage ſchied hier gänzlich 

aus —, ſondern weil man ſich über den Baumeiſter nicht einigen konnte. 

Würzburg, vertreten durch den Keller von Lauda — Hartheim brachte zu— 

nächſt als Baumeiſter den Maurer und Zimmermeiſter Chriſtian Fluhri, 

der ſchon die Schweinsberger und eben erſt die Fechenbacher Kirche erbaut 

hatte, in Vorſchlag und ließ durch ihn einen Riß und Koſtenüberſchlag
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gänzlichen Neubaues erwogen; der Streit über die Baupflicht 

zwiſchen der Leiningiſchen Standesherrſchaft und der Gemeinde 

zog ſich aber über ein Jahrzehnt hin. Erſt am 20. Novem⸗ 

ber 1843 kamen die Arbeiten für einen Neubau nach dem Ent— 

wurf des Leiningiſchen Baumeiſters Brenner zur Ver— 

ſteigerung. Im Frühjahr 1844 wurden ſie in Angriff genommen; 

1845 mit dem Faſſadenturm begonnen durch Maurer Weber, 
der aber ſo ſorglos dabei verfuhr, daß ſchon bei erreichter halber 

Höhe die Mauern zu weichen anfingen. Hoſbaumeiſter Brenner 

ließ dagegen 1846 Schlaudern einziehen. Im Spätherbſt 1846 

erfolgte die Benediktion der Kirche, die neoromaniſche Formen 

zeigt, Flachdecke im Langhaus und Chor (mit gradlinigem 

Abſchluß) hat. 1855 verurſachte ein Blitzſtrahl erheblichen 

Schaden am Turm. Wie faſt in allen Gemeinden mit Kirchen— 

neubauten aus der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts regte ſich 
auch in Berolzheim bald der Wunſch nach einer würdigeren 

Ausſtattung des Innern, beſonders des Hochaltares. Die Kirche 

ſei äußerlich ſchön und wohltuend, innen aber leer und ohne 

fertigen. Kurmainz dagegen verlangte als Territorialherrſchaft, daß der 

Neubau durch ſeine Leute ausgeführt werde und hatte ebenfalls ſchon durch 

zwei Amorbacher Handwerker, von denen einer der Maurer Chriſtoph Mezler 

war, einen Riß aufſtellen laſſen, dem der Würzburgiſche Keller das Zeugnis 

ausſtellt, „daß er ſchlecht ſei und mehr einer kalviniſchen Kirche gleiche“, 

weshalb es nicht wünſchenswert ſei, „ihn durch jene Werkleut ſtümblen zu 

laſſen“. Nach dem Geiſtl. Ratsprotokolle des Jahres 1732 hat Fluhri 

ſeinen urſprünglichen Entwurf abändern müſſen. Es liegen auch zwei 

Fertigungen des Riſſes bei den Akten, deren einer, nach dem Kammer— 

befehl vom 29. April 1732, „in der Größe dem vorigen gleichförmig, 

jedoch ins Auge beſſer anſtändig“ ſei. Ende 1732 überließ Kurmainz dem 

Hochſtift Würzburg die Entſcheidung in der Wahl des Baumeiſters und 

im Abſchluß des Vertrages. Aber dieſe Entſcheidung erfolgte nicht, auch 

nicht, als im Sommer 1736 der Riß von Mezler aus Amorbach wieder 

vorgelegt wurde Unterm 17. März 1737 meldet endlich ein Geiſtl. Rats⸗ 

protokoll: „Der Würzburger Biſchof hat durch Obriſtlieutenant Neu— 

mann den hiebei gefügten Abriß, und zwar mit einem ſteinernen Gewölb 

aus der Arſach verfertigen laſſen, weilen dergleichen Gewölber viel zier— 

licher und von weit längerer Dauer, nebſt auch die vorfallende reparationes 

mit leichteren Köſten zu beſtreiten ſind, und der mit der Zeit durch das 

ruinoſe Tachwerk eindringende Regen nicht ſobald dem übrigen Gebäu 

einigen Schaden verurſachet. . .. Wie denn S. Hochfirſtl. Gnaden in Er— 

wägung ſolcher Amſtände die gnädigſte Verordnung ergehen laſſen, daß alle
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Stimmung zur Andacht, der Altar nur ein etwas erhöhter 

Kaſten, berichtete der Stiftungsvorſtand am 10. Mai 1865 an 
das Ordinariat. Eine Sammlung freiwilliger Spenden für 
einen reicheren Hochaltar wurde ſchon 1863 durchgeführt und 

ergab 1171 fl. Das Ordinariat brachte den Maler Dürr 

dafür in Vorſchlag, doch entſchied ſich die Gemeinde für Bild— 

hauer und Maler Breitenbach in Mergentheim, der ſchon 

für Anterbalbach „einen Altar im byzantiniſchen Stil geliefert 

habe“. Der Entwurf Breitenbachs fand die Billigung des 

Diözeſan-Komitees für kirchliche Kunſt und am 28. Juni 1865 

auch die Genehmigung des Ordinariats. Ende März 1866 

wurde dieſer neue Altar aufgeſtellt. 
Bettmaringen“. Die Kirche ſtand, ſoweit wir ihre 

Geſchichte zurückberfolgen können, unter einem wahren Anglücks— 

ſtern. 1508 erſtmals niedergebrannt, wurde ſie mit dem Er— 
trägnis eines Ablaſſes wieder aufgebaut und 1576 erweitert; im 

diejenigen Kirchen, wo Ihro alleinig der onus fabricae zufommt, mit 

ſteinernen Gewölben gebaut werden ſollen“. Wieder verfloß ein Jahr und 

das Geiſtl. Ratsprotokoll vom 3. Februar 1738 ſtellt den Baubeginn in 

nächſte Ausſicht: „Nachdem im Beiſein des Kurmainziſchen Kellers ein 

Augenſchein genommen und ein Riß mit Überſchlag gefertigt worden war, 

iſt dieſer Riß ſofort vom Obriſtlieutenant Neumann verbeſſert und von 

der Chur-Mainziſchen Kammer wie hier gutgeheißen worden. Nochmals 

gab es eine Verzögerung, weil Maurermeiſter Mezler von Amorbach, der 

die Ausführung übernommen und auch bereits einen Vorſchuß erhalten 

hatte, ſtarb. An ſeiner Stelle wurde nach langen Verhandlungen mit 

„dem Baumeiſter von Kloſter Schönthal“ ein Akkord abgeſchloſſen und im 

Auguſt 1738 ein Fundament gegraben. Von der alten Kirche blieb der 

Turm, und zwar hinter dem neuen Chor, ſtehen; daraus ergab ſich für 

die Geſamtanlage eine unſchöne Dachſilhouette. Anterm 16. Auguſt 1739 

beantragte daher das Pfarramt eine Anderung des Chordaches, das wegen 

„ſeiner Niederträchtigkeit“ die Form des Langhauſes vor dem Turm gleich— 

ſam abſchneide, und mit der Höherführung des Chordaches auch eine Aber— 

höhung des Chorbogens. Am 28. Auguſt 1741 wird mit dem Faßmaler 

Sebaſtian Schedel von Aub das Faſſen und Vergolden des Hochaltars 

verakkordiert; am 16. Februar 1742 ſind Altar und Kanzel fertig. Für 

„die ſteinernen Gewölbe, die innere Auszierung und die Altäre“ hatte der 

Biſchof von Würzburg perſönlich einen Beitrag von 600 fl. geſpendet. 

45 Akten der Pfarrei Bettmaringen, Dek. Stühlingen. — G.⸗L.⸗A. 

Domänen-Verwaltung Bonndorf. Bettmaringen: Kirchenbaulichkeiten. 

(Zugang 1927 Nr. 13.) 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXX. 4
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30jährigen Krieg wieder ein Raub der Flammen, wurde ſie not— 

dürftig wieder hergeſtellt, um 1660 nochmals niederzubrennen. 

Wieder aufgebaut, wurde ſie 1757/60 durch einen völligen Neu— 

bau erſetzt. Am 1. Oktober 1805 und am 13./14. Oktober 1828 

legte ſie ein verheerender Brand zweimal nacheinander bis auf 

die Amfaſſungsmauer nieder. Der Wiederaufbau ging das erſte 

Mal verhältnismäßig langſam vor ſich und war auch 1809 noch 
nicht ganz vollendet. Die Akten darüber ſind ganz ſpärlich. 

Angeblich wurden ſie vom letzten St. Blaſianiſchen Oberpfleger 

Jehle vor ſeinem Abgang verbrannt. Die vorhandenen betreffen 

nur die Frage der Frondfuhrleiſtung, die die beiden zur Fürſtl. 

Fürſtenbergiſchen Herrſchaft gehörigen Filialorte Mauchen und 

Wangen ablehnen wollten, erſterer, weil er ſelber mit Fronden 
für die 1805/06 auf Koſten des unierten Bonndorfer Kirchen— 
fonds um 10 000 fl. erbauten Filialkirche in Anſpruch genommen 

war, wofür St. Blaſien eine entſprechende Entlaſtung zuſicherte. 

Mit der Wiederherſtellung des Oberbaues der Notkirche war 

1806 der Zimmermeiſter Schupp von Ballenberg betraut; für 

die des Innenbaues wollte man ſich auf Anordnung von 

St. Blaſien Zeit laſſen. Aber noch 1810—1813 mußte ein 

langer Streit zwiſchen dem Domänendepartement und dem 

Miniſterium des Innern, Kath. Kirchenſektion, ausgetragen 
werden; das Urar ſollte für Inſtandſetzung des Daches unent— 

geltlich Holz abgeben, wie auch jeder Bürger ſolches für ſeine 

Zwecke erhielt. Die Domänendirektion lehnte die Ausdehnung 
der Verpflichtung zur Holzabgabe auf das Kirchengebäude zu— 

nächſt rundweg ab, weil nicht ausdrücklich im Berain feſtgeſetzt; 

und wollte ſie, nachdem das Kirchendepartement dieſes Recht 

vom juriſtiſchen wie geſchichtlichen Standpunkt aus nachgewieſen 

hatte, nur auf Chor und Emporbühne beſchränken, zugleich aber 

die Benutzung des Dachbodens der Kirche als herrſchaftlichen 

Fruchtſpeicher beanſpruchen. Als in der Nacht vom 13./14. Okto⸗ 

ber 1828 die noch nicht lange wiederhergeſtellte „ſchöne Kirche“ 

ſamt Kirchturm nebſt vier Häuſern niedergebrannt war, wobei 

auch beinahe das an die Kirche angebaute ſtattliche Amtshaus, 

früher Pfarrhaus, in Feuer aufgegangen wäre, entſtand wieder 
der übliche Streit um die Baupflicht. Das Brandverſicherungs⸗ 

geld betrug 5300 fl., den Reſt der auf den Wiederaufbau ver⸗
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anſchlagten Koſten ſollte das Großh. Arar, als in der Nachfolge 

des Stiftes St. Blaſien ſubſidiär baupflichtig übernehmen. 

Primär baupflichtig war der unierte Bonndorfer Kirchenfond, 
der aber notoriſch in jenen Jahren leiſtungsunfähig war. Die 

Hofdomänenkammer lehnte aber jede ihr etwa aus der Säkulari— 
ſation des Stiftes St. Blaſien erwachſende Verbindlichkeit ab 

und ſtellte eine bei völliger Inſufſizienz des Bonndorfer 

Kirchenfonds 1816 ſubſidiäre Hilfeleiſtung für öffentliche Bau— 
zwecke nur als einen Vorſchuß hin, den ſie peremptoriſch wieder 
zurückverlangte. Infolge dieſer unerfreulichen Rechtsauseinander— 
ſetzung verzögerte ſich die Ausführung des Neubaues bis 1831, 

wurde aber im Laufe dieſes Jahres nach Entwürfen des Bezirks— 

inſpektors Rief in Donaueſchingen vollſtändig zu Ende geführt. 

Die Herſtellung einer Kanzel übernahm der Schreiner Intle— 

kofer und Faßmaler Welte in Münchingen. 

Nur nebenbei ſei hier erwähnt, daß auch das alte ſtattliche 

Pfarrhaus aus St. Blaſianer Zeit, das ſeit dem 18. Jahrhundert 
alle Brandkataſtrophen überſtanden hatte, in den zwanziger 

Jahren in Gefahr ſtand, einer kalt ſiskaliſchen Erwägung zum 

Opfer zu fallen. Nach der Säkulariſation wurde es das Amts— 

haus, das das Büro des Großh. Amtes Bettmaringen und die 
Verwaltung des unierten Kirchenfonds aufnahm, während der 
Pfarrer in einen kleinen Neubau verwieſen wurde. 1824 

brannte dieſes neue Pfarrhaus nieder und das Amt wurde nach 

Bonndorf verlegt, ſo daß das alte Pfarrhaus wieder zur Ver— 

fügung geſtanden wäre. Man fand es aber zu geräumig für 

eine Pfarrwohnung und vor allem die dem Urar zur Laſt 

fallenden Anterhaltungskoſten zu groß. Zum Ankauf fanden ſich 
keine Liebhaber, ebenſo nicht für den Abbruch gegen Aberlaſſung 

des Materials, worüber mehrfach Verhandlungen ſtattfanden. 

Der Vorſchlag, es dem Forſtamt ganz zu überlaſſen, wurde von 

Kath. Kirchenſektion zurückgewieſen, der der letzteren, es zum 
Pfarrhaus wieder umzuwandeln, vom Finanzminiſterium. 

Schließlich einigte man ſich dahin, den erſten Stock dem Förſter, 

den zweiten und dritten dem Pfarrer mit zwei Vikaren, mit 

völlig getrennten Eingängen zuzuweiſen. 

4*
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Beuren a. d. Aach““. Die alte Kirche war längſt zu 

klein geworden. 1836 wurde ein Neubau beſchloſſen, für den 

das Rentamt Langenſtein baupflichtig war. Die Bezirksbau— 

inſpektion Konſtanz bzw. Bauinſpektor Shl fertigte den Riß 
und Aberſchlag, die Bauleitung hatte Bauaufſeher Hammerer, 

die Ausführung Steinhauer Peter Städele von Ludwigshafen. 

Im Sommer 1839 wurde mit dem Bau begonnen, 1841 ab⸗ 
geſchloſſen. Aber das Innenausſehen der Kirche kam auch hier 

unterm 29. Auguſt 1862 eine bewegte Klage des Pfarramtes an 

das Erzb. Ordinariat: „Die Kirche ſieht ſo leer, ſo arm aus — 

da iſt kein Bild, nicht ein farbiges Glas, keine ſchmucken Fahnen 

zu ſehen, nichts als vier leere Wände. Der Hochaltar iſt nur 

ein ſteinerner Tiſch mit einem aus etlichen Bretterſtücken zu— 
ſammengeſetzten Tabernakel, ohne alle Verzierung, zum Hinter— 
grund die leeren Wände; nebſt dieſem eine kleine alte beinahe 

völlig unbrauchbare Orgel“. Der Vorſchlag, zur würdigeren 
Ausgeſtaltung des Kircheninneren die Aberſchüſſe aus dem 

Interkalar-Fond in Anſpruch nehmen zu dürfen, fand aber nicht 

die kirchenbehördliche Billigung. Erſt 1872 konnte eine neue 

Orgel angeſchafft werden und 1876 zwei Nebenaltäre von 

Glänz in Freiburg. 1878 kam zur Vervollſtändigung dieſer 

neuen Ausſtattung auch noch ein „romaniſcher“ Hochaltar von 
Eberle in Aberlingen. 

Bietigheim“. Die alte von dem jüngeren Rohrer 

entworfene Kirchens von 1748—1750 war mit der Zunahme 

der Bevölkerung im 19. Jahrhundert viel zu klein geworden. 
Ihr Turm wurde ſchon 1778 als dem Einſturz nahe geſchildert 

und Baudirektor Krohmer von Raſtatt hatte im Jahre 1780 
bereits Entwürfe für Wiederherſtellung ausgearbeitet. Anter 

andern Sorgen wurde die Ausführung aber bis zum Anfang 

des folgenden Jahrhunderts verſchoben. 1805 verſuchte man 

es bei der Kath. Kirchenkommiſſion mit einem Geſuch um 
    

46 Erzb. Archiv. Beuren: Kirchenſachen. 

27 Erzb. Archiv. Bietigheim: Kirchenbau. — G.-L.-A. Gr. Bad. 

Oberamt Raſtatt. Verwaltungsſachen. Bietigheim: Kirchenſachen. Faſz. 460, 

461. (Zugang 1909 Nr. 36.) 

as Aber ſie und ihre mittelalterlichen Denkmäler vgl. Alf. Maria 
Schneider in „Mein Heimatland“ 1928, S. 27—36.
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einen Neubau der Kirche „an Stelle der alten ruinöſen“ oder 

um dexen Wiederherſtellung. Wieder war der Zeitpunkt höchſt 

ungünſtig gewählt, ſo daß eine Pauſe von über drei Jahrzehnte 

wieder eintrat; am 6. Mai 1837 trug die Gemeinde ihr Anliegen 

wiederum dem Oberamt Raſtatt vor; die Kirche ſei viel zu 
klein und faſſe kaum ein Drittel der Kirchenbeſucher; Bezirks— 

baumeiſter Weinbrenner beſtätigte dieſe Angaben voll— 

ſtändig und gab auch Vorſchläge für einen Neubau, der nach 
Auffaſſung des Pfarramtes auf einen andern zentraler gelegenen 

Platz kommen müßte. Der Verwalter des St. Jakobsfonds in 

Gernsbach, der einen Teil der Baupflicht zu tragen hatte, 

beſtritt zwar ſehr energiſch den vorgebrachten Grund der Raum— 
enge; die „alte ſehr gut gebaute Kirche“ ſei groß genug, um 

„diejenigen, welche beten wollten, zu faſſen“. Gegen eine der— 

artige Anſchauung legte die Gemeinde (19. Juli 1838) aber leb⸗ 

hafte Verwahrung ein. „Wir müſſen es als eine perſönliche 

Beleidigung anſehen, daß die St. Jakobsverwaltung zu ſagen 

beliebt: Für Leute, welche beten wollen ..., als wenn die 

Leute nicht des Betens wegen in die Kirche gingen und deswegen 

zu Hauſe bleiben könnten. Wenn es jetzt ſoweit käme, daß man 
keine Kirche und keine Religion mehr notwendig hätte, ſo würde 

ſicherlich der Zehnt von ſelbſt aufhören.“ Die Kreisregierung 
erkannte die Notwendigkeit eines den Bedürfniſſen genügenden 

Neubaues an und ordnete die entſprechende Vorbereitung an. 

Der von der Bezirksbauinſpektion (Mors) ausgearbeitete Ent— 

wurf einer dreiſchiffigen, aus Quadern erbauten Kirche fand 

volle Zuſtimmung der Gemeinde und des Pfarrers. Bis zur 
Ausführung ſollten aber nochmals zwei Jahrzehnte verſtreichen. 

In der Gemeinde ſelbſt machten ſich bald Stimmen bemerkbar, 
die gegen einen Neubau waren. Dazu kam, daß die Grotzh. 

Hofdomänenkammer in Hinblick auf die bevorſtehende Zehnt— 

ablöſung keine Ausgaben für einen Kirchenbau machen wollte. 

Das zu dieſem Zwecke erhobene Gutachten des Bauinſpektors 
Fiſcher über den Riß von Mors weiß zwar keine anderen 

Einwände dagegen anzuführen als den, daß nach dieſem Entwurf 

die Hofdomänenkammer „Ausgaben zu beſtreiten hätte, deren 

Beſtreitung dem Großzh. Domänen-Arar nicht obliege“. Die 

Kreisregierung (2. April 1842) teilte zwar die Anſchauung, daß
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eine dringliche Bauausführung unterlaſſen werden könne im 

Hinblick auf die künftige Zehntabteilung, nicht, ſah aber ein, daß 

der Fiskus ohne langwierigen Prozeß ſich zur Einhaltung der 

Verpflichtung nicht zwingen laſſen werde. Der Parteizwiſt in 
der Gemeinde wurde durch dieſen amtlichen Widerſtand genährt 
und ſand in zweimaliger Abſtimmung über die Kirchenbaufrage 

deutlichen Ausdruck. Erſt im Auguſt 1858 brachte das Mini— 

ſterium des Innern die Angelegenheit wieder in Fluß; jetzt waren 

alle Hinderniſſe behoben und die Gemeinde, der nach der Zehnt— 
ablöſung ein ſtarker Kirchenfond mit einer verfügbaren Bauſumme 

von 70000fl. zu Gebote ſtand, ziemlich einmütig zum Bauen geneigt. 

Nach dem Arteil des Großh. Bezirksbaumeiſters L. Engeſſer 

von Baden war die Fertigung eines neuen, den veränderten 
Verhältniſſen angepaßten Planes und Überſchlages notwendig; 

um alle Vorfragen hierfür zu klären, fand eine vom Oberamt 

anberaumte mündliche Verhandlung mit dem Gemeinderat und 

Stiftungsvorſtand, an der von ſeiten der Bezirksbauinſpektion 

Bezirksbaumeiſter Dyckerh off teilnahm, am 27. Januar 1859, 
und eine zweite am 6. Auguſt 1859 ſtatt. Auf letzterer nahmen 

die Vertreter der Bauinſpektion, Bezirksbaumeiſter Müller 

und Baupraktikant Herrmann die Wünſche der Gemeinde 

über Einzelfragen des künftigen Neubaues entgegen: ſtatt Holz⸗ 

decke ſollten Langhaus und Chor ein ſolides Kreuzgewölbe er— 

halten; erſteres dreiſchiffig werden mit geſchliffenen Granit— 

ſäulen. Anentſchieden blieb noch vorerſt die Frage, ob die Kirche 
einen größeren oder zwei kleinere Faſſadentürme erhalten ſollte. 

Praktikant Herrmann erhielt den Auftrag zur Anfertigung des 

Bauplanes, und zwar als Privataufgabe; da er aber zu An— 

fang des Jahres 1860 nach Konſtanz verſetzt wurde, verzögerte 

ſich ſeine Erledigung über dreiviertel Jahre. Auf wiederholtes 

Drängen und ſchärfſte Drohungen wurden die nahezu aus— 

gearbeiteten Pläne zurückgegeben (Ende April 1860). Eine 

Fertigſtellung durch Baupraktikant Kalliwoda in Baden er— 

wies ſich ebenfalls als unmöglich, da mehrfache Underungen 
und Verbeſſerungen nötig geworden wären, ſo daß im Juli 1860 

die Bezirksbauinſpektion der Gemeinde nahelegte, „den Kirchen— 

bau anderen Händen anzuvertrauen“. Baudirektor Hübſch, 

mit dem die Gemeinde alsbald ſich in Verbindung ſetzte, äußerte
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ſich am 22. Oktober 1860 zur Erläuterung eines neu bearbeiteten 

Entwurfes: „Der von dem Baupraktikanten Herrmann ange— 

fertigte Entwurf würde ſich, obgleich dabei das ganze Gewölbe— 

ſyſtem der Bulacher Kirche adoptiert iſt, dennoch nicht aus— 

führen laſſen, denn die Strebepfeiler, beſonders die Strebebogen 
und die Belaſtungspunkte ſind nicht genügend. Auch ſind die 

Pfeiler etwas zu weit auseinandergeſtellt. Hinſichtlich der 
räumlichen Verhältniſſe findet man erſtlich die Orgelbühne zu 
klein, und zweitens iſt der Chorbau ungewöhnlich lang ange— 

nommen, ſo daß der Hauptaltar gar ſo weit von der Gemeinde 

entfernt würde. Man hat daher einen neuen Entwurf bear— 

beitet und dabei nur einen Turm, und zwar vorn an der Haupt— 

faſſade — was die Gemeinde hauptſächlich wünſcht — an— 

genommen. Der Koſtenüberſchlag beläuft ſich auf 73 902 fl. 

Wollte indeſſen auf die durchgängige Aberwölbung des ganzen 

Langhauſes verzichtet werden, was freilich nicht wünſchenswert 

wäre, ſo könnten allerdings 5500 fl. erſpart werden.“ Für 

Detailbearbeitung des Planes und die ſpätere Bauauſſicht 

wurde Bauführer Hummel nachdrücklich empfohlen. „Es fehlt 

gegenwärtig ſehr an tüchtigen Bauführern, ſo daß es ein ſel— 

tenes Glück wäre, wenn der fragliche Kirchenbau unter die 

Hände eines ſo tüchtigen und zuverläſſigen Mannes käme“. 

Am 6. November 1860 beſchloß die Gemeinde einſtimmig, den 

Plan von Hübſch, und zwar mit durchgängiger Einwölbung des 

Langhauſes, aber unter Verwendung der Orgel, Glocken und 

Altäre aus der alten Kirche, anzunehmen. Am 19. April 1861 

wurden die Arbeiten auf dem Submiſſionsweg vergeben. Die 

Granitſäulen hat Werkmeiſter Belzer geliefert. Am Faſſaden— 
turm erhebt ſich über dem Anterteil ein einſtöckiger Oberbau. 

Bleichheim“. Aber die alte, „ſchon längſt baufällig 

gewordene Kirche“ gibt Bauinſpektor Chr. Arnold unterm 
19. Juni 1819 an das Kreisdirektorium in Freiburg ſein Gut— 

achten dahin ab, daß ſie eine Reparatur und Erweiterung nicht 

wert ſei, ſondern daß ein ganz neues Langhaus mit Rückſicht 
  

40 K. G.⸗L.⸗A., Domänenverwaltung Kenzingen, Bleichheim: Bau— 

ſachen (8ugang 1902 Nr. 38). — Erzb. Archiv. Bleichheim: Kirchenbau— 

ſachen. — Grundriß, Außenanſicht und Querſchnitt bei Chr. Arnold, 

Prakt. Anleitung z. bürgerl. Baukunſt J (Freiburg 1832), Taf. 37, 38.
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auf die Zahl der Einwohner aufgebaut werden müſſe. Bau⸗ 
pflichtig waren die Ortsherrſchaft Graf Kageneck und zu einem 
Drittel die Gemeinden Bleichheim und Nordweil. Nachdem 
der Riß und Aberſchlag in Höhe von 6218 fl. laut Beſcheid des 

Kreisdirektoriums vom 31. Juli 1820 die Genehmigung der 

Kath. Kirchenſektion und des Finanzminiſteriums ſchon erhalten 

hatten, beantragten die zwei Gemeinden wie Graf Kageneck 

1821, daß bei dem allgemeinen Geldmangel die Bauausführung 
noch um einige Jahre hinausgeſchoben werde und daß der noch 
ganz feſte alte Turm nebſt Chor und Sakriſtei erhalten bleiben 

möge. In einer Zuſchrift des Kreisdirektoriums an Arnold vom 

4. Mai 1821 wurde die Verzögerung des Neubaues unter Hin— 

weis auf den ſchlechten und lebensgefährlichen Zuſtand des 

Langhauſes als nicht angängig bezeichnet; dagegen die Forde⸗ 

rung auf Erhaltung des nicht ſchadhaften Turmes, in welchem 

Chor und Sakriſtei eingebaut ſind, als billig gefunden, wenn 
„es nach der neuen Bauführung nur einigermaßen möglich 

ſei“, wodurch weſentlich geſpart werden könne. Zwar ſei der 
erſte bauamtliche Riß, in welchem auf Beibehaltung des alten 

Turmes angetragen war, vom Miniſterium verworfen worden, 

aber vorzüglich aus dem Grunde, weil in jenem erſten Bauriß 

der Raum nach der Seelenzahl nicht groß genug ſchien. Das 

Miniſterium des Innern, Kath. Kirchenſektion, entſchied aber, 
4. Januar 1823 Nr. 73: „Da das Chor der alten Kirche zu dem 

notwendig vergrößerten neuen Kirchenlanghaus des gar zu 

großen Mißſtandes wegen nicht belaſſen werden kann, und die 

paſſende Beibehaltung des zwar noch ſoliden alten Turmes nach 

dem Bericht des Kreisbaumeiſters Arnold vom 18. Juni 1821 
größere Koſten, als der projektierte neue Reutherturm ver— 

urſachen würde, ſo könne die Grundherrſchaft keinen gegründeten 

Anſtand mehr haben, dem Antrag zur gänzlichen neuen Er— 
bauung der Kirche nach dem ſchon genehmigten zweiten Bauriß 

nicht auch beizutreten“. Das Bezirksamt Kenzingen ſuchte zwar 
noch, 4. März 1823, für Erhaltung des alten Turmes, vor allem 
aus Gründen der Stellung im Landſchaftsbild, einzutreten; aber 

Arnold glaubte keine Garantie dafür übernehmen zu können, daß 

der Unterbau des Turmes die Laſt der notwendigen Erhöhung 
tragen könne, und daß er durch Anlegung der Fundamente für
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Chor und Sakriſtei nicht gefährdet würde. Nachdem die Ar— 
beiten ſchon 1823 verſteigert waren, zog ſich der Baubeginn 

doch bis 1825 hinaus; Nordweil wollte ſeinen Anteil an der 

Baupflicht abſchütteln. Im Juli 1926 beſchwerte ſich Arnold, 

daß die Arbeiten noch ſehr im Rückſtande ſeien. Erſt am 

18. Februar 1827 kann die Kirche eingeſegnet werden durch 

den Biſchöfl. Kommiſſar Biechele in Freiburg, „nach deutſchem 

Ritus, mit paſſenden Gebeten und unter Abhaltung einer zweck— 
mäßigen Rede“. Der Neubau mußte vorzeitig in Gebrauch 

genommen werden, nach eiliger Anbringung der notwendigſten 

Ausſtattüngsſtücke, weil die alte, bisher noch immer notweiſe 

benützte Kirche gegen den Einſpruch des Pfarrers ſo weit ab— 

gebrochen wurde, daß ſie dem Einſturz nahe war. 

Ein einſchiffiger Raum, mit Sakriſtei hinter dem Chor und 
der Orgel über dem Hochaltar“', wie auch in Heitersheim, einer 

weiteren Arnoldſchen Kirche, weiſt dieſer Neubau keinerlei künſt— 

leriſche oder ſtiliſtiſche Beſonderheiten auf, außer an der Faſſade, 

die durch vier Pilaſter und den in der Mitte aufwachſenden 

Turm monumental wirkungsvoll gegliedert wird. Im Erd— 
geſchoß des Turmes iſt die Eingangshalle; auch das Glocken— 

geſchoß iſt durch Eckpilaſter ausgezeichnet; unterhalb der hohen 

Schallöffnungen läuft eine Altane um das Turmquadrat. 

Die innere Einrichtung war zunächſt den Zeitanſchauungen 

entſprechend, einfach und nüchtern, aber immerhin gegenüber 

dem an anderen Orten Geleiſteten opulent zu nennen. In einer 

Stiftungsvorſtandsſitzung vom 28. Auguſt 1825 wurde mit dem 

Stukkator und Kunſtmaler Jodok Wilhelm von Bezaus, 

zu deſſen Empfehlung vermerkt wird, daß er die Altäre im 
Seminar zu Freiburg verfertigt habe, ein Vertrag auf Grund 

von vorgelegten Zeichnungen und Aberſchlägen für folgende Ar— 

beiten geſchloſſen: 1. Hochaltar, Kanzel und Taufſtein in Stuck— 

marmor herzuſtellen um den Preis von 1170 fl. 40, 2. zwei 

Seitenaltäre nebſt einer Konſole für ein altes, von Wilhelm für 
wertvoll gehaltenes Pietabild in Stuckmarmor zu erſtellen, letz— 

50 Bemerkenswert iſt, daß für die Orgel in den von Arnold ver— 

öffentlichten Anſichten ein Platz im hinteren Teil des Langhauſes, hinter 

der Eingangshalle vorgeſehen iſt. 

51 Vgl. die kurzen Ausführungen im Fr. D.-A. N. F. 8, 2560 ff.
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teres neu zu faſſen und zu vergolden und gegenüber der Kanzel 

anzubringen, 9 Konvif- (Kanon) Tafeln mit Goldrahmen und 

Verzierungen im Stile der Altäre und ein Ewiges Licht mit 

Darſtellung der weiſen Jungfrau in Stuckmarmor anzufertigen 
und zwei Amhänge von Canavas für die Seitenaltäre zu liefern, 

alles zum Preiſe von 1050 fl. und einer Dreingabe eines 

Eichen- und Lindenſtammes. Die Kirchenbehörde genehmigte 

den Vertrag unterm 20. Juni 1826 und die Hofdomänenkammer 
am 1. Auguſt 1826 die Riſſe und Entwürfe zu Hochaltar, Kan— 

zel und Taufſtein, die aber von Arnold gefertigt und gezeichnet 

waren, ſo daß Wilhelm nur als der ausführende Kunſthand— 

werker in Frage kommen kann. Bei der Einſegnung der Kirche 

am 20. Februar 1827 waren die Altäre, Kanzel und Taufſtein 

bereits aufgeſtellt. Dekan und Biſchöfl. Kommiſſar Biechele 
bemerkt aber, daß die Seitenaltäre nur leere Rahmen, ohne 
Bilder hätten. „Wahrſcheinlich werden ſie viele Jahre ſo blei— 

ben, wenn nicht auf Fertigung ſchöner, erbaulicher Gemälde von 

höherer Behörde gedrungen wird. Der Vogt ſcheut die Aus— 

lage, doch iſt die Gemeinde vermöglich“. Zur Darſtellung emp— 

fiehlt Biechele möglichſt bibliſche Motive. Dieſe Anregung gab 

das Generalvikariat ſchon am 24. Februar 1827 an das Mini⸗ 
ſterium des Innern, Kath. Kirchenſektion, weiter, in Erwartung 

weiterer Vorlage hinſichtlich der Wahl der Darſtellungen wie 

der Künſtler; das Miniſterium ſelber ließ ſie an das Kreisdirek— 

torium zur weiteren Bearbeitung laufen, wobei „zur zweck— 

mäßigen Ausführung der Bilder die dermahlen dahier befind— 

liche Kunſtmalerin Ellenrieder von Konſtanz“ empfohlen 

wurde. In Bleichheim bzw. Freiburg aber hatte man ſich für 

einen anderen Künſtler entſchieden, der das beſondere Vertrauen 

des in Freiburg lebenden Engländers Profeſſor James Both— 

well genoß. Das Kreisdirektorium war mit einem Vertrags— 

abſchluß mit dem von Bothwell empfohlenen Freiburger Kunſt— 

maler Heinrich Wengler einverſtanden (28. Juni 1827), des⸗ 

gleichen das Generalvikariat. So wurde am 9. Juli mit dem 

durch Bothwell vertretenen Maler ein Kontrakt für zwei 

Altarbilder abgeſchloſſen um ein Honorar von 600 fl. „Das 

eine Gemälde ſoll Hilarius (Patron der Kirche) auf der Synode 

zu Seleucia darſtellen, im Kampf gegen die arianiſchen Biſchöfe,
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mit der Anterſchrift in neugotiſcher Schrift: „Iſt es denn möglich, 

daß Menſchen ſo von Gott reden“. Neben der Hauptperſon 
ſitzen in maleriſcher Gruppierung der vorleſende Kanzler des 

Konzils, einige arianiſche Biſchöfe, wie gewöhnlich in Doctor— 
Mänteln, und einige römiſch-katholiſche Biſchöfe als unter— 

geordnete Figuren, und alles ſoll unter einer griechiſchen Archi— 

tektur dargeſtellt werden. Gegenüber Mariä Himmelfahrt nach 

Guido Reni, jedoch mit einiger Modifizierung der verkürzten Ge— 

ſichter und der Anterſchrift: „Schon grüßt dich der Himmels— 

chor“. Die Kirche blieb in dieſem Zuſtand bis über die Mitte 
des Jahrhunderts hinaus. Am 18. Juni 1859 aber ergeht 

ebenfalls Klage über ein unwürdiges Ausſehen des Inneren in 
einem Bericht des Stiftungsvorſtandes an das Erzb. Ordinariat: 

„Aus mehreren, und zwar, wie wir glauben, ſehr unlauteren 

Gründen wurde dieſe Kirche in einem dem katholiſchen Kulte 
nicht entſprechenden Stile gebaut. Der damalige Pfarrer 

Ehren, der Stiftungsrat und die ganze Bürgerſchaft remon— 

ſtrierten zwar gegen die Ausführung des genehmigten Bau— 
planes, derſelbe wurde aber trotzdem mit aller Genauigkeit 

durchgeführt. Es konnte nur mit knapper Not durch die Opfer— 

willigkeit der hieſigen Einwohner bezüglich der Höhe des Kirch— 

turms eine kleine Anderung zuſtande gebracht werden. Am 

Inbau aber, namentlich am Chor, in welchem unten die Sakri— 

ſtei-und oben die Orgel angebracht wurde, gegen welche An— 

ordnung ſich alle ſträubten, als der Idee einer katholiſchen 

Kirche ganz widerſprechend, konnte keine underung erzielt werden. 

Dieſer allgemein beklagte Zuſtand blieb bis zum Jahre 1858, 

wo es durch die große Opferwilligkeit der hieſigen Bürger ge— 

lungen iſt, eine neue Sakriſtei an die Kirche zu bauen, die Orgel 

aus dem Chor zu entfernen, den Hochaltar, der aber nur einen 

Tabernakel in Gipsmarmor hat, vorn in den Chor verſetzen, den 

Chor ſelbſt mit neuen Platten belegen, die rußige Kirche aus— 

weißeln und die neue Einrichtung auf der Emporbühne treffen 
zu können. Die Summe reichte aber nicht, den Aberbau des 

Hochaltars zu bewerkſtelligen, ein neues Altarblatt malen zu 

laſſen, vier Säulen anzubringen und überhaupt einen Altar 

herzuſtellen, wie er in Harmonie mit den beiden ſchön aus— 

gebauten Seitenaltären gebracht werden könnte. Jedermann
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muß geſtehen, daß jetzt doch eher der ſpezifiſche Charakter einer 

katholiſchen Kirche, ungeachtet der ſonſtigen ideenloſen Bauart 
derſelben, noch hervortrete, muß aber alsbald beklagen, daß der 

Hochaltar wegen ſeiner allzugroßen Einfachheit und Leere gar 

keinen günſtigen Eindruck auf den Beſchauer mache“. Für den 
geplanten Aufbau des Hochaltars, für den der junge Maurer 

Joſeph Ochsner mit Hilfe ſeines Inſtruktors, Werkmeiſter Roß— 
wog von Endingen, eine Zeichnung gefertigt hattes? und zur 

Vorlage ans Ordinariat eine Kopie der ſchon vorhandenen 

Seitenaltäre beifügte, war bereits ein Bild mit der Darſtellung 

Chriſtus am Glberg geſchenkt worden; zur Deckung der übrigen 

Koſten in Höhe von 600—700 fl. wurde um teilweiſe Zuwen— 
dung der Interkalarbeträge nachgeſucht. Das Ordinariat er— 
klärte am 5. Januar 1859 ſeine Zuſtimmung, verlangte aber, daß 

die Statuen kunſtgerecht ausgeführt und der Voranſchlag vor— 

ſichtshalber der Bezirksbauinſpektion vorgelegt werde. 

Bohlsbach“s. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts 
erwies ſich das alte Gotteshaus nach einer Vorſtellung des 

Pfarramtes beim Oberamt Offenburg (18. Juli 1804) als viel 

zu klein, kaum für die Hälfte der Kirchenbeſucher zureichend, ſo 

daß beim ſonntäglichen Gottesdienſt ganz unhaltſame Zuſtände 

ſich zeigten. Baudirektor Fiſcher hatte auch ſchon eine Be— 

ſichtigung vorgenommen. Gedacht war zunächſt an eine Er— 

weiterung, und die Mittel dafür glaubte man aufbringen zu 

können aus den Aberſchüſſen des Kirchenfonds, aus den kur— 

badiſchen Domkapitelsgefällen und aus denen des Offenburger 

Rektorates. Von dieſem Moment an lief die Kirchenbaufrage 

dreißig Jahre lang durch die Akten und hatte einen recht merk— 

würdigen Verlauf. Erſt wurde nach einem Bericht der Land— 

vogtei Ortenau an das Erzherzogl. Sſterreichiſche Landvogteiamt 

in Offenburg vom 14. Auguſt 1806 Maurermeiſter Hirſch⸗ 

bühl von Schutterwald um Anfertigung von Riſſen und Gber— 

ſchlägen erſucht. Ein Plan von Hirſchbühl in noch ganz barocken 

52 Darnach iſt richtig zu ſtellen, was im Fr. D.-A. N. F. 8, 260 über 

dieſe im Pfarrarchiv erhaltenen Pläne geſagt wird. 

5s Erzb. Archiv. Bohlsbach: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Oberamt 

Offenburg. Bohlsbach: Kirchen- u. Religionsgemeinſchaften. Faſz. 635, 

636 (Zugang 1900 Nr. 35).
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Formen liegt auch vor. Aber mit Rückſicht auf die Zeitlage 

unterblieb jede weitere Aktion weit über zehn Jahre hinaus. 

Anterm 18. Juni 1819 klagen Pfarramt und Gemeinde neuer— 

dings beim Stadt- und Landamt: „Schon vor mehr als 30 Jah— 

ren wurde die Gemeinde beſtimmt, bittlich bei der geeigneten 

Behörde um Erweiterung der Kirche einzukommen. Jedes 

Geſuch hatte aber nicht mehr zur Folge, als daß ein dazu geeig— 

neter Kommiſſär anhergeſchickt, die Notwendigkeit ſelbſt ein— 

geſehen, Riß und Aberſchlag gegen gute Bezahlung darüber 

gemacht, wörtliche Hoffnung zurückgelaſſen und wieder ab— 
gegangen iſt. In den letztverfloſſenen zwölf Jahren wurde zu 

drei verſchiedenen Malen ſolche Inſpektion genommen, einmal 

durch Hirſchſpiel, das zweite Mal durch Hägele von Freiburg, 

und das dritte Mal durch Baukommiſſär Kremer. Aber alles 
bisher ohne Erfolg .. . Die Zuſtände in der Kirche ſind uner— 

träglich, die phyſiſchen und moraliſchen Folgen beklagenswert. 

Leute werden mitten im Gottesdienſt ohnmächtig.“ Aber auch 

die bewegten Klagen hatten zunächſt kein weiteres Ergebnis als 

wiederholte Ortsbeſichtigungen; ſo wurde unterm 25. Novem— 

ber 1826 Bezirksbaumeiſter Voß zur Vornahme einer ſolchen 

aufgefordert. Sie kam am 15. März 1827 zuſtande, dabei 

wurde feſtgeſtellt, daß die alte Kirche viel zu klein ſei und kaum 
ein Drittel der Kirchenbeſucher faſſe; ſie ſei eigentlich nur eine 

Kapelle und urſprünglich ein Wallfahrtsziel geweſen. Eine 

Erweiterung nach irgend einer Seite ſei wegen lokaler Schwierig— 

keiten unmöglich. Am 17. Oktober 1827 gab die Großh. Hof— 

domänenkammer die Zuſtimmung zu einem Neubau und die 
Ermächtigung, Riſſe und Aberſchläge anfertigen zu laſſen und 

die Kath. Kirchenſektion verlangte noch, daß „dem künftigen 

Bericht die Erklärung des Pfarramtes Bohlsbach nach vor— 

gängiger Einſicht des Riſſes anzuſchließen“ ſei (30. Oktober). 

Anterm 17. Februar 1828 konnte Bezirksbauinſpektor Voß die 

von dem Architekten Hensle bearbeiteten Pläne und Aber— 

ſchläge vorlegen; die Koſten ſür das Langhaus waren auf 

8780 fl., die der Herrſchaft zufallenden für Turm, Chor und 
Sakriſtei zu 5228 fl. berechnet. Das Pfarramt äußerte ſich bis auf 

die Wahl des Bauplatzes zuſtimmend (14. April 1828). Auch 
die Hofdomänenkammer erhob keine weſentlichen Beanſtandun—
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gen (22. April 1828). Dagegen machte Kreisbaumeiſter Arnold 
in Freiburg, dem nachträglich die Pläne zugingen, mancherlei 

Bedenken geltend; und die Baudirektion in Karlsruhe ſcheint 
ihnen zugeſtimmt zu haben, denn Hübſch arbeitete neue Riſſe 

aus, die das Kreisdirektorium am 2. September 1829 dem Ober— 
amt Offenburg zuſtellte. Auch der Pfarrer erhielt ſie kurz nachher 

und ließ ſie alsbald dem Erzbiſchöfl. Ordinariat zugehen. Es 

brauchte Wochen, bis er von der Aberraſchung „des ganz ſonder— 

baren Stiles“ des Hübſchen Riſſes ſich erholt hatte und am 

30. Oktober 1829 über die beiden Riſſe von Voß und Hübſch 
berichten konnte. Während er unweſentliche Anderungen an dem 
erſteren wünſchte, ſind die Beanſtandungen gegen den letzteren 

ſehr zahlreich und teilweiſe weſentlicher Natur. Die Orgelempore 

iſt zu wenig tief für eine ordentliche Orgel; Sänger und Muſikan⸗ 
ten können überhaupt keinen Platz mehr darauf finden. Der Chor 

hat nur Licht von hinten, ſo daß die Vorderſeite des Hochaltares 

unbelichtet bleibt und die Kirchenbeſucher geblendet werden. In 

der Sakriſtei iſt kein Raum mehr für eine Paramentenkammer; 

die Stühle ſtehen ſo nahe aufeinander, daß das Knien zur An— 

möglichkeit wird und trotzdem iſt nicht genügend Platz für die 

Kirchenbeſucher vorhanden. Der Geſtühlsboden ſollte unbedingt 

mit Holz belegt werden. Das Innere iſt nicht mit einem Plafond 
abgedeckt, ſondern mit einem Wickelboden zwiſchen ſichtbaren Bal⸗ 

ken, der getüncht werden ſoll, wiewohl man wiſſen müßte, daß 

Kalktünche auf Holz und Wickel nicht hält. Eine Dreiſchiffigkeit mit 
ſechs dicken Säulen iſt in der an ſich nicht großen Kirche nicht 
wünſchenswert, beſonders da die Stützen die Sicht auf den 

Altar und die Verſtändlichkeit des Predigers hindern. Das 

Kirchendach iſt viel zu flach und die Koſtenberechnung zu niedrig 

gehalten, da für Beiführung der am Ort nicht vorhandenen 

Quaderſteine weſentlich höhere Koſten angeſetzt werden müſſen. 

Trotz der Sachlichkeit dieſer Einwände erklärte die Kath. Kirchen⸗ 
ſektion (25. November 1829) ſie für nicht weſentlich und wollte 

ſofortige Ausführung des Planes der Baudirektion anordnen. 

Entgegenkommender äußerte ſich (3. September 1830) die 

Großh. Hofdomänenkammer, die ſich dem in der Hauptſache die 

Berechtigung der Forderungen des Pfarramtes anerkennenden 

Kreisdirektorium gegenüber gewiſſermaßen entſchuldigte, daß es
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durch die Baudirektion einen Riß hatte anfertigen laſſen. Unterm 

14. November 1830 wiederholte aber eine vom Oberamt ein— 

berufene Gemeindeverſammlung die ſchon vom Pfarramt vor— 

gebrachten Anſtände. „Kath. Kirchenſektion hat ſie als unerheb— 

lich erklärt, jedoch nirgends ſpeziell und mit Gründen widerlegt.“ 

Aufs beſtimmteſte werden auch jetzt wieder die Forderungen der 

Gemeinde vorgetragen. „Wir ſtellen nun den Antrag, daß 

unſere Anſtände der Prüfung eines dritten Bauverſtändigen 
unterlegt werden und behalten uns darauf vor, weitere Schritte 

zu tun, wenn keine Rückſicht darauf genommen werden ſoll.“ 
Dieſe Entſchiedenheit verfehlte in Karlsruhe ihre Wirkung nicht. 

Die Großh. Hofdomänenkammer ließ ſich ein Gutachten von 
Oberbaurat Hübſch geben, der die Mängel ſeines Planes großen— 

teils darauf zurückführt, daß er ihn in der Annahme entworfen 

hätte, daß „die Erbauung aller Teile der Kirche dem Urar 

obliege, er deshalb die Größe des Langhauſes auf ein Minimum 

beſchränkt habe“. Da man aber mit größeren Verhältniſſen 

rechnen könne, ſei ein ganz neuer Plan nötig, denn der Voß'ſche 

von der Gemeinde angenommene Entwurf würde ſich deshalb 

zur Ausführung nicht eignen, weil nach dem inzwiſchen erſchiene⸗ 
nen Bauregulativ vom 20. Auguſt 1830 weſentliche underungen 
notwendig ſeien, ſo die Dreiſchiffigkeit und Anbringung ſteinerner 

Geſimſe (11. Mai 1831). Die Hofdomänenkammer trat dieſem 

Vorſchlag bei und erſuchte das Kreisdirektorium in Offenburg 

(20. Mai 1831), durch die Baudirektion einen neuen Entwurf 

nach dieſen Vorſchlägen fertigen zu laſſen. In einer vom Amt 
einberufenen Gemeindeberatung vom 18. Dezember 1831 wurde 

der Voß'ſche Entwurf nochmals angenommen, mit einigen Ab— 

änderungen (ſtatt zwei nur eine etwas größere Sakriſtei, ſteinerne 
Dachgeſimſe und breitere Seitengänge). Ausdrücklich aber 

wurden zwei Punkte des Bauregulativs abgelehnt aus Zweck— 

mätzigkeitsgründen, nämlich die Dreiſchifſigkeit, die einer nicht 

ſehr großen Kirche äußerſt hinderlich ſeli, und Anbringung 

eiſerner Fenſterſproſſen ſtatt ſolcher aus Eichenholz. Bei der 

Vorlage des neuen Planes (27. Januar 1832), in dem alle dieſe 

Wünſche berückſichtigt waren, konnte der Bezirksbaumeiſter dar— 
auf hinweiſen, daß ſein Voranſchlag um 3117 fl. hinter dem des 

Baudirektors Hübſch zurückbleibe, ganz abgeſehen davon, daß



64 Sauer 

das Kirchendach, das letzterer vorgeſehen hatte, ebenſo die Chor— 

decke wenig ſolid geweſen wären. „Dieſe neue Kirchenbauart 

wird ſich alſo wenigſtens nicht durch größere Wohlfeilheit gegen 

die bisher übliche empfehlen.“ Der Riß war im Stile des ein— 

facheren Klaſſizismus gehalten. Schon am 22. Februar 1832 

erteilte die Kath. Kirchenſektion die Genehmigung. Dann trat 

aber wieder eine anderthalbjährige Pauſe ein. Die ſtaatliche 

Oberbehörde verſagte, offenbar geſtützt auf ein Gutachten der 

Baudirektion, die Genehmigung, und zwar unter Berufung dar— 

ouf, daß das Bauregulativ in zwei wichtigen Punkten nicht ein— 

gehalten worden ſei. Nochmals wurde ein neuer Plan gefertigt, 

und zwar von dem inzwiſchen nach Offenburg verſetzten Bezirks— 

baumeiſter Rief (2. Juli 1833), der ganz an die romaniſierenden 

Stilformen von Hübſch ſich hält, aber dem Bau größere Raum— 

verhältniſſe als dieſer gibt, die Dreiſchiffigkeit und Anbringung 
eiſerner Fenſterſproſſen mit kleinen verbleiten Fenſterteilungen 

vorſieht und in der Koſtenberechnung noch hinter dem Voßſchen 

Entwurf zurückzubleiben in Ausſicht ſtellt. Mit erfreulicher 
Beſchleunigung erfolgte jetzt, nachdem das Pfarramt ſeine Zu— 

ſtimmung ausgeſprochen hatte, die allſeitige Genehmigung. Bei 

der Verſteigerung am 5. Dezember 1833 übernahm Maurer— 

meiſter Meißburger von Offenburg die Arbeiten, die aber gleich 
zu Beginn im Frühjahr 1834 eine Verzögerung erlitten, weil 

man beim Graben der Fundamente auf ſchlechten Baugrund 

ſtieß. Am 19. Juli 1835 wurde mit dem Stukkator und Kunſt⸗ 

maler Jodok Wilhelm ein Kontrakt geſchloſſen zur Her— 

ſtellung von drei Altären und einer Kanzel in Gipsmarmor und 

zur Neufaſſung des Taufſteines um die Geſamtſumme von 

1600 fl. Kunſtmaler Wendelin Moßbrugger von Konſtanz 

übernahm am 2. Oktober 1835 den Auftrag zu drei Altarbildern 

(Auferſtehung Chriſti für den Hochaltar; St. Laurentius als 

Kirchenpatron „mit dem römiſchen Hauptmann und zur Seite 

die armen Menſchen“ auf den einen Seitenaltar; Maria mit 
dem Jeſukind, auf den Wolken gen Himmel fahrend, auf den 

einen zweiten Nebenaltar) um die Akkordſumme von 550 fl. 

Der Turm der alten Kirche blieb beim Neubau erhalten, ebenſo 
einige Tafelbilder eines ſpätgotiſchen Altars. 1837 wurde die 

Kirche dem Gebrauch übergeben.
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Bollſchweil“n. Nach mehreren vorausgegangenen 

Geſuchen wurde am 11. Juli 1827 das Pfarramt beim General— 

vikariat Konſtanz wegen einer neuen Kirche vorſtellig: die alte 

ſei viel zu klein und faſſe kaum ein Drittel der 600 Seelen ſtarken 

Gemeinde; ſie ſei zudem äußerſt baufällig und drohe einzuſtürzen. 

der Dachſtuhl ſei ganz verfault und von der Stuckdecke fallen 

von Zeit zu Zeit größere Stücke herunter. Die Antwort auf die 

Weitergabe dieſes Geſuches durch das Generalvikariat an die 

Kath. Kirchenſektion war ein jahrelanger Streit um die Bau— 

pflicht. Anfang Januar 1838 konnte endlich mit dem Abbruch 
der alten Kirche gerechnet werden und im Juli des folgenden 

Jahres waren die Bauarbeiten ſoweit im Gang, daß der Grund— 
ſtein gelegt werden konnte. Aber noch unterm 20. März 1841 

mußte das Ordinariat die Kreisregierung erſuchen, doch endlich die 

Freiburger Bezirksbauinſpektion dieſen allzu langwierigen Bau 

energiſcher betreiben zu laſſen. Unterm 14. April des gleichen 

Jahres antwortete Bauinſpektor Voß, der wohl auch für die 

Planfertigung in Betracht kommt, daß der Kirchenbau von 

Anfang an von dem Akkordanten Maurermeiſter Seywald von 

Staufen ſehr lahm und nachläſſig betrieben worden ſei und daß 

die Akten der Bauinſpektion genug Klagen darüber ſowie Auf— 
forderungen und Drohungen zu ſchnellerem Betriebe aufweiſen. 

Vorſtellungen beim Bezirksamt Staufen ſeien bis jetzt unberück— 

ſichtigt geblieben. Anfangs September 1841 iſt der Innenbau 

fertig, Altäre, Kanzel und Beichtſtühle längſt in Auftrag 

gegeben, aber noch nicht geliefert, und bei der Saumſeligkeit des 

gegen alle Drohungen unempfindlichen Anternehmers kann noch 

geraume Zeit bis zu ihrer Anlieferung vergehen. Trotzdem bittet 
das Pfarramt um einſtweilige Einſegnung, weil die Gemeinde 

nicht einen weiteren Winter in der als Notkirche verwendeten 

Scheuer zubringen wolle, in der kaum die Hälfte der Kirchen— 

pflichtigen Platz fänden. Anfangs Januar wurden endlich die 
Altäre, Kanzel und Beichtſtühle aufgeſtellt und am 14. Januar 
erteilte das Ordinariat die Genehmigung zur Benediktion. Die 

gleichzeitig beim Miniſterium des Innern vorgebrachten Klagen, 

daß die Bauarbeiten noch immer nicht abgeſchloſſen ſeien, wur⸗ 

54 Erzb. Archiv. Bollſchweil: Bauakten. 
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den am 3. Januar 1843 nochmals wiederholt und hingewieſen, 

daß die von der Bezirksbauinſpektion ausgeſchätzten Glaſer— 
und Schreiner-Arbeiten, derentwegen gegen Seywald von der 

Großh. Hofdomänenkammer der Rechtsweg beſchritten worden 

ſei, noch immer nicht verbeſſert worden ſeien. Die Fenſter ſeien 
dermaßen akkordwidrig, daß der Wind durchziehen kann; die 

Kirchenſtühle überhaupt nicht für den katholiſchen Ritus, weil 
ohne Kniebänke, angefertigt, die Empore, die Kirchentüren und 

Turmlucken ſeien ganz verpfuſcht; überall dringe das Waſſer 
ein. Seit einem Vierteljahr ſeien die Akten hierüber beim Be— 

zirksamt Staufen, in deſſen Regiſtratur ſie ruhten. Da ſich 

Seywald allen gerichtlichen Entſcheidungen zuwider weigerte, die 

Arbeiten akkordmäßig herzuſtellen, ließ die Bezirksbauinſpektion 

Freiburg ſie am 22. Juni 1843 nochmals auf Koſten des Beklagten 

in Akkord geben. Die Kirche zeigt einfachſte Formen ohne be— 

ſondere architektoniſche Gliederung; der Faſſadenturm iſt mit 
einem wenig hohen Pyramidendach abgeſchloſſen. Ende des 

vorigen und Anfang dieſes Jahrhunderts hat das Innere eine 
reichere Ausſtattung erhalten. 

Bonndorfs. Die alte Kirche war in der Nacht vom 
17./18. Juli 1842 einer verheerenden Brandkataſtrophe zum 

Opfer gefallen. Baupflichtig war die Großh. Hofdomänen⸗ 

kammer. 1844 lagen die Pläne für den Neubau vor, die ein 

ſehr begabter Schüler Weinbrenners, Joſ. Berckmüller, 

gefertigt hatte. Durch ſeine langjährige Tätigkeit in der Leitung 

der Textilfabrik ſeines Schwiegervaters von Eichthal in St. Bla— 

ſien war ihm das Bauobjekt in Bonndorf nahe gebracht wor— 

den. Mit den Arbeiten ward auch alsbald begonnen; ihre 

Weiterführung verzögerte ſich aber dermaßen, daß Ende 1848 
der Stiftungsvorſtand ſich bitterlich beſchwerte. Der Grund der 

Verzögerung lag einmal in den unruhigen politiſchen Verhält— 

niſſen, offenbar aber auch in Zumutungen zu weitgehender Spar— 
ſamkeit, die an dem ſchon begonnenen Bau weſentliche Abſtriche 

und Anderungen nötig machten, ohne daß noch eine einheitliche 

und vor allem durchgehends harmoniſche Verarbeitung durch den 

ſchon ſeit 1844 bei der Bezirksbauinſpektion Karlsruhe tätigen 

55 Erzb. Archiv. Bonndorf: Kirchenbau⸗-Akten.
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Baumeiſter möglich war. So wies der Bau namentlich im 

Innern ſchwere Mängel auf und ſeine Innenausſtattung iſt 
eigentlich nie fertig geworden, jedenfalls nicht in einem für ein 

katholiſches Gotteshaus ziemlichen Ausmaß. 1859 mußte die 

liturgiſch ungeeignete Beſchaffenheit des Taufſteins mehrfach 

beanſtandet und Anſchaffung eines beſſeren wiederholt bean— 

tragt werden. 1858 wurden endlich Chorſtühle erſtellt unter 

der Leitung des Bezirksbauinſpektor Bayer in Donaueſchingen. 

Im gleichen Jahre noch erhielt Baudirektor Hübſch vom Großh. 

Finanzminiſterium (3. April Nr. 1695 und 20. Nov. Nr. 6093) 

und von der Großh. Hofdomänenkammer (19. April 1859) Auf⸗ 
trag, die Kirche zu beſichtigen und Vorſchläge für eine reichere 

Ausſtattung zu machen. Die Vorſchläge von Hübſch er— 

ſtrebten zunächſt nur einen würdigeren Ausbau der Altäre, 

für die unter Leitung des Bauinſpektors Bayer einfache, 
ſtilgerechte Rahmenbauten hergeſtellt wurden für drei von 

der Mannheimer Malerin Amalie Benſinger auf 

Goldgrund gemalte Bilder: Hochaltar: Chriſtus mit dem Apoſtel— 
fürſten; linker Seitenaltar: Maria; rechter Seitenaltar: Joſeph. 

Die drei Werke fanden den Beifall von Hübſch wie von 

Galeriedirektor Leſſing (Bericht ans Finanzminiſterium vom 

4. Oktober 1860 Nr. 313). In die Niſche über dem Hauptportal 

kam eine von Bildhauer Reich in Hüfingen hergeſtellte und 

gebrannte Tongruppe der Madonna mit Engeln. Die Koſten 

für dieſe Arbeiten betrugen 2422 fl. Vieles aber blieb noch 
unerledigt, vor allem die Abänderung oder Verkleidung der 

zugeblendeten Fenſter in der Hochſchiffwand. Erſt ſpät, im 

Jahre 1886, wurde dieſe Frage nochmals aufgegriffen und das 
nicht leichte Problem der beſſeren Inſtandſetzung und Aus— 

ſtattung von Stadtpfarrer Honold mit Zähigkeit, Geſchick und 

leidenſchaftlichem Temperament in langen Denkſchriften erörtert, 

dem Finanzminiſterium gegenüber allerdings ohne Erfolg, aber 

mit dem Ergebnis, daß die Kirchenbehörde den Vorſtand des 
Erzb. Bauamtes, J. Baer, zu einem Gutachten aufforderte. Es 

wurde in gründlicher Einläßlichkeit am 16. September 1889 er— 

ſtattet. Schon am 6. April 1886 wies Honold dem Finanz— 

miniſterium eingehend und offen die unerträglichen Mängel des 

Kircheninnern nach: „Wenn man die hieſige Kirche betritt, ſo 

5*
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findet man ſich durch die öde Leere, die ſich dem Auge dar— 

bietet, förmlich zurückgeſtoßen ..., da ſie eher einem geleerten 

Magaſin oder einer verwahrloſten Eiſenbahnhalle gleichſieht .. 

es kommt unwillkührlich die Thräne in das Auge, namentlich 

wenn man daran denkt, was heutzutage in Wartſälen und 

Muſikhallen, in Reſtaurationen und Turnhallen auf die innere 

Ausſtattung verwendet wird. Betritt man die Kirche, ſo fällt, 
von oben angefangen, ſofort die flache, grauangeſtrichene Holz— 

decke auf, ſo armſelig, wie man ſie in einem ordentlichen Bürger— 

hauſe etwa in der Hausflur antrifft ... In unſerer Kirche ſind, 
wahrſcheinlich nach einem früheren Plane, im Lichtgaden des 

Mittelſchiffes 12 Fenſter angebracht. Dieſe Fenſter ſind ſeit 

1849 () mit Brettern zugenagelt. ... Merkwürdigerweiſe ſind 

die Säulen des Mittelſchiffes ſo hoch, daß die Decke der Seiten— 
ſchiffe nur etwa 30—32 cm unter dem Geſimſe der Lichtgaden⸗ 

fenſter iſt, ſo daß die Fenſter zur Zeit ganz unter dem Dache der 

Seitenſchiffe ſind . .. Es muß offenbar hier eine ſehr unzweck— 

mäßige, ſtilwidrige underung in die Pläne, vielleicht während 

des Baues in jenen unruhigen Jahren vorgekommen ſein .. 
Im Mittelſchiff ſind wegen der hohen weitgeſprengten Säulen— 
bogen, Fenſter, Liſenen und Frieſe keine großen Flächen. Man 

könnte alſo hier Dekorations- und Ornamentmalerei anbringen. 

Dagegen ſind im Chor und in den Seitenſchiffen herrliche Mal— 

flächen. Dieſe ſämtlichen Wände waren ehemals getüncht mit 

lichtgelbem Oker — der bekannten Küchenfarbe — und verziert 

mit äußerſt ſchlichten Liſenen und Laubfrieſen etc. Zetzt iſt 
alles verblaßt und gelbgrau.“ Honold ſchlug für die erwähnten 

größeren Wandflächen eine reiche Hiſtorienmalerei aus dem 

Leben des Apoſtelfürſten vor. An den Altären beanſtandete er, 
daß ſie zu klein und armſelig ſeien trotz dem vielen Geld, das 

ſie gekoſtet haben. „Was das Außzere der Kirche anbelangt, 

ſo zeigt ſich ſofort, daß vom Turm ein Stockwerk weggelaſſen 
wurde, obgleich gewiß der frühere Plan einen anderen Turm 

gezeigt hätte.“ Anterm 16. November 1886 teilte der Stadt⸗ 

pfarrer dem Miniſterium mit, daß er 3400 Mark für einen 

neuen Hochaltar geſammelt hätte; da er aber auf 8000 Mark 
zu ſtehen komme, wird das Finanzminiſterium erſucht, für die 

reſtlichen Koſten aufzukommen. Auch ſammle er Geld für die
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Bilder der 12 Apoſtel, die in die verblendeten Fenſterniſchen 

gemalt werden ſollen. Auf dieſe zwei Vorſtellungen antwortete 

unterm 7. Januar 1889 Nr. 559 die Großh. Domänendirektion, 

daß die Schilderung des Innern der Kirche übertrieben ſei, und 

der Eindruck, welchen die Kirche im Innern hervorbringe, durch— 

aus kein unwürdiger, vielmehr wirkten die harmoniſch ſchönen 

baulichen, ſowie die imponierenden räumlichen Verhältniſſe auf 

den Eintretenden in erhebender Weiſe. Es werden dann der 

Reihe nach die Anſchaffungen für die Innenausſtattung auf— 
gezählt, auch erwähnt, daß eine beſſere Verkleidung der zu— 

geblendeten Fenſterniſchen durch teppichartig gemalte Tücher 

ſchon von Hübſch vorgeſehen geweſen ſei. Zu ſoweit gehender 

Ausſtattung mit Bildern, Statuen und anderem, wie der Stif— 
tungsrat es verlange, ſei das Domänenärar rechtlich nicht ver— 

pflichtet und jetzt auch gar nicht in der Lage. Höchſtens ſei man 

zu einem neuen Anſtrich des Inneren bereit. Unterm 10. Fe— 

bruar 1887 richtete Honold eine ſcharfe Verwahrung gegen dieſe 

Auffaſſung der Hofdomäne an das Ordinariat: Die Kirche ſei 

nicht einmal fertig, ſolange urſprünglich geplante Fenſter noch 
mit Brettern zugenagelt und ſo lange ſie im Innern nicht ſtil— 

gemäß ausgemalt ſei. In ähnlich ärmlicher Weiſe ſeien die 

Altäre erſtellt, derart, daß ein weitgereiſter Maler die Neben— 

altäre als Milchkäſten bezeichnete. Man werde ſich nochmals 

an die Domänendirektion wenden, aber auch gleichzeitig an den 

Großherzog und an den Staatsminiſter Turban. Die Kirchen— 
behörde verſprach ſich (24. Februar 1887) von ſolchen Schritten 

keinen Erfolg, legte vielmehr dem Stiſtungsvorſtand nahe, die 
Privatwohltätigkeit in Anſpruch zu nehmen. Mittlerweile war 

auch das Gutachten Baers eingelaufen; es äußerte ſich über das 

umſtrittene Bauobjekt: „Die Kirche dreiſchiffig, mit Portalturm, 

gewölbtem Chor und Hauſteinfaſſade, zeigt die Stilformen, 
welche Hübſch und ſeine Schüler vorzugsweiſe anwendeten, eine 

Miſchung von altchriſtlich antikiſierenden mit frühromaniſchen. 

Die Kirche ſelbſt iſt offenbar nicht nach dem urſprünglichen Plane 
durchgeſührt worden, darauf weiſt der entſchieden zu nieder 

geratene Oberteil des Portalturmes hin, wie auch die innen 

angedeutete, aber nicht ausgeführte Anlage der Fenſter des 

Mittelſchiffs. Auch die Gewölbebildung iſt beſonders mit Rück—
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ſicht auf die dekorative Behandlung durchaus keine glückliche.“ 

Baer ſchlägt für die Herrichtung des Innern romaniſche Formen 
vor, für den Chor einen reichen Tabernakelaltar mit bild— 

geſchmückter Predella, Beſeitigung des kreuzförmigen Fenſters 

(wie ſchon 1844 der Stiftungsvorſtand gewünſcht hatte) in der 

Chorrückwand, monumentale Malereien auf dieſer Wand und 
Bilder der Evangeliſten und Engel auf der Chorwölbung; für 

das Langhaus einfachere Motive, ornamentale Behandlung der 

Holzdecke und Zuführung von Licht unter den Seitenſchiff— 
dächern. In der Hauptſache wurden dieſe einſchneidenden Vor— 

ſchläge mit ſehr hohen Koſten, deren Deckung allein durch 
Privatſpenden erfolgte, in den Jahren 1892/96 zur Ausführung 

gebracht. 

Bonndorf (A. Aberlingen)s“. Die alte ſpätmittelalter— 

liche Kirche, mit einem Turm noch des 13. Jahrhunderts, war 

in der neueren Zeit zu klein geworden. Sie bot nur Raum, 

einſchließlich der Emporbühne, für 200 Seelen, wähend die Ge— 

meinde 378 Kirchgänger zählte. Die Geſuche der Bevölkerung 
um eine Kirchenerweiterung fanden zunächſt an dem Pfarrer 

Martin, deſſen Pfarrpfründe bei der Baupflicht vorwiegend in 

Mitleidenſchaft gezogen wurde, keinen Befürworter. In der 
Zuſchrift ans Bezirksamt vom 1. April 1833 meinte er: „Die 

Erweiterung der Pfarrkirche iſt kein ſo notwendiges Bedürfnis, 

weil an Sonn- und Feiertägen niemals auf der Männerſeite alle 

Stühle beſetzt ſind, folglich auch noch das weibliche Geſchlecht 

ſich in ſolche ſtellen kann, wenn ſie nicht lieber, wie es bei ihnen 

gewöhnlich geſchieht, im Gang ſtehen bleiben wollen. Wenn 

aber meine Pfarrkinder gerne die Kirche auf ihre Köſten er— 

weitern wollen, ſo bin ich nicht dagegen. Ich bitte aber, es mir 

nicht aufbürden zu wollen, weil mir ein Zehnt in partem 
salarii angewieſen iſt“. Die Seekreisregierung war aber an⸗ 

derer Auffaſſung angeſichts der offenſichtlichen Raumnot und 

ordnete Fertigung der Riſſe an (5. Juli 1833), die der Aber— 

linger Werkmeiſter Flaig im Sinne einer einfachen Ver— 
längerung des Langhauſes ausarbeitete. Im Frühjahr 1834 

  

56 G.⸗L.⸗A. Bez.⸗Amt Überlingen. Verwaltungsſachen. Bonndorf: 

Kirchenſachen (8ugang 1903 Nr. 51), Faſz. 189—190.
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wurden ſie auf Wunſch der Gemeinde wie mit Zuſtimmung der 

Kreisregierung in dem Sinne abgeändert, daß das ganze Lang— 

haus in größerem Verhältnis neu an den Chor angebaut werden 

ſolle. Im Spätſommer begann man mit den Arbeiten; den 

Antrag der Gemeinde und des Kirchenvorſtandes, auch den 

gotiſchen Chor mit dem ſchönen Gewölbe neu aufzuführen, 

lehnte die Seekreisregierung aber (8. März 1837) ab: „wenn— 

gleich ein Teil ſchadhaft iſt, ſo kann es doch ſicher wieder er— 

gänzt und ſo eine Zierde des Chores erhalten werden, welche 

durch eine glatte Sandbühnen⸗-Decke nie erſetzt wird“ — eine 

ſeltene Stimme in dieſer puriſtiſch eingeſtellten Zeit. Auch der 

Turm blieb neben dem Chor noch erhalten. Mitte Oktober 

1837 wurde wieder Gottesdienſt gehalten in der Kirche. Am 

30. November 1837 wurde der Antrag des Stiftungsvorſtandes 

ans Bezirksamt geleitet, an Stelle der alten Altäre, die der 

Konſtanzer Maler und Vergolder Weber für „durchaus un— 

paſſend und unbrauchbar gefunden, indem ſie nach ihrer unzweck— 

mäßigen Bauart mehr Reparaturkoſten erfordern als ganz 

neue“, mit der Anfertigung ſolcher den gleichen Maler zu be— 

trauen, was auch genehmigt wurde. Die Herſtellung der Al— 

täre einſchließlich einer anderen Kanzel kam ohne Altarblätter 
auf 733 fl. zu ſtehen. Sie waren in einem halb renaiſſanciſti- 

ſchen, halb barocken Rahmenaufbau gehalten, mit zwei klaſſiziſti⸗ 

ſchen ſeitlichen Bekrönungsvaſen. In dem Filialort Wal— 
pertsweiler wurde wenige Jahre ſpäter (1842—55) das 

Schickſal der alten Kapelle entſchieden, die bis 1481 die Mutter⸗ 

pfarrkirche war. Sie war im ſchlimmſten Sinne des Wortes 

zerfallen und der wöchentliche Gottesdienſt eingeſtellt. Das 
Spital überlingen, das zehntberechtigt und bisher guttat— 

weiſe für alle Koſten aufgekommen war, weigerte ſich, weitere 

auf ſich zu nehmen, und ſo war nach jahrelangem zähen Ringen 

das Todesurteil geſprochen. 

Bruchhauſen (A. Ettlingen)“: Die Gemeinde ſuchte 

beim Markgrafen von Baden 1756 nach, eine Kapelle bauen zu 
dürfen, „umb darinnen dan und wan ihre Andacht in Bettung 
  

57 G.⸗L.-A. Oberamt Ettlingen. Bruchhauſen: Kirchenbaulichkeiten. — 

Akten des Gemeindearchivs: Ortskapelle.
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eines Roſenkranzes oder ſonſten verrichten zu können“. Man 

dachte dabei, die Antoniuskapelle der Familie Kramer in Ett— 

lingen als Modell dem Bau zu Grunde zu legen. Bis dahin 
pflegten die Ortseinwohner vor einem auf öffentlichem Platze 

ſtehenden Marienbild allſonntäglich ihre Andacht zu verrichten. 

Bau⸗ und Anterhaltungskoſten wollte man durch freiwillige Bei— 

träge decken. Die Verhandlungen waren langwierig. Aber 

1779 traf die Genehmigung des Markgrafen ein. Ob es da— 

mals zum Bau ſchon kam, ergibt ſich aus den Akten nicht; ein 

Kapellenbau erfolgte jedenfalls zu Anfang des 19. Jahrhun— 

derts, über den ſich aber auch keinerlei Akten weder am Orte 
noch im Landesarchiv feſtſtellen ließen. Eine Planaufnahme, 

die Mitte des vorigen Jahrhunderts Jacob Ullrich für eine 

„Verbeſſerung der Kapelle“ fertigte, zeigt einen kleinen oblongen, 
in gleicher Breite von dem halbrunden Chor geſchloſſenen Raum. 

Für einen neuen gotiſchen Hochaltar legten Gebr. Seitz von 
Külsheim am 10. September 1860 einen Gberſchlag vor; in 

die drei Niſchen ſollten die Figuren des alten Altares kommen: 

St. Joſeph als Haupftfigur; ſeitlich die des hl. Johannes und 
Egidius in neuer Faſſung auf Silbergrund. Die glatten Teile 

des Altares ſollten grünlich-grauen oder „rotlechten“ Stein— 
farbenanſtrich erhalten, die drei Niſchen und Antependium eine 

Faſſung in Mattblau und Rot mit Sternen. 
Bruchſalss: 1858 erbaute hier Hübſch eine einfache 

einſchiffige Kirche für das Kloſter zum Hl. Grab, die heute als 

Möbellager profaniſiert iſt. Sie zeigt ausgeſprochen renaiſſance⸗ 

ziſtiſche Formen. Im Chor waren drei Fresken von Schrau— 

dolph und ſeinem Schüler Max Bente le angebracht, die die 

drei Marien am Grab, die Madonna und den hl. Ludwig dar— 

ſtellen; in der Krypta war ein Leichnam Chriſti im Grabe von 

der Hand Knittels zu ſehen. Der aus Wiesloch über— 

nommene flandriſche Schnitzaltar (jetzt in Kirrlach) war eine 

Zeit lang durch Abbé Jung in dieſer Kirche aufgeſtellt . 

5s Vgl. Chriſtl. Kunſtblatt 1864, S. 119 ffl. — Valdenaire in 

Oberrh. Zeitſchr. N. F. 40 (1926) S. 181. 

506 Vgl. Über die Wanderungen und Schickſale dieſes Altares Kunſt— 

denkmäler Badens IX 2, 222.
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Brunntal“: Die Filialkirche befand ſich nach einem 
Bericht des Pfarramtes Wenkheim (26. Auguſt 1815) 1815 in 

ſo ſchlechtem Zuſtand, daß man darin den freien Himmel ſehen 

konnte und bei ſchlechtem Wetter ebenſowenig wie außerhalb 

geſchützt war. Sie war zudem für die Seelenzahl viel zu klein. 

Der Viſitationsbericht des Dekanates vom 27. Dezember 1815 

meldet weiter, daß der Schwibbogen dem Einſturz nahe iſt 

und abgetragen werden muß. Da auch gleichzeitig die Mutter— 

kirche in Wenkheim neu gebaut werden mußte und die dortigen 

Katholiken während der Zeit des Neubaues ihre Gottesdienſte 

in der proteſtantiſchen Kirche abhalten ſollten, worauf ſich die 

proteſtantiſche Gemeinde nicht einließ, war die Not hier wie 

dort groß. Nach dem Viſitationsprotokoll des Dekanats vom 

13. November 1816 ſollte die Brunntaler Kirche auf Anord— 

nung des Bezirksamtes Tauberbiſchofsheim geſchloſſen werden, 

doch widerſetzte ſich die Gemeinde. Anfangs Januar 1817 war 

die behördliche Weiſung zum Baubeginn eingetroffen, das Ma— 
terial auch bereits angeliefert. Im Februar des folgenden 

Jahres kamen die Bauarbeiten in Gang; baupflichtig war die 

Löwenſteiniſche Herrſchaft. Deren Bauinſpektor Streiter 
dürfte die Pläne gefertigt haben. Am 8. Juli 1819 erfolgte die 

Benediktion durch Dekan Breitenhard in Grünsfeld. Der 

Hochaltar, ein Nebenaltar und die Kanzel in gutem Barock 

ſtammen aus der Aniverſitätskirche in Würzburg. 
Bubenbach [Dekanat Neuſtadt) war bis 1786 nach dem 

entfernten Bräunlingen eingepfarrt und erreichte 1781 die Zu⸗ 

ſtimmung der Mutterpfarrei zur Errichtung einer eigenen Lokal— 

kaplanei, am 2. November 1786 auch die Genehmigung der Re— 

gierung in Freiburg, die biſchöfliche erſt am 25. September 1789. 

Unterm 26. Juli 1787 ward die Stadt Bräunlingen von der 

Regierung aufgefordert, „éinen Riß und Aberſchlag zu einem 

Kirchenbau in Bubenbach anfertigen zu laſſen, auch einen 
Situationsplan nach Allerhöchſter Vorſchrift durch einen Maler, 

606 Erzb. Archiv. Pfarrei Wenkheim, Filiale Brunntal: Kirchenbau⸗ 

Akten. 

1 Pfarr⸗Akten: Kirchenbau. — G.⸗L.⸗A. Bad. Fürſtl. Fürſtenbergiſches 

Bezirksamt Hüfingen. Verwaltungsſachen. Bubenbach: Kirchenſachen. (Zu— 
gang 1902 Nr. 3.)
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und anzugeben, wieviel an Baumaterialien der Magiſtrat aus 

dem ſtädtiſchen Arar abzugeben entſchloſſen iſt“. Den Situ— 

ationsplan fertigte der Donaueſchinger Hofſmaler Weiß und 

zur Auswahl eines Bauplatzes wurde am 12. März 1788 der 

Freiburger Baumeiſter Leonh. Wippert“ nach Bubenbach 

geſchickt, ein weiteres Mal zur endgültigen Regelung der Platz— 

frage am 10. Juni 1791 der K. K. Landesbaudirektor Zen— 

gerle von Freiburg. Am 26. November 1790 hatte die Stadt 

Bräunlingen bereits „die für die allerhöchſten Orts beſchloſſene 

und auf Koſten des Vorderöſterreichiſchen Religionsfonds neu 

aufzuführende Kirche von den betreffenden Werkleuten verfer— 

tigten Riſſe und AUberſchläge“ zur Genehmigung an die Regie— 

rung eingeſchickt. Die Bauausführung verzögerte ſich aber 

wegen „des allgemeinen Bauverbots“, gegen das ſich die Frei— 

burger Regierung im Sommer 1792 nicht getraute, eine Bau— 

genehmigung bei Hof anzutragen. So wurde der Kirchen— 

neubau erſt 1794 zur Ausführung gebracht. Zur Ausſtattung 

der Kirche hatte der Lokalkaplan ſchon 1790 um Überlaſſung 

eines Altars aus der Bräunlinger Regierungskapelle nach⸗ 

geſucht; er wurde ihm verweigert, dafür erhielt er aus der Kirche 

des aufgehobenen Klariſſenkloſters in Freiburg einen Altar und 

aus dem Klariſſengarten ein großes Kreuz. Die noch in ba— 
rocken Formen erbaute Kirche hat im Laufe der erſten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts eine großenteils neue Ausſtattung er— 
halten: 1804 an Stelle eines alten, nicht mehr zu gebrauchenden 

Tabernakels einen neuen nach einem Riß, bei deſſen Ausführung 

„die Schnörkel“ weggelaſſen werden mußten. Die Faſſung und 
Vergoldung beſorgte der Faßmaler Marx Gantner, 1845 

lieferte der Maler D. Gantner von Friedenweiler ein Altar— 

bild, der gleiche 1863/64 zwei Bilder der Evangeliſten Johannes 

und Lukas an die Chorwände. 1888 wurden zwei Altäre durch 

Neuſchöpfungen von Wolf in Horb erſetzt. Das Pfarramt 

bot bei dieſem Anlaß die Joſephſtatue des bisherigen Hoch— 
altars, die zwei Evangeliſtenbilder im Chor und eine Schmer— 
  

e2 Leonhard Wippert, geb. 1730, geſt. 1810, war Stadtbau⸗ 

meiſter in Freiburg. Er war 1770 Werkmeiſter beim Bau des Großh. 

Palais und erbaute 1773/76 die Karlskaſerne. Val. Albert und 

Wingenroth, Freiburger Häuſerbuch (Stuttgart 1929) S. 257.
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zensmutter unter dem Kreuz, „Phantaſieprodukte eines nichts 
weniger als kirchlichen und kunſtfertigen Malers“ (eben des ge— 

nannten Gantner) zur Abgabe an. 
Buchenbach“s: Der Ort war 1795 von der Mutter— 

pfarrei Kirchzarten getrennt und zur ſelbſtändigen Pfarrei er— 
hoben worden unter Zuweiſung von 7 Gemeinden. Dadurch 

war die bisherige Blaſiuskapelle zu klein und ein Kirchenneubau 

Notwendigkeit geworden. Schon 1722 hatte man an eine Er— 

weiterung durch Hinauslegen der Langhausmauern und Er— 
höhen des Chores gedacht. Gerhardt Hauber und Jo— 

ſeph Vogel ſind auf dem Planentwurf genannt. Auch von 

einem dreibogigen Lettner war damals die Rede. Ende des Jahr— 

hunderts wurde über die Wahl eines geeigneten Platzes durch 

eine von der Präſidialregierung berufene Kommiſſion unter 

Mitwirkung des vorderöſterreichiſchen Architekten Fiſcherr und 

der Freiburger Bauverſtändigen Hirſchbühl und Sche— 

rer, nach langen Verhandlungen, am 18. Dezember 1800 eine 

Einigung erzielt. Schon 1796 dachte man an den Kauf der 
zwei Glocken aus der Freiburger Dominikanerkirche, das Kon— 

ſtanzer Generalvikariat riet erfolglos, im Hinblick auf den Kirchen— 

neubau, davon ab. Man ließ auch durch den Freiburger Stein— 
hauermeiſter Franz Rieſcher einen Taufſtein um 65 fl. 50 kr. 

anfertigen und durch Joſeph Schreiner einen von 

Ignaz Nützlin um 55 fl. gefaßten Tabernakel und einen 
Deckel oder Kugel auf den Taufſtein um den Geſamtbetrag von 

69 fl. (1797); Baudirektor Zengerle entwarf Beicht- und 

Kirchenſtühle in halb klaſſiziſtiſchen, halb renaiſſanziſtiſchen 

Formen (1796). Die ſchon im gleichen Jahre 1797 von Maurer— 

meiſter Hilari Schwab vorgelegten Riſſe für eine Kirchen— 

erweiterung wurden aber auf ein Gutachten des Vorderöſter— 

reichiſchen Landesbaudirektor Zengerle als unbrauchbar abge— 
lehnt. Bis es zum Neubau kam, war aber noch manches Ge— 

ſuch des Pfarramtes an das Konſtanzer Generalvikariat not— 
wendig. Anterm 4. Januar 1810 richtete letzteres eine entſchie— 

63 Erzb. Archiv. Buchenbach: Kirchenbau-Akten. — G.⸗L.⸗A. Dreiſam⸗ 

kreisdirektorium. Landamt Freiburg. Verwaltungsſachen. Buchenbach: 

Kirchenſachen. Faſz. J (1805—19). Faſz. 139. — Landamt Freiburg, Buchen⸗ 

bach. (Zugang 1909 Nr. 34.) Faſz. 137—141.



76 Sauer 

dene Vorſtellung an die Regierung und wies auf die bedenk— 

lichen Folgen für die Paſtoration beim weiteren Fortbeſtand der 

unhaltbaren Zuſtände hin. Im gleichen Jahre konnte der 

Rheinbaudirektor Fiſcher Riſſe und Vorſchläge für eine Er— 

weiterung der Kirche vorlegen; die weſtliche Faſſade ſollte weiter 
hinausgelegt, die ſchlicht barocken Formen des bisherigen Baues 

aber beibehalten und eine neue Sakriſtei angefügt werden. Im 

folgenden Jahre (8. Februar 1811) kamen die fünf Gemeinden 

des Kirchſpiels mit einem neuen Riß des Baumeiſters Joh. 

Weber von St. Peter, den ſie aus eigenen Mitteln ausführen 

laſſen wollten, falls die Herrſchaft ihnen acht Jahre lang die 

Zehntablieferung erlaſſe. Der Plan Webers ſieht eine noch in 

reichem Barock gehaltene, übermäßig am Türmchen und an 

den Außenſeiten gegliederte Kirche vor. Baudirektor Fiſcher 

erklärte ſich in der Hauptſache damit einverſtanden. Er und 

Fr. Arnold prüften die Weberſche Koſtenberechnung. Von 
beiden gezeichnet, aber nach ihrer Stilverwandtſchaft mit der 

Kiechlinsberger Kirche von Friedrich Arnold angefertigt, wurden 
aber auch neue Riſſe zu einem ausgeſprochen klaſſiziſtiſchen 

Neubau vorgelegt. Im Bericht an die Kath. Kirchenſektion vom 

20. Juli hob das Kreisdirektorium nur auf den Weberſchen Ent— 

wurf ab, betonte die große Dringlichkeit der Angelegenheit und 

empfahl Annahme des Vorſchlages der Gemeinde hinſichtlich der 

Koſtendeckung. Da längere Zeit, wie üblich, keine Entſcheidung 

von Karlsruhe kam, ſchritt die Gemeinde, erſichtlich mit ſtill— 

ſchweigender Zuſtimmung des Kreisdirektoriums, zur Ausfüh— 
rung. Am 30. Oktober 1811 berichtete letzteres, etwas euphe— 

miſtiſch den Tatbeſtand andeutend, die Gemeinde habe im Eifer, 

bald eine Kirche zu bekommen, Material angeführt, und in 

Sorge, es könne verderben, es auch verbaut. Eine baldige 
Reſolution ſei daher dringend notwendig. Die Kirche ſei heute 

bereits fertig. Den Leuten ſei dieſer Abereifer auch nicht zu 

verdenken, da die Notwendigkeit brennend war und eine längere 

Ertragung der Beſchwerlichkeiten ihnen nicht zugemutet werden 

konnte. Das Finanzminiſterium, das ſchon vorher der Ge— 

meinde Holz aus den herrſchaftlichen Waldungen teurer als 

anderwärts verkauft hatte, lehnte (22. Januar 1812) die über⸗ 

laſſung des Zehnten ab, worauf die Kreisregierung (19. Februar
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1812) eine ernſte Einſprache folgen ließ: ſie könne bei der 

augenblicklich obgewalteten Not des neuen Kirchenbaues nie 

zugeben, daß den gutherzigen Pfarrgemeinden die Zinſen des in 

ſo guter Abſicht aufgebrachten Geldes am Halſe gelaſſen würde. 

And in einer Zuſchrift an Kath. Kirchenſektion (17. Juni 1812) 

wird um baldige Entſcheidung gebeten, damit das Kreis— 

direktorium, wenn binnen vier Wochen eine ſolche nicht erfolgen 

würde, nicht zu den unangenehmen, aber ſelbſt für den Nutzen 

des landesherrlichen Arariums und für die Beruhigung der 

Pfarrgemeinde notwendigen Schritt gebracht würde, die dortigen 

Zehntgefälle mit Sequeſter zu belegen. Schon unterm 8. Juli 
1812 ging eine Rüge des Finanzminiſteriums für dieſe Ent— 

ſcheidung nach Freiburg, mit der Behauptung, baupflichtig ſei 

der Religionsfond. Die Kath. Kirchenſektion widerſprach aber 

letzterer Auffaſſung (25. Juli 1812), ſo daß es zu einem Prozeß 

kam, der durch das Oberhofgericht in Mannheim (29. Auguſt 
1817) gegen den Fiskus endgültig entſchieden wurde; eine 

Berufungsklage gegen das Arteil wurde abgewieſen. Auch gegen 

die Entſcheidung in der Erſatzforderungsklage legte das Finanz— 

miniſterium, freilich erfolglos, Berufung ein. Erſt 1821 über⸗ 
nahm es Wiedererſatz der vollen Koſten. Nach dem Fiſcherſchen 

Oberguthaben wurde der Turm an die Faſſade geſetzt, die 

Sakriſtei in den hinterſten Teil des Chores verlegt und die 

vielen Verzierungen und Füllungen am Außern weggelaſſen. 

Schon 1845 wurde man wegen einer neuen geräumigen Kirche 

vorſtelligg der Fiskus verſchob aber die Entſcheidung bis zur 

Zehntablöſung und lehnte dann jede weitere Verbindlichkeit ab 

(1847). Die Kirche hat erſt um die Jahrhundertwende eine 
weſentliche Erweiterung erfahren. 

Bühlertal“. Auch hier führte die Trennung von 

Bühl (1763) zu einem den neuen Verhältniſſen entſprechenden 

Kirchenneubau. Im 18. Jahrhundert hatte eine Zeitlang ein 

Jeſuit von Ottersweier die Paſtoration beſorgt. Die vorhandene 
Kirche erwies ſich aber zu Anfang des 19. Jahrhunderts für die 

2000 Seelen umfaſſende Pfarrgemeinde als um die Hälfte zu 

klein. Anterm 21. September 1826 richtete daher der Pfarrer 

64 Erzb. Archiv. Bühlertal: Kirchenbau⸗-Akten.
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an das Generalvikariat in Konſtanz ein Geſuch, ſich für einen 

Neubau zu verwenden. Der zum Bericht aufgeforderte Biſchöfl. 

Kommiſſar Dr. Burg meldete am 26. November gleichen Jahres, 

daß die Gemeinde wohl baupflichtig, aber durchaus nicht leiſtungs— 
fähig ſei. Der vom Kreisdirektorium vorgebrachte Gedanke, die 

Pfarrei aufzuheben und die Pfarrgenoſſen in andere Pfarreien 
einzuteilen, ſei abenteuerlich und undurchführbar. Nachdem das 

Generalvikariat (4. Dezember 1826) der Kath. Kirchenſektion 
gegenüber dieſen Ausführungen beigetreten war und betont 

hatte, daß die Zehntherren zur Baupflicht möglichſt herangezogen 
werden müßten, hörte die Verhandlung vorerſt bis 1851 auf. Die 

Frage der Koſtendeckung beſchäftigte jetzt nach Durchführung 
der Zehntablöſung nahezu zehn Jahre die Organe der Regie— 

rung, Kirchenbehörde und die Gemeinde. Sie wurde von der 

Kreisregierung am 28. Februar 1860 Nr. 4533, nachdem der 

Koſtenbetrag für „den jetzt unaufſchiebbaren Neubau“ auf 

42 347 fl. errechnet war, auf folgender Grundlage gelöſt: 

19 600 fl. werden aus freiwilligen Beiträgen und Kirchenbau— 

fondmitteln beigeſteuert, 22 747ꝙ fl. ſind durch eine Anleihe zu 

decken. Den Plan hatte Baudirektor Hübſch gefertigt; im 

Februar 1862 wurde nach Abbruch der Kirche mit dem Neubau 
begonnen. Während desſelben ſtarb Hübſch, ſo daß er für die 

Inneneinrichtung nicht mehr, wie er gewünſcht hatte, die Riſſe 

anfertigen konnte. „Wir ſehen uns deshalb“, berichtet das 

Pfarramt, 1. Juni 1863, „jetzt nach ſeinem Tode genötigt, da 

die Sache eilt, durch Herrn Bildhauer Eckert in Freiburg die 

fraglichen Zeichnungen entwerfen zu laſſen und haben hierzu 

mit demſelben inbetreff des Hochaltares und der Kanzel vor— 
behaltlich höherer Genehmigung einen Vertrag abgeſchloſſen.“ 

Im Juli 1864 wurden dem Ordinariat die Zeichnungen zu 

den Seitenaltären, die Architekt Armbruſter in Offen— 

burg „in einem dem Hochaltar ganz entſprechenden Stil“ unter 

Benutzung von Teilen der alten Seitenaltäre entworfen hatte 

und die die Werkſtatt Futterer in Achern ausgeführt hat, 

zur Genehmigung vorgelegt. Der um ein Gutachten ange— 

gangene Erzb. Bauinſpektor Feederle berichtete recht unmutig, 

daß eine Außerung ſich erübrige, da die Altäre bereits fertig 

ſeien; „es müſſe betrüben, wenn zum Entwurf der wichtigſten
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Teile einer Kirche ein ſo unkirchlicher Mann wie Armbruſter 
aufgefordert werde; dem Stiftungsrat müßte eine Rüge für ſeine 

Eigenmächtigkeit zuteil werden“. Die dreiſchiffige, flachgedeckte 

Kirche“' mit gewölbtem Chor und an der Langhausſeite ſtehen— 

den Turm hat eine beherrſchende Lage im Ortsbild; ſie iſt durch 

die bei Hübſch beliebte Verwendung von zweifarbigem Material 
auch maleriſch ungemein wirkungsvoll wie auch die Nachbar— 

kirche in Altſchweier. 

Bulach“é wurde ſeit dem 30jährigen Krieg durch einen 

Jeſuiten von Ettlingen paſtoriert bis zur Aufſhebung des Or— 

dens. Die 1727ĩr erbaute neue Kirche wurde ſchon 1793 als viel 

zu eng geſchildert. Der jahrzehntelange Streit um die Bau— 

pflicht, der ſchließlich gegen die Hofdomäne entſchieden wurde, 

verzögerte aber die Inangriffnahme eines Neubaues. 1828 
verlangte das Generalvikariat endlich Vorlage der Pläne. An— 

term 16. Juli des gleichen Jahres berichtete Dekan Thibaut von 

Ettlingen an die Kirchenbehörde, er habe die Pläne beim Bau— 
meiſter Weinbrenner in Baͤden einſehen wollen, ſie ſeien 

aber bei der Hofdomänenkammer gelegen, inzwiſchen ſei Kreisbau— 

meiſter Frommel in Bulach geweſen und habe die Riſſe vor⸗ 

gelegt. Uber ſie äußerte ſich am 25. Oktober 1829 der Orts— 

pfarrer: „Der Chor habe nach dem Entwurf kein Fenſter; die 

Kanzel ſei von der Sakriſtei aus zugänglich und habe bei ihrer 

geplanten Aufſtellung Schwerverſtändlichkeit zur Folge; den 
Langſeiten des Schiffes ſeien Gallerien angeordnet.“ In der 

Folge fertigte Hüßbſch einen anderen Plan, nach dem die Vor— 
arbeiten zum Neubau unter der Leitung des jungen Jakob 
Hochſtetter 1834 begannen, der Grundſtein im März 1835 

gelegt wurde und im Spätherbſt 1837 der Bau abgeſchloſſen 

werden konnte. Er ſtellt auf dem Gebiete der katholiſchen 

Sakralarchitektur das künſtleriſche Glaubensbekenntnis des 

Meiſters dar, weil er ganz nach ſeinen Intentionen, ohne die 

ſonſt hemmenden Feſſeln der Bureaukratie, und mit für jene 
Zeit verhältnismäßig hohem Aufwand von 40000 fl. erſtellt 

  

s Vgl. Valdenaire in Oberrh. Zeitſchr. N. F. S. 40, 184. 
6s Erzb. Archiv. Bulach: Kirchenbau-Akten. Aber die früheren kirch— 

lichen Verhältniſſe vgl. Trenkle im Fr. D.-A. X, 197 ff.
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werden konnte. Im Außern, das charakteriſiert iſt durch die 

zwei den Chor einfaſſenden Türme, wie im dreiſchiffigen Innern, 
dem die eigenartige, dachartig anſteigende Innenwölbung zwi— 

ſchen flachen Gurtbögen ihr beſonderes Gepräge verleiht, ſtellt 

dieſe Kirche den in allen Verhältniſſen wohl abgewogenen, 

harmoniſch durchgeführten Typus des neuromaniſchen Stils dar, 

an dem, ohne viel Ornament, das nur an den reicher profilier— 
ten Fenſtergewänden in gebranntem Ton mitſprach, einzig die 
architektoniſchen Geſetze Wirkung zu erzielen ſuchten!'. Der 

urſprüngliche Eindruck des Innern, in deſſen Chor und Lang—⸗ 

haus vielgerühmte Malereien von Dietrich angebracht wur— 
den, iſt durch neuzeitliche Ornament-Malerei ſtark verwiſcht. 

Dieſe Schöpfung von Hübſch fand in der erſten Hälfte des 

vorigen Jahrhunderts weit über Baden hinaus gebührende 

Beachtung und Bewunderung. Sie wurde in bezug auf den 

Ernſt des hier Geſchaffenen, auf die künſtleriſche Selbſtändigkeit 

und die logiſche Geſetzmäßigkeit vielfach weit über die Arbeiten 

Gärtners in München geſtellt. Nüchterner und kritiſcher iſt 
das AUrteil in Schorns „Kunſtblatt““s: „Mangel an Eigentüm⸗ 

lichkeit iſt es nicht, was man der Kirche vorwerfen könnte, auch 
nicht Mangel an konſtruktiven Geſetzen, allein der Eigentümlich— 

keit und der Konſtruktion liegt, ſo ſcheint es mir wenigſtens, keine 
architektoniſche ödee zu Grunde, ſondern vielleicht eine mathe— 

matiſche, ſo daß die Formen vom konſtruktiven Geiſt nicht 

ſowohl getragen, als geſchaffen erſcheinen, und alſo, oft gegen 

das Gefühl, die Rechtfertigung der Konſtruktionslehre be— 
dürfen. .. Das Gewölbe iſt kein Tonnengewölbe, ſondern man 

möchte es eine Reihenfolge kleiner Tonnengewölbe nennen, die 

ſich quer über das Mittelſchiff legen, jedoch nicht horizontal, 

ſondern in flachen Bogen gebildet ſind. Die Seitenſchiffe ſind 
mit einem Viertelkreisbogen überdeckt; der Druck dieſer Bogen 

gegen die Pfeiler ſcheint dieſe hinauszudrücken.“ 

Dauchingen“. Trotzdem ſeit 1802 die Notwendig⸗ 
keit eines Kirchenneubaues brennend war, konnte der Plan in⸗ 

folge eines langen Streites über die Baupflicht mit dem Armen⸗ 

67 Vgl. Valdenaire in Oberrh. Zeitſchr. N. F. 39, 351 ff. 

6s Kunſtblatt 1842 S. 375. 

60 Erzb. Archiv, Dauchingen: Kirchenbauakten.
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fonds in Rottweil nicht verwirklicht werden. Kirchenbehörde 

wie Regierung anerkannten immer wieder, zuletzt noch 1830 

und 1835 die Dringlichkeit, und als, laut Mitteilung der Kath. 

Kirchenſektion vom 10. Januar 1840 die Pläne von dem Karls— 

ruher Bauinſpektor Fiſcher zur Ausführung durch Bezirksbau— 

meiſter Weber in Donaueſchingen der Seekreisregierung vor— 
gelegt wurden, konnte ſich die Gemeinde lange nicht einigen über 

den Bauplatz, ſo daß auf adminiſtrativem Weg eine Entſchei— 

dung erfolgen mußte. Am 28. Februar 1844 berichtete Bau⸗ 
inſpektor Gmelin in Donaueſchingen, daß die Pläne zur Zeit 

nicht abgegeben werden könnten; das Ordinariat aber beſtand 

darauf, Einſicht nehmen zu können, und hatte ſchließlich Erfolg, 

denn am 19. April 1844 gab ſie Domdekan Hug mit der An— 
weiſung zurück, der Bezirksbauinſpektion für die ſchönen und 
zweckmäßigen Riſſe zu danken. Im Laufe des gleichen Jahres 
wurden die Arbeiten begonnen, ihre Weiterführung verzögerte 

ſich aber bis 1847. Nach Bericht des Pfarramtes vom 
4. Auguſt 1847 „iſt die Orgel aufgeſtellt, die Errichtung von 

Kanzel und Hochaltar iſt im Gange, ſo daß baldiger Einzug in 

die Kirche gewünſcht wird“. 1849 wurden die zwei Nebenaltäre 

angebracht. Das Hochaltarbild „Chriſtus am Kreuz“ und das 

Bild des einen Nebenaltares mit Darſtellung des hl. Wendelin 
wurden von Hiſtorienmaler Joſeph Fuchs in München gemalt. 

Daxlanden“. Die alte einſchiffige Kirche mit poly— 
gonem Chörchen war von P. Rohrer 1713/17 erbaut wor⸗ 

den. Die Notwendigkeit einer Erweiterung drängte ſich im 

erſten Viertel des 19. Jahrhunderts gebieteriſch auf. Unterm 

8. Mai 1832 berichtete darüber die Großh. Bauinſpektion Baden 

an die Großh. Hofdomänenkammer, die am 6. Juni 1834 Rißz 

und Aberſchlag für eine Vergrößerung, gefertigt von Bau— 
inſpektor Weinbrenner, der Domänenverwaltung Karls⸗ 

ruhe mit der Weiſung zugehen ließ, die Arbeiten alsbald ver— 

ſteigern zu laſſen. Maurermeiſter Pfeiffer von Mühlburg 
erhielt den Zuſchlag mit 3830 fl. Ende 1835 war der Erweite— 

rungsbau fertig; er brachte eine Verlängerung nach rückwärts; 

70 G.-L.-A. Domänenverwaltung Karlsruhe. Daxlanden (Zugang 1901 

Nr. 46). Erzb. Archiv Daxlanden: Kirchenbau. Vgl. auch Bad. Heimat 

XV (928), 261. Aber die alte Kirche Fr. D.⸗A. X, 194. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXX. 6
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das Türmchen ſitzt zwiſchen Chor und Langhaus. Die neue Faſ— 
ſade wird durch vier Pilaſter in drei Felder zerlegt, in deren mitt— 

lerem die geradlinig oben abgeſchloſſene, von einer Figurenniſche 

überragte Türe ſteht. Die zwei Seitenfelder enthalten je ein ob— 

longes Fenſter. Die Gliederung des Giebelfeldes mit einem 

Rundfenſter geſchieht durch zwei Liſenen. Im Zntereſſe der 
kirchlichen Bedürfniſſe wurde 1856/57 Kanzel, Hoch- und 

Seitenaltäre vervollſtändigt und reſtauriert. Die Altäre 

ſtammten aus der Kapuzinerkirche in Baden. 
Diersburg“*. Nachdem der vom Miniſterium zuerſt an— 

geregte überſchlag, ein Simultaneum zu ſchaffen zur Befriedi— 

gung der kirchlichen Bedürfniſſe der Katholiken, von dem Erz— 
biſchöflichen Kommiſſar Dr. Burg, aber auch vom Kreisdirek— 

torium Offenburg (15. Juli 1829) abgelehnt war, erteilte die 

Kath. Kirchenſektion am 27. Mai 1830 die Genehmigung zum 

Kirchenneubau nach den Plänen, die Maurermeiſter Samſon 

zum Teil nach dem Vorbild der evangeliſchen Kirche angefertigt 
und Bezirksbaumeiſter Voß in der Hauptſache gebilligt hatte, 

trotz mancher durch Sparſamkeitsrückſichten zu entſchuldigenden 

Anſtände in äſthetiſcher Hinſicht. Die Ausführung über— 

nahmen Zimmermeiſter Schaubrenner und Maurermeiſter 
Samſon von Oberſchopfheim. Am 11. September 1831 war 
Kircheneinſegnung. Auf den Hochaltar kam ein Bild des 

hl. Karl Borromäus von Ellenrieder. 1868 erſtellte Bild⸗ 

hauer Bongard aus Offenburg einen Hochaltar, der 1904 
durch einen ſolchen von Mezger erſetzt wurde. Taufſtein und 

Kanzel in ſehr ungefügen Formen wurden von dem Diers— 
burger Schreiner Joſef Kempf erſtellt. Eine durchgreifende 

Erneuerung und Erweiterung erfuhr der Bau 1902/03. 
Diſtelhauſen?. Am 22. Februar 1830 (Nr. 1762) 

erging vom Direktorium des Main- und Tauberkreiſes die Ver⸗ 

fügung an die Leiningiſche Domänenkanzlei, daß die 1731/38 

unter der Oberleitung von Balth. Neumann erbaute Kirche, 
    

71 Das Erzb. Diözeſan- u. Pfarrarchiv enthalten keinerlei Akten über 

den Bau. — G.-L.-A. Amt Offenburg. Verwaltungsſachen. Diersburg: 

Kirchenſachen. Faſz. 754 (Zugang 1909 Nr. 35). 

72 G.⸗L.-A. Bezirksamt Tauberbiſchofsheim. Verwaltungsſachen. 
Diſtelhauſen: Kirchenſachen (Zugang 1908 Nr. 9c.
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weil viel zu klein, erweitert werden müſſe und daß dafür die 
Zehntherren auflrommen müßten. Nach einer Mitteilung der 
Domänenkanzlei vom 12. Juni 1830 war der Baumeiſter 

Brenner mit einem Gutachten über den Zuſtand der Kirche 

beauftragt; am 19. November 1830 ließ auch ſchon das Kreis— 

direktorium dem Amte Gerlachsheim den von der Bauinſpektion 
Heidelberg gefertigten Riß zugehen. Eine hernach von der 

Leiningiſchen Kanzlei eingeſetzte Gutachterkommiſſion ſtellte aber 
nach Mitteilung der Anterrheinkreisregierung (31. Auguſt 1832) 

feſt, daß der durch den Riß der Heidelberger Bauinſpektion 
geforderte Anbau nicht nötig, die Raumerweiterung vielmehr 

beſſer und billiger durch eine Erweiterung der Empore erzielt 
werden könne. Der einheitliche Stilcharakter der Kirche blieb 

dadurch glücklicherweiſe gewahrt. 1857 erfolgte eine Inſtand⸗ 
ſetzung des alten Hochaltars aus der Erbauungszeit der Zeit. 
Das Gefüge ſeines Aufbaues hatte ſich mehrfach gelöſt. Die 

vier großen Figuren waren ſchwarz geworden und das Altarbild 
mit Darſtellung des hl. Markus hatte mehrfach ſtarke Riſſe. 

Das Ganze ſtach unerfreulich ab gegen den 1856 zufolge einer 

Stiftung des Joh. Englert von den Gebr. Guſtav und Georg 
Seitz von Külsheim geſchaffenen neuen Tabernakel in Ala— 

baſterweiß mit vergoldeten Kanten. Dem Geſuch der Ge— 

meinde um eine Wiederherſtellung des Altares, die einen Ein— 
klang mit dem Tabernakel erzielt, fügte Bürgermeiſter Alſamer 
bei: „ich bin für eine Inſtandſetzung nach dem urſprünglichen 

Rokokoſtil“. Von den zwei Vorſchlägen der Gebr. Seitz und des 
Vergolders Becker aus Mannheim, die eine Neufaſſung der 

Figuren in Alabaſterweiß, Steinfarbenton und Vergoldung und 

Marmorierung der Architektur in Ausſicht ſtellten, wurde der 
von Becker auf Vorſchlag des Bauinſpektors Moßbrugger 

in Wertheim in Ausführung gebracht. 

Dittishauſen? bei Löffingen erhielt 1806 ein kleines, 

völlig ſtilloſes Gotteshaus, zu deſſen dringlicher Erweiterung 
am 26. Mai 1835 der Stiftungsvorſtand dem Bezirksamt Neu— 
ſtadt Riſſe und Überſchläge mitteilte, die der Zimmermeiſter 

Leo Zeder und Maurermeiſter Schilling in Löffingen an— 

78 G.⸗L.⸗A. Bezirksamt Neuſtadt. Verwaltungsſachen. Dittishauſen: 

Kirche (Zugang 1908 Nr. 67) Faſz. 26. 
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gefertigt hatten. Zur Begründung des Ambauvorhabens machte 

der Bürgermeiſter in Löffingen geltend, daß die bisherige. Ka— 
pelle ſehr ſchadhaft ſei; die Wände ſeien zerriſſen, das Gebälk 

durchgehends ſchadhaft; das Türmlein, in das das Regenwaſſer 

ungehindert eindringen könne, ſei an mehreren Orten faul und 

drohe einzuſtürzen. Als die Koſtenberechnung eines Neubaues der 

Gemeinde präſentiert wurde, erklärte ſie ſich am 14. Februar 1836 

außerſtande, die Koſtenlaſt für den Turmbau und die Faſſaden zu 

tragen, da ſie auch noch ein Schulhaus zu bauen habe. Da aber 
eine Reparatur für unausführbar erklärt wurde, ſchlug die 

Stimmung um in eine Bereitwilligkeit zu bauen, und zwar nach 

dem Entwurf von Zeder, den Bezirksbauinſpektor Weber in 

Donaueſchingen abändern ſollte. Das Bezirksamt aber, ver— 
anlaßt durch ein Gutachten Webers (22. Juli 1835), daß nach 

dem Riß „das Rußere der Kirche keineswegs der Würde des 

Baues entſpricht und ohne größeren Koſtenaufwand ſtiliſierter 

hätte ſein können“, erſuchte die Donaueſchinger Bezirksbau— 
inſpektion (29. September 1836) um einen neuen Riß, weil man 

„glaube dafür wirken zu ſollen, daß ein Kirchengebäude möglichſt 

hübſch und geſchmackboll erbaut werde“. Am 30. Auguſt 1838 

meldete die Seekreisregierung dem Bezirksamt: „Oberbaurat 

Hübſch hat zur Erledigung eines erhaltenen Auftrages ſämt— 

liche Akten in Händen“. Das Erſuchen an Hübſch wurde offen— 
bar von Katholiſcher Kirchenſektion geſtellt, die den Riß von 

Zeder und Schilling als unbrauchbar verwarf. Es lagen auch 

die ganz in der Formenſprache des Oberbaudirektors gehaltenen 
Entwürfe vor zu einer einſchiffigen Kirche mit rechteckig aus— 

ladendem Chor, Zahnſchnittſries am Dachgeſims, vom Giebel 

überdecktem Rundbogenportal und leichterem, gut ſich aufbauen⸗ 
dem Faſſadenturm. Mit Bericht vom 14. Januar 1839 äußerte 

ſich Hübſch darüber, daß das Geſtühl und Beichtſtühle erſt nach— 

träglich in den Plan eingetragen worden ſeien, weil für deren 

Aufſtellung lokale Gewohnheiten oder individuelle Anſichten der 

Ortsgeiſtlichen maßgebend zu ſein pflegten. An der Höhe der 

Koſtenberechnung (11 000 fl.) ſcheiterte die Ausführung. Die 

Gemeinde wandte ſich 1842 und 1843 an die Bezirksbauinſpek— 

tion Donaueſchingen und erhielt vom Bezirksbaumeiſter 

Steinwarz im Neujahr 1843 den Plan und Uberſchlag zu
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einer Erweiterung der alten Kirche, deren baulicher Zuſtand 

durchaus nicht ſo ſchlimm, wie bisher geſchildert, ſei. Er ſchlug 

vor, an das Langhaus „Kreuzſchiffe mit Emporen“ anzubauen 

und berechnete die Geſamtkoſten auf 2200 fl. Der Plan fand 

alsbald Genehmigung des Kath. Oberkirchenrates (23. Mai 
1843) und wurde noch im gleichen Jahre begonnen. Infolge 

von Rechenfehlern im Voranſchlag und von Aberſehen notwen— 

diger Ausſtattungsſtücke ſteigerten ſich die Koſten bis auf 5000 fl. 
und die Deckung der Uberſchreitungsſumme führte zu jahrelangen 

Auseinanderſetzungen. Am 4. Juli 1844 legte Steinwarz den 
Riß zu einer neuen Kanzel vor und ſchlug auch die Anſchaffung 
eines neuen Hochaltars ohne Verzierung vor, da der alte — er 
war von einigen Bürgern ſamt noch zwei Altären aus der ab— 
gebrochenen Kapelle in Friedenweiler erworben worden — 

„geſchmacklos und abgeſtanden, keiner neuen Faſſung mehr wert 

ſei, auch viel zu hoch, ſo daß er den Chor finſter mache“. Im 

September 1846 waren Kanzel und Hochaltar fertig. Die kirch— 
liche Einſegnung verzögerte ſich ſehr lange, weil der Bau wegen 

der Koſtenüberſchreitung nicht endgültig abgenommen werden 

konnte. 

Dittigheim erhielt 1855 eine neue Friedhofkapelle in 
neugotiſchem Stil, zu der Architekt Amorsbach in Wertheim 

einen Entwurf machte. 
Döggingen“. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts war 

ein Neubau an Stelle der viel zu kleinen alten Kirche ins Auge 

gefaßt; aber die Gemeinde ſträubte ſich noch einſtweilen und 
glaubte, daß der Raumnot durch Einrichtung eines Frühgottes⸗ 

dienſtes abgeholfen werden könne. Nachdem das Ordinariat 

dieſen Vorſchlag abgelehnt hatte, wurden 1856 von Bezirksbau— 

inſpektor Bayer in Donaueſchingen Entwürfe der Kreis— 

regierung vorgelegt. Das Pfarramt konnte erſt nach drei— 
maligem Erſuchen Einſicht davon nehmen und beanſtandete als— 

bald die viel zu kleine Sakriſtei. Die Kreisregierung lehnte 
aber, geſtützt auf das Gutachten der Bauinſpektion, dieſe Vor— 

ſtellung ab, ſo daß Dekan Baumann am 11. März 1857 das 
Erzb. Ordinariat um energiſches Einſchreiten bat, damit „die 
Bauinſpektoren einmal lernen, nach wirklichen Bedürfniſſen und 

14 Erzb. Archiv. Döggingen: Kirchenbau. 
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nicht nach verkehrten Anſichten und einmal gefaßten Grillen zu 

bauen“. Das Einſchreiten der Kirchenbehörde konnte die Be— 

rückſichtigung der kirchlichen Bedürfniſſe erwirken. Der Bau 
wurde dann 1858 bis Spätherbſt 1859 ausgeführt; er erhielt 
einen ſchlanken Faſſadenturm mit abgeſchrägten Kanten, dem 

von Löffingen verwandt. Das Innere wurde grau getüncht mit 

gelben Tönen. Der Hochaltar, eine einfache Menſa mit Taber⸗ 

nakel und zwei knienden Engeln, war mit den Nebenaltären 

nach Entwürfen Bayers von Ziegler in Sumpfohren 

(1859/60) ausgeführt, eine nüchterne Schreinerarbeit mit dürf— 
tigſten Einlagen und Füllungen, küchengelb geſtrichen. Später 

kam an die Rückwand hinter dem Hochaltar ein Herz-Zeſubild 

von Deſchwanden in würdiger Auffaſſung. 
Dühren“. Die Venningiſche Herrſchaft hatte den Katho— 

liken im 18. Jahrhundert einen Raum im Kelterhaus zur Ab⸗ 

haltung des Gottesdienſtes überlaſſen. 1795, 22. November, 

ſuchten die Ortsgerichtsherren bei Freiherrn von Venningen 

nach, eine angrenzende Küche zur Erweiterung des längſt zu 
eng gewordenen Kirchenſaales noch zu erhalten; ſie wiederholten 

am 3. März 1798 das Geſuch und diesmal mit Erfolg. 1850 

brannte dieſe Nottirche nieder und mit Hilfe von Kollekten im 
badiſchen Anterland konnte 1853 ein Neubau erſtellt werden. 

Dundenheim“. Nach langen Bemühungen, die ſeit 

den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts die kleine Kapelle durch 

einen Neubau zu erſetzen ſuchten, wurde endlich 1822/23 im 
klaſſiziſtiſchen Stil der Weinbrennerſchule die Kirche erbaut. Der 

Hochaltar, ein einfacher Rahmenaufbau mit kräftigem Giebel 
und klaſſiſchem Ornament, wurde 1888 durch einen neuen von 

Simmler erſetzt. 1860 wurde ein Muttergottesaltar von 

dem Schreiner Magnus Weißenegger aus Dundenheim 

erſtellt, wofür die im Stile des Hochaltars gehaltenen Orna— 
mentteile aus der Straßburger Kunſtanſtalt Lichtental bezogen 

wurden. 1864 kam noch der Joſefsaltar in die Kirche (vgl. auch 
Ichenheim). 
  

75 G.-L.-⸗A. Bezirksamt Sinsheim. Verwaltungsſachen, Kirchenbau 

(Zugang 1905 Nr. 29). Erzb. Archiv Dühren: Kirchenbau⸗-Akten. 

76 Erzb. Archiv. Pf. Ichenheim, Filiale Dundenheim: Kirchenbau— 
Akten.



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 87 

Durmersheim“. An dem vom Bezirksbauamt Baden 

angefertigten Bauriß beanſtandete das Generalvikariat das 
mittlere Chorfenſter, und wünſchte außerdem mit dem Pfarramt 

einen ruhigern Bauplatz; auf dieſes Verlangen ging die Kath. 

Kirchenſektion nicht ein, und ſprach der Kirchenbehörde das Recht 
jeder Einmiſchung in derartige lokale Angelegenheiten ab. 1829 

begannen die Bauarbeiten, im November 1830 wurde die Kirche 

eingeſegnet. Anmittelbar darnach malte NMoßbrugger aus 

Raſtatt die Altarbilder. Schon 1877 liez Pf. Haunß die drei 
„geſchmackloſen und unkirchlichen Altäre“ durch „ſteinerne“ nach 

kirchlicher Vorſchrift erſetzen. 1885 hatte Maler Himmel aus 
Achern auf die Rückwand über die Seitenaltäre zwei Bilder 

gemalt, eine Himmelfahrt Mariä und die Weihe der Kirche an 

den hl. Joſeph, die Bauinſpektor Schroth 1896 als künſtleriſche 

Pfuſcherarbeit bezeichnete und dafür Neuſchöpfungen von 

Sim mler anbringen ließ. 

Dürrheim“s. Der Turm der alten Kirche war 1827 
eingeſtürzt und hatte auch den Chor zerſtört. Noch im gleichen 

Jahr lag ein von der Donaueſchinger Bauinſpektion gefertigter 
Riß zu einem Neubau vor, der aber als ungeeignet abgelehnt 

wurde. Jahre hindurch geſchah nichts weiter, 1835 klagte das 
Pfarramt, daß kaum ein Drittel der Katholiken in dem immer 

baufälliger werdenden Langhaus Platz fänden. In dieſem Jahr 

aber ging ein neuer Plan von Baudirektor Hübſch zur Koſten— 

berechnung der Bezirksbauinſpektion (Weber) Donaueſchingen 

zu, die aber nach einer Außerung der Kath. Kirchenſektion die 

Angelegenheit aus Renitenz verſchleppte. 1837 konnte endlich 
die Grundſteinlegung des urſprünglich dreiſchiffig angelegten 
Baues erfolgen; aber am 15. September 1839 ſtürzte die 

nahezu fertiggeſtellte Anlage in ſich zuſammen. Die ungenügende 

Beaufſichtigung durch den mit der Bauleitung betrauten, aber 

durchaus widerſetzlichen Bauinſpektor Weber, und die da⸗ 

durch geförderte nachläſſige Ausführung der Arbeiten zum Teil 
mit ganz untauglichem Material ſind in erſter Linie als Arſachen 
der Kataſtrophe zu nennen. 1844 mußte neuerdings ein Grund⸗ 
  

77 Erzb. Archiv. Durmersheim: Kirchenbau. 

78s Erzb. Archiv. Dürrheim: Kirchenbau. Vgl. Valdenaire in 
Oberrh. Zeitſchr. 39 (1926), 539.
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ſtein gelegt werden und im Dezember 1848 konnte der Neubau 
endlich benediziert werden. Er war in dieſer zweiten Aus— 

führung nur mehr einſchiffig, hat auch einen polygonen Chor 
ſtatt des ſonſt bei Hübſch üblichen rechteckigen. Der Turm ſteht 

vor der Faſſade, durch Strebepfeiler geſichert, nicht in jene ein— 

gebunden. Der Bau iſt auch nicht in Quaderſchichtung, ſondern 

als verputztes Mauerwerk aufgeführt. Das Innere mit flacher 

Balkendecke erzielt bei großer Höhe impoſante Weiträumigkeit, 
in die die Barockaltäre aus der Kloſterkirche in Villingen und 

aus Bühl freudige Belebung bringen. 

Eberſteinburg“. Seit 1780 empfand man die Not⸗ 
wendigkeit eines neuen Kirchenbaues, der das ſpätmittelalter— 

liche Gotteshaus von 1467 hätte erſetzen ſollen. Aber die 

Streitigkeiten üiber die Baupflicht mit dem Kath. Religions— 

fond in Breiſach zogen ſich über 20 Jahre hin. Schon 1791 

lagen Riſſe vor, zu deren Beurteilung auch zwei Gernsbacher 

Baumeiſter beigezogen wurden. Nach einem am 27. Oktober 
1791 abgeſchloſſenen Vertrag hätte der Werkmeiſter Wagner 

von Baden den Bau zu übernehmen gehabt. Aber 1795 und 
1800 kamen immer wieder neue Klagen, daß der Bau noch 

nicht in Angriff genommen ſei. Im Jahre 1807 wurde 

er endlich ausgeführt von Zimmermeiſter Lorenz Barth aus 
Baden als Bauunternehmer; er beſtand im Anbau eines neuen 

ſchlichten Langhauſes an den alten Chor und Turm von 1467. 
Ebnet bei Bonndorf. Die Filialkirche St. Anna 1820. 

Eberfingen“. Die Riſſe zu der neuen Filialkapelle 

St. Peter und Paul fertigte Bezirksbaumeiſter Weber in 
Donaueſchingen, ſie wurden trotz aller Bitten vorenthalten und 
ſchließlich nur zu ganz flüchtiger Einſichtnahme vorgelegt. Ende 

1835 wurde der Grundſtein gelegt, die Fertigſtellung erfolgte 

aber erſt 1838. 

Ebersweiersn. Die Kirchenneubaufrage wurde hier 
aufgerollt durch einen protokollariſchen Vortrag des Pfarrers 
    

79 Erzb. Archiv. Eberſteinburg: Kirchenbau. Vgl. auch Bernhardus— 

blumen (Beilage zum Echo von Baden-Baden) 1900, Nr. 23. 

80 Erzb. Archiv. Eberfingen: Kirchenbau. 

81 G.⸗L.-A. Oberamt Offenburg. Verwaltungsſachen. Ebersweier: 

Kirchen- und Religionsgemeinſchaften (Zugang 1909 Nr. 35) Faſz. 1007.
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Ries, eines ehemaligen Konventualen von Schuttern (T 1859) 

vor dem Oberamt Offenburg (27. Mai 1819). Ries erſchien 

mit dem Ortsvogt und dem Baumeiſter Hacker von Offen⸗ 

burg und ſtellte dar, daß die bisherige Kirche in einem ſo er— 

bärmlichen Zuſtand ſei, daß man nicht länger anſtehen könne, 

ſich zur Erbauung einer neuen Kirche zu entſchließen, das 

Gebäude ſei alt und ſchlecht, beſonders das Gebälk und Dach— 
werk ſo, daß man ohne eine Hauptreparation die Gemeinde der 

Gefahr nicht länger ausſetzen könne. Das Mauerwerk ſei 

ebenfalls ſchlecht, das Ganze aber ſo klein, daß ſie kaum den 

vierten Teil der Menſchen faſſen könne, als dem Gottesdienſt 

anwohnen ſollten. Es habe ſich heute ein Bürgerausſchuß 

beraten und den Beſchluß gefaßt, beim Amt perſönlich vor— 

ſtellig zu werden und dieſes zu veranlaſſen, bei der höheren 

Behörde hinzuwirken, damit eine neue Kirche gebaut werden 
dürfe. Der Turm könne bleiben, müſſe aber im Verhältnis zum 

Neubau erhöht werden. Für Chor und Sakriſtei habe die 

Herrſchaft als Zehntherrin die Baupflicht, für das Langhaus und 

wohl auch den Turm die Gemeinde, der ein Heiligenfond mit 

einem Kapital von 5000 fl. zur Verfügung ſtehe. Da die neue 

Kirche auf einen andern Platz als die alte Kirche kommen 

müſſe, habe der Hackerſche Entwurf den alten Turm an die 
ſüdliche Choroſtecke geſetzt. Eine alsbald einberufene Voll— 

bürgerverſammlung ſprach ſich in Anbetracht der erſt neuerdings 

zugefallenen hohen Kriegsſchuldenlaſt faſt einſtimmig gegen die 

ſofortige Ausführung des Planes aus; Landbaumeiſter Voß in 
Lahr konnte einen Plan auch noch nicht anfertigen, ſolange die 

Platzfrage nicht genau geklärt ſei. Anterm 28. Auguſt 1823 
wurde die Gemeinde beim Landamt neuerdings vorſtellig; die 

Zuſtände in der Kirche ſeien wie auch der Bauzuſtand unerträg— 

lich geworden, dagegen habe ſich die wirtſchaftliche Lage der 

Gemeinde ſo gebeſſert, daß ſie nach einer faſt vollſtändigen 

Tilgung der Kriegsſchulden jetzt in der Lage ſei, die Laſt eines 
Kirchenneubaues zu tragen. Den Hackerſchen Plan habe man 

nach einer Beratung durch Landbaumeiſter Voß fallen laſſen. 

Letzterer fertigte dafür einen neuen Riß an mit einer leichten 

Anderung der Richtung der neuen Kirche, ſo daß der Turm 

mehr an die Langhausſeite zu ſtehen kam. Die Hofdomänen—
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kammer aber ſchob, trotzdem ihr nur der geringe Betrag von 
etwa 1500 fl. als Baulaſt zufiel, die Entſcheidung nochmals über 

zwei Jahre hinaus, ſo daß das Miniſterium des Innern, Kath. 

Kirchenſektion ihr (15. Januar 1825 Nr. 466) vorſtellte, daß 
„man bei dem einmal entſchieden hergeſtellten Bedürfnis dieſes 

dringlichen Bauweſens bei der ferneren Verſchiebung ſeiner 

Ausführung ſich nicht beruhigen könne, ſondern bei einer näheren 

Betreibung desſelben von ſeiten der Gemeinde auf dem Rechts— 

wege ſolche zu vertreten ſich verpflichtet ſehe“. Aber noch am 

23. November 1825 mußte die Hofdomänenkammer nochmals 

von der gleichen Inſtanz nachdruckſam an eine Entſchließung 

erinnert werden. Am 1. Dezember 1825 genehmigte ſie 

endlich den Neubau nach dem Plan von Voß, aber mit der 

höchſt charakteriſtiſchen Einſchränkung, daß die Sakriſtei nicht 
an die Seite des Chores. ſondern hinter den Chor angebracht 

und eine Paramentenkammer nicht erbaut werden ſoll, weil eine 

ſolche bereits im dortigen Pfarrhaus vorhanden iſt (). Am 
7. Juli 1826 wurden die Arbeiten an Maurermeiſter Meis-⸗ 

burger von Offenburg vergeben, und am 21. Auguſt 1828 ſtellte 

Pfarrer und Gemeinde dem letzteren das Zeugnis aus, daß die 

neue Kirche nicht nur gut und meiſtermäßig, ſondern auch zier— 
lich und ſchön hergeſtellt ſei. Doch hat ſich die Gemeinde, wie 

ſie bewegt dem Oberamte klagte, bis zum Verbluten in Koſten 

und Schuldenlaſt geſtürzt. An eine neue Inneneinrichtung 

konnte man nicht denken, man erwarb vielmehr die Innenaus⸗ 

ſtattung der Kapuzinerkirche in Oberkirch zu einem leidlich an— 
nehmbaren Preis. 

Ehingen bei Engen2. Die Frage der Behebung der 

Raumnot wurde ſchon in den 60er und 70er Jahren des 

18. Jahrhunderts lebhaft erörtert. Der Fürſtl. Hofbaumeiſter 

Salzmann beſchäftigte ſich ſchon damit. 1774 wurde das 

Langhaus auch tatſächlich um 18 Schuh verlängert. Die Kirche 

ſcheint noch dem Kerne nach romaniſch geweſen zu ſein. Der 

Turm auf der Südſeite des alten Chores hatte gekuppelte Rund⸗ 

82 Erzb. Archiv. Ehingen: Kirchenbau. — Donaueſchingen, Fürſtl. 

Fürſtenberg. Archiv. Ehingen 7 Ciſt. A 128 Lat. 3 Faſz. V 7. — G.⸗L.-A. 
Bezirksamt Engen. Verwaltungsſachen. Ehingen: Kirche. Faſz. 931—34 
(Zugang 1919 Nr. 18).
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bogenfenſter und Staffelgiebel. Im zweiten Jahrzehnt des 

19. Jahrhunderts war der Zuſtand des Gotteshauſes unerträg— 

lich geworden. Das Rügegericht vom 23. Juli 1819 mußte 
feſtſtellen, daß „der Dachſtuhl, auch der Beſtandteil der ſehr 

ruinierten bretternen eckgewölbten Decke baulos ſich befinden tut 

und die Kirche erheblich zu klein ſei“ und am 24. November 
1819 geht Klage des Stiſtungsvorſtandes an das Bezirksamt 

Engen, daß die Jugend ſich zuſammengepreßt in dem viel zu 

kleinen Chor aufhalten muß und an keine Ordnung ſich gewöh— 
nen läßt. Die Kirchendecke ſei ganz morſch, des Einſturzes 

wegen ſehr gefahrvoll und hänge mehr und weniger durchlöchert 

da, der Dachſtuhl ſei ganz in Fäulnis übergegangen. Die 

Koſten hatte die Fürſtenbergiſche Standesherrſchaft zu tragen. 

Da von ſeiten der Fürſtlichen Domänenkanzlei die Angelegen— 
heit weiter gefördert wurde, erhielt der Engener Maurermeiſter 

Eytenbenz vom dortigen Bezirksamt Auftrag zur Fertigung 
von Riß und Aberſchlag (November 1820); doch beides wurde 

vom Fürſtl. Bauinſpektor Weißhaar in Donaueſchingen als 

unbrauchbar geſunden. Letzterer fertigte einen neuen Plan, an 

dem der Großh. Bezirksbauinſpektor Rief in Donaueſchingen 

beanſtandete, daß die Stuhlweite zu gering ſei und Seitengänge 

vermißt wurden. Er ſchlug zur beſſeren Raumausnützung vor, 

den projektierten Chorbogen wegzulaſſen und die Nebenaltäre 

in den Chor zu verſetzen. Die Kath. Kirchenſektion des 

Miniſteriums des Innern Guni 1822) hielt die Verſetzung der 

Nebenaltäre für nicht angängig, dagegen die Anbringung ſolcher 

überhaupt für überflüſſig. Nach dieſer Klärung der Baufrage 

wurden die Arbeiten am 27ꝙ. Oktober 1823 vergeben, im Früh— 

jahr 1824 begonnen und im November des gleichen Jahres ab— 
geſchloſſen. Von der mittelalterlichen Kirche vom Jahre 1352 

blieben wenigſtens einige Teile erhalten. Die Erweiterung 

fügte an Turm und Chor des frühen Mittelalters einen oblongen 

Raum ohne Stilcharakter. Der Hochaltar der alten Kirche 

mußte 1826 erſt der größeren Länge der Menſa angepaßt wer— 

den dadurch, daß an beiden Seiten des Antependiums Teile 

angefügt wurden, eine Arbeit, die erſt dem Maler Karl En— 

geſſer in Engen zugedacht war, die aber auf Einſpruch des 
Amtes von dem um die Hälfte billiger arbeitenden Watterdinger
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Maler Karl Mayer ausgeführt wurde. Engeſſer friſchte aber 
1838 die Altarbilder auf. 1856 kamen endlich neue Altäre durch 

den Vergolder Ziegler von Sumpfohren mit drei neuen 

Bildern in die Kirche. 
Eiersheim“. Die Neubaupläne wurden hier ſeit 1814 

ventiliert; der Fürſtl. Löwenſteiniſche Baurat Streiter fer— 

tigte auch früh ſchon einen Riß an, 1827 gab das Miniſterium 

des Innern, Kath. Kirchenſektion, ſeine Zuſtimmung. Am 
23. Februar 1829 berichtete das Pfarramt an das Dekanat 

bzw. Generalvikariat über den Plan. Die Klärung der Bau— 

pflicht hatte auch hier langwierige Verhandlungen nötig gemacht, 

da außer Leiningen noch zehntberechtigt waren die Ingel— 
heimiſche Verwaltung in Gamburg, die Rentei des Zulius— 

Spitals in Gamburg und die Löwenſtein-Freudenbergiſche 
Herrſchaft; und noch am 25. Mai 1829 meinte das Kreis-Direk— 

torium in Wertheim: „Der Bauplan läßt ſich wegen Lokal— 

hinderniſſe nicht gut ausführen.“ Dem Neubau zu Grunde 

gelegt wurde aber doch der Plan von Streiter. Im April 1831 

war Grundſteinlegung und im Auguſt 1833 konnte die Bene— 
diktion erfolgen. 

Eigeltingen“. Die alte Kirche hatte einen breiten 
ſpätgotiſchen Turm, deſſen oberes Geſchoß aus Fachwerk be— 

ſtand und mit Satteldach abgeſchloſſen war. 1798 wurde er 

erhöht, das Fachwerkgeſchoß in Stein ausgeführt und darauf 

eine Laterne geſetztss. Gleichzeitig wurde auch der Chor neu 

eingewölbt. 1821 verlangte die Stiſtungskommiſſion eine neue 

Kirche, da die alte zu klein und gänzlich feucht ſei; das Kon— 
ſtanzer Generalvikariat erteilte auch die Genehmigung und das 

Kreisdireltorium den Auftrag an Bezirksbaumeiſter Wald— 

mann (22. März 1822), daß Riſſe ausgearbeitet werden 

ſollen. Die Entwürfe Waldmanns konnte das Kreisdirektorium 

83 Erzb. Archiv. Eiersheim: Kirchenbau. — Amorbach: Fürſtl. Leining. 

Archiv. Eiersheim: Kirchenſachen. 

83 Erzb. Archiv. Eigeltingen: Kirchenbau. — G.-L.-A. Bezirksamt 

Stockach. Verwaltungsſachen. Eigeltingen: Kirchenſachen (Zugang 1908 

Nr. 84) Faſz. 159. 

s5 Eine Anſicht des alten und des neuen Zuſtandes in den Akten des 

Erzb. Archivs.
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ſamt einer Honorar- und Diätenforderung am 25. Februar 1823 

vorlegen. Die Koſtenberechnung belief ſich auf nicht weniger 

als 17 852 fl. Sie wirkte wie auch die perſönliche Forderung 

des Baumeiſters derart entnüchternd auf Pfarrer wie Ge— 

meinde, daß man allem Drängen des Bezirksamtes zum Trotz 

10 Jahre lang von Neubauplänen nichts mehr wiſſen wollte. 

Waldmanns Pläne ſahen eine viel zu große, ſtreng und nüch— 

tern klaſſiziſtiſche Kirche vor, die „viel zu koſtbar“ angelegt war, 

wie auch das Bezirksamt zugeben mußte. Die in der Zwiſchen— 

zeit von dem Straßenmeiſter Kirner durch das Amt erhobenen 
Riſſe fanden bei ihrer künſtleriſchen Anreife kein Gefallen und 
der Stiftungsvorſtand erklärte nach ihrer Ablehnung das „viele 

Riſſe⸗Entwerfen für unzweckmäßig und koſtſpielig“. Trotzdem 

wurde 1832, nachdem inzwiſchen auch in Eigeltingen wieder 

mehr Stimmung für einen Neubau aufgekommen war, die Be⸗ 

zirksbauinſpektion Konſtanz um Ausarbeitung neuer Entwürfe 

erſucht und am 18. Juni 1833 legte der Großh. Bezirksbau— 

inſpektor öhl in Konſtanz ſolche vor; darin war Beſeitigung 
des alten Turmes in Ausſicht genommen. Unterm 20. Auguſt 

1833 äußerte ſich die Stiftungskommiſſion darüber, nicht ohne 

manche Anſtände zum Ausdruck zu bringen. Gewünſcht wurde 

Erhaltung des alten Chores, der weſentlich größer als der 

geplante wäre, dabei gut gewölbt ſei, weil erſt vor 40 Jahren 
erbaut. Der neue Turm ſollte nicht in die Kirche hineingeſtellt 

werden und oben aus dem Dach herauswachſen, ſondern beſſer 

ſeine Stelle neben oder hinter dem Chor erhalten. Der Chor 
müßte Geſtühl, am zweckmäßigſten das vorhandene noch gute, 

erhalten. Die Seitenaltäre ſollten quer vor die beiden vordern 

Schiffecken geſtellt werden und die alten Grabſteine der Herren 

von Stuben und von Stoffeln ſeien in die neue Kirche zu über— 
nehmen. Wegbleiben ſollten die vorgeſehenen Oratorien über 
den beiden Sakriſteien, da „ſie höchſtens für ſolche ſeien, die 

lorgnetiſieren oder Maulaffen feil halten wollten.“ Ver⸗ 

anſchlagt war der Bau auf 14000 fl., die zu Laſten der 

Gemeinde und des Fonds kamen. Nach mancherlei Verhand— 

lungen fiel der alte allerdings ſehr baufällige Turm doch. Im 

Frühjahr 1836 wurden die Arbeiten begonnen, aber bald erheb— 

lich verzögert durch den Tod des Akkordanten Blum, und
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ihre endliche Durchführung ſehr ungünſtig beeinflußt durch 

ſtändige Differenzen zwiſchen dem zweiten Akkordanten Karrer 

und dem Bauführer Blumenfeld, bis ſie im Sommer 1839 

abgeſchloſſen werden konnten. Im Auguſt 1839 wurden die 

neuen Altäre aufgeſtellt, die 1880 und 1889 durch ſolche von 

Eberle erſetzt wurden. 1841 wurde die Anfertigung von 
Beichtſtühlen und 1842 eines Taufſteines dem Maler und Ver⸗ 

golder Weber in Konſtanz in Akkord gegeben. 

Eiſenbach“é bei Friedenweiler. Hier ſind zur Ab— 
wechſelung in der Förderung bzw. Behandlung eines Kirchen— 

baues die ſonſt üblichen Rollen zwiſchen den Organen der kirch— 

lichen und ſtaatlichen Behörden einmal vertauſcht: die ſtaatlichen, 

darunter auch die Kath. Kirchenſektion begünſtigten das Vor— 
haben der Gemeinde, eine eigene Kirche zu bekommen. Der 

Dekan Eytenbenz und das Konſtanzer Generalvikariat ſetzten 

ihm den ſtärkſten, aus kleinlich engherzigen Erwägungen 
genährten Widerſtand bürokratiſcher Bevormundung entgegen. 

1823 hatte der Maler Benedikt Stegerer mit einigen Bürgern 

neben ſeinem Haus und dem Badhaus den Bau einer Kapelle 

auf eigene Koſten geplant; nach bezirksamtlicher Genehmigung 

des Riſſes wurde der Bau 1824 ausgeführt und mit einem von 

dem Abt Ignaz Speckle von St. Peter teſtamentariſch ver— 
machten alten Altar ausgeſtattet. Maßgebend für dieſen Plan 

war die Seelenzahl von 433 Katholiken und die weite, bei der 

rauhen Lage im Winter doppelt ſchwierige Entfernung von 
1—1 Stunden von der Pfarrkirche Friedenweiler geweſen, 

deren Rechte in keiner Weiſe durch den Neubau beeinträchtigt 

werden ſollten. Aber das Mitztrauen der kirchlichen Organe 

war dadurch geweckt worden, daß der Bruder des Abtes von 
St. Peter, Franz Sales Speckle in Friedenweiler Pfarrer war 

und daß man hier einen Herd der Oppoſition gegen den weſſen— 

bergianiſchen Reformgeiſt witterte. Mehrfach um eine Vuße— 
rung über den geplanten Kapellenneubau angegangen vom 

Seekreis⸗Direktorium, ſprach ſich Dekan Eytenbenz in Donau— 
eſchingen am 15. Oktober 1823 entſchieden dagegen aus, weil er 
der Würde der Pfarrkirche Abbruch tun könnte; das General— 

8e Erzb. Archiv. Eiſenbach: Bauakten.
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vikariat ſchloß ſich dieſer Ablehnung an. Unterm 17. Dezember 

1823 verlangte die Kath. Kirchenſektion vom Generalvikariat 
die näheren Gründe zu erfahren. Dekan Eytenbenz wurde da— 

her von der Konſtanzer Kurie neuerdings um eine gutächtliche 

Außerung erſucht und letztere ihm ſchon im voraus in die Feder 

diktiert: Das Generalvikariat halte den Plan für bedenklich; 

wenn zu ſeinen Gunſten auch die Entlegenheit des Ortes und 

der Wunſch, namentlich im Winter in der Kapelle Privat— 

andachten halten zu können, angeführt werden könnten, würde 

man bald auch Privatmeſſen und weiter auch Frühmeſſen ver— 
langen. Am 9. Januar 1824 berichtete Eytenbenz, er habe 
erfahren, die Kapelle würde ſchon gebaut, ſo daß man mit der 

Kirchenbehörde nur ein Spiel treibe. Mit großer Entrüſtung 

wurde dieſe Mitteilung an die Kath. Kirchenſektion weitergegeben 

G. April 1824); inzwiſchen hatte Eytenbenz unterm 21. Februar 
1824 die Kurie in ihrem Widerſtand gegen den Kapellenbau 

weiter ſcharf gemacht und auch die tieferen Gründe für ſeine und 
die kirchenbehördliche Haltung bekannt gegeben: „Mit dieſem 

Kapellenweſen iſt der Kirche Gottes, wie ich aus eigener Er— 
fahrung weiß, ſo wenig gedient, daß es wohl beſſer und der 

Religioſität zuträglicher wäre, die ſchon beſtehenden eingehen zu 

laſſen. Wirklich, ſcheint es nicht eine Herabwürdigung der 

Meſſe zu ſein, wenn dieſe ehrwürdige Feier in ſolche Winkel 
gleichſam hinein gebaut wird“. Dieſe pathetiſchen Bekenntniſſe 

machten allerdings auf die ſtaatlichen Behörden wenig Eindruck. 

Anterm 22. Juni 1824 ſetzte das Seekreis-Direktorium ſachlich 
und nüchtern die Gründe für eine Bewilligung des Geſuches 

auseinander: Die 433 Seelen von Eiſenbach ſeien 1—17“ 

Stunden von der Pfarrkirche entfernt; im Winter, der hier 

6 Monate dauere, habe man durch 6—8 Schuh hohen Schnee 

zu gehen. Irgend welche Rechte der Pfarrkirche würden ohne— 

dies gar nicht beanſprucht. Das Generalvikariat beſtand aber 

eigenſinnig auf ſeiner Ablehnung (17. Auguſt 182, ſo daß die 

Kath. Kirchenſektion unter Vorlegung eines eingehenden und 

begründeten Geſuches der Gemeinde vom 22. September noch— 
mals in Konſtanz vorſtellig wurde (23. Okt. 1824); es erfolgte 

nur eine weitere Zurückweiſung, am 24. März 1825. Das 

Miniſterium des Innern, Kath. Kirchenſektion, wiederholte am
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6. März 1826, jetzt, da der Bistumsverweſer zurück, nochmals 
ſein Geſuch um Genehmigung und um Weihe der Kapelle und 

gleichzeitig wurde am 9. März 1826 die Gemeinde beim 

Generalvikariat vorſtellig, wobei dargelegt wurde, daß eine 

Befürwortung ihres Geſuches durch Pfarrer Speckle vom 

27. Januar 1824, in der genau die Rechte der Kapelle ab— 

gegrenzt waren, von Dekan Eytenbenz höhniſch zurückgewieſen 

wurde, mit dem Bemerken, er werde ſtets das Vorhaben be— 

kämpfen. Zetzt endlich brach der Widerſtand der Kurie; am 
4. April 1826 wurde die Genehmigung zum Meſſeleſen bis auf 

Widerruf erteilt. 
Eiſental“. 1816 hatte Kammerer Herr von 

Kuppenheim nach langem Bemühen von einem Stifter 8000 fl.““ 

erhalten zu dem Zweck, die Reborte Eiſental, Affental und 

Müllenbach von Steinbach loszutrennen und zu einer neuen 

Pfarrei zuſammenzuſchließen, da die Mutterkirche längſt 

viel zu klein geworden war und den durch längeren 

Weg ermüdeten Filialiſten, wenn es gut ging, nur Platz zum 
Stehen bot. So lange das Franziskanerkloſter Fremersberg 

beſtand, wurde von dort aus zeitweilig der ſonntägliche Gottes— 

dienſt in der Kapelle zu Eiſental beſorgt. Wie häufig in ſolchen 

Fällen von Dismembration, war vom zuſtändigen Pfarrer in 

Steinbach gar keine Förderung zu erwarten, eine willkommene 

Gelegenheit für die nach dem Bauedikt von 1808 baupflichtige 
Landesherrſchaft, paſſiven Widerſtand zu leiſten. Nach langen 
Verhandlungen kam Herr aber 1825 doch zum Ziel und er— 

reichte auch am 2. März 1828 (Nr. 4430) die Genehmigung des 

Miniſteriums des Innern zum Bau einer Pfarrkirche in Eiſen— 

tal, für den die Bauinſpektion Baden (Soh. Ludwig Wein— 

brenner) die Riſſe gefertigt hatte. So lange die Frage der 

Koſtendeckung nicht geklärt war, hatte die Gemeinde dem Ent— 

wurf des Zimmermeiſters Geiger und des Kreisbaumeiſters 

Vierordt vom Jahre 1823 zu einem ganz ſchlichten Lang— 

87 Erzb. Archiv. Eiſental: Kirchenbau-Akten. Vgl. Krämer in 

Acher- und Bühlerbote 1929 Nr. 192/96 Aug. 21./26. 

ss Es war, wie Herr ſpäter verriet, der Raſtatter Roſenkranzhändler 

und Hinterſaß J. Nikolaus Pauli, der auch den Kirchenneubau in Reichen— 

bach (Ettl.) durch eine ähnliche hochherzige Spende ermöglichen half.
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hausbau mit Riegelmauerwerk den Vorzug geben wollen. Der 

Mitteilung an das Generalvikariat Freiburg vom 10. Juli 1828 

fügte Herr bei, daß er in die neue Kirche die Altäre, Kanzel 

und Beichtſtühle vom Kloſter Fremersberg beſtimmt habe. 

Schon am 18. Juli 1828 erfolgte die kirchenobrigkeitliche Ge— 

nehmigung zu dem Neubau, der im Oktober 1829 als fertig— 

geſtellt gemeldet wird. Die Koſten in Höhe von 12000 fl. 
wurden von den drei Gemeinden zu gleichen Teilen getragen. 

1866 wurden Altäre und Kanzel repariert, mehrfach auch in 

der zweiten Hälfſte des Jahrhunderts die Kirche, auf deren 

Decke 1900 Schleibner die Himmelfahrt und Krönung 

Mariä malte. 
Elzach. An die alte Kirche mit dem ſpätgotiſchen Chor 

und dem Langhaus des 17. Jahrhunderts erbaute Bezirksbau— 

meiſter G. Lumpp in Freiburg 1828 einen wuchtig gedrungenen 

Faſſadenturm in den charakteriſtiſchen klaſſiziſtiſchen Formen 

Weinbrennersss. 
Emmendingen“. Bemerkenswert iſt, daß im letzten 

Viertel des 18. Jahrhunderts lange Verhandlungen geführt 

wurden über eine Erweiterung der alten ſpätgotiſchen evangeli— 

ſchen Kirche oder Erſetzung durch einen Neubau und daß für 
letztere ſchon 1784 von dem Landbaumeiſter Meerwein ein 

Riß angefertigt wurde. Dieſen Beſtrebungen trat Fr. Wein-⸗ 
brenner in einem eingehenden Gutachten vom 16. Juni 1802 

entgegen; er konnte ſich nicht genug wundern, daß bisher „auf die 

Riederreißung dieſer ſchönen und auf lange Zeit noch haltbaren 

Kirche angetragen worden ſei“ und machte Vorſchläge für eine 

würdige Inſtandſetzung vor allem des durch Emporen-Einbauten 

entſtellten Snnern und „eine ſymmetriſche Befreiung des Baues 

von den Nebengebäuden“. Die Katholiken waren bis zur 
Säkulariſation von Tennenbach aus paſtoriert worden; ihre 

Hoffnung, mit Hilfe des Kloſtergutes zur Errichtung einer 
eigenen Pfarrei und einer Pfarrkirche gelangen zu können, 

89 Vgl. Chriſtl. Kunſtblätler 1879 Nr. 175 (mit ſehr abfälliger Be⸗ 

urteilung, die ſich aus der Zeiteinſtellung des Verfaſſers erklärt). 

90 Erzb. Archiv. Emmendingen: Bauſachen (reponiert). — G.⸗L.⸗A. 

Oberamt Emmendingen. Verwaltungsſachen. Emmendingen: Kirchen⸗ 

ſachen (Zugang 1908 Nr. 104). 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXX. 7
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wurde durch die ſtaatsminiſterielle Entſchließung vom 16. Fe⸗ 

bruar 1843 Nr. 279, durch die der Pfarrfonds von Tennenbach 
zur Errichtung und Dotation der Pfarrei Lahr-Dinglingen be— 

ſtimmt wurde, vereitelt. Seit 1844 wurde die katholiſche Ge— 

meinde proviſoriſch bald von Heuweiler, bald von Buchholz und 

Heimbach aus paſtoriert und das Recht zu regelmäßigem Gottes— 

dienſt in der evangeliſchen Stadtkirche zugeſtanden. 1846 wur⸗ 

den dafür eine Anzahl ausgeſchiedener Silbergefäße und ein 
Kreuz vom Ordinariat aus dem Katholiſchen Religionsfond 

angewieſen. Die größten Verdienſte um das Zuſtandekommen 

des Gottesdienſtes und ſchließlich auch des Kirchenbaues hatte 

Medizinalrat Schürmayer; in den Kulturkampfjahren war das 

Simultaneum wiederholt ernſtlich gefährdet und die katholiſche 
Gemeinde in Gefahr, auf die Straße verwieſen zu werden. 
So führte am 18. November 1858 das Evangeliſche Stadtpfarr— 

amt aus, daß das Recht zur Benützung der evangeliſchen Kirche 

ſeiner Zeit den Katholiken gegeben worden ſei unter der Vor— 

ausſetzung, daß die evangeliſche Kirche als Schweſterkirche von 

den Katholiken angeſehen werde. Das ſei auch jederzeit von 

den Emmendinger Katholiken geſchehen, dagegen mache ſich ſeit 

einigen Jahren in der katholiſchen Geiſtlichkeit eine Kirchen— 
politik bemerkbar, welche mit dieſer Vorausſetzung in Wider— 
ſpruch ſteht. Auch der derzeitige Pfarrverweſer Gotth. Eglau 

in Heimbach habe ſchon einen Beitrag zu dieſer Politik wieder— 

holt geliefert. Die immer wiederholten Vorſtellungen der 

katholiſchen Gemeinde und des Ordinariats, die geltend mach— 
ten, daß ſie früher von der Pfarrei Tennenbach aus paſtoriert 

worden ſei und daß jetzt nach der Säkulariſation die Domäne 

die Rechtsverpflichtung des Kloſters wahrzunehmen habe, 

wurde vom Finanzminiſterium wie vom Katholiſchen Ober— 

kirchenrat hartnäckig und kalt abgewieſen. So teilte das Finanz— 

miniſterium der Kirchenbehörde unterm 4. Dezember 1858 mit, 

daß es ſchon wiederholt die Anſprüche des Ordinariates an das 

Domänenärar für unbegründet gehalten habe. Auf deſſen 

neuerliche Vorſtellung hin habe es die Sache dem Staats— 

miniſterium unterbreitet und dort ſei durch Allerhöchſte Ent— 
ſchließung des Großherzogs entſchieden worden, daß dem Ge— 

ſuch des Ordinariates nicht Platz zu geben ſei. Nachdem noch
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weitere Verſuche beim Miniſterium des Innern wie beim 

Finanzminiſterium glatt abgewieſen worden, entſchloß man ſich 
1859 zu einem Kirchenneubau, deſſen Koſten aus dem Erträgnis 

öffentlicher Sammlungen und aus Zuwendungen des Bonifa— 

tius⸗Vereins beſtritten werden ſollten. öIm Sommer 1862 
konnte mit den Arbeiten begonnen und am 22. Dezember 1863 

der Neubau benediciert werden. Den Plan entwarf Bau— 

direttor Hübſchn. Ausgeſührt davon wurde nur das ein— 
ſchiffige Langhaus, wogegen im Hinblick auf die knappen Mittel 

und die Zahl der katholiſchen Bevölkerung auf das Ouerſchiff 

und den geplanten Chor verzichtet wurde; ſtatt des letzteren 

wurde an das Schiff nur eine einfache, geradlinig geſchloſſene 

Altariſche angefügt und darauf ein einfacher Dachreiter mit 

kurzem Zeltdach aufgeſetzt. Wie bei allen Spätbauten von 
Hübſch nähern ſich die romaniſchen Grundformen auch hier ſtark 

dem Renaiſſanceſtil. Das Giebelfeld der Eingangsfaſſade er— 
hielt eine Statue des ſel. Markgrafen Bernhard. Den Altar ſchuf 

Marmon; auf die Menſa kam das gemalte Triptychon von 

Herlin, das Domdekan Hirſcher aus ſeiner Sammlung für den 
Neubau geſtiftet hatte 2. Das fehlende Querſchiff ſamt Chor 

wurde in weſentlich größerem Maßſtab in den Formen der 

Gotik 1894 von Baudirektor Meckel an das Hübſche Lang⸗ 
haus angebaut, und auch letzteres 1912/13 durch einen größeren 

gotiſchen Neubau erſetzt, wobei der Bau von Hübſch abgetragen 

und nach Denzlingen für die dortige katholiſche Kirche über— 

nommen wurde. 

Emmingen ab Egg“. Die Vorbereitungen des Neu— 

baues der Kirche nahmen faſt zehn Jahre in Anſpruch. Bereits 

im Sommer 1833 waren die Vorbeſprechungen ziemlich weit 
gediehen, auch Riſſe ſchon gefertigt. Aus einem nicht erſichtlichen 

Grunde trat aber längere Pauſe ein und erſt 1840 wurden die 

Verhandlungen wieder aufgenommen. Der Großh. Bauinſpek⸗ 

91 Grundriß und Faſſade in Bauwerke von Heinr. Hübſch. Neue 

Folge (Karlsruhe 1863) Taf. 58, 62. 

92 Vgl. Chriſtl. Kunſtblätter 1863 Nr. 24. Valdenaire in Oberrh. 

Zeitſchr. N. F. 40, 182. 
os Donaueſchingen. Fürſtl. Fürſtenb. Archiv. F. F. Rentamt Engen 

und Bauinſp. Meßkirch 7 106 Faſz. IV 5, V 4, 6.
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tor Weber hatte einen Plan entworfen, dabei aber eine 
Nordrichtung angenommen, die ſich als unmöglich erwies. 

Schließlich wurde ein vom Fürſtl. Bauinſpektor Martin in 
Donaueſchingen ausgearbeiteter Plan von der Kath. Kirchen— 

ſektion genehmigt (12. Juni 1840) und im April 1841 mit den 
Arbeiten unter der Bauleitung Greggs begonnen. Im 

Sommer 1843 war der Bau fertig; ſeine Koſten beliefen ſich auf 

15 085 fl. Schon im Jahre 1848/49 waren ſehr koſtſpielige 

Reparaturen nötig. Auf die viel zu flachen Seitenſchiffdächer 

mußzte eine Blechabdeckung kommen und das Geſtühl weiter 

gerückt werden. Als Hochaltar kam in die Kirche ein vom 
Rentamt Meßßlirch um 200 fl. überlaſſener „alter, aber hübſcher 

Altar“ aus einer nicht mehr feſtſtellbaren Kirche. Von der alten 

Kirche blieb aber der ſpätgotiſche Turm mit Satteldachabſchluß 

ſtehen. Altäre in gutem, einfachem Barock von 1727 ſtammen 

aus der Kirche des Kloſters Amtenhauſen. Die Kanzel fertigte 

Schreiner Schneckenburger in Tuttlingen (1843), Martin 

Braun aus Hofen (O.-A. Spaichingen) lieferte die Orgel 
(1845). 

Eßlingen“. 1847/48 war der Turm der alten Kirche 

als baufällig abgetragen worden. Bezirksbaumeiſter Lembke 

in Donaueſchingen entwarf den Plan zu einem neuen, den die 

Gemeinde aber nicht ausführen ließ, weil ſie auch das ganze 

Kirchendach noch gleichzeitig mitherſtellen laſſen wollte. Lembkes 

Nachfolger, Bayer, fertigte einen neuen Riß, und zugleich 

auch einen für einen vollſtändigen Neubau der Kirche (1852). 

Dieſer kam 1854 zur Ausführung; dabei blieb der Chor und die 

Langhausſeitenmauern der alten Kirche ſtehen. Auch die alten 

Altäre wurden in den Neubau übernommen, der Hochaltar aber 

1882 durch eine Neuſchöpfung Simmlers erſetzt. 

Forbachs“ hatte im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts 

eine neue Kirche erhalten; ſie war 1828, gerade 40 Jahre alt, 

noch gut imſtande, aber für die ſtark angewachſene Bevölkerung 

viel zu klein. Die Erweiterung, für die der Raſtatter Lyzeums— 

profeſſor und Baupraktikant Moßbrugger Ende Dezem— 

o Erzb. Archiv. Eßlingen: Kirchenbau. 

»s Erzb. Archiv. Forbach: Kirchenbauſachen.
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ber 1828 Riſſe und Koſtenberechnung vorlegte, verlängerte die 

alte Kirche über den Chor hinaus in Form eines dreiſchiffigen 

Anbaues mit polygonem neuem Chor. Im Mai 1833 war 
dieſe Erweiterung fertiggeſtellt. 1861 ſetzte ſich das Pfarramt 
mit Schraudolph in Verbindung wegen Beſchaffung großer 

al fresco gemalter Kreuzwegſtationenbilder, nachdem vorher 

Dürr in Freiburg das Anſinnen abgelehnt hatte, weil er 

„nicht Maler in dieſem Genre ſei“. Die Kirchenbehörde ver— 

ſagte aber die Genehmigung, weil ſie den Plan an die Wand 

nach Art von Hiſtorienbildern gemalter Stationen „für nicht 

geeignet und den kirchlichen Vorſchriften über die Kreuzweg— 

andacht ſür nicht entſprechend“ hielt. Schon um 1870 war die 

Kirche wieder zu klein; ſie erwies ſich auch in räumlicher Hin— 
ſicht infolge ihrer Aneinanderfügung als vielfach ſtörend. 

Anderthalb Jahrzehnte hindurch laufen die Geſuche um einen 

Neubau, der endlich 1886/89 von Williard ausgeführt 
werden konnte. 

Forchheim“ bei Ettlingen. Die Kirchenviſitation vom 

12. September 1854 brachte die Frage eines Neubaues in Fluß. 

Die Kreisregierung erteilte durch Verfügung vom 20. Oktober 

1856 Nr. 20 053 die Genehmigung und da die Koſtendeckung 

durch den Kirchenfond und die politiſche Gemeinde erfolgte, 

wickelte ſich die geſchäftliche Erledigung reibungslos ab. Der 

Plan, den Bezirksbauinſpektor Weinbrenner in Baden 

vorgelegt hatte, war von der Kirche in Au a. Rh. übernommen, 

mit einer Abänderung des Chores, der in Au weniger tief und 

gradlinig geſchloſſen war, in Forchheim aber polhgonen Grund— 

riß aufwies. Der Dekanatsbericht vom 17. November 1856 an 
das Ordinariat beanſtandete die zu großen Ausmaße des Chores 

und die zu geringen des Schiffes. Oberbaurat Fiſcher in 
Karlsruhe hatte in zwei Skizzen Anderungen des Entwurfes in 

Vorſchlag gebracht: Der Faſſadenturm ſollte zur Hälfte vortreten 

und die rundbogigen Fenſter ſollten durch ſpitzbogige erſetzt 
werden. Fand die Gemeinde auch den letzten Vorſchlag beſſer, 

ſo blieb ſie doch, weil höhere Koſten dadurch verurſacht worden 

wären, bei dem unveränderten Weinbrennerſchen Plan. Bau— 

9àErzb. Archiv. Forchheim: Kirchenbauſachen.
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akkordant Pfeiffer in Mühlburg übernahm die Arbeiten, die 

1857 begannen und im November 1858 abgeſchloſſen waren. 

Freiburg. Das Münſter muß in unſerem Zuſammen— 

hang ebenfalls genannt werden, weil es in den erſten Jahr— 
zehnten des vorigen Jahrhunderts durchgreifende Eingriffe er— 

fahren und im Innern das heute noch geltende Ausſehen er⸗ 

halten hat. Auch ihm blieb die Zwangsjacke ſtaatlicher Bureau— 

kratie nicht erſpart, die auch dann nicht fiel, als es zur Kathe— 

dralkirche des neugegründeten Erzbistums erhoben wurde. Laut 
Organiſationsedikt vom 26. November 1809 war es in allen 
Anliegen ſeiner Inſtandhaltung, ſeiner Ausſtattung und Aus⸗ 
ſchmückung, in allen Fragen der Stiftungen und Ausgaben aus 

ſeinen Fonds dem Kreisdirektorium unterſtellt und von ſeiner 

Zuſtimmung abhängig; ihm ſtand ſeit dem 28. Oktober 1819 

in allen Angelegenheiten der Münſterpflege und -ausſtattung 

eine Verſchönerungskommiſſion als beratendes Organ zur 
Seite'. Nachdem ſeit 1833 ein eigener Vorſtand über die 

kirchlichen Stiftungen ſtaatlicherſeits beſtellt war, beantragte 
unterm 18. März 1835 Erzbiſchof Demeter Auflöſung dieſer 
Kommiſſion und Abertragung ihres Wirkungskreiſes an den 

Erzbiſchof. Nach dem Grundſatz, daß friſche Beſen gut kehren, 

hat dieſe Verſchönerungskommiſſion in den 20er Jahren des 

vorigen Jahrhunderts eine vielfach radikale Wirkſamkeit im 

Innern des Münſters entfaltet; durch die hochherzige Stiftung 
des 1818 verſtorbenen Münſterprokurators Joh. Ant. Schwarz, 

der 15 000 fl. zur Verherrlichung des Münſters vermacht hatte, 

war ihr weitgehende Bewegungsfreiheit gegeben. Dazu kam 

noch, daß durch die Erhebung der bisherigen Pfarrkirche zur 

erzbiſchöflichen Kathedrale mancherlei underungen, namentlich 

im Chor, notwendig waren. Aber ihr Wirken informieren ſehr 

eingehend die zwei Aktenbände mit Protokollen ihrer 
Sitzungen, Schreiben und Verträgen im Erzb. Archiv os. Alle 

ihre Maßnahmen und Arteilé in künſtleriſcher und geiſtes⸗ 

7 Vgl. Stutz, Das Münſter in Freiburg im Lichte rechtsgeſch. 

Betrachtung (Freiburg 1901) S. 30/31. — Kempf in Zeitſchr. der 

Geſellſch. für Geſchichtskunde von Freiburg 39/40 (1927), 229 ff. 

os Erzb. Archiv. Kreisdirektorium des Dreiſam⸗Kreiſes Freiburg: 

Kirchenbaulichkeiten. 1813—37. Faſz. I u. II.
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geſchichtlicher Hinſicht ſpiegeln höchſt anſchaulich den Zeitgeiſt 

des beginnenden 19. Jahrhunderts und deſſen Haltung in Kunſt— 

fragen wieder. Wiewohl ein Vertreter des Weinbrennerſchen 

Klaſſizismus, Chr. Arnold, ihr künſtleriſches Arteil beſtimmte, 
waren doch alle ihre Maßnahmen vom Geiſt der Gotomanie ge— 

tragen, der das Münſter von „aller barbariſchen Anzier des Ba— 
rocks“ zu reinigen und einzig nur die Gotik, auch mit zahlreichen 

Neuſchöpfungen zur Geltung bringen wollte. Dieſer neugotiſche 

Geiſt machte ſich im Münſter ſchon ſeit den zwei letzten Dezennien 

des 18. Jahrhunderts bemerkbar; ſeine Vertreter waren erſt 

Xaver Hauſer, der 1790/93 die Grafenſtatuen im Chor und 
1805/06 die Abendmahlsgruppe in der gleichbenannten Nord—⸗ 

ſchiffkapelle geſchaffen hatte, und etwas ſpäter Joſeph Glänz, 

der als „tüchtigſter Meiſter für gotiſche Dekoration“ immer wie— 

der gerühmt und für alle Inſtandſetzungsarbeiten kunſtgewerb— 

licher Art im Münſter im zweiten und dritten Dezennium des 
19. Jahrhunderts herangezogen wurde. Neben dieſem die 

Kommiſſion beherrſchenden Fanatismus für das äußerlich For— 
male der Gotik ging eine ebenſo ſtarke Abneigung gegen alle 

echte und wahre Farbe her, worin ſich der klaſſiziſtiſche Zug der 

Zeit verrät. Hatte man ſchon um 1793 das ganze Innere des 

Münſters grauweiß getüncht“', ſo ſuchte man ſpäter auch ähn— 

liche Grundſätze der Faſſung der Altäre zu grunde zu legen. 

Aber die einzelnen Maßnahmen, die nach dem Vorſchlag 

der Verſchönerungskommiſſion im Münſter zur Durchführung 
kamen, hat Münſterbaumeiſter Dr. Kempf mehrfach, zuletzt 

auch zuſammenfaſſend und mit eingehenden Verweiſen auf die 

Akten, orientiert *, ſo daß ich mich hier auf eine ganz ſum⸗ 
mariſche Aberſicht über das Wichtigſte beſchränken kann, lediglich 

um auch an dieſem Denkmal die Auswirkung des künſtleriſchen 

Zeitgeiſtes zu illuſtrieren. 
Die Tätigkeit der Verſchönerungskommiſſion machte ſich 

zunächſt durch gründliches Ausräumen bemerkbar, wobei 

9o Nach dem Tagebuch Galuras. Schauinsland 1923, 4. 

100 Die ſog. Verſchönerungskommiſſion und ihre Tätigkeit am Frei⸗ 

burger Münſter. Zeitſchr. der Geſellſchaft f. Geſchichtskunde von Frei⸗ 

burg 39/40 (1927) 227/306. Kempf, Die Bildhauerfamilie Glänz. 
Schauinsland 1907, 49 ff.
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der „geläuterte Geſchmack der Zeit“ jeglichen Sinn für 

Pietätsmomente religiöſer oder geſchichtlicher Art getötet hat. 

Schon 1793, alſo erheblich vor ihrem Auſtreten, waren in Be⸗ 

folgung eines kaiſerlichen Ediktes und einer biſchöflichen Ver— 

ordnung wertvolle Edelmetallgeräte aus dem Münſterſchatz 

zum Einſchmelzen zu gunſten der Kriegskaſſe abgegeben wor— 

den ½1. Als einſchneidendſte Maßnahme muß es bezeichnet 

werden, daß die ſtaatlichen Inſtanzen nahezu mit allen Altären 

im Langhaus aufräumten. Schon am 6. Juni 1819 hatte 

Kreisbaumeiſter Arnold nach einer Beſichtigung des Innern 
dem Kreis-Direktorium geſchrieben: „Nicht ohne Widerwillen 

kann man die bis zum Berge aufgetürmten Altäre ſehen. Sie 

ſind mit grotesken Verzierungen völlig überladen und haben 

keinen weiteren Nutzen, als daß ſie dem Staub und den Spinnen 

zum Aufenthalt dienen. Wirſ hegen allgemein die Meinung, der 

vorzüglichſte Wert unſerer Kirchen und vornehmlich der Altäre 

müſſe darin beſtehen, ſie ſo reich und koſtbar zu machen als nur 

möglich. Allein dies widerſpricht offenbar unſerer Religion und 

Vernunft, welche alles aus den Kirchen verbannen, was das 

Gemüt von der göttlichen Verehrung abziehen kann. In 

unſerem hieſigen majeſtätiſchen Tempel bedarf es keiner grotes— 

ken Zierraten, um die Andacht zu heben.“ Durch Miniſterial— 

reſkript vom 15. Juli 1819 Nr. 6823 wurde die Entfernung als 
zweckmäßig befunden. Nachdem auch die inzwiſchen ins Leben 

getretene Verſchönerungskommiſſion die Geſchmackloſigkeit dieſer 

kaum 100 Jahre alten acht Barockaltäre von der Hand 

Riehersvne atteſtiert hatte, wurden ſie im Frühjahr 1820 

weggeräumt und verſchleudert. In dem Miniſterialreſkript vom 
15. Juli 1819 war noch beſondere Verfügung ergangen, den 

links vom Haupteingang ſtehenden „Kreuzſchleifer“ „unter Ver— 

meidung des Aufſehens aus der Kirche zu entfernen“. Noch 

einem andern Barockdenkmal, Wenzingers köſtlichen Taufſtein, 

drohte ein geradezu barbariſches Schickſal. In ihrer erſten Sitzung 

vom 28. Oktober 1819, beſchloß die Kommiſſion, dieſem Werk, 

„welches in ſeiner gegenwärtigen Geſtalt durchaus nicht in einen 
  

104 Nach Galuras Tagebuch, Schauinsland 1923, 3. 

102 Vgl. Kempf in Freiburger Münſterblätter 3, 83 ff.
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altgotiſchen Tempel paßt“, eine „andere mit dem ganzen Gebäude 

mehr harmonierende Form zu geben. Der Stein iſt von der 

Art, daß er ohne Bedenken nach jeder Zeichnung umgeſtaltet 

werden kann und Bauinſpektor Arnold wird daher innerhalb 
ſechs Wochen eine ſolche Zeichnung vorlegen“. Die Zeichnung 

wurde auch vorgelegt, aber die Verſtümmelung unterblieb, nach— 

dem inzwiſchen der Taufſtein aus dem ſüdlichen Seitenſchiff in 

eine Chorumgangskapelle verſetzt worden war . 

Anter den Altären, die käuflich weggegeben wurden, ſind die 

Spuren von zwei noch feſtzuſtellen. Im Jahre 1821 ſind ſie um 

30 fl. der neuerbauten Kirche zu Waltershofen überlaſſen 

worden und am 11. Januar gleichen Jahres erſuchte die Münſter— 
präſenz- und Fabrikverwaltung das Pfarramt unter Berufung auf 

einen Kreisdirektorialbeſcheid, die Altäre durch die Gemeinde ab— 

holen zu laſſen und derſelben bei der Abholung die bare Auszah— 
lung auftragen zu wollen“a. Aus langen Verhandlungen, die im 

Jahre 1857 über Reſtaurierung der Altäre in Waltershofen ge— 

führt wurden, ergibt ſich unzweideutig, daß dieſe Altarwerke 
nicht identiſch ſind mit den zwei rückſeitig mit Reliefbildern von 

Heiligen geſchmückten Flügeln einer Geburt Chriſti und An— 

betung der drei Könige“s, daß letztere vielmehr 1817 aus der ur— 

alten Kirche von Wippertskirch kamen; einer der Münſteraltäre 

wird wohl das noch den einen Nebenaltar zierende Jafelbild 

einer Anbetung der drei Könige vom Anfang des 17. Jahr— 
hunderts ſein. 

Dieſe amtliche Verfügung über Altarteile des Münſters, 

die nach unſerer heutigen Auffaſſung einen zweifellos höheren 

Kunſtwert repräſentieren als alles, was in Freiburg um 1820 

geſchaffen werden konnte, nimmt um ſo mehr wunder, als das 

Münſter arm an Altären geworden war und im Laufe der 20er 

Jahre zwei neue in Auftrag geben mußte. Schon zu Anfang 

des Jahrhunderts (1803) war der der Dreikönige von Wydyz, 

aus der Kapelle des Baslerhofes ins Münſter gekommen. Und 

106 Vgl. über das Nähere Kempf in Zeitſchr. f. Geſchichtskunde 

39/40, 263. 
103 Erzb. Archiv Waltershofen: Kirchenbau. 
105 Vgl. Kempf ea. a. O. 265.
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von Kippenheim ids war 1821 ein Angebot erfolgt, einen 

altgotiſchen Altar dem Münſter zum Tauſch zu überlaſſen. 

Auch auf verfügbare Altäre, die ſich eignen würden, in Dat— 

tingen (wohl Dottighofen) und St. Ilgen machte Kreis— 
baumeiſter Arnold (8. Mai 1821) aufmerkſam. Nach den groß⸗ 
ſprecheriſchen Berichten des Fabrikprokurators Frei 8. Auguſt 

1820) glaubte man ſich allerdings ſchmeicheln zu können, „gewiß 

nicht ſoweit im gotiſchen Stil zurück zu ſein, dem Kreisdirektorium 
darzutun, Altäre aufzuſtellen, die dem herrlichen gotiſchen Tem— 

pel ganz ſich anpaſſen und der Kritik nicht ſo ſehr ausgeſetzt ſind“. 

Aber am 3. März 1821 hatte Frei unter dem Einfluß der „Kunſt— 

kenner“ ſoweit umgelernt, daß er geſteht: „auch der beſte 

Künſtler unſerer Zeiten iſt nicht imſtande, einen reingotiſchen 

Altar, nach ſeinen eigenen Ideen entworfen, zu liefern, indem 

er, da ihm der gotiſche Stil fremd iſt, Modernitäten ohne Zahl 

und End, ohne zu wollen, hineinmenge“. So bleibe nichts 

übrig, wenn man keine alten Altäre erhielte, neue nach dem 

Muſter der vorhandenen fertigen zu laſſen. 1821 wurden daher 

zwei neue dem Bildhauer Glänz in Akkord gegeben, ein 

St. Joſeph⸗ und ein Muttergottesaltar, die aber allen Mahnun⸗ 

gen und Drohungen zum Trotz erſt 1827 abgeliefert wurden. 

Für den figuralen Teil (3 Gipsſiguren für jeden Altar) wurde 
1822 mit dem in Rom ausgebildeten und von Thorwaldſen hoch 

gerühmten Künſtler Alois Raufer ein Vertrag geſchloſſen 

(um 3000 fl.). Zuſtande kam aber und abgeliefert wurde nur 

die Marienfigur (1823), „in einem edlen, einfachen Stil ge— 

ſchaffen, mit Geiſt und Geſchmack ausgeführt“, wie Alois Schrei⸗ 

ber von ihr rühmte. „Einige Geiſtliche ſollen gegen die Aufſtellung 

ſein, weil ihnen die zarten weiblichen Formen gefährlich ſchei— 

nend.“ Die fünf weiteren Figuren blieben unausgeführt und Rau⸗ 
  

106 Nach dem Bericht des Münſterprokurators Frei war es der Altar 

im dortigen Beinhaus, von dem die ganz hervorragende Madonna, wohl 

das Mittelſtück, im Kippenheimer Pfarrhaus ſteht, während die Seiten— 

figuren in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts in die Hände eines 

Kirchenmalers kamen und neuerdings für das Landesmuſeum in Karls- 

ruhe angekauft wurden. Als der Altar 1821 abgeholt werden ſollte, 

hatte ſich der Pfarrer eines beſſeren wieder beſonnen. Glänz, der mit der 

Abholung betraut war, hat eine Zeichnung darnach angefertigt. 

107 Kunſtblatt 1823, 356.
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fer war nach ſeiner überſiedelung nach Karlsruhe gegen alle Mah— 

nungen taub us, ſeine Schaffenskraft iſt in frühen Jahren ſchon 

erlahmt, wie wir weiter unten noch darzulegen haben. Die 

Madonna wurde ſpäter, als für das Münſter ungeeignet, ab— 

gelehnt und dem Erzbiſchof Demeter für die Klausnerhütte 

ſeines Gartens überlaſſen. 1825 ſchloß man mit dem in Donau— 
eſchingen damals wohnhaften Bildhauer Joſeph Georg Maier 

einen Vertrag auf Herſtellung von ſechs Apoſtelfiguren, für die 

als Vorbilder die P. Viſcherſchen Apoſtel in St. Sebald zu 

Nürnberg gewählt werden ſollten. Maier hat den Auftrag 

auch tatſächlich ausgeführt und drei ſeiner Apoſtelfiguren ſtehen 

mit drei anderen, die der Münchener Bildhauer J. A. Endreß 

im Frühjahr 1846 ablieſerte, auf dem Joſephsaltar. Auch mit 

dem bedeutenden Meiſter chriſtlicher Plaſtik in München, dem 

Hofbildhauer Konrad Eberhard, hatte man ſich durch Ver— 
mittlung von Arnold in Verbindung geſetzt, um ſechs noch 

fehlende Freifiguren in Gips zu erhalten. Eberhard ſagte auch 

tatſächlich zu wie auch noch für einen weiteren Auftrag im 

Münſter, unter der Bedingung, daß ihm der nötige Arlaub an 

der Akademie bewilligt würde. Dieſe Vorausſetzung konnte 

aber nicht bewilligt werden und ſo zerſchlug ſich die Ab— 

machung mit dem angeſehenen Künſtler, wie auch noch die 
weitere, für die leere Wandflucht über dem Triumphbogen drei 

Koloſſalſtatuen von Chriſtus, Moſes und Elias und für den 

Auſbau des Hochaltars eine große Kompoſition der Anbetung 

des Lammes, wofür der Künſtler zwei Entwürfe vorgelegt 

hatte, zu ſchaffen. Auch Arnold hatte für dieſen geplanten 

neuen Altaraufſatz einen Riß nach längeren Vorſtudien und 

mit dem ganzen Bewußtſein von der Schwierigkeit der Auf— 

gabe ausgearbeitet. Schließlich entſchied man ſich aber trotz 
der Billigung des Arnoldſchen Entwurfes durch Moller in 

Darmſtadt für einen Riß von Glänz (1831), der 1833 zur 

Ausführung kam . Das Baldungſche Hochaltarwerk wurde 
1835 von Profeſſor Geßler einer Reſtaurierung unter— 

zogen, für die anfänglich die beiden Maler Auguſt Baum⸗ 

10s Vgl. Kempfa. a. O. S. 266 ff. 
100 Vgl. Kempf a. a. O. S.
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gartner und Erhard Brenzinger in Ausſicht genommen 

waren. Um die Reſtaurierung der Kreuzigung auf der Altar— 

rückſeite bemühte ſich 1844/45, allerdings vergebens, der Frei— 

burger Maler Ganter . Geßler hat auch in dieſen Jahren 
intenſiver und gutgemeinter Reſtaurierungstätigkeit den Hol— 

bein-Altar der Aniverſitätskapelle (1827) und die Baldung— 

ſchen Flügelbilder des Schnewlin-Altares (1830) reſtauriert. 

Dabei wurden bedauerlicherweiſe die beiderſeits bemalten Tafeln 
des letzteren zerſägt und die vorderſeitigen wie rückſeitigen Teile 

zu je einem Diptychon-Altar vereinigt und in der Schnewlin— 

und Blumneckkapelle aufgeſtellt, das prächtige plaſtiſche Mittel⸗ 

ſtück einer hl. Familie in der Ruhe (heute in der Schatzkammer) 

warf man bei dem die Zeit charakteriſierenden Mangel an 

Verſtändnis für ſpätmittelalterliche Plaſtik auf die Seite. 

„Dieſe plaſtiſchen Figuren ſind ſehr ſchlecht, und haben weder 

in Hinſicht auf Alter noch Kunſt den mindeſten Wert. Es 

wäre daher zweckloſe Verſchwendung, zur Erhaltung derſelben 

wegen der nötigen Reparation und Faſſung Koſten zu ver— 

wenden“ zumu. Auch die zwei alten Schnitzaltäre ſeitlich an den 

Vorchorſtufen, der Dreikönigsaltar von Wydyz und der Mutter— 

Annaaltar erhielten bei der endgültigen Verſetzung durch Glänz 

Baldachinaufſätze und Antependien (1821—1823). Längere 

Verhandlungen brachte die Frage, wie die von Glänz neu ge— 

fertigten Altäre und Aufſätze zu faſſen ſeien (1827); man hatte 

ſich von verſchiedenen Meiſtern, wie Alois und Vinzenz 

Hauſer, Ligibel und dem an den Altären der Konvikts⸗ 

kirche gerade beſchäftigten Stukkator J. Wilhelm uberſchläge 

geben laſſen, übertrug die Arbeit aber ſchließlich an Vinzenz 

Hauſer. Von vornherein war man ſich einig, daß eine ſtarke 

Vergoldung abzulehnen ſei, dagegen „ſchöner ins Auge leuch— 

tend und dem gotiſchen Geſchmack eben ſo wenig widerſprechend“ 

wäre, „wenn die Vertiefungen nur mit einer gräulich oder 

bräunlich gelben Grundfarbe in öl gemalt und nur die hervor— 

tretenden Punkte der gotiſchen Verzierungen mit Glanzgold ver— 

110 Kempf ea. a. O. S. 285 ff. 

111 Kommiſſ. Protokoll vom 17. Februar 1821.
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goldet würden“ 2. Schließlich wurde auch die Vergoldung nur 

in Slfarbe aufgetragen. 

Der Chor erhielt im Zuſammenhang mit dieſer Amordnung 
des Innern neues Geſtühl, der Hochchor ſchon 1802, der Anter— 

chor 1828 von Glänz, mit Figuren der Kirchenlehrer von 

Xaver Hauſer. 1836 wurde die ſchon 1795 begonnene 

Abſchließung des Chorumganges vom Chor durch Brüſtungs— 

wände zwiſchen den Arkaden zum Abſchluß gebracht. An die 

nördliche Abſchlußwand im Anterchor wurden 1802 aus dem 
Predigerkloſter übernommen die Epitaphien des Grafen Kon— 

rad II. von Freiburg und der Anna von Hachberg us, und ſeit— 

lich der Ausgänge zum Chorumgang die 1793 von Xaver Hauſer 

verfertigten Reliefdarſtellungen von vier Herzögen von Zäh— 

ringen angebracht. In die alte Slberg- jetzt Grafenkapelle 
kamen 1829 die Aberreſte ſamt Epitaphien des Grafen Egon J., 

des Markgrafen Otto von Hachberg und der Markgräfin Agnes, 

die aus der abgebrochenen Kloſterkirche zu Tennenbach über— 

führt wurden. 

Beſondere Sorgfalt verwandte man auf die alten Glas— 

malereien, deren Wert man ſeit kurzem wieder ſchätzen gelernt 

hatte. Aus der Mauritiuskapelle des Konſtanzer Münſters 

hatte man im Frühjahr 1818 um 161 fl. die dem 14. Jahr— 

hundert entſtammende Füllung eines ganzen Fenſters über— 

nommen, die Joh. von Laßberg für die verwitwete Fürſtin von 

Fürſtenberg hatte erwerben wollen; ebenſo die Beſtände der 

Glasmalereien 1820 um 38 Scheiben vermehrt, die durch Ver— 

mittlung der Gräfin Wrbna von der Aniverſität um 150 fl. er⸗ 

worben wurden und die Hug aus dem Chor der Predigerkirche 

gerettet hatte va. Eine wichtige Amordnung der alten Glas— 

malereien wurde von der Verſchönerungskommiſſion am 28. Ok— 

tober 1819 beſchloſſen und in der Folge auch durchgeführt. Sie 

betraf „die Verſetzung der gemalten Scheiben von der Höhe 

des Langhauſes in die Tieſe“. „Nichts erhebt und ſtellt den 
  

112 Kommiſſ. Protokoll vom 4. Januar 1827. 

113 Vgl. Allg. Intelligenz- oder Wochenblatt für das Land Breis— 

gau 1802 Nr. 74, 75. 

114 Vgl. meine Ausführungen in Zeitſchrift der Geſellſchaft für Ge⸗ 

ſchichtskunde 38 (1925), 139 ff.
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gotiſchen Tempel feierlicher, licht- und prachtvoller dar, als 

wenn die Seitenfenſter unten in der Kirche mit gemalten Schei— 
ben, dieſen alten Koſtbarkeiten, verſehen ſind und von der Höhe 

des Langhauſes ſich in die feierlich dunkle Tiefe der Kirche das 

hellſte Licht herabwirft. Dieſes kann erzweckt werden, wenn 

man die gemalten Fenſterſcheiben von der Höhe des Langhauſes 

herab in die Kirche an die mit bloßen Glasſcheiben beſetzten 

Stellen verſetzt“' ns. Nachdem die Probe, die man vorgenommen, 

zu allgemeiner Zufriedenheit ausgefallen, wurde die Verſetzung 
und deren ſachgemäße Zuſammenordnung beſchloſſen, wobei 

man hoffte, die Lichtöffnungen der Seitenſchiffe vollſtändig mit 

alten Scheiben ſchließen und etwa Fehlendes auf anderem Wege 

erhalten zu können. War dieſe Maßnahme durchaus aner— 

kennenswert, ſo berührt es weniger ſympathiſch, daß man auch 

gleichzeitig ein gründliches Putzen der wertvollen Objekte für 

angebracht hielt. Auch neue Glasmalereien kamen um dieſe 

Zeit in das Münſter, Werke des durch ſelbſteigene Verſuche 

wieder zur Kenntnis der Technik dieſes Kunſtzweiges gelangten 

Meiſters Lorenz Helmleueé, ſo ornamentale Füllungen im 
Weſtfenſter, im Obergeſchoß über der Eingangshalle, in der 

hl. Grab- und Abendmahlskapelle (1826), in den Fenſterober⸗ 
teilen der zwei Kaiſerkapellen (1830). 

Was von Reſten aus nachgotiſcher Zeit am oder im 
Münſter noch vorhanden war, fand unnachſichtlich Bekämpfung 
und wenn durchführbar, Entfernung. So befaßte ſich die Ver⸗ 

ſchönerungskommiſſion am 15. Januar 1834 auch mit der heuti— 
gen ſüdlichen Vorhalle, „dieſer in ſchlechtem franzöſiſchem Stil er⸗ 

115 Schreiben des Fabrikprokurators Frei vom 21. September 1819. 

116 Vgl. über ihn Kempf a. a. O. S. 255 ff. und Geiler, Die 

Gebrüder Helmle und das Freiburger Münſter. „Freib. Kath. Ge— 

meindeblatt“ 1927 Nr. 27. Aus Breitnau gebürtig, geb. 1783 als Sohn. 

einer durch Generationen mit Ahrſchildmalen und ⸗ſchnitzen beſchäftigten 

Familie, hatte Lorenz, wie ſeine Brüder Sebaſtian (Miniaturporträ⸗ 

tiſt und Kupferſtecher) und Andreas, ſich früh der Kunſt zugewandt, an⸗ 

fänglich als Schildmaler, bis ihn die Überſiedelung nach Freiburg in 

größere und freiere Verhältniſſe brachte und ihm bald das Geheimnis, 

Glasſchmelzfarben herzuſtellen, ſich enthüllte. Von da an war er als 

weithin geſchätzter Glasmaler in Ausführung zahlreicher Aufträge bis 

an ſein Ende ( 1845) tätig.



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 111 

bauten und zu einem gotiſchen Tempel gar nicht paſſenden Ver— 

unzierung des Prachtgebäudes“. Gegen den Vorſchlag ſofortigen 

Abbruchs machte Arnold geltend, daß in jedem Falle ein Wetter— 

ſchutz hier ſein müſſe, und daß ein gotiſcher Erſatz große Koſten 
verurſachen würde. Auch ſah man voraus, daß die Nieder— 

reißung dieſer Halle von mancher Seite ernſtlichen Tadel finden 

würde. Man einigte ſich daher, Oberbaurat Moller, „welchem 

bei Streitfragen in gotiſchen Bauſachen niemand die entſchei— 
dende Stimme abſprechen wird“, um ein Gutachten anzugehen— 

Er gab auch eingehend ſeine Anſicht bekannt, wobei er vor allem 

zu gründlicher Aberlegung eines radikalen Eingriffes mahnte 

und dann poſitive Vorſchläge für Anbringung eines „byzantini— 

ſchen offenen Portals, wie etwa in Gelnhauſen oder Frankfurt 

oder einer gedeckten Vorhalle in byzantiniſchem Stile machte“ n. 

Zum Glück ſcheiterten dieſe verſtiegenen Pläne an der Koſten— 

höhe; aber an der Abſicht der Beſeitigung der anſtößigen Vor— 

halle hielt man doch noch einige Zeit feſt, bis auch dieſer Wahn— 
witz in Vergeſſenheit geriet. 

In der Vorhalle des Haupteinganges wurden dagegen die 

vielfachen Reſte alter Malerei, an deren Buntheit man 
Argernis nahm, mit Steinfarbe überſtrichen; aber man ver— 

griff ſich wenigſtens nicht an der farbigen Faſſung der Portal⸗ 

plaſtik ſelber. Entfernt wurde dagegen 1829 der alte Boden— 

belag des Münſters, der mit zahlreichen Epitaphien belegt war 

und ſo ein lapidares Chronilbuch der Stadt darftellte. Irgend⸗ 

welchen Bedenken aus geſchichtlicher Pietät, die eine Erhaltung 

und Sammlung an geeigneter Stelle hätten nahelegen können, 

begegnet man in den Akten nicht, die einzige Rückſicht, die man 
nahm, bezog ſich auf Grabplatten Verſtorbener, von denen noch 

Nachkommen in der Stadt lebten. Solche Steine verſetzte man 
auf den Friedhof in einer paſſenden Art, damit nicht etwa Kla— 

gen entſtehen konnten. Alles übrige wurde entweder entfernt, 

oder wenn noch brauchbar, zu den Platten des neuen Boden— 
belages umgearbeitet. Zum Glück exiſtieren außer einem 

„Totenbuch“, das die Namen aller im Münſter ſeit 1680 Be⸗ 
erdigten enthält, mehrere handſchriftliche Verzeichniſſe des 

117 Abgedruckt bei Kempfa. a. O. S. 299 ff.
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18. Jahrhunderts von Buckeiſen und Geißinger, in denen die 

Epitaphien und Grabinſchriſten des Münſters zuſammengeſtellt 

ſind s. Der neue Bodenbelag ſetzte ſich nach Arnolds Korrek— 

tur aus einem regelmäßige Muſter von roten und gelblichen 

Platten bildenden Syſtem zuſammen; bei der ſpäteren Aus— 

beſſerung und Erneuerung des ganz unhaltbar und holperig 

gewordenen Fußbodens im Chorumgang und in den Chor— 

kapellen blieben doch wenigſtens dort die noch brauchbaren 

Epitaphien erhalten. 

Nachdem die Nachlaßſchaft des Prokurators Schwarz ver— 

ausgabt war, in der Hauptſache, wie wir ſahen, für die Altäre 

und den Bodenbelag, und nach Auflöſung der Verſchönerungs— 

kommiſſion, verlangſamte ſich in den 40er Jahren des Jahr— 

hunderts ganz weſentlich der Eifer für Inſtandſetzung des Mün⸗ 

ſters. Die Reſtaurierung ſeines Außeren wurde erſt in der 

zweiten Jahrhunderthälſte in die Hand genommen; ihr wichtig— 
ſter Programmteil ſogar erſt gegen Ende des Jahrhunderts. 

Nach dem, was im Innern geleiſtet wurde, darf man ruhig 
ſagen, glücklicherweiſe. Guter und beſter Wille und geſchäftiger 

Eifer, ein angelerntes äußerliches Wiſſen reichen eben in Fragen 

der Denkmalpflege nicht aus, wenn nicht auch ehrfürchtige 

Pietät und Weitherzigkeit in Stilfragen hinzukommen. 1856 

wurde die Baupflege am Münſter einem beſonderen Bau— 

meiſter, dem bisherigen Bezirksbauinſpektor Rudolf Lembke, 

übertragen. 

Freiburg. Konvikt!“. Im Zuſammenhang mit der 

Errichtung und Neuordnung der Oberrheiniſchen Kirchenprovinz 

(Bulle Provida sollersque von 18210 ſtand auch die ſtaatliche 

Verpflichtung zur Gründung und Dotation eines Seminarium 

puerorum ecclesiasticorum. Die Verwirklichung dieſer Zu— 

ſicherung iſt mit einer für die damalige Zeit auffallenden und 

11s Darnach hat K. Schuſter ſeine Zuſammenſtellung „der Gräber 

im Münſter“ (Freib. Münſterblätter VIII I19121, 1 ff.) angefertigt. 

110 Vgl. Chr. Arnold, Prakt. Anleitung zur bürgerlichen Bau⸗ 

kunſt III (Freiburg 1834), Taf. 27—30 u. S. 8—10. — Kempf in Zeit⸗ 

ſchrift der Geſellſchaft für Geſchichtskunde 39/40, 313 fl. — Reinhard 
in Freib. Diöz.⸗Arch. N. F. 29 (1928), 186 ff.
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den Bedürfniſſen vorauseilenden Raſchheit erfolgt, nachdem die 

Platzfrage in Freiburg einmal entſchieden war. Das urſprüng⸗ 

lich dafür in Ausſicht genommene Auguſtinerkloſter ging noch 

1822 in Beſitz der Stadt über, ſo daß die Wahl jetzt endgültig 

auf das Kapuzinerkloſter ſiel, deſſen Lage am zweckmäßigſten 
der Forderung nach Zurückgezogenheit zu entſprechen ſchien. 

Kreisbaumeiſter Arnold konnte bald die mit beſonderer Sorg⸗ 
falt und Aberlegtheit ausgearbeiteten Pläne vorlegen, ſo daß 

noch im Herbſt 1822 mit den erſten Arbeiten begonnen, am 

5. Juli 1823 unter allgemeiner Teilnahme mit größter Feierlich— 

keit der Grundſtein gelegt werden konnte. Mit der Bauaus— 

führung war Werkmeiſter Georg Rieſcher betraut. Im 
Jahre 1825 ſtand der Bau fertig da; 1826/27 wurden die 

Altäre der Kirche durch Stukkator Jod. Wilhelm hergeſtellt 

in Stuckmarmor“e und nach der Konſekration des erſten Erz⸗ 

biſchofs der Bau in Gebrauch genommen. Er hat ſich in ſeiner 

äußeren Erſcheinung bis heute erhalten; gegenüber dem Bild, 

das die von Arnold veröffentlichten Riſſe veranſchaulichen, hat 

ſich nur weniges verändert, ſo die Kirche, die nach Weſten ver— 

längert wurde, und Wegfall des Balkons über der Eingangstüre. 

Auch heute noch ſtellt er bei aller Einfachheit des Formalen 

einen in ſeinen Verhältniſſen ungemein fein abgewogenen Bau 

von ausgeprägtem klarem Stilwillen dar. Was Arnold bei 

ſeiner Planfertigung anſtrebte, war Symmetrie, Schönheit und 

Regelmäßigkeit der Formen in Verbindung mit Zweckmäßigkeit 

und Solidität. Für die Dispoſition der ganzen Anlage hatte die 

Kath. Kirchenſektion im Miniſterium des Innern gewiſſe Richt⸗ 

linien gegeben. Das Haus ſollte nicht nur zum Aufenthalt und 

aſzetiſcher Ausbildung der Prieſteramtskandidaten dienen, ſondern 
auch Hörſäle zum Unterricht in den verſchiedenen Zweigen der 

Paſtoral und praktiſchen Seelſorge enthalten. Weil als Stätte 

der Geiſtesſammlung beſtimmt, mußte es eine Lage fern vom 

120 Vgl. Freib. Diöz.⸗Arch. N. F. 8, 260. Die ganze Innenaus⸗ 

ſtattung der Kirche hat gegen Schluß des Jahrhunderts eine gründliche 

Amänderung in neoromaniſchem Sinne erfahren und in den letzten Jahren 

wurde eine Inſtandſetzung des Innenraumes im Stile des Klaſſizismus 

durchgeführt. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXX. 8
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lebhaften und geräuſchvollen Straßengetrieb erhalten, und „um 

die Ruhe und Zurückgezogenheit zu fördern, die alte morgen— 

ländiſche Form in Geſtalt eines geſchloſſenen Vierecks“. Da den 

Seminariſten freier Ausgang nicht geſtattet iſt, „fordert die 
Rückſicht auf die Geſundheit, daß ein geräumiger Garten in der 

Nähe ſei, wo ſie in den Mußeſtunden ſich in freier Luft bewegen 
können, und im Haus ein großes Konverſationszimmer zu ihrer 

Erquickung und Erholung bei ſchlechtem Wetter“. Dieſen ver— 

ſchiedenen Anforderungen entſprach die Lage der ganzen Anlage 

„am Ende der Stadt, und ſo zu ſagen außerhalb derſelben. 

Gegen Norden Weinberge und Gärten, die auf den ehemaligen 

Feſtungswerken angelegt ſind, im Oſten der Schloßberg, welcher 

mit dem hellen Grün der Reben einen äußerſt angenehmen 

Hintergrund bildet und gegen die heftigen und ſcharſen Oſtwinde 

ſchützt; nur im Süden, wohin die Hauptfront ſchaut, und im 

Weſten tritt die Stadt näher heran.“ 

Im Antergeſchoß war rechts der Einfahrt das Portier— 

zimmer und die aus drei Zimmern beſtehende Wohnung des 

Subregens vorgeſehen, links die Dienſtbotenwohnung mit zwei 

Zimmern und Sakriſtei; auf der Oſtſeite gegen den Garten der 

Rekreationsſaal; im Norden der Speiſeſaal und die Kirche; nach 

Weſten ein Sitzungszimmer und ein Hörſaal; außerhalb des 

Hauptgebäudes gegen Nordweſten die Wohnungen des Pedells 

und des Traiteurs, Waſchküche und Okonomie. Der zweite 

Stock war in der Hauptſache durch vier Hörſäle eingenommen, 

zwei nach Süden, einer nach Oſten, einer nach Norden. Da— 

zwiſchen lagen die Zimmer der Repetitore „zur Aufrechter— 

haltung der Ordnung und zur kräftigen Einwirkung in das ein— 

zelne“. Die Wohnung des Regens nahm die Südoſtecke ein. 

Bibliothek und Leſeſaal lagen über der Kirche und der Woh— 

nung des Traiteurs. Im dritten Stock waren die Schlafſäle 

gegen Norden, Oſten und Weſten untergebracht; im Südflügel 

Fremdenzimmer, in der Südweſtecke das Krankenzimmer. Arnold 

ſtellte ſich am Schluſſe der Baubeſchreibung mit dem Gefühl 

freudiger Befriedigung ſelber das Zeugnis aus, daß „er alle 

Kräfte aufgeboten habe, etwas Nützliches und Brauchbares 

zu ſchaffen“.
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Freiburg-Herdernem. Die Pfarrei Herdern war 

der Deutſchordenskommende Freiburg inkorporiert und erſt ſeit 

1787 durch einen eigenen am Orte wohnhaften Pfarrer ver— 

ſehen. Von dieſem Zeitpunkt an laufen auch die Klagen über den 

ſchlechten Zuſtand der Kirche, der eine durchgreifende Reſtau— 

rierung oder Erſatz durch einen Neubau erheiſche. Die Dring— 

lichkeit baldiger Abhilfe wird 1817 ſehr beſtimmt feſtgeſtellt, da 
die bisherige Kirche zu klein, dumpf und feucht ſei und kaum ein 

Drittel der Pfarrlinder faſſe; auch ein Pfarrhaus wird ver— 

langt, das bisher überhaupt nicht vorhanden war. Die Kath. 

Kirchenſektion nahm indes (31. Dezember 1821 Nr. 13721) 

gegenüber dieſem Geſuche zunächſt eine ablehnende Haltung ein 

und erachtete „bis zur notwendig eintretenden Hauptreparation 
an dieſer Kirche von einer Erweiterung oder neuen Bau-Auf— 
führung vorderhand noch zu abſtrahieren für zweckmäßig“. Dieſer 

Entſcheidung lag der Bericht des Dreiſamkreis-Direktoriums vom 

22. Dezember zu grunde, der die zweiſellos ungenügenden 

Raumverhältniſſe anerkannte. „Aber mit einer bloßen Erwei— 

terung ſei der Kirche, die ſchon einmal einen Anbau erhalten 

habe, nicht geholfen. Auch verdiene das uralte, niedrige, 
finſtere und im höchſten Grade feuchte und in allen ſeinen Teilen 

morſche Gebäude durchaus nicht, daß an dasſelbe auch nur ein 

Kreuzer verwendet wird. In Frage könne nur eine ganz neue 

Kirche kommen, aber davon glaube man noch einſtweilen 

abſtrahieren zu dürfen, weil Herdern ſo nahe an Freiburg 

liege, daß doch die meiſten Einwohner in die Stadtkirche zum 

Gottesdienſt gehen.“ Wiewohl Generalvikar Weſſenberg 
(44. Januar 1822) dieſe Auffaſſung alsbald als eine Gefahr für 

die kirchliche Ordnung und das kirchliche Zuſammengehörigkeits— 

gefühl entſchieden zurückwies, blieb ſie auf Jahre hinaus maß— 

gebend für die ſtaatlichen Inſtanzen, nur die Kath. Kirchen— 

ſektion unterſtützte und betrieb im weiteren Verlauf mit ſtärkſtem 
Nachdruck den Plan eines Neubaues beim Finanzminiſterium. 

1825 (15. Februar) hörte Dekan Biechele vom Bezirksbau— 

121 Erzb. Archiv. Herdern: Kirchenbauſachen. Vol. I. Vgl. auch 

Poinſignon in Schauinsland 16, 79 ff. und darnach Kartels, Her— 

dern bei Freiburg (Freiburg 1905) S. 123. 
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meiſter, daß ein Riß zur Kirche fertig ſei. Aber es war nur eine 
unverbindliche Vertröſtung. Am 1. Februar 1826 wiederholte 

die Kath. Kirchenſektion der Großh. Hofdomänenkammer gegen⸗ 

über „angelegentlichſt das Anſinnen des Generalvikariates 

wegen Herſtellung des höchſt notwendig erkannten neuen 

Kirchenbaues“ und erwartete alsbaldige Vorbereitung dazu und 
Baubeginn für das bevorſtehende Frühjahr. Im Herbſt dieſes 

Jahres (22. November) bekannte das Pfarramt dem Dekanat: 

Bis dahin iſt noch gar nichts geſchehen. Es ſcheint, daß das 
bisherige Unterbleiben bloß auf dem Bezirksbauamt hafte, 

„welches die Erbauung einer neuen Kirche wegen der Nähe der 

Stadtkirche immer noch für überflüſſig anſieht und darum die 

ihm deswegen obliegenden Arbeiten liegen läßt“. Mit er⸗ 

müdender Gleichmäßigkeit, die auch die längſte Geduld zum 

erſchöpfen bringen mußte, ſpielte ſich nun wie ein Handballſpiel 

faſt anderthalb Jahrzehnte auf der von Anfang an klaren 

Grundlage ein Aktenwechſel über alle in Frage kommenden 

Inſtanzen ab. Die Hofdomänenkammer bzw. Finanzminiſterium 
ſuchte die Erfüllung der Baupflicht ſo lange wie möglich hinaus⸗ 

zuſchieben; die Bezirksbauinſpektion half ihr hierbei nach Kräften 

und ſuchte die Erledigung aller unter dem unausweichlichen Druck 
der entſchiedenen Vorſtellungen der Kath. Kirchenſektion er⸗ 

teilten Aufträge zur Planfertigung und ⸗umarbeitung allen 

Mahnungen und Drohungen zum Trotz zu verzögern. Pfarrer, 

Pfarrkinder, Dekan und Generalvikariat aber wurden, wenn 
man gezwungen war, Farbe zu bekennen, auf die nahe Stadt⸗ 

kirche verwieſen oder mit dem Hinweis auf bald vorzulegende 

Riſſe vertröſtet. Anterm 17. Februar 1827 konnte die Kath. 

Kirchenſektion dem Generalvikariat mitteilen, daß laut Erlaß der 

Hofdomänenkammer die Bezirksbauinſpektion Freiburg am 
22. Januar berichtet habe, daß dieſer Gegenſtand, durch Krank⸗ 

heit und dringende Geſchäfte bis dahin abgehalten, noch im 

Laufe dieſer Woche erledigt und überreicht werden wird. Tat⸗ 

ſächlich wurden auch der Hofdomänenkammer am 24. Januar 

Riſſe und ÜGberſchläge zugeſtellt, aber von dieſer unterm 
28. März der Bauinſpektion wieder zurückgegeben, mit dem 

Auftrag, den anfänglichen Bauplan wieder umzuarbeiten und 
ſowohl die älteren als auch die neueren Pläne und Aberſchläge



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 117 

dem Kreisbaumeiſter Arnold zu übergeben, welcher ſie zugleich 
mit ſeinem Gutachten vorzulegen habe. „Durch die eingeleitete 

Abänderung des urſprünglichen Bauplanes werde eine ſchick— 

lichere Stellung des Gebäudes und die Gewinnung des erfor— 

derlichen Raumes für den Fall einer künftigen Erweiterung der 

Kirche beabſichtigt und zugleich, wiewohl mit größerem Koſten— 

aufwand, der Abelſtand zu vermeiden geſucht, daß nicht, wie an— 

fänglich projektiert, der Turm auf die eine Seite der Kirche 

kommt. .. Bei der Erſchöpfung des Baufonds durch die 

großen demſelben gegenwärtig aufliegenden Baulaſten und bei 
dem Umſtand, daß der Kirchenbau zu Herdern keineswegs ſo 

dringend iſt, die dortige kleine Gemeinde wohl noch ein weiteres 

Jahr die vorhandene alte Kirche benutzen kann, muß indeſſen 

die Ausführung des Baues zur nächſten Budgetperiode aus⸗ 
geſetzt bleiben r.“ Gegen dieſe im Schlußſatz geäußerte An⸗ 

ſchauung legte das Pfarramt am 30. Mai 1827 kräftigſte Ver⸗ 

wahrung ein, da ein Neubau, der ſchon 1786 als notwendig 

bezeichnet wurde, keineswegs im Jahre 1827 als nicht dringlich 
angeſehen werden könne. Unterm 5. Januar 1828 verlangte die 

Kath. Kirchenſektion von der Hofdomänenkammer alsbaldige 

Vorlage der Riſſe, mit dem Beifügen. daß man im Einverſtänd⸗ 

nis mit dem Generalvikariat wünſche, die Ausführung dieſes 

Baues nicht länger verſchoben zu ſehen. Die Hauptſchuld an 

dieſer unſeligen Verſchleppung ſchreibt Dekan Biechele dem 

Generalvikariat gegenüber am 29. Februar 1828 dem Bezirks⸗ 
baumeiſter Lum pp zu, „der den Bau gar nicht für nötig halte, 

worüber er aber nicht zu entſcheiden habe ... um ſo weniger, 

da er behaupte, den Bewohnern Herderns ſtehe der Beſuch 

der Kirchen in Freiburg zu. Aber gerade das Auslaufen der 
Pfarrkinder iſt ein Mitgrund der Notwendigkeit“. Auf wieder⸗ 
holtes Drängen der Kath. Kirchenſektion konnte ſie am 26. April 

1828 dem Generalvikariat unter Berufung auf ein Reſkript der 

Hofdomänenkammer vom 16. April mitteilen, daß die Bau⸗ 
inſpektion Freiburg zum 4. Mal zur Ausfertigung der Pläne 
und Aberſchläge und deren behördliche Abergabe an Kreisbau— 

122 Hofdomänenkammer an Kath. Kirchenſektion, Miniſterium des 

Innern vom 28. März 1827 Nr. 5825.
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meiſter Arnold unter Bedrohung ernſtlicher Maßregeln erinnert 

worden ſei. Anterm 21. Juni konnte die Kirchenſektion dem 

Generalvikariat endlich die Riſſe der Bauinſpektion ſamt Aber— 

ſchlägen und einem Gutachten Arnolds zur Kenntnisnahme und 

Außerung vorlegen. Die Baudirektion in Karlsruhe, die ſchon 

an den früheren Entwürfen manche in den jetzigen berückſichtig⸗ 

ten Ausſetzungen zu machen hatte, beanſtandete diesmal, daß 

der Chor nicht genügend beleuchtet, die Vorhalle unter dem 

Turm im Verhältnis zur Tiefe zu ſchmal ſei, daß einerſeits auf 

das Außere zweckloſe Verſchwendung verwendet werde, wäh— 

rend andererſeits durch allzugroße Armut die Daverhaſtigkeit 

leiden müſſe; weiter könne das die Kirchendecke tragende Hänge— 

werk mit etwas weniger Holz konſtruiert werden; am beſten 

aber würde dasſelbe in einen ganz einfachen offenen Dachſtuhl 

verwandelt, indem durch zwei leichte Bogenſtellungen die 

Kirchendecke unterſtützt und die Kirche ſelbſt in drei Schiffe 

geteilt würde, was nicht viel mehr koſten würde und den Vor— 

teil gewähre, daß dieſelbe, ohne wirklich erhöht zu werden, das 
gedrückte Verhältnis verliere. And ſchließlich mache „das flache 

Turmdach auf dem ſteilen Kirchendach einen widerlichen Kon— 
traſt“. Das Pfarramt wollte (14. Juli 1828) indes von dieſen 

vorgeſchlagenen Verbeſſerungen nicht viel wiſſen, im Gefühl, 

daß dadurch nur wieder eine neue Verſchleppung verurſacht 

werde: „So ungeneigt die Baudirektion zu Karlsruhe zum An— 
raten auf Ausführung des von Bezirksbaumeiſter Lumpp gefer— 

tigten und von Kreisbaumeiſter Arnold ohne Tadel revidierten 
Kirchenplanes und mehrerer ihr zum Teil weſentlich ſcheinenden 

Mängel wegen ſich erklärt, ſo glauben wir für deſſen Ausfüh⸗ 

rung uns ausſprechen zu müſſen“. Die gerügte Dunkelheit des 

Chores ſei belanglos, da zwei Fenſter vorgeſehen ſeien, während 

die neu erbaute Kirche zu Zähringen gar kein Chorfenſter habe 

und der dortige Pfarrer doch ſehr zufrieden ſei. Jedenfalls 

könne man ſich für Dreiſchiffigkeit der Kirche nicht ausſprechen. 

Die Kirche in Zähringen habe, trotzdem ſie um einige Schuh 
breiter ſei, auch nur ein Schiff. And was liege an dem widrigen 

Kontraſt des flachen Turmdaches mit dem ſteilen Kirchendach; 
vielleicht ſtelle es ſich in der Wirklichkeit weit beſſer dar als das 

beobachtete Verhältnis beider Dächer der Kirche zu Zähringen,
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das noch jedermann betadelt habe. Hauptſache für den Pfarrer 
ſei, möglichſt raſche Ausführung ohne weitere Verzögerung. 

Wieder vergehen aber Monate, bis die Kath. Kirchenſektion 

der Hofdomänenkammer über die beabſichtigte Amarbeitung des 

Riſſes vom 14. Oktober 1828 (Nr. 12 359) antworten kann, 

„man habe nichts zu erinnern, daß der neue Kirchenbau in 

Herdern ebenfalls nach dem von der Großh. Baudirektion für 
die Kirche zu Lembach entworfenen Plan mit Rückſicht auf die 

Modifikationen, welche das Erzb. Generalvikariat dabei vor— 
geſchlagen hat, zur Ausführung gebracht werden wolle. Man 

überlaſſe es der Hofdomänenkammer, die Großh. Baudirektion 
zur Fertigung des Bauriſſes mit behöriger Rückſichtnahme auf 

die Lokalität, Seelenzahl und die erwähnten Modifikationen zu 

veranlaſſen ... man müſſe ſich jedoch mit dem Wunſche des 
Erzb. Generalvikariates dahin vereinigen, daß die erforderliche 

Vorkehr noch dieſen Winter getroffen und der Bau bis nächſtes 

Frühjahr, ſei es nach dem neu zu fertigenden oder dem ſchon 
vorliegenden Riß, müßte wirklich in Vollzug geſetzt werden“. 

Im Jahre darauf (24. Sept. 1829) ſchrieb das Pfarramt 

dem Generalvikariat: „Wir haben uns anſchaulich überzeugt, 

daß der voriges Jahr gefertigte Riß daſiger Kirche zur Am— 
arbeitung in drei Schiffe in der Kanzlei des Herrn Bezirks— 

baumeiſters Lumpp vorliege. Da nun nach mündlicher Erklärung 

desſelben keine Geneigtheit ſich zeigt, beſagte Amarbeitung in 

dieſem Jahre noch vorzunehmen, ſo ſehen wir uns genötigt, 

Erzb. Generalvikariat zu bitten, Höchſten Ortes auf unverzüg— 

liche Amarbeitung zu dringen.“ Zwar wurde diesmal die Bau— 

inſpektion von Großh. Hofdomänenkammer an die Auflage der 

Amarbeitung erinnert; aber Greifbares iſt nicht erfolgt. Am 

8. März 1830 hören wir von der Hofdomänenkammer: „Die 

artiſtiſchen Vorarbeiten über den fraglichen Kirchenbau beruhen 

gegenwärtig bei Gr. Baudirektion, wo ſie einer uns ſehr not— 

wendig erſcheinenden, umfaſſenden Prüfung unterzogen werden“; 

und am 4. Januar 1831 von der Kath. Kirchenſektion, daß ſich 
nach einem Reſkript der Hofdomänenkammer „bei dem Plane 

zu dieſer Kirche abermal Anſtände ergeben hätten, welche deſſen 

nochmalige Amarbeitung notwendig machen“. Nach einer Mit⸗ 

teilung Kath. Kirchenſektion an das Generalvikariat vom
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4. September 1833 (Nr. 9453) ſei die Bezirksbauinſpektion 
Freiburg zur Entwerfung eines den Erinnerungen der Ober— 

baudirektion entſprechenden Planes beauftragt worden. Man 
verſteht, daß das Generalvikariat unterm 14. Februar 1834 ſehr 

ungehalten der Kath. Kirchenſektion ſchreibt: „Wir erlauben uns 

auf dieſen wahrlich über alle Gebühr verzögerten Kirchenbau 

angelegentlichſt zu erinnern.“ Aber die Hofdomänenkammer hat 

laut Reſkript an Kath. Kirchenſektion vom 10. März 1834 
bereits über ihr Budget verfügt; rechtzeitig wird ſie daher von 

dieſer am 11. Oktober 1836 daran erinnert: „Da der Zeitpunkt 

zur Aufſtellung des künftigen Budgets erſchienen iſt, ſehen wir 
uns veranlaßt, abermals zu erſuchen, hiebei auf die Koſten für 

den neuen Kirchenbau in Herdern um ſo ſicherer Bedacht nehmen 

zu wollen, da dieſer Kirchenbau ohnehin auf einer privatrecht⸗ 

lichen Verpflichtung beruht und deſſen Dringlichkeit allſeitig 

anerkannt iſt.“ Noch vergehen zwei volle Jahre mit Klagen und 
leeren Vertröſtungen. Unterm 19. Juni 1838 (Nr. 10 783) kann 

endlich Kath. Kirchenſektion dem Erzb. Generalvikariat die er⸗ 

löſende Mitteilung machen, daß der neue Plan der Bauinſpek— 
tion Freiburg mit gefl. Rückſichtnahme auf die Bemerkungen 

der Gr. Baudirektion zur Ausführung genehmigt worden iſt. 
Bauunternehmer war Joh. Wagner aus Rotweil; die Bau— 
arbeiten unterſtanden der Leitung des ſtädt. Bauverwalters 
Joſeph Röſch. Am 21. Oktober 1839 fand die Grundſtein⸗ 
legung ſtatt, nachdem die alte Kirche im Juni 1839 abgebrochen 
worden war. Im März 1839 wurde der Gottesdienſt in die 

Friedhofkapelle während der Bauarbeiten verlegt. Am 

14. September 1841 iſt nach Mitteilung des Pfarramtes der 

Bau fertig und erhielt am 21. Oktober 1841 die feierliche 

Weihe; die Inneneinrichtung fehlte aber noch Anfang 1843, das 

Pfarramt wandte ſich daher am 30. Januar an das Ordinariat: 
Die Großh. Hofdomänenkammer habe nur einen Hochaltar, 
d. h. eine Menſa mit Tabernakel genehmigt. „Erſt ſeit einigen 
Jahren wurden auch in der Umgebung von Freiburg mehrere 

Altäre ohne Zugaben von Verzierungen errichtet, ſo außer in 
Bollſchweil in Amoltern und Waltershofen. Sie werden aber 

ſo ungenügend gefunden, daß Se. Exzellenz, der ſel. Erzbiſchof 
Ignaz ſelbſt über den Altar in Amoltern ſeine Anzufriedenheit
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ausgeſprochen haben ſoll und wegen Abänderung des Altares 
zu Waltershofen Verhandlungen gepflogen würden.“ Die 
Stadtgemeinde lehne jede Verpflichtung ab. „Sonſt gilt die 

Erbauung und Ausſtattung einer Kirche jedem Bürger und ſo— 
mit auch ſeinen Vorſtehern als die heiligſte Angelegenheit, und 

in der ärmſten Dorftirche werden oft hiezu alle Mittel auf— 

geboten, wiſſend, daß es Gottes Ehre gilt und die Erbauung 

und Andacht nicht bloß der ganzen gegenwärtigen, ſondern auch 
der künſtigen Geſchlechter, und hier wird es als eine Sache 

bezeichnet, die den Gemeinderat nicht berühre.“ Der Pfarrer 

hofft und bittet das Erzb. Ordinariat, auf den Gemeinderat 
einzuwirken, daß die nötigen Mittel bewilligt werden für Aus— 

ſchmückung der Kirche, nämlich für einen Hochaltarauſſatz, für 

ein Altarblatt der Auferſtehung Chriſti dafür und für Vergol⸗ 

dung der weſentlichen Teile der Innenausſtattung, wie Kanzel 

und Altäre. Dieſen Bericht ergänzte das Pfarramt ſchon gleich 

am folgenden Tage, 31. Januar, nachdem inzwiſchen die Ent⸗ 
ſchließung der Hofdomänenkammer genauer bekannt geworden 

war: genehmigt wurde die Anſchaffung eines Hochaltars, zweier 

Lichtſtöcke, der Kanzel, des Taufſteins und zweier Beichtſtühle, 
aber alles nur in Ölfarbanſtrich, ohne jede Vergoldung. „Dar⸗ 

nach würde der Hochaltar die nämliche Ausſchmückung erhalten 

wie das Zimmergetäfel der gemeinſten Wirtsſtube, wie jede 
Küche oder Zimmertüre — eine monoton gemeine öBlfarbe. 

Daß man in der Sparſamkeit gegen die Gotteshäuſer ſo weit 
geht, iſt wahrhaft betrübend. Unſeres Wiſſens iſt dies der erſte 

Fall der Art.“ Vorſtellungen bei der Regierung hatten keinen 

anderen Erfolg, als die durch miniſterielle Entſcheidung vom 

6. Juni 1845 ergangene Beſtätigung, daß für weitere Aus⸗ 
ſchmückung des Hochaltars und der Seitenaltäre der Stadt die 

Laſt der Koſtendeckung zufalle. Aber von der war ſchon früher 

abſchlägiger Beſcheid gekommen. Bei dieſer Sachlage war man 

erſt im Jahre 1850 imſtande, für den Hochaltar ein Altarblatt 

der Taufe Chriſti von dem Freiburger Maler Ganter anzu— 
ſchaffen. 

In ihrer heutigen Erſcheinung iſt die Kirche ein charakte⸗ 

riſtiſches Beiſpiel jener durch Hübſch beſtimmten Abergangskunſt 

vom Klaſſizismus zum romaniſchen Stil. Die vielerlei Bean—
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ſtandungen der Riſſe durch die Baudirektion bezogen ſich zu 
einem guten Teil wohl auf den klaſſiziſtiſchen Grundzug des 

Lumppſchen Entwurfes. Der Faſſadenturm iſt verhältnismäßig 
hoch und ſchlank geworden, an den vier Ecken abgeſchrägt, die 

nachträgliche Höherführung zeigt ſich an dem Abergang eines 

oberen Zeltdachſchluſſes in einen ſchlanken Helm. Die verputz— 
ten Außenwände ſind zwiſchen den Fenſtern mit kräftigen 

Strebepfeilern beſetzt. Ein klaſſiziſtiſch profiliertes Geſims zieht 

ſich unter dem Dachanſatz herum. Das dreiſchiffige Innere iſt 

flachgedeckt und zeigt Hallenkirchentyp. Weite, faſt bis zur Decke 

reichende Rundbögen ruhen auf Viereckpfeiler. Der halbrund 

geſchloſſene Chor iſt von großer Breite. 
Freiburg-Günterstaluns. Die alte Kloſterkirche 

war nach der Säkulariſation Pfarrkirche geworden; die Kon— 
ventsgebäude wurden zunächſt in eine Spinnerei der Familie 

von Hermann, ſpäter in eine Brauerei verwandelt. Ein Brand 

vernichtete im April 1829 Dach und Obergeſchoß des Kloſters 
und auch Dach und Innenausſtattung der Kirche. Schon 

unterm 9. Juni 1829 wurde Bezirksbaumeiſter Lum pp vom 

Kreisdirektorium unter Berufung auf eine Verfügung der Kath. 

Kirchenſektion vom 27. Mai des gleichen Jahres aufgefordert, 

alsbald für den Wiederaufbau der Kirche, deren Fundament 

und Stockmauern noch gut ſein ſollen, Riß und Aberſchlag zu 
fertigen und baldigſt mit gutächtlichem Bericht vorzulegen, da 

die Wiederherſtellung in mancher Hinſicht dringend ſei. Aber 

ganz ſo eilig, wie es hier verlangt wurde, ging die Erledigung 

doch nicht vor ſich. Am 20. Januar 1830 bezweifelte das Stadt— 
amt der Bezirksbauinſpektion gegenüber, ob der Bau in dieſem 

Jahr noch vorwärts geht und empfahl Abdeckung der offenen 

Mauern, um ſie vor den Witterungseinflüſſen zu ſchützen. Am 
27. Auguſt 1831 konnten endlich die Pläne dem Stadtamt vor— 

gelegt werden und erſt am 21. September 1832 die Kreisregie— 

rung die Baugenehmigung der Hofdomänenkammer mitteilen. 

Lumpp war inzwiſchen nach Karlsruhe bzw. Bruchſal verſetzt 

und die Bezirksbauinſpektion hatte einige Anderungen an ſeinem 

123 G.⸗L.⸗A. Gr. Bad. Stadtamt Freiburg. Verwaltungsſachen. 

Günterstal: Kirchenſachen: Faſz. 1867 (Zugang 1906 Nr. 34).
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Entwurf vorgeſchlagen, deren Behebung angeordnet wurde. 

Am 7. Januar 1834 konnte die Kreisregierung davon Kenntnis 

geben, daß die Hoſdomänenkammer bereits im Dezember des 

abgelaufenen Jahres den Auftrag zur Anſchaffung von Altären, 
Kanzel, Taufſtein und Beichtſtuhl gegeben habe. Beim Wieder— 

aufbau der Kirche (1834/35) hielt man ſich ziemlich genau an 

den durch die Amfaſſungsmauern feſtliegenden Grundriß einer 

kreuzförmigen Anlage mit Querſchiff. Nur in der Gliederung 

der Faſſade kommt die Neuzeit ſtärker zu Wort. Das Innere 

iſt flach gedeckt und ungemein nüchtern. 

Freiburg-Zähringenn. Die Frage eines Kirchen— 

neubaues wurde ſeit 1784 beſprochen; ſie war aktuell geworden 

durch die bevorſtehende Einpfarrung von Wildtal, nach der das 

bisherige Gotteshaus räumlich unzureichend werden mußte. 

Der Vorderöſterreichiſche Bau- und Raitoffiziant Zengerle 

hatte ſchon im März 1784 nach Anſicht eines Bauplatzes einen 

Riß ausgearbeitet. Die zwei Gemeinden Zähringen und Wild— 
tal wollten freilich vorerſt nichts von einem Neubau wiſſen. 

Bei einer Ortsbeſprechung am 11. April 1786, an der als 

Beamter von St. Peter Franz Anton Steurer, als ſolcher von 
Wildtal Prof. Vannotti von Beroldingen teilnahmen, gab der 

gleichfalls zugezogene Stadtbaumeiſter Leonh. Wippert von 

Freiburg das Gutachten ab, daß die alte Kirche in durchaus 

gutem baulichem Zuſtand ſei und ganz erheblich vergrößert wer— 

den könnte, ſo daß ſie den Raumbedürfniſſen der beiden Ge— 

meinden genügen würde. Am 12. Auguſt des gleichen Jahres 

konnte er auch einen entſprechenden Plan vorlegen. General— 
Bau-⸗Offiziant Zengerle leugnete indes (17. Juli 1786) die 

Möglichkeit einer Vergrößerung des alten Baues, weil ent⸗ 

weder kein Raum dafür vorhanden ſei, oder die Kirche zu un— 

förmliche Geſtalt bekommen müſſe. Trotzdem arbeitete auch er, 

wie die Vorderöſterreichiſche Kammer dem Abt von St. Peter 
mitteilte (21. Mai 1787), einen Erweiterungsbau aus, nach dem 

unter Beiziehung des Stadtbaumeiſters Wippert ein Koſten— 

124 G.-L.⸗A. Stadtamt Freiburg. Verwaltungsſachen. Zähringen: 

Kirchenſachen. 8 Faſz. 1536—44 (Zugang 1906 Nr. 34). — Kempf in 

Zeitſchr. der Geſellſchaft f. Geſchichtskunde 1927, 321. — Vgl. auch Fr. D.⸗A. 

N. F. 8, 259.
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überſchlag anzufertigen und Akkord mit den Anternehmern abzu— 

ſchlieten ſei. Am 20. März 1789 hören wir zum letzten Mal 

von dieſem Projekt, der Abt wurde erſucht, die Baueinleitung 

zu treffen. Dabei blieb es vorerſt; die Gemeinde war offenbar 

noch immer dem Gedanken an eine Bauausführung abgeneigt. 

Erſt im Jahre 1813 brachte Stadtdekan Galura die Frage wie— 

der in Fluß. Nach einem Bericht des Stadtamtes an das 

Kreisdirektorium vom 18. Juni 1818 fand eine gemeinſchaftliche 

Ortsbeſichtigung ſtatt, wobei die Gr. Baudirektion feſtſtellte, 

daß die bisherige Kirche niedrig, feucht, ungeſund und kaum für 

ein Drittel der Kirchenbeſucher zureichend iſt; an eine Erweite— 

rung ſei nicht zu denken, dagegen ein geeigneter Kirchplatz vor— 

handen. Bei dieſem Anlaß ordnete das Stadtamt den ſo— 

fortigen Abbruch des auf dem Kirchhof liegenden Beinhauſes 

an. Am 6. März 1820 ließ die gleiche Amtsſtelle dem Pfarr⸗ 

amt die von Bauinſpektor Arnold ausgearbeiteten Riſſe zu⸗ 
gehen, mit dem Erſuchen, ſie mit dem Ortsgericht zu prüfen und 

darüber ſich zu äußern. Das Arteil des Pfarrers und Orts— 

gerichtes (10. März 1820) fiel durchaus anerkennend aus. Aber 

erſt am 3. Auguſt 1821 konnte die Kreisregierung dem Stadt⸗ 

amt mitteilen, daß Riß und Aberſchläge genehmigt ſeien und 

„daß alsbald dieſes Bauweſen auszuführen und die Vergebung 

durch Kreisbaumeiſter Arnold vorzunehmen ſei“. Maurer⸗ 

meiſter Meisburger von Kenzingen übernahm am 22. Sep⸗ 

tember 1821 die Bauausführung um 11 185 fl. Im Frühjahr 

1822 wurde mit den Arbeiten begonnen; die alte Kirche blieb 

noch bis zur Fertigſtellung der neuen ſtehen; im Juli des gleichen 

Jahres wurde der Grundſtein gelegt. Da die Fronfuhren von 

der Gemeinde Wildtal ſehr ſäumig betrieben wurden, ver— 

zögerte ſich die Fertigſtellung des Baues bis ins Frühjahr 1823. 

Zur Innenausſtattung des neuen Gotteshauſes erſteigerte man 

am 8. Auguſt 1822 aus der Freiburger Franziskanerkirche 

3 Altäre, worunter der Hochaltar war, Kanzel, Beicht- und 

125 Gemeint iſt die Auguſtinerkirche, die einige Zeit den Franzis⸗ 

kanern überlaſſen war. In der „Freib. Ztg.“ 1822 Nr. 168 vom 31. Juli 

war ausgeſchrieben die Verſteigerung von 4 Altären und Kanzel, einer 

Orgel, von Beicht- und Betſtühlen aus der vorigen Franziskanerkirche, 

endlich aus der St. Martinskirche die eines Hochaltars.
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Betſtühle; da der Gemeinde aber die Altarſteine vorenthalten 

wurden, mußte ſie im November an die Bedingung der Bar⸗ 

zahlung erinnert werden. Für die Faſſung der zwei Seiten— 

altäre empfahl Arnold (6. Sept. 1823) unter Berufung auf 
ſeine ſoliden und ſchönen Arbeiten in Stetten, Eichſel und Iſtein 

den als ſehr chriſtlicher und fleißiger Mann bekannten Stukka⸗ 

tor Wilhelm, der dafür 187 fl. beanſpruchte. Am 15. Sep⸗ 
tember 1823 ermächtigte das Direktorium die Religionsfonds⸗ 
verwaltung, das im Kirchendepoſitorium aufbewahrte fragliche 

Gemälde, die Abnehmung Chriſti vom Kreuz vorſtellend, aus 

der ehevorigen Kapuzinerkirche in Freiburg, zum Hochaltar ihrer 

neuen Kirche gegen Barzahlung von 15 fl. abzugeben. And im 

gleichen Monat wird die Anſchaffung einer neuen Orgel nach dem 
Riß des Kreisbaumeiſters genehmigt. Die Statue des hl. Blaſius, 

des Patrons, ſollte Wilhelm im November 1823 neu faſſen 
und ein Poſtament aus geſchliffenem Gipsmarmor dazu fertigen 

um den Betrag von 66 fl.; die Kreisregierung ſchlug eine 

„Moderierung der Koſten“ vor, die erzielt werden könnte durch 

„eine gleichmäßige ſteingraue Farbe“, doch widerſetzte ſich 

Arnold dieſem Anſinnen. Die Kirche iſt ein typiſcher Bau des 
Weinbrennerſtiles in einfachen Formen. Der Chor hat Recht⸗ 

eckſchluß; der Turm iſt wuchtig und gedrungen, wenig hoch; die 
wie bei allen Türmen dieſer klaſſiziſtiſchen Zeit angebrachte 

Altan-Balluſtrade ruht auf derben Konſolbalken. An den 

Altären aber kommt noch eine ſtark barocke Tradition durch, vor 
allem am Hochaltar, mit ſeiner von Säulen flankierten ſchräg⸗ 

ſtehenden Pilaſterrahmung. Eingeweiht wurde dieſe Kirche im 

Frühjahr 1823 durch Stadtpfarrer Biechele. 

Fürſtenbergeie hatte bis zum Brande von 1841 eine 

Kirche, die in troſtloſem Zuſtande ſich befand. Alle Repa⸗ 
raturen halfen immer nur, den Einſturz einzelner Teile hintan— 

zuhalten, brachten aber keine durchgreifende und gründliche 

Inſtandſetzung. So wurde 1812 der ganze Faſſadengiebel neu 
aufgeführt. Aber ſchon im folgenden Jahre kamen jammervolle 

Klagen, daß das Chordach und die Chordecke dem Einſturz nahe 

12⁶ Erzb. Archiv. Fürſtenberg: Kirchenbau. — G.⸗L.⸗A. Bezirksamt 

Hüfingen. Verwaltungsſachen. Fürſtenberg: Kirchenſachen. Faſz. 207/12 

(Zugang 1906 Nr. 11).
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ſei und das Waſſer bei jedem Regenguß in den Chor und bis 

auf den Altar fließe. Baupflichtig war die Fürſtl. Fürſten— 

bergiſche Standesherrſchaft und in beſchränktem Maße die 

Pfarrer von Fürſtenberg und Sumpfohren, von denen der letz— 
tere Jahre lang Klage führte wegen zu hoher Belaſtung. Eine 

notdürftige Wiederherſtellung, für die bei der Vergebung der 

Arbeiten der letztgenannte Pfarrer der Wenigſtbietende blieb, 
erfolgte 1814. Aber ſchon 1835 klagte das Pfarramt wieder: 

„Die hieſige Kirche iſt ſo elend, daß jeder Stall beſſer aus— 

ſieht“. Der Fußboden war ſo löcherig, daß man Gefahr lief, 
die Füße zu brechen. Die Bretterdecke mit einer ſich löſenden 
Kalktünche ſo zermürbt und durchläſſig, daß Anrat und Spreu 

und Hafer bei jeder Erſchütterung auf die Kirchenbeſucher 

herunterrieſelten; durch die ruinöſe Chordecke drang der Regen 
auf die Altäre; die Mauern und Fundamente zeigten Riſſe 

und Ausbeulungen. Kurz es war nach amtlicher Feſtſtellung 

ein Zuſtand äußerſter Verwahrloſung und Armſeligkeit. Der 

Fürſtlich Fürſtenbergiſche Bauinſpektor Weißhaar wollte, 
entgegen der bezirksamtlichen Forderung, nur die allerdring— 

lichſten Schäden ausbeſſern laſſen, wogegen ſich das Pfarramt 

in immer dringlicheren Geſuchen verwahrte. Radikal gelöſt 
wurde dieſe Frage erſt durch höhere Gewalt. Am 18. Juli 1841 

war der ganze Ort mitſamt der Kirche und dem Pfarrhaus einer 

Brandkataſtrophe zum Opfer gefallen. Aus der Kirche hatten nur 

drei Meßgewänder und ein Rauchmantel gerettet werden 

können; der Pfarrer ſelber hatte alles bis auf einen Stock und 

ein paar Hoſen eingebüßt. Die Pfarrangehörigen wurden bis 

zum Aufbau des Ortes an anderer Stelle auf die Nachbar— 
gemeinden verteilt; der Pfarrer, zu deſſen Gunſten eine Kollekte 
unter den Amtsbrüdern zur Wiederbeſchafſung von Kleidung 

und Haushalt durchgeſührt wurde, fand Anterſchlupf in dem 

damals noch ſtehenden Kloſter Neudingen. 

Der Wiederaufbau der Kirche ließ faſt anderthalb Jahrzehnte 
auf ſich warten. Erſt erging man ſich in langen Auseinander— 

ſetzungen über die Koſtenverteilung unter den Baupflichtigen, 

in deren Verlauf der Pfarrer von Sumpfohren wegen geringen 

Einkommens vom Kath. Oberkirchenrat von einer Mitbaulaft 

freigeſporchen wurde, nicht ohne Einſpruch der Fürſtlichen Do—
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mänenkanzlei, dann war die Gemeinde wieder lange Zeit 

ungehalten über die Abſicht der Fürſtl. Standesherrſchaft, die 

Bauſumme von der Zehntablöſungsquote abzuziehen. 1846 

wurde geklagt, daß die Bezirksbauinſpektion Donaueſchingen 
noch immer keine Pläne fertige, das Bezirksamt möge den Auf— 

trag an einen andern Bauverſtändigen erteilen. Darauf ſchlug 

Bezirksbauinſpektor Lembke, der mit andern dringlichen 

Geſchäften überhäuft war, den in Donaueſchingen damals wei— 
lenden Architekten Schwab vor. Aber deſſen Pläne wurden 

vom Kath. Oberkirchenrat 1847 auf Grund eines Gutachtens 

des Baurats Fiſcher zu klein und der vorgeſehene Bauplatz 

ungeeignet gefunden. Nun ging der Streit in ſehr erregten 

Auseinanderſetzungen zwiſchen Gemeinde und den amtlichen 

Inſtanzen um den Bauplatz; der Wiederaufbau des Ortes war 

alsbald nach dem Brande ohne Plan und Amſicht erfolgt, ſo 

daß die Einordnung der Hauptgebäude nahezu unmöglich war. 

Bauinſpektor Lembke entwarf in den Jahren 1850 bis 1852 

mehrere Riſſe für die Anlage der Kirche, des Pfarrhauſes und 
des dazu gehörigen Okonomiegebäudes, und zwar auf den 

Hauptplatz des Ortes, zuletzt in einer ausgeſprochen unregel— 

mäßigen, mehr maleriſchen Gruppierung. Oberbaurat Fi— 

ſcher ſtellte aber in ſeinem Gutachten erhebliche Mängel 

doran feſt und legte unterm 14. Februar 1852 einen anderen 

Vorſchlag vor, dem der Kath. Oberkirchenrat die Zuſtimmung 
mit der Anweiſung zur baldigen Ausführung erteilte. Gegen 

ihn ſprach ſich aber wieder die Gemeinde aus mit der Begrün— 

dung, daß der neue Plan Angrenzerrechte verletze, einen öffent— 

lichen Weg durchſchneide und dem Pfarrhaus weder Hof noch 

Garten ſchaffe. In Berückſichtigung ſolcher Einwendungen 
fertigte nach einem inzwiſchen erfolgten Wechſel in der Leitung 

der Bezirksbauinſpektion Donaueſchingen der neue Bauinſpek— 

tor Bayer einen die Gemeinde in der Hauptſache zufrieden— 

ſtellenden Bauplan, der am 21. Januar 1853 die Zuſtimmung 

der Seekreisregierung und am 7. Juni die des Kath. Ober— 

kirchenrates erhielt. Länger, faſt ein Vierteljahr, dauerte die 

Prüfung der Kirchenbehörde, weil das Pfarramt und Dekanat 

keine Begleitgutachten eingeſchickt hatten. Am 25. Januar 1854 

konnten dann endlich die Arbeiten vergeben werden; Architekt
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Teufel, der die Detailpläne fertigte, hatte auch die Bau⸗ 
leitung. Schon kurz vor Weihnachten konnte der Neubau wie⸗ 
der zum Gottesdienſt benutzt werden. In den allgemeinen 

Formen iſt er verwandt mit der Kirche in Döggingen. Die 

Herſtellung der Inneneinrichtung ließ aber noch weitere zwei 
Jahre auf ſich warten. Die Bezirksbauinſpektion hatte dafür 

die Zeichnungen zu machen und mußte wiederholt vom Bezirks⸗ 

amt wie Kreisregierung daran erinnert werden. Am 16. Fe⸗ 

bruar 1857 lag endlich der Akkordabſchluß auch für Altäre, 

Kanzel und Taufſtein mit Ziegler in Sumpfohren um den 

Preis von 1270 fl. vor, der im Juni und Juli die Genehmigung 
der Kreisregierung und der Kirchenbehörde erhielt. Ende des 

Jahres konnten dieſe kirchlichen Ausſtattungsſtücke aufgeſtellt 

werden, in einfachſter Ausführung, ſo daß das Pfarramt am 

13. Januar 1858 dem Bezirksamt meldete, daß „die aufgeſtellten 

Altäre etc. zur Vollendung und Verzierung noch anſehnliche 

Mittel erforderten“. Es wurde denn auch im folgenden Jahre 
ein Seitenaltarbild des hl. Leonhard von Profeſſor Singer 

um 88 fl. erworben. 

Furtwangen!“. Auch hier war am 23. Juni 1857 

die alte Kirche nebſt einem Teil des Ortes niedergebrannt. 

Schon anfangs Januar 1858 konnten die von Bezirksbaumeiſter 
DTeufel geſertigten Riſſe und Aberſchläge zu einem erheblich 

größeren Kirchenneubau vorgelegt werden. Oberbaurat 

Fiſcher, den der Kath. Oberkirchenrat um ein Gutachten er— 

ſucht hatte, ſprach ſich im allgemeinen befriedigt aus (12. Juni), 

nur wünſchte er genügendere Beleuchtung des ganz ſenſterloſen 

Mittelſchiffes und beanſtandete die leere ungegliederte Wand— 

fläche über den Mittelſchiffarkaden. Er ſchlug vor, die Seiten⸗ 
ſchiffdächer erheblich tiefer, faſt flach zu legen und ſie mit Blech 

oder Schiefer abzudecken. Auch für den Turm wurden Unde— 

rungen in Vorſchlag gebracht, da er im Vergleich zum Anterbau 

zu ſchwer und von zu einfacher Architektur ſei. Dieſe Vorſchläge 
fanden die Zuſtimmung des Kath. Oberkirchenrates (22. Juni 
1858 Nr. 11 546) wie des Erzb. Ordinariates (2. Juli 1858), 

die der Gemeinde nach Bericht des Dekanates (2. Sept. 1858) 

127 Erzb. Archiv. Furtwangen: Kirchenbauſachen.
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nur zum Teil. Mit Fiſchers Anregung, ſtatt der Rundbogen⸗ 

form der Fenſter den Spitzbogen zu wählen, war die Gemeinde 
wegen der dadurch bedingten Koſtenerhöhung nicht einverſtan— 

den. Auch den Turm wollte ſie in der nach dem Riß vor— 
geſehenen Wuchtigkeit und gedrungenen Maſſigkeit ſchon wegen 

des ſchweren Geläutes ausgeführt ſehen. Nach der Akkordver— 

gebung am 11. Dezember 1858 wurde im Frühjahr des folgen— 

den Jahres mit dem Bau begonnen, am 11. Oktober 1859 der 

Grundſtein gelegt; im Sommer 1861 ſtand der Rohbau fertig 
da und wurde gleich proviſoriſch bezogen. 1862/63 wurden 

Kanzel und Altäre durch Bildhauer Eckert in Freiburg erſtellt. 

Am 27. Juli 1863 wurde unter Vorlage von Skizzen die 

Genehmigung zu einem von Hiſtorienmaler Fuchs in München 

(aus Bräunlingen ſtammend) zu malenden Hochaltarbild der 
Himmelfahrt Chriſti eingeholt. 

Gailingenim. Die alte Kirche war 1812/13 ſo ſchlecht 
imſtand, daß nach Bericht des Pfarramtes das Waſſer durch die 

Decke läuft, von Zeit zu Zeit Stücke der Stuckdecke herunter⸗ 

ſtürzen und die Helmſpitze des Turmes ganz durchgefault iſt. 

Das Pfarramt beantragte daher beim Amt Radolfzell An— 

bringung eines neuen Dachſtuhles und eine erhebliche Ver— 

größerung. Die Hofdomänenkammer, der als Rechtsnachfol— 

gerin des Stiftes Allerheiligen in Schaffhauſen die Baupflicht 

oblag, ließ zunächſt durch das Finanzminiſterium das Geſuch 
ablehnen; doch konnten 1816 die Arbeiten unter Leitung des 

Landbaumeiſters Thiery ausgeführt werden. 1837 kamen 

auch neue Altäre in die Kirche. 1914 wurde dieſe alte Kirche 

durch einen üppigen Kathedralneubau erſetzt. 

Geißlingentn. Die Katharinenkapelle des Ortes ent⸗ 

hält noch weſentliche Reſte aus der Barockzeit. Sie war nach 

einem gutächtlichen Bericht des Bauinſpektors Kaiſer von 

Tiengen an das Bezirksamt vom 23. Januar 1818, „ein⸗ 

ſchlüſſig der Mauern nur 32 Schuh lang, baufällig und keiner 

128 G.⸗L.-A. Bezirksamt Konſtanz. Verwaltungsſachen. Gailingen: 

Kirchenbauſachen 1812—64. 
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Reparation mehr fähig. Im Verhältnis zur Seelenzahl iſt ſie 

um die Hälfte zu klein“. Kaiſer hat darum auf die Weiſung 

des Kreisdirektoriums Riß und Aberſchlag zu einem Neubau 

gefertigt, bei dem der alte nur zu erhöhende Turm auf der Süd— 

ſeite des Chores erhalten bleiben ſoll. Der Entwurf, der einen 

verhältnismäßig großen polygonen Chor vorſah, zeigt ganz 

ſchlichte klaſſiziſtiſche Formen, halbrunde hohe Fenſter und ein 
ſchlichtes Eingangsportal mit profiliertem Sturz. Der Fall lag 

nun hier inſofern verwickelt, als auch die Mutterkirche in 

Grießen nach einer Vergrößerung oder mindeſtens Inſtand— 
ſetzung verlangte; in der Tat gab das Miniſterium des Innern, 

Kath. Kirchenſektion, eine entſprechende Weiſung (18. März 

1819) aus: die Kirche in Grießen ſei durch Verlängerung des 

Chores zu vergrößern und die Filialkirche in Geißlingen not— 

dürftig zu reparieren. Bauinſpektor Fritſchi in St. Blaſien 

arbeitete auch einen Entwurf dafür aus, der aber nach einem 
Bericht des Bezirksamtes Tiengen an das Kreisdirektorium 

vom 29. Juni 1819 „die an ſich ſchöne Kirche in Grießen in 

einen unförmlichen Kaſten verwandelt, ohne Not, da die Ge— 

meinde lange nicht ſo viel Kirchenbeſucher hat“. Dagegen ſei in 

Geißlingen wirklich eine neue Kirche nötig, für deren Koſten— 

beſtreitung die Gemeinde willfährig ſei und auch die nötigen 
Mittel habe. Inzwiſchen wurde in Geißlingen die Baufrage 

dadurch akut, daß nach dem Bericht des Pfarramtes vom 
2. Dezember 1819 an die Kath. Kirchenſektion, „das hölzerne 

Täfer im Chor am 23. November herunterfiel, ſo daß keine 

Meſſe mehr geleſen werden kann“. Bisher ſeien werktägig 

etwa 25—27 hl. Meſſen jährlich darin gehalten worden; im 
übrigen habe die Gemeinde darin den Roſenkranz gebeten. 

„Abſolut notwendig“, bemerkt der ſtark weſſenbergianiſch ge— 
ſinnte und von Ergebenheit gegen Karlsruhe und das Großh. 

Ararium überfließende Pfarrer, „iſt daher dieſe Filialkirche, 
deren Fonds ſich auf 12 000 fl. beläuft und von der der Pfarrer 

für Anniverſarien 26 fl. 57 bezieht, wohl nicht“. Im Falle eines 

Neubaues müßte man ſie ganz abbrechen und 20 bis 21 Schuh 

verlängern. Sonſt wäre es ſchade für jeden Kreuzer. Gegen 

Bewilligung eines eigenen Gottesdienſtes werde er aufs ent— 

ſchiedenſte ſein; und im Falle eines Zugeſtändniſſes ſich einen



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 131 

andern Pfarrdienſt im Breisgau anweiſen laſſen. Die Kath. 

Kirchenſektion ließ ſich aber durch dieſe Vorſtellungen nicht be— 

irren, ordnete den Neubau und Einrichtung eines ſonntäglichen 

Gottesdienſtes in dem Filialort an, wogegen das Vikariatsgehalt 

von 240 auf 350 fl. erhöht wurde; der am 27. Januar 1820 
genehmigte Entwurf Fritſchis zeigt den bisherigen Turm an der 

Weſtfaſſade, einen eingezogenen rechteckigen Chor und daran 

ſüdlich die Sakriſtei. Keinerlei dekorative Motive oder Profile 

ſind verwandt. Ende November 1821 waren die Arbeiten be— 

endigt und im Dezember konnte der Bau benediziert werden. 

Den Hochaltar, auf den die alabaſterweiß gefaßten alten Figuren 

zu ſtehen kamen, erſtellte im Sommer 1821 der Schreinermeiſter 
Alois Pflüger von Birkendorf, Teile davon waren in Gips— 

marmor ausgeführt. Auch die Kanzel, Beichtſtühle und der 

Taufſtein wurden von Pflüger gefertigt. Um dieſe Arbeiten 

hatte ſich auch der Bildhauer Ignaz Brunner beworben 

und ſich ein Ehrenatteſt gegen üble Gerüchte, die gegen ihn im 

Amlauf waren, vom Bezirksamt geben laſſen. Tatſächlich 

wurde auch der Akkord mit ihm abgeſchloſſen, aber im Hinblick 

darauf, daß ſeine Vermögensverhältniſſe nicht die beſten waren, 
vom Bezirksamt nicht genehmigt. 1856/58 bekamen die Altäre 

eine würdigere Verzierung durch Maler Vollmar von 

Säckingen. Beim Neubau dieſer Filialkirche wurde die kleine 

Peſtkapelle, die „auf dem Bühl“ ſtand, abgebrochen und ihr 

Fond zur Deckung der Baukoſten mitverwendet. 

Gernsbach?““. Die alte katholiſche Stadtkirche der 
Schmerzenmutter von 1619 wurde 1833/34 nach den Entwürfen 

von Baudirektor Hübſſch erweitert und mit einem neuen Chor 

verſehen. Aug. Glänz fertigte 1859/61 nach einem ſchon 

1845 vorgelegten Plan einen neuen gotiſchen Hochaltar, für den 

Knittel in Freiburg drei ſpäter (1867) von Fricker in 

Karlsruhe gefaßte Figuren ſchuf (1860). 

Giſſigheimem. Die alte Kirche war 1814 völlig un— 
brauchbar geworden und mußte geſchloſſen und der Gottesdienſt 

130 Erzb. Archiv. Gernsbach: Kirchenbauſachen. 

131 G.-L.⸗-A. Bezirksamt Gerlachsheim: Verwaltungsſachen. Giſſig⸗ 

heim: Kirchenſachen. Vol. ILIII (Zugang 1908 Nr. 94). Vol. III ent⸗ 

9



132 Sauer 

in die viel zu kleine Bettendorff'ſche Orts- oder Schloßkapelle 

verlegt werden. Sie ſtand auf der Höhe über dem Ort inmitten 
des Friedhofes und wurde namentlich im Chor zu Winterszeit 

oder bei langwährendem Regenwetter vom Bodenwaſſerdruck 
ſchwer heimgeſucht. Nach einem Bericht des Pfarramtes an 

das Speieriſche Generalvikariat vom 10. Oktober 1820 

„hätten ſich unter der Kirche, beſonders unter dem Chor ſtarke 

Quellen gezeigt, die im Winter ins Innere gedrängt hätten“. 

Am 5. Auguſt 1816 erſuchte der Ortsvogt das Bezirksamt um 

Verhaltungsmaßregeln, was mit der alten ſeit drei Jahren un— 
brauchbaren Kirche zu machen ſei, nachdem der Turm immer 

gefahrdrohender würde und ſpäter die Glocken kaum mehr ab— 
genommen werden könnten. Nach dem hierauf erhobenen Gut— 

achten des Maurermeiſters Buſchler und des Zimmermeiſters 

Diemert von Tauberbiſchofsheim war „am Turm das untere 

Eck ganz auf beiden Seiten gewichen, auch der dritte Stock durch 

und durch voneinander gewichen, auch war der Turm von dem 

Kirchengemäuer ein halber Schuh gewichen und hatte ſich wirk— 

lich auf eine Seite geſenket“. Es wurden jetzt ſchleunigſt die 

Glocken ausmontiert, die ganze bewegliche Inneneinrichtung, wie 

Altäre, Kanzel, Geſtühl und Emporbühne abgebaut und ent⸗ 
fernt und der Turm abgetragen (1817). Das Nächſte war 

nicht etwa die alsbaldige Vorbereitung des Neubaues, ſondern 

Rechtsſtreitigkeiten und Prozeſſe um die Baupflicht insgeſamt 

wie für einzelne Teile, die zwei Jahrzehnte hindurch zwiſchen 

Gemeinde und der Fürſtl. Leiningiſchen Standesherrſchaft aus— 

gefochten wurden. Dabei hatte ſchon unterm 4. November 1814 

das Oberhofgericht von Mannheim über folgende drei Punkte 

Entſcheidung getroffen: Die Kirchenbaulaſt obliegt der Herrſchaft 

Leiningen; die Notwendigkeit eines Kirchenneubaues iſt hin— 
reichend feſtgeſtellt, die Gemeinde hat den Nachweis zu führen, 

datz der Kirchenfond kaum Aberſchuß über die Beſtimmungs⸗ 

laſten hinaus hat. Trotzdem hier völlige Klärung geſchaffen 

war, ließ ſich Leiningen erſt durch Prozeßentſcheide Stück für 

Stück der Baupflicht aufzwingen und verzögerte dadurch in 

hält die Riſſe und Koſtenberechnung. — Erzb. Archiv. Giſſigheim: Kirchen⸗ 

bauſachen. Vol. I.
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unverantwortlicher Weiſe die Ausführung des Neubaues. Mit 

Vorlage vom 12. Oktober 1830 erhielt endlich das Bezirksamt 

Tauberbiſchofsheim die von der Großh. Oberbaudirektion gefer— 

tigten Pltäne. Auf Erſuchen wurden ſie auch dem Pfarramt 

vorgelegt, das manche Anſtände darüber dem Generalvikariat 

zu machen hatte. Letzteres teilte in der Antwort vom 21. Januar 

1831 dieſe Bedenken und hob ſeinerſeits noch hervor, daß kein 

Platz für den Taufſtein vorgeſehen; auch entſpräche der Chor 

mit ſeinen beſchränkten Maßen nicht den jüngſt ergangenen 

kirchenbehördlichen Beſtimmungen. Das Pfarramt übermittelte 

am 5. Februar 1831 die verſchiedenen kirchlicherſeits noch zu er— 
hebenden Wünſche nach Abänderung, ſo auch den, daß zu dem 

einzigen Eingang noch zwei Nebeneingänge kommen müßten, daß 

die Beichtſtühle zu hinterſt neben dem Emporeaufgang einen 

ganz unſchicklichen und ſtörenden Platz hätten, daß der Chor 

wie Sakriſtei zu klein ſeien. Inzwiſchen wurde zwei Jahre hin— 

durch um die Wahl eines geeigneten Bauplatzes und um die 

dafür in Frage kommende Koſtenpflicht geſtritten. Mit einem 

ganz unverſtändlichen Eigenſinn lehnte die Domänenkanzlei 

jedes Anſinnen, einen neuen Bauplatz zu bezahlen ab, mit dem 

Hinweis, daß die Stelle der alten Kirche einen genügenden 
Bauplatz darſtelle, wiewohl doch hinreichend klar ſich gezeigt 

hatte, daß die Grundwaſſerverhältniſſe dort einen Neubau gänz— 
lich ausſchloſſen. Anterm 12. Februar 1833 beantwortete endlich 

der Fürſtl. Leiningiſche Baumeiſter Brenner auf eine Mahnung 

des Bezirksamtes die im Auftrage der Kirchenbehörde über— 

mittelten Forderungen des Pfarramtes nach einzelnen Ande— 

rungen des Bauriſſes, indem er die verſchiedenen Anſtände als 

unerheblich zurückwies und in unweſentlichen Punkten Abände— 

rung verſprach. Der vorgeſehene Chor ſei groß genug und 

Chorgeſtühl für Honoratiore unnötig. Im übrigen ſei der Riß 

von der Großh. Oberbaudirektion in Karlsruhe ausgegeben und 
auch bereits genehmigt. Aberhaupt ſcheine Pfarrer Seitz keinen 
klaren Begriff von dieſem Kirchenplan zu haben, ſonſt würde 
er weder die Sakriſtei zu klein, noch das mit zehn großen 

Fenſtern beleuchtete Langhaus finſter genannt haben. Trotz 
dieſer unwirſchen Abfertigung ordnete die Regierung des Anter— 

rheinkreiſes (2. November 1833) Berückſichtigung der vorgetra⸗
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genen Wünſche in einem neu zu fertigenden Riß an. Ein 

ſolcher lag auch im Frühjahr 1836 vor; das Pfarramt aber 

meinte dazu (19. Nov. 1836), daß „noch der alte mangelhafte 

Riß vorhanden und die bezeichneten Gebrechen nicht verbeſſert 

ſeien, wiewohl ein gewiſſer zweideutiger und etwas ungebühr— 

licher Bericht des verſtorbenen Herrn Baumeiſters Brenner es 

glauben ließ“. Neue Planentwürfe nebſt den alten Riſſen ließ 

am 6. Dezember 1836 die Kath. Kirchenſektion der Anterrhein— 

kreisregierung zugehen, mit dem Vermerk: „Der frühere Riß 

ſei vom Vorgänger des jetzigen Vorſtandes der Baudirektion 

gefertigt; der jetzige berückſichtige wohl alle Wünſche von Pfarr⸗ 

amt und Ordinariat, ausgenommen die auf Sakriſtei und 

Paramentenkammer ſich beziehenden.“ Es iſt nicht ganz einfach, 
aus dieſer Mitteilung die Namen der zwei Planfertiger heraus— 

zuleſen. Vorſtand der Baudirektion war 1836 und ſchon früher 

Hübſch, der ſeit 1827 Mitglied der Baukommiſſion war. Ob 

der ſchon 1826 verſtorbene Baudirektor Weinbrenner noch mit 

dem erſt 1830 vorgelegten Plan zu tun hatte, iſt kaum glaub— 

lich. An dem neuen Plan, der zwei Türme vorſah, beanſtan— 
dete die Leiningiſche Domänenkanzlei, daß er um 5074 fl. höher 

zu ſtehen komme, als der frühere Entwurf, und das Pfarramt 

(29. April 1837), daß die Beichtſtühle noch immer hinten neben 

dem Haupteingang angebracht ſeien; und daß die Sakriſteitüre 

praktiſcher und billiger angebracht werden könnte. Baudirektor 

Hübſch äußerte zu dieſen Arteilen (22. Aug. 1837): „Man 

glaube, daß dem Leiningiſchen Domänen-Fiskus nicht ausnahms⸗ 
weiſe geſtattet werden dürfte, der Wohlfeilheit wegen unſolide 

ärmliche Kirchen zu erbauen. Die Anſtände des Pfarramtes 
ſeien leicht zu beheben und würden berückſichtigt. Da auch die 

Gemeinde ſtatt zweier nur einen Turm wünſche, ſo habe man 
im Grundriß die erforderlichen Abänderungen und eine neue 

Faſſade projectiert. Indeſſen möchte die dadurch veranlaßte 

Koſtenerſparung ſehr gering ausfallen.“ Als die Leiningiſche 

Domänenkanzlei jetzt nochmals, da man bereits vor dem Bau⸗ 
beginn ſtand, ihre Verzögerungstaktik verſuchte, erklärte die 

Anterrheinkreisregierung (6. Juli 1838 Nr. 14 495) kurzerhand: 

„Die Frage, ob der Kirchenbau bis zur endlichen Beſtimmung 

des Baubeitrages der Kirchenkaſſe verſchoben werden dürfe, iſt
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ſchon längſt von höherer Stelle entſchieden. Das Großh. Mini— 
ſterium des Innern hat durch ſeine Entſchließung vom 24. Auguſt 

1835 ausdrücklich beſtimmt, daß mit dem Kirchenbau ſogleich der 

Anfang gemacht werden ſoll, wiewohl erſt noch eine neue Be— 

rechnung über den Baubeitrag der Kirchenkaſſe angeordnet 
worden iſt. Aber dieſe längſt vollzugsreif gewordene Entſchei— 

dung können keine neuen Rekursverhandlungen zugelaſſen, noch 
viel weniger der verordnete Anfang des Baues ſiſtiert werden. 

Es iſt daher mit der Ausführung des Baues unverzüglich zu 

beginnen“. Daß es auch wirklich höchſte Zeit war angeſichts 
der Stimmung in der Gemeinde, iſt aus einer nicht mehr recht 

verſtändlichen Andeutung des Erzb. Ordinariates der Kath. 

Kirchenſektion gegenüber vom 3. Auguſt 1838 zu erſehen: „Sollte 

das Ereignis eintreten, was der pfarramtliche Bericht [nicht mehr 

bei den Akten!] ahnt, ſo ſpräche es weltgeſchichtlich gegen die, welche 

Miturſache daran ſind.“ Auf den jetzt auf der ganzen Linie 

ausgeübten Druck hin entſchied ſich Leiningen, die Verſteige— 

rung vornehmen zu laſſen, die im Beiſein ihres neuen Bau— 

verſtändigen, des Baukontrolleurs Klinkerfuß, am 7. No— 

vember 1838 abgehalten wurde und den Zuſchlag an Schiefer— 

deckermeiſter Adam Neckermann von Diſtelhauſen brachte. Der 
dem Neubau zu Grunde gelegte Riß ſieht eine dreiſchiffige 

Pfeilerbaſilika mit ins Innere verlegtem Faſſadenturm vor, der 

oben mit Spitzhelm abſchließt und im Glockengeſchoß dreiteilige 

romaniſche Schallarkaden aufweiſt. Der Haupteingang iſt oben 

halbrund geſchloſſen; im Tympanon war eine Darſtellung 

Chriſti inmitten zweier Engel vorgeſehen. Die Faſſade war 

mit einem Flachgiebel abgeſchloſſen; in die Giebelniſche ſollte eine 

Figur der Gottesmutter kommen, deren Herſtellung am 

3. Auguſt 1839 dem Bildhauer Ziegler von Meſſelhauſen 

übertragen wurde. Die Detailpläne für Geſimsfrieſe, Türen, 
Deckenkonſtruktion, Geſtühl, Hochaltar und Beichtſtuhl fertigte 

Baukontrolleur Klinkerfuß. Sie ſind ohne beſonderes 
Stilgefühl, offenbar nach Vorlagebüchern hergeſtellt: ſchwere 

romaniſche Würfelkapitelle für die Brüſtungsſäulchen der 

Kommunionbank verwendet; am Beichtſtuhl eine reich geglie— 

derte Form gewählt mit ſchwerem oberen Zinnenkranz; der 

Langhaustüre iſt eine mehr gotiſierende Gliederung gegeben,
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am Hochaltar halb romaniſche, halb gotiſche Formen angewandt. 

Der Tabernakel iſt ein rieſiger, faſt die ganze Menſa einnehmen— 

der Kaſten mit einem hohen Brettkreuz ohne Corpus darüber. 

Wiewohl der Chor noch immer nicht die vorgeſchriebenen 
Ausmaße hatte, erteilte doch das Ordinariat unterm 5. Februar 

1839 die Genehmigung des Riſſes. Im Mai 1839 fand die 

Grundſteinlegung ohne beſondere Feierlichkeit ſtatt. Nach 
einem Bericht des Fürſtl. Leiningiſchen Rentamtes vom 2. Fe⸗ 

bruar 1840 war der Bau damals vollſtändig hergeſtellt; aber 

da die Gemeinde manche Beanſtandungen gegen die Ausfüh— 
rung hatte, unterblieb vorerſt die lbnahme. Am 2. Mai 1842 

berichtete dann der mit der amtlichen Prüfung betraute Bau— 
inſpektor Moßbrugger, daß „die Kirche ſchon im Jahre 

zuvor vollſtändig fertig geweſen ſei und der Gemeinde hätte 

übergeben werden können, was aber aus mißverſtandener Poli⸗ 

tik nicht geſchehen ſei. Die erſt jetzt vorgenommene Beſichtigung 

hätte ebenſogut und weit zweckmäßiger damals vorgenommen 
werden ſollen, als die Kirche von der baupflichtigen Standes⸗ 

herrſchaft für vollendet erklärt wurde, wodurch manches Nach— 
teilige für den Bau, der bereits 7 Jahre unbenutzt daſteht, 

unterblieben wäre, was jetzt gerügt und verbeſſert werden muß“. 

Im übrigen ſei der Bau in allen Teilen durchaus ſolid und 

meiſtermäßig ausgeführt. Die Innenausſtattung aber ſollte noch 

auf Koſten der Gemeinde vervollſtändigt werden. Insbeſon— 

dere ſollte der Hochaltar aus Tannenholz mit einer paſſenden 

Farbe und der nötigen Vergoldung verſehen werden. Statt 

des unverhältnismäßig großen leeren Kreuzes aus Brettern, 

das ſich bereits krumm gezogen habe, ſei ein paſſendes mit einem 

Kruzifixbild aufzuſtellen. In die beiden Seitenniſchen der Chor— 
wand ſollten ebenfalls paſſende Figuren kommen; dagegen ſei die 

mittlere wegen des Kruzifixes auf dem Tabernakel leer zu laſſen. 

Die beiden Seitenaltäre müßten noch im Stile des Hochaltares 

angefertigt werden. Auch die Beichtſtühle und die Kanzel 

ſollten einen Anſtrich nach Art des Hochaltares erhalten. Im 

April 1843 wurden nach einer Beſprechung mit Bauinſpektor 

Moßbrugger die Seitenaltäre angeſchafft. Im Mai 1842 

war die Kirche bereits der Gemeinde übergeben worden und am 

29. Juni 1842 wurde ſie eingeſegnet.
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Göggingenn. Die bisherige Kirche wurde wäh— 
rend des ganzen 18. Jahrhunderts als für die Seelenzahl 
räumlich ungenügend geſchildert. Mehrfach ſtanden in den 

40er und 50er Jahren und dann wieder 1787 längere Verhand— 

lungen über eine Erweiterung zwiſchen dem Hauptdezimator, dem 

Kloſter Wald und der Herrſchaft Fürſtenberg ſtatt. Es lagen auch 
1749/%50 mehrere Koſtenberechnungen für Erweiterung des 

Baues und Erneuerung des beſonders ſchadhaften Dachſtuhls 

von dem Meßkircher Baumeiſter Franz Singer und 1772 ein 
Aberſchlag (zu 5114 fl.) und Riß zu einem einfachen gefälligen 
Barockbau von dem Maurermeiſter Xaveri Fritſchi vor. 

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts erhielt die längſt wieder ein— 

geſchlafene Angelegenheit einen neuen und diesmal erfolgreichen 

Anſtoß durch einen Biſchöflich Konſtanziſchen Offizialatsbericht 

vom 19. Dezember 1803. Auf mehrfachen Tagfahrten und in 

Verhandlungen einigte man ſich über die Koſtendeckung, die 
hauptſächlich dem Heiligenſond zur Laſt fiel, und über die Art 
und Weiſe der Erweiterung. Der vom Kloſter Wald geſchickte 

Baumeiſter Vogel von Heiligkreuztal hatte in einem Entwurf 
eine einfache Verlängerung des Schiffes nach rückwärts vor⸗ 

geſehen. Aber der „einem Darm gleichende“ Riß befriedigte 

niemand und löſte auch ſehr ungenügend die Raumfrage; da— 

gegen hat der Meßkircher Maurermeiſter Sommer einen 

Plan nach Angaben des Pfarrers Straſſer neu gearbeitet, der 

ſich in bezug auf Raumverhältniſſe beſſer ausnahm und mehr 

Platz ſchuf. Der Chor ſollte bleiben und daran ein neues Lang⸗ 

haus gebaut werden, das breiter als das bisherige war. Auch 

der auf der Südſeite ſtehende Turm blieb erhalten. Am 

15. November 1804 wurde die Ausführung dieſes Planes mit 

Sommer verakkordiert, ſchon bald nach Beginn der Arbeiten 

ſah man, daß der alte Chor nicht zu retten war; er ſtürzte beim 

Abbrechen des Langhauſes in ſich zuſammen (April 1805), wes⸗ 

halb auch er völlig neu aufgebaut werden mußte. Ende 1806 

waren die Arbeiten abgeſchloſſen; der um dieſes nicht ganz leichte 

132 Donaueſchingen. Fürſtl. Fürſtenb. Archiv. Ecclesiast. 118 

vol. 5 b: Göggingen — G.⸗L. A. Bezirksamt Meßkirch. Verwaltungsſachen. 

Göggingen: Kirchenſachen (Zugang 1896 Nr. 25) Faſz. 245—251. (Zu⸗ 

gang 1907 Nr. 122) mit den Plänen.
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Werk ungemein bemühte Pfarrer ließ aus eigenen Mitteln die 

drei Altäre und Beichtſtühle herſtellen (1807). Geſamtanlage, 

wie die, wenn auch beſcheidenen Formen dieſes Neubaues, ſind 

noch barock gehalten. 

Görwihl“ss. Am 18. April 1831 war der Kirchturm 

der alten Kirche, die noch 1829 „als eine der ſchönſten im Wald“ 

vom Pfarrer gerühmt wurde, infolge Blitzſchlages bis auf die 

Mauern niedergebrannt, bei deſſen Wiederherſtellung brach 
durch die Unvorſichtigkeit eines Zinndeckers am 4. Septem— 

ber 1834 nochmals ein Brand aus, dem die ganze Kirche zum 

Opfer fiel. Die Vorverhandlungen über den Wiederaufbau 
nahmen anderthalb Jahre in Anſpruch. Zu Ende des Jahres 

1835 lag ein Entwurf dafür von Baumeiſter Fritſchi in 

Tiengen vor. Er ſchlug Wiederherſtellung des nicht allzu ſchwer 
mitgenommenen Chores und der Sakriſtei, Aufmauerung der 

Seitenmauern des Langhauſes und Verlängerung des letzteren 

nach Weſten vor; dagegen hatte Bezirksbauinſpektor Frinz in 

Lörrach (31. Dezember 1835) mancherlei Bedenken geäußert 

und einen Gegenentwurf ausgearbeitet. Das Bezirksamt 

Waldshut berichtete über die beiden Riſſe an die Kreisregierung 

am 29. März 1836: der von Frinz verſpreche eine wirklich 
ſchönere und auch zweckmäßigere Ausführung. Indes ſei doch 
der Entwurf von Fritſchi für den vorliegenden Fall mehr zu 

empfehlen; denn auf dem hohen Schwarzwald komme es nicht 
ſoviel darauf an, daß gerade nach den Regeln der Baukunſt 

gebaut werde; der Voranſchlag des Fritſchiſchen Planes ſei um 

4000 fl. billiger und dieſes Moment müſſe ins Gewicht fallen 

bei der vermögensloſen Kirchſpielgemeinde, welche erſt vor 
wenigen Jahren das Anglück hatten, den durch einen Blitzſtrahl 

eingeäſcherten Kirchturm neu aufbauen laſſen zu müſſen und 

auch die Bezahlung der niederen Summe nur mit Anſtrengung 

zu erſchwingen vermöge. Der Plan Fritſchis ſchaffe hin— 

reichend Raum, da die Kinder in Abrechnung kommen und in 

den Filialen ſtets eine erwachſene Perſon der Sicherheit wegen 
zu Hauſe bleibe, in Görwihl außerdem ein ſtändiger Vikar für 

133 Erzb. Archiv. Görwihl: Kirchenbau. — G.-L.-A. Bezirksamt Walds— 

hut. Verwaltungsſachen. Görwihl: Kirchenſachen. Faſz. 468/72. (Zu⸗ 

gang 1914 Nr. 63.)
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einen zweiten Gottesdienſt ſorge. Trotz aller Argumente war 

die Oberrheinkreisregierung anderer Auffaſſung und verſagte 

kategoriſch dem Fritſchiſchen Riß die Genehmigung (8. April) 

1836), da die nach dem Verhältnis der Seelenzahl der Kirch— 
ſpielsgemeinde abſolut notwendige Vergrößerung der Kirche 

nicht erreicht werde und eine abermalige Erweiterung nach 

einigen Jahrzehnten eintreten müßte. Nur der Plan der Be— 

zirksbauinſpektion, der ein Zurückſchieben der Bauſtelle nach 

Oſten oder eine Erweiterung nach Nord, Süd und Weſt ins 

Auge faßte, könne genehmigt werden. Dagegen wehrten ſich 

aber der Gemeinderat und das Pfarramt (24. Januar 1837): 

Der Boden nach Oſten ſei ſo mooſig, daß nur mit ungeheurem 
Aufwand ein hinlängliches Fundament hergeſtellt werden 

könnte, welches mit der Abtragung der alten guten Kirchen— 

mauern die Brandentſchädigung ſchon ganz erſchöpfen würde. 

Dagegen vermeide der Plan Fritſchis alle dieſe Mißſtände. 

Inzwiſchen hatte auch Bauinſpektor Fiſcher von der Bau— 

direktion gutächtlich ſich zur Frage geäußert und einen neuen 
Entwurf vorgelegt, der am 27. Januar 1837 dem Bezirksamt 

zugeſtellt wurde. Die Gemeinden waren damit einverſtanden, 

grundſätzlich auch das Pfarramt (23. März 1837), wiewohl es 

fand: „daß wegen örtlicher Verhältniſſe nicht ſo viel Raum als 

anderwärts erforderlich ſei“. Der Fiſcherſche Plan behielt den 

alten Chor bei und benützte für eine dreiſchiffige Anlage, die bei 

dieſer Ausdehnung wohl nicht umgangen werden konnte, die 

alten Grundmauern als Fundament für die Pfeilerreihe. Stark 
vorſpringende Verſtärkungspfeiler, die die Bezirksbauinſpektion 

vorgeſchlagen hatte, hielt Fiſcher für unzweckmäßig, weil ſich 

dazwiſchen Schnee ſammle und ſolche Pfeiler Anlaß zur Ver— 

unreinigung bieten. Nachträglich (23. Mai 1837) äußerte 

Pfarrer Kretz doch noch ernſte Bedenken, da „die Kirche nach 

dem Fiſcherſchen Plan viel zu groß würde, inſofern die Filialen 

zu Winterszeit oder weil ſie lieber eine nähere Kirche auf— 
ſuchen, doch nicht vollzählig die Kirche beſuchen; vor allem aber 

auch, weil eine derart große Kirche einen ſolch hohen Dachſtuhl 

erfordere, daß er über die Schallöcher des Turmes hinaufreiche 
und nur den entfernteren Häuſern eine beſchränkte Ausſicht auf 

die Kirchenuhr gewähre“. Auch die Gemeinden ſchloſſen ſich
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dem Verlangen nach einem weniger geräumigen Gotteshaus an. 

Indes genehmigte die Kath. Kirchenſektion laut Mitteilung der 

Kreisregierung vom 29. September 1837 den unveränderten Riß 

von Fiſcher, da man ſich von einer Abänderung keinen Vorteil hin⸗ 
ſichtlich der Zweckmäßigkeit noch auch eine Koſtenerſparnis ver— 

ſpreche. Am 6. November 1837 wurden die Arbeiten verſtei— 

gert und im Frühjahr 1838 begonnen. Der Turm der alten 

Kirche blieb ſtehen, war aber mehrfach reparaturbedürftig. 

Chor und Sakriſtei wurden wieder mit Dach verſehen, für die 
Innenausſtattung beider war der Pfarrer baupflichtig; daher 

wurden die Kirchſpielsgemeinden am 7. Juni 1839 beim Be— 

zirksamt vorſtellig, daß dieſe Arbeiten gemeinſam mit denen des 

Langhauſes ausgeführt werden ſollen. Am 30. November 1839 
meldete der Unternehmer Werkmeiſter Blum von Singen die 

Fertigſtellung des Baues; das Gutachten der Bauinſpektion 
(24. April 1840 und 10. Januar 18410 lautete im allgemeinen 

günſtig und beanſtandete nur einige Dinge von geringerer Be— 

deutung. Mit dieſer guten Zenſur gaben ſich die Gemeinden 

aber nicht zufrieden, und daß ihre Klagen nicht unberechtigt 

waren, zeigte die Feſtſtellung eines Rügegerichtes vom 21. Juli 

1842, datz das Dach noch immer nicht akkordmäßig hergeſtellt 

ſei und daß Stücke der Gipszackenverzierungen auf die Bühne 
herabgefallen ſeien. Anterm 8. Dezember 1842 brachten die 

Gemeinden gegen das noch immer günſtige und beſchwichtigende 

Arteil des Bezirksbauinſpektors Bayer eine ganze Reihe Be— 

anſtandungspunkte vor und verlangten Anterſuchung durch den 

Kreisbaumeiſter und ſchließlich durch den Planfertiger Fiſcher. 

Dem Vogt von Görwihl, der dieſe Forderung auf Vorhalt des 
Bezirksamtes zurücknahm, warfen die Gemeinden Rotzingen 

und Burg vor, daß er nicht zum Wohl der Kirchengemeinde 

handle, ſondern zum Nutzen des Bauunternehmers. Auch der 

Pfarrer beſchwerte ſich am 26. Februar 1844 über die ſchweren 
Schäden, die durch den rauhen Winter entſtanden ſeien; ganze 

Fenſterflügel ſeien durch den Wind längſt hinausgeworfen und 
vom hinteren Giebel treibe der Schnee durch die ganze Bühne 

und durchweiche die Decke. Alle dieſe Mißſtände hätten ſie 

längſt vorausgeſehen und davor gewarnt, klagten faſt gleich— 

zeitig die Gemeinden, die einen Teil der Schuld der Nachläſſig-



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 141 

keit des Pfarrers zuſchreiben wollten, der ſeit drei Jahren keine 

Stiftungsratsſitzung mehr abgehalten hätte. Am 25. März 
1844 konnte endlich der längſt erwartete Bauinſpektor Fiſcher 

auf Grund eines Augenſcheines ſein Urteil dahin abgeben, daß 

der Bau im allgemeinen ſolid, aber ohne Sorgfalt ausgeführt 
ſei. Als auffallendſten Mißſtand bezeichnete er die fehlerhafte 

Konſtruktion der Anterzugträger und Zackengeſimsverzierung, zu 

welchen zu wenig gebrannte Backſteine verwendet wurden, ſo 

daß die Träger beinahe ſämtlich abgedrückt wurden und durch 

ſolche von gutem feſten Sandſtein erſetzt werden müßten. Das 

verwendete Bauholz ſei z. T. trockenfaul und ſchon vom 

Schwamm ergriffen. Die Bänke ſeien nicht untadelig und 

durch die Feuchtigkeit des äußeren Terrains der Stuhlboden 
vom Schwamm ergriffen. Seitenaltäre und Kanzel entſprächen 

in ihrer Ausführung dem dafür angeſetzten Preiſe von 600 fl. 
nicht, weshalb ein Abzug von 100 fl. angemeſſen erſcheine; 

ebenſo 60 fl. für den nicht neu gefertigten Taufſtein und das 

Weihwaſſerbecken. So waren die zum Teil ernſten Gebrechen 

von einem Techniker feſtgeſtellt. Aber es geſchah, wie das 

Pfarramt am 11. Auguſt 1844 klagte, zunächſt gar nichts, und 

doch wurde der Bau für die Kirchenbeſucher von Tag zu Tag 

lebensgefährlicher, indem nicht nur wie bisher bedeutende 
Maſſen Gips, womit die Sattelknöpfe der Querbalken verkleidet 

waren, und ganze Steine herabſtürzten, ſondern die Mauer der 

rechten Seite ſtehe von vorn bis hinten um 4—5 Zoll von dem 

Gebälk ab und werde durch die Laſt von oben herausgedrückt, 

was durch einen Riß in der Mauer augenfällig ſei. Der 

Pfarrer glaubte nicht, daß der Bau in dieſem Zuſtand den 

Winter überſtehen könne. Dieſer Alarmruf hatte eine noch— 
malige bautechniſche UAnterſuchung durch Bezirksbauinſpektor 

Bayer zur Folge, der aber nur wieder zu dem gleichen Ergebnis 

wie auch ſchon früher Fiſcher kam. In ſeinem Gutachten vom 

31. Auguſt 1844 meldete er: „Der bauliche Zuſtand dieſes Ge⸗ 

bäudes iſt wirklich in der Art ſchadhaft, daß ſchleunige Abhilfe 

notwendig wird. Die meiſten Träger und Köpfe der Haupt— 
balken ſind ſchwammfaul, und letztere, welche auf den Pfeiler⸗ 

reihen zuſammenſtoßen, daſelbſt durch den Schub des Dach— 

ſtuhls ſo von einander gewichen, daß die Stockmauern nun—
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mehr bedeutend überſtehen und der teilweiſe Einſturz der Dach— 

rüſtung in Ausſicht ſteht. Die Beſeitigung dieſer Mißſtände 

erfordere einige hundert Gulden; da die Schäden mehr das 

Ergebnis einer vernachläſſigten Bauunterhaltung als einer 

ſchlechten Arbeit der Materialien ſind, wird ſich der Bauunter— 

nehmer weigern, ſie auf ſich zu nehmen.“ Auch Bauinſpektor 

Fiſcher ſah den Zuſtand noch einmal (7. Okt. 1844) an und 

ſtellte die unmittelbare Gefahr des Dacheinſturzes feſt. Nach 

ihm war der Schaden verurſacht durch die Wahl ungeeigneten 

Holzes, das auf fettem Boden gewachſen ſei und Hang zum 

Trockenmoder zeige, der überall da aufgetreten ſei, wo die Bal— 
ken im Mauerwerk lagen oder vergipſt waren. So mußte der 
ganze Dachſtuhl 1846 mit enormem Koſtenaufwand wieder her— 
geſtellt werden. 

Die Kirche zeigt eine auffallend breit entwickelte Faſſade, 

durch mehrere Reihen Fenſter übereinander gegliedert, im 

Innern eine weiträumig wirkende dreiſchiffige Halle, die auf 

zwei Reihen enggeſtellter Pfeiler mit Rundbogenarkaden ruht. 

Die Inneneinrichtung, ſoweit ſie in höherem Sinne künſtleriſch 
gehalten ſein ſollte, bereitete hier, wo nur der Pfarrer und die 

Gemeinde baupflichtig waren, weniger Schwierigkeiten. Immer— 

hin wurden von Seiten der Gemeinde wie der Bezirksbau— 

inſpektion noch ein Jahr nach der Fertigſtellung des Baues 
energiſche Vorſtellungen laut, daß der Hochaltar vom Pfarrer 

noch nicht einmal in Auftrag gegeben ſei. Am 17. Juni 1841 

rechtfertigte ſich Pfarrer Kretz damit, daß „der Altar ſchon 

längſt dem Baumeiſter Fritſchi zu fertigen übertragen worden 

ſei, aber, wie man ſich neulich ſelbſt überzeugt habe, ſei daran 

bisher noch nichts gearbeitet worden. Man habe daher den 

Kreisbaumeiſter Bayer erſucht, einem tüchtigen Meiſter den 

Altar in Akkord zu übergeben“. Der Entwurf Fritſchis 

ſieht einen klaſſiziſtiſchen Aufbau vor mit einem von zwei 

knicenden Engeln flankierten Rundtabernakel, über den in ein— 

fachem Rahmen das Bild des Gekreuzigten kommen ſollte. Erſt 
im Jahre 1842 wurde der Akkord um 400 fl. mit dem Stukkator 

Jodok Wilhelm abgeſchloſſen und im gleichen Jahr der 
Altar abgeliefert. Riſſe liegen auch für die Kanzel, halb klaſſi— 
ziſtiſch, halb (Deckel) gotiſierend, und für einen Seitenaltar mit
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einem „Basrelief“ der Immaculata im Aufſatz, ebenfalls von 

Fritſchi vor. Von wem ſie ausgeführt wurden, wird nicht mit— 
geteilt. Jedenfalls fanden ſie Ablehnung durch die Gemeinde, 

da die Seitenaltäre „den Inbau ſchändeten“ und die Kanzel 
„nicht gehörig hergeſtellt“ ſei; tatſächlich hielt auch Bauinſpektor 

Fiſcher einen Koſtenabzug von 100 fl. für zweckmäßig. 

Grasbeuren bei Mimmenhauſen erhielt 1828 eine 

kleine unbedeutende Kapelle mit Dachreiter in Zwiebelform— 

ſchluß; das Altärchen ſtammt aus der Prälatenkapelle von 
Salem. 

Gremmelsbach bei Triberg. Kirche von 1805. Dieſe 

Waldvogtei war wohl 1788 unter Joſeph II. zur Lokalkaplanei 

erhoben worden, unter Lostrennung von Nußbach. Man hatte 

aber unterlaſſen, ihr eine Dotation und eine Kirche zu geben, 
ſo daß der Gottesdienſt beinahe zwei Jahrzehnte in einer 

Scheuer abgehalten werden mußte. Erſt die Zuwendung von 

3000 fl. durch Erzherzog Ferdinand und Spenden der breis— 

gauiſchen Prälaten ermöglichten es der Gemeinde, 1805 eine 

beſcheidene, aber würdige Kirche zu erbauen, an der aber we— 

nige Jahre ſpäter durchgreifende Ausbeſſerungen, beſonders an 

der Faſſade, nötig wurden. 

Großeicholzheim. Kirche von 1819. Der ka— 
tholiſche Teil der Gemeinde war nach Aufhebung des Simul— 
taneums zu Anfang des 18. Jahrhunderts auf ein im Schulhaus 

eingerichtetes Oratorium angewieſen, das aber beim ſtarken 

Anwachſen der Gemeinde längſt zu eng, überdies auch noch 

baufällig geworden war. Für einen künftigen Neubau hatten 

die Katholiken durch Kollekten am Ort wie auch aus— 
wärts zu Anfang des 19. Jahrhunderts nach und nach einen 

Baufond von 1800—2000 fl. zuſammengebracht, und unterm 
20. Juni 1808 gab das Gräfl. Degenfeldſche Amt in Großz— 

eicholzheim ein Geſuch der katholiſchen Gemeinde um Aber— 

laſſung des ganzen Schulhauſes für einen Kirchenbauplatz mit 

nachdrücklicher Empfehlung der Badiſchen Landvogtei Mosbach 
weiter. „Es mögen zwar nach denen leidigen Geſinnungen der 

134 G.-L.-A. Oberamt Mosbach. Verwaltungsſachen. Kath. Kirche in 

Großeicholzheim. Faſz. 172—189.
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hieſigen Einwohner, beſonders des Vorſtandes und deſſen An— 

hang, ſich vielleicht hie und da die Zähne entblößen und Wider⸗ 
willen ausſprechen. Es können aber unmöglich Rechtsgründe, 

ſondern es müſſen nur Mißgeburthen des blaſſeſten Neides ſein, 
die keine Beachtung — vielmehr die vollkommenſte Indignation 

verdienen.“ Nach dieſem erſten Anſtoß blieb es zunächſt ein 

paar Jahre wieder ruhig. Am 4. Juni 1813 aber konnte De— 

kan Margeth von Mosbach dem Bad. Juſtizamt Eicholzheim 

einen vom Landbaumeiſter Banſchenbach verfertigten Riß 

vorlegen, der im Grunde noch barocke Formen mit einem Dach— 

reiter und Zwiebel zeigte; die Koſtenberechnung belief ſich auf 

2521 fl.; den Bauplatz hoffte man von der Ortsherrſchaft zu 

erhalten; die Inneneinrichtung aber aus dem bisherigen Ora— 

torium übernehmen zu können. Irgendwelche Leiſtungen waren 

von der katholiſchen Gemeinde nach dem Arteil des Amtes 

Mosbach (29. Juli 1813) nicht zu erwarten, da ſie „aus meiſt 

unbemittelten Leuten beſtand, die durch die ſchweren Einquar— 

tierungen und Durchmärſche ſo tief herabgekommen waren, daß 

manche nur nach Verkauf mehrerer Sachen ſich nach und nach 
erholen können“. Aus einem Bericht des Dekans an das Land—⸗ 

amt Mosbach vom 8. Auguſt 1815 erfahren wir, daß die 

Seelenzahl der Katholiken ſich auf etwa 250 belief und daß 
jeden 3. Sonntag pflichtmäßig Vollgottesdienſt ſtattfinde, den 

auch die Katholiken der Mutterpfarrei Schefflenz zu beſuchen 
hätten, zu dem aber auch jeweils Leute von Haidersbach und 

Seckach kämen. Mißlich war es, daß der Degenfeldiſche Rent— 

amtmann mit dem Vogt und mehreren Gemeindemitgliedern in 
Streit lebte, ſo daß von ihm eine Befürwortung des Geſuches 

an die Grundherrſchaft um berlaſſung eines Bauplatzes nicht 

zu erwarten war. Doch einigte man ſich bald in dieſer Frage 

und im Februar 1816 legte Baumeiſter Brenner einen in 

den Formen wohl klaſſiziſtiſchen, im Grundriß aber noch 

barocken Plan vor; es fanden ſich aber trotz. zweimaliger Ver— 
ſteigerung keine Werkleute zur Abernahme des Baues. Schließ⸗ 

lich fertigte Zimmermeiſter Dörr von Buchen einen dritten 

Entwurf (September 1817) in ausgeſprochen barocken Formen, 
der auch die Genehmigung des Amtes und die Billigung der 

Gemeinde fand, da der Brennerſche zu koſtſpielig erſchienen
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war. Im Frühjahr 1819 wurde mit den Arbeiten begonnen, 

die aber äußerſt mangelhaft ausgeführt wurden, ſo daß nach 

Feſtſtellung ſchwerſter Anſtände durch Baumeiſter Schäfer der 

Bau lange Zeit ſtockte und erſt 1821 abgeſchloſſen wurde. Wie 

faſt bei allen Arbeiten, die Dörr auszuführen hatte, folgten 

lange Rechtsſtreitigkeiten, die ſich Zahre lang hinzogen und zu 

heftigen Spaltungen auch in der Gemeinde führten. 

Hainſtadt's*. Schon Ende des 18. Jahrhunderts hatte 
man ſich mit dem Gedanken einer Erweiterung der alten Kirche 

getragen. Es wurden damals auch ſchon Pläne hierfür durch 

den Miltenberger Baumeiſter Adam Becker (1795 und 1796) 

gefertigt, die aber unausgeführt blieben. In den 20er Jahren 
des neuen Jahrhunderts aber ſtand man vor der Notwendigkeit 

eines Neubaues. Das Bezirksamt Buchen hatte ſich bei Ab— 

haltung des Vogtsgerichtes davon überzeugt, „in was für ver— 

alteten und wahrhaft keinem Gotteshaus mehr gleichenden Am— 

ſtänden die kaum den dritten Teil der an nahe 1100 Seelen ſtarken 

Bevölkerung haltende Hainſtadter Kirche verſetzt ſei“ s. Schon 

unterm 4. Februar 1826 (Nr. 1247) wurde die Leiningiſche 
Domänenkanzlei zur Abernahme dieſes Kirchenbaues von der 

Kathol. Kirchenſektion aufgefordert und ihr hiezu ein Beitrag 

von 9000 fl. aus dem Kirchenfond in Ausſicht geſtellt. Dem 
Neubau ſollte der Riß der neuen Altheimer Kirche zugrunde 

gelegt und daher ſamt dem Koſtenüberſchlag an die Domänen— 

kanzlei nach Amorbach geſchickt werden, aber beides war nicht zu 

finden, und von dem vermeintlichen Altheimer Kirchenriß, den 

das Bezirksamt Buchen an Bezirksbaumeiſter Thiery nach 

Heidelberg zur Begutachtung ſchickte, mußte dieſer konſtatieren 

(13. Juli 1828): „Der mitgeteilte Riß w(von Baumeiſter Wei yß) 

hat keine Ahnlichkeit mit jenem zur Altheimer Kirche; er bedarf 

außerdem einiger Abänderungen und Ergänzungen fehlender 

Teile, um bei der Ausführung keinen Anſtoß zu veranlaſſen“. 

136 G.⸗L.⸗A. Bezirksamt Buchen. Hainſtadt: Kirchen- und Religions⸗ 

gemeinſchaften. (8ugang 1922 Nr. 13.) Faſz. 170/72. Einiges auch bei 

Götzelmann, Das geſchichtliche Leben eines oſtfränkiſchen Dorfes 

(Würzburg 2 1925) S. 291 ff. 

136 Bericht der Stiftungskommiſſion des Bezirksamts Buchen vom 

16. März 1827. 

Freib. Dioz.⸗Archiv N. F. XXXV. 10
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Die Aberſchläge des Baumeiſters Weiß hat Thiery weſentlich 
ergänzt und trotz erheblicher Zurechnungen ſie um 4139 fl. redu— 

zieren können. „Wie der übelgeſtaltete Turm abgeändert wer— 

den und das finſtere Kohr mehr Beleuchtung erhalten könne, — 

hat man durch ſkizzierten Entwurf in den Bau-Planen bemerkt, 

über erſteres aber noch keine Berechnung gemacht, was vor der 

Verſteigerung noch geſchehen kann.“ Dieſes in langwieriger 

Nachprüfung zuſtande gekommene Gutachten war kaum an 

ſeinem Beſtimmungsort angekommen, als dort vom Kreisdirek— 

torium die überraſchende Mitteilung einlief: der begutachtete 

Riß ſei nicht der richtige, der dem Neubau zu Grunde gelegt 

werden ſolle; es ſei der von Baumeiſter Weiß gefertigte, der 

durch ein Verſehen weitergegeben worden ſei, während zur 

Ausführung kommen ſolle der Riß der Altheimer Kirche, der 
bei der Leiningiſchen Domänenkanzlei liege. Man hat den Ein— 
druck, daß dieſes „Verſehen“ irgendwo mit Abſicht einer Stelle 

und unter Zuſtimmung auch anderer Intereſſierter unterlaufen 

iſt, denn der Altheimer Riß wies nach allgemeiner Beurteilung, 
mehr noch der dazu gehörige Überſchlag, ſo ſchwere Mängel 

auf, daß er nur unter vielfacher Abänderung und Verbeſſerung 

zu einer brauchbaren Vorlage gemacht werden konnte; dem 

Bezirksamt wie der Leiningiſchen Domänenkanzlei, aber auch 

der Gemeinde ſcheint jeder andere Entwurf lieber geweſen zu 

ſein, aber die Katholiſche Kirchenſektion beſtand nun einmal aus 

irgend einem Grunde auf Durchführung des in Altheim bereits 
ausgeführten Planes. Da nun aber die Altheimer Riſſe und 
Aberſchläge in Arſchrift nirgends zu finden waren — in Wirk— 

lichkeit lagen ſie beim Hofgericht in Mannheim — ließ das 

Bezirksamt Buchen im Einverſtändnis mit dem Bezirksbau— 

meiſter Thiery und dem Leiningiſchen Baumeiſter Brenner, 

ſowie mit Zuſtimmung der Stiftungskommiſſion die Verſteige— 

rung der Bauarbeiten nach den vorliegenden Weißſchen Plä— 

nen vornehmen und ſuchte um die Genehmigung derſelben beim 

Kreisdirektorium nach, mit der beſonderen Begründung, daß 
die Weißſchen Riſſe mehr neueren Geſchmack verraten als der 

zur Altheimer Kirche (16. Aug. 1828). Inzwiſchen wurden 
eine Reihe Rechtsſtreitigkeiten über Einzelfragen der Baupflicht 

wie üblich ausgetragen. Im Frühjahr 1830 glaubte die Stif⸗
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tungskommiſſion den Beginn der Bauarbeiten in nächſte Nähe 

gerückt. Da ordnete am 15. Juni 1830 das Kreisdirektorium 

im Auftrag der Kath. Kirchenſektion nochmals eine neue Ver— 

ſteigerung „nach dem von der Kath. Kirchenſektion unterm 

13. November 1827 genehmigten Plane, nämlich jenem der 

Altheimer Kirche, jedoch mit den beſtimmten Abänderungen an. 

Der betreffende Riß mit Aberſchlägen wird ſich inzwiſchen ge— 

funden haben“. Die bezirksamtliche Antwort, die auf letztere 

Annahme Bezug nahm, lautete (21. Juni) verneinend: „Riſſe 

und Aberſchläge ſind nicht hier. Letztere waren für Altheim 

übrigens ſehr fehlerhaft und könnten keinenfalls wiederholt 
werden.“ Das Bezirksamt ſchlug daher vor, da auf dem Bau 
der neuen Kirche nach Riß und Aberſchlag der Altheimer be— 

ſtanden werde, die in der Amtsregiſtratur liegende und wohl 

zuverläſſige Kopie des in Mannheim befindlichen Originalriſſes 

ſamt einer Abſchrift des Aberſchlages zu benützen; da aber der 
von dem Buchener Zimmermeiſter Dörr gefertigte Uberſchlag 

für Altkirch ſehr unvollſtändig war und ſich daraus zahlreiche 

Anſtände während und nach dem Bau ergeben haben, ſo ſei 
eine Nachberechnung am beſten durch Baumeiſter Thiery nötig. 

Der neue Überſchlag wird indeſſen von dem Fürſtl. Baumeiſter 

Brenner ausgearbeitet (Okt. 1830), war aber, wie Bauinſpektor 

Thiery nach einer gründlichen Nachprüfung feſtſtellen mußte 

(J. Febr. 1831), „völlig unbrauchbar zur Bauanordnung“. 

„Nebſtbei daß eine fehlerhafte Berechnung zu Grunde liegt, iſt 

dieſelbe auch höchſt unvollſtändig. Gar viele Gegenſtände fan— 

den wir in dem Überſchlag vergeſſen. Wie die vier erſten Sei— 

ten des Bauanſchlages zeigen, verſuchten wir denſelben zu 

kräftigen. Aber bald ſtießen wir auf ſo vielerlei unrichtige 

Angaben, daß wir zu Zuſätzen nicht mehr Raum fanden. Der 

Verſteigerung könne er nur beiwohnen und die Bauleitung 

übernehmen, wenn vorher beſtens alles hiezu geordnet iſt. Da— 

zu rechne er, daß keinerlei Anſtände und Nachrechnungen ſich 
erheben wie in Altheim, wo nach dem mangelhaften Dörrſchen 

Anſchlag eine Nachrechnung von 3377 fl. entſtand, und ſie 

wäre noch größer geworden, wenn die Akkordanten ihr Geſchäft 

beſſer verſtanden hätten. Sind dieſe Akkordanten früher ſchon 

Lumpen geweſen, ſo ſind ſie es durch ſolche Geſchäftsführungen 

10²
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noch weit mehr geworden, da ihnen Geſchäftskenntniſſe fehlen. 

Eine noch größere Nachrechnung müßte aber die gegenwärtige 

Bavführung nach dem Brennerſchen Aberſchlag herbeiführen, 

denn er iſt noch mangelhafter als jener von Dörr.“ Brenner 

hatte außerdem ſeiner Koſtenberechnung einen ganz ungleichen 

Anſchlag zu Grunde gelegt, für die zu Laſten der Gemeinde 
fallenden Teile, wie Turm und Faſſade einen ſehr hohen, für 

alles übrige, was auf Koſten der Herrſchaft ging, einen ſehr 

niedrigen. Thiery hat dann auch eine durchgehends neue 

Koſtenberechnung angefertigt, die der Verſteigerung am 

23. März 1831 zu Grunde lag. Die Bauarbeiten wurden 

hiebei an Maurermeiſter Joſ. Spies von Götzingen übertragen. 

Er fand aber am 26. Auguſt 1831 beim Zuſammenbruch eines 

Gerüſtes den Tod, nachdem der Bau erſt wenige Meter über 

den Boden gekommen war. Anter endloſem Hin- und Herver— 
handeln über die Auflöſung des Akkordes mit der Witwe, über 

die Suche eines anderen Akkordanten für die Fortſetzung der 

Arbeiten, vor allem aber auch über die Behandlung der Anter— 
Akkordanten, die ſchon großenteils das nötige Baumaterial an— 

geſchafft hatten, blieb der Bau faſt zwei Zahre hindurch ſtill— 
gelegt. Die Leiningiſche Domänenkanzlei ſuchte nun überall ihre 

Intereſſen wahrzunehmen; zum Anglück für dieſe Angelegenheit 

wurde auch noch das Kreisdirektorium in Wertheim aufgehoben. 

Wenn aber die Leiningiſche Kanzlei den letzteren Amſtand allein 

für die lange Verzögerung einer Entſcheidung verantwortlich 

machen wollte (23. Aug. 1832), erhielt ſie ſchon unterm 

30. Auguſt vom Bezirksamt Buchen eine ſehr deutliche Zurück— 

weiſung: „Die Fürſtl. Domänen-Kanzlei mag zur Erkenntnis 

kommen, daß die Anſtände, welche ſie erhoben hat, nicht von 
der Erheblichkeit ſind, um den ganzen Kirchenbau dadurch auf— 

zuhalten; ſie ſieht wohl ein, daß durch dieſe Anſtände nicht 
gewonnen werden kann, was auf der anderen Seite durch Ver— 

derbnis des in Wind und Wetter ſtehenden ungedeckten Mauer— 

werks und Bauholzes verloren geht. Sie mag einſehen, daß es 

unrecht iſt, einen Bau, der ſchon im Spätjahr 1831 hätte unter 

Dach gebracht werden können, ſo geradezu in Anterbrechung zu 

laſſen. Sie ſucht daher jetzt zu einer Jahreszeit, wo nichts mehr 

zur Weiterbringung des Baues geſchehen kann, den Schein zu
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gewinnen, daß ſie ſolche Verzögerung nicht gewollt hat.“ Die— 

ſer Zuſtand völliger UAnklarheit, was werden ſolle, dauerte bis 

ins Frühjahr 1833 hinein. Immer ſtärker und häufiger äußer— 

ten ſich AUnmut und Erregung über das lange Zögern der Be— 

hörden, eine Entſcheidung über die neuen Akkordbedingungen zu 
treffen. Am 4. Mai 1833 wurde endlich die definitive Vertrags— 

löſung mit der Witwe und ihre Entſchädigung vereinbart und 
eine neue Verſteigerung in Ausſicht genommen. Den Zuſchlag 

erhielt das Leiningiſche Arar, das aber für die weiteren Ar— 

beiten lange Zeit keine Handwerksmeiſter bekommen konnte. So 

kamen erſt im Spätſommer die Arbeiten wieder in Gang; dabei 

erwies es ſich als notwendig, einen Teil der inzwiſchen ver— 
dorbenen Amfaſſungsmauern wieder abzutragen. Anter unauf— 

hörlichen gegenſeitigen Schikanen zwiſchen Fürſtlichem Rentamt 
und Gemeinde kam der Bau nur langſam voran. Während 

er im Sommer 1834 hätte fertig ſein ſollen, klagte noch am 
24. Februar 1836 die Stiftungskommiſſion dem Bezirksamt 

Buchen: „Es iſt zwar durch den bekannten Abbruch und Wieder— 

aufbau der Seitenmauer am Langhaus der Kirche eine Ver⸗ 
zögerung von etwa 3 Monaten höchſtens zu rechtfertigen. Da— 

gegen bleibt das Fürſtl. Leiningiſche Rentamt dahier dafür ver— 

antwortlich, daß die Arbeiten der Schreiner, Schieferdecker, 

Schloſſer u. a. bis daher zum Nachteil der Gemeinde ſowohl 
als des Baues noch nicht vollendͤet ſind.“ Am 26. Juli 1836 

konnte die Kirche endlich eingeſegnet werden. Schreiner 

Külsheimer von Bronnbach hatte nach eigenem Entwurf 

den Hochaltar geliefert. Das Inventar der Notkirche, des 

Schafſtalles eines Erbhofes, Altäre, Orgel, Stühle, Fenſter 

u. a. wurde nach deren Aufgabe im Auguſt verſteigert. Auf 
den Erlös, ganze 48 fl., erhob das Fürſtl. Leiningiſche Rentamt 

Anſpruch, mußte ſich aber den Nachweis gefallen laſſen, daß 
dieſe Dinge unbeſtreitbares Eigentum des Kirchenfonds geweſen 

ſeien. 

Hauſen a. d. Aach!“. Kirchlich hatte der Ort bis Ende 

des 18. Jahrhunderts zur Pfarrei Singen gehört. 1796 wurde 

137 G.-L.⸗A. Bezirksamt Radolfzell. Verwaltungsſachen. Hauſen: 

Kirchenbau Faſz. IIII (Zugang 1906 Nr. 905—-908). — Erzb. Archiv
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er losgetrennt und zur eigenen Kuratie erhoben. Bezüglich 

der Baupflicht an der vorhandenen alten Kirche war 

die Kaiſerl. Sſterr. Verordnung vom 1. April 1783 maßgebend, 

wonach ein Drittel der Baulaſt der Grundherrſchaft, bisher 

Radolfzell, jetzt badiſchem Staat, ein Drittel den Zehntherrn 
(Frhr. von Hornſtein-Biethingen, Pfarrei Singen) und ein 

letztes Drittel der Gemeinde zufällt. Die Kirche war nach einem 

Bericht des Pfarramtes an das Generalvikariat vom 4. Juni 

1818 viel zu eng, ſo daß lange nicht alle Kirchgänger darin 

Platz fänden; da keine Sakriſtei vorhanden ſei, müſſe der 

Prieſter ſich hinter dem (einzigen) Choraltar ankleiden. Ein 

moderiger Schrank auf der rechten Chorſeite berge die Para— 
mente. Die linke Chorſeite ſei mit Stühlen für Kinder beſetzt, 

außerdem noch mit einem Beichtſtuhl, in der kein Erwachſener 

Platz habe. Den Tauſfſtein vertrat ein kleines Käſtchen in der 

Kirchenmauer. Auf die Vorſtellung des Generalvikariates hin 

ließ das Seekreisdirektorium alsbald einen Beichtſtuhl und 

Taufſtein anſchaffen. Damit waren aber die Grundgebrechen 

der Kirche nicht behoben und ſchon am 20. Oktober 1820 be⸗ 

richtete der am Ort ſtationierte Geiſtliche: die Kirche ſei ganz 

baufällig und ſehr feucht, das Dach ſchlecht, ſo daß das Regen— 

waſſer bis auf den Altar komme; der Turm ſei am einſtürzen 

und das Portal völlig baufällig; ähnliche Klagen müſſen auch 

noch am 16. Dezember 1822 erhoben werden: die Verſchalungs— 

bretter der Holzdecke ſeien ganz durchgefault und kämen ſtück— 

weiſe herunter; der Beſuch dieſes ruinöſen Gotteshauſes bedeute 

eine Gefahr. Zwar war ſchon der Konſtanzer Landbaumeiſter 

Waldmann am 9. Auguſt 1822 vom Seekreisdirektorium 
aufgefordert worden, Riß und Uberſchlag für einen Neubau an— 
zufertigen und am 22. November 1822 nochmals unter An— 

drohung einer Verſäumnisſtrafe von drei Reichstalern an dieſen 

Auftrag erinnert. Auch hatte Maurermeiſter Stöckle von 

Singen, beauftragt, den baulichen Zuſtand der Kirche zu unter— 

ſuchen, im Januar 1823 ſich dahin geäußert, daß jede Reparatur 

an der alten Kirche vergeblich, jeder Kreuzer für ſie hinaus— 

Hauſen a. a. A.: Kirchenbauſachen. Zum allgemein Geſchichtlichen vgl. 

König in Fr. D.⸗A. 25, 300.
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geworfen ſei; ſie ſei viel zu klein, ſtecke wie ein Keller tief im 
Boden und ſei in allen Teilen ſehr baufällig. Am 24. Juni 

1825 konnte das Kreisdirektorium dem Bezirksamt Radolfzell 

endlich mitteilen, daß die Kath. Kirchenſektion den Neubau ge— 

nehmigt, die Großh. Hofdomänenkammer ſich zur Leiſtung ihres 

Baubeitrages bereit erklärt habe; aber gleichzeitig ſei auch dem 

Kirchenfond, der einen Aberſchuß von 56 fl. auſweiſe, eine 

Beitragslaſt von 800 fl. auferlegt worden, eine Forderung, die 

die Kath. Kirchenſektion ſpäter ſelber als der ſonſtigen Regel 
widerſprechend ablehnte, da der Uberſchuß der Kirchenkaſſe zu 

gering und nur zufällig ſei. Erſt im Frühjahr 1827 findet 

endgültiger Akkordabſchluß mit Maurermeiſter Rafael Küchler in 

Ehingen ſtatt, nachdem inzwiſchen auch der wohl von dem am 

6. Juli 1826 verſtorbenen Bezirksbaumeiſter Waldmann ver— 
fertigte Riß, weil von der Gemeinde wegen der unverhältnis— 
mäßigen Größe des Bauplanes beanſtandet, von Waldmanns 

Nachfolger, Bezirksbauinſpektor Shl einer Reviſion unterzogen 

und ein neuer Voranſchlag gefertigt war. Schon Ende 1827 
war der Neubau unter Dach und am 18. November 1828 konnte 

die Einſegnung ſtattfinden. Aus der alten Kirche ſollten in die 
neue Glasmalereien übernommen werden, die aber während der 

Bauausführung ſpurlos verſchwanden. Nur die Kanzel, ein 

Prachtſtück deutſcher Renaiſſance (um etwa 1600), nach der 

Volksſage aus der Kapelle des Hohentwiel ſtammends, erinnert 

noch an das ehemalige Gotteshaus. Nebenaltäre waren zur 

Zeit der Benediktion der Kirche noch keine vorhanden, ſie ſollten 

auf Koſten der Gemeinde angeſchafft werden. 

Häuſern'“ bei Höchenſchwand. Nach einem Geſuch 
der Gemeinde an das Erzb. Ordinariat vom Jahre 1844 

exiſtierte bis dahin im Ort die Gepflogenheit, vor einem damals 
nicht mehr ſtehenden Kreuz gemeinſam den Roſenkranz zu beten. 

Man wollte die Sitte nicht ausgehen laſſen und jetzt an Stelle 

des ehemaligen Kreuzes eine Fridolinskapelle bauen, die man an 

Sonntagnachmittagen beſonders bei ſchlechtem Wetter oder 

hohem Alter, an Stelle eines Kirchganges nach St. Blaſien, 

beſuchen und auch ſonſt darin die Andacht befriedigen könnte. 
  

138s Erzb. Archiv. Hauſen: Kapellenbauſachen.
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Trotzdem die Kirchenbehörde der Bitte um Genehmigung ſofort 
(19. April 1844) entſprach, kam es allem Anſchein nach doch erſt 
1859 zur Bauausführung nach einem baubehördlich genehmigten 

Riß. 
Heinsheim (Dekanat Mosbach) . Die Katholiken 

hatten ihren Gottesdienſt in der Kapelle auf dem Ehrenberg 
gehabt, bis im Jahre 1834 der Grundherr von Rackwitz ſie in 

ein Geſindehaus verwandelte; proviſoriſch fand er dann bis zum 

Einſpruch der Proteſtanten in einem Raume des Rathauſes, zu— 

letzt in Privathäuſern ſtatt. Am 16. Auguſt 1838 konnte end—⸗ 

lich der Grundſtein zu einer eigenen Kirche in romaniſchem Stil 

gelegt werden, die am 25. Oktober 1839 eingeſegnet wurde. Die 

Innenausſtattung, beſonders die Altäre, waren lange Zeit ſehr 

ärmlich, bis im Jahre 1887 ein neuromaniſcher Hochaltar mit 
zwei Statuen angeſchafft werden konnte. 

Heinſtetten““. Schon 1793 war ein Neubau für 

Kirche und Pfarrhaus beſchloſſen; die folgenden Kriegsjahre 

verzögerten aber die Ausführung. 1797 ſtürzte die Pfarrſcheuer 

zuſammen und wurde alsbald wieder aufgeführt; dagegen blieb 

das bald darauf zuſammenbrechende Pfarrhaus Jahre lang als 

Ruine liegen. Anterm 13. März 1813 meldete das Konſtanzer 

Generalvikariat dem Kirchendepartement in Karlsruhe: „Die 

Pfarrkirche iſt ſehr baufällig und der Dachſtuhl in Gefahr, täg— 

lich einzuſtürzen. Zudem iſt die Kirche für die Pfarrgemeine 
um vieles zu klein.“ Das Kirchendepartement hat daraufhin 

auch (Reſkript vom 7. Dez. 1813 Nr. 15 583) „des bauloſen Zu- 
ſtandes der Kirche wegen Riſſe und Aberſchläge fertigen laſſen, 

aber die Koſtendeckung ſei ſchwierig, da der Fund ſchwach und 

die Almſche Grundherrſchaft ſich gerne aus der Sache ziehen 
möchte“. Laut Mitteilung des Kreisdirektoriums an das Be— 

zirksamt Meßktirch vom 25. Juni 1816 hat Landbaumeiſter 
Thiery Auftrag erhalten, Riſſe und Aberſchläge für den neuen 

Kirchenbau zu fertigen. Nach Bericht des letzteren vom 15. Ok— 

tober 1816 ſind die Arbeiten ſchon im Oktober des gleichen 

159 Erzb. Archiv. Heinsheim: Kirchenbauſachen. 

140 Erzb. Archiv. Heinſtetten: Kirchenbauſachen. — G.-L.⸗A. Bezirks⸗ 

amt Meßkirch. Verwaltungsſachen. Specialia. Heinſtetten: Kirchenbau 
(Zugang 1896 Nr. 25), Faſz. 364.
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Jahres vergeben worden. Um dieſe Zeit meldete ſich aber auch 

ein markgräfl. badiſcher Angeſtellter, der Werkmeiſter Klein-⸗ 
heinz, mit einer Forderung für angefertigte Entwürfe, wozu 

ihm ganz unberechtigt vom früheren Amt Stetten Auftrag 

gegeben worden war. Da ſie aber unbrauchbar waren und nicht 

zur Ausführung kamen, wurde ſeine Forderung abgewieſen. 

Trotz der Verakkordierung der Arbeiten mußte der Baubeginn 

um ein volles Jahr, bis Frühjahr 1818 verſchoben werden. Im 

Spätſommer 1816 wurde nämlich die Gemeinde durch einen 
„ſchweren Schauerſchlag“ bitter heimgeſucht und kam in tiefſte 

Not. „Um nicht Hungers zu ſterben, mußte ein Stück Vieh um 

das andere abgeſchafft werden; von 220 Stück Hornvieh exi— 

ſtieren nur noch 80; ebenſo erging's mit den Pferden.“ Die 

Einwohner fühlten ſich daher außerſtande, mit dieſem redu— 
zierten Viehbeſtand neben der Feldbeſtellung auch noch die 

Fronfuhren zu leiſten und ſuchten am 12. März 1817 beim 

Kreisdirektorium um Aufſchub nach. 1818 iſt auch die Koſten— 

deckungsfrage gelöſt, der Bau wurde jetzt im Frühjahr begonnen 

und im Auguſt des gleichen Jahres kann das Bezirksamt an 

das Kreisdirektorium berichten, daß die „Reparation“ des ſtehen 

gebliebenen Turmes „vollſtändig bewirkt iſt und auch das Bau— 

weſen der Kirche noch in dieſem Jahre wird vollendet werden“. 

Aber erſt im Auguſt 1819 war ſie bis auf einige Zimmermanns— 
und Schreinerarbeiten fertiggeſtellt. 

Heitersheimm. Bis zum Jahre 1805, dem Zeit— 

punkt, da den Franziskanern die Paſtoration abgenommen 
  

141 Pfarrarchiv Heitersheim: Kirche. — G.L.-A. Amt Staufen. Hei⸗— 

tersheim: Kirchenbaulichkeiten. Faſz. 139, 140 (Zugang 1910 Nr. 5) — 

Grundriß, Anſicht und Querſchnitt bei Chr. Arnold, Praktiſche Anlei— 

tung II (1833), Taf. 13, 18. — Die alte Kirche hatte nach einem Bericht 

des Pfarramtes vom 27. Auguſt 1824 zwei auf beiden Seiten ausgebaute 

Kapellen, ſo daß ſie die Form eines Kreuzes bekam, links die 1598 errichtete 

Annenkapelle, rechts die Liebfrauenkapelle vom Jahre 1607 mit einem Altar 

zur Ablöſung Jeſu. Die Raumnot in dieſem Gotteshaus muß nach einem 

Bericht des Bezirksamtes Staufen ans Kreisdirektorium vom 23. Auguſt 

1819 ſchlimm geweſen ſein. „Kirche, Nebengebäude, Emporbühne, Vorhaus 

und Gänge waren angefüllt; an Sonntagen mußte ein großer Teil unter 

freiem Himmel ſtehen oder ſich auf den Gräbern lagern. Die Wände waren 

mit Moder überzogen, vielleicht in 50 Jahren nicht geweißt, der Tabernakel
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wurde, blieb die Pfarrkirche vernachläſſigt, da das Volk die 

Schloßkapelle und die Kloſterkirche bevorzugte. Sie war nach 
einer Schilderung des Pfarrers Kramer vom 13. Auguſt 1819 

nicht gerade baufällig, aber um mehr als die Hälfte zu klein, 
verwahrloſt und äußerſt dürftig und geſchmacklos ausgeſtattet. 

Bereits am 10. Dezember 1819 geht dem Bauinſpektor 

Arnold in Freiburg vom Kreisdirektorium das Erſuchen um 

Riſſe und Aberſchläge zur erforderlichen Erweiterung dieſer 

Kirche zu. Am 3. September 1820 kann der Pfarrer dem 

Dekan bereits einen Fortſchritt melden: Der Baudirektor ſei vor 

Wochen dageweſen und habe vorgeſchlagen, die Seitenwände 

weiter hinauszulegen bis in die Flucht der beiden Kapellen— 

wände; aus einem ſpäteren Bericht ergibt ſich, daß es „Bau— 

direktor“ Arnold war, der Riß und Uberſchläge verfertigt 

habe, und nach einem Bericht vom 1. März 1822 iſt vor un— 

gefähr zwei Monaten ein neuer Plan nach Karlsruhe abgegan— 

gen, aber Arnold könne vor erteilter höherer Genehmigung 
nicht endgültig Riſſe und Aberſchläge fertigen. Wir erfahren 

auch aus einem Bericht Pfarrer Kramers an das General— 

vikariat vom 7. November 1821, daß der urſprüngliche Plan 

Arnolds für eine Erweiterung die Zuſtimmung des Miniſteriums 

nicht gefunden habe, weil die zu einem Quadrat erweiterte, mit 

doppelten Emporbühnen auf allen Seiten verſehene Kirche 
einem proteſtantiſchen Gotteshaus zu ähnlich ſehe. Arnold habe 

ſich daher zu einem völligen Neubau entſchloſſen. Dieſe An⸗ 

ſchauung vertrat auch die Kath. Kirchenſektion dem Großh. 
Finanzminiſterium gegenüber: „So ſehr man dem Urarium die 

Baukoſten zu erleichtern ſuche, ginge es nicht an, nur einfach 

die Kirchenmauern hinauszulegen und die alte Höhe von Schiff 

und Chor beizubehalten, wodurch ein ſchreiendes Mißverhältnis 

entſtünde. Höchſtenfalls könne man den alten Turm beibehal⸗ 

ten.“ Es war aber noch manche Vorſtellung notwendig, bis ſich 
das Finanzminiſterium, das die Baupflicht hatte, ſeine Zu— 

ſtimmung gab. Im Sommer 1824 war der Neubau definitiv 

angeordnet, aber das Finanzminiſterium zauderte noch immer, 

von Holzwürmern zerfreſſen und die Seitenaltäre durch ihre ungeformten 

Figuren mehr zum Andacht vertreiben als erregen geeignet“.
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forderte immer wieder neue Riſſe und Aberſchläge. (Bericht des 

Pfarramtes vom 26. Juli.) Am 18. Auguſt 1824 teilte daher 

die Kath. Kirchenſektion der Großh. Hofdomänenkammer mit, 

daß man bei den von der Baudirektion in ihrem Bericht vom 

20. d. M. vorgeſchlagenen kleinen Abänderungen an dem Bau— 

plan als den diesſeits gemachten Bemerkungen entſprechend 

nichts weiteres zu erinnern habe und baldgefälligſte Ausführung 

gemäß der ſelbſt gegebenen Zuſicherung empfehle. Am 

15. Februar 1825 erteilte dann endlich die Hofdomänenkamnier 

ihre Genehmigung. Die Bauausführung hatte Seywald 
von Staufen übernommen. Am 14. März wurde mit dem Ab— 

bruch der alten Kirche begonnen; am 3. Auguſt der Grundſtein 
der neuen gelegt. Im Oktober des folgenden Jahres wurde die 

Einſegnung vorgenommen. Aber noch am 5. Juli 1827 klagte 

Pfarrer Kramer der Kath. Kirchenſektion gegenüber, daß noch 

immer keine Altäre und Kanzel da ſeien, weil die Hofdomänen— 

kammer ſich immer wieder neue Riſſe geben laſſe. Auch noch 

am 25. Juli 1827 wurde die Bezirksbauinſpektion von der Hof— 

domänenkammer aufgefordert, „andere minder koſtſpielige Riſſe 

vorzulegen“. Am 21. September 1827 wurde endlich mit dem 

Stukkator Wilhelm ein Vertrag auf Herſtellung einer Kanzel 

um 296 fl. abgeſchloſſen, wie Bezirksbauinſpektor Lumpp in 

Freiburg dem Pfarramt am 8. Oktober mitteilte; dem gleichen 

Meiſter wurde auch die Herſtellung eines Hochaltares und Tauf— 

ſteines (um 800 fl.), von der Gemeinde die zweier Seitenaltäre 

in Auftrag gegeben. In einem Nachwort zu den Akten 

über die Innenausſtattung ſeiner Kirche bringt Pfarrer Kramer, 

ein geiſtig regſamer Herr, aber ganz in der Ideenwelt des 

Weſſenbergianismus lebend, ſeine Gedanken über dieſe Fragen 

zu Papier: auf den Hochaltar wünſcht er ausſchließlich das 

Geheimnis der Religion, nämlich die Kreuzigung, auf den linken 

Seitenaltar den Patron (Bartholomäus), auf den Frauenaltar 
die Kreuzabnahme. Die Idee ſeines Hochaltares ſei verfehlt, 

weil der Baumeiſter über oder hinter dem Tabernakel die Orgel 

aufgeſtellt habe. Die Dreiſchiffigkeit ſollte bei Dorfkirchen aus⸗ 

geſchloſſen ſein und die Beichtſtühle gehörten in den Chor. 1832 

142 Vgl. hiezu auch Fr. D.-A. N. F. 8, 261.
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kamen zwei Seitenaltarbilder (Kreuzabnahme und Chriſtus mit 

Nathangel) von Moosbrugger aus Konſtanz in die Kirche 
und 1834 an die Gottesackermauer in Niſchen auf Blech gemalte 

Kreuzweg⸗Stationenbilder von dem Freiburger Maler Sauer. 

Die Kirche iſt ein charakteriſtiſches Beiſpiel des klaſſiziſti— 

ſchen Stils von Arnold, einſchiffſig, mit in die Faſſade ein— 
gebautem Turm, um den oben unter den Schallöffnungen die 
Altane herumläuft, und mit polygon geſchloſſenem Chor, an den 

ſich ſeitlich Sakriſtei und Paramentenkammer legen. Der Auf— 

bau des Turmes iſt von beſten Verhältniſſen und durch Eck— 
liſenen wohltuend gegliedert. Dachgeſimſe und der Chorbogen 

innen kräftig und ſchön profiliert. 

Intereſſant iſt, wie der aufgeklärte Pfarrherr mit den alten 
Kunſtwerken aus der abgebrochenen Kirche verfahren wollte. 

Er gedachte ſie, mit Deckung durch die Kreisregierung, zu ver— 

äußern, um aus dem Erlös die neuen Stuckaltäre bezahlen zu 

können. Am 18. November 1829 wandte er ſich deshalb an 

das Kreisdirektorium: „Aus unſerer alten Kirche ſind noch einige 
Heiligenbilder, ſowohl Skulptur- als Malerei-Arbeit, die zwar 

keinen anderen Wert haben, als auf ein paarmal eine Stube zu 

erwärmen, aus denen wir aber doch noch einige Gulden zu er— 

löſen gedenken, weil da und dort noch ein altes Mütterchen ſeine 

Augenweide am hl. Anton oder Anna uſw. in einer Ecke ſeines 

Hauſes aufgeſtellt, haben könnte, an welche es ſich ſeit ſeiner 

Kindheit in der Kirche gewöhnt hatte. Die Pfarrgemeinde 

hatte die zwei Seitenaltäre, auf denen die meiſten dieſer Bilder 

aufgeſtellt waren, für die neue Kirche um den Preis von 800 fl. 

herſtellen laſſen. Durch wohltätige Beiträge iſt der Stukkator 

bis auf 100 fl. zwar befriedigt, aber die Altäre ſtehen noch da, 

ohne mit Altarblättern ausgefüllt zu ſein, und da muß uns jedes 
Scherflein willkommen ſein, das wir für dieſen Zweck zuſammen— 

bringen können. Wir wünſchten daher dieſe Antiquitäten an 

etwaige Liebhaber in der Gemeinde öffentlich zu verſteigern. 

Die Großh. Domänenverwaltung fand unter allen Stücken 

keines, das des Aufhebens wert wäre und weil dieſelben 

meiſtens zur Verzierung der alten Seitenaltäre gedient haben, 

welche die Gemeinde in der neuen Kirche herſtellen mußte, ſo iſt 

es billig, dat die etwa zu erlöſenden Gulden auch der Gemeinde
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zur Beſtreitung ihrer großen Koſten überlaſſen würden. Deſſen— 

ungeachtet möchten wir nicht gerne, ohne höhere Erlaubnis ein— 

geholt zu haben, dieſe Verſteigerung heilig gehaltener Sachen 

vornehmen, an welcher ſich ſchwache, fromme Seelen ärgern 

könnten *.“ Wie der Handel ausging, verraten die Akten nicht 

mehr. Das Vorgehen des Pfarrers, das ſicherlich nicht einzig 

in ſeiner Zeit daſteht, das uns nur zufällig überliefert iſt, ſpricht 

deutlicher als alles andere für die Pietätloſigkeit, mit der die 

Führer des Volkes im Gegenſatz vielfach zu dieſem, mit der 
künſtleriſchen Aberlieferung der Vergangenheit verfuhren und 

mit welchem beſinnungsloſen Radikalismus in einer künſtleriſch 

ſelber impotent gewordenen Zeit mit den Zeugen vergangener 

Stilformen aufgeräumt wurde. 

Hemmenhofen “. Hier drängte 1827 der Pfarrer 

mehrfach auf einen Kirchenneubau; der Plan wurde aber rund— 

weg von der Domänenverwaltung Radolfzell abgewieſen. Am 

10. November 1827 beleuchtete ſie dem Bezirksamt gegenüber in 

etwas merkwürdigen Ausführungen die für die Notwendigkeit 

eines Neubaues vorgebrachten Gründe: „Ein Neubau ſei ganz 

unnötig, da die alte Kirche noch ſehr geſund ſei, und was die 

geringe Höhe der Emporkirche betreffe, ſo ſolle, was darauf nicht 
ſtehen könne, einen Platz parterre ſuchen. Eine neue Kirche 

könne man deshalb nicht bauen. Und wenn der jetzige Pfarrer 

ſeiner ungewöhnlich großen Poſtur nach nicht durch die Sakriſtei— 

143 Pfarrer Kramer legte ein Verzeichnis dieſer abgängigen Stücke bei— 

das für uns um ſo wichtiger iſt, als das eine und andere Stück am Orte 

noch erhalten iſt: I. Skulpturen: Ein Anton im Franziskanerkleid 

mit kupferrotem Geſicht. Ein ſog. Veſperbild, verſtümmelt und zum Er— 

ſterben anzuſehen (wohl identiſch mit dem noch erhaltenen ſpätgotiſchen 

Stück von ſehr guter Qualität). Eine Anna, ſitzend und wie das Veſper⸗ 

bild eher von einem Zimmermann als von einem Bildhauer angefertigt. 

Ein ſchwarzes kleines Muttergottesbild mit ſonderbar kleinen Auglein. Ein 

Haupt Johannis von zwei ſein ſollenden Engelein getragen. Ein verdörner— 

tes Herz-Jeſu unter einem Baldachin. — II. Malerei: Ein Chriſtus 

am Kreuz, iſt ſchon 10 Kreuzer darauf geboten. Ein Mariabild mit Kind. 

Ein Aloyſius. Ein Joh. Nepomuk. Eine hl. Familie. Ein Franziskus 

und Thereſia in Ordenstracht — alle faſt nicht mehr erkennbar. 

144 G.⸗L.-A. Domänen-Verwaltung Radolfzell. Hemmenhofen: Kirche 

und Schulen. 1818/42. Faſz. 425.
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Thüre drängen könne, ſo werden die übrigen Kirchenthüren wohl 

weit genug ſein, um ſeine Perſon durchzulaſſen . . . ſchlimmſten— 

falls laſſe ſich die Sakriſteithüre erweitern. Auch die Ortsvor— 
ſteher wollten von einem Neubau nichts wiſſen, nur der Pfarrer 

dränge darauf, weil er Gaienhofen noch zu ſeiner Pfarrei brin— 

gen wolle.“ Faſt lebensgefährlich war um dieſe Zeit die Kanzel, 

ſehr ſchadhaft der Tabernakel und die Sakriſtei. Aber die Neu— 

baupläne waren ein für alle Male erledigt. 

Hemsbach““s. Der Ort hat noch eine Simultankirche. 

Das Gotteshaus war nach einem Bericht des Kurfürſtlichen 

Oberbeamten vom 3. November 1744 „ſehr ruinos, Wind und 

Wetter offen ſtehend, bei dermaliger zahlreicher Menge der 

Anterthanen allzu klein; es muß völlig abgeriſſen und neu auf— 

gebaut werden“. Die Baupflicht am Turm lag bei der Ge— 

meinde, am vorderen Langhaus beim Kirchenfonds, am hintern 

bei der Kurmainziſchen Hofkammer, am Chor beim Mainzer 

Domkapitel. Nach einigem Sträuben der zwei letztgenannten 
Zehntherrſchaften wurde der Neubau 1748/49 nach einem Riß 

des Baumeiſters Valerius aus Heidelberg aufgeführt, und 

zwar, wie der reformierte Gemeindeteil ſchon gleich ſich be— 

ſchwerte, mehr in katholiſchem Sinn, inſofern das Geſtühl nach 

dem Hochaltar orientiert war und die Empore zu klein ausſiel. 

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts machte ſich die Raumenge 
hauptſächlich bei den viel zahlreicheren Reformierten fühlbar. 

Das Verhältnis zwiſchen den zwei Konfeſſionen oder beſſer den 

zwei Geiſtlichen war damals zeitweilig geſpannt und wirkte ſich 

in gegenſeitigen Beläſtigungen aus. Die Katholiken beſchwerten 

ſich, daß der andere Konfeſſionsteil während ihres Gottesdienſtes 

auf dem Friedhof „manchen Tumult verurſachte“, und daß viele 

„Bänke und Stühle der Kirche durch drücken und drängen rui— 

niert“ würden; die Evangeliſchen machten dagegen geltend, daß 

durch die Fahnen in der Kirche ihnen die Ausſicht auf die 
Kanzel verſperrt würde, daß aber das Drücken in den Bänken 

ſich aus Raummangel erkläre. Die Reformierten verlangten 

daher den Einbau einer Seitenempore, über die von 1803 an 

148 G.⸗L.-A. Specialia. Hemsbach 1744—1807. Vgl. Laur, Hems⸗ 

bach, Landenbach, Sulzbach (Donaueſchingen 1924) S. 65, 90.
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ſehr lebhaft verhandelt wurde. Die Katholiken ſträubten ſich 

gegen einen ſolchen Einbau in der ohnehin ſchmalen Kirche, der 

das Innere in unzuläſſigem Grade verdunkeln müſſe; aber auch 

ihre Vorſchläge, der Raumnot abzuhelfen, erwieſen ſich als un— 

durchführbar. Das Hofratskollegium von Mannheim beanſtan— 

dete weiterhin den Plan, die Koſten für dieſe nur den einen 

Konfeſſionsteil intereſſierende bauliche Maßnahme der Geſamt— 
gemeinde aufzubürden. Der gordiſche Knoten in der Frage, wie 

der notwendige Mehrraum geſchaffen werden könne, wurde 

ſchließlich durch Hofrat Reichert zerſchnitten; nach einer Lokal— 

beſichtigung machte er laut Protokoll vom 31. Oktober 1806 die 

Feſtſtellung, daß die Errichtung einer Empore untunlich und eine 

Erweiterung der Kirche nur durch Anbau über die Eingangs— 

faſſade hinaus möglich ſei. Da Heſſen mitbaupflichtig war, ent— 
warf der heſſiſche Landbaumeiſter Spieß einen entſprechenden 

Plan, nach dem am 7. September 1807 die Arbeiten verſteigert 
und 1808 ausgeführt wurden. Die neue Faſſade hat noch 

barocke Eckpilaſter und einen Volutengiebel, über dem eine 

Niſche das Bild des Kirchenpatrons Laurentius zeigt. 
Hepbach!“« war zu Anfang des 19. Jahrhunderts nach 

Obertheuringen eingepfarrt, kam aber 1847 zur Pfarrei Berk— 

heim. Der Ort hatte um dieſe Zeit 230 Seelen, von denen 
aber nur 80 Platz fanden in der alten Sigmundskapelle, deren 

Fond im Betrag von 15 271 fl. die Baupflicht hatte. In die⸗ 

ſem Jahre wurde der ſchon Ende des 18. Jahrhunderts betrie— 

bene Plan, eine eigene Pfarrei zu gründen, wieder aufgenom— 

men. Er fand aber an dem damaligen Pfarrer in Berkheim 

einen entſchiedenen und zähen Gegner. Die Kapelle war um 

dieſe Zeit baufällig geworden und vor allem viel zu klein. Die 

Bezirksbauinſpektion Konſtanz erklärte in einem Gutachten vom 
31. Auguſt 1846, daß die Mißſtände nur durch einen voll— 

ſtändigen Neubau behoben werden könnten. Die Seekreis⸗ 

Regierung ſchloß ſich (22. Februar 1848) unter aller Betonung, 

daß der Fortbeſtand der Nebenkirche vom Geſetz nicht be— 
günſtigt werde, unter Hinweis, daß bei dem guten Vermögens— 

14e Pfarrarchiv: Kirchenbaulichkeit. — Vgl. Fr. Xaver Staiger, 

Meersburg und Markdorf (Konſtanz 1861) S. 260.
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ſtand des Fonds und bei dem von den Technikern geltend ge— 

machten Umſtand, daß eine bloße Reparatur nicht ausführbar 

ſei, dieſer Auffaſſung an; ſie wollte aber nur einen Kapellenbau 

für 130 Perſonen, mit einem Aufwand von 5000 fl. zulaſſen; 
auch nur einen Reiterturm, während die Gemeinde einen 

maſſiven Turm verlangt hatte. Schon am 5. Oktober des glei— 

chen Jahres konnte das Bezirksamt einen auf dieſer Grundlage 

ausgearbeiteten Plan des Bezirksbauinſpektors Shl 6dem 

Stiftungsrat zugehen laſſen. Letzterer war damit nicht einver— 

ſtanden. „Der Bauplan gefällt weder dem Stiftungsrat noch 

dem Ortsverwaltungsrat. Der Reiterturm iſt unpraktiſch und 

ungeeignet. Chor und Langhaus ſind nicht durch einen Chor— 
bogen geſchieden.“ (Ohl motivierte dieſe Anterlaſſung ſpäter 

damit, daß dadurch eine künftige Vergrößerung der Kirche erleich— 
tert werden ſollte.) Auch ſonſt gingen in der Gemeinde die 

Anſichten weit auseinander, ſo daß der Bürgermeiſter von 

Riedheim-Hepbach (30. November 1848) dem Bezirksamt 

Meersburg gegenüber von einem babyloniſchen Turm ſprach, zu 

dem dieſer Kapellenneubau ausgewachſen ſei. „Weder der 

Stiftungsvorſtand noch der Verwaltungsrat noch der Gemeinde— 

kirchenvorſteher verſtehen einander, hauptſächlich weil das 
Pfarramt gegen den Neubau iſt und nach ſeiner Außerung die 

Kapelle noch gut iſt und das Fondgeld beſſer für Berkheim ver⸗ 
wendet würde. Die Bürger aber ſind durch unüberlegte Auße— 

rungen einzelner ganz uneins, namentlich in den gegenwärtigen 
kritiſchen Zeiten.“ Jedenfalls aber wünſchte nach Auffaſſung 

des Bürgermeiſters die Mehrzahl der ruhigen Bürger einen 

Neubau; er gab auch konkrete Weiſungen, wie dieſer angelegt 

werden könnte. Der alte noch folide Turm ſollte ſtehen bleiben 

und im Erdgeſchoß, das Chor der bisherigen Kapelle war, die 

Sakriſtei aufnehmen. Daran ſollte ſich Chor und Langhaus des 

Neubaues ſchließen. Wieder einen anderen Vorſchlag unter— 
breitete am 1. Juli 1849 der Stiftungsvorſtand, der nur ja keine 

neue Kirche wünſchte, weil er darin die Vorrausſetzung für Er— 

richtung einer ſelbſtändigen Pfarrei ſah. Er beantragte, die 
Amfaſſungsmauern der Kapelle und die hintere Giebelwand, die 

ganz baufällig ſeien, abzureißen und neu aufzubauen, von einem 

eigentlichen Neubau auf größerem Grundriß abzuſehen, da—
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gegen den alten Turmhelm, der eine Mißgeburt darſtelle, neu 

herzuſtellen. Inzwiſchen war das Shlſche Projekt auch dem 

Baurat Fiſcher zur Begutachtung zugegangen. Er lehnte 

es ab, weil es „unſchöne Formen und Verhältniſſe zeige, den 

kirchlichen Charakter entbehre, durch den Mangel eines Chores 
dem Ritus einer katholiſchen Kirche nicht entſpreche und der 

Reiterturm konſtruktiv verfehlt“ ſei. Er legte einen neuen 

Plan vor, der ausgeſprochen neugotiſchen Stil aufwies und in 
der Faſſadengiebelwand eine Maßwerkroſe hatte. Das Er— 

ſuchen des Pfarramtes, dieſes Projekt dem Erzbiſchöfl. Ordi— 

nariat zur Genehmigung vorzulegen, wurde am 11. Dezember 

1849 von der Kreisregierung mit den bezeichnenden Worten 

rundweg abgewieſen: „Von der vorgeblichen Verordnung des 

Erzbiſchöfl. Ordinariates, daß bei allen Neubauten von Kirchen 

und Kapellen Plan, Riß und Aberſchlag denſelben zur Genehmi— 
gung vorgelegt werden ſollen, iſt uns nichts bekannt, eine ſolche 

Mitteilung iſt auch in der beſtehenden Geſetzgebung nicht ge— 

gründet. Dieſe Mitteilung iſt daher zu unterlaſſen.“ Der Kath. 

Oberkirchenrat (15. Januar 1850) empfahl den Fiſcherſchen Ent— 

wurf zur Ausführung, desgleichen die Kreisregierung, die auf 

die Einrede des Stiftungsvorſtandes, daß die zwei Glocken im 

Turm nicht Platz fänden, mit dem Hinweis, daß ſie übereinander 

gehängt werden können, entgegentrat (10. Juli 1850). Das 

Pfarramt ſuchte ein letztes Mal zwar noch am 25. September 

1850, den Neubau, in dem es die Arſache zu ernſter Beeinträch— 
tigung der Pfarrechte und zu künftig ſtärkerer Belaſtung erblickte, 

zu verhindern, im ſchlimmſten Falle, wenn doch gebaut werden 

ſollte, den Entwurf von Ohl nochmals in Vorſchlag zu bringen. 

Die Kreisregierung ging aber über dieſe Sonderintereſſen ent— 

ſprungenen Vorſtellungen hinweg und ordnete am 28. März 

1851 mit der Genehmigung des nochmals in Einzelheiten ab— 
geänderten Entwurfes von Fiſcher alsbaldige Ausſchreibung der 

Arbeiten an. Werkmeiſter Storz von Meersburg übernahm die 

Ausführung zum Anſchlag von 5800 fl. Im Frühjahr 1852 war 
der Neubau unter Dach; am 28. Februar ſtellte der Stiftungs— 

vorſtand noch den von der Bezirksbauinſpektion befürworteten 

Antrag, ſtatt der nur proviſoriſchen Anlage des Sakriſteiraumes 

hinter dem Altar eine eigentliche Sakriſtei an der Nordſeite des 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXX. 11
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Chores anzubauen, was auch genehmigt wurde. Für die Innen— 

einrichtung hatte ſich der Gemeindevorſtand noch vor dem 

Baubeginn (Sommer 1850) bemüht, von der Garniſonsverwal— 
tung in Petershauſen zwei im Kreuzgang des dortigen Kloſters 

aufgeſtellte Steinreliefs zu erwerben und den Konſtanzer Bild— 

hauer Egger in Ausſicht genommen, ſie zu reſtaurieren und 

für den Transport herzurichten. Auch um Beſchaffung eines 

würdigen Altarbildes der Auferſtehung Chriſti bemühte man 

ſich damals ſchon. Das Bezirksamt Meersburg empfahl dafür 

den Maler Deſchwander in Stans, deſſen „Meiſterſchaft 

anerkannt ſei, wie es auch bekannt ſei, daß ſeine Preiſe verhält— 

nismäßzig nieder geſtellt ſeien“. Für die Steinreliefs hatte der 

Stiftungsvorſtand den Platz an den Chorbogenpfeilern, wohin 

nach dem Fiſcherſchen Projekt Kanzel und Taufſtein kommen 

ſollten, in Ausſicht genommen; Altarmenſen ſollten noch darunter 
angebracht werden für Herrichtung von Seitenaltären. Indes 

ſprach ſich die Bezirksbauinſpektion (1. April 1852) gegen dieſen 

Plan aus, weil die verfügbare Wandfläche zu klein ſei, dagegen 
würden dieſe Relieftafeln, die Werke von dem berühmten Bild— 

hauer Hans Morinck ſeien mit Darſtellung der Trinität und 
der Pieta, der Kapelle ſonſt zur Zierde gereichen, wenn man ſie 

etwa im Chor ſeitlich des Hochaltars anbrächte. Tatſächlich 

wurden die zwei wertvollen Reliefs mit Genehmigung des badi— 

ſchen Kriegsminiſteriums vom 23. März 1852 um 120 fl. er⸗ 
worben und weitere 200 fl. für Inſtandſetzung und Transport 

noch ausgeworfen. Unterm 1. April des gleichen Jahres wurde 

mit dem Konſtanzer Bildhauer Val. Egger ein Vertrag ab— 
geſchloſſen für Herſtellung eines Hochaltars aus Holz und einer 

Sandſteinfigur des lehrenden Heilandes, die über den Haupt— 

eingang kommen ſollte. Für das Altarbild lagen um dieſe Zeit 

Angebote von dem Maler Shlſchläger und einem unge— 

nannten Markdorfer Maler vor. Man ſetzte ſich aber nach der 

Anregung des Bezirksamtes mit Paul Deſchwanden in 

Verbindung, der ſich erbot, eine Auferſtehung Chriſti als Hoch— 

altarbild um 220 fl., die auf 200 fl. herabgeſetzt wurden (28. Ok⸗ 
tober 1852), zu malen, die Kreisregierung erteilte unterm 5. Ok⸗ 

tober die Genehmigung. Für Anfertigung des Taufſteines war 
ſchon 1852 mit Bildhauer Egger ein Vertrag abgeſchloſſen wor⸗—
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den; er kam aber damals nicht zur Ausführung, offenbar, weil 

die Kirche noch keine Pfarrechte hatte. Erſt am 23. Dezember 

1859 erteilte Erzbiſchof von Vicari einem gotiſchen Entwurf, 

den Steinhauermeiſter Brückel von Hepbach ausführte, die 
Genehmigung. Auch die ſchon 1852 mit Egger verakkordierten 

Altäre der Gottesmutter und des hl. Joſeph wurden erſt 1860 
und 1867 von dem Altarbauer Reihing in Tettnang her— 

geſtellt: die um dieſe Zeit übliche Schreinergotik mit drei Fi— 

gurenniſchen. Nur die Kanzel wurde von Egger gebaut. 

An dem Kirchenbau machten ſich vor allem wegen unſolider 

Arbeit an dem Dachreiter früh ſchon erhebliche Schäden bemerk— 
bar. 1862 wurde die Orgel durch eindringendes Regenwaſſer 

völlig zu Grunde gerichtet. 1863 wurde mit erheblichen Koſten 

eine Inſtandſetzung des Turmes vorgenommen. Der Ort wurde 

durch Arkunde des Erzbiſchofs vom 11. November 1858 zur 

ſelbſtändigen Pfarrei und damit die zäh und nachdruckſam 

gehegten langjährigen Wünſche der Gemeinde erfüllt. In regem 

gegenſeitigem Wetteifer ſpendete Reich und Arm in den folgen— 

den Jahren, um die würdige Ausſtattung und Ausſchmückung 
des neuen Gotteshauſes zu vervollſtändigen. Auch. von aus— 

wärts floſſen Stiftungen zu dieſem Zweck, vom Fürſten von 

Fürſtenberg kam eine Monſtranz; von der Fürſtin Amalie und 

der Prinzeſſin Eliſe ein weißes, golddurchwirktes Meßgewand. 

Herdwangent“. Sehr baufällig und erheblich zu 

klein, wurde die alte Kirche 1808 um 12 Schuh verlängert und 

um 7 Schuh erhöht. Nur die Chormauern und teilweiſe die 
rechte Schifſwand blieben ſtehen. Der Neubau iſt von guter 

Raumwirkung, aber von denkbar größter Nüchternheit und 

Kahlheit. Die großen nackten Wandflächen gingen oben mittels 

einer kräftigen Hohlkehle in die völlig ungegliederte Holzdecke 

über. Auch der in 6Eck geſchloſſene Chor iſt flach gedeckt. Was 
allein Stimmung in dieſe Kirchenhalle brachte, waren die drei 

Altäre aus Salem, der Hochaltar noch im Empire⸗, die Seiten— 
altäre im Rokokoſtil. 1912/13 wurde das ganze Innere gründ⸗ 

lich umgeſtaltet durch barocke Stuckberkleidung der Wände und 

Decke und Anbringung von Deckenmalereien. 

147 Erzb. Archiv. Herdwangen: Kirchenbauſachen. 

11*



164 Sauer 

Herriſchriedens hatte das Mißgeſchick, in der erſten 

Hälfte des vorigen Jahrhunderts zweimal ſeine Kirche durch 
eine Brandkataſtrophe zu verlieren. Vor der erſten waren ſeit 

längerem Verhandlungen über einen Neubau im Gange. Schon 

1826 wurde geklagt, daß der Turmaufſatz ganz vermorſcht und 
faul ſei und der ganze Turm dem Einſturz nahe. Nach Bericht 

des Bauinſpektors Frinz von Lörrach (6. Juni 1826) war man 
ſchwankend, ob dieſer alte Turm nur einfach wiederhergeſtellt 

oder ob ein neuer erbaut werden ſoll, entweder in maſſiver Auf— 
führung oder auch wieder nur als Reiterturm. Aber auch das 

Langhaus war ſehr ſchlecht, feucht, ungeſund und teilweiſe bau— 

fällig, in jedem Falle aber um mehr als die Hälfte zu klein. Das 

Zweckmäßigſte wäre daher ein vollſtändiger Neubau. Am 

21. Januar 1828 berichtete Vogt Hofmann an das Erzb. Ordi— 

nariat: „Wir haben eine baufällige Kirche, das ein Spektakel 

iſt; dieſe Kirche iſt ſo beſtellt, daß man beſorgt ſein muß, in 
derſelben Hals und Bein zu brechen. Die Decke iſt zerbrochen 

und durch das Dach kommt der Regen; der Turm iſt am Zu— 

ſammenſinken, ſo daß ſchon vor einigen Jahren die Glocken weg— 

genommen werden mußten. Die Fenſter ſind z. T. mit Brettern 

geflickt“. Trotzdem der 75jährige Schreiner Joſ. Eckert ſich er— 

bot, für den auf 11600 fl. berechneten Neubau 4000 fl. zu ſtif⸗ 

ten und umſonſt die Altäre und Kanzel zu liefern, ging die An— 

gelegenheit nicht voran, bis am 14. Mai 1828 ein in einer Säge 

ausgebrochenes Feuer auch die Kirche vernichtete. Nach längeren 

Verhandlungen über die Baupflicht wurde der Neubau beſchloſſen, 

zu dem Kreisbaumeiſter Chr. Arnold einen recht anſprechenden 

Riß mit einer Faſſaden- und Turmgliederung, wie etwa an der 

Kirche zu Kiechlinsbergen Zuni 1828), geliefert hatte, nachdem 

vorher ſchon der Ortsſchreiner Bernh. Eckert einen ſolchen 

in nüchternſter klaſſiziſtiſcher Formenbehandlung, mit zwei 
Faſſadentürmen, dem Amt vorgelegt hatte. Der letztere wurde 
vom Miniſterium (3. Dez. 1828) wohl der größeren Billigkeit 

wegen und im Hinblick auf die Stiftung des Vaters des Plan⸗ 

ſchöpfers genehmigt. Frühjahr 1829 wurde mit den Arbeiten 

14s Erzb. Archiv. Herriſchried: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Be⸗ 

zirksamt Säckingen. Verwaltungsſachen: Herriſchried: Kirche. Faſz. 63 bis 

72 (Zugang 1907 Nr. 112) und Faſz. 170—72 (Zugang 1912 Nr. 182).
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begonnen, 1830 waren ſie fertiggeſtellt. Am 24. März 1830 
wurden die Arbeiten für Anfertigung der Kanzel, ſowie des 

Aufbaues der drei Altäre an Joſeph Vollmar in Säckingen 

vergeben. Die Bezirksbauinſpektion hatte die Riſſe dazu ent— 

worfen, die Ausführung ſollte in Gipsmarmor erfolgen. 1831 

wurden für die Seitenaltäre zwei Altarbilder der Gottesmutter 

und des Kirchenpatrons, S. Zeno, erworben, womit der Pfarrer 

nicht einverſtanden war, da die Kirche einen neuen Titulus, den 

der Todesangſt Chriſti, erhalten ſollte. Die Bauausführung an 

der Kirche wie am Pfarrhaus war aber derart ſchlecht, daß 
Baurat Fiſcher ſchon nach wenigen Jahren eine Koſten— 
berechnung für Reparation von über 5000 fl. aufſtellen mußte. 

Der Streit über den verantwortlichen Schuldigen wie über die 

neuerliche Baupflicht zog ſich durch viele Jahre hin. Der Zu— 

ſtand der Kirche war zuletzt ſo, daß man ſie zu ſchließen beſchloß. 

Da brach wieder, am 24. März 1849, im Ort ein Großfeuer aus, 

das in wenigen Stunden außer 17 Häuſer auch das Streit— 

objekt, die Kirche, niederlegte. Schon im folgenden Jahr ſchritt 

man zum Neubau, für den Bayer von der Bauinſpektion 

Waldshut den Plan gefertigt hat. Sie iſt noch in klaſſiziſtiſchen 
Formen gehalten, zeigt im Innern aber mächtige weite Raum— 

wirkung; nach außen geben die zwei klaſſiziſtiſch gehaltenen 

Faſſadentürme dem ganzen Bau einen ſtarken Accent. Der 

Hochaltar hat die Stilformen des Baues. Die zwei Seiten— 

altäre, mit den Bildern der Gottesmutter und des hl. Zeno, 

wurden 1858 nach dem Entwurf der Bezirksbauinſpektion 

Waldshut von den Gebrüder Banholzer in Oberhof her— 
geſtellt. 

Hertenn. In den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts 

wurde wegen der vollkommen anerkannten Baufälligkeit der bis— 

herigen Kirche die Frage eines Neubaues mit dem Zehntherrn, 

der Ordenskommende Beuggen, lebhaft verhandelt. Der Ex— 
tractus des Landesfürſtlichen und Biſchöflichen Kommiſſions⸗ 

protokolls vom 16. Auguſt 1781 weiß zu berichten, daß bereits 

129 G.-L. A. Bezirksamt Lörrach. Verwaltungsſachen. Herten: 

Kirchenſachen. Faſz. 234 (Zugang 1899 Nr. 45) und Faſz. 192, 193 (Zu⸗ 

gang 1907 Nr. J).
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Riſſe verfaßt ſeien im Auftrag des Pfarrvikars Moisman. Der 
Kanzleiverwalter von Beuggen beſchwerte ſich über das Vor— 
gehen des Pfarrvikars als einer Eigenmächtigkeit und kündigte 

eine Beſichtigung des Zuſtandes durch Baudirektor Bag— 

nato oan, der noch im Herbſt des gleichen Jahres in Herten 
war. Die Weiterführung der Angelegenheit verzögerte ſich zu— 

nächſt nur dadurch, daß die öſterreichiſche Regierung die volle 

Baupflicht Beuggen zuſchieben wollte, mit der Anheimgabe, 

nach Abſchluß des Baues den Regreß an die Gemeinde bezüg— 

lich der Langhausbaukoſten anſuchen zu können, weiterhin da⸗ 

durch, daß der Filialort Degerfelden Verſuche machte, ſelbſtän— 

dige Pfarrechte zu bekommen, wodurch ein Neubau in Herten 

überflüſſig geworden wäre. Die Anſprüche der Filiale wurden 
indes abgewieſen und am 29. Dezember 1783 wurde ein Uber— 

einkommen zwiſchen Beuggen und Herten abgeſchloſſen, wo⸗ 

nach die Gemeinde von den auf 8395 fl. veranſchlagten Bau— 
koſten 2199 fl. ſowie Hand⸗ und Fuhrfronden und an den 

Koſten für Inſtandſetzung des zu erhaltenden Turmes in Höhe 

von 350 fl. 250 fl. zu übernehmen habe; den ihr zufallenden 

Koſtenbetrag aber ſolle die Gemeinde aus dem eigenen Kirchen— 

fond, ſowie aus den Fonds der Maria-Schneekapelle in Herten 

und der Abalduskapelle in Degerfelden decken. Es wurden nun 

alsbald Riſſe ausgearbeitet von einem Angenannten (Bagnato?) 

und von dem Kammeral-Bau-Offizianten Zengerle in Frei⸗ 

burg. Aber Degerfelden gab ſeine Anſprüche auf eigene Pfarr— 

rechte noch immer nicht auf und ſchickte noch 1789 eine Depu— 

tation an den Hof nach Wien, freilich ohne Erfolg. Inzwiſchen 

hatte Pfarrvikar Moisman 1788 wieder einen Entwurf durch 

den inzwiſchen verſtorbenen Werkmeiſter Zech vorgelegt, ebenſo 

war ein neuer von Zengerle da und 1789 kam ein dritter von 

Bagnato hinzu, der auch der Verſteigerung zu Grunde 

gelegt werden ſollte. An dem erſten Riß des Baudirektors des 

Deutſchordens hatte die Regierung von Freiburg (3. Febr. 1784) 

150 Gemeint iſt Franz Anton Bagnato, Sohn des bedeutenden 

Giov. Gaſp. Bagnato, Deutſchordensbaumeiſters in Althauſen (T 1757 auf 

der Mainau). Der Sohn Franz Anton (1732—1810) war nach dem Tode 

des Vaters ebenfalls Baudirektor des Deutſchordens.
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mancherlei zu beanſtanden gehabt, was z. T. durch den Wandel 

der Stilanſchauungen und das Verlangen nach zierloſer Einfach— 

heit bedingt war. So wurde Weglaſſen des großen Rundſtabes 

mit einer Platte auf dem Sockel als einer koſtſpieligen und über— 

flüſſigen Zierrat, Erſatz der halbrunden Ecken des Baues durch 

viereckige, ſtatt des Lattengewölbes, durch das „das Kirchen— 

innere eine proportionierte Höhe nicht erreichen, folglich ganz 
ſicher ſchwermütig werden würde, eine ganz glatte Gipsdecke 
mit einer Hoͤhlkehle und leichtem Geſimswerk ohne Kröpfe und 

Füllungen“ verlangt. Im Sommer 1789 konnte der Bau end— 

lich nach dem abgeänderten Entwurf Bagnatos begonnen 
werden durch den Ballier Kaver Rüſcherdr aus Bre—⸗ 

genz. Der noch gotiſche Turm der alten Kirche blieb neben dem 

Chor erhalten und in ſeinem Erdgeſchoß wurde die Sakriſtei 
eingerichtet. Einzelheiten über den Bauverlauf, der 1791 in der 

Hauptſache abgeſchloſſen war, erfährt man aus den Akten nicht 

mehr. 1791 kam ein neues Chorgeſtühl in die Kirche. Nach 

einer endgültigen Abmachung zwiſchen Beuggen und Herten 

übernahm erſteres den Hauptanteil an den Koſten, Herten 
ſteuerte nur die Aberſchüſſe ſeines Kirchenfonds und der beiden 

Kapellenfonds bei. Da im Sommer 1795 das Inventar der 

Dominikanerkirche in Freiburg zur Verſteigerung kam, wurde am 

24. Juli 1795 von der vorderöſterreichiſchen Regierung der Ge— 

meinde die angeſuchte Erlaubnis erteilt, „für ihre Kirche die in 

der vormaligen Dominikanerkirche dahier befindliche Kanzel kau⸗ 

fen zu dürfen, unter der Bedüngnis, daß die bei dortiger 

Kirchenfabrik mit Ende 1792 aus gewiſſen Extanzien pro 761 fl. 

27 kr., inſoweit es indeſſen nicht ſchon geſchehen, beigetrieben 

und hieraus ſowohl, als aus der ebenfalls im Jahre 1792 aus⸗ 
gewieſenen Barſchaft pro 511 fl. 21¼ kr. der Kaufſchilling für 

die erſagte Kanzel mit betragenden 320 fl. beſtritten werden 

ſolle 2“. Der Kauf kam zuſtande und die neue Kirche erhielt 
  

151 Er iſt wohl ein Verwandter des Freiburger Werkmeiſters Georg 

Rieſcher (F 1827). 
152 Zur Verſteigerung ausgeſchrieben wurde die Kanzel in der Frei— 

burger Zeitung 1795 XXIX. Stück vom 11. April, unter näherer Beſchrei⸗ 

bung. Vgl. Zeitſchr. der Geſellſchaft für Geſchichtskunde von Freiburg 38 

(1925), 135, dazu meine geſchichtlichen Nachweiſe S. 130 ff.
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in dem prächtigen Barockwerk vom Jahre 1765 ein Glanzſtück 
ihrer Ausſtattung. Im Frühjahr 1819 legte der Stukkator 

Anton Feurſtein Riſſe für zwei Nebenaltäre vor, die aber 
nach dem Gutachten des Bezirksbaumeiſters Rief von Lörrach 
„ſowohl disproportioniert als in der Detailbehandlung nicht 

ganz befriedigend“ waren, weshalb er ſie durch geeignetere er— 

ſetzte. Sie weiſen klaſſiziſtiſche Formen auf, ſeitlich zwei Pilaſter, 

darüber Pyramiden, neben denen zwei ſitzende Engel an 
einer Schleife einen Kranz als Mittelabſchluß halten. Am 

6. Juni 1820 meldete Pfarrer Wenz, daß „die zwei Altäre nach 
Riß von Rief von Stockador Feurſtein gefertigt und aufgerichtet 

zur Zufriedenheit daſtehen“. Noch fehlte ein würdiger Hoch— 

altar. „Der alte aus morſchen Brettern war nach dem Bericht 

des Stiftungsvorſtandes vom 24. Februar 1824 ſo baufällig, 
ſeine Geſtalt mit dem ganzen Innern der Kirche, beſonders mit 

den neuerbauten Nebenaltären in ſo ſchneidendem Kontraſt, daß 
das Bedürfnis eines neuen längſt Wunſch jedes Bürgers war“. 

Baumeiſter Frinz von Lörrach (5. Mai 1824) war der gleichen 
Anſicht. „Zu den neuen gipsmarmornen Altären paßt er gar 
nicht und iſt ſo verdorben, daß er auf jeden Fall neu gefaßt 

werden müßte, was große Koſten verurſachen und ſodann doch 
abgeſchmackt gegen das Abrige daſtehen würde, daher die An— 

fertigung eines neuen Hochaltars nicht überflüſſig wäre“. Den 

Entwurf von Anton Feurſtein, deſſen Ausführung 744 fl. 

koſten ſollte, fand Frinz im allgemeinen brauchbar, abgeſehen 

vom oberen Aufſatz, der durch eine Arne gebildet werden könnte, 

und den ſeitlichen Verkröpfungen, die wegfallen müßten. Mit 

dieſen Einſchränkungen wurde der Entwurf von der Kreisregie— 

rung am 29. Mai 1824 genehmigt und ein nachträglich vor⸗ 
gelegter Rißz des Stukkators Wilhelm zu billigerem Preis ab— 

gelehnt, weil Wilhelm zu allgemeine, unſichere Angebote gemacht 

habe. Im Auguſt 1825 wurde der neue Hochaltar aufgeſchla⸗ 

gen, aber erſt ein Jahr ſpäter ganz fertig. Bauinſpektor Frinz 

fand (8. Nov. 1826) die Ausführung in allen Teilen ſehr ſchön 

und gut. Seitlich der beiden den Altaraufbau tragenden Säu⸗ 

len wurden in Baldachinen zwei barocke Heiligenfiguren auf— 

geſtellt; den oberen Abſchluß bildete ein Medaillon mit Dar— 

ſtellung Gott Vaters. Der erſt 28 Jahre alte Tabernakel, noch
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ſtark barock gehalten, wurde ſamt dem „Kerzenſtöckel“ entfernt 

und durch einen in klaſſiziſtiſchem Stil angefertigten erſetzt. 

Heudorfes hatte bis ins 19. Jahrhundert herein eine 

wohl noch mittelalterliche Kirche, an die 1690 „ziemlich irregular 

und disproportioniert“ ein Langhaus angebaut worden war. 

Die Decke und die Bohrkirche waren recht „niederträchtig“. Am 
1730 ſollte dieſe noch verhältnismäßig gut erhaltene Kirche 

weſentlich erweitert werden, worüber lange Verhandlungen 

geführt wurden. Da man bezüglich der Koſtendeckung zu keiner 

Einigung kam, unterblieb jeder Eingriff und 1769 wird die 

Kirche als in ganz ruinöſem Zuſtand befindlich geſchildert. Eine 

Reparatur, die 569 fl. koſtete, wurde 1770 auch ausgeführt. 

Anterm 30. April 1836 meldete ſich der Stiftungsrat wieder mit 
der gerade 100 Jahre vorher ſchon vorgetragenen Klage über 

Raummangel und legte dem Bezirksamt einen Koſtenvoranſchlag 

zu einer einfachen Erweiterung um 50 Sitzplätze von den beiden 

Meßlkircher Baumeiſtern Georg Oswald und Georg 
Baumgärtner vor. Der Vorſchlag war, wie Bezirksbau— 

inſpektor Shl (12. Nov. 1837) ausführte, für die wirklichen 

Bedürfniſſe ungenügend. Andererſeits erklärte ſich, den in— 

zwiſchen laut gebordenen Stimmen nach einem vollſtändigen 

Neubau gegenüber, der Gemeinderat außerſtande, im damaligen 

Augenblick die der Gemeinde hiebei zufallenden Koſten, die für 
den Turmbau und die Innenausſtattung zu gewärtigen waren, 

zu tragen. Trotzdem forderte das Seekreisdirektorium (17. No⸗ 

vember 1837) die Zehntberechtigten auf, der Frage näher zu 
treten und Riſſe und Aberſchläge fertigen zu laſſen. Am 10. Ja⸗ 

nuar 1839 konnte der Bezirksbauinſpektor ſolche vorlegen; der 

Stiftungsvorſtand äußerte ſich im allgemeinen zuſtimmend 

darüber (18. Febr. 1839), auch die Kath. Kirchenſektion erteilte 

ohne weitere Bemerkungen am 20. September 1839 die Ge— 

nehmigung, ſo daß am 26. November 1839 die Arbeiten ver— 
geben werden konnten. Schon Anfang November 1840 ſtand 

der Bau fertig da, allerdings, wie Architekt Gmelin von der 

Bauinſpektion Konſtanz in dem amtlichen Abnahmegutachten 

153 G.⸗L.⸗A. Bezirksamt Meßkirch. Verwaltungsſachen. Heudorf. 

Faſz. 246, 378 (Zugang 1896 Nr. 25; 1907 Nr. 122).
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feſtſtellt, mit einer Reihe grober Mängel und nachläſſiger Bau— 

ausführung, an der z. T. der von der Gemeinde ſelber veran— 

laßte Mangel an Bauauſſicht die Schuld trug. Auch der Fürſtl. 

Fürſtenbergiſche Bauinſpektor Martin in Donaueſchingen konnte 
kein beſſeres Arteil fällen. Die Formen des ſchlichten Baues 

mit Faſſadenturm ſind neoromaniſch. Die Eingangstüre oben 

halbrund; im zweiten Geſchoß der Faſſade drei Rundbogen— 

fenſter. Die Außzenwand mit Pfeilern beſetzt, am Dachgeſims 

Zahnſchnittfries. 

Hochhauſen a. d. T. *. Hier wurde 1791 ein neuer 

Turm mit zwölfeckigem Grundriß nach einem Plan des Zimmer— 
meiſters Stecher aufgeführt, nachdem ein Jahrzehnt hindurch 

in erſchreckend langen Verhandlungen die Baupflicht zwiſchen 

der Abtei Bronnbach, der Kartaus Grünau, dem Schloßherrn 

von Gamburg und der Hofkammer in Mainz diskutiert worden 

war. Seit 1828 wurde in immer wiederholten Geſuchen an das 

Generalvikariat und das Amt der Wunſch nach einer rückwärti— 

gen Verlängerung der viel zu kleinen alten Kirche vorgetragen. 

1842 kam ſie nach den mehrfach abgeänderten und reduzierten 

Entwürfen Moßbruggers zur Ausführung; die Seiten— 

mauern wurden weiter hinausgelegt und völlig neu aufgeführt 

in romaniſchem Stil. Aus der bisher einſchiffigen Kirche wurde 

e ne dreiſchiffige mit Emporen über den Seitenſchiffen; dabei 

wurden die Seitenaltäre um ihre obere Hälfte verkürzt, weil ſie 

der Durchführung der Empore hinderlich waren. Der Turm 

blieb erhalten, ebenſo die Altäre und Kanzel, die aber auch nach 

Erneuerungen im ſpäteren 19. Jahrhundert (1869 und 1872) 

durch Neuſchöpfungen erſetzt wurden, 1888 die Nebenaltäre 

durch neoromaniſche von Hauſch in Horb, der Hochaltar 1891 

durch einen der gleichen Werkſtätte, an deren Entwurf das Erzb. 

Ordinariat vielerlei und nicht unberechtigt auszuſetzen hatte. 

Auch eine neoromaniſche Kanzel nach dem Entwurf des Erzb. 

Bauamtes Mosbach kam 1885 in die Kirche, ſo daß die Haupt⸗ 

ausſtattung neu wurde. 

154 Erzb. Archiv. Hochhauſen a. d. T.: Kirchenbauſachen. — G.L.⸗A. 

Bezirksamt Tauberbiſchofsheim. Verwaltungsſachen. Hochhauſen: Kirchen— 

ſachen. Faſz. 250—53 (Zugang 1908 Nr. 94).
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Hofſtetten b. Haslach **. Der Plan, die alte Filial— 
kapelle entweder in beſſeren Zuſtand zu bringen oder durch 
einen Neubau erſetzen zu laſſen, war ſchon in den 20er Jahren 

vom Biſchöfl. Kommiſſar Dr. Burg ins Auge gefaßt, ſeit 1828 

aber durch das Bezirksamt Haslach unnachgiebig vertreten wor— 
den. Im Sommer dieſes Jahres hatte letzteres bereits Riſſe 
und Aberſchläge durch die Bezirksbauinſpektion Offenburg ferti— 

gen laſſen. Darüber beſchwerte ſich das Rentamt Haslach dem 

Fürſtl. Fürſtenbergiſchen Domänenamt gegenüber; von dem 

Neubau einer Kirche wollte es abſolut nichts wiſſen, da Hof— 
ſtetten keine Hauptkirche habe und die Gemeinde in der bis— 

herigen, allerdings baulich ſehr verwahrloſten und feuchten Ka— 

pelle hinreichend Platz fände, und eine von dem herrſchaftlichen 

Balier Schweimbold ſchon entworfene Wiederherſtellung und 

Erweiterung durch Emporeneinbau vollauf genügen würde. 

Das Erzb. Generalvikariat betonte demgegenüber (30. Oktober 

1829) zunächſt die Notwendigkeit, die kirchlichen Bedürfniſſe zu 

befriedigen und einen würdigen Zuſtand herzuſtellen, lehnte aber 

das Schweimboldſche Projekt als in jeder Hinſicht ungenügend 

ab, da es auch bei engſter Beſtuhlung und weiteſter Ausnutzung 
des Chores und der neuen Empore einer Gemeinde von 804 
Seelen nur Aufnahme von 238 gewähre und in der ohnehin 

niederen Kapelle eine Empore von ſo großer Ausdehnung kaum 

noch unterzubringen ſei (21. Mai 1831). Das Fürſtl. Rentamt 

wollte dieſe Einwände nicht anerkennen und machte vor allem 
geltend, daß die Gemeinde zu einem erheblichen Teil von einem 

Neubau nichts wiſſen wolle, den einzig nur das Bezirksamt 

und „der notoriſch von dieſem ſehr protegierte Schneeballenwirt 

Gißler betreibe“, welcher „bei einem Kirchenbau ſeine Zeche zu 

finden glaube“. Die Entſcheidung brachte jetzt das General— 

vikariat, das ſchon am 30. Oktober 1829 darauf hingewieſen 

hatte, daß die jetzige Kapelle auf ſumpfigen Boden ſo tief in der 

Erde ſtecke, daß der Aufenthalt darin durchaus ungeſund ſei, und 

außerdem kaum ein Drittel der Gemeinde faſſe. Am 29. Sep⸗ 

tember 1830 ordnete es daher Schließung der Kapelle an, ge— 
  

155 Gemeinde-Archiv: Verwaltungsſachen. Specialia VI: Kirche. — 

Donaueſchingen. Fürſtl. Fürſtenberg. Archiv. Hofſtetten: Kirche.
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ſtattete aber auf Vorſtellung der Gemeinde deren Gebrauch noch 

für den kommenden Winter. Auch Bauinſpektor Voß von Offen— 
burg ſah in dem Erweiterungsplan Schweimbolds durchaus keine 

befriedigende Löſung, verwarf ihn aber aus konſtruktiven und 

äſthetiſchen Gründen (15. Auguſt 1831). Sein Neubauplan 

wurde dann auch von dem Fürſtl. Baumeiſter Weißhaar 

als durchaus gefällig und empfehlenswert bezeichnet; er wurde 

ſchon am 11. Juli 1832 von der Kath. Kirchenſektion genehmigt. 
Am 25. Oktober 1832 wurden die Arbeiten an Zimmermeiſter 

Weiner von Prechtal und Maurermeiſter Speck von Hauſach 
vergeben. Am 7. Juli 1833 erfolgte die feierliche Grundſtein— 

legung. Im Sommer 1835 war der Bau in der Hauptſache 
fertig. Die Geſamtkoſten beliefen ſich auf 12 097 fl., wovon der 

Gemeinde 2301 zufielen. Nachträglich hatten die Grundmauern 
erhöht und der Dachſtuhl abgeändert werden müſſen; daraus 

ergaben ſich erhebliche Mehrforderungen, die zu jahrelangen 

Auseinanderſetzungen führten. Auch die Ausführung war in 
manchen Teilen recht mangelhaft ausgefallen. Die Altäre 

ſcheinen aus der alten Kirche übernommen worden zu ſein; eine 

Beiziehung des Stukkators Wilhelm (ogl. Fr. D.-A. N. F. 

8, 263) findet in den Akten keine Beſtätigung und iſt für die an— 

genommene Zeit (1831) auch unwahrſcheinlich. 
Hoſſtettens“é bei Meſſelhauſen erhielt 1859 durch 

Stiftung des Pfarrers Seltzam in Großrindersfeld und ſeiner 

Geſchwiſter eine Ortskapelle in gotiſchem Stil für Zelebration. 

Zu Grunde gelegt wurde dem Bau der vom Architekten 
Amorsbach in Wertheim gefertigte Plan der 1855 erbauten 

Friedhofkapelle in Dittigheim. Eingeſegnet wurde dieſer 

Neubau am 8. September 1859. Den gotiſchen Altar mit 

einem Bilde der Immaculata Conceptio lieferfe Bildhauer 

Halbig in Würzburg. 

Honau“r“. Ein Kirchenneubau wurde ſeit 1836 als 

Notwendigkeit gefordert, da, wie der Dekanatsbericht vom Jahre 

1840 feſtſtellte, die alte Kirche dem Einſturz nahe war und in 

156 Erzb. Archiv. Hofſtetten b. Meſſelhauſen: Kapelle. 

157 Gemeindeakten: Kirchenbau. — Erzb. Archiv. Honau: Kirchenbau— 

ſachen. 
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dieſem Jahr auch polizeilich geſchloſſen werden mußte. Der Bau 
der neuen verzögerte ſich aber noch um einige Jahre, weil die 

für Chor und Turm baupflichtige Hofdomänenkammer nur einen 
Dachreiter, wie ihn die alte Kirche hatte, zulaſſen wollte, die 

Gemeinde aber auf der Anbringung eines Vollturmes beſtand. 
Nach langen Verhandlungen konnte der Bezirksbauinſpektor 

Mors in Raſtatt im Juli 1843 einen Plan mit Aberſchlag vor— 

legen, den Dekan Daniel am 4. Auguſt d. J. der Kirchenbehörde 

zugehen ließ mit dem Vermerk: „Der Plan iſt von einem ſehr 

kunſtverſtändigen Manne entworfen, der längere Zeit mit Reiſen 

in Italien zubrachte, um ſeinen Künſtlerſinn möglichſt auszu— 

bilden“. In der kirchenbehördlichen Genehmigung vom 

11. Auguſt wurde dem Riß das Zeugnis ausgeſtellt, daß er mit 

Geſchmack ausgeführt, dem katholiſchen Gottesdienſt zweckmäßig 

entſprechend ſei. Im März 1844 wurden die Arbeiten ver— 

geben und alsbald begonnen. Die Bauleitung hatte Bau— 
meiſter G. Steinwarz in Achern. Nachdem die Funda— 

mente ſchon ausgehoben, wurde auf Wunſch der Gemeinde nach 

dem Antrag des Bezirksamtes Rheinbiſchofsheim vom 25. Juli 

1844 eine Reduktion der ganzen Anlage, als zu groß für die 

Bedürfniſſe, um ein Zehntel vorgenommen. Die Arbeiten 

gingen nur langſam vorwärts, weil die Gemeinde nur ſchwer die 

flüſſigen Mittel aufbringen konnte und manche Auseinander— 

ſetzungen mit der Bauleitung und dem Anternehmer bekam. 

Am 16. Mai 1845 war die Grundſteinlegung. Schon am 
18. Auguſt 1845 erhielt Karl Rehner von Offenburg den 

Auftrag, einen Hochaltar mit Drehtabernakel, eine Kanzel mit den 

Bildern der vier Evangeliſten und einen Beichtſtuhl, um insgeſamt 

300 fl. herzuſtellen. Die Ausführung auch dieſer Arbeit ver— 

zögerte ſich über Gebühr, ſo daß man ſich im November 1846 

an das Bezirksamt Offenburg zur Einvernahme des Rehner 

wenden mußte. Gleichzeitig wurde von der Gemeinde die An— 

ſchaffung eines zweiten Nebenaltares und in einer Uberein— 

ſtimmung mit dieſem die Wiederherſtellung des ſchon beſtehenden 

(mit der ſchönen ſpätgotiſchen Gruppe der Krönung Mariä) be⸗ 
ſchloſſen, da das Außere des letzteren dem ſonſt ſo einfachen und 

ſo ſchönen Ausſehen der Kirche widerſpricht und die Anſchaffung 

des erſteren, wenn ſie jetzt nicht erfolge, in ſpäterer Zeit wohl
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ganz unterbleiben dürfte“. Wie die Altäre ausfielen, ſagt uns 

das Arteil des Pfarrers Steinbach vom Jahre 1905: „Die 

Altäre ſind elende, von einem proteſtantiſchen Schreiner gefer— 

tigte Brettergerüſte, bis 1880 nur weiß geſtrichen, dann aber 

etwas vergoldet und gefaßt. Der eine Seitenaltar ſoll aus der alten 

Kirche ſtammen und iſt abſcheulich.“ Nach dieſem Verdikt wur— 

den die Altäre entfernt und durch drei barocke aus der 

Kirche in Altſchweier, wo ſie zur Zeit ihrer Aufſtellung faſt einen 

Kirchenkonflikt herauſbeſchworen hatten, erſetzt. — Die Kirche 

hat bei aller Schlichtheit im Innern eine nicht unſchöne Raum— 

wirkung; der halbrunde, außen polygone Altarraum iſt wenig 
tief, aber breit, ſeine Wand durch hohe Bogenniſchen gegliedert. 

Eine Art Vorchor iſt ſeitlich mit Emporen verſehen, die gegen 

Altarraum und Langhaus ſich in Stichbögen öffnen. Der ziem— 

lich ſchlanke Faſſadenturm iſt ins Innere verlegt und hat ge— 
kuppelte romaniſche Schallöffnungen und darüber nochmals eine 
niedere dreiteilige öffnung. Drei doppelt gekuppelte Fenſter 

gliedern über dem mit Giebel abgedecktem Portal die Faſſade. 

Honſtetten“s. Anterm 25. Juli 1816 berichtete das 

Generalvikariat Konſtanz an das Seekreisdirektorium, daß die 

Pfarrkirche in Honſtetten äußerſt elend und baufällig ſei und 

nur ein Neubau in Frage kommen könne. Am 17. März 1817 

antwortete das Kreisdirektorium, daß der Landbaumeiſter 
Thiery ſchon zweimal Weiſungen erhalten habe, Riſſe und 

Aberſchläge anzufertigen. Am 18. Juni 1817 äußerte ſich dieſer 

zunächſt gutachtlich über den ihm vorgelegten Erweiterungsplan 

des Maurermeiſters Renn von Möhringen, der von der alten 

Kirche eine Seitenmauer und die Giebelwand mit Turm ſtehen 
laſſen und die erſtere um fünf Schuh erhöhen wollte. Der Plan ſei 

undurchführbar, weil die alte Kirche tiefer als der Außenboden 

liege und nach dem Rennſchen Projekt noch tiefer in die Erde 

käme, in jedem Falle aber nicht genügend Raum für die Seelen— 

zahl der Gemeinde erhalte, trotzdem für den Chor eine längs 

der Seitenwände und hinter dem Hochaltar verlaufende, für den 

Gottesdienſt höchſt ſtörende Empore vorgeſehen werde. Thiery 

158 Erzb. Archiv. Honſtetten: Kirchenbauſachen. — Pfarrarchiv Hon— 

ſtetten IX: Kirchenbaulichkeiten. — Donaueſchingen. Fürſtl. Fürſtenberg. 

Archiv: Honſtetten. Faſz. 5 155.
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hat daher einen neuen Riß ausgearbeitet, nach dem der alte Bau 

mit ſeinen krummen und unſoliden Mauern beſeitigt werde und 

nur der Turm hinter dem neuen Chor ſtehen bleibt. Der Plan 

fand allſeitige Billigung. Am 10. Auguſt 1817 wurden die 

Arbeiten verſteigert an Joh. Schumacher von Eigeltingen. 

Im Frühjahr 1819 konnte mit ihnen begonnen werden; im 

Spätherbſt des gleichen Jahres war der Rohbau fertig und 

im November 1820 erfolgte die Benediktion. Aber völlig fertig— 

geſtellt war damals die Kirche noch nicht; die Arbeiten, nament— 
lich für die Innenausſtattung gingen noch bis Sommer 1821; 

und Nachtrags- und Verbeſſerungsarbeiten, die ſich nach den 
Gutachten des Bezirksbaumeiſters Rief als notwendig erwieſen 

hatten, bis ins Frühjahr 1822. Die Baukoſten wurden vom 

Kirchenfond und den beiden Filialen Eckartsbrunn und Reuthe 

getragen. Der Tabernakel kam aus dem Kapuzinerkloſter 

Engen, er erhielt beiderſeits „böhmiſch-gläſerne Seiten⸗ 

tafeln“. Auch das Altarblatt entſtammte dem gleichen Kloſter. 

Dazu arbeitete Faßmaler Hamma von Fridingen einen 

Rahmen „mit Alabaſter, weiß und in Gold gefaßt“. Auch die 

zwei vorhandenen Statuen des hl. Petrus und Katharina 

wurden von Hamma alabaſterweiß gefaßt. Gürtler Joſ. 

Würth von Konſtanz lieferte ein feuervergoldetes Verſehkreuz, 
ein ebenſolches Ciborium und ein Rauchfaß. Die Fürſten— 

bergiſche Herrſchaft übernahm die Koſten für dieſe Anſchaffun— 
gen. Von der alten Kirche blieb der Turm über dem neuen 

Chor ſtehen. 

Hoppetenzell“e. Klagen über eine viel zu kleine und 

ruinöſe Kirche beſchäſtigten die amtlichen Stellen ſeit den 20er 

Jahren des vorigen Jahrhunderts. Das Rügegerichtsprotokoll 

vom 28. Mai 1828 ſtellte feſt, daß die Kirche kaum für die 

Hälfte der Gemeinde zureiche und höchſt notwendig erneuert 

werden ſollte. Die Bühne der Kirche ſei vor Alter erſtickt, die 

Fenſter ſehr ſchlecht und daher ſchon von Landbaumeiſter 
Waldmann abgeſchätzt worden. Der Tabernakel, von rohen 

Brettern erbaut, ſehe übel aus und ſei gar nicht dem angemeſſen, 
was er enthalten ſoll. Die Kanzel ſei veraltet und baufällig, 
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von einem Balken aus Not unterſtützt, wegen Furcht, ſie möchte 

einſtürzen. Ein Beichtſtuhl ſei keiner vorhanden, der jetzige Ort, 

wo Beicht gehört wird, ungeſund. Ohne großen Anſtand ſei ein 

Beichtſtuhl in Petershauſen zu erhalten, wo zwei zwecklos ſich 
vorfänden. Die Wirkung dieſes Notrufes bei der über ihre 
ſubſidiäre Baupflicht durchaus klaren Großh. Hofdomänenkammer 

war der Erlaß vom 16. Dezember 1829, laut dem „einſtweilen 

nur die Anſchaffung eines Beichtſtuhles bewilligt werden kann 
um den nicht zu überſchreitenden Voranſchlag von 15 fl.; die 

weitere Herſtellung einer neuen Kanzel und eines neuen Taber— 

nakels aber wegen der Erſchöpfung des Baufonds der nächſten 

Baurelation vorbehalten werden müſſe“. Am 14. Oktober 1832 

wurde „der alte entbehrliche Hochaltar“ um 1 fl. 3 Kr. ver⸗ 

ſteigert und durch einen höchſt primitiven Menſabau mit einem 

unförmlichen Tabernakelkaſten erſetzt. Im Verlauf der Jahre 

machte die Filialgemeinde Zoznegg geltend (17. März 1839), 
daß ſie ſich zu gegebener Zeit ſelbſtändig machen wolle, eine 

eigene Kirche erbauen werde und daher ſich nicht mehr ver— 

pflichtet fühle, zue Bauunterhaltung des Kirchturms der Not— 
kirche beizutragen; dieſe Erklärung veranlaßte den Gemeinderat 

von Hoppetenzell zur Feſtſtellung, daß nach einer Abtrennung 

von Zoznegg keine neue Kirche mehr nötig ſei. Das Pfarramt 

ließ ſich indes durch dieſe Sonderwünſche nicht irre machen; auf 
eine Anfrage der Domänenverwaltung Stockach bezeichnete es 

als zum Pfarrſprengel gehörig außer dem Hauptort die Filialen 

Zoznegg, Burgtal, Berenberg und einige Einzelhöfe. Die Bau⸗ 

pflicht obliege der Domäne, die ſeiner Zeit ihr beim Bau des 

Kirchturms allerdings nur ſehr ungenügend entgegengekommen 

ſei; den ſteinernen alten Kirchturm habe ſie abreißen laſſen, die 

Steine verkauft und einen aus Balken notdürftig zuſammen— 

gefügten über dem Chor errichtet. Am 8. Mai 1840 beanſtan⸗ 

dete der Pfarrer der Kreisregierung gegenüber den Hochaltar: 

Pfarrer Bruderhofer, derzeit in Daxlanden, habe 1832 und 1833 
den alten Hochaltar, wie man ſage, faſt eigenmächtig, bis auf den 

Altarſtein abreißen laſſen, in der Meinung, einen andern, ihm 

ſchon bekannten herzuſtellen, was aber unterblieben ſei. In der 
Folge ſei, weil man doch einen haben mußte und niemand dabei 

große Koſten aufwenden wollte, gleichſam ein Notaltar her—
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geſtellt worden, der nun aber auch ganz der Heiligkeit ſeiner Be⸗ 

ſtimmung entgegen ſei: „ganz ungeformt, auch gar ohne alle dem 

katholiſchen Ritus gemäße Verzierung, mit einem mit rot und 

weiß untermiſchten, faſt ekelhaftem Anſtrich“. Den Tabernakel 

bilde ein vierſchrötiger Block und das Rundell, welches darin 
zur Aufbewahrung des Allerheiligſten angebracht iſt, ſei von der 

Art, daß man es, unter dem Urger oder Geſpott der Kirchen— 
beſucher, nur unter förmlicher Anſtrengung zu drehen vermöge. 

Nach einem Bericht ans Erzb. Ordinariat vom 20. September 

1842 iſt „die Kirche ganz unanſehnlich, bedenklich baufällig und 

verhältnismäßig zu klein. Ihre drei Altäre ſind ganz ärmlich 
und einfach und der Hochaltar gerade noch der elendeſte. ... 

Auf der Kirchbühne über dem Chor ſteht der hölzerne Glocken— 
turm auf einem alten Schindeldach, der den Regen nicht abzu— 

leiten vermag. Das Gebälk greift nur ſchwach ineinander und 

kann den Schwung des Geläutes nur unvollkommen aushalten, 

ſo daß auch das Mauerwerk Riſſe bekommt. Die Kirche iſt aber 

auch viel zu klein, faßt nur 200 Perſonen, während die Gemeinde 

800 Seelen zählt. Die traurige Folge iſt, daß ein großer Teil 
den Gottesdienſt überhaupt nicht beſucht, religiös immer mehr 
erkaltet und ſittlich verwahrloſt.“ Ende Dezember 1843 mußzte 

unter womöglich noch bewegteren Klagen dem Kath. Ober— 
kirchenrat berichtet werden, daß ein Balken des Glockenhauſes 

bereits den Schlußſtein eines Chorfenſters hinausgeſtoßen habe. 

Alle dieſe Vorſtellungen hatten keine weitere Wirkung, als daß 

die baupflichtige Domäne die Schäden des Kirchturms aus— 
beſſern ließ. Inzwiſchen erſolgte die Ablöſung des Zehnten und 

damit auch der Baulaſt. Die endliche Ausführung eines Kirchen— 

neubaues ſchien damit geſichert. Aber noch am 31. Mai 1854 

wurde die Gemeinde beim Bezirksamt vorſtellig, wegen „der ſo 

armen und zerrütteten Zeiten“ ihn noch einige Jahre hinaus— 

ſchieben zu dürfen. Freilich konnte, nachdem der bis dahin bau— 

pflichtige Staat dreißig Jahre lang die Dringlichkeit eines Neu— 
baues nicht anerkennen wollte, die amtliche Stelle jetzt, da die 

Gemeinde die Baulaſt hatte, die Beſchleunigung der Angelegen— 

heit nicht raſch genug betreiben. Schon am 27. Januar 1856 

konnte der Stiftungsvorſtand dem Ordinariat die von der Bau— 

inſpektion Konſtanz (O§hl) gefertigten Riſſe und Gberſchläge 
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ſchicken, zuſammen mit einem noch manche Anderungen fordern— 

den Begleitbericht des Oberbaurates Fiſcher. Am 14. Okto⸗ 

ber 1856 wurden die Arbeiten vergeben, im Frühjahr 1857 be— 

gonnen und Ende September abgeſchloſſen, ſo daß im Novem— 

ber gleichen Jahres die Benediktion erfolgen konnte. Auf den 

Hochaltar kam im Sommer des folgenden Jahres ein Bild des 

Freiburger Malers Saurer (um 240 fl.) mit Darſtellung der 

Auferſtehung Chriſti. 
Hügelsheim““ hatte, wie das Pfarramt am 8. No— 

vember 1836 dem Bezirksamt gegenüber darlegte, eine noch 

gotiſche Kirche, deren Schlußſtein die Jahreszahl 1499 auf— 
wies. Während des ganzen Mittelalters gehörte es als Filiale 

zu Stollhofen. Nach dem Neubau einer Kirche erhielt der Ort 

aber 1504 ſelbſtändiges Pfarrecht gegen die vertragliche Zu— 
ſicherung an Schwarzach, daß die Gemeinde die volle Baupflicht 

an Kirche und Pfarrhaus übernehmen und für die Pfarrkompe— 

tenzen aufkomme. Die alte Kirche war aber in der Neuzeit zu 

klein und auch baufällig geworden; die Frage eines Neubaues 

wurde 1819 zum erſtenmal aufgeworfen und die Kath. Kirchen— 
ſektion ließ damals Erhebungen über die Baupflicht machen; ſie 

ruhte dann aber, bis unterm 1. Mai 1836 das Pfarramt dem 

Oberamt Raſtatt gegenüber die Raumenge und bauliche 
Mangelhaftigkeit der Kirche beanſtandete. Trotzdem die Ge— 

meinde von einem Neubau nichts wiſſen wollte und die alte 

Kirche noch durchaus ſolid und hinreichend groß fand, ließ das 

Oberamt durch die Bezirksbauinſpektion Raſtatt am 5. Januar 

1840 Riſſe und Aberſchläge fertigen. Das Verhältnis zwiſchen 

Gemeinde und Pfarramt kann nicht das harmoniſchſte geweſen 

ſein; über Vorbereitung und Ausführung des Neubaues und 
ſeiner Ausſtattung wurde der Pfarrer — er wechſelte in den 

wenigen Jahren nicht weniger als viermal — zumeiſt nur durch 

das Oberamt in Kenntnis geſetzt. Schon im April 1840 lag der 

Plan von Weinbrenner vorz; die Koſtenberechnung und die 
Entwürfe zur Innenausſtattung fertigte Bauinſpektor Mors. 

Nach anfänglichen Meinungsverſchiedenheiten kam der Neubau 

an die Stelle der alten Kirche. Am 22. Februar 1842 wurden 
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die Arbeiten vergeben um 31000 fl.; am 27. Juni 1842 wurde 

feierlich der Grundſtein gelegt. Die Gemeinde benahm ſich 
dabei dem zur Feier gekommenen Dekan Daniel gegenüber höchſt 
ungebührlich, ſo daß ein amtlicher Verweis erfolgte. In der 

Grundſteinsurkunde, deren Abſchrift auf dem Rathaus ver— 
wahrt iſt, wurde ausdrücklich betont, daß Hügelsheim für einen 
Landort in der Hardt wohlhabend ſei. Dem entſprach auch der 

um dieſe Zeit nicht gewöhnliche Aufwand für den Kirchenbau. 

Im Spätherbſt 1843 ſtand er vollendet da und wurde am 

24. Dezember benediziert. Eine dreiſchiffige Kirche in neu— 

romaniſchem Stil, deren Gewölbe auf kräftigen Pfeilern ruht, 

iſt ſie in der Gliederung des Innenraumes von beſſerer Wirkung 

als die meiſten Kirchen dieſer Art und dieſer Zeit; auch in der 
Formenbehandlung bei aller Einfachheit anſprechend. Der 

Faſſadenturm, der über dem Dachfirſt ins Achteck übergeht und 

oben mit geſchloſſenem Helm abſchließt, weiſt bei aller Schlank— 
heit gute Verhältniſſe und Gliederung auf. 

Die Beſchaffung der Innenausſtattung nahm erheblich mehr 
Zeit und Verhandlungen in Anſpruch als der ganze Kirchenbau. 

Man begnügte ſich in den erſten Jahren mit dem aus Reſten der 
alten Altäre notdürftig zuſammengeflickten Altar der Notkirche, 

nicht ohne Widerſpruch des Pfarrers, der ihn zu „wacklig“ und 

gebrechlich bezeichnete, ſchließlich aber mit einem Aufſchub ſich 

zufrieden gab, hauptſächlich weil die Gemeinde den Hochaltar 

wie die ſonſtige liturgiſche Einrichtung durch den nach ſeiner An- 

ſicht ganz unfähigen Stukkator §ſterle von Iffezheim herſtellen 
laſſen wollte. Die Anfertigung der Kommunionbank und der 

Kanzel wurde ſchon 1846 dieſem Meiſter übertragen. Pfarrer 
Weiß verſuchte unterm 17. Januar 1846 durch Vorſtellung beim 
Oberamt den Akkordabſchluß rückgängig zu machen und vor 

allem Vorlage der Pläne zu erwirken: „Soeben hat man zu— 

verläſſig in Erfahrung gebracht, daß die Gemeinde einen 
Accord mit einem diesſeits unbekannten Individuum in Iffezheim 

zur Fertigung des Ingebäudes hieſiger Pfarrkirche abgeſchloſſen 

habe.“ Nach Einſicht in die Pläne fiel das Arteil über die 

Kanzel ſcharf ablehnend aus (5. März 1846). Pfarrer Weiß 

ſprach dem Meiſter die Fähigkeit ab, das Figürliche am Kanzel— 
korb und Stiegenbrüſtung in künſtleriſch annehmbarer und kirch— 

12*
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lich zuläſſiger Weiſe auszuführen; vor allem aber lehnte er die 

Anwendung von Stuckmarmor an der Kanzel mit aller Ent— 

ſchiedenheit ab, weil keiner der wenigen im Lande arbeitenden 
Stukkatore imſtande ſei, eine ſolide und dauerhafte Arbeit in 

dieſer Technik herzuſtellen. „Gewiß hat in mehreren Kirchen 

der Amgegend von Offenburg, wie nach Bohlsbach und Orten— 

berg der Meiſter (Wilhelm), bei dem Sſterle ſeine Lehrzeit be— 

ſtanden hat, ſolche Stuckmarmorarbeiten geliefert; aber die 

Gemeinden haben es zu ſpät bereut, daß ſie ſolche ausführen 

ließen. Von der Mangelhaftigkeit der Arbeit hat ſich der 

Berichterſtatter ſelbſt überzeugt.“ Ganz und gar verfehlt wäre 
es, eine Kanzel, die oſt mehrmals verſetzt werden muß, in die— 

ſem empfindlichen und wenig haltbaren Material auszuführen. 

Das Oberamt, das im übrigen den Akkord genehmigte 
(21. April 1846), verlangte für die Kanzel wenigſtens Aus— 

führung in Holz und bezüglich der Bilder Berückſichtigung der 

Wünſche des Pfarramts. Viel ſchwieriger und verwickelter noch 

geſtaltete ſich die Beſchaffung des Hochaltars, die die Gemeinde 

unter Berufung auf ihre Schuldenlaſt noch einige Jahre hinaus— 

zögern wollte. Auf Drängen des Pfarramtes ließ aber das 

Oberamt 1847 durch die Bezirksbauinſpektion Raſtatt einen 

Plan dafür entwerfen, deſſen Ausführung Stukkator Sſterle im 

gleichen Jahre auf 2184 fl. berechnete. Er ſollte ein Niſchen— 

antipendium mit Nachbildungen der Peter Viſcherſchen Apoſtel— 

figuren von St. Sebald in Nürnberg erhalten, über der Menſa 
ein von Statuen der Apoſtelfiguren flankiertes Altarbild. 

Pfarrer Weiß, der im allgemeinen mit dem Entwurf einver— 
ſtanden war, beanſtandete die überladung des Antipendiums mit 

ſo zahlreichen kleinen Figuren, die zudem durch das Altartuch 

verdeckt werden müßten und die Anbringung von Niſchen als 

Staubſammler, des weiteren die geringe Höhe des Tabernakels 

und verlangte ſtatt des gradlinigen Abſchluſſes des Altarauf- 

baues aus ſymboliſchen Gründen einen ſpitzen Abſchluß. Trotz— 
dem Oberbaurat Fiſcher (29. März 1848) dem Riß die beſte 

Beurteilung gab und insbeſondere die Anlage des Antipendiums 

verteidigte, blieb Pfarrer Weiß (11. April 1848) bei ſeinen 

Beanſtandungen und bezeichnete den in Ausſicht genommenen 

Akkordanten als durchaus unfähig, den Altar in einem kirchlichem
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Geiſt und künſtleriſchen Anforderungen entſprechenden Sinn 

auszuführen nach den Proben, die er an der Kanzel gelieſert 

habe, die „ſo mangelhaft ſeien, daß ſie die Arbeit eines gewöhn— 

lichen Tünchers nicht überbieten“. Sollte der Entwurf zur Aus— 

führung kommen, ſo könnte die Arbeit nur auf dem Submiſſions— 

wege vergeben werden; zudem könne die Ausführung auch noch 

einige Zeit hinausgeſchoben werden. Was das Pfarramt er— 

reichen wollte, die Amgehung Sſterles, hat es mit der letzteren 

Konzeſſion auch wirklich erreicht. Erſt im Jahre 1853 wurde 
die Angelegenheit unter dem Pfarrer Reuſch wieder auf— 

genommen. Die Leitung der baulichen Geſchäfte war kurz vor— 

her dem kirchenärariſchen Baumeiſter Greiff in Heidelberg über— 
tragen worden. Zu Anfang des Jahres 1853 lagen von ver— 

ſchiedenen Meiſtern Entwürfe zu dem Hochaltar vor, ſo von 

Homberger in Mannheim, von Glänz in Freiburg und 

von Bildhauer Weiß in Baden, zu den Seitenaltären von 

Futterer in Achern. Greiff lehnte in einem Gutachten vom 
25. Mai 1853 den Glänzſchen Entwurf als für die Kirche zu 

unbedeutend, aber auch zu teuer ab; den Weißſchen als geſchmack— 

los. Dafür legte er einen eigenen Riß vor, nach dem der Altar— 

bau ein von zwei Figuren flankiertes Gemälde der Himmelfahrt 

Chriſti erhalten ſollte und oben in runden Feldern Reliefſymbole 

der drei göttlichen Tugenden. Zur Ausführung der Skulpturen 

wurde Bildhauer Greiff in Heidelberg empfohlen, für das 

Altarbild Joſ. Heinemann, für Verzierungen und Vergol— 

dung allenfalls Sſterle in Iffezheim. Anterm 26. Januar 

1854 ſprach die Gemeinde ihre Zuſtimmung zu dem Entwurf 

aus. Faſt um die gleiche Zeit oder kurz nachher wurden ihr 

aber auch drei klaſſiziſtiſche Altäre aus der Kirche in Alm bei 

Oberkirch angeboten. Greiff erklärte nach einer Beſichtigung 

den Hochaltar als für die Kirche unbrauchbar, die Nebenaltäre 

nach gründlicher Renovation als allenfalls noch angängig. Am 

17. April 1854 wurden alle drei Altäre, um die ſich auch Ins⸗ 

bach für die neue Kirche bemüht hatte, von Hügelsheim um 

200 fl. erworben, weil nur alle drei zuſammen abgegeben wur— 

den. Die Altäre wurden von Futterer abgebrochen und von 

Weiß in Baden inſtand geſetzt. Anterm 6. Mai 1854 ſprach das 

Pfarramt Hügelsheim über die inzwiſchen vorgelegte Skizze
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Heinemanns ſeine vollſte Befriedigung aus. Auch mit Greiff 

wurde am 18. Mai 1854 der Vertrag für Anfertigung des Fi— 

gürlichen (die zwei Altarfiguren ſollten den Täufer und den 

hl. Bonifatius darſtellen) und die Verzierungen um den Betrag 

von 450 fl. abgeſchloſſen. Heinemann übernahm ſeinen Auftrag 
um 700 fl., wiewohl er nach der Anſicht des Bauinſpektors 

Greiff 1200 fl. koſten müßte. Die Schreinerarbeit lieferte Bene— 
dikt Weißbrod in Schwarzach um 350 fl.; auch Weiß von 

Baden war bei der Ausführung des Hochaltars beſchäftigt, er 

bewährte ſich aber nach Anſicht des Bauinſpektors keineswegs. 

Gegen Ende des Jahres 1856 ſtand der Hochaltar allſeitig fertig 

da. Heinemann überſchritt den geſetzten Termin infolge ſchlech— 
ten Geſundheitszuſtandes erheblich; im Sommer dieſes Jahres 

war das Gemälde zwar fertig; es konnte aber von Hüfingen nicht 
abgeliefert werden, weil damals in der Ernte kein Spediteur zu 

finden war, der eine derartig große Kiſte zu liefern bereit ge— 

weſen wäre. Vor der Ablieferung Ende Dezember war es 

14 Tage lang in der Kunſthalle zu Karlsruhe ausgeſtellt und 

fand ungeteilten Beifall. Es ſtellte ein wirkliches Andachtsbild 

für das Volk dar und iſt auch im Farbenton durchaus glücklich 

ausgeführt. 

Jchenheim w hatte bisher eine Simultankirche, die allem 

Anſchein nach noch aus dem Mittelalter ſtammte; der Bau war 

in der Hauptſache noch geſund; auch Decke und Dachwerk in 
gutem Zuſtand. Der Turmhelm war 1674 neu aufgeſetzt wor— 

den. Baupflichtig war für Chor und Turm das Stift Gengen— 

bach, für das Langhaus die Gemeinde. Gengenbach ſtellte auch 

bis zur Säkulariſation einen ſeiner Patres als Pfarrer der 

Katholiken von Ichenheim und Dundenheim. Seit 1779 laufen 

die Geſuche des den Katholiken an Zahl erheblich überlegenen 

proteſtantiſchen Bevölkerungsteiles um eine Erweiterung der 

Kirche oder um einen größeren Neubau; von 600 kirchenpflichti— 

gen Proteſtanten fanden nur 317 in der alten Kirche Platz. Die 

Verhandlungen über dieſe Frage nahmen faſt ohne Anter— 

brechung nahezu das folgende halbe Jahrhundert in Anſpruch; 

alle denkbaren Möglichkeiten ihrer Löſung wurden erörtert und 
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die verſchiedenſten Vorſchläge, die vielfach für das kirchliche 

Zuſammenleben der zwei Konfeſſionen recht charakteriſtiſch ſind, 

bis nahe an ihre Durchführung gefördert. Da der katholiſche 

Ortsteil nur indirekt an dieſer Angelegenheit intereſſiert er— 

ſcheint, könnte ihre Behandlung ſich hier erübrigen. Indes 

wurde er im weiteren Verlauf der Verhandlung ſehr ſtark 

herangezogen und zu entſcheidender Stellungnahme veran— 

laßt, ſo daß ſchon aus dieſem Grunde, dann aber auch im Hin— 

blick auf die ſchließlich zuſtande gekommene, von den Katholiken 

und der Kirchenbehörde weſentlich beeinflußte Ausführung und 

vor allem auf die Einrichtung des Neubaues eine Darlegung 
der Baugeſchichte nötig erſcheint. 1779 hatten die Proteſtanten 

für einen angeforderten Neubau auch einen feſten unbeweglichen 

Altar ſtatt des bisherigen Tiſchaltars verlangt, d. h. der den 

Katholiken zuſtehende Choraltar ſollte auch für die andere Kon⸗ 

feſſion beſtimmt ſein; als Gegenleiſtung wurde den Katholiken 

zugeſichert, daß die beiden Nebenaltäre entſprechend verziert 
werden ſollten auf Koſten der Gemeinde. In einer Ausſprache 

der Vertreter beider Konfeſſionen vom 18. November 1779 er— 

klärten ſich die Katholiken mit einem Neubau einverſtanden, 
wenngleich für ſie keine Notwendigkeit dazu beſtünde. Ein 

unbeweglicher Altar könne aber den Proteſtanten nur zugeſtan— 
den werden, „wenn der Chor für die Katholiken beſchlüſſig ge— 
macht würde“, doch müſſe darüber noch die biſchöfliche Behörde 

entſcheiden. Das Verlangen des evangeliſchen Teiles wurde 

aber von Pfarrer P. Seuffert als eine das bisherige religiöſe 

Verhältnis ſtörende Neuerung angeſehen. Die Proteſtanten 

wollten ſich auf dieſe Bedingung, die ſie aus dem bisher mit— 

benutzten Chor verdrängt hätte, nicht einlaſſen. Noch Ende 

dieſes Jahres erging vom Specialat und Amt Mahlberg bzw. 

der Regierung die Aufforderung, Riß und Aberſchlag zu einem 

Neubau mit Erhaltung von Chor und Turm anfertigen zu laſſen. 

Beides lag von der Hand des Baumeiſters Meerwein vor. 

Meerwein hatte ſich, nach Erwägung aller Erweiterungsmöglich— 

keiten, für einen Neubauplan entſchieden (6. Sept. 1780); ſeine 
Entwürfe ſind noch ausgeſprochen barock angelegt und die Be⸗ 

krönung, die er für den zu erhaltenden alten gotiſchen Turm 

vorſchlug, erinnert an den kurz zuvor errichteten Kirchturm
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von Meißenheim. Das Karlsruher Bauamt ſtellte ſich dagegen 

auf den Standpunkt, daß dem Ortsbedürfnis am beſten durch 
eine Erweiterung der alten Kirche entweder durch Einziehen 

eines Querſchiffes oder durch Hinauslegen der Seitenwände 

entſprochen werden könne. In die Verhandlungen über dieſe 

verſchiedenen Vorſchläge kam nun 1783/84 ein neues Moment 

von Dundenheim, dem Filialort, her. Dort wurde vom prote— 

ſtantiſchen Volksteil der Plan aufgeworfen, die katholiſche Ka— 

pelle erweitern zu laſſen und zu einem Simultaneum umzuwan— 

deln. Das Amt Mahlberg riet zwar der Koſten wegen davon 

ab, doch blieb man in Dundenheim bei der Forderung nach einer 

ſelbſtändigen Paſtoration und verlangte vom Ichenheimer 

Kirchenfond das beitragspflichtige Drittel von der Bauſumme, 

die der dortige Neu- oder Erweiterungsbau koſten ſolle, alſo 
3000 fl. Mit dieſem Grundſtock wollten die Proteſtanten eine 

eigene Kirche in Dundenheim bauen, während den Katholiken 

ihre bisherige Kapelle verbleiben ſollte. Bei Durchführung 

dieſes Planes wäre auch in Ichenheim die Raumnot behoben 
und ein Neubau unnötig geweſen. 1786 tauchte ein ganz neuer 

Plan auf und wurde nachhaltigſt vertreten durch einen Riß von 
Werkmeiſter Rott: Die alte Kirche ſollte um 7 Schuh erhöht 

und um 22 Schuh verlängert werden. Der Evangeliſche Kirchenrat 

verlangte durch Erlaß vom 22. September 1786 unverzüglich 

Ausführung dieſes Projektes, das aber von der Gemeinde ein— 
mütig und in ſehr erregtem Proteſt abgelehnt wurde. Bei der 

fortdauernden Aufregung in der Gemeinde wurde der Landes— 
fürſt um ein Eingreifen angegangen. Er ordnete nochmalige 

Prüfung der Kirchenbaufrage durch Sachverſtändige an und 
erliez am 13. Februar 1788 auf ein Gutachten Meerweins hin 

den Befehl, „daß zum Bau einer neuen Kirche die erforderliche 

Anſtalt vorgekehrt werde. Ihr habt daher die darüber gefer⸗ 

tigten Riſſe[Meerweins vom Jahre 1780] dem Herrn Prälaten 

von Gengenbach vorzulegen, und wenn kein Anſtand mehr vor— 

waltet, den Kirchenbau wirklich vorangehen zu laſſen“. Aber 

wieder blieb alles beim alten. Um die Jahrhundertwende be— 

ſtand mehrere Jahre hindurch unter den Proteſtanten die Ab— 

ſicht, eine eigene Kirche zu bauen, wofür ſie auch 3000 fl. ge⸗ 

ſammelt hatten. Das Kirchenratskollegium unterbreitete noch
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1806 dem Oberamt dieſen Gedanken zur Prüfung und Durch— 

beratung in der Geſamtgemeinde. Nun kam 1807 wieder ein 

neuer Plan: jeder der beiden Konſeſſionen eine eigene Kirche 

zu bauen mit dem gemeinſamen Turm in der Mitte. Landbau— 
meiſter Krämer von Molterdingen fertigte dafür die Riſſe 

und verteidigte ſie bis zum Rußerſten als das allein zeitgemäße 

und der Eintracht unter den Konfeſſionen förderliche Projekt. 

Die überwiegende Mehrheit der Bürger ſprach ſich aber da— 
gegen aus, ſelbſt auch der katholiſche Pfarrer. Das Kinzigkreis— 

direktorium fand es indes noch am 23. Oktober 1813 als rätlich. 

Die Baukommiſſion in Karlsruhe lehnte es aber rundweg ab 

(17. Nov. 1813), da der dafür ins Feld geführte Vorwand, daß 

„zwei getrennte Kirchen weniger als eine gemeinſchaftliche koſten, 

bei der hierüber gepflogenen artiſtiſchen Prüfung ſich keineswegs 

beſtätige 2“. Es wurden demgemäß vom Finanzminiſterium 

(23. Febr. 1814) genehmigte Richtlinien für den Neubau einer 
Simultankirche aufgeſtellt, nach dem neue Riſſe und Aberſchläge 

angefertigt werden ſollten. Letztere wurden am 29. Juni 1816 

von Bezirksbaumeiſter Voß in Lahr vorgelegt, der hierbei von 

dem Krämerſchen Vorſchlag, den Turm als Chor zu benützen, 

abſah, „weil der Bogen, welcher den Turm von der Kirche 

trennt, nach der nötigen Erhöhung des Sockels keine 13 Schuh 

hoch ſein würde“. Einige Wochen vorher hatte, da Krämer noch 

immer auf dem Plan ſeiner Doppelkirche beſtand, am 27. Mai 

1816 eine Tagfahrt ſtattgefunden, an der ſich von katholiſcher 

162 Krämer, der bis zuletzt in die Verhandlungen einbezogen wurde, 

hatte ſich allmählich in eine Art Verfolgungswahn hineingelebt; er ver⸗ 

ſicherte, daß ſein Entwurf für eine Doppelkirche ihm dreimal geſtohlen 

wurde. Er glaubte ſich in ſeinem Geſchäftsbereich beeinträchtigt zu Gunſten 

des jungen, in Lahr amtierenden Voß, „wobei Voß wie der Jud in Venedig 

in Shakeſpeares Schauſpiel mir ein Pfandfleiſch nach dem andern aus dem 

Leibe ſchneidet, um ſich und der Tochter des Dekans Engler (in Kippen⸗ 

heim) bequeme Mahle zu bereiten“, Anzüglichkeiten in einem dienſtlichen 

Berichte, die ihm das Kreisdirektorium ernſtlich verwies (10. April 1816). 

In Anbetracht dieſer Eigenart Krämers glaubte der proteſtantiſche Pfarrer 

von Ichenheim von deſſen Einladung zur Teilnahme an der entſcheidenden 

Ausſprache vom 27. Mai 1816 abraten zu ſollen, „weil Krämer mit ſeinem 

barſchen Weſen die Katholiken ſchon gegen ſich aufgebracht und Voß den 

erſten Plan nicht nur gezeichnet, ſondern entworfen und Krämer nur den 

Namen dazu gegeben hat“.
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Seite der Biſchöfl. Kommiſſar Dr. Burg und Dekan Koch von 

Marlen beteiligten. Einſtimmig ſprach man ſich für eine 

Simultankirche aus; „beide Religionsteile waren damit zufrie— 

den, daß nur ein Hauptaltar für den beiderſeitigen Gebrauch 
errichtet werde und daß die Koſten dieſes Altares und der zwei 

Nebenaltäre, auf deren einen die Statue des Kirchenpatrons 

St. Nicolaus, auf den andern die Muttergottes von Bildhauer— 

arbeit aufgeſtellt werden ſolle, auf die Gemeindekaſſe über— 

nommen werden“. Kommiſſar Burg wurde erſucht, die Erlaub— 

nis zu dem gemeinſchaftlichen Gebrauch des Hauptaltars vom 

Biſchöfl. Ordinariat zu erwirken. Anterm 29. Auguſt 1816 er⸗ 

teilte die Kirchenbehörde hierzu die Genehmigung?“. Über den 
  

163 In allerdings auffallender Abweichung von ihrer Entſcheidung vom 

8. April 1813, laut der „man es mit den katholiſchen Religionsgrundſätzen 

nicht vereinbarlich hielt, daß dem proteſtantiſchen Anteil ein gemeinſchaft— 

licher Gebrauch des katholiſchen Altars geſtattet werde“. Burg hatte nach 

ſeinem Bericht ans Kreisdirektorium vom 23. April 1813 einen ſimultanen 

Hochaltar warm befürwortet: „Wenn der proteſtantiſche Teil ſelbſt ver— 

langt, von dem katholiſchen Altare beſonders bei Ausſpendung des 

hl. Abendmahls Gebrauch zu machen, und dabei nichts anderes bedingt, 

als daß dieſer Altar ſchicklich könne umgangen werden, ſo finde ich dieſes 

mit den katholiſchen Religionsgrundſätzen vollkommen vereinbarlich, nur 

muß von dieſem Altar der Tabernakel getrennt werden, der ohnehin nach 

den Grundſätzen der katholiſchen Liturgie getrennt ſein ſoll und auch in ſehr 

vielen katholiſchen Kirchen getrennt iſt. Aus dem Verlangen des prote— 

ſtantiſchen Anteils iſt eine gewiſſe Hochachtung gegen den katholiſchen Altar 

und das Meßopfer ſichtbar ... die ſchon längſt gewünſchte duldſame An⸗ 

näherung der proteſtantiſchen Konfeſſion verdient von der katholiſchen Kirche 

keine Zurückweiſung. Was das Verlangen einer gemeinſamen Sakriſtei be— 

trifft, ſo bin ich der Meinung, daß dieſes aus dem Grunde nicht geſtattet 

werden kann, weil in der katholiſchen Sakriſtei verſchiedene Kirchengeräte 

und Bedürfniſſe (Paramente, Weißzeug, Bücher, Ol, Wachs etc.) auf⸗ 

bewahrt werden, welche nicht immer verſchloſſen werden können“. Burg 

hatte offenbar drei Jahre ſpäter durch den ganzen Tenor der Vereinbarung 

vom 27. Mai 1816 einen Druck auf die Kirchenbehörde auszuüben ver— 

ſtanden. Schon vor derſelben hatte er dem Kreisdirektor Holzmann in 

Offenburg geſchrieben (9. Mai 1816): „Nur müſſen wir wohl bemerken, 

wie wir die angenommenen Grundſätze, welche in Hinſicht des Simultaneums 

überhaupt vorwalten, nicht verletzen, weil ſonſt zweifelsohne auch eine mit 

gemeingeſchäftlichem Einverſtändnis getroffene Abereinkunft höheren Orts 

reformiert würde“. Und als auf der Tagfahrt für einen ſimultanen Hoch⸗ 

altar die Kirche in Prechtal genannt wurde, nahm Burg alsbald Einſicht
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Voßſchen Entwurf, dem dieſe Vereinbarung zu Grunde lag, 

ſprach ſich Fr. Weinbrenner von der Baukommiſſion am 
26. Mai 1818 zuſtimmend aus und verlangte nur, daß der alte, 

an die eine Langſeite verlegte Turm einen Aufbau aus Stein 

ſtatt aus Holz erhalten ſolle. Die Kath. Kirchenſektion bean— 
ſtandete dagegen bei grundſätzlicher Zuſtimmung, daß die Kirche 

kleiner angelegt ſei, als in dem Protokoll vom 27. Mai 1816 
verlangt ſei und dem Bedürfnis der Gemeinde entſpreche; auch 
verlangte ſie, daß für die Kanzel noch ein richtiger Platz vor— 

geſehen und der Taufſtein von dem in der Mitte zwiſchen Hoch— 

altar und Kommunionbank angewieſenen Platz auf einen weni— 

ger hinderlichen, oder aber vor einen Seitenaltar verſetzt werde. 

Weinbrenner ſuchte (18. Juli 1718) das Bedenken wegen Ver— 

ringerung des Raumgehaltes mit dem Hinweis zu entkräften, 

daß die Kirche wohl kürzer, dafür aber breiter werde und tat— 
ſächlich mehr Raumgehalt aufweiſe als in dem früheren, durch 

das Protokoll befürworteten Riß, allerdings nur durch Ver— 
größerung „der für das Bedürfnis künftiger größerer Erweite— 

rung“ vorgeſehenen Empore, wie die Kath. Kirchenſektion in 

einer nochmaligen Antwort zeigen konnte. Indes erfolgte auch 

von dieſer Stelle unterm 30. September 1818 die Genehmi— 

gung, die des Finanzminiſteriums erging durch Erlaß vom 
17. Oktober 1818 Nr. 15 616. Im Frühjahr des folgenden 

Jahres begannen endlich die Arbeiten, nachdem erſt noch die 

in die dortigen Verhältniſſe und berichtete darüber dem gleichen Adreſſaten 

am 13. Juni: „Der katholiſche Hochaltar wird von dem proteſtantiſchen 

Pfarrer bei allen kirchlichen Verrichtungen betreten und gebraucht, doch bei 

dem wichtigſten Akt der chriſtlichen Liturgie, bei Ausſpendung des hl. Abend— 

mahles, geſchieht dies nicht, dazu wird ein beſonderer Tiſch zubereitet, der 

ſonſt in der Sakriſtei verwahrt wird. . . . Dies ſoll mich aber nicht hindern, 

alle Mühe anzuwenden, unſern zu Ichenheim gefaßten Plan zur Ausführung 

zu bringen. Am allermindeſten ſcheue ich dabei die verleumderiſchen Miß— 

deutungen einiger katholiſchen Geiſtlichen, die meiner Anſicht nicht ſind, 

daß ein gemeinſchaftlicher Altar, wo das große Denkmal des Verſöhnungs— 

todes unſeres Erlöſers gefeiert wird, mit einer gemeinſchaftlichen Kirche, 

Kanzel uſw., wogegen niemand nichts einzuwenden hat, in keinem Wider— 

ſpruche ſtehe. Am dieſe wichtige und meinem Herzen ſehr teure An— 

gelegenheit bei dem Biſchöflichen Ordinariat gehörig einleiten zu können, 

brauche ich notwendig eine Abſchrift des zu Ichenheim aufgenommenen 

Protokolls.“
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Hofdomänenkammer an die ſchon 1814 anerkannte Baupflicht von 

Chor und Turm hatte erinnert werden müſſen. Im Juni 1819 

war Grundſteinlegung. Nachträglich, am 2. Oktober 1819, da 
der Bau ſchon unter Dach ſtand, beantragte Voß, auf Erſuchen 

der Gemeinde, daß der Turmaufbau, in Abweichung von dem 

Vorſchlag der Baukommiſſion, nach dem urſprünglichen Plane, 

vor allem auch mit höherem Helm, der Wirkung' in der Land— 

ſchaft wegen, ausgeführt werden dürfe, was genehmigt wurde. 

Am 22. September 1822 wurde der Neubau eingeſegnet. Er 

iſt in ſtreng klaſſiziſtiſchen, einfachſten Formen gehalten. 

Die drei Altäre ſollten nach der Vereinbarung vom 
27. Mai 1816 auf Koſten der Gemeinde hergeſtellt werden und 

in katholiſchem Sinne „Verzierungen“ erhalten. Als nun An— 

fangs 1820 der entſprechende Antrag der Kath. Kirchenſektion 

der Evangel. Kirchenſektion vorgelegt wurde, erſuchte letztere am 

3. Februar das Evangeliſche Dekanat Mahlberg um Bericht, 

ob„die vorgeſchlagene Verzierung der drei Altäre dem evangeli— 

ſchen Gottesdienſt conveniere und ob in Anſehung der Koſten— 

zahlung aus der Gemeindekaſſe nichts weiter zu erinnern ſei“. 

Beantragt war nämlich der Auftrag zu drei Altargemälden, die 

auf den Hochaltar und an Stelle von urſprünglich vorgeſehenen 

Figuren auf die Seitenaltäre kommen ſollten, an Ellen— 

rieder, wofür ſich vor allem Dr. Burg eingeſetzt hatte. Das 

Kreisdirektorium hatte den Antrag unterm 5. Januar 1820 mit 

dem lakoniſchen Satze weitergegeben: „daß man diesſeits die 

Malerin Ellenrieder und ihre Kunſtgeſchicklichkeit nicht kennt, 

und auch kein Kunſtverſtändiger vorhanden ſei, welchen man 

darüber zu Rate ziehen könnte“. Das von der Evangeliſchen 

Kirchenſektion angerufene Dekanat Mablberg teilte (17. Febr. 
1820) über dieſen Kunſtauſtrag mit, daß man auf einer vom 

Kinzigdirektorium einberufenen Konferenz einig geworden ſei, 
„daß zur Verzierung der Kirche ein ſchickliches Altarblatt gemalt 

und auch für den Anfang die Seitenaltäre für den katholiſchen 

Teil aus der Gemeindekaſſe beſtritten werden ſollen, wobei man 

katholiſcherſeits zu erkennen gab, daß man hoffen könne, auch 
vom Heiligen in Mahlberg einen erklecklichen Beitrag dazu zu 

erhalten, da aus dieſen Heiligenfonds bisher dergleichen Ver— 

zierungen bezahlt worden ſeien. Auf jeden Fall müſſen ſowohl
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das Altarblatt als auch die Seitenaltäre auf Ankoſten der Ge— 
meinde nach der getroffenen Abereinkunft gemacht werden. 

Durch die drei vorgeſchlagenen Gemälde ſoll das Schnitzwerk 
überflüſſig gemacht werden und dieſe Gemälde werden der Kirche 

zu mehrerer und dauernderer Zierde gereichen als geſchnitzte 

Figuren und dem evangeliſchen Teil auf keinen Fall hinderlich 
ſein“. Seiner Bitte, den Antrag zu genehmigen, wurde ent— 

ſprochen. Die Künſtlerin ſchuf als erſte in Kirchen auf— 
genommene Werke eine thronende Gottesmutter, der drei Mäd— 

chen Blumen bringen, in der Auffaſſung genrehaft, im Stil noch 
ſtreng klaſſiziſtiſch, ſtark plaſtiſch in der ſormalen Durchführung; 

weiter das Bild des Kirchenpatrons St. Nikolaus. In ſtolzem 
Frohgefühl über dieſen erſten bedeutenden Auftrag kam die 

Künſtlerin ſelbſt zur Aufſtellung der Bilder nach Ichenheim 
(1822) und war tief gerührt über ihre Wirkung im Raume. 

Das Honorar ermöglichte ihr den noch im gleichen Jahr an— 

getretenen Aufenthalt in Italien. Nach der Rückkehr aus 

Italien malte ſie auch das Hochaltarblatt einer Auferſtehung 
Chriſti, das 18270 abgeliefert wurde. 

Iffezheim“. Für einen Neubau lagen von dem Be— 

zirksbaumeiſter Vierordt in Raſtatt (T 21. April 1825) ge⸗ 
fertigte Riſſe und Aberſchläge vor, die auch alsbald genehmigt 

wurden. Nach einem Bericht des Pfarramtes an das General— 

vikariat vom 9. Januar 1828 ſoll mit dem Bau endlich im 

nächſten Jahr begonnen werden. Eine Einſicht in die Riſſe 

habe es bis jetzt nicht erhalten können, vielmehr ſei ihm vom 
Bezirksamt bedeutet worden, es könne ſie im Amtslokal kurz 

beſichtigen. Im Jahre darauf, 23. Januar 1829, hat der 

Pfarrer durch einen Maurermeiſter eine flüchtige Nachzeichnung 

des Riſſes bekommen und erſtattete daraufhin an die Kirchen— 

behörde den Bericht, daß der alte Turm mit neuer Erhöhung 
in die Faſſade des Neubaues zu ſtehen komme, der polygone 

Chor ſei von zwei Sakriſteien flankiert. An dem Vierordtſchen 
Entwurf habe Baumeiſter Weinbrenner einige underungen vor— 

geſchlagen, ſo die Reduktion der ſechs Fenſter in jeder Lang⸗ 

hauswand auf nur vier. Das Erſuchen des Erzb. Ordinariates 

164 Erzb. Archiv. Iffezheim: Kirchenbau.



190 Sauer 

vom 29. Januar, die Riſſe ſelber vorgelegt zu bekommen, da 

der pfarramtliche Bericht unzureichend ſei, wurde in dem ſchon 

in der Einleitung erwähnten Erlaß vom 21. Februar 1828 

Nr. 2014 an das Kreisdirektorium in ſchroſſſter und kränkend— 

ſter Form durch die Kath. Kirchenſektion zurückgewieſen. Am 

3. Juli 1829 ſuchte das Pfarramt bei der Kirchenbehörde um 

Genehmigung der bevorſtehenden Grundſteinlegung nach, und 

im April 1831 teilte es mit, daß der Neubau ſeit November 

vorigen Jahres fertig ſei und jetzt Herſtellung der Altäre, der 

Kanzel und des Taufſteins dem Stukkator Wilhelm um 

2236 fl. in Akkord gegeben wurden. Am 20. Mai 1831 hat 

Dekan Demeter die Einſegnung „auf deutſch nach dem Straß— 

burger Ritual“ vorgenommen. Erſt im Sommer 1833 wurde, 

wie das Pfarramt am 11. Juni berichtet, die Genehmigung für 

Altäre, Kanzel und Taufſtein nach dem Akkord mit Wilhelm 

erteilt. Sie ſollen in Stuckmarmor ausgeführt werden. Für 

den Taufſteindeckel ſtifte es eine Taufe Chriſti. Neben den 

Tabernakel kämen zwei betende Cherubim, über den Tabernakel 

in den Frontiſpiz das Auge Gottes, zwiſchen die Hochaltar— 

ſäulen die Figuren Petri und Pauli. Für die Altäre ſeien 

Bilder vorgeſehen, und zwar für den Hochaltar die Auferſtehung 

Chriſti, für den linken Nebenaltar der Engliſche Gruß, für den 

rechten die Kirchenpatronin, die hl. Brigitta. Als Maler ſei 

Moßbrugger in Raſtatt in Ausſicht genommen; ſeine Bil⸗ 

der würden, wenn ſie auch nicht à la Ellenrieder paradieren, 

doch erbaulich und ſauber daſtehen“. Das Arteil iſt ſpäter nach 

der Beſichtigung in Raſtatt weſentlich gedämpfter: „Die Bl— 

bilder ſeien hübſch, aber doch keine Meiſterſtücke. Aberhaupt 

finde man bei den jetzigen Malern, dieſen Erdenſöhnen, das 

Aberſinnliche, Himmliſche nicht wie bei den Alten. An der 

Figur des Auferſtandenen, eines kräftigen Mannes, vermiſſe es 

den überirdiſchen Ausdruck. Am beſten ſei noch und wirklich 

gelungen die Verkündigung, aber Maria ſei nur ein reizendes, 

ſchüchternes Mädchen.“ (Bericht vom 3. Auguſt 1833 an das 

Ordinariat.) 1886/89 wurde der Hochaltar durch eine Neu— 

ſchöpfung Simmlers erſetzt.
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Ikllingen“s. Arſprünglich nach dem elſäſſiſchen Mo— 
dern eingepfarrt, kam der Ort im 18. Jahrhundert zur Pfarrei 

Elchesheim, erhielt aber einen ſtändigen Kaplan zur Beſorgung 

des Gottesdienſtes, bis die Gemeinde in der Lage ſei, ein eigenes 

Pfarrhaus zu erbauen. Zu Anfang des Jahrhunderts aber in 
große wirtſchaftliche Bedrängnis gekommen, verlor der Ort 

wieder ſeine Anrechte, weil kein Pfarrer dort leben könne 

(1802). Der erſte, der ſich wieder um die Ordnung geregelter 

Verhältniſſe bemühte, war der in ganz Mittelbaden in ähnlicher 

Weiſe tätige Pfarrer Herr, der von Lichtental aus am 

17. März 1833 an das Generalvikariat das Geſuch um den 
Neubau einer Kirche und um Genehmigung eines regelmäßigen 

Gottesdienſtes richtete. Die vorhandene Kirche, ein dürftiger 
Holzbau von 1771/72, war nach der Schilderung des Gemeinde— 
rates vom 13. Februar 1833 dem Einſturz nahe und ſchon lange 

nicht mehr brauchbar. Eine erhebliche Förderung ließ weder 

der Pfarrer von Elchesheim noch der Dekan der Anregung des 

Pfarrers Herr zuteil werden; nach dem Arteil beider ſeien die 

Illinger „ein verſchmitztes Fiſcher-, Korbmacher- und Schmugg— 
lervolk, das ſeine bisherige Kirche habe verfallen laſſen und die 

vom Speyerer Biſchof Styrum geſtiftete Monſtranz über den 

Rhein verkauft hätte“. Trotzdem kam es überraſchend bald zu 

einem Neubau, für den Prof. Moßbrugger in Raſtatt die 

Riſſe fertigte. Am 15. Juni 1834 konnte der Grundſtein gelegt 

und im Oktober die Rohbau⸗Arbeiten als fertig bezeichnet wer— 

den. Weil der Chor entgegen dem Riß zu klein ausgefallen 
war, mutlte noch ein langer Streit mit dem Bauunternehmer 

ausgetragen werden. Am 16. November 1836 wurde die Ein— 

ſegnung vorgenommen. 

Inzlingen““. Vielerlei Hinderniſſe und Schwierig— 
keiten waren hier zu überwinden, bevor man zum Neubau 

ſchreiten konnte. Schon im 18. Jahrhundert wurde das Be— 

dürfnis nach einem ſolchen an Stelle einer alten verlotterten 

Kirche lebhaft empfunden; man baute auch tatſächlich 1789 einen 

165 Erzb. Archiv. Illingen: Kirchenbauſachen. 

166 Erzb. Archiv. Inzlingen: Kirchenbauſachen. — G.⸗L.-A. Bezirks⸗ 

amt Lörrach. Verwaltungsſachen. Inzlingen: Kirchenſachen. 7. Faſz. 

Nr. 276—283 (Zugang 1905 Nr. 15). 
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Teil daran neu, den Chor nämlich, deſſen Koſten in Höhe von 
4300 fl. die Gemeinde zu tragen hatte, trotzdem das Stift 

St. Blaſien baupflichtig geweſen wäre. Alsbald nach der 

Säkulariſation (10. Juli 1810) meldete das Pfarramt den An— 

ſpruch der Gemeinde auf Rückvergütung dieſer Auslage an, 
fand zunächſt aber wenig Gehör; die Burgvogtei Lörrach hielt 

die betreffende Vorſtellung für einen „Spaß“ (4. Januar 1810, 

anders urteilte hierüber eine am 5. April 1811 am Orte tagende 

Kommiſſion, die den Rückerſatz für billig hielt. Die Verhand— 

lungen darüber erſtreckten ſich bis zum Jahre 1829 () und 

hatten zum Ergebnis, daß das Domänenärar der Gemeinde 

ſtatt 4300 fl. 1000 fl. anbot. Inzwiſchen war die Notwendig⸗ 

keit eines Kirchenneubaues immer dringlicher geworden. Im 

gleichen Jahre 1811 wurde feſtgeſtellt, daß die Kirche, deren 

Fußboden 4 Schuh tiefer als der Außenboden lag, feucht und 

viel zu klein ſei und weder eine Ausbeſſerung verlohne noch 
eine Erweiterung zulaſſe. Nur der Turm ſei noch gut imſtande. 

Baupflichtig war für den Chor das Großh. Domänenärar, für 

das Langhaus die Kirchengemeinde. Die Kirchenbaufrage ruhte 

zunächſt wieder faſt anderthalb Jahrzehnte. Am 2. März 1825 

legte Bezirksbauinſpektor Frinz von Lörrach den Plan zu 

einem Neubau vor, mit dem gutächtlichen Bemerken, daß eine 
Erweiterung der bisherigen Kirche undurchführbar ſei, weil ſie 

nur nach einer Seite hin möglich wäre, die gegenüberliegende 

Mauer aber ſo durchfeuchtet und morſch ſei, daß ſie ohnehin 
auch neu aufgeführt werden müßte. In dem Frinzſchen Plane 

war Erhaltung, aber Erhöhung von Turm und Chor vorgeſehen. 

Von Seite der Kath. Kirchenſektion (27. Auguſt 1825) waren 

einige Abänderungen verlangt, im übrigen aber ſtand der Aus— 

führung nichts mehr im Wege. Eine neue Verſchleppung 

brachte jetzt der Ankauf zweier dem Neubau im Wege ſtehender 

Häuſer und der Streit, wer die Koſten hiefür zu tragen habe. 

Am 15. Februar 1828 wurden die Bauarbeiten nach dem ab— 
geänderten Frinzſchen Plane verſteigert; da aber die Kath. 

Kirchenſektion noch keine endgültige Genehmigung erteilt hatte, 

konnten ſie nicht in Angriff genommen werden. Wieder gingen 

faſt zwei Jahre ins Land, da hatte ſich inzwiſchen die Situation 
wieder weſentlich geändert. Ende Dezember 1829 wurde der
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Gemeinde ein vergleichsweiſes Angebot von 1000 fl. als Erſatz 

für die Auslagen am Chorbau im 18. Jahrhundert gemacht. 

Mit der reſignierten Bemerkung: „Die höhere Einſicht, daß 
dieſe Vergleichungsſumme annehmbar ſei, muß unſer Zweifel 

beſchwichtigen“, nahm man es an. Es wurde aber alsbald 

auch geltend gemacht, daß die Gemeinde mit dem Rück⸗ 
erſatz in voller Höhe bei ihren Neubauplänen gerechnet 

habe, ſomit eine weitere Laſt von über 3000 fl. zu tragen 
ſei, was ihr nur durch eine Kapitalaufnahme möglich ſei. 

Zu allem obendrein wurde noch ein ganz neuer Plan für 

den Neubau vorgelegt, ausgearbeitet von der Baudirektion 
in Karlsruhe, deſſen Ausführung auf 14309 fl., alſo 
700 fl. höher als der Frinzſche Entwurf berechnet war. Das 

Pfarramt berichtete darüber gutächtlich an das Erzb. Ordi— 
nariat am 25. Juni 1830. „Der alte, zu erhaltende Turm ſteht 

in der Faſſade, ſeitlich desſelben führen zwei Türen in die 

Seitenſchiffe. Darüber ſollten in Niſchen die Steinfiguren der 

Apoſtelfürſten, der Kirchenpatrone, kommen. Das Innere iſt 

dreiſchiffig mit drei Stützen auf jeder Seite.“ Das Pfarramt 
hatte eine Reihe Wünſche zu dieſem Entwurf geltend gemacht 

(15. Dez. 1830): Statt einer Glastüre vom Chor zur Sakriſtei 

könne nur eine ſolide Eichentüre in Frage kommen; zu beiden 

Seiten des Chores Chorſtühle in geſchnitzter Arbeit für die 
Honoratioren; ein neues Chorgitter; der Hochaltar ſollte 12 oder 

13 Schuh weiter in den Chor kommen, ſtatt nur 6“ und die 

gleichen Ausmaße erhalten wie der bisherige; für ſeinen Auf— 

bau und ſeine Ausſtattung ſollen, wie auch an den Nebenaltären, 

die Altäre in Stetten als Vorbild genommen werden. Als 

Hochaltarblatt wird ein Bild des ſterbenden Heilandes ge⸗ 
wünſcht. Die Kanzel ſollte aus dem linken Seitenſchiff weg an 

die Säule vor der Chortreppe verſetzt werden und gegenüber 
der Taufſtein Aufſtellung finden. Aber den Taufſtein, d. h. 

wohl auf beiden Seiten des Chorbogens, ſollte ein Gemälde der 

zwei Kirchenpatrone in ähnlicher Verzierung wie das Bild von 

St. Fridolin in Stetten angebracht werden. Zu den zwei Ein— 

gängen in der Faſſade werden noch zwei in den Seitenwänden 
verlangt und eine Verſetzung der Beichtſtühle von der Eingangs— 

wand in die Seitenſchiffe. Die Gemeinde hatte in einer Aus— 

Freib. Dioz⸗Archiv N. F. XXX. 13
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ſprache vor dem Amtsvorſtand (20. Febr. 1830) ihre Auf— 
faſſung über die veränderte Sachlage dahin ausgeſprochen: Sie 

erklärt ſich außerſtande, noch eine größere Koſtenlaſt an dem 

Bau zu übernehmen. Sie habe ſchon 10 000 fl. Schulden, kein 
Gemeindevermögen und ſtehe nach dem Erfrieren der Reben 

und Kartoffeln vor einer höchſt traurigen Zukunft. Wenn aber 

doch gebaut werden ſolle, ſehe ſie nicht ein, warum nicht nach 
einem Plane, der die Kräfte der Kirchenfabrik nicht erſchöpſt. 

Ein ſolcher Plan war der erſte von Baumeiſter Frinz, der den 
Bauaufwand für Turm und Langhaus auf 9328 fl. berechnete. 

Wenn aber nach dem neuen Plan gebaut werden ſoll, kann nur 

der Ausweg einer Kapitalaufnahme auf Konto der Kirchenfabrik 
in Frage kommen. In dieſem Falle verſpreche die Gemeinde 

Hand- und Spannfrondienſte, aber ausdrücklich nur ad hoc, 

nicht als Verpflichtung für die Zukunft. Am 4. Mai 1831 
konnten die Arbeiten endlich vergeben werden, wobei aus— 

drücklich ausbedungen war, daß die alte Kirche vollſtändig, alſo 
auch ihr Turm abzutragen ſei; daß der Akkordant die Stukka— 

turarbeiten durch den Stukkator Wilhelm von Stetten aus— 
führen laſſen müſſe, der ſich ſeinerſeits an ihm zugehende Riſſe 

zu halten habe. Nachträglich bemängelte Kath. Kirchenſektion 
noch (14. Mai 1831), daß der Chor nicht die vorſchriftsmäßigen 

Maße habe, nur ebenſo groß wie in der bisherigen Kirche ſei, 

trotzdem der Neubau um zwei Drittel größer würde. Zudem 
werde er noch weiter verkleinert durch die Verlegung der 

Sakriſtei hinter den Hochaltar. Es müſſe daher verlangt wer— 
den, daß eine eigene Sakriſtei ſeitlich des Chores erbaut würde 

und gegenüber eine Paramentenkammer. Die Seitenaltäre 

müßten aus den Niſchen heraus und an die Chorbogenwand, 
gegenüber dem erſten Säulenpaar geſetzt werden. Der Ge— 

meinderat ſprach ſich ſehr befriedigt über dieſe vorgeſchlagenen 

Anderungen aus. Ein weiterer Anſtand ergab ſich aber noch 

aus dem Turmbau, der urſprünglich nicht vorgeſehen war und 

deſſen Koſten auf die Gemeinde abzuwälzen nach Auffaſſung 

der Kath. Kirchenſektion nicht angängig ſei, da die Erträgniſſe 

der Fabrik auch aus den Waldungen zu unſicher und zu lang— 

friſtig ſeien (19. Juli 1831). Nun war der ganze Bau ſeit 

Frühjahr im Gange, eine Genehmigung der Kath. Kirchen—
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ſektion lag infolge dieſer erwähnten Anſtände noch immer nicht 

vor, auch nicht eine Genehmigung zur Geldaufnahme. Auch 

der Turm war ſchon ziemlich weit aufgeführt. Eine Ein— 

ſtellung der Arbeiten war, wie ſie Kath. Kirchenſektion ver— 

langt hatte, daher ganz unmöglich, ganz abgeſehen davon, daß 

die Gemeinde alsbald die freiwillig übernommenen Fronden 
einſtellen wollte. „Mit all dieſen ungeheueren Opfern wäre 

dann der architektoniſche Mißſtand erreicht, daß ein Turm 
ſtehen bleibt, der wegen der erhöhten Kirche weder ſein Geläute 

noch das Schlagen der Ahr mehr vernehmen laſſen kann, deſſen 

Zwerggeſtalt und Mißverhältnis zur Kirche das Auge belei— 
digt.“ (Protokoll einer Ausſprache zwiſchen Pfarramt, Dekanat 

und Bezirksamt vom 2. September 1831.) Erſt jetzt ließ 

Kath. Kirchenſektion ihre Bedenken fallen. Im Laufe des 

Jahres 1832 wurde der Bau in der Hauptſache fertiggeſtellt 
und am 14. Oktober 1832 fand der Einzug in die Kirche ſtatt. 

Die bauamtliche Begutachtung des Neubaues ſtellte (13. März 

1833) noch eine Reihe Mängel und unausgeführte Arbeiten 

feſt: Das Chorgitter war noch nicht da und Chorſtühle und 

Beichtſtühle nicht vorſchriftsmäßig ausgeführt. Das „Gemälde 

am Seitenaltar war nicht nach der Geſchichte gezeichnet und 

mußte abgeändert werden“. Die beiden Basreliefs der 

Kirchenpatrone waren, wie noch 1839 beanſtandet wurde, miß— 

lungen, minderwertig und eigenmächtig von dem Akkordanten 

geliefert worden, weshalb ſich letzterer einen Abzug gefallen 
laſſen mußte. 

Weitläufige Verhandlungen mußten über die Beſchaffung 

würdiger und kirchlich annehmbarer Altäre und anderer Aus— 

ſtattungsſtücke mit der Hofdomänenkammer geführt werden. 

Für Kanzel und Nebenaltäre hatte die Gemeinde anfangs 
1832 nach den von der Bezirksbauinſpektion Lörrach gefertigten 
Riſſen einen von dem Erzbiſchöfl. Ordinariat genehmigten Ver— 

trag mit dem Stukkator Wilhelm von Stetten abgeſchloſſen. 

Die Ausführung ſollte in leicht vergoldetem Stuckmarmor er⸗ 
folgen; und die Nebenaltäre das ziemlich genaue Nachbild der— 

jenigen von Stetten werden. Beſonders ſinnreich fand die 

Kirchenbehörde die ſymboliſchen Darſtellungen, die auf den 

Nebenaltären geplant waren; ſie wünſchte aber noch zu er— 

13*
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fahren, ob die Altarbilder ſchon vorhanden ſeien, oder wer ſie 

zu malen hätte. Anterm 26. April 1832 beantwortete das 

Pfarramt die letzteren Fragen dahin, daß Altarblätter noch 

keine da, daß aber der Akkordant Wilhelm ſie vertraglich mit— 

zuliefern verpflichtet ſei, und zwar zum Preis von 300 fl. pro 

Blatt. In dem Aberſchlag zum Entwurf der Baudirektion war ein 
Hochaltar mit einem Koſtenanſatz von 800 fl. aufgenommen 

geweſen. Schon am 14. Mai 1831 teilte die Kath. Kirchen— 

ſektion dem Kreisdirektorium mit, daß „die Großh. Hofdomänen⸗ 

kammer als Baupflichtiger des Chores zur Herſtellung eines 

anſtändigen Altares verpflichtet ſei. Inwiefern aber die Ge— 

meinde für die eingetragenen 108 fl. (in Wirklichkeit ſollte es 

heißen: 120) die Errichtung dieſes Hochaltares übernehmen 

wolle, ſehe man ihrer Außerung und im bejahenden Falle der 

Vorlage des Riſſes entgegen“. Das Bezirksamt, dem dieſe 

Verfügung zuging, bemerkte mit Recht (11. Juni 1831): „Es 

wäre zu wünſchen, daß dieſes Bauweſen nach feſten Prinzipien 
dirigiert würde, denn die Anordnungen greifen nicht ineinander 

ein, widerſprechen ſich zum Teil da, wo die Anſichten der beiden 

Oberbehörden einander gegenüberſtehen, ſo daß für die Bau— 

ausführung Nachteil entſtehen kann.“ And das Pfarramt 
äußerte ſich zu dem ſchroffen Gegenſatz von urſprünglichem 

Anſchlag und nachträglicher Bewilligung (2. September 1831): 

„Es möchte im ganzen Lande wohl keine katholiſche Kirche zu 

finden ſein, die neu erbaut einen Hochaltar für — 120 fl. auf⸗ 

weiſen kann. 800 fl. iſt das Minimum der Koſten eines 

einigermaßen anſtändigen Hauptaltares, und in der vollen 

Aberzeugung, daß hier nur ein Mißverſtändnis obwaltet, wird 
die Bauinſpektion den ihr anbefohlenen Aberſchlag mit der 

Zeichnung nur auf den Grund des Anſatzes fertigen, den die 

Großh. Baudirektion ſelbſt in ihrem Aberſchlag mit 800 fl. auf⸗ 
geführt hat.“ So arbeitete Bauinſpektor Frinz in Lörrach 
einen im Stil und in der Ausſtattung der Seitenaltäre gehalte⸗ 

nen Entwurf auch für den Hochaltar aus, deſſen Ausführung 

Wilhelm zugedacht war, und ließ ſie an Großh. Hofdomänen— 
kammer weitergehen. Von dieſer aber wurde er abgelehnt mit 

der Begründung, „dieſer Riß werde nicht gutgeheißen, indem 

Inzlingen, ein abgelegener Ort, keine 500 fl. Koſtenaufwand
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machenden Hochaltar brauche; die Bauinſpektion ſolle einen 

andern und nur halbſoviel koſtenden Riß fertigen.“ Gegen— 

vorſtellungen des Pfarramtes und auch des Generalbikariates 
bei der Kath. Kirchenſektion, worin vor allem auf das große 

Mißverhältnis hingewieſen wurde, das zwiſchen dem von der 

Hofdomänenkammer gewünſchten, äußerſt dürftigen Hochaltar 

und den beiden Nebenaltären entſtehen mußte, hatten keinen 
Erfolg. Die Kath. Kirchenſektion fand (17. Oktober 1832) den 

ihr damals vorliegenden neuen Hochaltarriß „als den durch das 

Geſetz geforderten Anſtand entſprechend“ und gab der Gemeinde 

den Rat, falls ſie damit nicht zufrieden ſei, den Mehraufwand 

ſelber zu tragen. Selbſt die ſechs Hochaltarleuchter, die in dem 

Riß nicht angezeichnet, wohl aber im Voranſchlag verrechnet 

waren, wurden nach wiederholten Geſuchen des Pfarramtes und 

Ordinariates glatt geſtrichen (16. Januar 1833), weil Leuchter 

nicht zum Chorbau, ſondern nur zur Ausſtattung gehörten. 

Nach dem noch erhaltenen Riß war tatſächlich der Hochaltar 
nur ein oblonger Bretterkaſten, mit einem ähnlichen kleineren 

darüber, der den Tabernakel darſtellen ſollte, und über dem 
letzteren ein nacktes Bretterkreuz. Man kann angeſichts dieſer 

nach dem Buchſtaben genommenen Mindeſtleiſtung der Hof— 

domänenkammer die Verbitterung von Gemeinde und Pfarrer 

verſtehen. Faſt zwei Jahrzehnte ſpäter bekam man wieder 

Mut und Luſt, die froſtige Nüchternheit und Kälte des Kirchen— 

inneren etwas einzuſchränken. Der damalige Pfarrer Amann 
wollte (17. September 1856), zum Feil mit Hilfe von Privat⸗ 

ſpenden, auf die Chorrückwand gewiſſermaßen ein Altarblatt für 

den Hochaltar, durch den Luzerner, damals in Baſel wohn— 

haften Maler Bucher malen laſſen, und zwar das Motiv 
Petrus und Paulus vor dem Martyrium. Der Entwurf, den 

die Kirchenbehörde in manchen Punkten erheblich abgeändert zu 
ſehen wünſchte, fand ſchließlich die Genehmigung. Inzwiſchen 

hatte der Pfarrer in der Zeitung „Deutſchland“ ein altes Bild 

„Anbetung der Dreikönige“ (1731) von dem ihm unbekannten 
und auch im „Konverſationslexikon“ nicht feſtſtellbaren Künſtler 

Denys angeboten gefunden, das er gerne für die Kirche erwor— 

ben hätte. Doch wurde angeſichts der großen Anſicherheit über 

den Wert des Bildes dieſer Plan wieder aufgegeben und im
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Juni 1859 konnte Pfarrer Amann der Kirchenbehörde melden, 

daß Bucher das fertige Bild geliefert habe. 1862 kamen noch 
zwei weitere des gleichen Künſtlers für die Seitenaltäre. Der 

am 10. Mai 1864 verſtorbene Pfarrer Amann hatte auch eine 
würdige Ergänzung des Hochaltares ins Auge gefaßt und ein 

größeres Legat dafür hinterlaſſen. Die Ausführung dieſer 

letztwilligen Beſtimmung ſcheiterte aber vorerſt an dem Stil— 
wirrwarr der maßgebenden Inſtanzen. Pfarrer Amann hatte 

Erhaltung des Bucherſchen Chorwandbildes gewünſcht; der 

Kath. Oberſtiftungsrat aber bezeichnete es als keineswegs zum 

Stil der Kirche paſſend und verlangte einen gotiſchen Hoch— 
altaraufbau, durch den das Wandbild verdeckt worden wäre. 

Der gleiche Widerſtand gegen die Pläne der Gemeinde wurde 

auch wieder 1870 vom Oberſtiftungsrat und Ordinariat gezeigt, 
bis man ſich zur Beſtellung eines Renaiſſance-Altares bei 

Marmon in Sigmaringen entſchloß, deſſen Aufbau ſo be— 

ſchaffen war, daß das Chorwandbild ſichtbar blieb. 

Iſtein?“. Ein Kirchenneubau wurde hier ſchon in den 

erſten Jahren des Jahrhunderts als Notwendigkeit auch von den 
Organen des Staates empfunden, wie er ſchon von kirchlicher 

Seite lange zuvor im 18. Jahrhundert gefordert worden war. 

Das Oberamt Lörrach berichtete darüber (21. Mai 1805) an 
das Kurfürſtliche Hofratskollegium, daß die Kirche nach Angabe 

des Pfarrers ſchon vor 50 und mehr Jahren hätte neu gebaut 

werden ſollen, weil ſie für Iſtein und Huttingen zu klein war 

und jetzt für eine vermehrte Bevölkerung erſt recht raum— 

beſchränkt, zudem dem Einſturz nahe, weil uralt, ſei. Letzterer 

Mißſtand hätte zwar nach einem Gutachten des Werkmeiſters 
Rebſtock behoben werden können, nicht aber die Raumnot. Über 

die Baupflicht ſei Näheres nicht bekannt; der Pfarrer lehne ſie 

ab unter Berufung auf ein Korporationsinſtrument von 1735, 

wonach die Dompropſtei in Baſel als Großzehntherrin zur 

Eindeckung und Erhaltung des Chores, wie auch zur Ein— 
deckung der Pfarrkirche ſelbſt verpflichtet ſei. Die Rechtsver— 

hältniſſe lagen aber nach dem Auszug eines Hofratsprotokolls 
      

167 G.-L.-A. Gr. Bez.-Amt Lörrach. Verwaltungsſachen. Iſtein: 

Kirchenſachen. Faſz. 292—294, 301. (Zugang 1899 Nr. 45 und 1905 
Nr. 15.)
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1. Senats vom 7. Auguſt 1805 an die Kurfürſtl. Kath. Kirchen— 

kommiſſion ſo, daß die Pfarrei tatſächlich 1735 der Dompropſtei 

Baſel inkorporiert wurde, zunächſt auf 20 Jahre, dann aber 
weiterhin unter jeweils beſriſteter Verlängerung, und zwar 

gegen die Bedingung, für Dach, Chor und Langhaus und für 

Anterhaltung des erſteren überhaupt aufzukommen. 1801 
wurde das Verhältnis gelöſt. Anterm 11. Auguſt regelte der 

Konſtanzer Generalvikar die Frage der Selbſtändigkeit der 

Pfarrei und die Baupflicht der Kirche gegenüber: „Die Pfarr— 

kirche daſelbſt, deren Bau ſchon bei der erſten Anionsbewilligung 

im Jahre 1735 ausdrücklich bedungen worden, iſt in einem ſo 
ruinöſen Zuſtande, daß deren Bau und Aberſetzung an einen 

anderen ſchicklicheren Ort unausweichlich iſt. Da die bisherige 

Anion nicht von der Wirkung geweſen iſt, daß der nötige Bau 
beſorget worden, ſo findet ſich die biſchöfliche Kurie aufgerufen, 

die Anionsverwilligung für gänzlich aufgehoben zu erklären und 

den Pfarrer Harder zu Iſtein gegen Erfüllung der in allen 
biſchöflichen Anionsurkunden ausgeſetzten und erneuerten Be— 

dingniſſen des Baues ſelber in den vollen Genuß der Iſtein— 

ſchen Pfarreinkunft wieder einzuſetzen.“ Pfarrer Harder war 
über dieſe für ihn wohl unerwartet gekommene Zuweiſung des 

vollen Pfründgenuſſes nichts weniger als befriedigt. „Ich be— 

kenne aufrichtig, daß ich hierüber mehr erſchrocken bin, als es 
mich erfreuet, indem die übernahme dieſes Rechts mit viel Jahre 

dauernden großen AUnkoſten verbunden iſt, und dabei mein 

ruhiger Beſitz der bisher genoſſenen Pfarrkompetenz merklich 

geſchmälert worden“ (11. Aug. 1801). Jedenfalls kam auch 
nach dieſer Neuregelung die Frage des Kirchenneubaues keinen 

Schritt weiter, und als ſie von amtlicher Seite aufgegriffen 

wurde (1805/06), wollte der jetzt fraglos baupflichtige Pfarrer 

von dieſer Pflicht nichts wiſſen. Am 1806 ſtarb er und aus 

ſeiner Erbſchaft ſollte eine mit den Erben zu vereinbarende 

Abſtandsſumme für den künftigen Neubau ausgemittelt werden, 

doch nahm man Abſtand davon, als feſtgeſtellt wurde, daß der 

Verſtorbene in den fünf Jahren des vollen Pfründegenuſſes 

über 1500 fl. auf Pfarrhaus-Reparation aufgewendet hatte. 

Die alte Kirche, nach einer den Akten beiliegenden Zeichnung 
aus der beſten Zeit der Gotik, mit einem maſſiven, vielleicht
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noch romaniſchen Turm neben dem Chor, befand ſich 1806 in 

beklagenswertem Zuſtand; der Dachſtuhl mußte abgeſprießt 
und ein Stück Mauerwerk am Langhaus, das herauszuſtürzen 

drohte, abgebrochen und das Loch mit Brettern verſchalt wer— 

den. Teile der nördlichen Amfaſſungsmauer mußten abgetragen 

und neu aufgeführt werden (1807). Für den Neubau war 

anfänglich ein im Dorf unten gelegener Platz in Ausſicht ge— 

nommen, und zwar ein Rebſtück von dem elſäſſiſchen Pfarrer 

Elſäſſer erworben. Landbaumeiſter Rebſtock in Lörrach 

muſzte des öfteren Gutachten über die alte Kirche und über die 

Platzfrage abgeben. Im Verlauf des Jahres 1810 bekam aber, 
gegen die Auffaſſung des Pfarrverweſers, die Partei in der 

Gemeinde die Oberhand, die den Neubau auf den Platz der 

alten Kirche erſtellt ſehen wollte; dort habe man Steine zur 
Verfügung; die Kirche bekomme eine beherrſchende Lage und 

man höre von dort aus beſſer das Geläute; dagegen käme unten 

in der Ebene der Bau in ein verſumpftes und dem Rhein— 

hochwaſſer ausgeſetztes Gelände. Im Herbſt 1812 waren alle 

Vorfragen ſoweit geklärt, daß das Kreisdirektorium den Auf— 

trag zur Anfertigung von Riſſen geben konnte, und zwar an 
Prof. Fr. Arnold in Freiburg. Im September 1812 konn— 

ten ſie vorgelegt werden; Kreisbaumeiſter Rebſtock ſollte 

darnach den Koſtenüberſchlag aufſtellen. Am 22. Januar 1813 
erhielt das Bezirksamt Lörrach Riſſe ſamt Aberſchlägen vom 

Kreisdirektorium zugleich mit einer Außerung des letzteren, daß 

der Turm nach der Zeichnung zwar ſehr ſchön ins Geſicht ſei, 
aber für eine abgelegene arme Gemeinde allzu koſtſpielig fallen 

würde, da nach der Berechnung Rebſtocks das aus Hauſteinen 

anzufertigende Glockengeſchoß allein 3091 fl. ohne Geſims und 

Eckquader koſten müßte; daß der Chor für eine katholiſche 

Kirche zu eng und die Kanzel am Chorbogen unſchicklich ange— 

bracht ſei. Arnold, dem dieſe Ausſtellungen zur Gegenäußerung 
zugingen, ſprach (11. Febr. 1813) den Sachverſtändigen des 

Kreisdirektoriums in verblümter Form die Zuſtändigkeit ab: 

„Die mir mitgeteilten Einwendungen des Kreisbaureferenten 
wegen meinem Zſteiner Kirchenplan kommen mir gar nicht 

unerwartet und verlaß mich lediglich auf das Arteil eines 

gründlichen Bauverſtändigen, wovon das Reſultat doch gewiß
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gegen die Bemängelungen und Anmerkungen ſprechen wird. 

Was jedoch den Accord pr. 21 600 fl. betrifft, ſo kann ich nichts 

als mich wundern, daß ich erſt kürzlich eine ähnliche, ebenſo 
große Kirche “s um 9000 fl. verakkordiert habe.“ Vom Be— 

zirksamt kamen inzwiſchen Bedenken, ob der Bau in jenen 

zweifelhaften und ſchlechten Zeiten durchführbar ſei. Nach 
Harders Tod hatte der als Neuprieſter nach Zſtein verſetzte 

Vikar Pöppel die Verwaltung der Pfarrei übernommen und 

ſie nahezu 20 Jahre lang in dieſer Stellung verſehen. Die 

Aberſchüſſe der Pfründe wurden zu einem Baufond ange— 
ſammelt, der 1813 die annähernde Höhe von 12 000 fl. erreicht 

hatte. Aber man hatte Sorge, daß ein oder mehrere ſchlechte 

Jahre jede Kalkulation zuſchanden machen werden. Anders 
urteilte der Dekan von Minſeln (26. Febr. 1813), der für den 

von Arnold in Ausſicht geſtellten Fall eines weſentlich niedri— 

geren Koſtenüberſchlages darauf drängte, mit dem Bau möglichſt 

ungeſäumt beginnen und bis Ende des Jahres durchführen zu 

laſſen. Der geplante Turm erſcheint ihm „ſchön und geeignet, 

zur Verſchönerung der ohnehin romantiſchen Gegend durch das 

Kunſtwerk beizutragen“. Fällt die Baupflicht daran aber der 
leiſtungsſchwachen Gemeinde zu, ſo wird ſich freilich fragen, ob 
er gebaut werden kann. „Eine Vergrößerung des Chores bis zu 

einer Breite von 26 Schuh und entſprechender Tiefe iſt notwendig 
und kann erreicht werden durch Verringerung der Sakriſtei und 
des gegenüberliegenden Gerichtsſtuhls. Die Kanzel ſollte aber 

vom Chorbogen ins Langhaus verſetzt werden, ohne daß Neben— 

altäre ausgeſchloſſen zu ſein bräuchten, wiewohl der Hochaltar 

genügt und erſtere häufig zu Nebenandachten die Veranlaſſung 

ſind. Die Emporbühne muß für Orgel und Chor genügend 

groß ſein; dabei wird die blendende Weißelung der ganzen 

Kirche und die hinlängliche Zahl hoher Fenſter mit mittleren 

Tafelſcheiben auf und unter der Bühne überflüſſige Helle 
geben.“ Auch das Pfarramt äußerte ſich (6. März 1813) im 
allgemeinen zuſtimmend zu dem Plan; der Turm insbeſonders 

wird ſehr ſchön gefunden, der Akkord freilich ſehr hoch. Im 

einzelnen wird aber noch gewünſcht größere Breite des Lang— 

hauſes, das im Verhältnis zur Länge zu ſchmal ſei und daher 

168 Gemeint iſt jedenfalls die Kirche in Kiechlinsbergen. 
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keinen Platz für dringend notwendige Seitengänge biete, An— 

bringung der Kanzel im Langhaus, genügend geräumiger Chor, 

in dem auch noch 2 Beichtſtühle Platz finden müßten; eine 
größere Emporbühne, auf der auch noch Kirchgänger unter— 

kommen müßten und Anbringung eines feuerfeſten, ſicheren und 

verborgenen Behältniſſes zum UAnterbringen von Wertſachen 

in Kriegszeiten. Scheinbar ſtand man damals unmittelbar vor 

Vergebung der Arbeiten, und doch wurde nicht gebaut, noch 
Jahre lang nicht. Der neue Koſtenüberſchlag Arnolds belief 

ſich auf 12 669 fl. und um dieſen Betrag übernahm ein Akkor— 

dant am 9. September 1813 die Bauarbeiten. Dem Kreis— 

direktorium war aber inzwiſchen zu Ohren gekommen, daß 
Oberbaudirektor Weinbrenner im Laufe des Sommers 

1813 in Iſtein war und Vorſchläge zu einer anderen Stellung 

der Kirche auf dem gleichen Platze gemacht habe; es erſuchte 

darüber um genauen Bericht und im Vorfrühjahr 1814, da mit 

den Arbeiten begonnen werden ſollte, ſuchte die Gemeinde um 

Aufſchub auf ein Jahr nach, weil ſie bei dem durch Krieg und 
das Mißjahr verringerten Viehſtand die Fuhrfronden noch 

nicht leiſten könnte. Aber im Oktober 1815 ſah es nicht beſſer, 

eher noch ſchlimmer aus. Pfarrverweſer Pöppel mußte da— 

mals an das Bezirksamt berichten: „Die nämlichen Anſtände 

in noch traurigerem Grade als vor zwei Jahren walten noch 

vor. Dies Mißjahr und vielerlei Kriegserlittenheiten haben 

den Baufond nicht in erhofftem Maße anwachſen laſſen und 
unter der Einwohnerſchaft eine ſolche Erſchöpfung und Armut 
herbeigeführt, daß wohl einige ruhige und geſegnete Jahre 

nötig ſind, um ſich einigermaßen erholen zu können.“ Das 

Direktorium des Dreiſamkreiſes genehmigte (6. Dez. 1815) den 

Aufſchub, aber nur auf ein weiteres Jahr, ſo daß 1817 der Bau 

in Angriff genommen werden müſſe. Im Dezember 1816 fand 

ein neuer Akkordabſchluß um 16000 fl. ſtatt; zugleich wurde 

der Plan zu einem Reiterturm gefertigt. Erſt als im März 

1818 der alte Turm wegen Gefahr des Einſturzes abgetragen 

und die bisherige Kirche aus dem gleichen Grunde geſchloſſen 

werden mußte, kam die Frage des Neubaues in Fluß. Im 

Sommer 1819 wurden die Arbeiten zum dritten Male vergeben 
um 22 870 fl. an den Anternehmer Joſeph Feurſtein von
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Warmbach, dem ſein Bruder als Balier zur Seite ſtand. Noch 

im Spätherbſt wurden ſie in Angriff genommen, unter der Bau— 

leitung des Bezirksarchitekten Weinbrenner in Müllheim. 

Am 2. Mai 1820 fand die Grundſteinlegung ſtatt. Bei der 

Auftragserteilung für Anfertigung von Entwürfen zu den Al— 
tären ſtellte es (21. März 1821) das Bezirksamt frei, irgendwo 

alte Nebenaltäre kaufen zu dürfen. „Nur dürfen zu dieſer im 
neuen Geſchmack erbauten Kirche keine Altäre im alten Stile 

paſſen“. Am 4. April 1821 unterbreitete daraufhin Wein— 
brenner die Zeichnungen zu einem Haupt- und zwei Neben— 

altären. Der Koſtenüberſchlag ſollte durch einen in derartigen 

Arbeiten erfahrenen Künſtler gemacht werden; empfohlen wird 

dafür Stukkator Feurſtein in Arlesheim, der die beiden 

Seitenaltäre in Herten in ſehr ſchöner Gipsmarmorausführung 
gefertigt habe. Sollten aber Altäre in Holz mit marmor— 

artigem Lacküberzug in der Art des Hochaltars der katholiſchen 

Kirche in Karlsruhe vorgezogen werden, dann kämen dafür 

einige Männer in Neuſtadt, z. B. Kreutzer in Frage, die 
ſolche Arbeiten bereits in beſter Weiſe ausgeführt hätten. 

Pfarrverweſer Pöppel äußert ſich zu den Altarentwürfen und 
den Vorſchlägen des Arlesheimer Stukkator am 4. Mai 1821: 

„Bezüglich des Hochaltars iſt man mit den Anſichten des Bild— 

hauers Feurſtein vollſtändig einverſtanden. Was die Neben— 

altäre betrifft, möchte man wünſchen, daß, da die hieſige Kirche 

mit jener zu Herten gleiche Form und Größe hat, auch gleiche 

Altäre hierher kommen möchten, wie die dort neugefertigten, 

da ſolche dem allgemeinen Vernehmen nach allgemeinen Bei— 

fall finden. Die Koſten des Hochaltares, auf deſſen Altarblatt 

eine Darſtellung des hl. Michael kommen ſolle, wurden von 

J. Anton Feurſtein (ohne Bild) auf 700—800 fl. veranſchlagt, 

die der Nebenaltäre auf je 320 fl., der Kanzel auf 500 fl. Die 

Altarbilder der Nebenaltäre ſollten Mariä Empfängnis und 

den hl. Fridolin darſtellen. Beſonders nachdrücklich empfahl 

ſich, auch durch Mittelsperſonen, für die Arbeitsvergebung der 

Donaueſchinger Hoſbildhauer Brunner, deſſen in Donau— 
eſchingen ausgeführte Grabſteine und Verzierungen als an— 

ſprechende Proben ſeiner Leiſtungsfähigkeit gerühmt wer— 

den. In einer beſonderen Vorſtellung ans Bezirksamt
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(28. Juli 1821) ereiferte er ſich unter Hinweis auf die bei der 

Kirchenverſteigerung zu Stetten laut gewordenen Beſchwerden 
gegen die Tatſache, daß „nicht ſelten inländiſche Profeſſioniſten 
und Künſtler auf mancherlei Weiſe von Fremden verdrängt 

werden, während doch Einheimiſche allein die Gewerbeſteuer 

und die ſonſtigen Laſten des Landes tragen“. Nur zu deutlich 

war hiermit abgehoben auf die zwei Mitkontrahenten aus dem 
Bregenzer Wald, J. Anton Feurſtein und den „Stockator“ 

Jodok Wilhelm „von Rheinfelden“. Brunners Bemühung 

hatte aber keinen Erfolg; der Zuſchlag erging an „den ſehr 

geſchickten und vermöglichen“ Feurſtein. Im Genehmigungs— 
geſuch an die Kreisregierung bemängelte es das Bezirksamt als 

weniger ſchicklich, daß auf das Hochaltarblatt St. Michael ſtatt 

des Bildes der Gottheit, der Auferſtehung oder Himmelfahrt 

Chriſti kommen ſoll. Bezüglich der Kanzel war das Bezirks— 
amt der Auffaſſung, daß es an einer ſchönen geſchmackoollen 

Kanzel von Gips, wie eine ſolche in der Lörrachiſchen Kirche 
mit ſehr wenig Koſten angebracht wurde, für eine Dorfkirche 

vollkommen genügen dürfte. Aber den vom Pfarramt ein— 

geſchickten Entwurf urteilte allerdings Bezirksbaumeiſter Wein— 

brenner (13. Nov. 1821), daß „ſich eine in ſo ſehr grodeskem 

Stil entworfene Kanzel nicht für dieſes Gebäude eigne“. 

Gipſer Britſch von Lörrach fertige um weſentlich geringeres 

Geld als Feurſtein eine ſolid gebaute, vergipſte und mit gol— 

denen Verzierungen, ſowie einer eiſernen Stiege mit Bruſt⸗ 

geländer verſehene Kanzel. Trotzdem bei der Verſteigerung 

der Zuſchlag an Feurſtein erteilt wurde, genehmigte das Kreis— 

direktorium den mit Britſch abgeſchloſſenen Vertrag. Die end⸗ 

giltige Fertigſtellung der Kirche und ihrer Innenausſtattung 
erfolgte erſt im Laufe des Jahres 1822; am 17. Dezember 

wurde Kreisbaumeiſter Arnold zur gutächtlichen Außerung 
über den abgeſchloſſenen Bau aufgefordert. Dafür fehlten 

allerdings Riſſe und Überſchläge, die nach Auskunft des 

Pfarramts von Weinbrenner mitgenommen, ſtatt ſie im 

Pfarrhaus zu deponieren, auch nach Vollendung des Baues 

nicht herausgegeben wurden, ungeachtet ſie bezahlt werden 

mußten. Pfarrverweſer Pöppel, der nahezu 20 Jahre lang 
auf Verweſergehalt angewieſen war und in überaus ſchwierigen
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Verhältniſſen die ganze Fondsverwaltung zu beſorgen, dabei 
mit ſeinem Vermögen Kaution zu leiſten hatte, hat mit 
einer bewundernswerten Ruhe und Geduld, mit klarem Arteil 
und Verſtändnis und einem unermüdlichen Pflichteifer die 

Durchführung dieſes Kirchenbaues ermöglichen helfen. Nach 

deſſen Fertigſtellung und endgültiger Abrechnung verließ er 
Iſtein (Oktober 1824), um nach Menzenſchwand zu ziehen. 

Sein Nachfolger, Pfarrer Gmeiner, nahm alsbald den Kampf 
auf, um mit unverblümter Deutlichkeit Abänderung der 
ſchweren baulichen Mängel zu verlangen. Aber dem Chor war 

ein kuppelartiger Auſbau mit Oberlichtern angebracht, der 

ohnehin ſchlecht ausgeführt alsbald das Waſſer überall ein— 
dringen ließ. Schon im März 1824 beantragte Bezirksbau— 

meiſter Frinz von Lörrach Abänderungen am Chordach und 

Oberlicht wegen Eindringens von Regen und Schnee, wodurch 

die Vergipſung und das Dachwerk wie auch der Altar ſehr 

leidet und in wenigen Jahren ruiniert und faul ſein dürfte. 

Zu einer gründlichen Abänderung ſcheint es nicht gekommen 

zu ſein, denn Pfarrer Gmeiner berichtet im April 1827 an 

das Bezirksamt: „Ich kam im Spätjahr 1824 auf die Pfarrei 
und fand, was mir nicht gefiel, noch nicht gefällt und in dem 

Beſtand nie gefallen wird, unter vielem andern das Chörlein, 

einem Backöfelein, an ein langes Haus gekleibt, gleich, und 

obenauf ein umgekehrtes Schwalbenneſt, vulgo Oberlicht, beſſer 

geſagt — Ob⸗ohne Licht.“ In dieſer Zeit der omnipotenten 

Staatsbureaukratie waren derartige Außerungen unerhört; die 

Antwort blieb denn auch nicht aus. Bezirksbaumeiſter Frinz, 
der ſelbſt die Mängel gerügt hatte, berichtete am 5. Juni 1827 

an das Bezirksamt: „Das Pfarramt ſcheine ſich in etwas ein— 

miſchen zu wollen und über etwas zu urteilen, was es nicht 

verſtehe, denn das Chor iſt ſo gemacht, daß nur Unkundige, 

oder weil es gegen ihre Zdee iſt, Abelwollende darüber ſolche 

Ausdrücke, die einem Pfarramt nicht anſtehen, äußern können. 

Daher wäre es viel beſſer, dasſelbe würde, wenn es glaubt, 

etwas gegen dieſes Bauweſen, worüber der Plan höheren 

Ortes zur Genehmigung vorgelegt war und demnach auch als 

gut anerkannt und angenommen worden iſt, rügen zu können, 
ſolches geeigneten Ortes gehörig und nicht durch ſolche Aus—



206 Sauer 

drücke, die nicht zu verteidigen, anbringen, worauf dann wahr— 

ſcheinlich abgeholfen würde, ſo aber auf bloßes Räſonnieren, 
ohne etwas Triftiges dafür anbringen zu können, wahrſcheinlich 
keine Rückſicht genommen werden wird.“ Mit dieſer Ab— 

kanzelung waren freilich nicht auch die Mängel der Chor— 
bedachung entfernt und Bezirksbauinſpektor Bayer ſtellte 

unmittelbar darnach „die mangelhafte und unſolide Ausführung 

des Oberlichtes feſt“. Es wurde nun zunächſt mit Flickmaß— 
nahmen Abhilfe verſucht, aber am 10. März 1828 hören wir 

wiederum von Pfarrer Gmeiner: „Trotz vorgenommener Ver— 

beſſerung ſchneit und regnet es weiter in den Chor, weil das 

winzige Chörlein eben nicht ſolid iſt. Die ganze Kirche und das 
winzige Chörlein iſt ein einziges Pfuſchwerk, eine Sottiſe für 

eine katholiſche Kirche, ſchon um ein Drittel zu klein.“ Auch der 

jetzt von der ſtaatlichen Behörde angerufene Dekan v. Widers— 
pach mußte (24. Febr. 1829) die Beanſtandungen beſtätigen: 

„Jeder, der mit Anbefangenheit, auch ohne theoretiſche Bau— 
kenntniſſe oder auf einen gebildeten Kunſtſinn Anſpruch machen 

zu können, das Chor dieſer Kirche, mit Berückſichtigung ſeines 

eigentlichen Zweckes und der darin vorzunehmenden Funktionen 

ins Auge faßt, wird die Außerungen des Pfarramtes — mit 
übergehung der gewählten Ausdrücke — gegründet halten und 

einſehen, daß der geführten Beſchwerde Abhilfe geleiſtet werden 

ſollte, denn da das runde Oblicht auf dem Dache des Chores, 

von welchem einzig die Helle ... und zwar nur eine düſtere, 

fällt, und zwar auf den Hochaltar, aller ſchon vorgenommenen 

Verbeſſerungen ohngeachtet, doch nicht ſo geſchloſſen werden 
kann, daß der Altar vor Regen und Schnee geſichert bleibt, ſo 

iſt leicht einzuſehen, daß der aus Gipsmarmor konſtruierte Altar 

durch das Regen- oder Schneewaſſer beſchädigt werden muß.“ 

Dieſe Vorſtellungen hatten endlich Erfolg; nach dem Vorſchlag 

des Dekanates wurde im Sommer des gleichen Jahres das 

Oberlicht geſchloſſen und im Chor 2 Seitenfenſter durch— 

gebrochen. Die Altäre waren freilich ſchon 1840 ſo ſchadhaft 

geworden, daß ſie von Jodok Wilhelm ausgebeſſert werden 

mußten. Als im Februar 1838 Pfarrer Pöppel, der inzwiſchen 
nach Forchheim gezogen war, nochmals in einem Streit wegen 

der fehlenden Stühle auf der Empore um ſein Zeugnis erſucht
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wurde, ließ er, der durch zwei Jahrzehnte hindurch ſtill und ohne 

Murren alle Zumutungen und Kränkungen über ſich hatte er— 
gehen laſſen, in einem bitteren Rückblick auf dieſen Kirchenbau 

den Menſchen in ſich reden. „Weinbrenner“, meinte er, „war 
damals noch kein Held in ſeinem Fache, was mehrere Mißgriffe 

bewieſen haben, z. B. das ungereimt und übel geratene Ob— 
licht, von welchem auch das Drahtgitter weggelaſſen worden iſt, 
dann der auf ſeine Anordnung hin äußerſt ſchwach angelegte 

Verſchlußz des Hauptportals, welches vom erſten Windſtoß ein— 

geſtürzt worden iſt. . . Ich habe die Pläne und Aberſchläge nie 

mehr zu ſehen bekommen. Ich war nur dazu da, nur immer das 

Geld beizuſchaffen. . Mein vieljähriger Aufenthalt in Iſtein war 

mit ſo bitteren Erfahrungen begleitet, daß ich wünſchen muß, 
nicht mehr zu ähnlichen Auskunftgebungen, die in früheren 

Zeiten doch nichts fruchteten, aufgefordert und in Anſpruch 
genommen zu werden.“ Ein Epilog, der wie ein nachträglicher 

Aufſchrei ſich anhört, und den man nur zu ſehr verſtehen kann. 

Der Bau ſelber ſtellt ſich als breite, wenig hohe, nüchterne 

Halle dar. Die 3 Altäre ſind in einfachem klaſſiziſtiſchem Stil 

gehalten, der Hochaltar im Aufbau eines Triptychons mit einem 

Altarmittelblatt der Geburt Chriſti; die Altarbilder der Neben— 
altäre, eine Immaculata und St. Fridolin, ſind aus Benzigers 

Kunſtladen bezogen, während die alten Altarblätter im Pfarr⸗ 
haus hängen. 

(Schluß im nächſten Band.)



Das Biſchöfliche Vikariat in Bruchſal 
von der Säkulariſation 1802/3 bis 1827. 

Von Anton Wetterer. 

II. Teil. 

§ 1. Der Diözeſanſprengel. 

Der Sprengel der alten Diözeſe Speier, der infolge der 
Reformation große Verluſte erlitten hatte, umfaßte gegen 

Ende des 18. Jahrhunderts 12 Landkapitel, wovon je ſechs auf 

der rechten und linken Rheinſeite lagen. Letztere zählten zu— 

ſammen 119 Pfarreien, die vom Flüßchen Queich in etwa zwei 
Hälften geteilt wurden. Auf der rechten Rheinſeite waren es 

die Kapitel Bruchſal mit 20“, Ettlingen mit 12, Gernsbach mit 
16, Philippsburg mit 8, St. Leon mit 22 und Weilderſtadt 

mit 5, zuſammen 83 Pfarreien. Politiſch gehörten ſie haupt— 

ſächlich zum Hochſtift Speier, zur Marlgrafſchaft Baden und 

zur Kurpfalz. Weilderſtadt war freie Reichsſtadt. 

Der linksrheiniſche Teil ob der Queich ſtand ſeit 1680 
unter franzöſiſcher Souveränität, wodurch die Landesherrſchaft 

des Fürſtbiſchofs immer mehr beſchränkt wurde. Im Jahre 1786 
verlangte die franzöſiſche Regierung für ihre Antertanen eine 

eigene, von der des Hochſtifts getrennte Beamtung. Stirum 

beſtellte ein Departement in galliciss. Bezüglich der geiſtlichen 

Sachen gelang es ihm, die beſondere Offizialität für jenes 

Gebiet abzuwenden, jedoch mußten alle Angelegenheiten un— 

1 Im 19. Jahrhundert kamen hinzu: Karlsdorf, das 1813 verlegte 

Dettenheim, Wöſchbach 1817, bis dahin Filial von Jöhlingen, Heidelsheim 

1871, bis dahin Filial von Helmsheim. 

2 Pgl. Remling, Geſch. der Biſchöfe von Speier, 1, 147ff. 
2 Reinhard, Auguſt Graf von Stirum, S. 33.
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mittelbar vom Fürſtbiſchof beſorgt und unterzeichnet werden“. 

Dem Vikariat waren ſie entzogen, deſſen Verwaltung ſich von 
da an auf das Gebiet unterhalb der Queich und rechts des 

Rheines beſchränkte. Es zählte rund 140 Pfarreien. 

In dem Teil ſüdlich der Queich wirkte ſich die franzöſiſche 

Revolution ſofort aus, als 1789 alles Kirchengut als National— 
eigentum erklärt wurde und 1790 die Nationalverſammlung in 

Paris jedem franzöſiſchen Bürger verbot, die Gewalt der 

Ordinarien, die in fremdem Gebiet ihren Sitz hatten, anzu— 

erkennen. Damit unterſtellte die weltliche Macht das Gebiet 

ob der Queich dem ſchismatiſchen Biſchof Brendel in Straß— 
burg, woran die energiſchſten Proteſte des Fürſtbiſchofs nichts 
ändern konnten. Die Prieſter, die den 1791 geforderten Eid 

nicht leiſteten, mußten fliehen, was bei den allermeiſten der 

Fall war. Im folgenden Jahre entſpann ſich der Krieg zwiſchen 
Deutſchland und Frankreich, und im September 1792 eroberten 

die Franzoſen Speier. Anter ſchwankendem Kriegsglück wieder— 

holten ſie ſechsmal die Beſitznahme, bis Speier und die Pfalz 

kurz nach dem Frieden von Campo-Formios feierlich und für 

längere Zeit mit Frankreich vereinigt wurden. 
Während des Krieges und nachher hielt der linksrheiniſche 

Teil dem rechtmäßigen Oberhirten die Treue, wenn auch die 
Verbindung vielfach gelockert wurde. In Speier amtete Chriſtof 

Mähler, ausgeſtattet mit Vollmachten, als biſchöflicher Kom⸗ 
miſſär. Der Krieg entbrannte 1797 von neuem, den der Friede 

von Lünevillee beendigte. Er beſtätigte den Franzoſen den 

Beſitz des ganzen linken Rheinufers. 

Dieſer politiſchen Veränderung folgte nun auch die kirch— 
liche. In einem Schreiben vom 15. Auguſt 1801 bat und be⸗ 

ſchwor Papſt Pius VII. die Erzbiſchöfe und Biſchöfe Deutſch⸗ 

lands „durch die Liebe unſeres Herrn Jeſu Chriſti, jene Teile 

euerer Diözeſen, welche jetzt der franzöſiſchen Herrſchaft unter⸗ 

ſtehen, freiwillig zu entlaſſen, um ſie der Sorge anderer Biſchöfe 
anzuvertrauen“. Dies ſei zur Erhaltung der Einheit der Kirche 
  

PVP. (— Vilkariatsprotokoll im Ordinar.-Archiv in Freiburg) 3. Dez. 

1822. 

5 17. Okt. 1797. 

6 9. Febr. 1801. 

Freib. Dioz.⸗Archiv N. F. XXX. 14
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und um der freien Gbung der katholiſchen Religion willen 

durchaus notwendig. Das Opfer möge bitter ſein, vor Gott 

jedoch umſo angenehmer. Die dringendſten Gründe nötigten 

den Papſt zu bemerken, daß die Biſchöfe innerhalb zehn Tagen 

im Benehmen mit ihren Kapiteln die verlangte Erklärung ab— 
zugeben hättend. Am 10. September 1801 ſchloß Pius VII. 

mit Napoleon einen Vertrag, deſſen Beſtimmungen in der 
Bulle „Qui Christi Domini“ vom 29. November 1801 ihren 

feierlichen Ausdruck fanden. Der Papſt hob die bisherige kirchliche 

Einrichtung in Frankreich auf, trennte die linksrheiniſchen Teile 

von den alten Diözeſen am Rhein und gab dem bis an den 
Rhein erweiterten Frankreich eine neue kirchliche Ordnung. 

Erſt jetzt, nachdem die Sache ſchon entſchieden war, kam das 

päpſtliche Schreiben vom 15. Auguſt in die Hände Wilderichs, 

der ſofort am 3. Dezember 1801 die Antwort gab: 

„Nach ſo vielen Drangſalen und Kümmerniſſen, nach ſo 

großem Verluſt aller Art iſt es wahrlich hart, auf einen durch— 
aus hervorragenden Teil der Diözeſe zu verzichten, der durch ſo 

viele Jahrhunderte, ſeit der erſten Zeit des Chriſtentums in 

Deutſchland, zum biſchöflichen Sitz in Speier gehörte. Wir 

haben gelernt in den vielen Schickſalsſchlägen, die uns ſeit einer 

Reihe von Jahren trafen, in Drangſalen, Not und Elend in 
reichem Maße Geduld und Standhaftigkeit zu üben, und ſoviel an 

mir liegt, fürchte ich mich nicht, für das Heil des Volkes, für den 
Frieden der Kirche, für das Wohl der heiligen Religion noch 

größere Heimſuchungen zu ertragen. Deswegen finden Ew. 

Heiligkeit mich durchaus bereit, auf den ſo alten und hervor— 

ragenden Teil meiner Diözeſe jenſeits des Rheins, der dem Sitz 
in Speier ſo innig verbunden war, zu verzichten, da Ew. Heilig— 

keit trotz aller Anſtrengung dieſen Verzicht nicht abwenden 

konnten, da er vielmehr durchaus das einzige und notwendige 

Mittel ſei, um die Einheit der Kirche und den freien Kult der 
katholiſchen Religion in jenen Gegenden zu erhalten. In einer 

Sache von ſolcher Wichtigkeit kann jedoch weder mein ganz 
bereiter Wille, noch die Zuſtimmung des Kathedralkapitels, 

welche Ew. Heiligkeit fordern, genügen. Ew. Heiligkeit wiſſen 

7 G.⸗L.-A. Akten Bruchſal Gen. 911, auch für das Folgende.
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genau, wie innig die Kirchen Deutſchlands mit dem Reich ver— 

bunden und wozu die Prälaten dieſer Kirchen in ſo beſonders 

ſchwierigen Angelegenheiten nach der Verfaſſung des Reiches 

verpflichtet ſind, nach der, abgeſehen von den Beſtimmungen der 

heiligen Kanones, in ſolchen Fällen der Kaiſer als oberſter 

Beſchützer der Kirchen Deutſchlands und die Stände des Rei— 
ches mitzureden haben. Ohne allen Verzug werde ich, Heiligſter 

Vater, alles tun, was die heiligen Kanones und die Satzungen 

des Reiches in dieſer Sache verlangen. Jedoch in der ſo kurzen 

Friſt von zehn Tagen dies zu erledigen, iſt ebenſo unmöglich, 
als es unerlaubt iſt, ohne Wiſſen des Kaiſers, des Reiches und 

des Metropolitans den Teil meiner Diözeſe, der zu Frankreich 
gehört, loszugeben. Ich wiederhole, Heiliger Vater, ſo ſchwer 

und hart es auch ſei, ſo bin ich dennoch durchaus bereit zu dem 
von Ew. Heiligkeit verlangten Opfer für den Frieden der Kirche 

und das Wohl der Religion. Sobald ich zu dem verlangten 

Verzicht die Zuſtimmung jener, die mitzureden haben, erhalten 

habe, werde ich ihn ſofort vollziehen. Anterdeſſen bitte ich 
Ew. Heiligkeit, meinen guten Willen zu beſtätigen. Gott ſei der 

Helfer, deſſen Barmherzigkeit anzuflehen ich nicht aufhöre, daß, 

nachdem die Hirten ſo ſehr geſchlagen wurden, doch die los— 
getrennten Herden nicht gänzlich zerſtreut werden, und daß 
nicht, wie ich noch größere Abel befürchte, nachdem unſere heilige 

Religion zuerſt erſchüttert wurde, nicht auch noch das Reich 

zugrunde gehe.“ 
Am ſelben Tag wandte ſich Wilderich auch an den Kaiſer 

unter Anſchluß ſeiner Antwort an den Papſt: „Groß iſt zwar 

das von mir geforderte Opfer und unendlich ſchmerzlich für 

mich, von meinen geliebten überrheiniſchen Diözeſanen, die ſelbſt 

in den bitterſten, durch die franzöſiſche Revolution herbei⸗ 

geführten Drangſalen die unverkennbar aufrichtigſten Beweiſe 

von Treue und Anhänglichkeit für ihren rechtmäßigen Ober— 

hirten ablegten und noch täglich abzulegen fortfahren, und in 
der Hoffnung, daß eine glücklichere Ordnung doch einmal end— 

lich wiederkehren möchte, ihren einzigen Troſt gefunden haben, 

nun ſo ganz mich trennen zu müſſen.“ Dennoch würde er 

die geforderte Verzichtleiſtung ſofort erfüllen, wenn die 
deutſche Konſtitution es ihm nicht zur Pflicht machte, dem Kaiſer 

14*
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als dem oberſten Schutz- und Lehensherrn und dem Reich An— 
zeige zu machen. Er bitte um die kaiſerliche Entſchließung und 

Verwendung, daß die dem Hochſtift, den Kollegiatſtiften und 

ſonſtigen Stiftungen auf dem linken Rheinufer gehörigen Güter 
und Zinſen auch für die Zukunft gewahrt bleiben.“ 

Ebenfalls am 3. Dezember 1801 ſchrieb Wilderich an das 

Domkapitel, dem er das päpſtliche Schreiben und ſeine Ant— 

wort und den Bericht an den Kaiſer in Abſchrift mitteilte. Er 

glaube nicht, ſo bemerkte er, daß der Papſt, ohne ſich vorher 

über die Geſinnung des Kaiſers verläſſigt zu haben, eine ſo 
ganz und gar entſcheidende Sprache führen würde. Die Ge— 

ſinnung des Metropoliten in Mainz habe er, Wilderich, ſchon 

vorher gekannt. Er wollte die der Deutſchen Reichs- und 
Kirchenverfaſſung ſchuldige Form beobachten und habe mit 

andern Biſchöfen Rückſprache genommen. 

Geſandter des Hochſtifts beim Reichstag war Freiherr 
von Steigenteſch. Auch ihm übermittelte Wilderich die ver— 
ſchiedenen Schreiben mit der Weiſung, dem kaiſerlichen Kom— 

miſſar und den für die Erhaltung der deutſchen Kirche beſſer 

geſinnten übrigen geiſtlichen Geſandtſchaften Mitteilung zu 
machen und die Sache zur baldigen Reichsbegutachtung zu 

empfehlen. Wenn dieſes Schmerzliche auch nicht mehr abzu⸗ 
wenden ſei, ſo müſſe dennoch das Rußerſte verſucht werden, 

die den Stiften und Stiftungen gehörigen Güter und Zinſen 

jenſeits des Rheines zu erhalten. 
Der Kaiſer ließ Wilderich mitteilen, daß dem Verlangen 

des Papſtes Genüge geleiſtet werden könne und müſſe. Auch 

das Domkapitel erklärte ſein Einverſtändnis. Jetzt ſprach der 

Biſchof den Verzicht auf ſeine oberhirtlichen Rechte jenſeits des 

Rheines auss. Das mehr als tauſendjährige kirchliche Band der 

beiden Rheinufer war gelöſt. Dieſe aus politiſcher Notwendig⸗ 

keit hervorgegangene Maßnahme, die auch heute noch nicht ſelten 

eintritt, ſollte jedoch kein Hindernis für den rechtmäßigen Fort— 

beſtand der alten Diözeſen auf der rechten Rheinſeite ſein. 

Die Bulle vom 29. November 1801 ſprach dies feierlich aus: 

„Die Rechte, die Privilegien und die Amtsgewalt der Erz— 

Remling, Geſch. der Biſchöfe von Speier, 2, 824. 
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biſchöfe, Biſchöfe, Kapitel und Ordinarien in jenen Gebiets— 

teilen, die der franzöſiſchen Herrſchaft nicht unterſtehen, ſollen 

ſicher fortbeſtehen?'.“ Es waren freilich nur noch Rumpf— 

diözeſen, losgelöſt von ihren alten Biſchofsſitzen und Kathe— 

dralen, ſo Speier, Worms-Mainz und Trier. Der ehrwürdige 

Kaiſerdom in Speier hörte auf, Kathedrale zu ſein. Der links— 
rheiniſche Anteil der alten Diözeſe kam an die neu umſchriebe— 
nen Bistümer Straßburg und Mainz. 

Die grundlegenden päpſtlichen Kundgebungen vom 15. Au— 

guſt und 29. November 1801 wurden in Frankreich erſt am 
9. April 1802 amtlich ausgegeben und am 19. April 1802 von 

Napoleon im Amtsblatt veröffentlicht. Damit trat die neue 

kirchliche Ordnung in Kraft, die tatſächliche Durchführung bean— 

ſpruchte noch einige Zeit. Der getreue Kommiſſar Mähler in 
Speier betrachtete den Biſchof in Bruchſal noch immer als ſeinen 

Ordinarius, dem er Berichte erſtattete, ſo noch am 4. Juli 1802 

über den Vollzug des Konſularbeſchluſſes vom 9. Juni 1802 in 
Speier. Dieſer unterdrückte alle Orden, Regularvereine, die 

geiſtlichen Stiftungen und Anſtalten mit Ausnahme jener, die 
Schulen oder Krankenhäuſer unterhielten. Das harte Los traf 

das Kloſter der Dominikanerinnen in Speier. Der Anterpräfekt 

Sadoul, der Mair Weiß und der Sekretär Kohler kamen am 
4. Juli 1802 in das Gotteshaus des Kloſters und verkündeten 

ſeine Aufhebung. Dann begaben ſie ſich in die Jeſuitenkirche, 

die als Pfarrkirche diente. Sie war mit Gläubigen angefüllt 

und Mähler predigte. Die drei Beamten ließen ihn ungeſtört 

und fahndeten am Schluſſe nach den Effekten und den Ar— 
kunden. An Geräten waren nur die allernotwendigſten vor— 

handen, die Mähler nach der Plünderung aller Kirchen an— 

gekauft hatte. Papiere fanden ſie keine. Dieſe Erklärung, die 

Mähler abgab, ſtimmte mit jener der Pfarrer auf dem Lande 
überein“. 
  

9 . „firmis tamen remanentibus juribus, privilegiis ac juris- 

dictionibus ipsorum archiepiscoporum, episcoporum, capitulorum et 

ordinariorum in ea parte territoriorum, quae dominationi gallicanae 

non subjacet.“ Vgl. Kaas a. a. O. S. 144 Anm. 

10 Prot. RE. (— Referendariatus Ecel. im G.-L.-A. in Karlsruhe) 

14. Juli 1802.



214 Wetterer 

Kurz darauf berichtete Mähler weiter: Alle Kloſtergeiſt— 
lichen legten am 29. Juli 1802 den Habit ab und verließen das 

Haus. Am 7. Auguſt mußten alle Ausländer Paß und Reiſe— 

geld zu 150 fl. abgeholt haben und am 10. Auguſt 1802 den 

Rhein paſſierenn. Infolge dieſer Maßnahme waren vom 

4. Auguſt an noch vier Prieſter in Speier: Mähler, Kanonikus 
Lennig, Adminiſtrator Amadey und der ſäkulariſierte Karmelit 

Franz Ruf von Mainz. Mähler fürchtete, es würde noch ärger 

kommen und ihm würde ein trauriges Schickſal beſchieden ſein. 

Anerſchrocken ſehe er, ſo erklärte er dem Biſchof, dieſem ent— 

gegen und er fahre fort, die biſchöfliche Jurisdiktion in vollem 

Maße und ungeſtört auszuüben und die zahlreichen gottes— 
dienſtlichen Arbeiten zu beſorgent'. Die vertriebenen Domini— 

kanerinnen baten in ihrer Not Wilderich, ein Kapital von 
200 fl., das in Rheinhauſen ſtand, kündigen zu dürfen, was er 

geſtattete 2. Dies ſcheint der letzte oberhirtliche Akt bezüglich 

des Aberrheins geweſen zu ſein. Das Vikariat nahm die Be— 

richte Mählers vom Februar und März 1802 lediglich zur 

Kenntnis, da es nichts mehr machen konnte “. Die Lostrennung 

des linksrheiniſchen Gebietes war zur Tatſache geworden. Die 

alte Diözeſe beſchränkte ſich auf den rechtsrheiniſchen Teil mit 

dem Mittelpunkt in Bruchſal, der noch im ſelben Jahr unter die 

Herrſchaft Badens kam. 

Der durch Napoleons Machtwort gewordene neue badiſche 

Staat ſchuf ſeine kirchliche Ordnung nach den Grundſätzen des 

ſtaatskirchlichen Abſolutismus. In der Kirchenkonſtitution von 

1807 beſtimmte er daher, daß die kirchliche Jurisdiktion in den 

Gebieten, die ihm zugefallen waren, von den Kirchenbehörden 
außerhalb ſeiner Grenzen nur bis zum Abgang der dermaligen 

Biſchöfe ausgeübt werden dürfe. Nachher ſollten ſie einer 

inländiſchen Kirchenbehörde unterſtellt werden. Dies traf zu— 

nächſt bezüglich des Anteils der alten Würzburger Diözeſe zu, 

der infolge des Rheinbundes“ an Baden kam, Gebiete der 
  

11 Prot. NE. 30. Juli 1802. 

12 Prot. RE. 13. Auguſt 1802. 

13 Prot. RE. 25. Auguſt 1802. 

14 PV. 25. Februar und 27. März 1802. 

15 12. Juli 1806.
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Fürſten von Leiningen, Löwenſtein-Wertheim, Salm⸗Kraut⸗ 
heim und einiger Adeliger . Es waren 65 Pfarreien, die zu 

den Landkapiteln Buchen, Krautheim, Lauda und Mosbach 

gehörten . Am 9. April 1808 ſtarb der letzte Fürſtbiſchof von 

Würzburg, Georg Karl von Fechenbach. Am 16. April ſchrieb 
der Geheime Rat in Karlsruhe an Dalberg, daß für die ehemals 

würzburgiſchen jetzt badiſchen Lande, infolge des Todes des 

Fürſtbiſchofs die geiſtliche Gewalt gemäß der Kirchenkonſtitution 
erloſchen und der metropolitanamtlichen Fürſorge anheim ge— 

fallen ſei. Der Erzbiſchof erwiderte, daß er unter gewiſſem 

Vorbehalt dem Fürſtbiſchof von Speier auctoritate metro— 
politana die Vollmacht erteilen würde, den badiſchen Teil der 

ehemaligen Diözeſe Würzburg einſtweilen in geiſtlichen Sachen 

zu verwalten s. In Karlsruhe war man mit dieſem Plane Dal— 

bergs einverſtanden, und man erwartete die metropolitane Ver— 

fügung. Dieſe war gleichzeitig mit dem Schreiben nach Karls— 

ruhe ſchon an Wilderich abgegangen. Dies teilte das Vikariat 

in Aſchaffenburg dem diesſeitigen Vikariat am ſelben Tage mit », 
das zurückſchrieb, dieſe Sache würde zwiſchen dem Primas 

und dem Fürſtbiſchof unmittelbar verhandelt. Man könne ver— 
ſichert ſein, „daß Celſiſſimus den kanoniſchen Weg ſtraks inne— 

halten werden“?o. In Aſchaffenburg war man der Meinung, 
datz eine weitere Verfügung nicht notwendig ſei, man hätte jetzt 

nur die weitere Bekanntmachung ergehen zu laſſen . 

In Würzburg dachte man anders. Das dortige Vikariat 

wollte vom Plane Dalbergs nichts wiſſen und wandte ſich nach 
Rom, wo durch Breve vom 9. Mai 1808 Generalvikar Frhr. 

Schenk von Stauffenberg in Würzburg zum apoſtoliſchen 

Vikar der Diözeſe Würzburg ernannt wurde. Fürſtbiſchof 

Wilderich wußte von dem Widerſpruch Würzburgs, als er dem 
Primas antwortete: Er ſei trotz ſeines Alters zum Troſte der 

katholiſchen Antertanen des Würzburger Diſtriktes bereit, den 
  

16 Vgl. Aniverſallexikon von Baden, 1847. 

17 Vgl. Das Erzbistum Freiburg, 1910, S. 8. 

is Am 9. Mai. VP. 18. Mai 1808. 

10 Am 14. Mai. VP. 1. Juni 1808. 

20 Schreiben v. 18. Mai 1808. 

21 WP. 1. Juni 1808.
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Auftrag zu übernehmen, jedoch müßte er nach den vom Primas 

aufgeſtellten Grundſätzen zuerſt die päpſtliche Autoriſation er— 
warten, weswegen er gleich an den Hl. Vater geſchrieben habe. 

Wenn von dort der von Würzburg erhobene Widerſpruch 

gehoben und die Geſinnung des Großherzogs in der Sache 

bekannt ſein werde, würde er ſein Vikariat zur Ausübung der 

biſchöflichen Gerichtsbarkeit über den fraglichen Bezirk an— 

weiſen 22. In dieſer Lage gab das Vikariat in Würzburg der 

Aufforderung jenes in Aſchaffenburg, die vom Primas vor— 

genommene Dismembration bekannt zu geben, nicht ſtatt?. Da⸗ 

gegen hielt man in Karlsruhe die Maßnahme für vollzogen. 
In Abereinſtimmung damit ließ die Regierung in Mannheim 

durch den Landvogt in Wertheim ſämtlichen Kirchſpielen im 

Würzburger Bezirk eröffnen, daß durch den Tod des dortigen 

Fürſtbiſchofßs deſſen Gewalt erloſchen und an den Fürſtbiſchof 
in Bruchſal übergegangen ſeis?z. Demgemäß handelten die 

Pfarrer, und es kamen wiederholt Dispensgeſuche wegen Ehe— 

hinderniſſen. Das Vikariat trug deswegen dem Fürſtbiſchof am 
14. Juli vor: Aus den Vorgängen erhelle, daß die katholiſchen 

Einwohner jener Gegend hinſichtlich ihrer geiſtlichen Bedürf— 

niſſe ſich in ganz hilfloſer Lage befinden. Es glaube, Celſiſſimo 

die proviſoriſche übernahme der biſchöflichen Sorge für den 
betreffenden Bezirk vorſchlagen und anraten zu müſſen, weil 

nach dem Zweck der Hierarchie die Beſchränkung der biſchöf— 

lichen Obſorge auf einen beſtimmten Sprengel aufhört, wenn 

ein Biſchof durch äußere Gewalt gehindert werde, in 

ſeiner Diözeſe ſeine Gewalt auszuüben. Celſiſſimus könne ſich 
mit der Meinung der bewährteſten Kanoniſten beruhigen, die 

in einem ſolchen Fall die Fürſorge des nächſtgelegenen Biſchofs 

aufrufen, zumal er dem Papſt ſchon Anzeige gemacht habe . 

Dazu konnte Wilderich kurz darauf bemerken: Nach einem 

Schreiben des Fürſtprimas ſei die von dieſem angeordnete 

Abertragung vom Papſt beſtätigt worden, deswegen bevoll— 

mächtige er ſein Vikariat, die fragliche Jurisdiktion proviſoriſch 
  

22 Mitteilung des V. v. 19. Mai. 

23 VP. 8. Juni 1808. 
24 Verfügung v. 30. April. VP. 8. Juni 1808. 

25 VP. 14. Juli 1808.
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auszuüben?e. Dies geſchah vom 20. Juli 1808 ab. Jetzt kam 

auch das Breve vom 25. Juni 1808 an, wodurch Wilderich zum 

apoſtoliſchen Vikar für den Würzburger Diſtrikt proviſoriſch 
ernannt wurde?'. Das Vikariat in Bruchſal machte jenem in 

Würzburg hiervon Mitteilung und bat um eine geographiſche 

Beſchreibung, um eine Darſtellung der Diözeſanverhältniſſe 

und um Benennung von Männern, denen man Aufträge erteilen 

könne. Die Regierung in Mannheim erſuchte es um ein Ver— 

zeichnis der Pfarreien, Filialen und Kaplaneien. Nach Emp— 

fang des päpſtlichen Breves, das Wilderich zum apoſtoliſchen 

Vikar des fränkiſchen Diſtriktes beſtellte, empfahl das Vikariat 

in Würzburg die betreffenden Pfarreien „der biſchöflichen Ob— 
ſorge, daß die Obſervanzen und Rechte gegen alle Neuerungen 
geſichert werden“?. Auch teilte es ein Verzeichnis der Pfarreien, 

Filialen und Kaplaneien, der Pfarrer und Kapläne, auch der 

dort üblichen Taxen mit. Als geeignete Männer für Aufträge 

bezeichnete es die Dekane Adam Theen in Neckargerach, 
Chriſtof Schmitt in Gerichtſtetten und Breitenbach in Grüns— 

feld ꝛo. Weil im Speierer Direktorium für 1809 die Eigenfeſte 

der Würzburger Pfarreien noch nicht berückſichtigt werden 

konnten, durfte man dort das Würzburger benützen. Auch die 

heiligen öle konnte man wegen der weiten Entfernung von 

Bruchſal von Würzburg weiter beziehen?'». Die Verwaltung 

des zugewieſenen Bezirkes verurſachte dem Bruchſaler Vikariat 

viele Schwierigkeiten, namentlich weil die Akten nicht aus— 

geliefert wurden. Dies geſchah erſt im Jahre 1824, nachdem 
der badiſche Geſandte in München ſie zwei Jahre vorher ab— 

verlangt hatte i. Sie füllten ſechs Kiſten, wovon eine nur 

Metropolitana enthielt, und kamen in Anordnung ohne Ver— 

zeichnis und ohne Rubrizierung an. Das Vikariat teilte der 

Kirchenſektion mit, daß ſie wegen beſchränktem Lokal und Per— 

ſonal hier nicht geordnet werden konnten . 

Infolge des Reichsdeputationshauptſchluſſes kam die rechts— 

rheiniſche Pfalz mit den Städten Heidelberg und Mannheim an 

26 VP. 20. Juli 1808. 27 VP. 3. Auguſt 1808. 

2s VP. 20. Auguſt 1808. 26 BP. 21. Sept. 1808. 

30 VP. 30. Nov. 1808. 31 VP. 8. Juni 1822. 

32 VP. 22. Sept. 1824.
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Baden. Kirchlich gehörte das Gebiet zur alten Diözeſe Worms, 

für deren rechtsrheiniſchen Teil ſeit 1797 in Lampertheim ein 

Vikariat beſtand. Es umfaßte die drei Kapitel Heidelberg, 
Waibſtadt und Weinheim mit 44 Pfarreien?:. Ordinarius war 
in Perſonalunion der Erzbiſchof von Mainz bzw. ſeit 1805 von 

Regensburg, alſo Dalberg. Die alte Ordnung blieb bis 1812. 

Am 15. März 1812 richtete der Primas folgendes Schreiben 

an das Bruchſaler Vikariat: 
„Nachdem ſeine Königliche Hoheit der Großherzog 

von Baden das wiederholte Anſinnen anher haben gelangen 

laſſen, daß die Verwaltung des in dieſes Großherzogtum ſich 

erſtreckenden Anteils der biſchöflich Wormſer Diözes einer 

inländiſchen geiſtlichen Stelle übertragen werden möge und 

das in Bruchſal konſtituierte biſchöflich Speieriſche General— 

Vikariat dazu in Vorſchlag gebracht worden iſt, ſo zweifeln 

wir nicht, daß unſere vielgeehrten Herren von dieſer 

höchſten Abſicht ſchon unterrichtet und zur Abernahme dieſer 

Verwaltung bereit ſind. Da wir nun in unſerer Eigenſchaft 

als Biſchof von Worms dieſem landesherrlichen Verlangen 
aus beſonderen wichtigen Bewegurſachen nicht entgegen 

ſein wollen, auch dieſe unſere Entſchließung ſchon haben 

erklären laſſen, ſo übertragen wir dieſem biſchöflich Speieri— 
ſchen General-Vikariat andurch proviſoriſch die zur Ver— 

waldung beſagten Teils unſerer Wormſer Diözes erforder— 

liche Vollmacht mit dem nämlichen Umfang, in welchem 

dasſelbe die ihm durch unſere Metropolitangewalt anver— 

traute Speieriſche Diözes zu verwalten hat. Hiebei erklären 

wir aber aufs feierlichſte, daß wir uns zu dieſer außer— 

ordentlichen Maßregel nur aus der Betrachtung ent⸗ 

ſchloſſen haben, daß ſie einerſeits durch den Drang der Um— 
ſtände notwendig geworden, anderſeits die Einſchreitung 

Ihrer päpſtlichen Heiligkeit noch immer gehemmt iſt. Dieſe 

bloß proviſoriſche Delegation beſchränken wir ausdrücklich 
auf die von dem oberſten Kirchenoberhaupt zu erwartende 
Anordnung und ſind ſoweit entfernt, deſſen Rechten dadurch 

zu nahe zu treten, daß wir dieſelben ſo wie die unſerer Wormſer 

36 Das Erzbistum Freiburg, 1910, S. 7.
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Diözes andurch feierlich vorbehalten und auch von dieſer 

proviſoriſch getroffenen Maßregel Seiner Heiligkeit, ſobald 

es nur möglich ſein wird, den ſchuldigen Bericht erſtatten 

werden!.“ 

Das Vikariat in Lampertheim erhielt hievon Nachricht und 

zugleich die Weiſung, dieſe Verfügung den betreffenden 

Pfarreien durch die biſchöflichen Dekane bekannt zu geben und 
alle auf dieſen Diözeſananteil bezüglichen Akten nach Bruchſal 

abzuliefern. In Lampertheim entſprach man dieſer Anordnung 

ohne weiteress. Das Bruchſaler Vikariat ſchrieb an Dalberg: 

Man habe hier bis zu dieſem Augenblick nicht die mindeſte Nach— 

richt von dieſer Abſicht des Souveräns erhalten. Man könne 
zwar nicht umhin, jenen Arbeiten ſich mit Mut zu unterziehen, 
welche der Landesherr und Ew. Eminenz dem Ordinariat zu— 

teilen, und ſei ſoweit auch bereit, die Verantwortung für den 

Wormſer Anteil zu übernehmen. „Wenn man aber den gegen— 

wärtigen Perſonalſtand des Collegii und die gänzliche An⸗ 

bekanntſchaft mit der Wormſer Diözes in perſoneller, lokaler und 

realer Hinſicht betrachte, ſo würde man billig zögern, wenn man 

nicht auf die höchſte Anterſtützung Emi mit Zuverſicht rechnen 

könnte“. Es behalte ſich vor, weitern Bericht zu erſtatten, 

wenn von der Regierung näherer Antrag erfolges?s. Am 

7. April 1812 erteilte das Kirchendepartement dem Vikariat 

kurz die Staatserlaubnis zur Verwaltung des Wormſer Anteils 

und erhielt die Antwort, das Vikariat ſei bereit, ſich dem Auf— 
trag des Erzbiſchofs zu unterziehen; da aber der Amtskreis 

erweitert werde, erinnere es an ſeine Anträge zu ſeiner Er— 

gänzung nach dem Tode des Offizials Riſters“. Den Dekanen 

im Wormſer Diſtrikt eröffnete das Vikariat, das die bisherige 
Approbation in kraft bleibe, womit es die Abernahme der Ver— 

waltung bekundete. 
  

34 Prot. d. Vikariats zu Lampertheim, deſſen Sitzungsprotokolle beim 

Biſchöfl. Ordinariat in Mainz beruhen. Das Prot. d. Bruchſ. Vik. ent⸗ 

hält nur einen Auszug. 

às Deſſen Schreiben v. 3. April 1812. VP. 11. April. 

36 VP. 20. März 1812. 

37 VP. 11. April 1812. 
zs NP. 15. April 1812.
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Eine neue Veränderung des Sprengels brachte eine, wenn 

auch nur kleine, Verminderung. Nach dem Tode Dalbergs 

ermächtigte der Papſt auf. Wunſch des Königs von Württem— 

berg durch Breve vom 26. März 1817 den Generalvikar von 

Ellwangen, Biſchof Keller, proviſoriſch, die bisher zu den 

Diözeſen Konſtanz, Speier und Worms gehörigen Teile inner— 

halb der jetzigen Grenzen Württembergs zu verwalten v. Vom 
Speierer Sprengel kamen nur die ehemalige Reichsſtadt 

Weilderſtadt, die benachbarte Pfarrei Dätzingen und das 

Kapuzinerhoſpiz auf dem St. Michaelsberg bei Böhnigheim in 

Frage. Der Katholiſche Kirchenrat in Stuttgart gab dem 

Bruchſaler Vikariat hievon Nachricht und verlangte die Akten. 

In Bruchſal fühlte man ſich zurückgeſetzt. Das Domkapitel in 

Konſtanz war von dieſer Anordnung offiziell vom Kardinal— 

Staatsſekretär in Kenntnis geſetzt worden. Anſer Vikariat 

wurde ſolcher Ehre nicht gewürdigt, es erhielt keine Abſchrift des 

Breves, auch nicht aus Stuttgart. Dennoch wollte es an der 

päpſtlichen Verfügung nicht zweifeln, es hielt ſie für zweck— 
mätßzig und widerſprach ihr nicht. Sofort gab es der Regiſtratur 

Befehl, die betreffenden Akten auszuſcheiden “. Dieſe Gelegen— 
heit glaubte es benützen zu ſollen, um ſeine Bitte um päpſtliche 

Approbation in Erinnerung zu bringen. Nach vergeblichem 

Warten publizierte es am 8. Oktober 1817 dem Pfarrer in 

Weilerſtadt die vollzogene Dismembration. An den Katholi— 
ſchen Kirchenrat in Stuttgart ſchrieb es zur Entſchuldigung der 

Verzögerung, daß es glaubte, von Rom nähere Mitteilung zu 

erhalten, „bis jetzt aber zum großen Befremden fruchtlos 

gewartet habe“. 

Die letzte Veränderung des Sprengels beſtand in einem 
abermaligen Zuwachs. Ein Teil des durch den Rheinbund 

erworbenen Gebietes Baden gehörte zur alten Erzdiözeſe 

Mainz, für deren rechtsrheinſchen Diſtrikt nach dem Verluſt des 
linksrheiniſchen das Vikariat in Aſchaffenburg beſtellt wurde. 

Der badiſch gewordene Bezirk umfaßte die zwei Kapitel Tauber— 

biſchofsheim und Walldürn mit 28 Pfarreien 2. Sie blieben 

30 VP. 4. Juni 1812. 40 VP. 4. Juni 1812. 
41 VP. 8. Okt. 1817. 42 Das Erzbistum Freiburg S. 7.
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im Gegenſatz zu dem ſonſt betätigten Grundſatz auch nach dem 

Tode Dalbergs beim Vikariat in Aſchaffenburg. Da das 
Fürſtentum Aſchaffenburg bei der politiſchen Neugeſtaltung zu 

Bayern kam, teilte das bayeriſche Konkordat vom 8. Oktober 

1817, das die kirchliche Neuordnung in Bayern ſchuf, dieſes 

Gebiet der neu umſchriebenen Diözeſe Würzburg zu. Doch 

blieb es einſtweilen noch beim alten, da die Vollzugsbulle zum 

Konkordat erſt am 8. September 1821, alſo kurz nach der 
Provida solersque publiziert und vollzogen wurde. Zetzt trat 

die Notwendigkeit ein, für die an Baden gefallenen Pfarreien 

kirchliche Vorſorge zu treffen. Am 3. Oktober 1821 ſchrieb die 
Kirchenſektion an das Bruchſaler Vikariat, daß dieſe Gemeinden 

ihm unterſtellt werden“. In Bruchſal wußte man von der 

Bulle Provida solersque noch nichts, die Regierungen hielten 

ſie geheim, da ihre Konferenz zu Frankfurt noch beratſchlagte, 
wie ſie ſich zu ihr ſtellen ſollten. Das Vikariat erwiderte daher, 

über die Grenzen ſeines bisherigen Sprengels komme ihm keine 

Jurisdiktion zu, dieſe müßte ihm „auf den katholiſchen kirchenrecht— 

lichen verfaſſungsmäßigen Wegen übertragen werden“. Wenn 

dies geſchehe öwürde es darnach handeln, müſſe aber bekennen, 
daß mit Rückſicht auf ſeinen geſchwächten Perſonalſtand und die 

Art und Weiſe, wie es von der Staatsbehörde behandelt werde, 
es „erwünſchlich ſei, mit dieſem neuen Zuwachs verſchont zu 

bleiben““s. Trotz dieſer Stellungnahme des Vikariats gab die 

Kirchenſektion durch den Kreisdirektor in Wertheim den landes— 

herrlichen Dekanen und durch ſie den Geiſtlichen des betreffen— 

den Diſtrikts die Weiſung, daß, nachdem der Papſt die Erz— 

diözeſe Regensburg aufgehoben habe, „ſie ſich nunmehr und bis 

auf weiteres an das Bruchſaler Ordinariat zu wenden haben““. 

Dieſes weigerte ſich, dieſe Adminiſtration auszuüben, da ihm 

„dieſe Jurisdiktion bis jetzt in kanoniſcher Ordnung nicht über— 

tragen worden ſei“. Dies geſchah am 6. Februar 1822 durch 

den Exekutor der Bulle Provida solersque, Biſchof Keller, der 
„die oberhirtliche Leitung und Verwaltung über jene Pfarreien 
und Titularkirchen, welche zu Baden gehören und bisher einen 
  

às VP. 6. Okt. 1821. 44 WP. 31. Okt. 1821. 
45 VP. 31. Okt. 1821.
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Teil der jetzt aufgehobenen Regensburger Diözeſe ausmachten“, 
dem Bruchſaler Vikariat bis zur Bildung des Bistums Frei— 
burg übertrug“. Dieſes beruhigte ſich damit nicht. Anter 
Hinweis auf ſeine frühere Begründung, namentlich auf das geringe 

Ratsperſonal, bat es das Miniſterium, „es einzuleiten, daß 

wegen der biſchöflichen Verwaltung des fraglichen Regensburger 

Diözeſananteils anderweite Vorſorge getroffen werde“““. Als 

jedoch Geſuche wegen Ehedispenſen und Approbationen ein— 

liefen, erklärte es am 13. März 1822, „aus Rückſicht auf das 
geiſtliche Wohl des verwaiſten Volkes“ wolle es das Geeignete 

notdürftig verfügen, könne ſich aber im übrigen um nichts an— 

nehmen“. Damit übernahm das Bruchſaler Vikariat die Ver— 

waltung des erweiterten Sprengels, ohne daß man aus den 
Protokollen die angekündigte Beſchränkung erkennen kann. Im 

folgenden Jahre kamen die Akten aus Aſchaffenburg““. 

§ 2. Die Autoriſation des Bruchſaler Vikariats. 

Solange Fürſtbiſchof Wilderich lebte, amtete das Bruch— 

ſaler Vikariat in ſeinem Namen und Auftrag. Als er am 
21. April 1810 ſtarb, kam die außerordentliche Lage der Dinge 

auch in der Art und Weiſe zum Ausdruck, wie es zur Weiter— 

führung ſeines Amtes beauftragt wurde. Noch am Todestag 
ſchrieb das Miniſterium der äußeren Angelegenheiten in Karls— 
ruhe an den Primas Dalberg, an „den Großherzog in Frank— 
furt, datz nach ſoeben eingetroffener Nachricht in Bruchſal an den 

Folgen eines ſchon ſeit einiger Zeit erlittenen ſchweren Kranken— 

lagers der Herr Fürſtbiſchof ſelig verſchieden iſt“, und ſtellte 

anheim, „hievon dero Metropolitangerichte in Kenntnis zu 

ſetzen““»'. Ebenfalls am Todestag gab das Miniſterium des 

Innern dem Direktorium des Pfinz- und Enzkreiſes in Durlach 

Weiſung, die es an das Stadtamt in Bruchſal weiterleitete: 

Höchſten Orts ſei beliebt worden, „die durch das Abſterben des 

Herrn Fürſtbiſchofs Wilderich von Speier erledigte Kirchen— 

46 VP. 13. Febr. 1822. 

47 VP. 13. März 1822. 

às WP. 1. Okt. 1823. 

49 G.⸗L.-A. Akten, Bruchſal Gen., Abſterben d. Fb. Wilderich.
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gewalt der Speieriſchen Weihbiſchöfe, Vikariate und anderer 

geiſtlicher Stellen in den Großherzoglichen Landen nach An— 

leitung des § 20 des Kirchenkonſtitutionsediktes vom 14. Mai 

1807 und unter Vorbehalt der von dem Metropolitanamt über 

die Verſehung der offenen Diözeſe mit diesſeitiger höchſter Be— 

willigung noch zu erwartenden Anordnungen für erloſchen zu 

erklären“. Das Stadtamt hatte dieſe Verfügung „den ihm 

untergebenen katholiſchen geiſtlichen Behörden der Speierer 

Diözeſe“ zu eröffnen mit dem Bemerken, „daß ſie ſ. Z. die 

nötige Kenntnis von der mit dem Metropolitanamt verabredeten 

Verfügungen erhalten werden““. 

Dieſe Auffaſſung der badiſchen Staatsgewalt entſprach 

nicht dem geltenden Kirchenrecht. Mit dem Tode Wilderichs 
erloſch allerdings, unabhängig von der Meinung der ſtaatlichen 

Behörde, die Jurisdiktion des Bruchſaler Vikariats. Die 

Autoriſierung, deren es zur notwendigen Weiterführung der 
kirchlichen Leitung bedurfte, ſtand kirchenrechtlich dem Speierer 

Domkapitel zu, das dieſe Befugnis innerhalb acht Tage aus— 
zuüben hattesi. Sie war ihm weder durch die Lostrennung des 

linken Rheinufers, noch durch die Säkulariſation verloren 

gegangenꝛ. Zwar hat es ſich am 24. November 1802 in Bruch⸗ 

ſal zum letzten Mal capitulariter verſammelt“, und ſeine Mit⸗ 

glieder lebten ſeither mit der Penſion, die ihnen auf Grund 

der Beſtimmungen des Reichsdeputationshauptſchluſſes vom 

Staate zuerkannt war, zerſtreut, u. a. der Domdekan Frhr. von 

Hohenfeld in Frankfurte, die Domkapitulare Frhr. Friedrich 

von Hacke in Mannheims, Frhr. von Belderbuſch in Bonn se, 

Chriſtof von Rotberg in Konſtanz'. Für den Fall der An— 

50 G.-L.-A. Akten, Amt Bruchſ. Nr. 185. 

51 Conc. Trident. Sess. XXIV C. 16 de reform. 

52 Päpſtl. Breve v. 29. Jan. 1803 an Dalberg. Vgl. Kaas a. a. 

O. S. 146. Die preußiſche Staatsbehörde vertrat mit allem Nachdruck 

die kirchenrechtliche Auffaſſung. § 62 des Reichsdeputationshauptſchluſſes 

anerkann'e die bisherige Diözeſaneinteilung als fortbeſtehend. 

53 Prot. d. Domkapitels v. 24. Nov. 1802. G.⸗L.⸗A. Prot.⸗Samml. 
Nr. 7141. 

54 7 22. Mai 1822. 55 F 18. Juni 1813. 

56 7 2. Auguſt 1821. 57 ＋ 13. April 1817.
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möglichkeit, ſich zu einem Wahlakt zu verſammeln, galt der 
Satz: capitulum etiam in uno conservetur. Zudem ſchrieb 

das Recht die Form zur Beſtellung eines Kapitularvikars nicht 

vor. Vorausſetzung ſeiner Tätigkeit war freilich, daß der Dom— 

dekan und durch ihn das Domkapitel über den Todesfall des 

Ordinarius rechtzeitig benachrichtigt wurden. Aus dem Vika— 

riatsprotokoll erhellt, daß Riſter, Rothenſee, Jüllich, Haimb und 

Heller am Todestag ſich zur Sitzung verſammelten und be— 

ſchloſſen, die Trauernachricht an den Erzbiſchof von Dalberg 
und den Baſler Fürſtbiſchof von Neveu in Offenburg, ferner 

an die Vikariate in Würzburg, Konſtanz, Worms und Augs— 
burg abgehen zu laſſen. Der Domdekan und das Domkapitel 
wurden nicht erwähntss, ſie erhielten alſo keine Nachricht. Dieſe 

Anterlaſſung wird wohl aus der irrigen Meinung zu erklären 

ſein, daß die Säkulariſation des Domkapitels auch ſeine kirch— 
liche Aufhebung zur unmittelbaren Folge hatte. So unterließ 

das Domkapitel unverſchuldet die Ausübung ſeiner Befugnis, 

die nun gemäß der Beſtimmung des Tridentinums allerdings 

an den Metropoliten devolvierte“. 

Speier gehörte von jeher zur Mainzer Provinz, die der 

Papſt auf Betreiben Napoleons mittelſt der Bulle „In univer— 

salis Ecelesiae“ vom 1. Februar 1805 auf Regensburg über— 

tragen hat“', und Inhaber dieſes Sitzes war bekanntlich Carl 

Theodor Maria von Dalberg. An ihn wandte ſich am Todes— 

tag Wilderichs nicht nur die badiſche Regierung, ſondern auch 

die in Bruchſal wohnenden Mitglieder des Vikariats mit dem 
Antrag, „daß von ihm wegen der Verwaltung der Diözeſe bald 

Vorſehung geſchehe“. Sie hielten das Vikariat für nicht gänz— 
lich der Jurisdiktion entkleidet, denn ſie erklärten, daß „das 

Vikariat befugt ſei, wenigſtens in dringenden Fällen die biſchöf— 

lichen Regierungsrechte fortzuſetzen“. 

Am 28. April 1810 ſchrieb Dalberg aus Aſchaffenburg, 

„daß er ſämtliche Mitglieder des biſchöflich Speierer Vikariats 
in ihrem ganzen Wirkungskreis bis zur Wiederbeſetzung des 
biſchöflichen Stuhles beſtätige und ihnen die nötigen Fakul⸗ 
  

5s VWP. 21. April 1810. 59 Conc, Trid. a. a. O. 

60 Vgl. Kaas a. a. O. S. 148. 61 VP. 21. April 1810.
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täten erteile“'2. Dieſe Autoriſation entſprach in der Form dem 

Recht nicht, das, um die Einheitlichkeit der Diözeſanverwaltung 

zu ſichern, die Beſtellung eines beſtimmten Vikars verlangt, 

der, wenn nötig, Gehilfen ernennen kann. Doch bleibt zu be— 

achten, daß das Speierer Vikariat ſeit langer Zeit kollegiale 

Organiſation beſaß. Die Ausdehnung der Fakultäten „bis zur 

Wiederbeſetzung des biſchöflichen Stuhles“ fand eine Korrektur 

durch die Tatſache, daß die Sedisvakanz länger dauerte als 

Dalbergs Leben. Seiner Bevollmächtigung des Bruchſaler 

Vikariats ging eine Korreſpondenz mit dem Kirchendepartement 

in Karlsruhe voraus, welches am 27. April nach Bruchſal 
ſchrieb, „daß es mit dem Metropolitan die erforderliche Vor— 

ſehung bereits getroffen habe, damit die biſchöflichen Funk— 
tionen ihren ununterbrochenen Fortgang geſetzlich behalten““. 

Dalberg ſtarb am 10. Februar 1817, was das Vikariat aus 

den öffentlichen Blättern erfuhr. Es war entſchloſſen, weiter 

zu amten. Die Kirchenſektion ſchrieb ihm“, daß ſie ihm in der 

Fortſetzung ſeines Amtes nicht hinderlich ſein wolle. In der 

Sitzung vom 19. Februar nahm es Stellung zur Sache. Nach 

Karlsruhe erwiderte es, daß es den dortigen Beſcheid „mit 

Vergnügen“ vernommen habe. Es werde allerdings die Amts— 

führung fortſetzen, „bis vom kirchlichen Oberhaupt etwas 

anderes verfügt werde, wozu man ſich ebenſo für befugt und 
verpflichtet glaube“, und ſ. Z. mitteilen, was der päpſtliche 

Stuhl verfüge. Auch dem Vikariat in Lampertheim gab es 

ſeinen Entſchluß kund, „z. Z. die Diözeſanverwaltung fortzu— 

ſetzen“. Der grundſätzliche Beſchluß des Vikariats lautete: 

„Haltet man ſich überzeugt, daß diesſeitige Stelle als vicarius 

capituli befugt ſei, die Verwaltung der Diözeſe fortzuſetzen, und 

wird man daher in Ausübung diesſeitiger Jurisdiktion fort— 

fahren““s. 

Die Auffaſſung des Vikariats, daß es vicarius capituli 

ſei, deſſen Jurisdiktion es fortführen wollte, ſetzte zwei rechtliche 

Momente voraus, nämlich daß das (Dom-) Kapitel noch exi— 

ſtierte und daß dieſes das Vikariat autoriſierte. Das alte 

62 VP. 2. Mai 1810. 63 BP. 9. Mai 1810. 

64 Am 17. Febr. 1817. 65 VP. 19 Febr. 1817. 
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Speierer Domkapitel beſtand freilich kirchenrechtlich noch, deſſen 

Dekan von Hohenfeld in Frankfurt a. M. lebte. Wenn das 
Vikariat ſich mit dieſem in Verbindung ſetzte und von ihm die 

Approbation erhielt, ſo war es wirklich vicarius capituli, aber 
nur für die alte rechtsrheiniſche Speierer Diözeſe. Nun ſteht 
feſt, daß dies nicht geſchah, offenbar aus Mangel an Kenntnis 
der Rechtslage. Immerhin war das Vikariat ſich bewußt, daß 

es des höheren kirchlichen Auftrages bedurfte, den es vom 
Papſt zu erwirken beſchloß. In derſelben Sitzung erklärte es, 

„alſogleich an Seine päpſtliche Heiligkeit durch den Nuntius zu 
Luzern folgendes Schreiben zu erlaſſen: 

„Emum Dnum Archiepiscopum Ratisbonensem die lo 
hujus mensis obiisse novellae publicae retulerunt. Post 
obitum Rmi Dni episcopi principis Spirensis Wilderici ex 
comitibus de Walderdorf viduatam dioecesin administran- 
dam mox dictus Dnus archiepiscopus commiserat nostro, 
quod Bruchsaliae est, collegio vicariatus generalis Spiren- 
sis. Viduata dioecesis tunc constabat ex parte dioecesis 
Spirensis, quae est in dextra ripa Rheni et ex parte Herbi- 
polensis dioecesis, quae territorio Badensi continetur. 
Hanc enim partem Herbipolensis dioecesis episcopo Spi— 
rensi Wilderico mox dicto Sanctissimus Pater administran- 
dam detulerat. Postea quoque idem Emmus archiepiscopus 
suae Wormatiensis dioecesis partem illam, quae terras 
Badenses complectitur, eodem modo administrandam 
commiserat eidem collegio nostro. Non ignoramus equi- 
dem, Rdmme et Excelmme Dmne, nos vices gerere vicarii 
capitularis nee dubitare possumus rata habita esse a 
Sanctissimo Patre, quae defunctus Archiepiscopus id exi- 
gentibus rerum adjunctis circa distractionem dioecesis 
suae Wormatiensis et circa partium earum administratio- 
nem ecclesiarum fecerat, Nos proinde et posse et debere 
hanc dioecesis viduatae administrationem provisorie 
continuare nec tot catholici in territorio principis luthe- 
rani carere auxilio ecclesiae debeant. Cupientes autem, 
sicut debemus, et nostrae et tot fidelium conscientiae con- 
sulere, Excellam Vestram Revmmam exissime obsecramus 
causam omnem sine ulla mora significare dignetur Sancti- 
tati Suae, ut providere de remedio opportuno possit tot 
ecclesiis viduatis pastore suo. — Rescripta Sanctitatis 
Suae avide exspectantes interim cum debito reverentiae 
obsequio persistimus.“
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Dieſes Schreiben verdient eine nähere Würdigung. Schon 

ſeine Kürze ſtand in keinem Verhältnis zu dem außerordentlich 
wichtigen Gegenſtand. Das Vikariat betonte ſeine Aberzeugung, 

daß es das Amt eines vicarius capituli führe, ohne daß es 

verſuchte, dieſe Qualität zu erweiſen, die ihm für die Würz— 

burger und Wormſer Anteile ſicher nicht zukam. Trotz der 

bekannten Stellungnahme Dalbergs, die in manchen Dingen 

den Rechten des Papſtes widerſprach, zweifelte das Vikariat 

nicht, daß Dalbergs Anordnungen bezüglich der Diözeſanver— 

waltung vom Heiligen Vater gebilligt werden. Ganz allgemein 

lautete ſeine Bitte um „angemeſſene Hilfe“, die zur Beruhigung 

des Gewiſſens des Vikariats und der Gläubigen notwendig ſei. 

Auch die unmittelbare Adreſſe des Schreibens, der Nuntius in 

Luzern, muß auffallen, da die Diözeſe Speier nie zum Spren— 

gel dieſer Nuntiatur gehört hat. Der Beſcheid, den der Nun— 

tius ſchon am 2. März gab, konnte daher nicht überraſchen. Er 

erklärte, nicht befugt zu ſein, das Schreiben an den Papſt zu 

bringen. 

Sofort wandte ſich das Vikariat an den Kardinal-Staats— 

ſekretär mit folgendem Schreiben, dem es eine Abſchrift ſeines 

Geſuches an den Nuntius beilegte: 
„Quam primum audivimus obiisse Emum Dnum Ar— 

chiepiscopum Ratisbon., Metropolitanum nostrum, per lite- 
ras, quarum copiam hisce annectimus, recurrendum judica- 
bamus ad apostolicum Helvetiae nuntium ceu proximum 
sedis apostolicae organum, cum neque Coloniae ut olim 
neque Monachii in Bavaria modo nuntius adsit neque nos 
negotiorum gestorem apud S. Sedem habeamus seu habere 
inde ab obitu Rdmi et Celmi episcopi Spirens, potuerimus. 
— Consulendum nobis censuit in responso suo die 2 martii 
ad nos dato Rdmus Dmus nuntius Luzernensis ut sine 
medio ad apostolicam Sedem ipsam recurramus. Sede 
episcopali tam diu jam vacante gravius nobis accidere nil 
potuit, quam tanta mora objecta desiderio nostro arden- 
tissimo intelligendi quo opportuno remedio viduatae dioe- 
cesi consulere Sanctitas Sua dignetur. Quare Emmtiam 
vestram quam possumus enixissime oramus et attestamur, 
velis Sanctissimo Domino nostro preces nostras proponere, 
ut quam fieri poterit citissime, quid porro agendum nobis 
sit resciamus. Interim sacram purpuram devotissime 

15*
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exosculati cum profundissima reverentia perennamus 

etc. “6.“ 
Von Rom kam kein Beſcheid, weder eine Beſtätigung des 

Empfanges des Schreibens, noch eine Außerung zur Bitte. 

Den Grund dieſer ablehnenden Stellungnahme erfahren wir 
aus einem Schreiben des Kardinalſtaatsſekretärs Conſalvi vom 

17. Mai 1817 an den Nuntius Karl Zen in Luzern, worin 

geſagt wird, daß Dalberg als Metropolit zwar berechtigt geweſen 
ſei, einen Kapitelsvikar für Speier zu ernennen, nach den Be— 

ſtimmungen des Tridentinums habe er jedoch nicht ein Kollegium 

dafür beſtellen und auch die Adminiſtration von Worms dem 

Bruchſaler Vikariat nicht übertragen können, „weil nach den 

kanoniſchen Geſetzen der Delegat zur Ausübung der Zuris— 

diktion ſeinen Sitz in der Diözeſe haben muß“. Auch für den 

Würzburger Teil ſei nach dem Tode des Biſchofs (Wilderich) eine 

neue Beſtellung des Vikariats nötig geweſen. Der Papſt hätte 

zwar durch eine neue Delegation des Bruchſaler Vikariats alle 
Zweifel für alle Teile löſen können. Er habe es aber nicht getan, 

weil Rothenſee ſich gegen ſeinen Biſchof ſo betragen habe, daß 
dieſer ſich mehrere Male bei der Nuntiatur in Luzern beklagte. 

Außerdem unterließ dieſes Vikariat den Rekurs an den apo— 
ſtoliſchen Stuhl in Fällen, wo es Pflicht war, und es habe den 
Ehrgeiz, den Kanonikus Weſſenberg nachzuahmen. Damit ſei 

hinreichend bewieſen, daß es eines der ſchlechteſten Vikariate 
oder Konſiſtorien in Deutſchland ſei ““ n. Das Vikariat 

glaubte, daß der Mangel eines Geſchäftsträgers in Rom, wie er 

früher beſtellt war, Schuld daran trage. Er ſei „bei der 

jetzigen Lage diesſeitiger Diözeſe ſehr bedauerlich“, denn 

man brauche ein ſolches Organ, um mit dem Oberhaupt der 

Kirche über kirchliche Angelegenheiten, auch Ehedispenſen u. 
dergl., „frei und ungehindert ſprechen zu können“. Es wieder⸗ 

holte daher ſein früheres Geſuch in Karlsruhes“. Nach einigen 

Wochen ſchrieb die Kirchenſektion, die Ernennung eines Agen— 
ten in Rom könne noch einige Zeit auf ſich beruhen, da „nun— 

6s VP. 8. März 1817. 
sea Vgl. Göller, Die Vorgeſchichte der Bulle „Provida solersque“ 

im letztjährigen Band des Diözeſan-Archivs S. 450 Anm. 35. 

67 VP. 7. Mai 1817.
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mehr die kirchlichen Angelegenheiten überhaupt eheſtens in Rom 

ins reine gebracht werden ſollen““. 

Als der Generalvikar von Ellwangen, Biſchof Keller, durch 

Breve vom 26. März 1817 ermächtigt wurde, die an Württem— 
berg gefallenen Teile der benachbarten Diözeſen proviſoriſch zu 

verwalten, hielt es das Bruchſaler Vikariat, deſſen Sprengel 
auch in Frage kam, für „ſachgemäß, dem Kardinal-Staatsſekretär 

ſeine Bereitwilligkeit“ zur Durchführung dieſer Anordnung zu 

erkennen zu geben und bei dieſer Gelegenheit ſeine Bitte vom 

8. März 1817 in Erinnerung zu bringen“. Ein halbes Jahr 

ſpäter mußte es bekennen, daß es zu ſeinem „großen Befremden 
bis jetzt fruchtlos wartete““”'. Rom ſchwieg, das Vikariat am⸗ 

tete ohne kirchlichen Auftrag. 

Dieſe Dinge erhielten durch die Vorgänge in Konſtanz im 
ſelben Jahre ihre Beleuchtung. Nach dem Tode Dalbergs, der 

zugleich Ordinarius der dortigen Diözeſe war, wählte das 

Domkapitel den bisherigen Generalvikar von Weſſenberg zum 

Kapitularvikar“ und ſuchte deſſen Betätigung in Rom nach. 

Pius VII. verſagte ſie und befahl dem Domkapitel, „einen 

Kapitularvikar zu wählen, der in gutem Rufe bei den Katho— 

liken ſtehe““'. Der ausgeſprochene Schutz des Großherzogs 

und der Regierung ermöglichten es Weſſenberg, im Wider— 

ſpruch mit dem Papſt Kapitularvikar zu bleiben, woran der 

Beſuch des Luzerner Nuntius im Juli 1817 in Karlsruhe und 

die Reiſe Weſſenbergs nach Rom nichts änderten??. Der 
Bistumsverweſer in Konſtanz wie das Vikariat in Bruchſal ent— 

behrte des rechtmäßigen kirchlichen Auftrages. 

Dieſer unlegitime Zuſtand fand durch die Bulle Provida 
solersque vom 16. Auguſt 1821*, womit Pius VII. die Erz— 

6s VP. 9. Juli 1817. 

68 VP. 4. Juni 1817. 

70 VP. 8. Okt. 1817. 

71 Vgl. Wetterer, Johann Adam Gärtler (Kirchheim in Mainz 

1818) S. 56. 

72 Auch hier anerkannte der Papſt die Fortdauer der alten Dom⸗ 

kapitel. 

73 PVgl. Wetzer u. Welte, Kirchenlexikon, Artikel Weſſenberg. 

74 Abgedruckt auch mit der amtlichen Überſetzung in Heiner, 

Geſetze der katholiſchen Kirche in Baden (Freiburg 1890) S. 32 ff.
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diözeſe errichtete und umſchrieb, ein Ende. Alle katholiſchen 

Pfarreien innerhalb des Großherzogtums Baden wurden ihr 

zugewieſen. Weil aber die Dinge zum Vollzug der neuen Ord— 

nun noch nicht genügend gereift waren, beſtimmte die Bulle, 

daß alle Teile der neuen Erzdiözeſe „von den nämlichen Vi— 

karien oder rechtmäßig aufgeſtellten Verwaltern einſtweilen 

forthin verwaltet werden, denen ſie gegenwärtig untergeordnet 

ſind““. Dieſe Verfügung, die vom tatſächlichen Beſtand aus— 

ging, fand in der Erzdiözeſe auf die bisherigen Vikariate in 

Konſtanz und Bruchſal Anwendung. Zm beſondern erhielt das 

letztere dadurch, was es bisher vergeblich angeſtrebt hatte, den 

Auftrag des Heiligen Stuhles zur einſtweiligen ferneren Ver— 

waltung ſeines ihm bisher unterſtehenden Sprengels. Mit 

Grund kann man wohl annehmen, daß die beſtimmte Willens— 
meinung des Papſtes auch eine gewiſſe Sanierung des bis— 

herigen Defektes enthielt. Dazu kam, daß Pius VII. den 

Vikar von Rottenburg, Johann Baptiſt Keller, Biſchof i. p— 

von Evara, zum Exekutor der Bulle mit allen erforderlichen 

Vollmachten ernannte ds. Dieſer beſaß daher auch die Befug— 
nis, bezüglich der proviſoriſchen Diözeſanverwaltung nötigenfalls 

die kirchliche Approbation zu erteilen. 

Am 9. Oktober 1821 kam Biſchof Keller nach Bruchſal, 
um an den vier folgenden Tagen hier zu firmen. Das Vikariat 

beauftragte Rothenſee und Behr, ſich mit ihm wegen der Juris— 

diktionsſache zu beſprechen“. Keller äußerte ſich ſehr zurück— 

haltend. Für dringliche Fälle gab er die Dispensgewalt, jedoch 

nur proviſoriſch und mündlich. Dieſe Vorſicht hielt er für 

geboten, weil ein Schreiben der Stuttgarter Regierung ihm zu 

erkennen gab, „er möge ſich, was die fragliche Diözeſan— 

angelegenheit betreffe, in nichts einlaſſen, weil dieſes ein 

75 Decernimus interea, ut omnia et singula loca supra memorata 

ab iisdem sive vicariis sive administratoribus legitime deputatis 

temporanie pergant gubernari, quibus actu subduntur. 

76 Joanni Baptistae Episcopo .. omnes et singulas ad husjus⸗ 

modi effectum necessarias et opportunas concedimus facultates, 

ut .. cunctaque alia, ut supra ordinata, peragere ac statuere dele- 

gata sibi apostolica auctorita libere ac licite possit et valeat. 

77 VP. 10. Okt. 1821.
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Gegenſtand ſei, der zur gemeinſamen Beratung der wegen der 
kirchlichen Angelegenheiten in den ſüddeutſchen Staaten in 

Frankfurt beſtehenden Kommiſſion gehöre““s. Die Beſprechung 

mit dem ängſtlichen Biſchof brachte daher dem Vikariat kein 

befriedigendes Reſultat. Am 7. November ſchrieb es nach 

Aſchaffenburg, von Biſchof Keller ſei ihm „bis jetzt noch nichts 

zugekommen“, und nach Karlsruhe: „Da dortſeits für gut be— 

funden wurde, das Ordinariat über den Inhalt der päpſtlichen 

Ermächtigung für den Herrn Biſchof von Evara, die fragliche 

Diözeſe betreffend, ohne die erforderliche beſtimmte und genü— 

gende Aufklärung zu belaſſen, ſo müſſe man umſomehr hier— 

wegen aufmerkſam ſein, weil dieſer Herr Biſchof, ungeachtet 

ihm die päpſtliche Bulle zum Leſen zugeſtellt worden, dem Ordi— 

nariat eine beſtimmt ausgeſprochene, gehörig begründete Dele— 

gation noch immer nicht zugefertigt hat und zuzufertigen An— 
ſtand zu nehmen ſcheint.“ Zu dem Anſinnen, einen Kommiſſa— 

rius zu ſubdelegieren, äußerte es: „Am Subdelegierung irgend 

eines Subjektes in der Aſchaffenburger Diözeſe könne man ſich 

ohnedies umſo weniger annehmen, als man dort kein taugliches 

und des Vikariatsvertrauens würdiges Subjekt kenne, und wenn 

mit Bevollmächtigung eines ſolchen Individuums gedient ſei, ſo 

laſſe ſich ſolche von dem Herrn Biſchof von Evara ja unmittel— 
bar leichter und kürzer erwirken“.“ 

Am nun den Biſchof zu einer beſtimmten Außerung zu ver— 

anlaſſen, ſchrieb ihm das Vikariat am 14. November 1821: 

Das Vikariat in Aſchaffenburg teile mit, durch die Bulle für 

das Königreich Bayern ſei es aufgehoben, jedoch werde in der 

Bulle auch eine Proviſion für die außerhalb Bayerns ge— 

legenen Parzellen ausgeſprochen. Von dieſer Proviſion ſei 

ihm, dem Bruchſaler Vikariat, noch nichts offiziell mitgeteilt 

worden. Deswegen könne es von der mündlich erteilten Er— 

mächtigung keinen Gebrauch machen, vielmehr habe es der 

Kirchenſektion erklärt, „daß wir vor Einlangung einer be⸗ 
ſtimmt ausgeſprochenen und gehörig begründeten Delegation 

Anſtand nehmen müſſen, über den fraglichen Teil Jurisdikton 

7s VP. 24. und 31. Okt. und 14. Nov. 1821. 

79 VP. 7. Nov. 1821.
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auszuüben“?'. Dieſem Anſinnen entſprach Keller erſt nach drei 

Monaten“, nachdem er wohl vorher die verzögerte Erlaubnis 

der Regierung eingeholt hatte. 
Die befangene Auffaſſung des Vikariats bezüglich des 

kirchlichen Auftrages trat im Jahre 1825 bei der Beſtellung 
neuer Räte von neuem zutage. Das Vikariat betonte der 

Kirchenſektion gegenüber die Notwendigkeit, daß die neuen 

Vikariatsräte „kirchenobrigkeitliche Jurisdiktion erhalten, deren 

Beſchäftigung man dorthin überlaſſe“s2. Dieſe Bemerkung 
ſandte die Sektion an den geiſtlichen Miniſterialrat Dr. Burg 
in Kappel zur Außerungss. Dieſer hatte „die Ehre gehorſamſt 

zu erwidern“: Es ſei ihm durchaus unbekannt, qua potestate, 
an propria vel delegata — delegata per Metropolitanum 

vel per Summum Pontificem — das Bruchſaler Vikariat 

Jurisdiktion habe, ebenſo, ob die Gewalt auf der Perſon des 
Direktors oder auf dem Kollegium ruhe. Zedoch hielt er es 

jedenfalls für unnötig, daß die neuen Räte kirchliche — „ich ver— 

ſtehe darunter päpſtliche“ — Juisdiktion erhalten. Wenn ſie 

auf dem Direktor ruht, ſo übt er ſie in Mitwirkung der Räte 

ohne Ermächtigung von jemand; ruhe ſie auf dem Kollegium, 

ſo könne dies ſich ſelbſt ergänzen, es müßte nur ſein, daß die 
Jurisdiktion auf die mit Namen genannten Individuen be— 

ſchränkt wurde, woran er aber ſehr zweifle. Er rate, die neuen 

Räte lediglich an der Gewalt der Verwaltung der Diözeſan— 

angelegenheit teilnehmen zu laſſen. Wenn die Staatsbehörde 

ſich deswegen an den päpſtlichen Stuhl wenden wollte, ſo 

müßte das Vikariat die Gründe zur Stützung des Geſuches 

angeben. Dieſes Schreiben Burgs nahm die Kirchenſektion 

zu den Akten, und als das Vikariat nach einigen Monaten 

wieder daran erinnerte, daß, wenn die neuen Räte Sitz und 
Stimme bei ihm haben ſollen, kirchliche Jurisdiktion notwendig 

ſei, die bei Katholiken nicht vom Landesregenten kommen könness, 
  

80 VP. 14. Nov. 1821. 
81 Durch Schreiben vom 6. Febr. 1822. VP. 13. Febr. 1822. 

82 VP. 18. Mai 1825. 
8s Schreiben vom 11. Juni 1825. Kath. OStR. Akten a. a. O. 
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verwies ſie auf ihren früheren Erlaß. Im übrigen war ſie mit 

der Erklärung des Vikariats zufrieden, die neuen Pfarrer an 

allen Geſchäften teilnehmen zu laſſen und ſie als wirkliche geiſt— 

liche Räte zu betrachten. Früher ſei die Außerung nicht ſo 

günſtig geweſen“. 

Darauf erwiderte das Vikariat nach zwei Monaten: Es 

könne von ſeiner Anſicht, die auf kanoniſchen Vorſchriften be— 
ruhe, nicht abgehen. Die älteren Räte haben ihre Jurisdiktion von 

den Biſchöfen von Speier, teils vom Erzbiſchof von Regensburg. 

Was ſie ſich ſelbſt nicht geben konnten, könnten ſie auch andern 

nicht geben. Wenn die zwei älteren Räte zugleich krank 

werden, würde Stockung und Verlegenheit eintreten, wenn die 
neuen Räte nicht Ermächtigung hätten zur Diözeſanregierung. 

Es wäre für letztere auch niederſchlagend, wenn ſie im Collegio 

ſitzen und nur votum deliberativum haben und vielleicht gar 

über ihre Autoriſation in der Diözeſe quaestio status auf— 
geworfen würde. Das Vikariat ſah auch nicht ein, welchen An— 

ſtand es haben könnte, dieſe Ermächtigung vom Kirchenober— 

haupt unmittelbar oder mittelbar zu verſchaffen, da nach der 

Kirchenkonſtitution eine Kommunikation mit dem Kirchenober— 
haupt nicht unterſagt ſei und auch, ohne die Gewiſſensfreiheit 

zu verletzen, nicht unterſagt werden könne. Es ſtellte den An— 
trag, daß die Kirchenſektion dieſe Ermächtigung erwirkes. 

Dieſe ging jedoch darauf nicht ein. Sie ſtellte die ver— 
ſchiedenen Außerungen des Vikariats in dieſem Punkt zuſammen 

und meinte, das Vikariat könne die Jurisdiktion geben. Dieſe 

Meinung ſtützte ſie, vielmehr ihr Referent Brunner, auf das 

deutſche Kirchenrecht und die deutſche Praxis. Sie führte eine 

Stelle aus Weihbiſchofs Schmidt kirchenrechtlichen Inſtitutionen 
an, die er ehemals als Jeſuit und Profeſſor des Kirchenrechts 
in Heidelberg geſchrieben hat: In Germania, ubi per integra 

dicasteria ecclesiastica haec jurisdictio exercetur, illa 

tempore sedis vacantis functiones suas obire pergunt. 

Die Kirchenſektion legte noch das Gutachten Burgs bei 

und glaubte damit, ſich vor dem katholiſchen Publikum gerecht— 

86 Schreiben vom 25. Nov. 1825. Kath. OStR. Akten a. a. O. 
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fertigt zu haben. Sie überließ es dem Vikariat, ſich auf geſetz— 
lichem Wege die Jurisdiktion zu verſchaffen, wenn es dies für 

nötig erachte, aber ohne ihre Mitwirkungs?s. In der Antwort 

betonte das Vikariat, daß die Gewalt nicht in abstracto bei ihm 

beruhe, ſondern in concreto bei den alten Räten. Wenn dieſe 

abgehen, fehle es den neuen gänzlich am Recht. Was Schmidt 

ſage, gelte für die Zeit, wo der Biſchof oder das Kapitel vor— 

handen ſeien. Die älteren Räte wurden zugleich dem Kapitel 

für die Zeit der Vakanz verpflichtet. Jetzt ſeien weder Biſchof 

noch Kapitel mehr da. Wenn die neuen Räte ihre Jurisdiktion 

von den älteren bekommen könnten, hätte der Metropolit ſie 
nicht per expressum gegeben. Wolle die Kirchenſektion nicht 

mitwirken, obwohl ihr Mittel und Wege näher zur Hand ſeien, 

ſo müſſe das Vikariat ſich eben nach dem erſten beſten Kanal 
umſehen“. 

Die Kirchenſektion wies auf die „vorhandene Wahrſchein— 

lichkeit hin, daß die neue Bistumseinrichtung ins Leben trete“, 

und daß deswegen „das Amſehen um ein Organ zur Erwirkung 

der geiſtlichen Jurisdiktion nicht mehr angemeſſen ſei““'. Das 

Vikariat erwiderte am 10. Mai 1826, daß es ſich an den Exe— 

kutor der päpſtlichen Bulle Provida solersque, Biſchof Keller, 
gewandt habe, von dem die älteren Räte auch die Zurisdiktion 

für den Regensburger Anteil erhalten hätten . 

Im Jahre 1827 kam endlich die lang erſehnte kirchliche 

Neuordnung zur Ausführung. Nachdem die Verhandlungen 

mit Rom zum Abſchluß gekommen waren, legte der Papſt die 
Ergebniſſe in der Ergänzungsbulle Ad dominici gregis 

custodiam vom 11. April 1827 feſt, und am 21. Mai präkoniſierte 

er den erſten Erzbiſchof von Freiburg. Die Regierung ver— 

öffentlichte am 16. Oktober die beiden Bullen. Am folgenden 
Tage überſchickte die Kirchenſektion dem Bruchſaler Vikariat 

eine gedruckte Publikation des Biſchofs Keller, in der er als 

Exekutor der Bulle Provida solersque mitteilte, datz am Sonn⸗ 
tag den 21. Oktober der neue Erzbiſchof konſekriert und inthroni— 

ss Schreiben vom 25. Febr. 1826. Kath. OStR. Akten a. a. O. 
8 PVP. 29. März 1826. 

9o Schreiben vom 15. April 1826. 
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ſiert werde; daß von dieſem Tage an die Jurisdiktion auf das 

Erzbistum Freiburg übergehe und die Vikariate zu Bruchſal 

und Konſtanz aufgehoben werden. Zugleich ſprach die Kirchen— 
ſektion dem Bruchſaler Vikariat ihre Anerkennung aus. Letz— 

teres ließ die Publikation ſofort den Stadtpfarreien und Deka— 
naten zur Bekanntgabe zugehen und ordnete an, daß von nun 

an der Erzbiſchof im Kanon zu nennen ſei, bei dem jeder Geiſt— 
liche die Erneuerung ſeiner Approbation nachzuſuchen habe. 

Beim Vikariat würden von jetzt an keine Eingaben mehr an— 
genommen. Der Schlußſatz lautete: „Das Ordinariat Bruchſal 

ſchließt hiermit ſeine Geſchäſtsverbindung mit dem Diözeſan— 

klerus, nachdem dasſelbe ſeine beſten Wünſche mit der Ver— 
ſicherung beteuert, daß man das achtungsvolle Andenken an die 

vielen würdigen Männer, die man kennen und ſchätzen gelernt 

hat, ſtets bewahren würde.“ 

Am Samstag den 20. Oktober hielt das Vikariat nochmals 

Sitzung, an der ſämtliche Mitglieder teilnahmen. Aus ihr 

gingen zwei Schreiben hervor, eines der Begrüßung an den 

Erzbiſchof und eines zum Abſchied an die Kirchenſektion. Jenes 
an den Erzbiſchof lautete: 

„Hochwürdigſter Erzbiſchof, gnädiger Herr! Da wir die 

vom Großberzogl. Miniſterium uns zugekommene Vollziehung 
der päpſtlichen Bulle Provida solersque an die Dekanate zur 

Publikation ausgeſendet haben und nun unſere Jurisdiktion auf— 

hört, ſo ſchließen wir unſere bisherige Geſchäftsführung, eilen 

Ew. Erzbiſchöflichen Gnaden unſere Devotion zu bezeugen und 
unſere beſten Wünſche für lange und beglückte Regierung des 

neuen Sprengels darzubringen. Möge der Himmel Hochdero 

oberhirtenamtliche Sorgen ſegnen. Sobald die Fertigung unſe⸗ 
rer am 17. und 18. hujus und dem heutigen gefaßten Reſo⸗ 

lutionen abgegangen ſind, werden wir die Kanzlei und Regi— 

ſtratur unter Schloß und Verantwortlichkeit unſeres Sekretärs 

und des Regiſtrators legen, bis Hochdieſelben über die noch 
unerledigten Referate, einlaufenden Exhibita und die Akten ꝛc. 

nähere Beſtimmungen werden gegeben haben. Indem wir noch 

beifügen, daß wir die inzwiſchen etwa exſpirierende Jurisdiktion 

92 VP. 18. Okt. 1827.
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der Pfarrgeiſtlichkeit vorſorglich bis zur anderweiten erzbiſchöf— 
lichen Verfügung zu prorogieren nötig erachtet haben, dann daß 
das Direktorium pro 1828 bereits in der Druckerei iſt, haben 
wir die Ehre, uns Hochdero gnädigem Wohlwollen gehorſamſt 

zu empfehlen“.“ 

An die Kirchenſektion ſchrieb das Vikariat: 
„Wir wiſſen den Wert des in Ihrem oben gedachten Er— 

laß ausgeſprochenen Zeugniſſes ganz zu ſchätzen; nicht minder 

fühlen wir den Wert des Zeugniſſes, das unſer Pflichtgefühl 
und Gewiſſen uns gibt. Durch lange und nicht ſehr einladende 

Amtsführung iſt uns dieſer Teil der katholiſchen Landeskirche 
teuer geworden. In dieſem recht lebhaften Intereſſe wünſchen 

wir nicht nur, daß dieſe anſehnliche Kirche von nun an herrlich 

gedeihen möge, wozu Sie ſo vieles beitragen können, ſondern 

wir erlauben uns auch die Bitte um Ihre ſtete und ernſtliche 
Mitwirkung.“ 

Sekretär Heller und Regiſtrator Hepp wurden beauftragt, 
ſämtlichen Mitgliedern „der Ballei“ die Schlüſſel abzufordern 

und zu verwahren“. 

Damit kündigte das Vikariat ſeine Tätigkeit im apoſtoliſchen 

Auftrag. Eine neue, im Auſtrag des Erzbiſchofs von Freiburg, 

ſchloß ſich an, wenn auch nur von ganz kurzer Dauer. Bern— 

hard Boll ſchrieb am 24. Oktober, daß er am 21. Oktober den 

Erzbiſchöfl. Stuhl in Freiburg beſtiegen habe und das Vikariat 

in Bruchſal ermächtige, die Verwaltung des Bistums unter 
gewiſſen Beſchränkungen bis zum 25. November fortzuſetzen und 

den Geiſtlichen hievon ſofort Kenntnis zu geben. Drei Tage 

ſpäter ließ das Vikariat dieſe Bekanntmachung ergehen“s, und 
am 29. Oktober verſammelte es ſich wieder zur Sitzung, an der 

abermals alle Mitglieder teilnahmen. Die Kirchenſektion aner— 

kannte die Verlängerung ſeiner Tätigkeit nicht, ſie hielt es für 
aufgelöſt und lehnte weitere Kommunikata ab »“. 

An den Erzbiſchof kamen Geſuche um Dispens vom Ehe— 

hindernis der Schwägerſchaft im erſten Grad. Da er die er— 
forderliche Dispensgewalt nicht beſaß, ſchickte Dr. Hug die Ge— 

ſuche hierher. Das Vikariat hatte bisher in ſolchen Fällen „bei 

os VSP. 20. Okt. 1827. VP. 20. Okt. 1827. 
95 VP. 29. Okt. 1827. 96 VP. 14. Nov. 1827. 

 



Das Biſchöfl. Vikariat in Bruchſal von 1802 bis 1827 237 

hinlänglichen Motiven“ dispenſiert „ex praesumta autoritate 

apostolica“, weil es „keinen Geſchäftsträger in Rom hatte und 

auf fünfmaliges Anhalten in Karlsruhe bei Großherzoglichem 
Miniſterium keine Antwort kam, ohne Staatsgenehmigung mit 

Rom aber nicht korreſpondieren dürfe“. Jetzt war es in Ver— 

legenheit, es konnte nicht denken, daß der apoſtoliſche Stuhl auf 
den alten Beſchränkungen der Quinquenalien in unſerer Zeit 

und in einem Land, deſſen Fürſt nicht zu unſerer Kirche gehört, 
beharren würde, da den letzten Fürſtbiſchöfen für das badiſche 

Land viel ausgedehntere Fakultäten erteilt waren und das 

Vikariat durch jenes zu Aſchaffenburg wußte, daß der Umſtand, 

Antertanen eines proteſtantiſchen Fürſten zu ſein, in Rom bei 

Ehedispenſen weite Berückſichtigung erhalte. Es glaubte, daß 

den ſonſt ſchon genug geplagten Diözeſanen der nähere und 
minder koſtſpielige Weg, bei ihrem Biſchof Hilfe zu erhalten, 
ohne Angerechtigkeit nicht abgeſchnitten werden könnte; auch wür— 

den ſie den Staatsſchutz erhaltenn»'. Mit dieſen Bemerkungen 

bat das Vikariat den Erzbiſchof um Weiſung, der es unterm 
12. November bevollmächtigte, bis zur Beeendigung der Ver— 

handlungen mit Rom ex praesumta autoritate wie bisher zu 

dispenſieren“. 

Am Schluß der vollzähligen Sitzung vom 24. November 

ſchrieb das Vikariat an den Erzbiſchof: „Mit heutiger Sitzung 

ſchließen wir die Verwaltung der Diözeſanregierung.“ Dem 

Schreiben legte es ein Verzeichnis der unerledigten Sachen bei 

und es beauftragte den Regiſtrator, die Akten dieſer Gegen— 

ſtände in 8—10 Tagen durch den Packwagen nach und nach 
nach Freiburg zu ſenden. Der Kirchenſektion machte es die 
Mitteilung, daß an dieſem Tage (24. Nov.) die kirchliche Re⸗ 

gierung geſchloſſen werde“. 

Bezüglich des Rechtsverhältniſſes der nun frei gewordenen 

Vikariatsräume fand ſich nachträglich in den Akten ein beach— 

tenswerter Aufſchluß. Als Fürſtbiſchof Auguſt von Limburg⸗ 

Stirum ſie im Jahr 1780 dem Vikariat einräumte, gehörten ſie 

dem Landhoſpital, das er 1773 nach Altenbürg verlegt und er— 

7 VSh. 7. Nov. 1827. 
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weitert hatte. Dies war eine Anſtalt für arme, erwerbs— 
unfähige Untertanen, alſo ein Armenhaus für das hochſtiftiſche 

Land. Die Gebäulichkeiten in Altenbürg, ein Teil des von 
Fürſtbiſchof von Schönborn begründeten großen Ökonomiehofes, 
gehörten dem Arar des Hochſtiftes, das von der Stiftung des 

Landhoſpitals eine Entſchädigung nicht erhielt, weil die der 

Stiftung gehörenden Räume in Bruchſal Zwecken des Vikariates 
dienten, für die das Arar aufzukommen hatte. 

Das Landhoſpital Altenbürg, wo im Jahre 1814 die Ge— 

meinde Dettenheim angeſiedelt und Karlsdorf genannt wurde, 

beſtand bis zum Jahre 1817. Damals beherbergte es nur noch 
6 Inſaſſen. Nun wurde es aus verſchiedenen Gründen auf— 

gelöſt und ſeine bisherigen Bewohner im Krankenſpital in 

Bruchſal und zum Teil bei Privaten untergebracht. Bei dieſem 
Anlaß wurden auch die vom Eigentum geforderten Rückſichten 

zur Geltung gebracht, das Gebäude in Karlsdorf dem Urar 
wieder zur Verfügung geſtellt, wogegen man von letzterem für 

die vom Vikariat benützten Räume eine Miete verlangte zu 

Gunſten des Landhoſpitalfondes. Auf Weiſung der Skonomie— 
kommiſſion im Miniſterium des Innern, weiter gegeben durch 

das Direktorium des Pfinz- und Enzkreiſes, traten am 21. De— 

zember 1817 in der Vikariatskanzlei Domänenverwalter Sold, 

Baumeiſter Schwarz und Stiftungsverwalter Bauer in Bruch— 
ſal zu einer Sitzung zuſammen. Sie ſollten über den Betrag 

der Miete beraten und Vorſchlag an die höhere Behörde 

machen. Zunächſt beſichtigten ſie die vom Vikariat benützten 
Räume. Es waren folgende: 

a) im oberen Stock.: 
1. das Parteizimmer mit einem Fenſter und einem Ofen, 

2. das Sekretariatszimmer, ebenfalls mit einem Fenſter 

und einem Ofen, 
3. das Regiſtraturzimmer mit einem Fenſter, aber ohne 

Ofen, 

4. das Sitzungszimmer mit 4 Fenſtern und einem Ofen, 

nämlich das Eckzimmer zur Hälfte nach der „Reſidenz— 

ſtraße“ und zur Hälfte nach der Kaſernenſtraße, 
5. das Arbeitszimmer des Regiſtrators mit 2 Fenſtern und 

einem Ofen gegen die „Kaſernenſtraße“,
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6. das Kanzleizimmer mit 3 Fenſtern und einem Ofen 

gegen den Schulhof; 
b) im unteren Stockwerk befand ſich das Regiſtraturgewölbe 

mit 3 Fenſtern gegen den Schulhof, aber ohne Ofen. 

Die Kommiſſion hielt eine Jahresmiete von 120 Gulden 

für dieſe Räͤume für angemeſſen, die ab 1. November 1817 das 

„höchſte Ararium“ oder die Generalſtaatskaſſe an den Land— 

hoſpitalfond zahlen ſollte. Dieſer Vorſchlag durchlief nun die 
vorgeſetzten Behörden und wurde am 29. Mai 1818 vom 

Finanzminiſterium genehmigt n. 

Dieſer Vorgang brachte die durch die Säkulariſation 

(Reichsdeputationshauptſchluß) geſchaffene Rechtslage, daß das 
ſäkulariſierte Arar des Hochſtiftes für die benötigten Räume des 

Vikariats aufzukommen hat, zum klaren Ausdruck, die anſtands— 

los von den badiſchen Staatsbehörden anerkannt wurde. 

§ 3. Die Sälulariſation. 

Wenn auch die alte Diözeſe Speier nicht zu den großen 

Sprengeln in Deutſchland gehörte, ſo beſaß ſie doch eine 

Fundation, die außerordentliche Werte barg. Dies dankte ſie 

beſonders den Saliern, die in ihr ihre Heimat hatten und ihre 

Kathedrale zu ihrer Grabesſtätte beſtimmten. Das Hochſtift 
Speier, wiederholt von entſetzlichen Verwüſtungen heimgeſucht, 

erholte ſich immer wieder. Die höchſte Blüte erlebte es im 

18. Jahrhundert, deren Künderin das herrliche Schloß in Bruch— 

ſal iſt. „Die Einkünfte des Biſchofs belaufen ſich auf jährlich 
380 600 fl, 20 000 braucht der Biſchof für ſich ſelbſt, den Reſt 

für die Bedürfniſſe des Hofes und den täglichen Aufwand.“ 

So erzählt uns der römiſche Prälat Garampi, der im Auguſt 

1762 acht Tage auf Beſuch beim Fürſtbiſchof in Bruchſal weilte 

und für die Verhältniſſe des Hofes großes Intereſſe an den 

Tag legte. Anter dem Aufwand für den Hof iſt auch die Be— 

ſoldung ſämtlicher Beamten zu verſtehen, die „Diener“ des 

oo Kathol. OStR., Akten, die Auflöſung des Altenbürger Land— 

hoſpitals, 1812/50. 

100 Römiſche Prälaten am deutſchen Rhein, Neujahrsblätter N. F. 
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Regenten waren. Den Reichtum des Landes machten links des 
Rheines beſonders die Reben und rechts des Rheines die 

großen Wälder aus. Im Jahre 1792 ging der linksrheiniſche 

Teil infolge der franzöſiſchen Revolution verloren. Das Ein— 

kommen des Landes ſank und wurde noch von der Reichsdepu— 

tation 1802 auf 150 000 fl. eingeſchätzt. 
Der Friede von Lüneville ſanktionierte nicht nur den 

politiſchen und kirchlichen Verluſt des linken Rheinufers, ſon— 

dern er führte auch zur Säkulariſation der geiſtlichen Fürſten— 

tümer (Hochſtifte), Stifte und Klöſter in Deutſchland, da er be— 

ſtimmte, daß die durch Verluſte auf der linken Rheinſeite 

geſchädigten Erbfürſten vom Reich Erſatz erhalten ſollten. Am 

7. März 1801 trat der Reichstag zu Regensburg dieſem Frieden 

bei, zu deſſen Durchführung er am 2. Oktober 1801 eine außer— 

ordentliche Deputation (Kommiſſion) von acht Reichsſtänden 

ernannte. Dieſe Reichsdeputation trat am 24. Auguſt 1802 im 

Rathaus zu Regensburg zur erſten Sitzung zuſammen. Schon 
am 8. September entſchied die Majorität, daß ſie den von 

Frankreich entworfenen Verteilungsplan mit dem Prinzip zur 

Anwendung bringe, daß nicht nur Erſatz zu leiſten ſei, ſondern 
daß die Aufteilung der ſäkulariſierten Reichsſtände des ſog. 

Gleichgewichts wegen erfolgen ſoll x. Demgemäß fiel das 

rechtsrheiniſche Hochſtift Speier an Baden. Es war groß 

genug, daß die neue Reichsverfaſſung es zum „Fürſtentum 

Bruchſal“ erhob, das in der Aufrufordnung im Reichstag an 

die 19. Stelle geſetzt wurde und dem zum Kurfürſten erhobenen 
Markgrafen von Baden eine Virilſtimme im Reichstag ein— 
trug . Das der Säkulariſation in Bruchſal anheimgefallene 

Vermögen umfaßte nicht nur das rechtsrheiniſche Hochſtift, ſon— 

dern auch das Speierer Domkapitel, das Ritterſtift Odenheim 
in Bruchſal, die drei Speierer Kollegiatſtifte St. German, Aller— 

heiligen und St. Quido und die Kommende des Johanniter— 
ordens à2. Am 24. November 1802 erſchien der badiſche Be⸗ 

10 Gaſpari, Der Deputationsrezeß (Hamburg 1803) 2 Bde. 

102 § 32 des Reichsdeputationshauptſchluſſes (RDSS.). 

103 Nach Heuniſch, Tabellariſche überſicht der Erwerbungen des 

Großh. Hauſes Baden unter Zugrundelegung amtlicher Quellen umfaßte das 

FürſtentuÜm Bruchſal, ohne das Ritterſtift, 11,97 Quadratmeilen mit
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vollmächtigte, Geh. Referendar Herzog, bei der fürſtbiſchöf— 

lichen Regierung in Bruchſal und nahm im Auftrag des Mark— 
grafen von Baden Beſitz von den hochſtiftiſchen Landen und 
zugleich von den Gütern der übrigen Stifte, die ihren Sitz in 

Bruchſal hatten. Am 29. und 30. November wurden die Be— 

amten auf ihren neuen Landesherrn verpflichtet, und mit dem 

1. Dezember 1802 begann die badiſche Verwaltung““. 

Dieſes Ländchen hatte in den Kriegen, die der franzöſiſchen 

Revolution folgten, ſchwer zu leiden. Wiederholt war es 

Kriegsſchauplatz und jahrelang von den Franzoſen beſetzt, die 

die Bevölkerung in unbeſchreiblicher Weiſe drangſalierten und 
ausſaugten, namentlich 1799/1803 . Ordnung und Wohlſtand 

wurden erſchüttert. Dennoch bot das ſäkulariſierte Land beim 
Anfall an Baden hohen Wert. Ein unverdächtiger Zeuge, der 
badiſche Landeskommiſſar Herzog, der den Gbergang dirigierte, 

ſchilderte es in einem Bericht vom 12. Oktober 1802 an Karl 

Friedrich in folgender Weiſe: 

„So ſehr die Verfaſſung verloren hat, ſo dürfte doch 

dies Ländchen immer noch die Perle der neuen Beſitzungen 

ſein. Es iſt wahrhaft ſehr ſchön und fruchtbar, im all— 

gemeinen blickt Wohlſtand hervor, überall das Ausſehen 
eines eine Reihe von Jahren hindurch wohl adminiſtrierten 

Staates, noch unvertilgte Spuren der Regierungen des 

Kardinals von Schönborn und des verewigten Fürſten 

Auguſt Grafen von Stirum. Dieſem bei ſeinem Leben 
wegen ſeiner Strenge und einiger Bizarrerien von vielen 

nicht geliebten Fürſten läßt man nach ſeinem Tode erſt volle 

Gerechtigkeit widerfahren. Der Geiſt der Ordnung, der in 

ihm lebte, ſein ſchneller richtiger Blick, mit dem er Diener 

und Geſchäfte durchſchaute, ſelbſt die Strenge, mit der er 
das Selbſtgewählte ausführte, ſeine warme Liebe für das 

wahre Beſte des Landes, die noch heute beſtehenden, von 

47 539 Einwohnern. Der Wert wurde auf 37 613 810 fl. geſchätzt. Die 

Güter der Zohanniterkommende (Wieſen und Ucker) repräſentierten 

damals einen Wert von rund 95 000 fl. 

104 Vgl. Wetterer, Wilderich von Walderdorff, S. 24ff. 

105 Vgl. Wetterer, Aus Bruchſals ſchwerer Zeit (Bruchſal 

1911/12). 
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ihm reichlich dotierten nützlichen Stiftungen und Inſtitute, 
der Nachdruck, mit dem er den Anfug und die Willkür des 

Kapitels für immer in die Schranken zurückwies, das be— 

trächtliche Vermächtnis, mit dem er das Hochſtift, nicht den 

Nachfolger, bereicherte, verewigen ihn als wahren Wohl— 

täter des Landes.“ 

Das Lob des kritiſchen Landeskommiſſars hätte wohl noch 

höher geklungen, wenn er damals ſchon gewußt hätte, was er 

erſt im folgenden Jahre erfuhr, daß dieſes ſchöne Ländchen 
nicht nur ſchuldenfrei, ſondern mit einem Kapitalvermögen von 

etwa zwei Millionen Gulden an Baden kam. Beachtenswert 

iſt auch, was Herzog noch weiter zu ſagen wußte: 

„Das Volk ſcheint hier wirklich gut zu ſein. Durch alle 

Stände herrſcht eine gewiſſe äußere Wohlanſtändigkeit, das 
Militär iſt wohl gezogen und lebt in gutem Einvernehmen 

mit den Zivilſtänden. Auch an der mittleren und niederen 

Volksklaſſe bemerkt man mehr äußeres ſittliches Betragen 

als an vielen anderen Orten. Das Voll liebt ſeine Religion 
und hängt mit Intereſſe an ſeinen Pfarrherrn, welche ſowohl 

hier als auf dem Lande zum größten Teil brave und recht— 

ſchaffene Männer ſein ſollen.. Den Pfarrern in der 
Stadt und auf dem Lande ſoll es, wie mir einſichtsvolle 

Männer erwidern, zu verdanken ſein, daß ſie, nachdem ſie 

durch nachbarlichen Verkehr zur Kenntnis der Religions— 

verhältniſſe im Badiſchen gekommen ſind, den Antertanen 

von dem Vorurteile, daß für ihre Religion unter Ew. hoch— 

fürſtl. Durchlaucht milder Regierung etwas zu beſorgen ſein 

könnte, ſchon lange zurückgebracht haben. Geiſtlichkeit und 

Volk ſind hier in der Aufklärung unſtreitig um 20 Jahre 
weiter vorgerückt als in dem katholiſchen Teil höchſtdero 
alter Lande 16s.“ 

Dieſes ſchöne, wertvolle Ländchen erhielt Baden nicht ohne 

wichtige Verpflichtungen. Das von der Reichsdeputation am 
25. Februar 1803 zum „Hauptſchluß“ gebrachte, am 24. März 

vom Reich und am 27. April 1803 vom Kaiſer beſtätigte neue 

Reichsgrundgeſetz beſtimmte: Die geiſtlichen abtretenden Re⸗ 

106 Zeitſchr. f. d. Geſch. d. Oberrh., N. F. Bd. 24, S. 521 ff. 
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genten behalten „ihre perſönliche Würde mit dem davon ab— 
hängenden Rang und dem Fortgenuß ihrer perſönlichen An— 

mittelbarkeit“?v'. Die Fürſtbiſchöfe blieben alſo Reichsfürſten 

mit einer beſchränkten „Gerichtsbarkeit über ihre Dienerſchaft““s. 

Demgemäß wollte das Geſetz ihnen auch die Möglichkeit zu 
einer fürſtlichen Hofhaltung ſichern. Es erkannte ihnen „aẽĩf 

lebenslang eine ihrem Rang und Stand angemeſſene freie 

Wohnung mit Meublement und Tafelſervice und einen Sommer— 

aufenthalt“ zu , ebenſo eine angemeſſene Suſtentation, die 

nach den Verhältniſſen des ſäkulariſierten Landes zu bemeſſen 
war und im Minimum 20000 und im Maximum 60 000 fl. 

betragen ſollte. „Bei allen dieſen Beſtimmungen wird jedoch 

der Großmut der künftigen Landesherren kein Ziel geſetzt“. 

Binnen vier Wochen erwarte die Reichsdeputation von den 
neuen weltlichen Regenten „eine verläſſige Anzeige, wie hier— 

nach die Regulierung zur Zufriedenheit der abtretenden Re— 

genten wirklich geſchehen ſei“, damit ſie,f wenn „bei Anwendung 

obiger Regeln ein Anſtand ſich noch äußern ſollte, darüber er— 
kennen möge“ n0. 

Gemäß dieſen Beſtimmungen oblag es nun dem Mark— 

grafen von Baden, mit Wilderich ein Abkommen zu treffen. 

Im März 1803 begannen in Waghäuſel, wohin Wilderich ſich 
zurückzog, die Verhandlungen, die am 22. März 1803 zu einem 
Vertrag führten. Darin wurde dem Fürſtbiſchof zugeſichert: 
eine Jahrespenſion von 44 000 fl., zahlbar ab 1. Dezember 1802 

in Monatsraten, 24 Pferde mit verſchiedenen Reiſewagen, 

Leinwand und Einrichtungen für 24 Perſonen, Kapitalien im 

Geſamtbetrag von 72 000 fl., zum lebenslänglichen Gebrauch 
das Schloß Waghäuſel mit den Nebengebäuden und den dazu 
gehörigen Gärten. Zum Winteraufenthalt ſollten ihm im Schloß 

zu Bruchſal die Zimmer dienen, die er und ſeine Dienerſchaft 

bis dahin bewohnt hatten. Von den vorhandenen Pektoralien, 
Pretioſen und dem Silbergeſchirr konnte der Biſchof nach Be⸗ 
lieben zu einem billigen Preis zu eigen kaufen. Zum Schluß 

äußerte Wilderich den Wunſch, der Markgraf möchte „die Er— 

  

10 § 48 RDDSS. 10s § 49 ROSS. 
106 § 50 ROSS. 110 § 51 RDSS. 
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haltung des Religionszuſtandes und deſſen Beſchützung gegen 
alle unbefugten Eingriffe und Beſchwerniſſe landesherrlich ver— 

ſichern“, worauf badiſcherſeits erwidert wurde, der Markgraf 

ſei dieſem Wunſch „den vorliegenden Reichsdeputations— 
beſchlüſſen und ſeinen bekannten gerechten und billigen Ge— 

ſinnungen gemäß durch die öffentlich erlaſſenen Religionsedikte 

bereits zuvorgekommen“ u. Wilderich ſchlug ſein dauerndes Heim 

im Schlößchen zu Waghäuſel auf. Edle Rückſichtnahme auf die 

Markgräfin Amalie, der Witwe des in Schweden verunglückten 
Erbfürſten, die ihren Wohnſitz im Bruchſaler Schloß angewieſen 

erhielt, ließ ihn nur ſelten von dem Wohnrecht daſelbſt Gebrauch 

machen. Die Waghäusler Kapuzinerkirche benützte er gelegent— 

lich zu Pontifikalien, ſo am 19. Dezember 1801 zur Prieſter— 
weihe und im Frühjahr 1803 zur Spendung der heiligen 

Firmung. Die Stille der Waldidylle des Ortes übertrug ſich 

immer mehr auf den Hof des entthronten Fürſten. Dienerſchaft 

und Marſtall verminderten ſich, ſo daß drei Kühe den Bedarf 

an Milch deckten. Mit dieſer Ruhe ſtand jedoch die Qualität 

der dem Biſchof obliegenden Arbeit oft nicht im Einklang. 

Trotz des Vertrages gab es in der Folge vielerlei Anſtände, 
namentlich wegen der Bezüge und der rechtlichen Anſprüche. 

Infolge von Verluſten an den in Wien angelegten Kapitalien 

wurde die Jahresquote ab 1. März 1804 auf 38 000 fl. herab⸗ 

geſetzt 1. 

Schwerere Stunden bereitete dem gottesfürchtigen Ober— 

hirten der Kampf um die kirchlichen Rechte, die ihm das rück— 

ſichtsloſe Staatskirchentum entriß. Dieſes gewalttätige Syſtem 
zeitigte gerade in Bruchſal Auswüchſe, wie wohl in keiner 

Stadt Badens. Es führte, trotz aller feierlicher Verſicherungen, 

zu dem unerhörten Verſuch, in die alte Stiftskirche, das in— 

mitten der katholiſchen Stadt gelegene Gotteshaus, deren 

geſchichtliches Wahrzeichen es iſt, das Simultaneum einzu— 
führen, einen Verſuch, der nur an dem Umſtand ſcheiterte, daß 

man proteſtantiſcherſeits das Bauwerk bei Beſichtigung für ihren 

Zweck nicht für geeignet fand **. Dagegen entging die epiſkopale 

111 Wetterer, Wilderich, der letzte Fürſtbiſchof von Speier, S. 37. 

112 Bgl. ebenda S. 56. 

113 Die Markgräfin erklärte, daß ſie nie in die Stadtkirche gehen würde.
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Schloßkirche dieſem Schickſal nicht. Wilderich wehrte dem Anrecht 

mit ergreifender Feſtigkeit, aber ſeine Worte fanden in Karls— 

ruhe kein Gehör. Er erklärte, der Gewalt habe er nichts als 

Geduld entgegenzuſetzen. „Sollte nun demnächſt meine Be— 

harrlichkeit mir auch noch ferner neue Kränkungen zuziehen, ſo 

muß ich mich mit der Hoffnung tröſten, daß bei meinen ſchon ſo 

weit vorgerückten Jahren alles von kurzer Dauer ſein wird, 

und daß ich in einer beſſeren Welt die Vergeltung für alle in 
dieſer vergänglichen erlittenen Bedrückungen von dem zu er— 

warten habe, der uns alle dereinſt ſicher und gerecht richten 

wird 14.“ 

Beſonders bitter mochte Wilderich es empfinden, daß der 
Prieſter, der das volle Vertrauen ſeines Vorgängers und auch 

das ſeinige jahrelang beſaß, ſich bewegen ließ, in den Dienſt des 

badiſchen Staatskirchentums zu treten. Rothenſee, der Privat— 

ſekretär zweier Fürſtbiſchöfe, verließ auf 1. Juni 1803 ſeinen 

Oberhirten, um in der katholiſchen Kirchenkommiſſion jenen 
Männern Handlangerdienſt zu leiſten, die der katholiſchen Kirche 

in Baden unberechenbaren Schaden und ihrem Oberhirten in 

Bruchſal großes Leid bereiteten. Einen Teil der Stelle 
Rothenſees übernahm der Offizial und Vikariatsdirektor Riſter, 

der allwöchentlich mit der Hofkutſche nach Waghäuſel kam, um 

dem Biſchof Vortrag zu halten, die Protokolle des Vikariats 

vorzulegen und die oberhirtlichen Entſchließungen entgegen— 
zunehmen. Zum Privatſekretär nahm Wilderich den ſäkulari— 

ſierten Ordensprieſter Peter Proſt in Dienſten, der ihm bis 

zum Tode die aufrichtigſte Treue wahrte 115. 

114 G.-L.-A. Akten, Bruchal Stadt 415. 

115 Peter Proſt, Prämonſtratenſerpater, in der franzöſiſchen Revo— 

lution aus der Abtei Wodgaſen vertrieben, kam 1798 nach Bruchſal und 

erhielt die Approbation zur Aushilfe in der Seelſorge. Da eine Stelle 

nicht ſofort frei war, geſtattete ihm der Fürſtbiſchof den freien Tiſch mit 

den Oberoffizianten. Dann leiſtete er einige Jahre Aushilfe in St. Leon 

und Ketſch. Im Jahre 1802 ſtellenlos geworden, faßte er den Entſchluß, 

in die heimatliche Diözeſe Trier zurückzukehren. Da dies noch von der 

Erlaubnis des erſten Konſuls in Frankreich abhing, bat er Fürſtbiſchof 

Wilderich, ihm unterdeſſen wieder den Oberoffiziantentiſch zu geſtatten, 

oder auf eine andere Art auf ſeinen geringen Anterhalt bedacht zu ſein. 

Der Biſchof kannte das „untadelhafte Betragen“ Proſt's und ſeine Dienſte,
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Die ſchweren Schläge eines ungewöhnlich harten Schick— 
ſals gingen an Wilderich, der nicht die robuſte Stärke ſeines 

Vorgängers beſaß, nicht ohne Schädigung ſeiner Geſundheit 

vorüber. Bald fing er an, zu kränkeln, ſo daß er 1807 von 
der Staatsbehörde die Beſtellung eines Weihbiſchofes ver— 

langte. Von Karlsruhe aus legte man ihm nahe, „ſich noch 

einige Zeit zu gedulden“, da man „die demnächſtige Ankunft des 

päpſtlichen Nuntius Grafen de la Genga zur Abſchließung eines 

Konkordates“ erwarte, worauf Wilderich nicht weiter auf ſeinem 

Verlangen beſtand. Die volle Geſundheit erlangte er nicht 
wieder. Als er 1810 vor Oſtern ſich nach Bruchſal begab, 

um am Gründonnerstag wie gewöhnlich in der Hofkirche die 

Weihe der heiligen Sle vorzunehmen, ahnte er, daß er Wag— 

häuſel nicht wieder ſehen werde. Schon am 6. April erkannte 

man, daß er die beabſichtigte Funktion nicht werde vollziehen 

können, weswegen man nach Offenburg ſchickte, wo der Fürſt— 
biſchof von Baſel, Frhr. von Neveu, die heiligen Sle weihte. 

Am Morgen des Karſamstags, den 21. April, da man eben in 

den katholiſchen Kirchen das Oſter-Alleluja zu ſingen begann, 
hauchte Wilderich, der eben das 71. Lebensjahr vollendet hatte, 

im Schloſſe zu Bruchſal ſanft ſeine edle Seele aus, nachdem er 

am Tage zuvor durch Empfang der Gnadenmittel ſich auf den 
Tod vorbereitet hatte. Am Donnerstag den 26. April, abends 

547 Uhr verſammelten ſich im Trauerſaal des Schloſſes, wo die 

Leiche im fürſtlichen Schmuck aufgebahrt lag, der Kanzler und 

Vizekanzler des Oberhofgerichts, der Oberamtmann mit den 

Beamten und penſionierten Räten, Stadtſchreiber, Oberbürger— 

meiſter, Magiſtrat und ſtädtiſcher Ausſchuß und das geſamte 

Offizierkorps; der Klerus kam im Zuge mit brennenden Kerzen 

aus der Schloßkirche, Offizial Riſter hielt die „Trauerſtand— 

rede“ ne, worauf die Einſegnung der Leiche folgte. Dann bil— 

und da er die päpſtliche Dispens erhalten hatte, erteilte ihm Wilderich den 

Tiſchtitel und wies ihn einſtweilen ins Seminar. Hier bewährte er ſich 

derart, daß ſein Oberhirte ihn 1803 zu ſeinem Hofkaplan ernannte, dem 

er bis zu deſſen Tode in Treue diente. Aber 81 Jahre alt ſtarb Peter 

Proſt in Bruchſal am 27. März 1827. 

116 Abgedruckt im Bruchſaler Bote Nr. 89 1910 zum 100jährigen 

Gedächtnistag. G.⸗L.⸗A. Akten Bruchſal, Gen. Ableben des Fürſtbiſchofs 

Wilderich.
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dete ſich der Trauerzug, der unter dem Geläute aller Glocken 

der Bruchſaler Kirchen ſich durch die mit Pechfackeln beleuchtete 

Stadt bewegte. Vor dem Rathauſe ſtanden das Bürgermilitär 

mit Fahne und Trauermuſik, gegenüber die Stadtdragoner mit 

Standarte und gedämpftem Trompetenſpiel. Nach 9 Ahr 
abends erreichte der Zug die St. Peterskirche, in deren Gruft 

man die Leiche brachte, die am folgenden Tag zugemauert 

wurde. Mit Wilderich hat der letzte Fürſtbiſchof der alten Diö— 

zeſe Speier die Grabesruhe gefunden u. 

Nur 5 Jahre trug Wilderich das Zepter des geiſtlichen 

Fürſtentums, davon die halbe Zeit, von den Franzoſen vertrie— 

ben, in der Ferne. Am 10. Juni 1801 konnte er heimkehren. 

„Ohne Prunk und Pracht, ſtill und geräuſchlos“ wollte er dies 

tun. Seine treuen Antertanen bereiteten ihm jedoch ſpontan 

einen ſo herzlichen Empfang, wie er wohl ſelten einem Fürſten 

zuteil geworden ſein dürfte. 

Schon am 6. Juni 1801 erwartete man ihn. Alle Beam⸗ 

ten, Pfarrer und Schulen verſammelten ſich an der Straße von 

Eichtersheim nach Bruchſal in ununterbrochener Reihe, um ihn 

zu begrüßen. Er kam nicht. Am 9. Juni gegen Abend wurden 
in Neckarelz die Poſtpferde für ihn beſtellt. Die Stadt Waib— 

ſtadt, die auch zum Hochſtift gehörte, hatte ſchon ſeit etlichen 
Tagen dort einen Kundſchafter aufgeſtellt. Dieſer brachte nun 

ſchnell die Kunde heim, worauf eine Anzahl berittener Bürger 

Wilderich an der Grenze ſeines Landes empfingen. Freuden— 
ſchüſſe vom Berg bei Waibſtadt trugen die Kunde in die Ferne. 

Die Bewohner kamen dem Fürſten entgegen und begleiteten ihn 
jubelnd zum Marktplatz. Da die Nacht ſchon anbrach, wurde 

das Städtchen in Eile feſtlich beleuchtet. Gerührt dankte Wilde— 
rich, der ſeinen Weg nach Dühren fortſetzte. Hier hatten ſich 
einige des Bruchſaler berittenen Schützenkorps eingefunden, die 

nun mit brennenden Fackeln nach Venningen das Geleit gaben. 

Hier nahm Wilderich im Schloß kurzen Aufenthalt, während 
Eilboten die frohe Botſchaft weiter brachten. Durch Sſtringen, 

Mingolsheim, Langenbrücken, Stettfeld und Abſtadt ging die 

nächtliche Fahrt, überall huldigten die Orte, denen ſich die Nach— 

117 Wetterer, Wilderich, S. 59f.
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barn zugeſellt hatten. An der Grenze des Oberamts Kißlau 

fand ſich Pflugwirt Werle von Bruchſal, als Poſtillon bekleidet, 
mit ſeinen ſechs Pferden ein, mit denen er den fürſtlichen Wagen 

beſpannte. „Ganz langſam fuhr er einher, um den Jubel un— 

zähliger Menſchen nicht zu ſtören.“ Zwiſchen Stettfeld und 

Abſtadt entboten Oberſtſtallmeiſter von Buchenberg und Hof— 
kanzler Wolf die Huldigung der Regierung, auch Oberpoſtmeiſter 

von Müller mit den Poſtbeamten und ſechs blaſenden Poſtillo— 

nen erſchien, welch letztere nun dem Wagen voranritten, wäh— 

rend Stadtdragoner ihn zu beiden Seiten bedeckten. Morgens 

um 7 Ahr kam Wilderich „unter donnerndem Salve von der 

Waſſerburg, unter Pauken⸗ und Trompetenſchall, unter all— 

gemeinem Frohlocken und Vivatrufen“ in Bruchſal an. Im 

Schloßzhof war großer Empfang, wozu ſich eingefunden hatten: 

der hohe Adel geiſt- und weltlichen Standes, ſämtliche Beamte, 

die Welt- und Ordensgeiſtlichen, der Stadtmagiſtrat, ſämtliche 
Vorſteher der Gemeinden des Vizedomamtes, die Zudenſchaft, 

„welche durchaus in blauer Aniform gekleidet war“. In pracht— 
voller Parade ſtanden die 30 Stadtdragoner, das berittene 

Schützenkorps mit 20 angeſehenen jungen Bürgern in einer ſehr 

ſchönen grünen Aniform mit klingendem Spiel, die neu mon— 

tierte fürſtliche Garniſon, ſämtliche bewaffnete Bürgerſchaft der 

Stadt und der Orte des Vizedomamtes, die ſtudierende Jugend, 
40 Knaben in weißer und blauer Uniform, die mit Hellebarden 

paradierten, die Jugend der vier Stadtſchulen, darunter 50 

weißgekleidete Mädchen, die „unter freudigem Vivatrufen den 

Pfad ihres geliebteſten Landesvaters mit Blumen beſtreuten“. 

Mit Tränen in den Augen betrachtete Wilderich dieſe Veran— 
ſtaltung ſeiner frohen Antertanen und gab er ihnen ſein beſon— 
deres Wohlgefallen kund. Im Stiegenſaal des Schloſſes hielt 

ſodann Geheimer Rat und Vizekanzler eine „angemeſſene 

bündige Standesrede, die der Fürſt mit den gerührteſten Aus— 

drücken beantwortete“. Nach einer halben Stunde begab er ſich 
in das Gotteshaus, um in der Stille dem hl. Meßopfer beizu— 

wohnen. Eine außerordentliche Volksmenge belebte an dieſem 

Tage die Stadt, dennoch „herrſchte in derſelben die ſchönſte 

Ordnung ohne jenes ungeſtüme wilde Betragen, welches bei 

derlei Auftritten gewöhnlich ſtattfindet“. Gegen 11 Ahr ver—
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ſammelte ſich die Judenſchaft in ihrer Synagoge, wo ſie „ein 

von ihrem Rabbiner aus den Pſalmen Davids gefertigtes herz— 

liches Dankgebet mit ſchöner Muſik begleitet abſang“. 

Am Sonntag den 14. Juni beging man das Friedensfeſt. 
UAm 9 Ahr wohnte Wilderich dem feierlichen Gottesdienſt in 

der Schloßkirche mit ſeinem ganzen Hofſtaat bei. Wieder ſtand 
alles wie beim Empfang in Parade. Der Augruſtinerpater 

Gernert hielt die kraftvolle angemeſſene Kanzelrede. Anter dem 

Tedeum gab das große und kleine Geſchütz drei Salben. Nach— 
mittags kam das Volk aus Stadt und Land in den Schloßhof, 

wo ſich der Fürſt „als ein liebevoller Vater auf der Altane“ 
zeigte. Nachts 9 Ahr erſtrahlte die Stadt plötzlich in einer 

allgemeinen und unbeſchreiblich ſchönen Beleuchtung, von der 

uns eine ausführliche Beſchreibung erhalten iſt. Reiſende, die 

ſie mitanſahen, erklärten, daß ſie in den „erſten Städten Deutſch— 

lands, wie Frankfurt, Mainz, Straßburg und auch im Auslande 

noch keine ſo allgemeine, ſo ſchöne und glänzende Beleuchtung 
geſehen hätten“. Nicht nur Lichterſchein ſchmückte die Häuſer, 
ſondern auch ungezählte ſinnvolle Sprüche und Symbole. Alle 

bekundeten die Freude und das Glück der Bewohner, daß ihr 
Fürſtbiſchof wieder bei ihnen weilte us. 

Was dieſe feſtliche Veranſtaltung erzählt, dient in hohem 

Maße zur Charakteriſierung von Fürſt und Volk. Sie hat ſtatt⸗ 
gefunden nach vieljährigem Krieg, der ſo viel aufgelöſt und zerſtört 

hat. And nicht viel über ein Jahr ſpäter wurde dieſes ideale Band 

der Liebe und des Vertrauens grauſam zerſchnitten. Zwar blieb 
die auf das Geiſtliche reduzierte Zuſammengehörigkeit, das ge— 

waltſame Staatskirchentum wußte jedoch dieſes Verhältnis zu 
untergraben und auszuhöhlen, ſo daß Wilderichs Aufenthalt in 

Waghäuſel immer mehr an der dortigen Einſamkeit teilnahm. 

Auch der badiſche Landeskommiſſar, der nun nach Bruchſal 
kam, wußte von Wilderich manches zu erzählen. Er „ſei ein 

118 Druckſchrift: „Die erfreuliche Zurückkunft Sr. Hochfürſtl. Gnaden 

unſeres teuerſten Fürſten und Herrn Herrn Wilderich Fürſtbiſchofs zu 

Speier uſw. am 10. Junius 1801 nebſt einer Sammlung der Sinnbilder 

und Inſchriften, welche bei der am 14. beſagten Monates ſtattgehabten 

Beleuchtung in der Hochfürſtl. Reſidenzſtadt Bruchſal zu ſehen waren.“ 

Bruchſal, zu haben bei Hofmarſchallamtsaktuar Stahl.
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Fürſt von allgemein erkannter Herzensgüte, aber von äußerſt 

weichem Charakter“. Furchtſam und leicht verzagt, laſſe er ſich 

leicht beeinfluſſen und könne keine eigenen Entſchlüſſe faſſen w. 
Letzteres entſpricht der Wahrheit nicht. Die Akten enthalten 
Belege, daß Wilderich auch ohne Berater und ſogar im Gegen— 
ſatz zu ſolchen Entſchlüſſe faßte, die ſeine Feſtigkeit im hellſten 

Lichte zeigen. Offizial Riſter, der die ſchlichte Trauerrede auf 

den Toten hielt, die er „in Eile und in der Trauer ſeines Her— 

zens“ entwarf, aber ohne „die Züge der Schmeichelei zu ent— 

lehnen“, rühmte von ihm: 
„Die auch in der Jugend nie verleugnete Reinheit der 

Sitten, Enthaltung, ſtrenge Ordnung, die im Kreis ſeiner 

gebildeten Freunde erworbene Menſchenkenntnis, das An— 

ziehende ſeines Benehmens in dem geſellſchaftlichen Am— 
gang, ſeine Sanftmut und vorzüglich die Herzensgüte führ— 

ten Wilderich auf den Fürſtenſtuhl.“ Ihm und dem Dom— 
kapitel gereicht es zur Ehre, daß bloß die Würdigkeit bei 

ſeiner Wahl den Ausſchlag gab. Die großen Verluſte des 
Hochſtifts durch den Krieg erforderten die ſtrengſte Spar— 

ſamkeit. Mit dieſer fing er an ſich, an ſeinem Tiſch und 

denjenigen, die ihn zunächſt umgaben, an. Genügſamer und 
einfacher als Wilderich war, wird kaum ein Fürſt auf dem 

Speieriſchen Stuhl geſeſſen ſein. Die Hofhaltung verwan— 

delte ſich in eine Haushaltung, ſo kam es, daß das Hochſtift 

trotz der harten Kriegsjahre ſchuldenfrei an Baden über⸗— 

gehen konnte. Er konnte zwar den Schmerz über die Ver— 
änderung nicht in ſich verſchließen, aber er unterließ es nicht, 
zum Gehorſam gegen den neuen Regenten zu mahnen. Der 

Keim der Krankheit lag ſchon mehrere Jahre in ſeinem Kör— 
per. Man hätte dies beim erſten Anblick nicht ahnen ſollen, 

wenn man ſeine Beweglichkeit ſah. Jede anhaltende Tätig— 
keit ließ eine Ermüdung zurück, und er hatte Zeit nötig, um 

ſich zu erholen. Reinheit des Glaubens und der Sitten 

ſeiner Geiſtlichen waren der beſtändige Gegenſtand ſeiner 

Hirtenſorge. Auch er wußte das Weſentliche der Religion 
von dem Zufälligen zu unterſcheiden. Der Verbeſſerung der 

Liturgie ſtimmte er zu, doch wollte er jeden Schritt mit 

119 Zeitſchr. f. d. Geſch. d. Oberrh., N. F. Bd. 24, S. 521 ff.
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Schüchternheit abmeſſen. „Ich ſelbſt hatte in einem oder 

andern Fall mehr Nachgiebigkeit gehofſt, ich mußte aber 
doch den Mann ſchätzen, der mir ſein Gewiſſen, welches er 
nach Grundſätzen ſich gebildet hatte, entgegen hielt, denn der 
Mann, der nach ſeiner inneren Uberzeugung handelt, ver— 

dient immer mehr Achtung als derjenige, der wie ein Rohr 

von jedem Wind ſich hin und her treiben läßt. Noch vor 

ſeinem Ende wollte er einen Hirtenbrief erlaſſen, in welchem 

er dem Klerus die ſchweren Pflichten ſeines Amtes ans Herz 

legen wollte. Vergeſſen wir dabei nicht das ſchöne Beiſpiel, 

das dieſer gute Hirte durch ſeinen Tugendwandel uns hinter— 

laſſen hat. Die Mildtätigkeit gegen Arme war ein Haupt— 

zug in ſeinem Charakter. Noch in ſeinem letzten Willen hat 
er ein Vermächtnis von 4000 fl. gemacht und die Pfarrer 

der Stadt Bruchſal dadurch inſtand geſetzt, der Not der 

Armen nach ſeinem Tode zu ſteuern. Seine Beerdigung 

ſollte ohne Gepränge und Koſten in der Stille gehalten 
werden. Er wird in gutem Andenken bleiben. „Mir wird 
er ewig unvergeßlich ſein. Wenn Gott über mich verfügen 

wird, wünſche ich mit ihm vereinigt zu werden.“ 

Die Säkulariſation umfaßte in Bruchſal nicht nur das 

Hochſtift, ſondern auch das Domſtift, das Ritterſtift, die drei 

Speierer Nebenſtifte und die Johanniter Komturei. Anter dem 

Vorſitz des badiſchen Landeskommiſſärs Herzog wurden die 

Werte dieſer Stifte, ihre Einkommen nach zehnjährigen Durch— 

ſchnitten und das Kapitalvermögen genau feſtgeſtellt und dar— 

nach die Penſionen der Geiſtlichen gemäß den Beſtimmungen 
des RDSS. vereinbart. Die Geſamtſummen dieſer geiſtlichen 

Jahrespenſionen betrugen: 

beim Bruchſaler Ritterſtift. .. 29 500 fl. 

beim Domſtift.62 500 fl. 

beim Speierer Stift St. German.. 44300 fl. 

beim Speierer Stift Allerheiligen. 2600 fl. 
beim Speierer Stift St. Quide.. 300 fl. 

99 200 fl.
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Die Güter der Bruchſaler Johanniterkommende repräſen— 

tierten einen Wert von rund 95 000 fl. . 

Nach dem Ableben der Penſionäre verblieben dieſe Be— 

träge der badiſchen Staatskaſſe. 

§ 4. Einführung des Staatskirchentums. 

Das neue Reichsgrundgeſetz reihte ſich nach ſeiner Be— 

deutung an dos im Weſtfäliſchen Frieden gegebene an. Es ſchuf 

ein Novum, indem es katholiſche Bevölkerung, die bisher in 
ihren Biſchöfen zugleich ihre Landesherren verehrten, an prote— 

ſtantiſche Fürſten vergabte. Zwar garantierte es der „bis— 
herigen Religionsübung eines jeden Landes“ Schutz „gegen 

Aufhebungen und Kränkungen aller Art“ , insbeſondere jeder 

Religion den Beſitz und ungeſtörten Genuß ihres eigentümlichen 

Kirchengutes“2. Auch garantierte es den einſtweiligen Fort— 

beſtand der bisherigen Diözeſaneinrichtungen bis zu einer neuen 

rechtmäßigen Ordnung 1. Damit waren jedoch die Güter, auf 

deren Schutz die Katholiken einen natürlichen Anſpruch hatten, 
nicht erſchöpft. Die innere Verbindung des Biſchofs mit dem 

Klerus und den Gläubigen, der unmittelbare Einfluß des Ober— 

hirten auf das ſittlich-religöſe und kirchliche Leben, die ungehin— 

derte Benützung der Mittel, um dieſe Zwecke zu erreichen, ſind 

weſentliche Requiſite in der Struktur der katholiſchen Religions— 

gemeinſchaft. Dieſe Güter, bisher unter dem Schutz des Rei— 
ches, hatten in den geiſtlichen Fürſtentümern in beſonderer Weiſe 

ihre Verwirklichung gefunden, wofür gerade das Hochſtift Speier 
als Schulbeiſpiel dienen kann. Sie ließ das neue Geſetz ohne 

Schutz. Der neue Regent konnte ſeine neuen katholiſchen Anter— 
tanen bezüglich des „Kirchenweſens“ nach ſeiner proteſtantiſchen 

Auffaſſung behandeln. So kam nach der Säkulariſation die landes⸗ 

120 Wetterer, Die Säkulariſation des Ritterſtiftes Odenheim in 

Bruchſal (Weimar 1918) S. 60. 

121 § 63 RꝰDSS.: „Die bisherige Religionsübung eines jeden Landes 

ſoll gegen Aufhebung und Kränkung aller Art geſchützt ſein“. 

122 A. a. O.: „Insbeſondere ſoll jeder Religion der Beſitz und un— 

geſtörte Genuß ihres eigentümlichen Kirchengutes, auch Schulfonds, nach 

der Vorſchrift des Weſtfäliſchen Friedens ungeſlört verbleiben“. 

123 §S 62 RꝰDSS.
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herrliche Gewalt Badens in Verbindung mit dem abſoluten 
Staatskirchentum in das Fürſtentum Bruchſal. Schon lange 

regierte es in Sſterreich, und in Frankreich feierte es trotz des 

Konkordates in den organiſchen Artikeln ſeine Vollendung. 

Aber wenn auch das verwerfliche Syſtem hier und dort ſich 
glich, ſo hatte es in Baden in dem proteſtantiſchen Bekenntnis 

des Fürſten eine beſondere Note. Karl Friedrichs Auffaſſung 

iſt in der Hofratsinſtruktion von 1794 ausgeſprochen *. Sie 

rechnete es unter die wichtigen Pflichten des proteſtantiſchen 

Hofrats, die „Kirchenvogtei, das Oberaufſichts- und Kon— 

kurrenzrecht in den Kirchenſachen unſerer katholiſchen Lande“ zu 

wahren. Das „ſubſidiariſche kanoniſche Recht könne nicht die 
Norm der Staatsverhältniſſe zwiſchen geiſt- und weltlicher 
Obrigkeit unſerer katholiſchen Lande“ ſein. Reichsgrundgeſetze, 

Konkordate, Verträge und Herkommen geben hier Maß und 
Ziel, damit „keine Gewaltanmaßung (der Biſchöfe), wo ſie nicht 

im ruhigen Beſitz ſind, oder keine Form ihrer Ausübung, die 

nicht mit dem Herkommen ſtimmt, ohne unſer beſonderes Wiſſen 

und Gutheißen nachgeſehen werde“ns. Wenn auch der neue 

Zuwachs an katholiſchen Gebieten infolge der Säkulariſation 
dieſer Auffaſſung einige Schärfe nehmen ließ, grundſätzlich blieb 

ſie unverändert. 
Der neue badiſche Kurſtaat erhielt durch die als Grund— 

geſetze gedachten Organiſationsedikte'» ſeine Ordnung, bevor 

der RDHS. vom Kaiſer beſtätigt war. Sie wiederholten die 

Beſtimmungen des Reichsgeſetzes bezüglich der Religionsübung, 

des Kirchenvermögens und des Fortbeſtandes der Diözeſen und 
Karl Friedrich verſicherte, daß ſie in ſeinem Land genau befolgt 

werden ſollen. „Dieſe Regel ſchreiben wir daher allen unſern 

Dienern und Untertanen zur unabweichlichen Norm vor und 

erklären zur Sicherſtellung ihrer Anwendung ausdrücklich, daß 

in deren Gefolg niemals ein Religionsteil zu dem Mitgebrauch 

und Mitgenuß von Kirchen-, Pfarr- oder Schulgebäuden, von 

124 Vgl. Drais, Geſch. v. Baden unter Karl Friedrich (Karlsruhe 
1818) 2 Bde. 

125 A. a. O. 2 Bde. S. 358 ff. 

126 Das I. vom 4. Febr., das III. vom 11. Febr., das IV. vom 

14. Febr. 1803.
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Kirchen-, Pfarr- und Schulgütern oder Einkünften, in deren 
unbeſtrittenem Genuß ein anderer Religionsteil dermalen ſteht, 

ſich eindringen oder von jemand darein eingewieſen oder zu— 

gelaſſen werden ſoll, mithin iſt ein Simultaneum in ſolche ein— 

zuführen durchaus verboten!““.“ 

Dieſe Beſtimmungen, die Schutz verſprachen, erlitten in— 

folge des ſtaatskirchlichen Abſolutismus erhebliche Einbuße. 

Denn an dieſem hielt Karl Friedrich feſt, obgleich er ſeine Po— 

ſition hier nicht mit dem beliebten Argument des Herkommens 
ſtützen konnte und er mit ſeinen katholiſchen Antertanen, die nun 

die überwiegende Hälſte ausmachten, in einen gewiſſen Gegen— 
ſatz trat. Nur ein gewiſſes Zugeſtändnis mehr formeller Art 

gegenüber der bisherigen Praxis machte er, das darin beſtand, 
daß er ſür die Verwaltung der jura circa sacra eine beſondere 

Behörde beſtellte, die nur mit katholiſchen Beamten beſetzt 
wurde s. Es war die „katholiſche Kirchenkommiſſion, welcher 

die Verwaltung aller Staatsrechte in Kirchen- und Schulſachen, 

ſoweit ſie nach der katholiſchen Landkirchenverfaſſung dem 
landesherrlichen Amte anhängen“, im Lande Baden mit dem 

Sitz in Bruchſal anvertraut wurde *'. Sie und der Kirchenrat 

der Lutheraner in Karlsruhe und jener der Reformierten in 
Heidelberg bildeten die drei „Kirchenkollegien“ des Landes. 

Dieſe Kirchenkommiſſion war eine reine Staatsbehörde, die 

dem „geheimen Ratskollegium“ in Karlsruhe unterſtand. Durch 

Verordnung vom 9. Mai 1803 wurden die Mitglieder ernannt: 

Direktor wurde der Bruchſaler Stiftsprediger Johann Adam 

Gärtler, Geiſtliche Räte Kirchenrat Friedrich Rothenſee, Schul— 
rat Philipp Brunner und Hofkammerrat Michael Philipp 
Pfeiffer; weltliche Räte Hofrat Alois Dahmen und frequen— 
tierende Räte die Oberhofgerichtsräte von Stengel und Schmidt 

in Bruchſal; außerdem korreſpondierende Räte die Hofräte von 

Auerbach und von Haimb in Mannheim und Mallebrein und 

Stebel in Karlsruhe; Aſſeſſoren Kanzleirat Kaſpar Dühmig und 
Reviſor Stumpf, Sekretär Franz Anton Simmler, ferner zwei 

127 III. Org.⸗Edikt vom 11. Febr. 1803. Aber Religionsübung § 18. 

128 A. a. O. § 16. 

129 J. Org.⸗Edikt vom 4. Febr. 1803. ÜGber die Landesadmini— 

ſtration, § 4.
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Reviſoren und zwei Kanzliſten . Die Beſetzung des Direk— 
toriums mit dem hochangeſehenen Stiftsprediger geſchah mehr 

zur Dekoration, denn Gärtler war 72 Jahre alt und die In— 

ſtruktion beſtimmte, daß die „eigentlich weſentliche Geſchäfts— 

führung“ dem zweiten, weltlichen Präſidenten oblag, dem die 
Beratungsgegenſtände zuerſt zukamen *. Rothenſee bearbeitete 

die Kirchen-, Brunner die Schul- und Pfeiffer die Vermögens— 

ſachen. Die Beſtellung von frequentierenden und korreſpon— 

dierenden Räten ſollte die Tätigkeit der geiſtlichen Mitglieder 

der vom Staatsabſolutismus gewünſchten Kontrolle unterſtellen. 

Die Kommiſſion führte ein großes und ein kleines Siegel 1* und 

den Titel: Kurbadiſche, zur katholiſchen Kirchenkommiſſion ver— 

ordnete Direktor, Vizedirektor, auch geiſtliche und weltliche 

Räte. Für ihre Geſchäftsführung galt die beachtenswerte Be— 

ſtimmung, daß, wenn bei Verhältniſſen zwiſchen Staat und 

Kirche Meinungsverſchiedenheiten beſtehen, nicht die Mehrheit 

der Stimmen entſcheide, ſondern die Sache dem Landesherrn 

vorzulegen ſei ns. Der Amtsbereich der Kirchenkommiſſion um— 

faßte das ganze kurbadiſche Land. Ihre Anterbehörden waren 

die „Kirchenvogteien“, deren es 12 gab: Meersburg, Reichenau, 

Biberach, Ettenheim, Offenburg, Schwarzach, Raſtatt, Ett— 
lingen, Bruchſal, Odenheim, Mannheim, Heidelberg. Die Or— 

gane in jeder Kirchenvogtei waren der Kirchenvogt, „ein welt— 

licher Diener“, und der Schulviſitator, ein von der Staats— 

behörde beſtimmter Pfarrer. Ihre Zuſtändigkeit beſchränkte 

ſich jedoch auf Kirchen⸗ und Schulpolizei und Förderung der 
Sittlichkeit. Bei Sachen, die „die Ausübung einer Jurisdikton 

und die Wahrung der landesherrlichen Hoheitsrechte“ betraf, 

hatte die Kommiſſion ſich lediglich der betreffenden Amter zu 

bedienen *:. Die Amtsräume der Kirchenkommiſſion befanden 

ſich im ſog. Kanzleigebäude in Bruchſal, wo ſich die Kommiſſion 

allwöchentlich am Donnerstag zur Sitzung verſammelte. 
  

130 Vgl. Organiſation der bad. Lande, gedruckt 1803 in Mannheim. 

131 Kirchenkomm.-Ordg., Art. IX. 

132 XI. Org.⸗Edikt vom 2. Mai 1803. 

136 Kirchenkomm.⸗Ordg. § 96. 

134 VI. Org.⸗Edikt vom 9. März 1803.
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Die zahlreichen Aufgaben der Kirchenkommiſſion wurden 
in einem beſonderen Geſetz feſtgelegt, das unter dem Titel 

„Kurbadiſche Katholiſche Kirchenkommiſſionsordnung“?“ am 
31. Oktober 1803 erſchien!“ und ein Gegenſtück zu der prote— 

ſtantiſchen „Kirchenratsinſtruktion“ vom 6. Juli 1797 bildete. 

Beide Geſetze hatten Brauer zum Verfaſſer. Ausgehend vom 

Begriff des „Glaubens“, der die Mittel zur ſittlichen Kultur 

beſtimme und nicht der Autorität der Staatsgewalt unterliege, 

erklärt der Geſetzgeber einleitend, daß „keine Kirche der Indivi— 

dualiſierung ihrer ſittlichen Bildungsmittel eine Richtung geben 

dürfe, welche ſtatt die Rechtlichkeit der Handlungsweiſe der 

Staatsbürger zu vermehren und zu ſichern, ſolche untergrabe 

und vermindere, wenn ſie im Staat auf unangefochtene Duldung 

Anſpruch machen will. Aus dieſen Grundſätzen habe man eine 
aus lauter katholiſchen, und zwar ſowohl geiſtlichen als welt— 

lichen Gliedern beſtehende Kirchenkommiſſion zur Verwaltung 

der uns bei dem äußeren Influenzrechte der katholiſchen Kirche 

beſtellt und damit den „Ernſt bewährt, ſie in ihrer Sphäre nicht 

nur ungekränkt zu erhalten, ſondern auch mit unſerer landes— 

herrlichen Macht zu unterſtützen“. Hier ſpricht ſich der Geſetz— 

geber nicht nur über die Aufgaben und Ziele des Geſetzes aus, 

ſondern auch über die Begründung ſeiner darin zum Ausdruck 

kommenden ſtaatskirchlichen Auffaſſung: Er glaubt „die Recht— 
lichkeit der Handlungsweiſe der Staatsbürger“ ſchützen und 

ſichern zu ſollen vor deren Antergrabung und Verminderung 
durch die Kirche! 

Anter den Aufgaben, die der Kirchenkommiſſion in Kirchen— 

ſachen oblagen, ſtand die Ausbildung der Geiſtlichen im Vorder— 

grund. Sie hatte die Theologiekandidaten, die nach Abſolvie— 

rung des „Klaſſenunterrichts“ ſich der Philoſophie zuwenden 

wollten, über OQualifikation, Fortſchritt, Gaben, Fleißz und Ver— 

mögen zu prüfen und die Studienerlaubnis zu erteilen, wobei 

ſie darauf zu ſehen hatte, daß „die Zahl nicht unverhältnismäßig 
anwachſe“ und nur ſolche die Erlaubnis erhielten, die „keinen 
hervorſtechenden Hang zur Anſittlichkeit“ verrieten. Ganz Arme 

mutzten ſich durch Gaben, Fleiß und gutes Betragen würdig 

135 Erſchien 1804 im Druck bei Müller in Karlsruhe.
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machen. Seit 1801 war durch „ruhmwürdiges Entgegen— 

kommen“ des Kollegiatſtiftes in Baden eine Theologenſchule 

oder theologiſche Akademie mit dem dortigen Lyzeum verbunden 
und den katholiſchen Theologen des badiſchen Landes Gelegen— 

heit geboten, dort ihre philoſophiſchen und theologiſchen Stu— 

dien zu machen“. Karl Friedrich traf dieſe Einrichtung, da— 

mit die Kandidaten ſeines Landes nicht mehr nötig hatten, aus— 
ländiſche Lehranſtalten zu beſuchen, „was die ökonomiſchen 

Kräfte der meiſten überſteigt“, und wobei es hie und da an der 
nötigen Aufſicht mangelte. Nach Abſolvierung der Anſtalt in 

Baden brauchten ſie nur noch ſich die praktiſche Ausbildung in 

einem biſchöflichen Seminar anzueignen. Dem Plan des Für— 
ſten, ein Landesſeminar unter biſchöflicher Leitung ins Leben zu 

rufen, ſtanden Hinderniſſe „in Verbindung mit den ſchweren 

Zeitläuften“ im Wege. Der Markgraf wollte nach ſeiner Er— 

klärung auf dieſe Weiſe die Katholiken ſeines Landes mit Geiſt— 

lichen verſehen, „welche eine wiſſenſchaftliche und ſittliche Bil— 

dung haben, aber auch dem Eindringen der religions- und 
ſtaatsverderblichen Aberfeinerung, die das Poſitive verdrängt, 

worauf die Haltbarkeit der Grundverfaſſung aller chriſtlichen 
Kirchen ruht, ſachgemäße Schranken ziehen“ “. 

Nach der Erweiterung Badens zum Kurſtaat wurde die 

Theologenſchule in Baden nach Heidelberg verlegt und mit der 
von Karl Friedrich neu dotierten Univerſität in der Form einer 

katholiſchen Fakultät verbunden, die im Spätjahr 1804 ins 

Leben trat *s. Die katholiſchen Theologiekandidaten konnten 

136 VPgl. Hochſtuhl, Staat, Kirche und Schule in den bad.⸗bad. 
Landen unter Markgraf Karl Friedrich (1927) I. S. 174ff. 

137 Hier bekundete Karl Friedrich ſeine poſitive Richtung, die er mit 

Brauer teilte. Aus dieſem Grund lehnte er 1805 die ſchon in die Wege 

geleitete Berufung Paulus' an die Aniverſität Heidelberg ab, die dieſer 

lebhaft wünſchte. Miniſter Reitzenſtein tröſtete ihn auf die Zukunft. Im 

Sommer 1810 iſt dann die Berufung erfolgt. Vgl. Schneider, Die 

Geſchichte der Univerſität Heidelberg 1803—1813 (Heidelberg 1913). 

138 Mit den katholiſchen Hauptfächern: Kirchengeſchichte in dogmati⸗ 

tiſcher Hinſicht: Prof. Schnappinger; Moral, Paſtoral und Homiletik: 

Prof. Werk, bisher in Baden; Kirchengeſchichte in kirchenrechtlicher Hin— 

ſicht und Kirchenrecht: Prof. Kuebel; Exegeſe: Prof. Dereſer. Vgl. Kur⸗ 

bad. Regierungsblatt Nr. 36 vom 25. Sept. 1804. 
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bei Erfüllung der landesherrlichen Vorſchriften Stipendien und 

am Ende des erſten Studienjahres vor Empfang der Sub— 

diakonatsweihe vom Landesherrn den „Tafeltitel“ erhalten. Am 

Schluſſe des zweiten Studienjahres empfingen ſie die Diako— 

natsweihe, und dann hatten ſie noch ein Jahr ein Seminar zu 

beſuchen, wenn der Biſchof ſie hiervon nicht dispenſierte. 

Solche, die ſich durch Talent, Fleiß und ſittliches Verhalten aus— 

zeichneten, konnten unter Fortgenuß der Stipendien auf be— 

rühmte katholiſche Akademien verwieſen werden. Die landes— 

herrlichen Titularen waren zur „Konkurrenzprüfung“ verpflich⸗ 

tet, die ſie vor der Kirchenkommiſſion in Bruchſal abzulegen 

hatten. Dieſe ſchlug bei Stellenbeſetzung durch ſolche, die noch 

nicht bepfründet waren, dem Landesherrn die drei tüchtigſten 

vor; bei Beförderungen mußte Rückſicht auf die „beſonderen 

Eigenſchaften“ genommen werden. Die Patronatsherren waren 

gehalten, die Pfarrer aus den landesherrlichen Titularen zu 

wählen, und blieben für die Anſtellung guter „Subjekte“ dem 

Landesherrn und dem Biſchof verantwortlich. Die Präſen— 

tationsurkunden gingen zuerſt an die Kirchenkommiſſion und 
erſt, wenn dieſe ihre Zuſtimmung ausgeſprochen hatte, an den 

Biſchof zur Ausſtellung der Znveſtitururkunde oder des 

Kommendebriefes. Nach Vorweiſung dieſer Arkunde an den 

Kirchenvogt und den Schulviſitator durch den Pfarrer gingen 

die nötigen Befehle an die Ortsvorgeſetzten. Die Fortbildung 

der Geiſtlichen ſei, ſo erklärte das Geſetz, „eigentlich Sache des 

Biſchofs“, die Kirchenkommiſſion habe ſich darauf zu beſchrän— 

ken, in ſchicklicher Weiſe ſich über die Qualifikation derſelben zu 

verläſſigen. Bei ſchweren Vergehen Geiſtlicher habe die 

Kirchenkommiſſion den Betreffenden in Verwahr zu halten, bis 

das biſchöfliche Gericht ein Arteil fällt, das ihr dann mit den 

Anterſuchungsprotokollen vorzulegen ſei, worauf ſie den Vollzug 

der Strafe zu bewirken habe. Die Dienſtentſetzung durch den 

Biſchof läßt den Rekurs an den Landesherrn wegen vermeintlich 

zu harter Strafe zu. Die Kirchenkommiſſion hatte auch die 

Auſſicht über den Vollzug der im vierten Organiſationsedikt 

ausgeſprochenen Beſtimmungen bezüglich der beſchränkten Fort— 

dauer der Ordensgeiſtlichkeit. Beſonders hatte ſie über die
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Bettelorden zu wachen, daß die Grundbedingungen ihrer Exi— 

ſtenz im Staate befolgt wurden. 

Der Abſchnitt über „allgemeinen Kirchenſchutz“ beſtimmte, 

daß für das Verhältnis zwiſchen Staat und Kirche nicht das 
kanoniſche Recht maßgebend ſei, ſöndern „die deutſchen Reichs— 

grundgeſetze, Konkordate und Verträge“, auch das Herkommen, 
„ſoweit es in dieſem Stand der Dinge noch Boden findet“ “. 

Den Biſchöfen ſollte „keine Gewaltanmaßung und keine Form 

ihrer Ausübung nachgeſehen werden, deren ſie entweder nicht 

in ruhigem Beſitz ſind oder die nicht mehr auf die veränderte 

Geſtalt der Dinge ſchickliche Anwendung findet. Der Staats— 

behörde ſtand die oberſte Beurteilung deſſen zu, was die 

äußzeere Wohlfahrt der Staatsgeſellſchaft und ihrer Glieder for— 

dert. In dieſer Hinſicht unterliegt auch jede Vikariatsanord— 

nung, welche Gegenſtände dieſer Art betrifft, unſerer Mit— 

bewilligung. In der Aufſicht über den Wandel der Geiſtlichen 

konnte die Kirchenkommiſſion mahnen, aber nicht ſtrafen. Ihr 
ſtand jedoch die Aufſicht über die biſchöflichen Amtsreiſen zu. 

Firmungsreiſen waren dem Landesherrn anzuzeigen. Dem 

Vollzug biſchöflicher Zitationen mußte die Legitimation vorher— 

gehen. 

Zu den wichtigen Aufgaben der Kirchkommiſſion gehörte 

endlich die „Oberverwaltung des Kirchenvermögens“, wofür ſie 

ausführliche Inſtruktion erhielt. Ihr oblag beſonders „die 
Rechtsvertretung der kirchlichen und milden Stiftungen in und 

autzer Gericht“. 

Zu dieſen Beſtimmungen, die im weitgehenden Maße das 

Staatskirchentum feſtlegten, kam noch das diskretionäre Er⸗ 

meſſen, das den Staatsbehörden in grundlegenden Dingen zu— 
erkannt wurde. Unter dieſen Amſtänden konnten die kirchlichen 

Veränderungen, die infolge der Beſitznahme des Fürſtentums 

Bruchſal durch Baden eintraten, nicht im Wege des Friedens 

mit Fürſtbiſchof Wilderich durchgeführt werden. Daß dies 
dennoch ohne erhebliche Schwierigkeit geſchah, verdankte die 

badiſche Regierung hauptſächlich dem Umſtand, daß katholiſche 

Geiſtliche, wie der biſchöflich geiſtliche Rat Rothenſee und 

139 Bei dieſer Auffaſſung gab es kein objektives Herkommen mehr. 
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Pfarrer Brunner, und katholiſche Beamte“, die bisher im 

Dienſte des Fürſtbiſchofs ſtanden, ſich ihr rückhaltlos zur Ver— 

fügung ſtellten, und daß die politiſche und kirchliche Kataſtrophe 

den Biſchof und ſein Vikariat einer völligen Ohnmacht aus— 

lieferte. 

Die Ordnung des neuen badiſchen Kurſtaates wurde nach 
der Ratifikation des Reichsgeſetzes durch den Kaiſer *r» durch— 

geführt. Jetzt nahm Karl Friedrich die Kurwürde an, was die 

Regierung am 6. Mai 1803 dem Vikariat in Bruchſal mit— 
teilte. Dieſes hatte ſchon am 4. Mai auf die Anzeige des 

Landeskommiſſärs Herzog ein Dankfeſt mit „hohem Amt und 
Ausſetzung“ und Te Deum angeordnet. Zugleich bekundete es 

der Regierung ſeine aufrichtige Teilnahme an dieſer Begeben— 

heit und ſtattete „Seiner Durchlaucht ehrfurchtsvollen Glück— 
wunſch ab“. Dieſer ließ für die „von dem Vikariat zutag ge— 

legte Geſinnung und Wünſche“ danken und wünſchte „nur ein 

Hofkirchenfeſt, kein Kirchenfeſt im Lande“nn 2. Auf Ende Mai 

erfolte die endgültige Auflöſung der Interimsregierung in Bruch— 

ſal, die die fürſtbiſchöfliche fortgeſetzt hatte. In ihren Räumen 

richtete ſich das Oberhofgericht ein, die neue oberſte Appellations— 

inſtanz in Baden. Mit dem 1. Juni trat die neue Organiſation, 

auch die Kath. Kirchenkommiſſion, in Tätigkeit. 

Auf denſelben Tag wurde die Oberverwaltungskommiſſion 

in Bruchſal, deren Direktor Rothenſee war, aufgelöſt. Das 

Vikariat gab dem promotor fisci Molitor den Auftrag, zu 

unterſuchen, „ob durch dieſe einſeitige landesherrliche Verfügung 

die biſchöflichen Gerechtſamen nicht verletzt wurden“ **:. In 

140 Wie: Ernſt Sensburg, 1783 Hof⸗ und Regierungsrat in 

Bruchſal, 1803 Hofrat in Karlsruhe, 1807 Geh. Referendar, 1810 Staats⸗ 

rat, 1815 in den Freiherrnſtand erhoben, 1817 Direktor im Miniſterium 

des Innern, 1824 Mitglied des Staatsminiſteriums, 1 1831. Joſef Karl 

Oehl, 1803 Geh. Referendar beim Geh. Ratskollegium, 1807 Geh. Rat, 

1809 S aatsrat, 1823. Johann Anton Guignard, 1803 Hofrat in 

Mannheim, 1807 Geh. Hofrat, 1810 Direktor des Kath. Kirchendepart., 

1814 Staatsrat, 1818. Kaſpar Dühmig, 1805 Hofrat, 1810 in dem 

Kath. Kirchendepart., 1815 Geh. Referendar, 1825 Geh. Rat bei der 

Kirchenſektion, T1832. Alois Dahmen, 1810 Geh. Referendar, F 1820. 

141 Dat. Regensburg, 28. April 1803. 

142 Bgl. die VP. 143 VP. 4. Juni 1803.
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ſeinem Vortrag führte der Fiskal aus **: Vor und nach dem 

Weſtfäliſchen Frieden ſei das Recht, die frommen Stiftungen zu 
verwalten, zu den Diözeſanrechten gezählt worden, ſelbſt die 

proteſtantiſchen Landesherren haben dies Recht nur unter dem 
Titel summi episcopi an ſich gezogen. Daraus folge, daß die 

Fürſtbiſchöſfe von Speier dieſe jura circa sacra als Diözeſan— 

rechte beſeſſen und ausgeübt haben. Daß die Fürſtbiſchöfe ſo 

dachten, ergebe ſich daraus, daß faſt alle die fromme Stif— 

tungen betreffenden Verordnungen auch auf die ausgedehnt 

wurden, die in fremder Herrſchaft der Diözeſe waren. Hierin 

ſei erſt 1791 mit Baden eine Underung eingetreten. Vorher, 

noch in den 1780er Jahren, habe ſich das Ordinariat in den mit 

Baden gewechſelten Prozeßſchriften auf die Verordnungen des 

Konzils von Trient berufen und damit deren Gültigkeit und 
Anwendbarkeit in der Diözeſe und dem Hochſtift Speier be— 

hauptet. Dieſe Diözeſanrechte ſeien den Biſchöfen durch die 
neueren Veränderungen in der Reichskonſtitution nicht verloren 

gegangen. Die Oberverwaltungskommiſſion ſei daher ein geiſt— 

liches, vom Ordinarius abhängiges Kollegium, was ſich ferner 

daraus ergebe, daß ihre Geſchäfte vor 1780 ganz vom Vikariat 

und dem geiſtlichen Rat beſorgt wurden. Dieſe Kommiſſion ſei 

daher dem Vikariat koordiniert geweſen und habe mit ihm ein 

Ganzes ausgemacht, ähnlich wie jetzt der badiſche Regierungs— 

und Finanzrat im Hofrat ein Ganzes bilden. Sie habe nur die 

Verwaltung der Stiftungen beſorgt, die Dispoſition über die 

Gefälle habe dem Vikariat zugeſtanden, bei dem ſie auch, wenn 
verklagt, ihr Forum hatte, nicht bei den weltlichen Gerichten, 

und die Appellation ging an das erzbiſchöfliche Vikariat. — 
Trotz dieſer ſchlüſſigen Darlegung wollte Molitor nicht alle 

Konſequenzen ziehen. Wenigſtens einige fromme Stiftungen, 

namentlich die des Seminars, die meiſtens aus biſchöflichen 

Spenden fundiert ſei, dürften der Verwaltung des Ordinarius 
nicht entzogen werden. Demgemäß konnte die Landesherrſchaft 

die Kommiſſion nicht auflöſen; daß dies doch geſchah, ſei ein 
Eingriff und eine wirkliche Störung der Ordinariatsgerecht— 

ſamen, worüber eine Korreſpondenz zwiſchen Celſiſſimus und 
  

124 VP. 25. Juni 1803.
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Sereniſſimus gepflogen werden dürfte. Das Vikariat be— 

gnügte ſich, der Kirchenkommiſſion zu ſchreiben, daß es die 

biſchöflichen Gerechtſamen, welche bei der einſeitig geſchehenen 

Auflöſung der Oberverwaltungskommiſſion ohne Anſtand mit— 

befangen ſeien, beſtens verwahre. Dieſe Verwahrung wurde 

jedoch einer Beachtung nicht gewürdigt. Die Kirchenkommiſſion 
übertrug die Aufſicht über das Seminar Rothenſee und ge— 

nehmigte die Anſtellung eines Kiefers, ohne ſich mit dem 

Vikariat zu benehmen. Dieſes ſchlug dem Biſchof vor, wegen 

dieſer Anmaßung der Kommiſſion ein Beſchwerdeſchreiben an 

den Kurfürſten zu richten. Gleichzeitig beklagte ſich Wilderich, 

daß ihm Protokolle über die milden Stiftungen nicht mehr vor— 

gelegt wurden; es habe den Anſchein, daß man ihn von der 

Verwaltung und Dispoſition derſelben ausſchließen wolle, wor— 

über er ſich beim Markgrafen beſchweren müſſe. Bei dieſer 

Gelegenheit gab der Biſchof auch ſeiner Unzufriedenheit über 
die Anſtellung Rothenſees und Brunners bei der Kirchen— 

kommiſſion Ausdruck. 
Die Antwort aus Karlsruhe ſuchte zu beruhigen und legte 

gütliche Verhandlung nahe. Dazu bemerkte Wilderich, es ſei 
ſein „ſehnlichſter Wunſch, daß auf gütlichen Wegen allen Ver⸗ 

drießlichkeiten vorgebogen werden könnte“, und er beauftragte 
das Vikariat zu der Erklärung, „daß es zu jeder freundſchaft— 

lichen Kommunikation bereit und eigens dazu angewieſen ſei“ n. 

Die Beſchwerde wegen der Anſtellung Rothenſees und Brun— 
ners ließ der geheime Rat dieſen zugehen, worauf erſterer beim 

Vikariat hievon Mitteilung machte. Dieſes erklärte, an dieſem 

Schritt Wilderichs keinen Anteil zu haben. Die gleichzeitige 

Kontroverſe wegen der Beſetzung der Pfarreien und wegen des 

Anterhaltes des Vikariats verzögerten auch die bezüglich der 

Verwaltung des Kirchenvermögens. Endlich erklärte die 

Kirchenkommiſſion, ſie wolle die Influenz des Vikariats auf die 

Stiftungen des Seminars, des Demeritenhauſes nicht hindern, 
ſondern auf alle Art erleichtern. Die Leitung müſſe jedoch mit 

der Verwaltung übereinſtimmen. Sie ſei bereit, dem Vikariat 
jährlich einen Auszug über den Vermögensſtand vorzulegen und 
  

145 VP. 21. Sept. 1803.
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nie eine Ausgabe vorzunehmen, die nicht einen „ſtändigen 

Typus“ habe. Ghnlich ſoll es mit der Paramentenſtiftung 

gehalten werden n“. 

Die traurige Lage nötigte den Oberhirten, ſich mit dieſer 

„Influenz“ auf die drei Stiftungen mit ausſchließlich kirchlich— 

religiöſen Charakter zu beruhigen. Bezüglich der andern Stif— 

tungen fiel auch dieſe „Influenz“ weg. Es waren der Land— 

hoſpitalfonds, der Gymnaſiumsfonds, die „Armer Schul— 

meiſterfundation“, der Schweſternfonds, der Barmh. Brüder— 

hoſpitalfonds, der Waiſenfonds und der urſprünglich damit 

korreſpondierende Fonds des Korrektionshauſes. Dazu kamen 

der vom Domkapitel herrührende Alumnatsfonds und der 

bedeutende Verlaſſenſchaftsfonds des Fürſtbiſchofs Stirum. 
Abgeſehen vom Alumnatsfonds verdankten ſie alle ihren Ur— 
ſprung den Fürſtbiſchöfen, die in Bruchſal reſidiert und die ſie 

aus religiöſen Motiven in religiös⸗-ſittlichem Intereſſe ins 

Leben gerufen haben. Für die Bruchſaler „Milden Stiftungen“ 

wurde eine eigene ſtaatliche Verwaltung eingerichtet, die lange 

Jahre im ehemaligen Vikariatsgebäude untergebracht war und 

in neueſter Zeit mit dem badiſchen Domänenamt vereinigt 
wurde. 

Ein beſonderer Fonds war die ſog. badiſche Syndikats⸗ 

oder Religionsſtiftung. Maria Viktoria, die letzte Markgräfin 

von Baden-Baden, übergab ihrem Diözeſanobern, dem Fürſt— 

biſchof von Speier, ein Kapital von 25 000 fl. mit der Beſtim⸗ 
mung, eine Kommiſſion einzuſetzen, die über die Wahrung der 
Rechte des Katholizismus in Baden ein wachſames Auge haben 

und die Katholiken vor Kränkungen, wenn nötig auf dem 

Rechtsweg, unentgeltlich ſchützen ſollte. Dieſer Kommiſſion 
gehörten von Anfang an Vikariatsdirektor Schmidt und Offizial 

von Wagner an. Im Jahre 1801 war die Stiftung durch 

admaſſierte Zinſen auf 32 850 fl. angewachſen. An Beſoldung 
erhielten Weihbiſchof Schmidt 200, von Wagner 300, Hofrat 

Dahmen 100, Vikariatsaſſeſſor Brentano 50 und Rechner 

Kraus 25 fl. Als Wagner ſtarb, trat Riſter an ſeine Stelle, 

der bei Anpäßlichkeiten des Weihbiſchofs die Geſchäfte zu diri⸗ 

446 VP. 11. Febr. 1804.
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gieren hatte, ferner ernannte Wilderich Rothenſee und Hofrat 
Sensburg zu Mitgliedern, jeden mit 100 fl. Beſoldung, in der 

Erwartung: „daß, da dieſe Kommiſſion die Intereſſen der 

katholiſchen Religion in den badiſchen Landen zu beſorgen hat, 

ſie von Zeit zu Zeit zuſammentrete und die gehörigen Bera— 

tungen pflege“n. Kurz darauf wurden Hofrat Schmidt und 

Geiſtlicher Rat Jülich ebenfalls Mitglieder mit je 100 fl.“. 

Als letzterer 1805 die Stiftsdekanei in Baden erhielt, wies 
Wilderich die von ihm bezogenen 100 fl. ſeinem getreuen Offi— 

zial zu. Die Staatsbehörde geſtattete, daß dieſer Betrag 

„proviſoriſch bis zu einem Konkordat für das Vikariat ver— 

wendet werde“ . Sie glaubte alſo, auch über dieſen Fonds 

verfügen zu können, und erkannte dem Schulrat Brunner 

100 fl. als Entſchädigung für ſeine Reiſen im Jahre 1805 aus 

demſelben zu. Dieſe Verfügung gab jedoch dem Vikariat An— 

laß zu einer entſchiedenen Remonſtration. Es ſchrieb an die 

Kirchenkommiſſion: 

„Die Stiftungsurkunde ſpricht die Adminiſtration der 

Kaſſe ganz beſtimmt dem Ordinario zu, und aus dem Zweck 

der Stiftung laſſe ſich dieſe privative Adminiſtrations— 

befugnis ohne Zweifel abziehen. Durch eine jede von einer 

anderen Stelle beſtehende Anweiſung oder Verwendung 

geſchehe dieſer Stiftung Eintrag gegen die höchſte Willens— 

meinung Sr. Königl. Hoheit, höchſtwelche die Erhaltung 

ſämtlicher zur katholiſchen Religion gehörigen Stiſtungen 

nach ihren Beſtandteilen mildeſt zugeſichert haben. Celſiſſi⸗ 

mus könnten ſich dieſe alleinige Adminiſtration mit den dar⸗ 

aus notwendig fließenden Folgen nicht abſtreiten laſſen, mit⸗ 

hin ſo wenig die anderswoher geſchehene Anweiſung an— 

erkennen, als ſich die Vorlegung der Rechnungen von dem in 

der Eigenſchaft eines Verwalters der Einkünfte dieſer 

Kaſſe bloß Ihnen verpflichteten Rezeptors erſchweren laſſen. 

Hiedurch werde der hohen Landesherrſchaft das Recht der 

Oberaufſicht keineswegs beſtritten. Dieſe begrenze ſich aber 

in der Obſorge, daß die Stiftung ſelbſt unverletzt erhalten 

147 Prot. ref. eccl. 11. Febr. 1802. 

148 Prot. ref. eccl. 25. und 31. Aug. 1802. 

140 Prot. ref. eccl. 11. Dez. 1865.



Das Biſchöfl. Vikariat in Bruchſal von 1802 bis 1827 265 

werde, faßt aber keineswegs die Beſugnis in ſich, den fun— 
dationsmäßig aufgeſtellten Adminiſtrator von der Ver— 

waltung zu verdrängen und ſeiner unbewußt Gelder für 

heterogene Zwecke anzuweiſen. Hierorts wiſſe man nicht, 

daß für die Verwaltung der übrigen milden Stiftungen auf 

die Religionskaſſe Beſoldungen in vorderen Jahren an— 

gewieſen worden ſeien. Wohl hätten Mitglieder der da— 

maligen Oberverwaltungskommiſſion Gehalte daher bezo— 
gen, aber nicht in jener Eigenſchaft, ſondern als Mitglieder 

der badiſchen Religionskommiſſion, wozu ſie von biſchöflicher 

Seite ernannt waren. Die übrigen milden Stiftungen 
hatten um ſo weniger AUrſache, Beiträge von der Religions— 

kaſſe zu verlangen, je wichtiger der Vorteil ſei, der ihnen 
im Jahre 1798 von Celſiſſimo moderno durch verfügte Ver⸗ 
einigung der Wiener Agentiekaſſe, welche einen Anhang zur 

Religionskaſſe ausmachte, wo ihnen zugleich das damals 

ſchon gegen 3000 fl. angewachſene Augmentum dieſer Kaſſe 

ein ergiebiger Fonds für die Schulanſtalten aus Antrieb 

Celmi eröffnet wurde. 

Man habe ſchon mehrmal die Gründe dargelegt, aus 

welchen man glaube, daß die geiſtliche Dienerſchaſt mit dem 
nämlichen Recht wie die weltliche auf ihre fortwährende 

Salarierung Anſpruch machen könne, weil ſie zur Staats— 
wohlfahrt ebenſo wie dieſe erforderlich ſei. Wenn Celſiſſi⸗ 

mus ſich bereit gezeigt hatten, aus der Religionskaſſe hiezu 

Beiträge zu leiſten, ſo haben Sie dieſerwegen die Befreiung 
der Landesſtellen, an welche die ganze mensa episcopalis 

gekommen iſt, nicht anerkannt, noch weniger erwartet, daß 

von daher der Grund genommen werden wolle, aus der 

Ihrer alleinigen Adminiſtration anheimgegebenen Religions⸗ 

kaſſe Gelder zu anderen Staatszwecken zu erheben. Durch 
dieſe Erhebung ſei der Aberſchuß der in die Religionskaſſe 

fließenden Zinſen um 100 fl. vermindert, mithin um ſo viel 

die Abſicht Celmi, ihrem zum Teil kärglich beſoldeten 

Vikariatsperſonal daraus Anterſtützung zufließen zu laſſen, 
beſchränkt worden. Man wolle die Großzh. Kirchenkom— 

miſſion freundſchaftlich erſucht haben, dieſe wahre Lage der 

Sache zur Kenntnis des Gr. geh. Rats zu bringen, wo
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man dann von der bekannten Billigkeit dieſer hohen Stelle 

mit Zuverſicht der Verfügung entgegenſehe, daß die aus 

der Religionskaſſe entnommenen 100 fl. derſelben zurück— 

erſtattet werden und ſie in Hinkunft mit derartigen An— 

weiſungen verſchont bleibe w.“ 

Gleichzeitig ernannte Wilderich Heller und Bauer zu Mit— 

gliedern der Kommiſſion, deren jeder ab 23. Januar 1807 

100 fl. bezog, und zum Sekretär Buchenberg, der 50 fl. erhielt. 

Dieſe Ernennung hatte aber, wie der Oberhirte ausdrücklich 

erklärte, nur ſo lang Geltung, „ſolang ſie beim Vikariat an— 
geſtellt ſind, weil Celſiſſimus nur die Mitglieder Ihres Vikariats 

zur Religionskommiſſion gebrauchen könne“. 

Auf dieſe Weiſe wollte Wilderich ſein oberhirtliches Recht 

auf dieſe Stiftung ſichern und die nahe Beziehung ihres Zweckes 

mit den Aufgaben des Vikariates zum Ausdruck bringen. Jedoch 

kurz darauf kam die neue badiſche Kirchenkonſtitution, unter 

deren Einfluß er 1808 mit der Regierung ein proviſoriſches 

Abereinkommen bezüglich der Unterhaltung des Vikariats traf, 

worin er den Ertrag der Stiftung einſtweilen dem Staat über— 

ließ. Damit wurde der Wille der Stifterin nicht aufgehoben 14. 

And daß der Grund und Zweck der Stiftung nicht wegfiel, dafür 

ſorgte das gewalttätige badiſche Staatskirchentum, das dem 

Vikariat unaufhörlich den Kampf um ſeine Rechte aufzwang. 

Das Staatskirchentum beanſpruchte ferner die Beſetzung 

der Pfarreien oder das ſog. Landespatronat. In dem rechts⸗ 
rheiniſchen Teil der alten Diözeſe Speier gab es 20 Pfarreien 

freier biſchöflicher Kollatur '»' und eine (Hockenheim) mit 

150 VP. 7. Jan. 1807. 

151 Die Meinung Windelbands (Staat und kathol. Kirche in der 

Markgrafſchaft Baden [Tübingen 1912] S. 137), daß die Kommiſſion und 

damit auch die Stiftung „mit der Säkulariſation Speiers ihr Ende fand“, 

iſt daher unrichtig. 

152 Nämlich Bruchſal mit vier Pfarreien, Büchenau, Büchig, Forſt, 

Gernsbach, Hambrücken, Huttenheim, Kronau, Neudorf, Neuthard, Ober— 

grombach, Philippsburg, Rauenberg, Rot, Untergrombach, Weiher und 

Wieſental; außerdem Hockenheim mit einem Drittel, d. h. zweimal präſen⸗ 

tierte die Pfalz und im dritten Vakaturfall vergabte der Biſchof frei. 

Ferner beſaß der Fürſtbiſchof das Patronatsrecht in der Diözeſe Worms 

auf Mülhauſen bei Wiesloch, Rotenberg und Waibſtadt; für Neckar—
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einem Drittel; 20 mit geiſtlichen ** und die übrigen mit welt— 

lichen » Patronaten. Die Kirchenkommiſſion erſuchte gleich 

nach Begin ihrer Tätigkeit das Vikariat um die Mitteilung 

eines Verzeichniſſes aller Pfarreien, Benefizien, ſtändiger Kapla— 

neien und Schuldienſte im jetzigen badiſchen Territorium 

mit der Angabe, wer dieſe Stellen beſitze, wie lange und durch 

weſſen Erneuerung 5. Das Vikariat erkannte, um was es ſich 

handelte. Zunächſt erwiderte es, „die Frage wegen künftiger 

Beſetzung der Pfarreien und Schuldienſte werde noch manche 

Erörterung zwiſchen Sereniſſimus und Celſiſſimus unterliegen, 

und das Vikariat könne gar nicht denken, daß Celſiſſimo die 

Vergebung der Pfarreien und Benefizien, auch jener, die 

collationis episcopalis ſind, entzogen werden wolle, gleich wie 

man ebenfalls ganz ſicher unterſtelle, daß die Beſetzung der 

Kaplaneien!“«, welche Celſiſſimus ordinarius bisher auch außer 

dem ehemaligen Hochſtift und namentlich im altbadiſchen Terri— 

torium ruhig hergebracht und ausgeübt hat, Hochdemſelben zu 

verbleiben habe.“ Da jedoch die abverlangten Verzeichniſſe der 

Kirchenkommiſſion in anderer Hinſicht nötig ſein könnten, teilte 

ſie das Vikariat mit “. 
  

ſteinach wechſelte er mit dem Fürſtbiſchof von Worms. Frei vergabte er 

auch die Hilfsbenefizien St. Jodok in Bruchſal (Stadthoſpital), ad B. M. V. 

in Mülhauſen bei Pforzheim, ad S. Laurentium in Neuhauſen bei Pforz— 

heim und die Kaplanei in Gernsbach. Vgl. Wetterer, Das Kollationsrecht 

der ehem. Fürſtbiſchöſe von Speier, im D.-A. N. F. Bd. 15 (1914) S. 297 ff. 

153 Nämlich das Speierer Domkapitel mit neun (Bauerbach, Jöhlingen, 

Ketſch, Kuppenheim, Neibsheim, Oberöwisheim, Raſtatt, Rotenfels und 

St. Leon), das St. Germanſtift mit vier (Kirrlach, Rheinsheim, Ubſtadt 

und Zeutern), das Allerheiligenſtift mit Malſch b. Wiesloch; das Stift 

Odenheim mit drei (Odenheim, Landshauſen und Tiefenbach) und die 

Speierer Königspräbende mit zwei (Langenbrücken und Mingolsheim) 

Pfarreien. Vgl. Seſter, Das Kirchenpatronat im Großherzogtum 

Baden, in Kirchenrechtl. Abhandlungen von Alrich Stutz, 10. u. 11. Heft 

(Stuttgart 1904). 

154 VP. 22. Juni 1803. 

155 Darunter Pfalz mit 7 und das Haus Baden mit 26 Pfarreien. 

166 Gemeint ſind hier die Stellen der Hilfsprieſter, die man im 

Anterland Kaplaneien ſtatt Vikarien nannte. 

157 BP. 22. Juni 1803.
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Nach einem halben Jahr gab die Kirchenkommiſſion Ant— 
wort. Sie erklärte, „daß von ſämtlichen Pfarreien außer der 

Hofpfarrei, ſo lange Celſiſſimus lebe, die Lehnherrlichkeit dem 

Kurfürſten zuſtehe und daß alle hochfürſtlichen Patronatsrechte 

dem gewöhnlichen Reichs- und Rechtſtand gemäß als Herrlich— 
keiten oder Temporalitäten anzuſehen ſeien und daß der außer— 

ordentliche und ganz ſeltene Fall einer nach dem urſprünglichen 
Kirchenzuſtand dem Biſchof namentlich zugeſtandenen collatio— 

nis liberae ſtreng bewieſen werden müſſe“. Dieſe Auffaſſung 
verkehrte die Beſtimmungen des Kirchenrechtes gerade in das 

Gegenteil. Korrekt antwortete das Vikariat, daß es den ent— 
gegengeſetzten Standpunkt einnehme und glaube, „daß nach der 

urſprünglichen Beſchaffenheit der geiſtlichen Pfründen und den 

katholiſchen Satzungen ſolche liberae collationis ſeien, mithin 

das Patronatrecht bewieſen werden müſſe“ 1s. Bei dieſem 
Gegenſatz der Meinungen ſtockten die Verhandlungen, bis ein 

tatſächlich zu löſender Fall eintrat. 

Am 15. September 1805 ſtarb Pfarrer Ludwig Ochſen— 

becher in Hambrücken. Da die Pfarrei freier Kollatur war, 

übertrug Wilderich ſie kurz darauf dem Pfarrer Johann Adam 

Schmidle in Neudorf. Darüber führte nun die Kirchen— 

kommiſſion Beſchwerde. Anter Hinweis auf ihre Außerung vom 

7. Dezember 1803 beanſpruchte ſie das landesherrliche Patro— 
nat auf ſämtliche Pfarreien des Hochſtifts. In der Sitzung des 

Vikariats vom 9. November 1805 referierte Fiskal Molitor: 

Nach allen Kanoniſten hat der Biſchof das Recht, alle Pfarreien 
ſeiner Diözeſe zu vergeben, und wer dieſes Recht gegen den 

Biſchof in Anſpruch nehme, müſſe es beweiſen. Dieſes kano— 
niſche Recht gelte im Hochſtift in materia beneficiali; nicht ein 

Fall werde nachgewieſen werden können, wo die Fürſtbiſchöfe 

von dieſem Recht abgewichen ſind, vielmehr haben ſie es ver— 

teidigt. Auch der jetzige Biſchof könne dieſes Recht nicht auf— 

geben, zumal da es ſich nach dem Weſtfäliſchen Frieden um ein 
annexum religionis handle. Molitor hielt die Gründe für 
hinreichend, daß der Biſchof in einem Citationsprozeß ſiegen 
würde, zu einem Mandatsgeſuch reichten ſie jedoch nicht hin, 

156 VP. 7. Januar 1804.
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weil keine Beſitzhandlungen angeführt werden könnten. Auch 
die Gegenſeite könne ſolche nicht allegieren und daher nicht via 

facti vorgehen. Wenn ſie es dennoch verſuchte, ſo wäre das 

Metropolitangericht anzurufen, ne pendente lite aliquid inno- 
vetur. Würde die Kirchenkommiſſion ſich nicht an dieſes Ge— 

richt kehren, ſo wäre die Jurisdiktion des Reichsgerichts in dieſer 

Sache gegründet. Dennoch wollte der Referent dem Prozeß 
einen gütlichen Vergleich vorziehen, denn mehrere Hochſtifts— 

pfarreien ſeien zweifſelsohne früher Laienpatronates geweſen. 

Vielleicht lönnte eine Alternative in Vorſchlag gebracht werden 
oder das Recht des Biſchofs, jährlich etwa zwei Pfarrer zu 
befördern und zwei Kapläne auf Anfangspfarreien vorzu— 

ſchlagen. Die Kirchenkommiſſion rügte beſonders die Anter— 
laſſung des landesherrlichen Placetums wd. 

Das Vikariat beſchloß, die dargelegten Gründe der Kirchen— 
kommiſſion in einem nachdrücklichen Schreiben vorzulegen und 

die Geneigtheit des Biſchofs zu bekunden, dieſe und andere 

Gegenſtände gütlich beizulegen. Wenn die Kommiſſion damit 
einverſtanden ſei, wollte es einen perſönlichen Zuſammentritt 
vorſchlagen. Ferner gab es der Erwartung Ausdruck, daß die 

Kommiſſion mit dem gegen Schmidle angedrohten faktiſchen 

Vorgehen an ſich halte, da er gewiß einer Beförderung würdig 

ſei, und wenigſtens den proviſoriſchen Genuß der Pfründe ihm 

geſtatte. 

In der Sitzung vom 11. Dezember 1805 lag dem Vikariat 
die Antwort des Regimentsrates in Karlsruhe vor, der auf die 

aufgeſtellten Grundſätze bezüglich der freien biſchöflichen Kolla⸗ 

tur „in ziemlich derbem Tone“ entgegnete. Er beſtand feſt 

darauf, daß dem Landesherrn an ſämtlichen ehemals hoch— 

ſtiftiſchen Pfarreien das Patronatsrecht wenigſtens proviſoriſch 
eingeräumt werde. Anter dieſer Vorausſetzung könnte über 

einen Vergleich verhandelt werden. Molitor war der Meinung, 
man ſollte trotz allem kein Mittel unverſucht laſſen, um einen 
Vergleich zu erlangen, denn es ſei nicht ſicher, ob die Entſchei— 

dung des Reichsgerichts günſtig ausfallen würde, da die in 
Sſterreich geltenden Staatsgrundſätze dem Diözeſanrecht gar 

1 VP. 9. Nov. 1805.
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nicht günſtig ſeien. And wenn ein günſtiges Arteil erzielt würde, 

ſo würde es, wie allemal, an der Exekution fehlen, zumal da 

alle Reichsſtände dieſelben Grundſätze zu haben ſcheinen. Der 

Regierung könne man erklären, daß man wenigſtens bei einigen 

Pfarreien auf der freien Kollatur beſtehen müſſe, oder im 

äußerſten Fall doch auf dem Nominationsrecht des Biſchofs. 

Weitere Gegenſtände des Vergleichs ſollten ſein: Die nähere 

Beſtimmung der Grenzen der Celſiſſimo unwiderſprochen zu— 

ſtehenden Rechte im Seminar, der inneren Direktion, bezüglich 

der Vorſtände, Lehrer und Seminariſten, ihrer Aufnahme und 

Entlaſſung, auch des Hausgeſindes; ferner bezüglich der Mit— 

wirkung bei der Dispoſition über den Seminar-, Emeriten- und 

Paramentenfond; über Mittel und Wege, wie ſich das Vikariat 

über die Rechtgläubigkeit der Schullehrer, beſonders in der 

Pfalz, überzeugen könne, über die Gerechtſamen des Vikariats 

an den Heiligenfonden des Hochſtifts; über die Konkurrenz bei 

Anordnung der Pfarradminiſtrationen, über die Anterhaltung 

des Vikariatperſonals und über die freie Dispoſition über die 

badiſche Religionskaſſe. 
Infolge des Widerſtandes der Kirchenkommiſſion konnte 

der ernannte Pfarrer Schmidle in Hambrücken nicht aufziehen. 

Das Vikariat ſchickte den Prieſter Georg Axtmann zur Admini— 

ſtration, der ſich nicht gut hielt und bald in das Seminar zurück— 

berufen werden mußte. Am 26. Februar 1806 ſchrieb die 
Kommiſſion an das Vikariat, es ſollte dem ungewiſſen Zuſtand 

in Hambrücken ein baldiges Ende gemacht werden. Sie möchte 

der Anordnung des Biſchofs Gerechtigkeit widerfahren laſſen, 

aber andere Pfarrer, die mit Schmidle auf gleiche Verdienſte 
Anſpruch zu machen hätten, würden dadurch zurückgeſetzt. Am 

das Wort Celſiſſimi zu ehren und zugleich die landesherrlichen 

Rechte zu handhaben, habe der Kurfürſt einen Mann nach 

Hambrücken beſtimmt, „der lange Jahre mit Ehren das Lehr— 
amt an der Aniverſität zu Heidelberg begleitet habe“. Schmidle 

ſoll aus der Pfründe Hambrücken eine jährliche Penſion von 

150—200 fl. erhalten, bis er ſeiner Tour nach auf eine beſſere 

160 VP. 11. Dez. 1805.
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Pfründe komme. So würde die ihm vom Biſchof zugedachte 

Gnade realiſiert . 
Das Vikariat legte dieſes Schreiben dem Oberhirten extra 

ordinem vor. Es hatte den Regimentsrat in Karlsruhe ge— 

beten, „Schmidle wenigſtens proviſoriſch und mit Vorbehalt 

dortiger Gerechtſame in den Beſitz der Pfarrei Hambrücken 
kommen zu laſſen, wogegen die Kirchenkommiſſion auf die näm— 
liche Art Präſentation auf Neudorf ausüben könnte *. Wilde⸗ 

rich wies nun darauf hin, daß Hambrücken in Ochſenbecher 

einen Pfarrer hatte, „der als Philoſoph und Profeſſor ganz gut 

war, aber als Pfarrer ihren Bedürfniſſen und Erwartungen 

bekanntlich nicht entſprach?“2. Für dieſe Gemeinde iſt alſo ein 

Mann, welcher in der Seelſorge geübt iſt, vor einem andern, 

der als Profeſſor die ſchwere Kunſt, das Landvolk zu leiten, 
nicht gelernt hat, gewiß erwünſchlich“l. Deswegen habe er 

Schmidle gewählt und die Gemeinde hat die Wahl mit Zu— 
friedenheit laut begrüßt““. 

Der Kirchenkommiſſion lag daran, noch vor Oſtern ihre 

Abſicht durchzuſetzen, ſie hoffte, daß Schmidle gegen die genannte 
Penſion die Nomination zurückgebe. Der Kurfürſt würde „die 

Präſentation einſtweilen, bis durch ein Konkordat oder ſonſt 

eine Art das Kollaturrecht außer Konteſtation gelegt ſei, auf 
dieſe Pfarrei nicht jure tituli, ſondern vicario nomine admini⸗ 

ſtrieren. Eine Annäherung möchte ähnliche Fälle verhüten. 

Das Vikariat legte Wilderich nahe, dieſen Vorſchlag unter 

Vorbehalt der Kollaturrechte anzunehmen. Da jedoch auf die 

Vorſtellung des Vikariats in Karlsruhe der Beſcheid ausblieb, 
reſolvierte Wilderich, „der kurſürſtliche Regimentsrat wird doch 
das Vikariat einer Antwort wert halten““. 

Die Kolliſion wegen Hambrücken fand eine friedliche Lö— 
ſung. Der Kandidat der Staatsbehörde, Johann Koch, der 

1785/9 am Gymnaſium in Heidelberg namentlich Sprachen und 

nachher an der Aniverſität Philoſophie gelehrt hatte, lehnte die 
    

161 VP. 5. März 1805. 

162 Ochſenbecher, 1779 ordiniert, dann Profeſſor in Bruchſal, 1786 

Kaplan in Landau, 1788 Pfarrer in Rauenberg, 1792 in Bruchſal (Stifts— 

kirche) und ſeit 1796 in Hambrücken. 

163 VP. 13. Marz 1806. 164 VP. 13. März 18066.
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ihm angebotene Pfarrei Hambrücken mit der Begründung ab, 

der Ort ſei ein „Neſt, wo man kaum ein Viertel des Himmels 

ſehe“nes. Jetzt wurde der Weg für Schmidle frei. Wilderich 
gab zu, daß für ihn eine landesherrliche Präſentationsurkunde 

ausgefertigt wurde, wobei er ſich ſeine Rechte reſervierte. Eben— 
ſo verfuhr man dann mit Neudorf, wobei die Hambrücker 

Pfründe mit jährlich 150 fl. zu Gunſten der Neudorfer belaſtet 
wurde 66. In derſelben Form erhielt kurz darauf Offizial 

Riſter das St. Anna-Benefizium in Bruchſal“. 

Zu den angeregten Vergleichsverhandlungen ſchwieg man 

in Karlsruhe, wozu neue politiſche Ereigniſſe beitrugen. Auch 

ein Schreiben Wilderichs an Karl Friedrich erhielt keine Ant— 

wort. Deswegen beſchloß das Vikariat, die Verhandlungen mit 

der Kirchenkommiſſion zu dieſem Zweck wieder aufzunehmen, 

„ſonſt ſeien bei einem Sterbfall dieſelben Auftritte wie bei Ham- 
brücken zu erwarten“!“s. Auch dieſe Anregung blieb unerwidert. 

Als Wilderich erkannte, daß man von Verhandlungen nichts 

wiſſen wollte, ſchrieb das Vikariat in ſeinem Auftrag als Ant— 
wort auf die Forderung, daß als Bedingung für eine Verhand— 

lung der Verzicht auf die freie Kollatur bei ſämtlichen hochſtifti— 
ſchen Pfarreien ausgeſprochen werde, nach Karlsruhe an den 
Regimentsrat: Sein Schreiben „habe dahier die Hoffnung und 
ſehnlichſten Wünſche einer gütlichen Annäherung nicht nur 

vollends entfernt, ſondern gänzlich niedergeſchlagen. Wenn der 

mächtige Teil nichts nachgeben will, und der ſchwächere nicht 
alles nachgeben kann, ſo müſſe die endliche Verfügung höherer 

Entſcheidung vorbehalten bleiben und das Vikariat müſſe nur 
wünſchen, daß ſie durch das künftige Konkordat recht bald in 

Wirklichkeit gebracht werde“ . 

Das alte Reich ging der Auflöſung entgegen. Der Rhein— 

bund gab ihm den letzten Stoß. Dieſer beſtimmte in ſeiner 

Akte vom 12. Juli 1806, daß den mediatiſierten Fürſten und 
  

165 Keller, Geſch. d. Aniverſität (Heidelberg 1013) S. 109. Koch 

erhielt die Pfarrei Oetigheim, wo er 1843 80jährig ſtarb. 

166 VP. 9. Juli 1806. 
167 VP. 13. Auguſt 1806. 

16s VP 6. Dez. 1806. 

160 VP. 15 April 1807.
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Grafen nicht nur alles Domänengut als Privatvermögen ver— 
bleibe, ſondern u. a. auch das Patronat für die Pfarreien ihres 

bisherigen Gebietes *. Dies geſchah in derſelben Zeit, wo der 

Biſchof des bisherigen, vom Weſtfäliſchen Frieden garantierten 

Rechts der freien Kollatur bezüglich ſämtlicher Pfarreien ent— 
ſetzt wurde. Da es ein Reichsgericht nicht mehr gab, konnten 

Biſchof und Vikariat ihre Hoffnung nur noch auf ein Konkordat 

ſetzen. 

In der Ablehnung einer Vereinbarung mit dem Biſchof 

kündigte ſich der Beginn eines neuen Abſchnittes in der badi— 
ſchen Geſchichte an. Der Preßburger Friede (26. Dez. 1865) 
und die Rheinbundakte (12. Juli 1806) brachten dem Land 

weiteren bedeutenden Zuwachs, es wurde Großherzogtum, ein 
Staat mit voller Souveränität. Am 13. Auguſt 1806 verkün⸗ 

dete Karl Friedrich die Annahme des großherzoglichen Titels. 

Baden erhielt eine neue Organiſation, die man nun „Konſti— 

tution“ nannte. In ihr wurde vollendet, was die Organiſation 

von 1803 ausgeſprochen, aber tatſächlich nicht bis zum Schluß⸗ 

punkt durchgeführt hatte: die abſolute Staatsomnipotenz in 

kirchlichen Dingen. Das erſte Konſtitutionsedikt, wieder von 

Brauer verfaßt, betraf die kirchliche Staatsverfaſſung und er— 

hielt am 14. Mai 1807 die Genehmigung Karl Friedrichs *.. 

Schon am folgenden Tage wurde es dem Vikariat in Bruchſal 

mitgeteilt *ꝛ. Es beſtimmte: Alle Eheſtreitigkeiten ſind als welt⸗ 

liche Gegenſtände zu behandeln, alle Klagſachen gegen Geiſtliche 

aller Art, über Privatverbindlichkeiten ſind bei der weltlichen 

Gerichtsbehörde anzubringen, von ihr werden auch deren Ver— 

laſſenſchaften verteilt, kein Patron kann ohne das landesherr— 

liche Gutheißen einem katholiſchen Diözeſanbiſchof einen Kirchen— 

pfründner gültig darſtellen, alle Vergehen der Geiſtlichen gegen 

Staatsgeſetze werden von der weltlichen Gerichtsbehörde ge— 

richtet, alle katholiſchen geiſtlichen Gerichtshöfe außerhalb des 

Großherzogtums können nur bis zum Abgang ihrer dermaligen 

Biſchöfe eine geiſtliche Gewalt im badiſchen Staat ausüben *. 
    

170 Das Kirchenpatronat im Großherzogtum Baden von Gönner u. 
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171 Andreas a. a. O. S. 171. 

172 VP. 27. Juni 1807. 173 Gr. Reg.⸗Blatt 1807, S. 35. 
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Das Polizeidepartement bemerkte in dem Begleiterlaß, daß 

in dieſem Edikt die kaiſerlich-öſterreichiſche und die kaiſerlich— 

franzöſiſche Geſetzgebung zu Grunde gelegt ſei, nur diejenigen 

Modifikationen ſeien angenommen worden, „welche die große 

Antermiſchung proteſtantiſcher und katholiſcher Kirchſpiele einer— 
ſeits und die veränderte innere Regierungsform anderſeits not— 

wendig mache“ . 

Zur Oberbehörde der ſtaatskirchlichen Herrlichkeit beſtellte 
die Konſtitution das Polizeidepartement. Ihm ſtand die Ober— 

aufſicht über den Landesbiſchof und deſſen Vikariat zu, die Wah— 
rung des Verhältniſſes mit dem römiſchen Hof und der katholi— 

ſchen Hierarchie, die Erledigung aller Angelegenheiten, welche 
Kirchen-, Pfarr⸗, hohe und niedere Schuldienſte betrafen, die 

Kirchen-, Schul- und Sittenpolizei, wohin auch alles gehörte, 

was in die Liturgie, das Studienweſen, geiſtliche Dispenſationen 

und dergl. einſchlug, Sorge für alle dem Kirchen- und Schul— 

dienſt beſtimmten Baulichkeiten. Am 1. Auguſt 1807 trat dieſe 
Kirchenkonſtitution in Kraft. 

Gegenüber dieſen Beſtimmungen mußten Biſchof und Vi— 

kariat Stellung nehmen. Letzteres erklärte, ſie „zernichten die 

geiſtliche Gerichtsbarkeit faſt ganz und treten den biſchöflichen 

Gerechtſamen ſo ſehr zu nahe“. Sie bringen der Sigillkaſſe 

einen großen Ausfall. Es ſei notwendig, in Karlsruhe vor— 
ſtellig zu werden. Wilderich meinte, „man könne das Schreiben 

ſo faſſen, daß dadurch die neue Konſtitution nicht anerkannt 

werde, indem man nur bedingungsweiſe, wenn dieſes Edikt zur 

Wirklichkeit kommen ſollte, den Nachteil vorſtellt““à*. Das 

Vikariat verſtand dieſe vorſichtige Sprache des friedlichen Ober— 

hirten. Es hielt es für nötig, ſich mit den übrigen „in die 

großherzoglichen Lande einſchlagenden“ Fürſtbiſchöfen, vorzüg— 

lich mit dem Fürſtprimas, „deſſen Metropolitansgerichtsbarkeit 

weſentlich mitbefangen“ ſei, „in Kommunikation zu ſetzen, um 

allenfalls durch gemeinſchaftliche Gegenvorſtellung eine Abände— 
rung zu erwirken, welche aber kaum zu hoffen iſt“. 

Dalberg ſchloß ſich dieſem Gedanken an. Sein Vikariat 

zu Aſchaffenburg gab am 10. Auguſt zu erkennen, man ſolle 
  

174 VP. 27 ZJuni 1807.
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„durch Vereinigung der Grundſätze und durch gemeinſchaftliches 

Zuſammenwirken der Ordinariate den badiſchen Miniſter zu 
vermögen ſuchen, daß bis zu einem Konkordat die vorhandenen 

Neuerungen in der Kirchenverfaſſung zurückgeſtellt und ſo lange 

die bisherige Diözeſangewalt in ihren Amtsverrichtungen und 

Jurisdiktion belaſſen werde““. Aus Würzburg, wo man an— 

ders dachte, ſchrieb das Vikariat: Auch ihm ſei das Konſti— 
tutionsedikt zugegangen, ſofort habe es nach Karlsruhe die Er— 

klärung abgegeben: Ohne Genehmigung des Papſtes als des 

Oberhauptes der katholiſchen Kirche könne es in irgend eine 

Neuerung nicht eingehen, man möge den bisherigen Zuſtand 
der dortigen Diözeſe bis zur definitiven neuen Einrichtung, die 

nicht einſeitig getroffen werden könne, fortbeſtehen laſſen, den 
religiöſen Aberzeugungen der Antertanen keine Gewalt antun 

und den Ordinarius in Ausübung ſeiner Obliegenheiten nicht 

behindern. Die Pfarrer habe es angewieſen, die kirchlichen 

Gerechtſamen auf die beſte Weiſe zu wahren, aber es nie auf 
Gewalt ankommen zu laſſen, ſondern ſich leidend zu ver— 

Pi 

Die gemeinſame Aktion kam alſo nicht zuſtande. Daher 

entſchloß man ſich in Bruchſal, die als notwendig erkannte Ver— 

wahrung nach Karlsruhe abgehen zu laſſen. Dies geſchah mit 
Zuſtimmung Wilderichs am 16. September 1807, nachdem die 

Konſtitution ſchon ſeit 1. Auguſt in Kraft getreten war. Das 

Vikariat verwahrte ſich gegen die Entziehung der biſchöflichen 

Gerichtsbarkeit, die es ſeither ohne Widerſpruch ausgeübt habe, 

und anderer biſchöflicher Befugniſſe, namentlich wegen der im 

Regierungsblatt bekannt gemachten Eheordnung. Das Konzil 

von Trient, deſſen Beſtimmungen man den Katholiken nicht 

werde entziehen wollen, habe die Eheſachen den geiſtlichen Ge— 

richten zugewieſen und die Setzung und Hebung der Ehehinder— 

niſſe der geiſtlichen Gewalt vorbehalten. Daher könne und 

werde es die Pfarrer nicht zur Beobachtung des Edikts im all— 
gemeinen anweiſen, vielmehr müſſe es ihnen aufgeben, die 

biſchöflichen Gerechtſamen in geziemendem Wege zu wahren, 

namentlich Ehen, die mit kirchlichen Hinderniſſen behaftet ſind, 

475 VP. 19. Aug. 1807. 176 VP. 12. Aug. 1807. 
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ohne Dispens der geiſtlichen Behörde nicht zu aſſiſtieren und 
den Pfarrgenoſſen das Sündhafte ſolcher Verbindungen einzu— 

prägen““. 

Das Polizeidepartement erwiderte ſchon am 26. Septem- 
ber, daß es die Zuſtändigkeit des Biſchofs bei kanoniſchen Ehe⸗ 

hinderniſſen anerkenne, und es werde höchſt ſelten vorkommen, 

daß ein Pfarrer bei Ehen, die kirchlich unerlaubt ſeien, als 

Staatsdiener aſſiſtieren müſſe. Das Vikariat hielt durch dieſe 

Belehrung die Kolliſſion zwiſchen Staat und Kirche bezüglich 
der Ehedispenſen für gehoben, und teilte ſie, nachdem der Bi⸗ 

ſchof davon Kenntnis genommen, den Pfarrern mit *s. 

In Würzburg hatte man Bedenken, ſich mit den Landes— 

herren in Anterhandlungen einzulaſſen. Das dortige Vikariat 
ging mit dem Bruchſaler in der Mißbilligung der in der 

Kirchenkonſtitution aufgeſtellten Grundſätzen einig, umſomehr, 
„als darin die Tendenz hervorleuchte, das katholiſche Kirchen— 

weſen zu einer Polizeianſtalt herabzuwürdigen und den Landes— 
herrn zum Chef der katholiſchen Kirche zu erheben“. Es hielt 

es für angemeſſen, „daß jedes beteiligte Ordinariat eine eigene 

Vorſtellung an den römiſchen Stuhl gelangen laſſe, weil dadurch 
das Konkordat früher herbeigeführt oder lebhafter betrieben 

würde“ 7. Zu dieſer Anregung wollte das Bruchſaler Vi— 
kariat die Meinung aus Regensburg abwarten, die am 4. Ja⸗ 

nuar 1808 mitgeteilt wurde. Man wollte ſich dort, im Gegen— 
ſatz zur vorigen Außerung, noch nicht in Verhandlungen mit 

dem Miniſterium einlaſſen, „indem es offenkundig ſei, daß in 

Paris an einem Konkordat hoffentlich für die ganze deutſche 

Kirche gearbeitet werde“. Man ſolle die Pfarrer allgemein 

anweiſen, ſich nach den Vorſchriften der Kirche zu benehmen 

und gegebenenfalls bei einem Anſtand Weiſung einholen W0. 
Anterdeſſen war das Bruchſaler Vikariat über ſein Vor⸗ 

gehen ſchlüſſig geworden. Der Anregung aus Würzburg, ſich 

an den Papſt zu wenden, gab es nicht ſtatt. Dagegen glaubte 

es, wohl mit Rückſicht auf die neuliche Außerung des Polizei— 
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departements bezüglich der Eheordnung, mit der es ſich zu⸗ 
frieden gab, in eingehender Weiſe in Karlsruhe vorſtellig wer— 
den zu ſollen. Dies geſchah am 23. Dezember 1807. In die⸗ 

ſem Schreiben führte es aus: 
Das Patronatrecht könne in der Verfaſſung der Kirche 

zwar beſtehen, aber es ſtelle eine Ausnahme dar und ſei erſt 

in ſpäterer Zeit aufgekommen. Da nun die neuen Staats— 
prinzipien die Kirche auf ihre urſprünglichen Befugniſſe zurück⸗ 
führen wollen, ſo wäre es billig, ihr dieſe urſprünglichen Rechte 

zu belaſſen. Bis in die neueſte Zeit habe der Grundſatz ge⸗ 
golten, daß im Zweifel für jedes Benefizium die freie Kollatur 

zu vermuten ſei und daß derjenige, der das Patronat bean— 
ſpruche, den Nachweis dafür zu liefern habe. So lehre es noch 

in unſern Tagen das Handbuch des allgemeinen, in Deutſch⸗ 

land geltenden Kirchenrechts von dem proteſtantiſchen Hofrat 

Wieſer. Wenn der Biſchof von der Ernennung zu Pfarreien 

gänzlich ausgeſchloſſen würde, müßte „die Anhänglichkeit und 
Folgſamkeit des Kuratklerus“ unausbleiblich darunter leiden. 

Ebenſo liege es in der Verfaſſung der Kirche, das 
Kirchengut ſelbſt zu verwalten. Da dem Staat daran gelegen 
ſei, daß dieſes Gut erhalten werde, ſo könne er „bloß das 

Recht der oberen Aufſicht, welches ihm die Kirche nicht ſtreitig 
mache, herleiten“. Wenn das Konſtitutionsedikt der geiſtlichen 
Gewalt die Mitaufſicht und die Sorge für die Erhaltung des 

Kirchenvermögens belaſſe, ſo müſſe dieſe ſich auch in Wirk— 
lichkeit äußern können. Dazu ſei nötig, daß ohne Beiwirkung 

der geiſtlichen Gewalt dem Kirchenvermögen keine neue Aus⸗ 
gaben auferlegt, die etwaigen Aberſchüſſe zum Nutzen der Re⸗ 

ligion bei andern dürftigen Kirchen verwendet und die Rech— 
nungen dem Biſchof vorgelegt werden. Die Vorlage bloß 

ſummariſcher Auszüge genüge nicht. 
Das Konſtitutionsedikt rechnete in den Amfang der 

Kirchenherrlichkeit des Staates die Kenntnisnahme von allen 

Gewalthandlungen der Kirche in ihrem Innern und das 

Recht, die zugelaſſenen Kirchenanſtalten, wenn ſie von ihrem 

urſprünglichen Zweck abwichen, darauf zurückzuführen oder ſie 

gar aufzuheben. Dieſe Beſtimmungen haben dem Vikariat mit 

allem Grund Anlaß zu Beſorgnis gegeben. Weltliche und
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geiſtliche Macht ſeien von einander geſchieden und unabhängig. 

Wenn eine ſich die Beurteilung über die andere zueignet, 
ſcheine ſie aus ihrem urſprünglichen Wirkungskreis herauszu— 

treten. Das Vikariat glaube, ſich „ſeither ſo benommen zu 
haben“, und gedachte „aẽch fernerhin ſich ſo zu benehmen, daß 

der Staat keinen Anlaß nehmen könne, unſern Verordnungen 

und ihrer Publikation entgegen zu ſein“. Das Vikariat ſprach 
auch von einem placitum episcopale, das es ſo begründete: 

„Nach den geläuterten Prinzipien der katholiſchen Kirche haben 

die Biſchöfe Anteil an dem Kirchenregiment. Wenn ſie mithin 

zuerſt prüfen wollen, ob die päpſtlichen Verordnungen dem 

Bedürfnis ihrer Diözeſe entſprechen oder ob ſie aus Unkunde 

der Partikularverhältniſſe ausgefloſſen ſeien, ſohin nähere Be⸗ 

lehrung des päpſtlichen Stuhles eintreten müſſe, ſo üben ſie 

Recht aus, welches ihnen vermöge ihres Amtes, die Kirche 
Gottes zu regieren, zuſteht.“ 

Der privilegierte Gerichtsſtand der Geiſtlichen verdankte, 
wie das Vikariat „ganz gerne anerkannte“, ſeinen Urſprung 

den Konzeſſionen der Regenten. Es hoffte, daß der Groß— 

herzog dem Klerus dieſe Vergünſtigung belaſſen würde, da es 

fürchtete, daß die Entziehung dieſes vom Klerus ſo hoch ge— 

ſchätzten Privilegiums den Prieſtermangel in unſeren Gegen— 
den und Zeiten vermehren würde. 

Dieſer ruhigen und beſcheidenen Vorſtellung entſprach auch 
die Art und Weiſe, wie Wilderich handelte, namentlich in der 

ſtrittigen Sache der Pfarrbeſetzung. Als die Regierung 

Büchenau und Huttenheim, Pfarreien, deren freie Kollatur außer 

Zweifel ſtand, ohne weiteres vergab, erklärte der Biſchof, er 
wolle „für diesmal mit Vorbehalt ſeines freien Kollations— 

rechtes den präſentierten Subjekten dieſe Pfarreien konferieren“. 

Nicht ſo friedlich ging es in der Diözeſe Würzburg zu. Das 
dortige Vikariat ſchrieb nach Bruchſal: Man werde hier wie 

dort die traurige Erfahrung machen, daß den Biſchöfen ihr 

weſentliches und vorzügliches Recht der freien Kollatur durch 

landesherrliche Macht entzogen werden wolle. Dabei finde 

man keinen Schritt zu gewaltſam. In Sindeldorf, einem dor— 

tigen Ort, der in der Salmſchen Herrſchaft und in der 

Württembergiſchen Souveränität liege, habe z. B. der Biſchof
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die von Salm und Württemberg ausgeübte Präſentation 

zurückgewieſen und einen Dibdzeſanprieſter eingeſetzt, dieſen 

haben jedoch die weltlichen Beamten verdrängt und an die 

Grenzen des Pfarrſprengels abgeführt und den ſtaoatlich 
Präſentierten eingeführt. Dieſem mangle nun die biſchöfliche 

Approbation. Es bleibe daher nichts übrig, als daß die 

Vikariate ſich ſtandhaft entgegenſetzten, ſich über Grundſätze 

und Mittel vereinigten und entweder den gegen die biſchöfliche 

Kollation Präſentierten die Inſtitution verweigerten, ihnen die 

Seelſorge nur proviſoriſch übertrugen oder ohne alle Rückſicht 

die Jurisdiktion verweigerten . 
Das Bruchſaler Vikariat ſprach darauf die Hoffnung aus, 

daß durch das Konkordat die baldige Beſtimmung über dieſe 

wichtige Angelegenheit erfolgen werde, und meinte, wo die freie 

Kollatur außer Zweifel ſtehe, ſei dem Präſentierten die Appro— 
bation zu verſagen und vom Biſchof ein Adminiſtrator zu 

beſtellen, denn das badiſche Edikt erkenne in ſtreitigen Fällen 
dem Biſchof das Recht der proviſoriſchen Verſehung zu. Werde 

aber eine gewaltſame Entfernung angeordnet, ſo ſei der Ort 
ohne Seelſorger zu belaſſen, was freilich mit Aufſehen und mit 

Schaden für die Gemeinde verbunden ſein würde is. Der 

Fürſtbiſchof von Würzburg erklärte, daß er zur Aufrechterhal— 

tung ſeiner Gewalt der landesherrlichen Präſentation gegen— 

über mit einer proviſoriſchen Anſtellung nicht mehr nachgeben 

werde “. 

Weder beſcheidene Vorſtellungen, noch die friedfertige 

Behandlung der ſtrittigen Gegenſtände ſeitens des Biſchofs 
fanden in Karlsruhe Beachtung. Auf das Schreiben vom 

23. Dezember 1807 kam keine Antwort. Das harte vollendete 

Staatskirchentum hatte in Bruchſal und den übrigen ehemaligen 
fürſtbiſchöflichen Gebieten eine dauernde Heimſtätte gefunden. 

Die neue Kirchenkonſtitution brachte auch eine Anderung 
in die Staatskirchenbehörde. Die Katholiſche Kirchenkommiſſion 
in Bruchſal wurde aufgehoben. Schon am 7. September 1805 18s 

181 VP. 11. Nov. 1807. 
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183 Hierüber und das Folgende ogl. die Akten beim Kath. OStR., 

Kath. Kirchenkommiſſion. 
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erklärte Karl Friedrich, offenbar von ſeinem perſönlichen Be⸗ 

rater beeinflußt, ſeinen Entſchluß, die Kirchenkommiſſion, die ein 

Jahr vorher erſt ins Leben getreten war, aufzuheben. Als 

Gründe wurden angegeben, daß ſie „viel koſtſpieliger und weit⸗— 

läufiger ſei als die frühere Behandlungsart“ durch den Hofrat 

und „von dem in andern Landen. mit Erfolg erprobten Kon— 
zentrierungsſyſtem der Geſchäftsbehandlung merklich abweiche“. 

Zu dieſem Beſchluß holte das geheime Ratskollegium von den 

Hofratskollegien Gutachten ein. Jenes in Mannheim beſchloß 
einſtimmig, „daß eine beſondere adminiſtrative Stelle zur Be⸗ 

ſorgung der katholiſchen geiſtlichen Angelegenheiten, wie ſie für 

die übrigen Konfeſſionsverwandten beſtehe, beizubehalten ſei“. 

Auch Brauer lieferte ein Gutachten, das hahin zielte, die Auf— 

löſung der Kirchenkommiſſion „bis auf die Organiſation der 

neuen Lande anſtehen zu laſſen, die doch nicht lange ausbleiben 

kann“. Zu demſelben Reſultat kam Herzog. Nachdem Karl 

Friedrich über dieſe Gutachten mündlich unterrichtet war, er— 
folgte am 18. April 1806 der Beſchluß, „daß er ſich die defini— 

tive Entſchließung über dieſen Gegenſtand bis zur Berichtigung 

der allgemeinen Landesorganiſation vorbehalten wolle“. 

Am 15. Juni 1807 eröffnete das Polizeidepartement 

der Kirchenkommiſſion, daß nach § 20 der neuen Kirchen— 
konſtitution ſie nicht ferner fortdauern könne. Ihre Geſchäfte 

würden einesteils an die Regierungskollegien der Provinzen, 

andernteils an eigene, dieſen zuzugeſellenden Kirchen-Skonomie⸗ 

Deputationen übergehen. Der Zeitpunkt werde, obwohl die 

Konſtitution am 1. Auguſt in Kraft trete, bis zum 23. Oktober 

verſchoben. Anterdeſſen habe ſie die Geſchäfte auf das Lau— 

fende zu bringen und die Akten zu ſeparieren, damit ſie an die 
Pfalzgrafſchaft, die Markgrafſchaft und die Landͤgrafſchaft ver⸗ 

ſendet werden. Zu letzterer hatte ſie nur die Akten der Amter 

Baden und Schlingen *. Ferner hieß es: „Was die Katholi⸗ 
ſche Kirchenkommiſſion ſonſt noch vorbereitungsweiſe zum Aber⸗ 

gang aus der alten Ordnung der Dinge in die neue notwendig 

erachtet Uns vorzuſchlagen und gutächtlich anzuraten hat, über⸗ 
  

18a Für die Seegegend war die Kirchenkommiſſion alſo nicht zu— 
ſtändig.
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laſſen Wir ihr mit dem Bemerken, daß, wenn es Ans zum 

Polizeidepartement Unſeres Geheimrates in Zeiten vorgelegt 
wird, Wir es gerne vernehmen und ihm alle Aufmerkſamkeit 

und all jenes Gehör verſtatten werden, welches die übrigen 
Regierungsverhältniſſe geſtatten.“ Die Kommiſſion habe end⸗ 
lich dafür zu ſorgen, daß für jedes Kirchſpiel ein Exemplar des 

Konſtitutionsedikts aus kirchlichen Mitteln angeſchafft werde, 

und genau darauf zu achten, „daß nicht etwa von den geiſt— 
lichen Behörden Inſtruktionen zugelaſſen werden und zur Be— 

folgung kommen, welche dieſer Konſtitution entgegen ſind.“ 

Die Kirchenkommiſſion ließ jedem der neun Ratsglieder 
eine Abſchrift des Erlaſſes einhändigen, damit jedes ſeine „vor— 

bereitungsweiſen“ Bemerkungen mache, und ſämtlichen Amtern 

gab ſie entſprechende Weiſung, „ſämtliche Pfarrämter zur 

ſtrengſten Rachachtung“ anzuhalten und „ſorgfältig zu wachen, 

daß nicht etwa von geiſtlichen Behörden Inſtruktionen zugelaſſen 
werden und zur Befolgung kommen, welche dieſer Konſtitution 
entgegen ſind, und jeden derlei Vorfälle ſogleich anher anzu⸗ 

zeigen“. 

Anter den eingegangenen Bemerkungen trat der Wider— 

ſpruch gegen die Aufhebung der Kirchenkommiſſion hervor. 

Gärtler beſchränkte ſich auf dieſen Punkt und faßte ſich ganz 
kurz: er müſſe freimütig bekennen, daß ihm § 19 des Edikts 

„ſchwer aufgefallen iſt, in welchem den beiden evangeliſchen 

Religionsteilen, und zwar einem jeden die abgeſonderte Ver⸗ 

waltung ſeines Kirchengutes, geſtattet wird, ohne daß dem 
katholiſchen Religionsteil ein gleiches Recht eingeräumt wird. 

Dies müſſe umſo befremdender für die Katholiken ſein, da die 

Anzahl derſelben Antertanen gegen die Proteſtanten ſo merklich 
überwiegend und gewiß ihr Kirchenvermögen ebenſo beträchtlich 

überlegen iſt“. Vizepräſident Dahmen bemerkte: „Dies iſt für 

den katholiſchen Religionsteil das beſchwerlichſte. Warum ſoll 
dieſer deterioris conditionis und den Evangeliſchen nicht gleich 
gehalten werden? — Daß man hierſeits die Adminiſtration gut 

geführt habe, muß durch die ſchon abſchlußmäßigen, von der 

Reviſion vorzulegenden Tabellen nachgewieſen werden.“ 

Rothenſee äußerte: „Ich kann hierbei nicht umhin, den tieſſten 

Schmerz auszudrücken, denn ich empfinde, daß die Organi⸗
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ſationsgrundſätze Sr. Kgl. Hoheit nicht geſtatten, auch dem 
katholiſchen Religionsteil eine abgeſonderte Verwaltung ſeines 

Kirchengutes zu geſtatten, ein Vorzug, über den Evangelici 

beider Konfeſſionen ſich Glück wünſchen.“ Kammerrat Pfeiffer 

ſetzte ebenfalls die Bedenken über die neue Ordnung nach ver— 

ſchiedenen Richtungen auseinander, zumal, wie er meinte, „der 

katholiſche Religionsteil ohnehin nicht gehörig vertreten wird, 
da leider die Biſchöfe mehr auf Erhaltung eingebildeter Perſonal— 

vorzüge, als auf das wahre Zntereſſe ihrer Gemeinden bedacht 

ſind“. Auch Brunner teilte die Anſicht Rothenſees und Pfeiffers 

„wegen eigener Verwaltung des katholiſchen Kirchenvermögens, 

um ſo mehr, als es die höchſte Intention Sereniſſimi nicht ſein 

kann, daß die Katholiken hierin den Proteſtanten nachſtehen 

und ihr weit bedeutenderes Kirchengut auch nur dem Anſchein 

nach weniger geſichert werden ſoll“. In dem Edikt werde ja 

eine völlige Gleichſtellung mit den proteſtantiſchen Religions— 

teilen ausdrücklich und feierlich zugeſichert. Kammerrat Dühmig 

wies auf die Behandlung dieſer Frage hin, wie ſie ſich in der 
Pfalz ſeit 100 Jahren herausgebildet hatte. Das Kirchenver— 
mögen jeder der drei Konfeſſionen wurde von drei Kollegien, 

jeder derſelben Konfeſſion, ganz unabhängig von den andern, 

verwaltet. „Wenn man auch von allen vorderen Reichsgeſetzen 

über das Schul- und Kirchenvermögen hinwegſieht, ſo bleibt 

doch als Richtſchnur, was aus der Natur der Sache fließt. 

Jedes Kirchenvermögen gehört jener Geſellſchaft, deren Glieder 

ſich zu der beſonderen Kirche bekennen.“ — Zu dieſen Referaten 

kamen noch kurze Außerungen der Kammerräte Stumpf und 

Kraus. An neunter Stelle machte das aus drei Köpfen be— 

ſtehende Regiſtraturperſonal einige Bemerkungen, darunter die, 

daß täglich 25 bis 30 Schreiben bei der Kirchenkommiſſion ein— 

gingen. 

Der aus dieſen Referaten von Dühmig erarbeitete Bericht 
ging am 21. Juli 1807 nach Karlsruhe und fand ſchon am 
30. Juli die Beantwortung durch das Polizeidepartement. 

Dieſes teilte den Inhalt der Vorlage in zwei Teile: in „einige 

nähere Erläuterungen“ und in „Bekümmerniſſe über die Auf— 

hebung eines eigenen katholiſchen Kirchenverwaltungsrates — 

wie ſie ſich ausdrückt“. Dieſem Abſchnitt widmete Brauer zu—
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nächſt ſeine Erwiderung. „Zur Beſchönigung jener Bekümmer— 

niſſe“ ſeien „die Kategorien des Rechts und der Annehmlichkeit 

mit einander künſtlich verbunden“. Bezüglich „des Rechts und 
der dadurch motivierten Religionsgleichheit im Staat“ ſeien drei 

Rechtsklaſſen zu unterſcheiden: die geſellſchaftlichen Rechte 
a) in Abſicht ihrer inneren Konſtitution und der Leitung der 

Mittel zu ihrem Zweck. Dieſe ſeien bei den Evangeliſchen dem 

Kirchenrat und bei den Katholiken dem Biſchof anvertraut, der 

ſie unabhängig vom Staat ausübt. Hierin ſeien die Katholiken 

alſo „unſtreitig weit unabhängiger vom Staatswillen“ als die 
Proteſtanten, deshalb falle in dieſer Hinſicht jede Klage über 

Zurückſetzung weg, b) in Abſicht der Verwaltung des Kirchen— 

vermögens. Dieſe ſei „in der katholiſchen Kirche von jeher in 

Staatshänden gelegen“, 1803 habe ſie der badiſche Regent 
einer ganz katholiſchen Kirchenkommiſſion übergehen, und hierin 

ändere die Kirchenkonſtitution nur, „daß ſtatt einer Kirchen— 

kommiſſion drei Kirchen-Okonomie-Kommiſſionen nach den drei 

Provinzen beſtänden“. Bisher habe die Kirchenkommiſſion 
ſchon mit den Geſchäften nicht fertig werden können, obſchon die 

katholiſche Bevölkerung nicht die Hälfte der jetzigen ausmachte. 

Dazu ſei ſie „jetzt gegen den größten Teil der katholiſchen Lande 
exzentriſch geworden“. Die dritte Rechtsklaſſe, „die bloßen 

Staatsrechte an und in der Kirche ſeien ohnehin ſolche, wegen 
derer der Staat niemand Rechenſchaft zu geben habe, wem er 

ſie anvertraue. Dies entſpreche der Auffaſſung des ehemaligen 

corpus catholicorum. Darnach ſei es „klar und begreiflich, 

daß in der katholiſchen Kirche, wo die Diener der Kirchengewalt 
als ſolche nicht die des Regenten ſeien, er ſeine Staatsrechte 

in ihre Hand nicht legen könne, ſondern ſie natürlich in jene 

Hände lege, denen er alle ſeine übrigen Staatsregierungsrechte 

in einer Provinz in die Hände lege“. Auch die Kirchen— 

kommiſſion ſei ſo gut wie die Provinzkollegien „unter dem aus 
Räten beider Konfeſſionen beſtehenden geheimen Ratskollegium 

geſtanden“. Anter dem „Geſichtspunkt der Annehmlichkeit habe 

man allerdings 1803 gehofft, der katholiſchen Kirche des Landes 

mit der Abertragung der Staatsrechte an eine für die katholiſche 
Kirchenverwaltung aufgeſtellte, das ganze Land umfaſſende 

Kommiſſion etwas Angenehmes zu erweiſen. Man habe aber
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ſeither das Gegenteil erfahren, indem weder die Biſchöfe und 
Vikariate, noch die Provinzregierungen, noch die Pfarrer und 

Schullehrer, noch die Antertanen dem größten Teil nach daran 
einen Gefallen gefunden und vielfältig ſogar über nachteilige 

Erfolge dieſer Einrichtung geklagt haben und faſt niemand außer 

dem hierin nicht unbefangenen Perſonal der Kirchenkommiſſion 

darob Zufriedenheit geäußert habe“. Aus den neu angefallenen 

Landen ſeien ſchon Proteſtationen gegen eine auch auf ſie ſich 

erſtrekende Ausdehnung eines ſolchen centri unitatis der 

Kirchenregierungsrechte eingelangt. Daher könne wohl „von 
einer dadurch in der katholiſchen Landeskirche entſtandenen Be⸗ 
troffenheit in keinem andern Sinne die Rede ſein, als ſoweit 

ſich die katholiſche Kirchenkommiſſion etwas zu freigebig als das 

Organ derſelben ausſpreche“. 

Den Entwurf zur Beantwortung dieſes Erlaſſes lieferte 

Rothenſee, der ihn am 13. Auguſt zu Protokoll gab. Ein⸗ 
leitend erklärte er, daß „bei Darſtellung dieſer Bekümmerniſſe 

man, wie man nach Grundſätzen und auf Pflichten eines ehr— 

lichen Mannes verſichern könne, an nichts weniger als an eine 

Beſchönigung der Bekümmerniſſe und zu dieſem Behuf an eine 

künſtliche Zuſammenreihung und Verwebung von Rechtsgrün— 
den und Konvenienzgründen gedacht habe. Künſtliche Anlage 

unterſtelle Plan und Abſicht“. Man wollte und wolle nichts 

anderes, „als im Bewußtſein ſeiner Diener- und Ratspflichten 

ſeinen Herrn auf dasjenige aufmerkſam machen, was man nach 
beſtem Wiſſen und Gewiſſen der Aufmerkſamkeit ſeines Herrn 

nicht unwürdig hielt“. Weit entfernt vom Geiſt des Wider⸗ 

ſpruchs und von dem Gedanken, als Organ der katholiſchen 

Landeskirche zu ſprechen, könne man doch behaupten, „daß die 

katholiſchen Antertanen in Baden in dem Umfange des bis— 

herigen Amtskreiſes der Katholiſchen Kirchenkommiſſion in die 

hierorts geäußerten Beſorgniſſe und Wünſche einſtimmen und 
einſtimmen müſſen und werden, wenn nicht momentanes In— 
tereſſe oder andere unedle Motive ihre Stimme dirigieren, oder 

wenn anders das Wohl ihrer Kirche ihnen nicht gleichgiltig 

ſei“. Wegen der rein geiſtlichen Kirchengewalt habe man keine 

Beſorgniſſe geäußert, wiewohl man den Wunſch nicht bergen 
könne, je eher deſto lieber Einheit in der Diözeſanregierung her—
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geſtellt zu ſehen. „Hingegen erſtrecke ſich die katholiſche Kirchen— 
gewalt weiter als auf die bloße Schlüſſelgewalt, die Leitung des 

Gewiſſens, die Erhaltung der Reinheit und Einigkeit der 
Glaubenslehre, kurz weiter als auf die rein geiſtliche Gewalt. 
Sie könne nicht ganz von der inneren Einrichtung und Polizei 

in der Geſellſchaft und von der kirchlichen Gerichtsbarkeit aus— 

geſchloſſen werden, wie denn auch die Verwaltung des geiſt— 

lichen Vermögens vom Anfang der Kirche an in der Hand der 

geiſtlichen Gewalt lag. Die geiſtliche Gewalt ſei zwar in ihrer 

Autorität unabhängig, aber in den Vußerungen dieſer Autori— 

tät vom Staate ſehr abhängig, der ein zweifaches Majeſtäts⸗ 

recht beſitze, das poſitive des Schutzes und das negative der 

Wachſamkeit auf kirchengeſellſchaftliche Handlungen, daß mit 

dem Staatsverein und ſeinem Zweck kein Nachteil veranlaßt 
werde. Wenn es wahr ſei, daß der Staat niemand Rechen— 
ſchaft ſchuldig ſei, in weſſen Hände er die Wahrung ſeiner 

kirchenherrlichen Rechte lege, ſo lehre die Geſchichte des corpus 
evangelicorum ſicher das Gegenteil. Menſchenkenntnis und 

Pſychologie rechtfertigen den Wunſch, daß das Kirchenregiment 

in allen ſeinen Zweigen nur in die Hände von Katholiken gelegt 

werde. „Daß ein pur katholiſches Kollegium die Staatsberech— 
tigungen an und in der Kirche verwalten und die Staatsbefug⸗ 

niſſe über das Kirchengut treu und gewiſſenhaft wahren könne, 

darüber könne man ſich mit Beruhigung und Zuverſicht auf die 

Geſchäftsführung der katholiſchen Kirchenkommiſſion im Detail 
berufen.“ Die katholiſchen Untertanen ſeien mit nicht weniger 

Treue und Anhänglichkeit ihrem Herrn zugetan, als ihre Brü— 

der, die Antertanen von andern Konfeſſionen. Es ſei möglich, 

daß Vergleiche mit benachbarten Staaten und den dortigen 

Katholiken angeſtellt werden und zum Glauben führen, daß 

jene mit mehr Vertrauen behandelt werden, und an heimlichen 
Inſtigatoren möge es auch nicht fehlen, die ihren unzufriedenen 

Geſinnungen nun, nachdem die katholiſche Kirchenkommiſſion 
aufgehört habe, die Zielſcheibe ihrer Machinationen zu ſein, 

eine andere Richtung zu geben ſich befleißen. „Der Fürſtbiſchof 

von Speier habe die Konſtituierung der Kirchenkommiſſion 

nicht annehmlich gefunden.“ Seinen Außerungen nach hätte er 

es lieber geſehen, „wenn die Geſchäfte der katholiſchen Kirchen—



286 Wetterer 

kommiſſion in ganz lutheriſche Hände gelegt worden wären, 

weil er dort das katholiſche Weſen beſſer aufbewahrt glaubte, 

weil derſelbe gegen einige Mitglieder dieſes Collegii ſchon zum 

voraus eingenommen war und eine nachſichtige Behandlung 

ſeiner Prätenſionen von ihnen nicht erwarten mochte. Man 

habe ſich aber an der Unzufriedenheit der Biſchöfe und Biſchofs— 

höfe nicht geſtört. ſondern in dem Bewußtſein, als Männer von 

Ehre die anvertrauten Hoheitsrechte gewiſſenhaft zu verwalten, 

ohne als Glieder der katholiſchen Kirche ſich zu verſtoßen, ſeine 

Amtsobliegenheit verfolgt“. Gegen die Angunſt der Biſchöfe 

ſeien ſie durch Außerungen der Zufriedenheit höchſter Behörden 

ſchadlos gehalten worden“s. Mit den Vikariaten zu Würz— 

burg, Bruchſal und Konſtanz ſei man „im ganzen ſehr wohl 

ausgekommen und von einer wirklichen Anzufriedenheit dieſer 

Stellen wiſſe man nichts. Was den erzbiſchöflichen Kommiſſär 

zu Kippenheim angehe, ſo ſei es ſehr möglich, daß dieſer wie 

ſein auf der unterſten Stufe der Kultur und der Amtstätigkeit 

ſtehende Klerus unzufrieden ſei, und man ſich ewige Vorwürfe 

zu machen habe, den Beifall dieſer Leute erworben zu haben“. 

Ahnliche Beſchaffenheit habe es mit dem Pfarrer Mitnacht zu 

Hofheim in Heſſen, in welchem das Wormſer Vilkariat beſtehe. 

„Dieſer alte Mann, der gar nicht zu wiſſen ſcheine, wie Kolle— 

gien mit einander ſprechen und der ſich in die neue Ordnung 

der Dinge gar nicht hineinzudenken vermöge, ſei mit allen 

Stellen unzufrieden, die es nicht beim alten Schlendrian be— 

wenden laſſen. Wenn aber auch alle Vikariate mit der Kirchen— 

kommiſſion unzufrieden geweſen ſind, ſo ſei dies eben nicht be— 

ſremdend. Der Grund der Anzufriedenheit dürfte weniger in 

der Geſchäftsſührung als in den ihr übertragenen Geſchäften 

ſelbſt aufzuſuchen ſein.“ Eine Hauptveranlaſſung und vielleicht 

die allererſte zu der da und dort bekundeten Unzufriedenheit 

ſcheine die Regiekaſſe geweſen zu ſein, die man unter dem 

Namen der Regierungskaſſe als einen von der Kirchenkommiſ— 

ſion aus eigener Autorität erfundenen Seckel der Habſucht und 

185s Rothenſee zitiert hiefür Erlaſſe v. 5. Dez. 1803, 18. April 

1804, 16. Jan. 1806, 30. Juni 1807.
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Heiligenplünderung verſchrie. Man ſei jedoch nicht mit Will— 

kür, ſondern mit höchſter Genehmigung zu Werk gegangen, und 

darüber hinaus habe man keinen Kreuzer erhoben. „Kolliſionen 

mit den Biſchofshöfen mußten entſtehen, ſo lange nicht die 

Grenzſcheidung zwiſchen beiden Gewalten und den beiderſeitigen 

Ermächtigungen ſcharf genug gezogen werden konnte.“ Höch— 

lich zu bedauern ſei, daß Stellen desſelben Regenten, die zum 

nämlichen Zweck, nur auf verſchiedenen Wegen, arbeiten ſoll— 

ten, ſich wechſelweiſe als rivaliſierende Stellen anſehen und 

beobachten. Dieſe Divergenzen haben oft den Geſchäftsgang 

gelähmt, ebenſo der Amſtand, daß die Kirchenkommiſſion nach 

einer ganz neuen Ordnung der Dinge anfangen mußte, in vielen 

Fällen ohne Vorakten und ohne Kenntnis der neu zugewieſenen 

Landesteile. 

Auf dieſe ausführliche Vorlage kam raſch“e kurzer Be— 

ſcheid: Das Polizeidepartement wies gegenüber den Wünſchen, 

daß das regentenamtliche jus circa sacra nur von katholiſchen 

Dienern ausgeübt werde, auf den Anterſchied hin, daß in der 

evangeliſchen Kirche dieſem jus jenes in sacra anhänge, und 

namentlich auf den Amſtand, daß der Großherzog nun einmal 
„in der gegenteiligen Aberzeugung die Kirchenkonſtitution an— 

geordnet und dabei zum Aberfluſſe alles, was die kirchliche Eigen— 

tumsverwaltung und Rechtsvertretung betreffe, an beſondere 

katholiſche Skonomie-Verwaltungsräte verwieſen hätte“. Die 

vielen Stimmen der Entbehrlichkeit der Kirchenkommiſſion ſeien 

kein Beweis, daß ſie ihrem Endzweck nicht entſprochen habe, 

wohl aber dafür, daß jener der Beruhigung des Publikums 

nicht erreicht worden ſei, was „mit der Dienſtbefliſſenheit des 

angeſtellten Perſonals gar wohl zuſammen beſtehen könne“. 

Es liege alſo kein Anlaß zu weiteren Anterſuchungen vor. Be— 

züglich des Seminariums „gedenke man zur Zeit nichts zu ver— 

fügen, bis der römiſche Hof zu einem zweckmäßigen Konkordat 

ſich herangelaſſen habe, wozu dermal aller Anſchein vorhanden 

ſei, da der Graf dela Genga ſich als päpſtlicher Nuntius zu 

dieſem Zweck angeſagt habe“. 
  

186 Dat. 18. Aug. 1807.
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Am 22. Oktober 1807 hielt die Kirchenkommiſſion in 
Bruchſal ihre letzte Sitzung mit dem Beſchluß, dem Großherzog 

„über die bisher geführten Geſchäfte untertänigſten Schluß⸗ 

bericht zu erſtatten“. Nicht viel über vier Jahre hat dieſe 

Behörde beſtanden, deren Perſonal 18 Köpfe zählte und deren 

Geſchäftsnummern ſich beliefen: 

1804 auufffffffffffttee 8361 

1805/% ũ.9272 

18066ů 741u.. 9783 

1807 die ſechs erſten Monate auf 5137. 

Trotz der kurzen Dauer hatte ſie ihre Bedeutung, nament— 

lich die, daß ſie die Durchführung des Staatskirchentums in 

Bruchſal ermöglicht hat. Niemand hat es aber ihr gedankt. 

Ihre Mitglieder wurden weiter im Staatsdienſt verwendet: 

Geheimer Kirchenrat Rothenſee wurde „Referendar in katholi— 
ſchen Kirchenſachen mit Erlaubnis der Amtsverſehung von Haus 

aus zu dem geheimen Rat und deſſen Polizeidepartement als 

Zeichen dero beſonderen Zutrauens und Zufriedenheit“ !“, 
Pfeiffer kam zur Kirchenökonomie in Mannheim, Brunner zur 

Provinzregierung in Karlsruhe, Dahmen wurde Polizeidirektor 

in Bruchſal und Hofrat Dühmig kam zur Kirchenökonomie in 

Karlsruhe *s. 

Auch dieſe neue Organiſation hatte keinen langen Beſtand. 
Das Organiſationsedikt vom 26. November 1809 gab dem 

Land eine neue Verfaſſung. Es ſchuf fünf Miniſterien und 

teilte das Miniſterium des Innern in fünf Departements, an 

vierter Stelle das katholiſche und an fünfter Stelle das evan⸗ 

geliſche Kirchendepartement. Durch das Edikt vom 21. Juli 

1812 wurden die drei erſten Departements zum erſten und die 

zwei letzten zum zweiten Departement zuſammengezogen und 

dieſes zerfiel in die katholiſche und die evangeliſche Kirchen— 

ſektion. Noch blieben die kirchlichen Angelegenheiten in weitem 

Amfang bei den Kreisdirektoren, am 7. April 1813 kamen ſie 
  

187 Dat. 27. Okt. 
168 Dat. 15. Okt. Bad. Reg.⸗Blatt 1807.
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an die Kirchenſektionen :. Dieſe blieben beſtehen, bis ſie durch 

Verordnung vom 5. Januar 1843 zu Zentralmittelbehörden um— 

gewandelt und unter der Benennung eines evangeliſchen und 

eines katholiſchen Oberkirchenrats dem Miniſterium des Innern 
unterſtellt wurden w0. 

1s9 Vgl. Andreas, Geſch. d. bad. Verwaltungsorganiſation und 
Verfaſſung 1913. 

190 Vgl. Bad. Staats⸗ u. Reg.⸗Blatt 1843, S. 9. 
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Beiträge zur Wahl des Erzbiſchofs Vicari. 
(Nach Vatikaniſchen Aktenſtücken 5.) 

Von Prof. Dr. Hubert Baſtgen. 

I. 

Die Kandidatur Hirſchers. 

Der Erzbiſchof Demeter? lag noch — allerdings hoffnungs⸗ 

los — auf dem Krankenbette, als man von Baden aus an die 
beiden Nunzien in der Schweiz und in Bayern herantrat, um 

durch ſie die Aufmerkſamkeit des Hl. Stuhles auf ſeinen Nach⸗ 

folger zu lenken. Bei jenem geſchah es durch Domkapitular 
Kieſer, bei dieſem durch den Vertreter der Regierung in Mün⸗ 

chen, Freiherrn Franz Xaver Andlaw-Birſeck. Ausgehend von 
den beiden Schriften gleichen Titels: Die katholiſchen Zuſtände 

in Baden — die eine von Mone, die Gegenſchrift von Ni⸗ 
benius? — zieht Kieſer in ſeinem Schreiben, das er durch einen 
Ordensmann dem Schweizer Nunzius Girolamo d'Andrean zu— 

ſtellen ließ, den Schluß s: Die Lage der Katholiken in Baden iſt 

ſchlimmer als die der Katholiken im Aargau, als die der Juden 
in der Babyloniſchen Gefangenſchaft; für einen religiöſen Mann 
iſt es unter ſolchen Amſtänden unmöglich, Biſchof zu ſein, ohne 

Verräter an der Kirche zu werden, wenn nicht mit dem Landes⸗ 

fürſten vor der Wahl, unter Zuſtimmung des Hl. Stuhles, eine 

Vereinbarung getroffen wird, die den Katholiken wieder ihr 

1 Vat. Archiv, Segreteria di Stato, Nr. 255. Nunzio di Monaco 1842. 

2 Vgl. meinen Aufſatz in dieſer Zeitſchrift 56. Bd. S. 224. 

3 Vgl. über beide Allg. Deutſche Biogr. XXII 165, XXIII 351; Bad. 

Biogr., herausgeg. von Weech (Heidelberg 1875) II 88, 99; Zeitſchr. f. d. 

Geſch. d. Oberrheins XXV 452; Brück, Geſch. d. kath. Kirche im 19. Jahrh. 

I 230. — Ich kann hier, und das gilt auch für das folgende, keine andere 

Literatur angeben, da mir in Rom außer den hier angeführten von der ein⸗ 

ſchläglichen Literatur nur zur Verfügung ſtand: Maas, Geſch. d. kath. 

Kirche in Baden S. 133, und Schiel Hub. Fr., Joh. Bapt. v. Hirſcher 

(Freiburg 1926). 

4 Vgl. meinen Aufſatz i. d. Zeitſchrift f. Schweizer Kirchengeſchichte 

[Revue d'hist. ecel.) XIX (1925) 127, 268. 5 Siehe Beilage l.
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Recht gewährt und den Frieden herſtellt. Er ſelbſt wollte in 

dieſem Sinne vor der Wahl Verwahrung einlegen, und, falls 
das Wahlkollegium nicht darauf eingehe, ſich der Stimme ent— 

halten und ſeine Verwahrung zu Protokoll geben. Ob ſein 
Vorhaben mehr Nutzen als Schaden bringen werde, darüber 
zweifelte er allerdings. UAnd hierüber wollte er die Meinung des 

Nunzius vernehmen. 
Der Name Hirſcher war in dem Schreiben Kieſers nicht 

genannt worden; aber in ſeinem Berichte darüber machte der 
Nunzius den Kardinalſtaatsſekretär Lambruschini auf Hirſcher 

als Wahlkandidaten aufmerkſam. Die Vermutung liegt nahe, 

daß Kieſer, ein ausgeſprochener Gegner Hirſchers, dem Ordens— 
manne, der ſeine Korreſpondenz dem Nunzius vermittelte, über 
ihn geſchrieben und ſo der Nunzius unterrichtet worden war. 

Denn in der erſten Anterredung mit dem Münchener Nunzius 
Viale Prela ließ Andlaw, nach einigen einleitenden Worten, die 
vor allem den Willen der badiſchen Regierung betonten, dem 

Kapitel völlig freie Hand in der Wahl zu laſſen, den Namen 
Hirſchet fallen!. Der Schweizer Nunzius war zunächſt vor— 

ſichtig in der Beurteilung desſelben, aber er ließ doch mehr 
Schatten als Licht auf ihn fallen: er genoß „einen großen Ruf 

als Gelehrter“, war jedoch „ein Mann von Neuerungen“, war 

infolge ſeiner Grundſätze bei einigen Katholiken Deutſchlands 

gut angeſchrieben, bei andern aber verdächtig. Der Nunzius 

ſchickte ein Verzeichnis ſeiner Schriften ein s‚F damit Rom für den 

Fall ſeiner Wahl eine Handhabe hätte, ſich ein Arteil zu bilden, 
ob er des Erzſtuhles würdig ſei oder nicht. Auch der Münche⸗ 

ner Nunzius gab den klingenden Lobeserhebungen Andlaws auf 
Hirſcher ſofort einen Dämpfer: das Gute, was er über ihn gehört 
  

6Vgl. Pfülff Otto, Card. v. Geißel (Freiburg 1895) J 124. 
7 Siehe Beilage II. 

s Es ſind folgende: 1. Betrachtungen über ſämtliche Evangelien der 

Faſten. 2. Katechetik. 3. Die katholiſche Lehre vom Ablaß uſw. 4. Missae 

genuinam notionem eruere uſw. 5. Die chriſtliche Moral uſw. 6. Aber 
das Verhältnis des Evangeliums zu der theol. Scholaſtik. 7. Betrachtungen 

über die ſonntäglichen Evangelien uſw. 8. Iſt eine poſitive göttliche Offen⸗ 

barung notwendig. 9. Das Leben Jeſu uſw. — Der Nunzius fügte eine 

Aberſetzung der Titel bei. Vgl. außer Hurters Nomenclator V 1385 

Wetzer⸗Welte, Kirchenlexikon VI 29, nunmehr Schiel a. a. O. 241. 

19*
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habe, ſei nicht frei von üblen Beimiſchungen. Er zog Erkundi⸗ 
gungen über ihn ein, und zwar bei einem Geiſtlichen, der „in per— 

ſönlichen Beziehungen“ zu Hirſcher ſtand. Ob bei Räß? oder 
Weis, das ſei dahingeſtellt. Ich möchte letzteren annehmen, da 

dieſer auch nach der Wahl Vicaris vom Nunzius angegangen 
wurde!n, auf ihn einzuwirken, und auch ſein Vertrauter und Ver— 
mittler bei Geißel war 1. Auf jeden Fall iſt das Gutachten, 
das über Hirſcher eingeſchickt wurde 1, ſehr bedeutungsvoll. 

Hirſchers Entwicklungsgang wird in zwei, eigentlich drei 
Zeitabſchnitte eingeteilt: die „epoca giovanile“, die Zeit der 

„Zurückgezogenheit“ — alſo die Tübinger Jahre —, dann die 
Zeit in Freiburg. 

Die erſte Epoche war die Zeit, wo „die Aufklärung ſozu— 
ſagen Bürgerrecht unter den Katholiken erhalten hatte“; ſie wird 
gekennzeichnet mit dem Zweck, den die Tübinger QOuartalſchrift 

ſich geſteckt haben ſollte: man wollte „alte Aberbleibſel am Leben 
erhalten, aber den neuen Lehren eine wiſſenſchaftliche Form 

geben“. Dieſem Zwecke widmete ſich ihr Leiter, Hirſcher, mit 
„der ganzen Inbrunſt ſeines Geiſtes“. Er war zugleich „die 
Seele“ der Tübinger Schule, als deren „Lieblingsthemata“ auf⸗ 
gezählt werden: Deutſche Liturgie, Synodalſyſtem, National⸗ 

kirche, Aufhebung des Zölibats, Herſtellung der Arkirche, Ein— 

ſchätzung des Proteſtantismus als eines Teiles der Aniverſal— 

kirche. Freilich trieb Hirſcher die Dinge nicht bis zum „reinen 

Rationalismus“: ſeine ſchwächliche Geſundheit, ſein idealer 

Moralitätsbegriff — beides in dieſem Sinne Geſchenke der Vor⸗ 

ſehung — bewahrten ihn davor, daß er „einem ſchmählichen 
Syſtem der Zerſtörung ſeine Zuſtimmung gab“. 

Die zweite Epoche: Der Einfluß Möhlers wird angedeutet, 

hervorgehoben die Doppelſtellung, in die Hirſcher geraten war 

bei Katholiken und Liberalen, betont ſein guter Einfluß auf ſeine 
Schüler, anerkannt, daß die unter ihnen, „die mit guten Anlagen 
ausgeſtattet waren, ſehr bald in eine Richtung kirchlicheren 

Vgl. Hochland XXIII. Jahrg. Heft 12 1925/26, Biſchof Andreas 

Räß und Joh. Bapt. v. Hirſcher, von Luzian Pfleger S. 654 ff. 

10 Siehe unten S. 304. 

11 Vgl. meinen Aufſatz: Metternichs Anweſenheit beim Kölner Dom— 

baufeſt 1842; Röm. Quartalſchrift Bd. 36 (1928) S. 304. 
12 Notizie; Beilage II.
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Sinnes kamen, als ihr Profeſſor hatte“, erklärt ſein Weggang 

von Tübingen: das Mißtrauen der Regierung gegen ihn, der 

Einſpruch des Kirchenrates gegen ein Kanonikat in Rottenburg, 

ſeine eigne tiefe Mißachtung gegen dieſes Kapitel. 

And dann in Freiburg. Als Nachfolger Schreibers!““ 

Schreiber hatte den „reinen Pelagianismus“ gelehrt! Hirſcher 

hielt die Mitte zwiſchen dieſem und der Lehre der katholiſchen 

Kirche, lobte die Enthaltſamkeit, mißbilligte aber das Geſetz, 

das ſie vorſchrieb. Jedoch wurde er in letzterem Punkte immer 

mehr und mehr zurückhaltender: er lernte als Mitglied des Ordi— 

nariates die „neuen Apoſtel“ in der Frage des Zölibates und 

Antizölibates beſſer kennen. Aber auf die kirchliche Hierarchie 

hatte er ſich doch nie gut eingeſtellt. Wenn er ſich mit kirchlichen 

Fragen beſchäftigte, ſo ſtellte er ſich auf den Boden der Tat⸗ 

ſachen, nicht auf den der Grundſätze; daher auch bei ihm keine 

Widerſetzlichkeit gegen die Abergriffe des Staates ins kirchliche 

Gebiet, wie das nun die Tübinger Schule tat. Auch blieben die 

Vorurteile gegen den Hl. Stuhl bei ihm haften. Dogmatik, 

kanoniſches Recht lagen faſt außerhalb ſeiner Studien. Aber 

immerhin: ſein Einfluß auf den Klerus wird als „ſehr vorteil— 

haft“ bezeichnet. Schwamm er auch nicht gegen den Strom lin 

Sachen der Miſchehen, der Konviktsſtatuten, des Pfarr⸗ 

konkurſes), ſo trat er doch „wiederholt“ und „mit Wärme“ für 

die Sache der Kirche ein. Seine ſittliche Führung hält der 

Gutachter für „rein“ und will entgegenſtehende Anklagen als 

grundlos anſehen. Von großer Intelligenz und von einer 
„gewiſſen Angſtlichkeit des Charakters“, war er doch von großer 

Zähigkeit und ſo großer Verläßlichkeit, daß man auf ihn bauen 

konnte. Mochten andere ihn für „wenig biegſam“ halten, ſo 

wußte der Gutachter aus eigener Erfahrung, daß er guten Ein⸗ 

flüſſen nicht unzugänglich war. Ja, wenn es gelang, ihn dem 

Joſefinismus abſpenſtig zu machen und ihn für den Hl. Stuhl 

zu gewinnen, ſo konnte „die Kirche in ganz Deutſchland keinen 
einflußreicheren Verteidiger gewinnen“ als Hirſcher. 

Rom“ ließ zunächſt die Kandidatenfrage ganz unberührt. 

Man betonte, daß dem Hl. Stuhle gewiß am Herzen läge, wenn 
  

15 Vgl. Maas 99; Brück a. a. O. 430. 

14 Beilage III.
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bei einer Wahl die „beiden Elemente“, d. h. Kirche und Staat, 
in aller Einigkeit vorgingen, aber vor allem käme es ihm darauf 
an, daß den Kapiteln ihre Wahlfreiheit, „ein Recht, deſſen ſie 

ſich kraft eines beſonderen apoſtoliſchen Vorrechtes erfreuten“, 

gewahrt bliebe. And darum wolle der Papſt nicht nur mit der 
Regierung keine vorherige Vereinbarung treffen, ſondern dieſe 

dürfe nichts tun, was auch nur ſcheinbar dieſe Freiheit verletzen 
könne. Das einzige, was von Rom aus geſchehen konnte, war, 

daß der Papſt das Freiburger Kapitel ermahnte, einen durchaus 
würdigen,Geiſtlichen zu wählen. Das geſchah auch *. 

Nach Demeters Hinſcheiden (21. März) trat die badiſche 

Regierung wieder mit dem Nunzius in München *, Kieſer mit 
dem Schweizer in Verbindung. 

15 Siehe folgende Anm. 

16 Beilage IV. — Das Kapitel teilte dem Münchener Nunzius den Tod 

Demeters und die Wahl Vicaris zum Kapitularvikar mit. Bericht Nr. 868 

vom 5. April 1842. Darin das Schreiben des Domkapitels im Auszug: 

Die Wahl ſei viva et unanimi v»oce erfolgt; darin die Bitte um Erneue⸗ 

rung der Vollmachten, im 1. und 2. Grade bei Ehehinderniſſen dispenſieren 

zu können; es wird gebeten, der Papſt möge Vicari virum dilectum et 

clero catholico et popolo in der Würde „in quam... canonice et 
unanimiter electus est“ beſtätigen. Die Vollmachten wurden ihm zu— 

geſtellt am 6. Mai 1842. Schweiz. Nunz. Nr. 62 vom 4. Juni, zugleich mit 

einem Schreiben Lambruschinis ans Kapitel, einen guten Biſchof zu wählen. 

Vgl. Weiſung an Viale Prela. Prot. Nr. 31705 vom 12. Mai. Im 

Beſitze der Vollmachten reichte das Kapitel am 27. Mai ein zweites 

Schreiben (Schweiz. Nunz. Nr. 102 v. 5. Oktober) an Lambruschini bezüg⸗ 

lich der Sanierung der Dispenſen im 2. Grad der Verwandtſchaft und im 

1. und 2. Grad der Schwägerſchaft mit Anführung der Entſchuldigungs⸗ 

gründe ein: ex quo enim tempore saeculo praeterito rationalismus 

sub falso nomine philosophiae etiam in sacras litteras invaderit atque 

latius serperet, nec non inter arma leges nostris in terris silerent, 

e0o perventum est, ut mederi malis undique irruentibus nonnisi pa- 

tientia atque indulgentiori quodam agendi genere videretur, ne mala 

longe maiora exoriantur. Aetas fidei christianae magis 

addicta medicamentis severioribus vulnera sanabit. Dazu beſtand 
die Gefahr, daß die Nupturienten, falls ihnen die Dispens verweigert 

wurde, im nahen Frankreich eine Zivilehe eingingen, oder auch von der 

weltlichen Behörde dispenſiert würden, nicht nur in Hinderniſſen, die vor 
dem weltlichen Geſetz beſtünden, ſondern auch vor dem kanoniſchen. So 

habe man die vom Hl. Stuhl gegebenen Vollmachten überſchreiten müſſen: 
Dispensavimus, — animas nostras posuimus pro ovibus nobis com- 

missis et pro pace catholica in terris nostris conservanda. Nos
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Wie früher, ſo legte Kieſer“ auch jetzt ſeine Gedanken in 
einer Denkſchrift nieder, die er auf gleichem Wege in die Hände 
des päpſtlichen Diplomaten gelangen ließ. In ihr ſtellt er den 

jungen Klerus der Diözeſe als ganz mit febronianiſchen und 
proteſtantiſchen Grundſätzen erfüllt dar und bezeichnete als gute 

Theologen und durchaus einwandfreie Männer im einheimiſchen 

Klerus Siegle, Sulzer und Ludwig. Ein bemerkens⸗ 
wertes Bild entwirft er vom Freiburger Domkapitel. Vicariiſt 
gut, aber ſchwach, Gegner der Franken; Hug, der Arheber der 

Verderbtheit im jungen Klerus, Verächter alles Heiligen;, 

Adam Martin, ein guter Erzieher, aber ganz taub; Kon⸗ 
rad Martin, ein erbitterter Weſſenbergianer, ein Neuerer 

und Gegner des kanoniſchen Rechtes und des Dogma; Buch— 
egger, ein Heuchler, Freimaurer, ein Schmeichler nach oben, 
ſchroff gegen Gleichgeſtellte und Antergebene. Von ſich ſelbſt 
ſagt Kieſer, er ſei Schüler von Dereſer nach ſeiner Bekeh⸗ 
rung und von Sambuga, und hier fügt der Abermittler ſeiner 

Denkſchrift bei: ein Schüler Eubels. Hirſcher ſchildert er 
als einen gelehrten Moraliſten, aber als einen Verfechter „vieler 

Gedanken proteſtantiſcher Gelehrten“, als Gegner des Zölibates 

und alles deſſen, was von Rom komme, es ſei denn, daß es 
von der Regierung gebilligt werde. Sein Katechismus, der über 

die katholiſchen Wahrheiten andere Gedanken darbiete, als der 

Tridentiner, habe den des Kaniſius verdrängt. Hirſcher habe 

es durchgeſetzt, und zwar mit der Billigung Demeters, daß die 

Jugend vor dem elften Jahre mit religiöſen Lehren verſchont 
bleibe. Den Haupteinfluß auf dem Gebiete der Schule ſchreibt 
er aber Hug zu. 

Auch auf anderem Wege waren dem Schweizer Nunzius 
noch Nachrichten über Hirſcher gekommen, die ſein von Kieſer 
gezeichnetes Bild in noch viel grelleren Farben darſtellen: er 
  
metipsos non excusamus, sed accusamus. Die Sanierung erfolgte mit 

entſprechenden Ermahnungen auch für die Wahl: Der Papſt vertraue, 

ut ab amplitudine tua [Vicaril et a canonicis tuis fratribus eum 

porro cognoscat ad dignitatem archiepiscopalem rite electum, qui 

sana excultus doctrina, et pietate, firmitate animi, prudentia, omni 

denique, quam pastorale munus exigit vera solidaque virtute instrue- 

tus, Clero Populoque isti maxime profuturus iudicetur verbis iuxta et 

exemplis. 17 Beilage IV.
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war ein geſchworener Feind Roms, hatte einem Prieſter geſagt: 
Wäre ich jung wie Sie, ſo würde ich mit allen meinen Kräften 
gegen Rom arbeiten; war ein Feind des Breviers; Stauden⸗ 
maier hatte ihn ermahnen müſſen, er ſolle ſich in ſeinen Vor⸗ 

leſungen mäßigen. Man mußte vor Hirſcher geheim halten, daß 

die Zöglinge im Seminar das Brevier beteten; er war ein 
Gegner des lateiniſchen Ritus und der römiſchen Liturgie, 

bediente ſich bei der Einſegnung einer Ehe nicht einmal des 

Rituales der Diözeſe, ſondern eines von ihm ſelbſt zuſammen— 
geſtellten deutſchen Formulars; er war ein Gegner der ſtrengen 

Beobachtung der vom Papſte erlaſſenen Vorſchriften in den 
gemiſchten Ehen: das ginge nicht in einem Lande, wo der Prote⸗ 

ſtantismus in der Mehrheit ſei; die Freunde Hirſchers waren 
die freidenkenden Geiſtlichen, die Anhänger der Schaffhauſener 
Synode; als eine Zeitung gegen Weſſenbergs Werk „Die 

Konzilien des 15. und 16. Jahrhunderts“ geſchrieben hatte und 
Staudenmaier ebenfalls dagegen ſchreiben wollte, mißbilligte er 
jenes und hielt ihn mit Hug von ſeinem Vorhaben ab. Kurz: 

einige nennen ihn einen eitlen Komödianten. 

Als Andlaw dem Münchener Nunzius das Hinſcheiden 
Demeters bekannt gab, verſicherte 1s er ihm, daß ſeine Regie⸗ 
    

1s Brief Andlaws vom 22. März im Bericht des Münchener Nunzius 
Nr. 857 vom 25. März 1842; er ſchreibt unter anderem: Je puis vous 

donner l'assurance positive, que mon gouvernement, et particulièrment 

8S. A. R. le grand Duc et M. de Blittersdorff sont animés de la 
meilleure volonté pour terminer cette élection d'une manière, qui 

puisse satisfaire la Cour de Rome, et en méme tems maintenir la paix 

de l'église dans le pays. Cependant il ya tant de difficultés à 
vaincre, tant de ménagemens à prendre, il faudra procéder avec tant 

de prudence et de modération pour atteindre ce but désiré que je 
compte aussi sur l'intermédiation bienveillante de V. Exc. pour 

alléger la täche que nous nous imposons. — Der Nunzius bemerkt dazu: 

E' manifesto, che il governo di Baden non si vorrebbe trovar nell“ 
imbarazzo, in cui si & già trovato quello di Nassau (Vgl. Brück 

a. a. O. II 244. Ich werde ſpäter ausführlich darauf zu ſprechen kommen 

in meinem Buch: Vatik. Akten zur Beſetzung der deutſchen Bistümer in der 

erſten Hälfte des 19. Jahrh.) per cui vorrebbe intendersela colla 
8, Sede onde riuscire ad avere un individuo, che gli convenga 

senza compromettere la propria autorita. L' Em. V. nell' alto suo 
intendimento saprà giudicare del miglior partito che la S. Sede sia in 

grado di trarre dalle proposizioni fatte dal governo Badese.
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rung, vor allem der Großherzog und Blittersdorff, vom beſten 

Willen beſeelt ſeien, die Wahl zur Zufriedenheit Roms und zum 
Beſten des Friedens der Kirche glücklich zu Ende zu führen. 

Hirſcher nannte er nicht. Aber Blittersdorff ließ dem Nunzius 

durch zwei Perſonen, die nicht genannt werden, ſchreiben, es ſei 

wohl notwendig?, daß ſich der Hl. Stuhl mit der Regierung 

über eine Perſönlichkeit verſtändige, die dem Kapitel zur Wahl 

vorgeſchlagen werden könne, und, falls es ſich da um Hirſcher 

handle, ſo könne man von ihm ohne beſondere Schwierigkeit 
den Widerruf einiger Irrtümer erlangen, die in ſeinen Büchern 

enthalten ſeien. Sobald der Nunzius in den Beſitz der Antwort 

aus Rom gekommen war, verſtändigte er Andlaw hierüber, 
indem er ihm das volle Vertrauen Roms in die badiſche 

Regierung ausdrückte, daß ſie die freie kanoniſche Wahl in jeder 
Hinſicht gewährleiſte?»'. Sonſt werde die Wahl auf keinen Fall 

beſtätigt?*r. In dieſen Bemerkungen mied er den Namen 

Hirſcher ebenſo, wie ihn Rom gemieden hatte . Er war der 
Anſicht: wenn die Regierung das Kapitel gewähren ließ, ſo war 

19 Per farmi sentir la di lui supposta necessità, che la 8. Sede con- 

venisse col governo di Baden su qualche individuo da proporsi al 
capitolo di Friburgo, acciò da questo fosse eletto .. Faceva ad un 

tempo conoscere, che qualora si fosse trattato della persona del sig. 

Hirscher, senza molta difficoltà si sarebbe potuto ottener da questo 

che ritrattasse alcuni errori, che sono contenuti nelle di lui opere. 

Münchener Nunzius Nr. 874 vom 15. April 1842. 

20 La piena fiducia, che il governo badese lungi dal far cosa 

alcuna, per cui potesse venire ad esser lesa la canonicità dell' elezione. 
si adoperebbe anzi, acciò questa fosse intieramente libera e conforme 
ai presciritti canonici. Er wies dabei hin auf das Verhalten der naſſaui⸗ 

ſchen Regierung bei der Wahl Mohrs. Vagl. oben Anm.. 18. 

21 Ove l' elezione non fosse per esser canonica la S. Sede non 
avrebbe in modo alcuno confermata, mentre essa si riserbava di 
giudicar secondo il diritto che le compete, tanto della canonicità 

dell' elezione, che della qualità della persona, che fosse per esser eletta. 
Ho mostrato però di rendere in tutto, e per tutto giustizia alle buone 

intenzioni del sig, di Blittersdorff, esprimendo la piena certezza 
ch' egli avrebbe regolato il tutto per modo che nulla dalla parte del 
governo seguisse da poter ledere la libertà del capitolo. Ebd. 

22 In der Antwort auf den nun abgeſtatteten Bericht wird Hirſcher auch⸗ 

nur angedeutet: si é& saviamente condotto. .. in ordine alle note 

proposizioni del governo di Baden, e le recenti indirette pra- 

tiche del sig. di Blittersdorf relative alla persona da 
eleggersi... (Prot. Nr. 31 661 vom 26. April 1842).
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Hirſchers Wahl nicht zu befürchten. Nach Nachrichten, die dem 

Nunzius zugegangen waren, kam dieſer nicht in Frage, wenn 
ſich Rom mit Baden nicht über ihn verſtändigte; denn der größte 
Teil der Kanoniker „ſchien ihn nicht ſehr zu mögen, hatte nicht 
viel Vertrauen in ihm“; wenn die Regierung Vicari nicht als 
persona minus grata erkläre, ſo wähle die Mehrheit dieſen?“. 

In dieſem Sinne hatte Viale Prelà bereits nach Rom Nach⸗ 
richten geſchickt, als ihm das Freiburger Kapitel offiziell den 

Tod Demeters und die Wahl Vicaris zum Kapitularvikar 

angezeigt hatte. Ja, auf Grund erhaltener Informationen 

glaubte er damals ſchon verſichern zu können, die Regierung 

werde ſich der Wahl Vicaris gar nicht widerſetzen?. 
Der Nunzius wurde noch beſtärkt in den ſchlechten Aus— 

ſichten für Hirſcher ſowohl von Andlaw, als dieſer ihm die 

Wahlliſte überbrachte, als auch von einem ſeiner Gewährs— 
männer, der ihm die Kandidaten charakteriſierte. Andlaw gab 
ihm die Verſicherung, die Regierung werde keinen ausſchließen; 
äußere aber der Hl. Stuhl in der Hinſicht einen Wunſch, ſo 

23 Le notizie poi, che ho da quelle contrade m' indicano, che 

qdualora la S. Sede non cooperi in un colgOverno 

a favore dell“ elezione dell'“ Hirscher, il capitolo 

non farà per eleggere questo ecclesiastico. La 

maggior parte dei canonici sembra non amar molto il sig. Hirscher. 

e non aver molta fiducia in lui. Mi vien confermato . che la 

maggioritä del capitolo sia per determinarsi all'“ elezione di mgr. 
Vicari, qualora il governo, come già J' altra volta, non lo dichiari per- 
sona men grata. Ho motivo di credere però, che questo non sia per 

accadere. Der Nunzius meint, falls Vicari nicht gewählt werden könne 

aus dem angeführten Grunde, werde das Kapitel es machen wie das 

Hildesheimer, das die Ernennung dem Hl. Stuhle überlaſſen habe. Aber 

im Grunde fürchtete er nichts von Baden. Ebd. 

24 Le notizie che ricevo dalla diocesi di Friburgo, mi fanno 

supporre con una fondata certezza, he il capiitolo sia dis- 

posto ad eleggere alla dignità di arcivescovo 
mꝗgr. di Vicari. L'Em. V. ben si ricorda, come il suddetto prelato 
fosse già stato eletto altra volta, e come il governo si fosse ricusato 

di riconoscere la di lui elezione. Mi si assicura, che Ora il 

governo sia per astenersi dal far cosa alcuna in 

oPPOSLJzzione colla canonicità dell“ elezione, e 
he Oovemgr. Vicari fosse eletto, il governo non 

visi opporrebbe menomamente. Nr. 568 vom 5. April 1842.
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werde man ſich willfährig zeigen ». Der Nunzius blieb ſeiner 

Anweiſung getreu: man wünſche nur die Freiheit der Wahl“. 

Aber er hatte eine große Verſuchung zu beſtehen: Hirſcher zu 
ſtreichen. Doch er überwand ſie, denn es war klar, daß die 

Regierung ihrem Kandidaten das mitteilte. And das diente 

nur zum Schaden der Kirche: Hirſcher werde aufs höchſte gegen 
den Hl. Stuhl verſtimmt und mache gemeinſame Sache mit 
ſeinen Feinden. Zudem war ein Vorſtoß von ſeiten Roms 

nicht notwendig. Denn alle Wahrſcheinlichkeit ſprach dafür, daß 
die Mehrheit im Kapitel nicht Hirſcher, ſondern Vicari wählte. 

UAnd daß Vicari, vielleicht auch Buchegger von der Regierung 
ausgeſchloſſen würden, war nach den Verſicherungen Andlaws 

25 Il ministro suddetto mi fece conoscer confidenzialmente dalla 

parte del sig. conte di Blittersdorf, he il governo non 

a vrebbe escluso alcuno dalla lista dei candidati? mi aggi- 

unse però, che qualora la S. Sede bramasse chel' uno 

o l1'altro dei proposti individui fosse escluso, il 

governosarebbe pronto a soddisfare ai desiderj che 
da me su tal propositio gli fossero stati manifestati. Nr. 868 vom 
26. April 1842. 

26 Gli ripetei che il solo desiderio della S. Sede si era quello, che 
1'elezione fosse del tutto libera, mentre si riserbava di giudicar poi 
tanto sulla canonicità della medesima, che sulle qualità dell“ individuo, 
che sia per esser eletto; aggiunsi però, che ad ogpni modo avrei fatto 

giungere all' Em. V. R. la proposta fattami onde averne istruzioni.— 

Lambruschini nannte (12, Mai 1842, Prot. Nr. 31 705) die Antwort „savia“ 
und verwies auf ſeine Antwort vom 31. März; ſiehe Dok. II. Er fügt bei: 

D' altronde non »'ha motivo per cui il S. P. debba escludere taluno 
dalla nota dei candidati, innanzi che siegua la elezione del nuovo 

arcivescovo, essendo a lui riservato di confermare, od escludere il 

soggetto, che verrà prescelto dal capitolo, secondo il vario giudizio, 

ch' egli sarà per ſormare sulla di lui idoneità a sostener degnamante 
il grave, e difficile peso del vescovato. Intanto però giusta la pre- 

venzione a Lei fatta col suddetto mio dispaccio è stato già trasmesso 

a Mgr. nunzio apostolico in Svizzera, onde fosse spedito al ripetuto 

capitolo il noto Breve esortatorio, e dopo qualche giorno le facoltà 

concessegli tanto dalla s. Penitenzieria, che dalla S. C. di Propaganda 

zede, accompagnando queste ultime con una lettera a Mgr. Vicari, 

decano, e vicario capitolare, onde nel caso, se fosse accordata 

qualche dispensa matrimoniale per facoltà non impetrate espressa- 

mente, ma soltanto presunte, come la lettera del capitolo dava motivo 

a credere, non omettesse di procurare la sanatoria di siffatte dispense. 

Vgl. oben S. 294 Anm. 16.
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nicht zu fürchten v. Das wurde ihm bald zur Gewißheit?. 

Sein Gewährsmann hatte ihn in ſeiner Annahme des Aus— 
ſchluſſes Hirſchers von der Wahl ebenfalls beſtärkt??'. Dieſer 

ließ Hirſcher gänzlich fallen: er ſoll dem Kapitel den Vor⸗ 
ſchlag gemacht haben, ohne freilich damit durchgedrungen zu ſein, 
die Rechte des neuen Biſchofs zu beſchneiden, zudem ſei er ein 
ſchroffer Gegner des nun beſſer gewordenen Verhaltens des 
Rottenburger Biſchofs. Von all den anderen, die auf der Liſte 
ſtanden, war keiner brauchbar, außer Vicari. Hug war alt, 

war gewiß ſehr unterrichtet, ließ jedoch an Frömmigkeit zu 

wünſchen übrig, war auch früher in ſeinem Verhalten ärgernis— 

27 Forse non sarebbestato del tutto inoppor- 
tuno, sotto un rapporto, di adoprarsi accid il 

sigr. Hirscher fosse escluso dalla lista dei candi- 

dati, ma si andava incontro ad un grande inconveniente, ed era, che 

il governo, il quale finora ha mostrato impegno per l' elezione del 
sigr. Hirscher, avrebbe fatto conoscere al medesimo di non averlo 

escluso ͤ se non dietro domanda fattane dalla“ S. Sede, il che 

a vrebbe sommamente indisposto quell' eccele- 
siasticocontro la S. Sede, e lo avrebbe gettato a far causa 

comune coi nemici della chiesa, il che sarebbe stato di grandissimo 
danno. Ho creduto poi tanto meno necessario di fare alcuna cosa in 

proposito, inquantochè dalle notizie, che avevo avuto dalla diocesi 

di Friburgo, avevo potuto rilevare, che vi erano tutte le 

probabilitä, che Mgr. Vicarj fosse per esser 

eletto, mentreilsigr. Hirschersicredeva, chenon 

fosse perriunire la plurità dei voti del capito lo 

se non nel caso, che Mgr. Vicarj, ed anche un altro canonico (sigr- 

Buchegger) fossero per esser esclusi dal governo, dal che, dietro le 

assicurazioni datemi dal ministro di Baden, non »' è punto a temere. 

Qualora l' Em. V. giudichi di darmi altre istruzioni in proposito, La sup- 
plico a far ciò con qualche sollecitudine, atteso che l' elezione non 
sarà più lungamente differita. Nr. 868. 

28 Il governo ha fatto conoscere al capitolo suddetto non esservi 

in detta lista alcuno che fosse men grato al Gran-Duca, per cui 

restava liberoalcapitolo medesimo di eleggere 

chi meglio credesse. Nr. 911 vom 18. Juni 1842. 

20 Münchener Nunziatur Nr. 898 vom 25. Mai. Der Gewährsmann, 

vom Nunzius um Auskunft gebeten, ſchildert Vicari debole, non 

molto istruito, ma pio; Hug sSià in età molto avanzata, istruitissimo, 

ma di non molta pietà, e la cui condotta anteriore è stata oggetto di 

pubblico scandalo; Adam Martin, intieramento sordo; Kieser 

di buoni sentimenti, ma avente in testa una gran confusione d' idee: 

Bernardo Martin, uomo venduto intieramente al Wessenberg, e 
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erregend geweſen; Adam Martin war völlig taub, der 

andere Martin, gänzlich Weſſenberg ergeben, hatte die 

Unverfrorenheit gehabt, dieſen als Biſchof vorzuſchlagen; 

Kieſer war guten Willens, aber in ſeinem Hirn ſpukte es 

von konfuſen Gedanken; über Buchegger konnte man 

kein Urteil fällen: er war noch nicht erprobt; Stauden— 
maier war ſehr unterrichtet, auch gut, aber zu jung; Kolb 

von beſter Geſinnung, aber kränklich; Herz war wenigſtens 
früher als Rektor des Meersburger Seminars Anhänger 

Weſſenbergs, aber klar war ſein Verhalten auch jetzt noch nicht. 

War Vicari gewiß ſchwachen Charakters und nicht ſehr 

unterrichtet, ſo doch fromm, und er hatte von allen die Wahr— 
ſcheinlichkeit der Wahl für ſich. 

II. 

Kieſers Kandidat: der Biſchof Pfaff von Fulda. 

Kieſer hatte die in Ausſicht geſtellte Erklärung eingereicht“ 
und ſie dem Schweizer Nunzius durch ſeinen Vertrauensmann 
zuſtellen laſſen. Ebenſo die Antwort, die ihm im Namen des 
Kapitels durch den zum Kapitularvikar erwählten Vicari zu⸗ 
ging. Dieſe Antwort gefiel dem Nunzius ſo gut, daß er meinte, 

che aveva l' impudenza di propor questo qual candidato per la futura 

elezione; Buchegger animato da' buoni principj, ma non ancor 

bastantemente provato; Hirscher già noto alla S. Sede; si dice 

che recentemente avesse fatto una proposta al capitolo diretta a 

restringere i diritti del futuro arcivescovo, però una tal proposta & 

(alſo oben: manſagt, und hier: iſt, alſo Hörenſagen und Tatſachen neben⸗ 

einander über dieſelbe Sache) stata rigettata..., si mostra intieramente 

contrario alla condotta seguita dal vescovo di Rottenburgo (ogl. aber 

Hochland a. a. O. 662). Nach dieſen ſieben, alſo allen Kanonikern, ſtanden 

noch auf der Liſte Staudenmaier molto istruito e buono, ma gio- 

vine assai; Kolb di ottimi sentimenti, ma di troppo malferma salufe: 

Herz di sentimenti dubbi, già fautore del Wessemberg, e rettore 

nel famoso seminario di Meerseburg III. — Il mio corrispondente 

mi ripete quello, che già altra volta mi aveva scritto sulla proba- 

bilita che ve, che l'elezione sia per cadere su Mgęr. 

Vicari. 

30 Siehe Beilage V.
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wenn Vicari gewählt werde, ſo brauche er nur danach zu 

handeln, dann werde die Diözeſe beſſer verwaltet und ein Teil 
der Abelſtände, beſonders im Klerus, behoben. Die Antwort iſt 

wirklich ausgezeichnet. Vicari macht eine Verbeugung vor der 

kirchlichen Geſinnung und dem guten Willen Kieſers. Aber er 
lehnt eine neue Vereinbarung ab: wenn der Biſchof richtig ſein 

Amt verwalte, ſo könne er auch die kirchlichen Vorſchriften nach 

der bereits abgeſchloſſenen Vereinbarung vom Jahre 1821, in 

Liebe mit Strenge gepaart, zur Ausführung bringen. Damit 
aber ein kirchlicher Mann gewählt werde, müſſe Kieſer auch 

ſeine Stimme abgeben; dadurch werde eben die Gefahr gemin— 
dert, daß ein unkirchlich Geſinnter zum Biſchof erhoben werde 

und ſomit noch mehr unkirchlich denkende Kanoniker im Kapitel 

Aufnahme fänden. Da auch Rom mit der Antwort durchaus 
einverſtanden war, ſo gab ſich Kieſer zufrieden. Er verſicherte 

ſeine Stimme abgeben zu wollen, aber in erſter Linie für den 

Biſchof von Fulda, der von vornherein ſein Mann war sꝛ, dann 
erſt für Vicari, der immerhin „für die kirchliche Sache gut 
disponiert“ ſei, und wenn er auch „ſchwach“ ſei, ſo ſei ein 

ſchwacher und guter Biſchof beſſer, als ein „ſtarker und ſchlech— 
ter“; auch wünſche der Adel Freiburgs einen adeligen Biſchof. 

Auf jeden Fall wollte Kieſer verhindern, daß Hug oder Kon⸗ 
rad Martin gewählt würde. Von Hirſcher gar nicht zu reden. 

Denn ſchon ſeine erſte Denkſchrift hatte er mit dem Wunſche 

geſchloſſen: Gott möge die Diözeſe vor einem Schisma bewahren, 
das leicht entſtehen könnte, wenn Martin oder auch Hirſcher 
gewählt würden. 

31 Lambruschini ſchrieb dem Schweizer Nunzius (Prot. Nr. 31 663 vom 
28. April 1842): Moltosavia, econducente a promuo- 

vere un a buona elezione del nuovo arcivescovo .. Si 

è larisposta data da Mgr. Vicari. al... Kieser, onde 

dissuaderlo dal suo proposito, di non votare nella detta elezione 

Ella pertanto, quando nella sua prudenza il creda opportuno, potrà 

manifestare all' ecclesiastico regolare, col quale si trova Ella in 

corrispondenza, il giudizio qui portato alla risposta di Mgr. Vicari, 

onde il sig. Kieser non si ricusi dall' intervenire ai comizii capitolari, 

e dare il suo voto. 

32 Siehe Beilagen IV, V; zu den Ausſichten Pfaffs nach dem Tode 

des Erzbiſchofs Boll ſiehe meinen Aufſatz in dieſer Zeitſchrift 56. Bd. 

S. 224ff.
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III. 

Die Wahl Vicaris und ſeine Beſtätigung. 

Viale Prela hatte ebenſowenig ſeine Abneigung gegen 
Hirſcher der Kurie gegenüber verhehlt, wie ſeine Neigung für 

Vicari. Er kannte dieſen perſönlich. Man konnte nicht in 
Abrede ſtellen, daß er „ſehr fromm und ſehr katholiſch“ war. 

Von ſeinem „ſehr ſchwachen Charakter“ wußte er nur vom 
Hörenſagen. Immerhin konnte man nicht behaupten, daß er 

ſchlechter als ſein Vorgänger war; ja, es war wohl kaum zu 

hoffen, daß er mehr Energie als jener an den Tag legen werde; 
aber immerhin: er zog ihn Hirſcher vor. Warum? Mochte 

dieſer auch imſtande ſein mehr Gutes zu wirken, wenn er es 

wollte, ſo war doch zu befürchten, daß er es eben nicht wollte. 

And das war von „unermeßlichem Abel“. 
Die Wahl Vicaris ging glatt vonſtatten! “. In Rom hatte 

man von vorneherein nichts gegen ſie. Die Regierung, weit 
davon entfernt, ihr irgend ein Hindernis in den Weg zu legen, 

33 Per quel che concerne le qualita di Mgr. Vicarj, io 

ho avuto occasione di conoscerlo personalmente, e non si può negare 

essere il medesimo molto pioe cattolico; però generalmente 

è reputato di un carattere debole assai. Sicuramente non 

si può dire, ch' egli sia per esser peggiore dell' arcivescovo defunto, 

ma forse neppur »' é a sperare, che sia per mostrar più energia di 

quella, che ne abbia mostrata Mgęr. Demeter. Ad ogni modo, quanto 

a me preferisco una tale elezione a quella del 

canonico Hirscher, poichè se questi da una parte sarebbe 

stato in grado di far maggior bene qualor lo volesse, v' era però a 

temere, che non volendolo, fosse per fare immenso male. Nr. 868 
vom 5. April 1842. 

34 Das Wahlinſtrument wurde dem Schweizer Nunzius eingeſchickt. 

Schwyz 2. VII. 1842 N. 73, Im Schreiben an den Nunzius heißt es: 

Diebus abbinc tertius est, quo primo scrutinio et per vota 

unanimia... Hermanuum de Vicari ... elegimus. 

35 Lambruschini an den Münchener Nunzius (26. April, Prot. 31 661): 
Sebbene poi Mgr. Vicari goda fama presso taluni di uomo fornito 

di un carattere non bastantemente fermo, pur tuttavia il dubbio 

promosso ch' egli possa essere dichiarato persona men grata al 

governo, ce ne porge un' argomento in contrario, e d' altronde nel com- 

plesso delle notizie qua pervenute, e nella somma penuria di ecele- 

siastici idonei àa sostenere il peso di quella interessante diocesi, la 

di lui scelta potrebbe risguardarsi come plausibile. — Questi brevi 

cenni le servano alla circostanza di norma opportuna.
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wünſchte ihre Beſtätigung von Rom und wandte ſich zu dieſem 

Zwecke auch an das Wiener Kabinett. Fürſt Metternich 

hielt dieſelbe für die beſte, die getroffen werden konnte“. Der 

Wiener Nunzius war allerdings verwundert, daß die Regierung 

diesmal Vicari ohne weiteres ihre Zuſtimmung gegeben hatte, 

während ſie früher alles daran geſetzt habe, ſeine Wahl zu 

hintertreiben; man merkt es ſeinem Berichte an, daß er Verdacht 

hatte. Konnte er auch nichts gegen Vicari vorbringen, ſo 

machte er doch darauf aufmerkſam?, daß er die Beſtätigung des 

für den Schulgebrauch beſtimmten Leitfadens der chriſtlichen 

Religion und Kirchengeſchichte des Pfarrers „Sartori“ (Vicari, 

Sartori: faſt hätte man in Rom glauben können, man habe es 

mit einer italieniſchen Diözeſe zu tun) mit ſeinem Namen 

unterſchrieben hatte. Er ſchickte das Buch nach Rom, nach⸗ 

dem er vorher ein von einem erfahrenen Theologen zuſammen⸗ 

geſtelltes Verzeichnis der in ihm enthaltenen Irrtümer ein— 

gereicht hatte. Sein Münchener Kollege?s griff einen wichtigeren 

Gegenſtand heraus: das Edikt vom 30. Juli 1830: Boll hatte 

dasſelbe verworfen, aber Demeter ſich mit demſelben abgefun⸗ 

den, ja, vielleicht hierin ein Abkommen mit der Regierung 

getroffen; man merkte es: ein Regierungskommiſſar wohnte den 

Prüfungen der Kleriker für die Weihen bei, ein Regierungs⸗ 

kommiſſar ſtand an der Spitze einer Kommiſſion, die auch aus 

Laien beſtand, um das letzte Wort über die Ergebniſſe des 

Benefizialkonkurſes zu ſprechen. Was war in der Sache alſo 

von dem ſchwachen Vicari zu befürchten? Der Nunzius wollte 

ſich darum einmal an Biſchof Weis wenden, damit er Vicari 

zum Widerſtand gegen das Edikt ermutige; ſodann ein Breve 

vom Papſt erwirken, damit dieſer ihm, falls er ſeine Wahl 

36 Non cagiond qui molta sorpresa la facilita, con cui il governo 

di Baden ha ora approvata l' elezione del nominato soggetto, quan- 

tunque altra volta ponesse ogni studio per escluderlo, giovandosi a 

tal fine, anche degli officj di questo gabinetto presso della S. Sede, 

Perocchè si sà, che attesa la grave sua età è divenuto più debole di 

prima. — Come tale lo reputa eziandio il sigr. principe di Metter- 

nich, sebbene lo creda uno de'migliori, e forse 

l“unico su del quale poteva cadere degnamente la elezione della 

detta sede. Wiener Nunzius Nr. 1500 vom 1. Juli 1842. 
2 Nr. 1442 vom 23. Juni 1842. 
3s Beilage VI.
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genehmigte, ermahne, die Rechte der Kirche gegen die Be⸗ 

ſtimmungen des Ediktes zu wahren. Rom?e war mit dem 
Vorſchlage einverſtanden, nur ſollte Weis an Vicari ſo heran— 
treten, als ob die Mahnung von ihm ſelbſt ausgehe, nicht vom 

Nunzius, da die Wahl noch nicht beſtätigt ſei. Sollte das ein⸗ 
treten, ſo wurde auch eine dementſprechende Mahnung in dem 

Breve in Ausſicht geſtellt. Weis war ſofort bereit“ dem 

Wunſche des Nunzius nachzukommen. Er hoffte, Vicari zu 
ſehen und ſich mündlich mit ihm zu beſprechen; da er aber dazu 
keine Gelegenheit hatte, ſo ſchrieb er ihm. Vicari hatte jedoch ſchon 
alles mit der Regierung in Ordnung gebracht und erklärt, er 

werde den Eid nicht in die Hände des Großherzogs ablegen, 
falls damit eine Anerkennung des Ediktes einbegriffen ſei. Er 

war ſich bewußt, daß die Regierung ihn deshalb nicht in die 

Anmöglichkeit verſetzen werde, die biſchöfliche Würde anzunehmen. 

Auch hatte er frei erklärt, er werde ſich bei den gemiſchten Ehen 

nach den Vorſchriften der Kirche halten. Dieſe freimütigen Er⸗ 
klärungen hatten gar keinen üblen Eindruck gemacht. Der Groß— 

herzog hatte ihn ſehr freundlich empfangen, ja ſogar verſprochen, 
ihm jede Stütze in der Ausübung ſeines Amtes zu gewähren, 
ihn geradezu ermuntert, gegen die ſchlechten Geiſtlichen dor— 
zugehen wa. Ganz befriedigt war der Nunzius noch nicht: der 

30 Weiſung an den Münchener Nunzius vom 14. Juli. Prot. Nr. 32 360: 

Convengo pienamente con V. S. I. sulla convenienza che J' eletto arci- 

vescovo di Friburgo, quante volte ottenga dalla S. Sede la necessaria 

conferma dichiari apertamente al governo di rigettare l'edit to 

del 30. gennajo 1830, e protesti contro le disposizioni nel 

medesimo contenute, e condannate tanto dalla sa, mem, di Pio VIII. 

quanto dalla S, di N. S. nella nota enciclica del 4. 8bre 1833. A tale 

effetto potrà Ella prevalersi intanto dell' opera di mgr. Weis, il 

quale però dovrà dare un tale eccitamento a mꝗgr. Vicari come di suo 

moto spontaneo, e non da parte di V. S. I., il che non converrebbe, 

come ben vede, trattandosi di un atto che dovrà da lui emettersi, 

dopo che la S. Sede si sarà determinata a confermare la sua elezione, 
il che non è per anco seguito. 

Siccome poi, sempre verificandosi la di lui conferma, il S. P. si 

propone d' indirizzargli un Breve, in esso, fra le altre oose, si avrà 

ben anco in vista di eccitarlo, com' Ella saviamente insinua, nel senso 

medesimo. 

40 Münchener Nunzius Nr. 938 vom 28. Juli 1842. 

à40a Beilage IX. 

Freib. Diöz⸗Archiv N. F. XXX. 20
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vermeintlichen Schwäche Vicaris mußte doch noch geſteuert 

werden durch eine Mahnung in dem Breve. 
Sulzer war zur Zeit der Wahl in Rom, und ehe er die 

Ewige Stadt verließ, hatte er Lambruschini eine Denkſchrift 

eingereicht, die eine Darſtellung der Verhältniſſe der Diözeſe 

Freiburg enthielt »db. In dieſer war als Hauptübel der in ihr 

beſtehenden Mißverhältniſſe die religiöſe Gleichgültigkeit be⸗ 
zeichnet worden, die zum Ausdruck kam in der Praxis der 

gemiſchten Ehen, in der Zulaſſung von Nichtkatholiken zu Paten, 
in der ſelbſt von Geiſtlichen auf der Kanzel und im Anterricht 

vertretenen Anſchauung, daß die Lutheraner ſich nur in Rußer— 

lichkeiten von der katholiſchen Kirche unterſchieden, in der Will⸗ 

kürlichkeit der Spendung der Sakramente der Buße und des 
Altars, in dem Mangel an Gehorſam und Ehrfurcht vor dem 
Hl. Stuhl. Die Schuld an dieſen Abelſtänden bürdete er den 
Biſchöfen und dem Ordinariate auf. Darum ſollte nun der neue 
Biſchof, in dem er Vicari vermutete, zur Abſtellung derſelben von 

Rom aus ermuntert werden. Sulzer hielt große Stücke auf 

Vicari. Schildert ihn als einen frommen, von gutem Willen 

beherrſchten, demütigen, wohltätigen, verwaltungstüchtigen, 

dem Hl. Stuhl ergebenen Mann, der in der ganzen Diözeſe 

beliebt war. Auch nach ſeiner Rückkehr aus Rom hatte er 
noch einmal Veranlaſſung, für ihn einzutreten. Er tat dies in 
einem Briefe an Theiner u. Es handelte ſich darum, Vicaris 

Anteilnahme an dem Begräbniſſe Rottecks 

zu rechtfertigen. Wohl hatte er daran teilgenommen, war aber 
nicht mit den geiſtlichen Gewändern angetan; war wohl hinter 
dem Sarge hergegangen, den älteſten Sohn des Verſtorbenen am 

Arme führend, hatte auch am Grabe Erde auf den Sarg ge— 

worfen mit den Worten: Requiescat in pace, aber dem 

Requiem war er fern geblieben. Daß man aber einem aus— 
geſprochenen Kirchenfeinde ein katholiſches Begräbnis geſtattete, 

daran hatte Vicari keine Schuld. Er hatte mit gutem Gewiſſen 
das zugelaſſen, was allgemein Gebrauch war. Man beſtattete 

jeden getauften Katholiken, ſelbſt einen katholiſch getauften 
Freimaurer und hielt auch ein Requiem für dieſelben. Die An— 
  

40b Beilage VII. 
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teilnahme Vicaris an dem Begräbnis war auch aus dem Umſtande 
nicht zu umgehen geweſen, weil dasſelbe ein derartiges äußer— 

liches Gepränge entfaltete unter der Anteilnahme aller Geiſtlichen 

beider Bekenntniſſe und aller offiziellen Behörden und Perſön⸗ 

lichkeiten, daß er nicht gut fehlen konnte. Sulzer unterließ nicht, 

auf die allgemeine Beliebtheit Vicaris hinzuweiſen, die am Tage 
ſeiner Wahl in der Darbringung eines Fackelzuges mit Muſik⸗ 

aufführung unwillkürlich zum Ausdruck gekommen war. Auf 
ein paar Dinge lenkte er die Aufmerkſamkeit Theiners reſp. 

Roms: Die Ausſchaltung Vogels für ein Kanonikat, für 
das er Staudenmaier empfahl, und die Abſetzung des 

proteſtantiſchen Muſiklehrers am katholiſchen Stift mit dem Hin— 
weis, daß viele brave katholiſche Organiſten ſich dazu fänden. 
And dann noch eins: Der Leiter der höheren Bürgerſchule, an 
der nur ein proteſtantiſcher Schüler war, war Lutheraner. 

Hier ſollte Vicari eingreifen. Aber konnte man das von dem 

Neuerwählten wirklich erwarten? Denn immer wieder und 

wieder wurde ſeine „Schwäche“ als hervorſtechendes Merkmal 

ſeiner Naturanlage herausgehoben. Der Münchener Nunzius 
hatte einen ſeiner Vertrauensleute eigens nach Karlsruhe 

geſchickt, um neue Einblicke in den Zuſtand der Erzdiözeſe zu 
gewinnen. And dieſer berichtete va, daß Vicari wohl von den 

beſten Abſichten durchdrungen, aber auch von einer Schwäche 

beherrſcht ſei, die bis ans äußerſte grenze. Davon glaubte er 
einen Beweis in Händen zu haben: er hatte Vogel, den Sekretär 

Demeters, als ſeinen eigenen übernommen. Dieſer galt 

aber als ein Mann, der durch ſein übertriebenes Selbſtgefühl 

ganz unzugänglich war, und, was ſchlimmer war: er war ein 

Freund Weſſenbergs. Noch mehr: es ging das Gerede, daß 

gerade dieſem Vicari ſeine bisher innegehabte Präbende am 

Dome geben wollte, während die Regierung und das Kapitel 

ſelbſt Staudenmaier damit verſehen wünſchte. And Stauden⸗ 

maiers Aufnahme ins Kapitel wäre um ſo gebotener, als dieſer 
ein wahrhaft katholiſcher, in allen Beziehungen ausgezeichneter 
Geiſtlicher und das Kapitel ſelbſt wahrlich wenig genug wert 
war. Auch über Hirſcher wurde wieder berichtet. And diesmal 
etwas ganz Neues: er leſe nie die Meſſe, ſchwanke, was die 

21a Beilage XIII. 
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Rechtgläubigkeit ſeiner Grundſätze angehe, hin und her. Aber 

ſchließlich herrſche auch unter den katholiſch denkenden Pro⸗ 
ſeſſoren der Aniverſität Spaltung: man war eiferſüchtig und ehr⸗ 

geizig. Ein Glück, daß die Regierung es gut meinte. Blitters- 
dorff wollte auf jeden Fall das kirchliche Anſehen ſtärken; aber 

ſein Einfluß wurde leider unterbunden von dem proteſtantiſchen 

Innenminiſter Budt. Der Großherzog ſelbſt ſchenke jedoch 
Blittersdorff volles Vertrauen. Aberhaupt war dieſer Fürſt 

vom beſten Willen beſeelt, noch mehr der Thronfolger, auf den 

man die allerbeſten Hoffnungen ſetzen konnte: hatte er doch kürz⸗ 

lich eine Kapelle im Schloß Eberſtein den Katholiken zu— 

gewieſen, weil dieſe die Mehrzahl der Nachbarſchaft bildeten. 
Auch hinſichtlich der Frage der gemiſchten Ehen konnte der Ge— 

währsmann günſtiges melden: die Regierung wolle hierin mit 
dem Hl. Stuhle gehen; der Papſt ſolle die „Konzeſſionen“ für 
Preußen, Bayern und Sſterreich auch auf Freiburg ausdehnen. 

Freilich wolle man wohl in der Hinſicht nur vereint mit Würt⸗ 

temberg vorgehen, aber auch dieſe Regierung ſei bereit, ſich in 

der Sache an den Hl. Stuhl zu wenden. 

Noch eine Angelegenheit beſchäftigte die Kurie in jener 
Zeit: Es war der Freiburger Katechismus. Vicari! ſchickte vier 

Exemplare davon dem Schweizer Nunzius mit der Bitte, ſie 
dem Papſte zukommen zu laſſen. Merkwürdig, jetzt erſt, nach⸗ 
dem er gedruckt war, ſo meinte der Nunzius. Im Grunde war 

er nach ſeiner Anſicht der alte Katechismus Hirſchers, nur etwas 
geändert. Von einem Theologen ließ er ein Verzeichnis der 

Beanſtandungen zuſammenſtellen. Es tat ihm leid, daß der 
Katechismus von Kaniſius damit gänzlich abgeſchafft blieb. Er 
riet an, der Papſt ſolle in ſeiner Antwort den römiſchen Kate⸗ 
chismus empfehlen. 

Die Sorgen des Münchener Nunzius wurden von neuem 

wachgerufen und er in ſeiner ihm nun einmal beigebrachten 

Meinung von der „Schwäche“ Vicaris von neuem beſtärkt durch 

einen ausführlichen Bericht ſeines Gewährsmannes in Süd⸗ 
deutſchland a. Dieſer hatte die Diözeſen Freiburg und Rottenburg 

bereiſt und legte ſeine gewonnenen Eindrücke in einem ausführ⸗ 

42 Beilage XII. 
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lichen Berichte an den Nunzius nieder, den dieſer an die Kurie 
ſchickte. Nach dieſem Berichte waren die beiden Kirchen völlig 

in den Händen der Regierungen. Dieſe waren der Verpflich⸗— 

tung, dieſelben mit liegenden Gütern auszuſtatten, gar nicht 

nachgekommen; ſie ſtanden alſo in einem finanziellen Abhängig⸗ 

keitsverhältnis zu ihnen. Dazu kam, daß die proteſtantiſchen 
Regierungen darauf ausgingen, das katholiſche Bekenntnis mit 

dem proteſtantiſchen zu verſchmelzen und über die katholiſche 

Kirche die gleiche Autorität auszuüben wie über die proteſtan⸗ 
tiſche. Die Biſchöfe gaben in ihrer Schwachheit einfach nach. 

Ein Beweis dafür war gegeben in dem Dekret vom 30. Januar 
1830 und in dem Verhalten gegen die Miſchehen. In dem 

Kampfe gegen die Kirche ging man ſehr ſchlau vor: man machte 

ſchlechte Geiſtliche zu kirchlichen Räten; man bediente ſich der 

Domkapitel, deren Mitglieder größtenteils den Joſefinismus be⸗ 
kannten. Die meiſte Schuld an dieſen Zuſtänden wird auch hier 

den Biſchöfen und den Ordinariaten zugeſchrieben: ſie ließen die 

ſchlechten Geiſtlichen einfach wirtſchaften, unbekümmert darum, 

von den guten Katholiken Vorteile für die Kirche zu ziehen. Wer 

von der Regierung eben ernannt war, galt von ſeiten der biſchöf⸗ 

lichen Behörde als unantaſtbar; man wagte nicht einmal in 

Fällen ſchlimmer Vergehen gegen ſie vorzugehen, wenn nicht 

vorher die weltliche Behörde dazu Erlaubnis erteilt hatte. And 

nie ein Einſpruch der Biſchöfe gegen dieſe Sklaverei, und nie 

ein Wort der Mitteilung darüber nach Rom! Im Gegenteil, 

dazu noch Anmaßung von Vollmachten, die nur dem Hl. Stuhle 

zukamen! Auch die Erziehung der Jugend lag ganz in den 

Händen der Regierung. Man konnte es nur als ein ſichtbares 

Walten der göttlichen Vorſehung anſehen, daß es an den Ani⸗ 
verſitäten in Freiburg und Tübingen nicht noch ſchlimmer 
ausſah! Die Biſchöfe konnten gegen die Ernennung eines 

Theologieprofeſſors nur dann Einſpruch erheben, wenn dieſer 

nachweisbar ketzeriſche Grundſätze vertrat. Aber wie ſollte das 

geſchehen, da die Ordinariate ſelbſt einſchritten gegen allzu katho⸗ 

liſche Beſtrebungen von Profeſſoren und Schülern! Das Aller⸗ 
ſchlimmſte war, daß auch die Vergebung der meiſten Benefizien 

in der Hand der Regierungen lag. Man hatte zwar bei den 
Vereinbarungen mit dem Hl. Stuhl, bei den Verhandlungen der
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Zirkumſkriptionsbulle das Verſprechen gegeben, auch den Bi— 

ſchöfen eine Anzahl derſelben einzuräumen, aber ſich nie daran 

geſtört. Demeter buchte es als einen großen Erfolg, daß ihm 
perſönlich geſtattet worden war, zu einzelnen Pfründen zu 

präſentieren und kleinere Strafen über Geiſtliche zu verhängen, 
die ſich ſchwerer Verfehlungen ſchuldig gemacht hatten“. 

War nun Vicari der Mann, der hier zum Beſſeren ein— 
greifen konnte? Der Begutachter leugnet es! Seine Schwäche, 

ſeine Ankenntnis ließen das Schlimmſte befürchten. Er meint, 

nur dann könne von ihm etwas erhofft werden, wenn das oft 

genannte Edikt zurückgezogen werde, wenn die Konviktsſtatuten 

geändert, wenn der Kirche volle Freiheit zugeſichert werde in 

Dogma und Zucht, wenn der Verkehr mit Rom freigegeben und 
die Vorſchriften hinſichtlich des Plazet geändert würden. Der 

Augenblick zu dieſen underungen ſchien günſtig: die badiſche 
Regierung war in großer Verlegenheit gegenüber der radikalen 
Gegnerſchaft in der Kammerz; ſie würde ſich hüten, auch noch eine 
religiöſe heraufzubeſchwören. 

Am Schluſſe verrät der Begutachter, daß ſeine Arbeit im 
Grunde gegen die Beſtätigung Vicaris gerichtet war. Er meint: 

Aus alledem wird man wohl ſchließen können, daß Vicari nicht 
beſtätigt werde, aber das wäre ſchließlich gar kein ſo großes 
Abel. 

Da die Beſtätigung der Wahl ſo lange auf ſich warten 

lietz, ſo konnte ſich leicht das Gerücht verbreiten, Rom werde ſie 

überhaupt verweigern. Da traten noch zwei angeſehene Für— 
ſprecher für den Gewählten ein, wobei dahingeſtellt ſei, ob ihre 

Vermittlung wirklich von eingreifender Bedeutung für die Be⸗ 
ſtätigung geweſen iſt oder nicht. Der eine war der Graf 
Traitteur“s«, der andere Hurter. 

4 Bezüglich Württembergs glaubt der Begutachter beſſere Hoffnungen 
hegen zu können nach den vorgenommenen Underungen im Klerus. Der 

Biſchof bleibe feſt, ſei von guten und eifrigen Geiſtlichen umgeben. Nur 

das Kapitel ſei der Kirche feindlich geſinnt, und da es darauf ausgehe, ſich 

aus Mitgliedern zu ergänzen, die dieſelben Grundſätze verträten, ſo ſei 

wenig zu hoffen. Als Heilmittel ſchlug er die Ernennung eines Koadjutors 

vor und nannte die Profeſſoren Kuhn, Hefele und Lipp. Vgl. Hochland 

a. a. O. 663, wo als Biſchofskandidaten — gegen Hirſcher — von Räß 

genannt werden: Lipp, Ohler, Welte. 

434a Beilage XV.
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Der Graf hielt Vicari für einen Mann, der ſich eines ſehr 

tugendhaften und frommen Rufes erfreute, mochte er auch früher 

der Offizial Weſſenbergs geweſen ſein. Er war nach ihm der 

allerwürdigſte von allen Freiburger Kanonikern. Freilich wird 
auch von Traitteur ſeine Angſtlichkeit gegenüber der Regierung 

betont. And auch er verlangte, wie die anderen, die ſich in der 
Sache zu Wort gemeldet hatten, eine Ermahnung von Rom, er 
möge ſich ſeiner Diözeſanen mit mehr Beſorgnis annehmen als 

ſeine beiden Vorgänger, die alles im alten Zuſtand gelaſſen 
hatten. And der war traurig genug: „es iſt ſchwer zu beſchrei— 

ben, wie die Gottloſigkeit und der Angehorſam gegen die Gebote 

der Kirche reißende Fortſchritte gemacht haben, und beſonders 
in der höheren Geſellſchaft, in der Beamtenſchaft und bei den 

wohlhabenden Bürgern Wurzel gefaßt haben! Faſt zwei Drittel 
ging an Sonn⸗- und Feiertagen nicht zur Kirche; vom Beichten 

erſt recht nicht zu reden. Ich kann wohl ſagen daß das Groß⸗ 

herzogtum Baden der Staat iſt, wo augenblicklich die Gottloſig⸗ 
keit par excellence herrſcht!“ — Das iſt das Arteil des Grafen. 

Er wiederholt, daß er nicht übertreibe, und bürdet wie andere 

die Schuld auf Biſchof und Klerus, die ihre Pflichten nicht getan 
hätten, wie die früheren, wo die alten Biſchöfe von Würzburg, 
Worms, Speyer und Konſtanz ein gutes und frommes Volk 
herangezogen hätten. Etwas Mut, etwas Ausdauer verlangte 

er vom neuen Oberhirten, ſelbſt eine offene Ausſprache mit dem 

Landesfürſten, der durch den Ausdruck ſeiner Befriedigung über 

den Beſuch des ſonntäglichen Gottesdienſtes von ſeinen Beamten 
in der Beſſerung der Verhältniſſe mitwirken könne. Ihr Bei⸗ 
ſpiel zöge die anderen mit, wie es in Bayern der Fall war. 

Schließlich bemühte ſich auch Hurter“ um eine Beſchleuni⸗ 
gung der längſt erwarteten Beſtätigung aus Rom. And der 

Nunzius der Schweiz, dem Hurter den Wunſch eröffnet hatte, 
trat lebhaft dafür ein. Vicari ſelbſt war ängſtlich geworden 
wegen der Beſtätigung, nicht aus Ehrgeiz, fügt der Nunzius bei, 

ſondern weil die Abelgeſinnten daraus Gelegenheit nahmen, ihn 

in der Sffentlichkeit zu verdächtigen. Der Nunzius betont, daß 

Vicari allgemein im Rufe eines ausnehmend katholiſchen Geiſt⸗ 

lichen ſtehe, und in der Hinſicht in der ganzen Erzdiözeſe kein 

4 Alſo anders wie „Hochland“ a. a. O. 656. Beilage XVI. 
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anderer gefunden werden könnte, der des Erzſtuhles würdiger 

ſei. And um der Dringlichkeit der Beſtätigung Nachdruck zu 

geben, ſchildert er den Zuſtand der Erzdiözeſe, wie er es auf 

ſeiner Reiſe, die ihn bis Konſtanz geführt hatte, vernommen 
hatte. Die meiſten im Klerus beteten kein Brevier, hörten nur 
in der Oſterzeit Beichte, und das geſchah in Eile und in globo, 

waren Gegner des Zölibates, kurz bar des Geiſtes ihres Be— 
rufes, ohne Eifer für die Erhaltung des Glaubens inmitten der 

Verführungen des Proteſtantismus. Der — auch hier wieder 

betonten — Schwäche Vicaris gegenüber könne nachgeholfen 
werden durch die Mahnung, ein tatkräftigeres Verhalten wie 
bisher an den Tag zu legen, um den eingeriſſenen Abeln Einhalt 

zu gebieten, die ſonſt ſich noch zum Schlimmeren wendeten. Der 
Nunzius kam bei der Gelegenheit noch einmal auf den Katechis⸗ 

mus zu ſprechen. Aber in Rom dachte man darüber anders. 
Man verſicherte ihm, daß die Mahnung an Vicari erfolgt ſei; 
wenn es auch ſchicklich und pflichtgemäß geweſen wäre, den Kate⸗ 
chismus vor ſeiner Veröffentlichung dem Arteil des Hl. Stuhles 
zu unterwerfen und, wenn er auch an einigen Stellen eine 
größere Genauigkeit der Ausdrücke und Faſſungen vermiſſen 
ließe, ſo könne er doch nicht verurteilt werden““. 

Das von ſo vielen verlangte und vom Münchener Nunzius 

ſo lange erſehnte Ermahnungsſchreiben des Papſtes an Vicari 
ging dieſem Ende Oktober zu?“. Auch Biſchof Weis von Speyer 

erhielt eine Abſchrift desſelben, und, wie der Nunzius gewünſcht 

hatte, ebenfalls ein Breve, in dem er gebeten wurde, den Mah⸗ 
nungen des Papſtes nachzuhelfen. Man ſieht in ihnen: Die 

Berichte der Nunzien und ihrer Gewährsmänner ſind gut ver⸗ 

arbeitet worden. Aber die Kurie ging dabei ſehr taktvoll zu 

Wege. Zur Ausſtellung der beiden Breven lag der natürlichſte 

Anlaß vor: Vicari wurde von ſeiner demnächſt ſtattfindenden 
Promotion verſtändigt, Weis wurde geantwortet für den Dank, 

den er wegen ſeiner eigenen Promotion abgeſtattet hatte. Das 
Breve an Weis iſt faſt noch bedeutſamer, als das an Vicari, 

45 Vgl. „Hochland“ a. a. O. 657. 
40 Breve Ex perlatis huc nuper capituli actis vom 24. Oktober 1842. 

Vom gleichen Tage das an Weis: Litteras benevolentissime accepimus. 

Das Ermahnungsſchreiben war Viale Prelà verſprochen worden am 

31. März (Prot. Nr. 90 776) und am 12. April (Prot. Nr. 31 620).
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denn in jenem hebt der Papſt gerade die Punkte hervor, auf die 
es ihm am meiſten ankam. Vor allem wurde Vicari ermahnt, 
ne alios tibi adiutores assumas, quam quorum fidem 

sanamque doctrinam plene antea exploratam habueris. 

Sodann wird ihm geboten, den Leitfaden des Sartorius aus den 
Schulen und den Händen der Jugend zu entfernen“. Derſelbe 
war der Indexkongregation zur Prüfung übergeben worden. 

War dieſelbe auch noch nicht ſo abgeſchloſſen, daß ein Ver⸗ 
urteilungsdekret erfolgte, ſo hatte der Papſt doch aus ihrem Be⸗ 
richte erkannt illum esse prorsus eiusmodi, ut catholicae 
iuventuti plane noxius futurus sit. Auch auf die minus sana 

aut etiam perversa prorsus doctrina einiger Geiſtlicher wurde 

aufmerkſam gemacht und Vicari eingeſchärft, ut sollertissime 
advigiles in doctrinam ac mores ecelesiasticorum hominum, 

et parochos praesertim excitare studeas ad gravissimi 

muneris sui partes rite ac sedulo implendas, Zu dem Zwecke 
wird ihm die Viſitation der Diözeſe warm ans Herz gelegt. Auch 
hatte man das „scandalum“ in Rom nicht vergeſſen, daß 
sarcerdotes catholici plures et nonnulli quoque e metro- 

politano capitulo gegeben hatten, indem ſie der Einweihung 
der proteſtantiſchen Kirche beigewohnt hatten *. Die weiteren 

Gegenſtände betrafen die gemiſchten Ehen, die Beſetzung der 

Benefizien, beſonders des Domdekanates, das Vicari bis dahin 
innehatte, das Edikt von 1830. Die endgültige Antwort bezüg⸗ 

lich des Katechismus wollte der Papſt ſich noch vorbehalten, 
aber Vicari ermahnt, von ihm vor derſelben keinen Gebrauch zu 

machen. Was dem Papſte jedoch am meiſten am Herzen lag, 
erſieht man aus dem Breve an Weis “: die gute Auswahl der 
Gehilfen , die Ausſchaltung Vogels als Sekretär und von der 

47 flortemur in Domino vehementer, ut nihil reliquum facias, 

quo idem opusculum a scolis et ab adolescentium manibus auferatur. 

àas Novum in ea inauguratione erroris triumphum concelebrare 

quodammodo visi sunt. 

40 Es wird Weis auch gedankt de ocaritate amicisque consiliis qui- 

bus iuvare ipse studuisti ven, fratrem Hermannum . .. multa quidem 

pietate praeditum, sed iam aetate provectum, 

50 Ut non alios sibi adjutores adsciscat quam quos integritate 

vitae ac sana praesertim doctrina probatissimos noverit. Ac minime 

quidem opportunum visum est notare aliquem illorum quibus modo 

utitur; etsi perlatum ad nos fuerat ipsum ad secretarii sui munus
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Dekanei ':. Hier ſoll der Biſchof von Speyer nachdrücklich bei 
Vicari einwirken. Weis kam dem Wunſche des Papſtes nach dꝛ. 

And daß Vicari ſelbſt dem Wunſche des Hl. Stuhles nachkam, 
das bezeugt ſeine Amtsführung, die eine der beſten in der Frei⸗— 
burger Erzdiözeſe war ⸗. 

assumpsisse hominem quendam superbia elatum seu moribus asperum. 

et eo imprimis nomine suspectum quod notissimum virum olim vica- 

rium Constantiensem Ignatium a Wessenberg peculiari obser- 

vantia prosequitur. 

51 ut conferre omnino curet in unum aliquem ecclesiasticum 

virum, quem inter ceteros maxime probatum moribus et religionis 

studio sanaeque doctrinae cultu spectatissimum invenerit. Talem 

reputare non possumus memoratum ipsius secretarium, cui. tamen ab 

e0 praebendam illam fuisse iam destinatam suspicio est. Ex aliüis 

autem ecclesiasticis viris illius dioeceseos etsi laudatus apud nos sit 

presbyter Staudenmaier... nos tamen neque satis hunc 

novimus, nec scire possumus aliine sint virtute meritisque praestan- 

tiores, nec tandem ullo modo volumus commendare aliquem nominatim: 

sed eo tantum spectat sollicitudo nostra, ut Friburgensi capitolo talis 

mox vir aggregetur, qui in promotione ipsa sua et meritorum suorum 

qualecumque praemium et novum accipiat incitamentum ad catholi- 

cam illic rem impensius cum Dei gratia iuvandam. 

52 Münchener Nunzius Nr. 998 vom 2. Dez. 1842. Weis dankt für 

das Vertrauen des Papſtes und ſchreibt dann (nach den Worten des Nun⸗ 

zius): „Ho scritto a Mgr. de Vicarj fissando innanzi ad ogni altra cosa 

la di lui attenzione sulla scelta degl' individui sui quali egli debba 

riporre la sua fiducia, designando alcuni che giudico esser meritevoli 

della medesima, ed altri che reputo dover esser da lui tenuti lon- 

tani, Ho parlato àa cuore aperto a quel prelato, e spero che i senti- 

menti che gli ho espressi, sieno per produr buon effetto, Tostoché 

ne ricevo la risposta, mi recherò a dovere di darlene conoscenza. 

53 Aber die weiteren Verdächtigungen Hirſchers und ſeine Rechtferti— 
gung vgl. „Hochland“ a. a. O,



I. 

Nr. 23. 

Der Schweizer Nunzius an Kardinalſtaatsſekretär Lambruschini 54. 

Schwyz 1842, Februar 23. 

Un soggetto ecclesiastico meritevole di tutta la mia stima e fuori 

di ogni eccezione mi ha rimesso un foglio con alcune notizie riguar- 

danti l' irreparabile inſermità dell' arcivescovo di Friburgo in Bris- 

govia, e lo stato deplorabile del cattolicismo nel granducato di 

Baden, Queste notizie sono state da quel soggetto trascritte da una 

lettera che gli ha inviata un canonico del capitolo cattedrale di Bris- 

govia, affinchè senza palesarmi Jl' autore, me ne comunicasse il conte- 

nuto, e ne ricevesse da me qualche risposta. — Io ho stimato bene 
di non interloquire in cose che non sono di mia giurisdizione, ma 

più tosto di accluderne copia alla E. V. R. coll' intenzione di dar ri- 

sposta allo stesso soggetto, qualora Ella mela favorisca. Senza che 

i0 entri in dettaglio di quanto sta notato nel foglio, V. E. stessa potrà 

ivi meglio rilevarlo 55. — Nella circostanza, che andasse àa mancare 

in quella archidiocesi l' attuale arcivescovo, fra li candidati 

che potrebbero ottare all' arcivescovile dignità si annovera i lfa mos o 

professorf di teologia Hirscher ora canonico di quella 

cattedrale, il quale si è acquistato nella Germania una gran fama di 

dottrina. Questi ha pubblicato negli anni scorsi diverse opere le 

quali non dovrebbero essere intieramente pure, e mostrano un' uomoO 

amante di novitaà. Alcuni però pensano che vada sempre 

piũ migliorando nei buoni principj, ciò rilevando dalle ultime sue 

opere, In somma rapporto ai suoi principi egli è presso 

di alcuni cattolici della Germania in buona 

stima, e presso di altri etenuto per sospetto. 

Io per me non potendo aver notizie più positive rapporto a 

questo sig. Hirscher, mi limito ad enumerare nel foglio che aceludo 

a V. E. le opere da lui date alle stampe, affinchè nella ipotesi che 

questi venisse eletto arcivescovo seguita la morte dell' attuale, H»oοsa 

54 Die Aberſchrift lautet immer: Eminenza Reverendissima; die 
Adreſſe: A Sua Eminenza Reverendissima Il Signor Cardinal Segre- 

tario di Stato; ich kürze im folgenden: E. R. oder VIostra); ebenſo ſtets 

mgr. für monsignore; S. P. für Santo Padre; S. S. für Sua Santita: 

V. §, I. für Vostra Signoria IIlustrissima, Ich ſchrieb, wo es geht, alles 

mit kleinen Anfangsbuchſtaben. 

55 Im folgenden ſetzt er den Zweck der beiden Schriften von Mone und 

Ribenius auseinander; vgl. S. 290 Anm. 3.



316 Baſtgen 

la S. Sede, previo l' esame di siffatte opere, trovarsi in istato di 

giudicare se sia egli degno o no dell“ arcivescovado. 

Ho 56 J“ onore d' inchinarmi al bacio della Sacra Porpora, e di 

confermarmi col maggiore ossequio. 

Di V. E. Reverendissima. 

Schwyz 23 Febbrajo 1842. 

U. mo dev. mo obb.o sev.re 
Girolamo Arciv.o di Melitene. 

Copia. 

Archiepiscopus Friburgensis in ducatu Badensi adeo aegrotat 

ut ex medicorum judicio non videatur ex morbo convaliturus. 

Libellus nuper apparuits7 sub titulo: circumstantiae 

catholicae in ducatu Badensi: huic libello contrarium edidit mini- 

sterium Badensess, atque ad omnes auctoritates publicas 

transmisit; in eo aperte attribuitur Statui suprema potestas 

ecclesiastica, ac ille (Status) supra concordata cum S. Sede, quae non 

agnoscuntur admittenda, elevatur et invisibilis ecclesiae potestatem 

admittit. Ob effata in illo libello contenta nos catholici sumus in 

majori captivitate, quam Argovienses, imo quam Iudaei in captisi- 

tate Babyloniae. 

Iam eo tendunt, ut seminarium 55 contra meam protestationem 

oculis episcopi subductum ad s. Petrum quatuor ab hinc leucis 

distantem transferatur, hic autem Friburgi erigitur convictus theo- 

logorum, in quem episcopo aliquoties ins picere licuerit, 

Articuli organici, qui anno 1830 in provincia rhenana superiori 

publicabantur, penitus tollunt concordatum anni 1821 60, et continent 

plura contra ecclesiam, quam illa puncta francofurtana, contra quae 

cardinalis Consalvi anno 1819 summi pontificis nomine prote- 

status est, 

Omnia adhibita sunt media, ut parochi ab episcopo avellantur: 

cum scholarum inspectio subduceretur episcopo, ille non amplius 

consensit, ut ex fundo ecclesiae scholarum aedificiis quidquam 

conferretur, nihilominus jussum fuit contra episcopi consensum ex 

e0 conferre. 

Debemus pati mille insultationes contra ecclesiam in libris 

scholasticis, qui iuventuti praescribuntur, in foliis publicis, ex 

cathedra protestantium. Eeclesiastici qui de seductione fideles 

praemonerent, persecutionem patiuntur. Ex his patet, virum religio- 

650 Der Schluß wird im folgenden nicht mehr gegeben. 
57 Siehe oben S. 290. 

ö5s Maas a. a. O. 99. 
50 Ebd. S. 26 ff. 

é6o0 Mercati Angelo. Raccolta di Concordati (Roma 1910) 

S. 667. Brück, G. d. kath. K. i. 19. Ih. II (1889) 125. 

e1 Brück a. a. O. 115.
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sum in bhis rerum adjunctis non posse esse episcopum, quin fiat tra— 

ditor ecclesiae, nec posse pro salute populi jam maxima ex parte 

seducti pro debito fungi suo olf.sio: clare eo collimatur, ut a vera 

fide avellamur, ad quod mendax scriptum donini Wessenberg haud 

parum conferet. 

Itaque ego propositum coepi praeparandi prote- 

stationem pro casu electionis novi archiepiscopi eo tenore quod 

in praesenti archiepiscopatus statu, in quo nullus vere religiosus vix 

officium episcopale exercere posset, ad electionem possit procedi. 

antequam rex cum S. Sede consentiente transactione, superius allata 

ordinaverit, pacificationis actum ediderit, ne liceat partito in 

alterius iura invadere, quod quidem a, s. S. nunquam fiet. 

Quod si canonicorum collegium non mecum consentiret, ego 

saltem protestationem protocollo inseri curarem, ac ferre suffragium 

recusarem. 

An hoc propositum ecclesiae catholicae in ducatu Badensi 

magis utile, an nocivum iudicandum? 

E 

II. 

Nr. 856. 
Der Münchener Nunzius an Lambruschini. 

München 1842, März 20. 

Mgęr. Demeter, arcivescovo di Friburgo, è da qualche tempo trava- 

Sliato da grave malattia, che fà temere, che sia per condurlo alla 

morte. A quel che sembra, quel prelato soffre di un' idrope di 

petto. — Il governo di Baden si occupa già di trovargli un successore. 

Questo ministro Badese, che è cattolico, e persona dabbene, venne da 

me dicendomi di essere incaricato dal sig. Blittersdorf d' intrattenersi 

meco onfidenzialmente sullo stato delle cose cattoliche 

in quella diocesi, mi disse, che il governo aveva le migliori dis- 

posizioni verso la chiesa cattolica, e che si proponeva di mostrar 

questo co' fatti, ma che le circostanze eran difficili, trattandosi, che 

il governo non doveva soltanto lottare col partito protestante, ma 

benanche con una gran porzione del clero cattolico, che agsice contro 

la chiesa in un modo peggiore anche dei protestanti medesimi. Prose- 

guiva dicendomi pertanto, che conveniva aspettare il momento 

opportuno per fare il bene, e che il governo Badese desiderava 

d' intendersi su di ciè colla S. Sede. Accolsi con soddisfazione tale 

comunicazione confidenziale, e corrisposi ai sentimenti da lui 

espressimi, lodando le disposizioni di quel governo, di cui il suddetto. 

ministro si era fatto interprete; mostrai molta fiducia, e ad un tempo 

Vvivissimo desiderio, che le medesime fossero mandate ad effetto. 

Essendomi poi fatto aà parlare dei gravi mali che affliggon la chiesa 

in quello Stato, e della necessità di apporvi un rimedio, domandai al 

sullodato ministro, se egli fosse incaricato di farmi qualche proposta
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in proposito; egli mi rispose che nò, ma che questo verrebbe cer- 

tamente col tempo. Intanto però cominciò a parlarmi dello stato di 

salute dell' arcivescovo, e come si dovesse temere, che egli ben 

presto venisse a morte. Mi aggiunse, che conveniva occuparsi di dare 

a mgr. Demeter un degno succesore, un uomo che godesse ad un 

tempo la fiducia della s. S., e quella del governo, e mi domandò, se 

io credevo che il sig. Hirscher canonico e professore di teologia 

morale e pastorale a Friburgo potesse convenire alla S. Sede, e 

m' incariò di far conoscere questo stesso à V. E. R. 

Risposi, che mi sarei recato a dovere di far conoscere tale pro- 

posta aàa V. E.; che io non potevo entrare a discutere su di ciò, ma 

che mi permettevo di domandargli confidenzialmente secOol pro- 

porreilssig. Hirscher, il governo avesse in vista 

d'imporre al capitoloun' elezione, che in questo caso 

sarebbe stata anticanonica e nulla. Si adopròèò il suddetto ministro 

di assicurarmi che il suo governo non si era mai proposto di ledere 

la canonicità dell' elezione, ma che sarebbe stata cosa vantaggio- 

sissima, se vi fosse un candidato, che fosse riconosciuto goder egual- 

mente della fiducia del governo e della s, S. E qui cominciò à farmi 

grandi elogi del sig. Hirscher, qualificandolo come l“ unico che fosse 

in grado di fare il bene nello stato in cui or si trovano le cose nel 

Baden. — Replicai non conoscere io personalmente il sig. Hirscher, 

che bensi sapevo essere il medesimo fornito di molti talenti, ma che 

il bene, chene avevo sentito, non era del tutto 

scevroda male. Avendomi però il suddetto ministro incaricato 

di dar di questo contezza a. V. E. promisi di farlo; debbo ripetere che 

quel governo intende che tale comunicazione sia del tutto con- 

fidenziale. 

JIo poi mi sono occupato di aver notizie esatte sul carattere e 

sulle qualità del sig. Hirscher, e mi reco a dovere di umiliarle a V. E. 

nel foglio qui annesso. Tali notizie vengono da un ecclesiastico deg- 

nissimo che ha già intrattenuto relazioni personali col sig. Hirscher- 

Prego J“ E. V. a degnarsi di tracciarmi la condotta ch' io debba 

seguire su tale oggetto- 

La cosa è di ben grave momento. La diocesi di Friburgo ha 

bisogno quanto altra mai di un buon vescovo. Sarebbe a desiderarsi 

che la S. Sede potesse esercitare una buon' infſuenza sull' elezione 

restandone sempre salva la canonicità, ma è cosa molto pericolosa di 

porre l' affare nelle mani del governo, il quale considererebbe 

1' assenso dato dalla S. Sede ad un candidato come una tacita autoriz- 

zazione d' imporre al capitolo un' elezione. Egli & perciò, che ho pro- 

curato di esprimermi in modo da lasciare intieramente libero alla 

S. Sede di far quello che meglio giudicherà. 
In attenzione delle venerate istruzioni di V. E,, le ripeto i 

sensi
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Notizie sul canonico Hirscher 

professore nell' università di 

Friburgo in Brisgovia. 

L'epoca giovanile dell' Hirscher coincide in quel 

tempo in cui nella Germania meridionale, J' illuminatismo tra i catto- 

lici aveva ottenuto, come si suol dire, diritto di cittadinanza, e si 

trattava soltanto di mantenere ancora in vita gli antichi residui, e di 

dar forma scientifica alle nuove dottrine. Questo fu lo scopo che si 

propose il Giornale ecclesiastico [(QOuartalschriftl che fu 

kondato in Tübingen, alla redazione del quale Hirscher si 

applicò con tutta l' intensità del suo spirito. — Un cultoꝛ ger- 

manico — un sistema sinodale — delle divisioni 

nazionali nell' unità della chiesa cattolica — la 

soppression del celibatosacro—-ilristabilimento 

della chiesa primitiva — il considerare il prote- 

stantismo come unafrazione della grande chies a 

universale 2, erano allora i temi prediletti della scαανοαa di 

Tübingen, di cui 1' Hlirscher era considerato 

come 1' anima, appunto perchè insegnava delle facoltà prati- 

che, quali sono la Teologia morale e pastorale, 

Perd Hirscher non spinse mai la cosa fino ad un 

purorazionalismo, il quale dominava allora nella Svevia. 
Il Signore lo preservò da questo con dargli un temperamento 

molto debole, che molte volte ha fatto temer per la sua vita. Ad 

un tempo si era conservato in lui un sentimento di moralità 

ideale, che lo tratteneva ͤ aà dare il suo assenso ad un sistema 

ignominioso di distruzione. 

Una nuovaepoca comincis (quella sommamente salutare 

del Möhlerl. Hirschersitirèdaddietro; i liberali lo consi- 

deravano come il loro apostolo, come un nuovo padre della chiesa; 

i fedeli lo consideravano come un uomo che dovesse esser trattato 

con i più grandi riguardi, per procurar di guadagnarlo. E' certo ch' egli 

esercitava una buona influenza sui suoi scolari, per 

cui tra questi, quelli che eran forniti di buone disposizioni, presero 

ben presto una direzione in un senso più ecclesiastico di quello del 
loro professore. Intanto il governo del Würtemberg sembrava non 

pid fidarsi di lui; il Consiglio ecclesiastico si oppose alla di lui 

nomina ad una prebenda canonicale della cattedrale. Anche questo 

è& indubitato, che Hirscher mostrava un profondo dis- 

prez z0o versoilcapitolo di Rottemburgo. 

Egli lasciô l' università di Tübingen, e passöò a 

quella di Friburgo. lIl di lui predecessore [Schreiber) aveva 

davuto lasciar la cattedra a motivo de' suoi principj contro il celibato, 

e le cose in quell' universitä erano giunte à tal punto, da non 

riconoscere che lo Schreiber non insegnava che un 

6 In den Notizen unterſtrichen.
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puro pelagianismo. La posizione di Hirscher era 

grave. Egliprese una via di mezzotraiprincipi 

di Schreiber e quelli della dottrina cattolica, 

lodava cioè la continenza sacerdotale, e disapprovava la legge che 

la prescriveva. Però d' anno in anno si è egli mostrato più ritenuto 

sul secondo punto: come membro dell' ordinariato ha imparato a 

meglio conoscere questi nuovi apostoli; i fogli liberali cominciarano 

à deriderlo; finora però non si è venuto ad una aperta rottura, e 

di tratto in tratio si fà abuso del di lui nome-. 

Hirscher non siés mai mostrato partigolarmente 

ben disposto verso la gerarchial Se egli si occupava 

di questioni ecclesiastiche, il fatto presso di lui prevaleva al prin- 

cipio, per cui non è stato mai cosi opposto alla dominazione dello 

Stato in cose ecelesiastiche, eome Io sono i nuovi rappresentanti della 

scuola di Tübingen, e non si è mai potuto spogliare intieramente 

de“ suoi pregiudizj contro la S. Sede Conoscendo i mali attuali, se non 

difenderli, almeno amava scusarli col timore di mali più gravi. 

Un' altra particolarità di questo individuo si è, che non si e 

molto occupato di teologia dommatica, o di di- 

ritto canonico— 

L'influsso che Hirscher esercita ora nell'“ ordinariato di Fri- 

burgo particolarmente rispetto al elero vien qualificato come 

molto vantaggioso. Non sò se egli abbia parte in questo, 

che quell' ordinariato troppo si abbandona à delle transazioni col 

governo. Questo mi è noto, che Hirscher tanto in riguardo ai 

matrimonj misti, che agli statuti del convitto, ed ai concorsi per le 

parrocchie credeva di non poter notar contro la cor- 

rente; ma mi è noto ancora che egli molte volte ha preso 

asostener con calore la causa della chiesa, e che 

nei conflitti cogl' illuminati si è spesso espresso contro di loro più 

decisamente di prima. 

Quanto alla di lui condotta morale, io la reputo 

pura. I suoi antichi amici gli hanno imputato dei traviamenti, e se 

ne son serviti come di prove pratiche contro il celibato: io però tengo 

tali accuse come senza alcun fondamento. 
Debbo aggiungere che Hirscher malgrado una certa timi- 

dità di carattere, cid nonostante è moltotenace, 

ed ove giunga a formarsi una persuasione legli & fornito di 

somma intelligenza) si può contar con tutta sicurezza su di 

lui. In tali casi mostra molto maggior fermerza che mai si sarebbe 

creduto, 

Allorché ero in relazione con lui, ci trovavamo facilmente di 

accordo. Altri che non professano i miei principj, sono di altro 

a vviso, e lo reputano poco trattabile, E' cosa certa che le di lui 

espressioni sono state molte volte travolte in un senso poco favore- 

vole. Sesiriuscisse a far si che eglirompesse col
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gioseffinis mo l(qualunque ne sia la forma] e ad animarlo a favor 

della S,. Sede la chiesa in tutta la Germania non 

potrebbetrovare un difensore pid influente— 

R 

III. 

Lambruschini an den Münchener Nunzius. 

Rom 1842, März 31. 

Entwurf Nr. 90 776. 

Antwort auf Nr. 856. 

. . . Nulla certamente è più a cuore alla 8S. Sede, che vedere 
riunite insieme questi due elementi nella elezione dei vescovi, 

quante volte però non abbia risentirne alcun detrimento il bene 
spirituale delle varie diocesi, e rimanga illesa del tutto la libertà 

delle elezioni ai capitoli, che in virtu di speciale privilegio apostolico 

ne godono il dritto. Ora è ben facile il ravvisare dalla conferenza, 

ch' Ella ebbe col sig. Blittersdorf és essere cosa assai difficile, per 

non dir del tutto impossibile il conciliare colla piena libertà di elezione 

quella qualunque influenza sulla scelta del nuovo arcivescovo di Fri- 
burgo, che il sudetto governo intenderebbe di esercitare. E' perciò, 

che il S. P. non vuole punto immischiarsi in cosa cotanto delicata, 

e molto meno vuol prendere alcun relativo concerto col predetto 

governo, anche sul riflesso di non dare altrui pessimo esempio sem- 

brando quasi die cospirare con esso à ledere la pienissima libertà di 

elezione, di cui deve godere il capitolo. Che anzi ad ottenerla in 

tutta la sua estensione non mancherà Ella a suo tempo di prevalersi 

anche dell' opera di cotesto religioso ministro, interessandolo ad 

adoperarsi presso il suo governo, onde questi non solamente non 

emetta alcun' atto che possa rendere la futura elezione anticanonica, 

e nulla, ma si astenga eziandio dal far alcuna pratica, che sembri 

violare anche indirettamente la suddetta libertà. Quindi l' unica parte 

che assume il S. P. si è quella di dirigere a suo tempo un Breve 64 

esortatorio al capitolo, onde proceda alla elezione di un degno, ed 

ineccezzionabile ecclesiastico, riservandosi di confermare od esclu- 

dere l' eletto, secondo che gli sembrerà nel Signore. Sul qual propo- 
sito io deggic manifestarle che J' individuo, su cui avrebbe rivolto 

il suo sguardo il governo Danese III“, e del quale mi ha fornito 

opportune informazioni, non ostante un qualche suo ravvedimento, 

non sarebbe certamente tale, da poter ispirare alla S. Sede quella 

piena fiducia, ch' è pur si necessaria in affare di tanto momento. 
Saranno questi cenni à V. S. I. di norma opportuna, e voglia Ella 

aggradire 

es Soll heißen Andlaw. 
63 Vgl. S. 294, Anm. 16. 

65 Hoffentlich iſt das in der Reinſchrift, die mir nicht zur Verfügung 

ſteht, in Badese geändert worden! 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXX. 217
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IV. 

Nr. 35. 

Der Schweizer Nunzius an Lambruschini. 

Schwyz 1842, April 6. 

Meldet den Tod Demeters nach Zeitungsberichten ... In questa 

circostanza avendo io ricevuto altre notizie sulli canonici e clero di 

quell' arcivescovado dallo stesso ecclesiastico regolare lattaccatissimo 

alla S. Sede) il quale mi forni le prime pervenutegli da un canonico 

della cattedrale di Friburgo ... Nunzius verweiſt auf ſeinen Bericht 

Nr. 23.. . IIl medesimo canonico di Friburgo, uomo probo, zelante, 

e degno di fede, il quale scrisse dapprima all' ecclesiastico regolare 

per domandargli consiglio, ora gli fa una ben lunga relazione dello 

stato ecclesiastico di quell' arcivescovado. Dice in primo luogo che 

il clero conta 1100 individui, e che generalmente parlando gli 

ecclesiastici gsi'ovani sono imbevuti di princip) 

Febronianieprotestanti. Dice inoltre che se si potesse 

aver per arcivescovo mgr. Leonardo Pf a f, vescovo di Fulda, prelato 

che gode publica fama e stima, sarebbe di grandissimo vantaggio alla 

causa cattolica nel granducato. 

Quindi fra tutto il elero nomina tre ecclesiastici, quali esso tiene 

per buoni teologi e uomini assolutamente probi; cioè 10. il decano 

e parroco Siegle nato nel 1773; 20. Don Carlo Sulzer preben- 

dario, ma sommamente odiato dal ministero, perchè rendeva pubbli- 

camente cauti li fedeli, onde non essere pervertiti, e riduceva a 

miglior senno li già caduti nella perversione; 30, il decano e parroco 

Don Francesco Ludwig. 

Fa dipoi il seguente quadro de' canonici di quel capitolo, 

„No. 1. Mgr. Ermanno de Vicari, vescovo in partibus, decano 

„del capitolo, dottore in teologia ed in diritto, di anni 69, buono, 

„ma debole ed avverso ai Franconi. 

„No, 2. Giovanni Leonardo Hug dottore e professore nella uni- 

„Versità, ed eforo del liceo, die anni 77, autore della corru— 

„z ione del clero giovane edirrisore delle cose 

„s Ante di nostrareligione non ostante la provetta età in 

„cui travasi. 

„No. 3. Giovanni Adamo Martin, dottore, buon pedagogo, 

„ma contante anni 75, ed affatto sordo- 

„No. 4. Conrado Martin, commissario per gli esami delle 

„scuole di anni 77. Wesenbergiano accanito, ed 

„innovatore; tenacissimo nelle sue idee, contrario al di- 

„ritto canonico, ed aciòchespetta al dogma. 

„No, 5. Ludovico Buchegger, dottore, consigliere ecelesi- 

„astico, protonotario apostolico, rettore della chiesa cattedrale di 

„anni 42, ipocrita che dicesi appartenente alla 

„s etta dei massoni, adulatore del ministero, e duro verso gli 

„eguali ed inferiori.
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„No, 6. Carlo Kieser, dottore di anni 6J7, discepolo di 

„Dereser dopo la conversione, e di Sambuga- 

(Questi è il relatore delle presenti notizie all' ecelesiastico regolare, 

che nel favorirmele ha aggiunto che questo Kieser ha avuto per pro— 

fessore di diritto canonico il celebre exgesuita Eubel; che e 

ottimo ecclesiastico, e che emetterà una protesta in favore dei diritti 

ecclesiastici.] 

„No. 7. Giovanni Battista de Hirscher, dottore, professore 

„nella università di Friburgo, di anni 53, dotto moralista, masoste- 

„änitore di molte idee di dottori protestanti, 

„a vverso al celibato, ed atuttociò che viene da 

„Roma, senonèapprovatodalgoverno— 

Quindi il canonico Kieser, prosiegue ad esprimersi all' ecele- 

„siastico regolare in questi termini = Quod si obscuriores, quam 

„Sunt, res videro [ic]. certum tamen est, ob infaustas circumstan- 

„tias in quibus versamur, nullum hic esse qui possit salvare Israel, 

„etiam si optimam habuerit voluntatem, quamdiu firma et cum Roma 

„stabilita principia suam auctoritatem et pondus non obtinuerint, et 

„ab arbitrio regiminis acatholici dependerit quid velit concedere: 

„ipsa catholica sectio innititur fundamento quod Josephus IIL posuit. 

„In scholis eo res pervenerunt, ut in nostro lycaeo, cuius 

„ephorus est dominus Hug in numero secundo commemoratus, ju— 

„venes 13 et 15 annorum ignorant quot sint sacramenta, et tamen 

„dominus de Hirscher proposuit, ut juventuti ante annum undeci— 

„mum non tradatur doctrina, et hanc propositionem debilis archiepi— 

„scopus approbavit, licet ego illi necessitatem religiosae instructionis 

„pro prima aetate clare exposuerim; approbavit Celsissimus cate- 

„ehis mum domini Hirscher, quamvis centum loca in eo 

„corrigenda illi adnotaverim, et rejecit catechismum 

„Venerabilis Petri Canisii, assumpsit Hirsche- 

„rianum, licef de veritatibus catholicis alias ideas offerat, quam 

„icatechismus Tridentinus. 

„Nunc vero interrogo, an malum per meam protestationem repri— 

„metur?) . Nollem sane inutiliter quidquam suscipere, nisi prius 

„certus fuero, id etiam a Sancta Sede adprobatum iri, nec ab ea 

„admitti electionem validam antequam pacifica tractatio altare inter 

„àc imperium locum habuerit, vel saltem usque dum meam prote- 

„stationem summi pontificis mandato revocavero; satis cognitus sum 

„Romae ex Historia Rott.eck... . In his omnibus instrui 

„desidero: quamobrem haec omnia inito consilio, coram Deo discute 

„ac vide, an talis protestatio non posset impedire bonum, cum for— 

„tasse meo suffragio impedire possem nesaltem 

„domini Hlug, et Conradus Martin eligantur, quod 

„dioecesi maximum damnum praesagiret; praecise ille prior tanquam 

„persona grata indicabitur. 

21*
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„Deus nos praeservet a schismate, quod facile 

„enasci posset, si Conradus Martin, aut etiam 

„Hirscher eligeretur! 

L' ecclesiastico regolare ha già risposto al canonico scrivente, 

mentre io dimorava in Einsidlen, che protesti pure, sul riflesso che 

al piil la protesta, se non produrrà del bene, non darà certamente 

causa al male. 

Da altra fonte, che io stimo buona, sebbene non ne abbia 

una morale certezza, hoattinto che il sig. Hifscher e 

„1, Indmico giurato di Roma, e disse ad un altro 

prete Se io fossi giovane come voi, lavoverei con tutte le mie 

forze contro di Roma: 

2% E' nemico del celibato e del breviario. Si 

deve essere espresso nelle sue prelezioni in modo che il buon pro- 

fessore Staudenmaier ha creduto doverlo ammo-— 

nire. Si deve tener segreto ad Hirscher che gli alunni del semi- 

nario si applichino a recitare il breviario: 

30, Egli èe avverso alla lingua latina nelculto, 

come pure a tutta l1a liturgia romana, nella quale 

sempre trova da criticare. Fu richiesto da due sposi di benedire il 

loro matrimonio; Io fece, ma non si servi del rituale diocesano, bensi 

di una formola tedesca da lui stesso composta. 

40, E nemico dell'osservanzarigorosanei ma- 

trimonj misti, come il S. P. attualmente la esige; e dice, che 

in un paese ove il regnante è protestante, Il' osservanza rigorosa sli 

sembra troppo dura. 

E da osservarsi ancora, che gli ecclesiastici liberali, 

quelli principalmente che presero parte attiva e molto ardente al 

cosi detto sinodo di Sciafusass, sono amici d' Hirscher, 

mentre questi non conta alcun prete veramente cattolico per suo 

amico. 

Il medesimo Hirscher ha disapprovato alcuni arti— 

coli, che si leggevano in un buon giornale del granducato, ontro 

le ultime opere di Wesenberg l(li Concilj del XV. e XVI. 

secolol, e con Hug haritenuto il prof. Stauden- 

maier, chene voleva fare la confutazione., Da ta-— 

luni vien chiamato comediante superbo. 

Quanto agli altri membri del Capitolo nessuno è omni exceptione 

major. De Vicari l(il coadiutore) è personalmente pio, 

ma senza fermezza affatto. Conrado Martin e 

Wesenbergiano fanatico,noncrede alla divinità 

di Gesu Cristo, In molti luoghi si “ parlato di mgr. Pfaff 

vescovo di Fulda; e questi sarehbe l' uomo adattato.“ 

Fin qui la fonte a me incognita, la quale perd siccome nella 

scstanza coincide con l' altra fonte sicura, cosi non solo non è da 

66 Vgl. Maas a. a. O. 113.
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rigettarsi, ma di più si può prendere come una prova che appoggia 

la prima relazione. 

Queste sono le notizie che ho creduto di riferire alla E. V., 

affinché nella presentazione del neo-eletto che si farà a suo tempo 

alla S. Sede, possa questo farne quell' uso che crederà più indicato 

all' uopbpo 
* 

V. 

Nr. 40. 
Der Schweizer Nunzius an Lambruschini. 

Schwyz 1842, April 11. 

Schickt die Erklärung Kieſers... Cosi quel canonico si esprime 

con lettera che porta la data del 6 corrente: 

„Haec fuit mea declaratio seu protestatio data ad capitulum: 

„1. Ut ante archiepiscopi electionem supplex libellus offeratur 

„duci, quo rogetur, ut placeat cum summo pontifice concludere con- 

„Ventionem in qua accurate statuantur limites potestatis secularis 

„circa sacra, ut dein archiepiscopus iuxta praescriptum concilii 

„Tridentini suum munus exequi possit. 2. Si collegium electorum 

„putet se ad hanc propositionem non posse accedere, tunc declaro 

„me in huiusmodi adjunctis juri suffragii pro hac renuntiaturum, cum 

„obligatus sim ad eligendum archiepiscopum bonae conscientae, qui 

„in praesenti rerum statu sine periculo persecutionis iuxta suam 

„conscientiam, agere non posset. 

Siegue la risposta di mgr. de Vicari in data del 4 aprile corrente, 

„Ex tua ad capitulum facta declaratioie mens tua vere ecele- 

„siastica, et optima intentio pro omni sacro quod nobis omnibus cordi 

„esse debet, egregie innotuere, ac propterea gratiam inivisti àa probis 

„omnibus quam maximam; ast haec pia desideria nequeunt perduci ad 

„executionem desideratae conventionis; nam etsi serenissimus dux 

„hoc vellet, non auderet id tentare vi conventionis cum tribus aliis 

„statibus intra archidioceseos fines existentibus initae, ut novam eum 

„summo pontifice iniret conventionem; durante hac tractatione, ordo 

„qui tantopere necessarius est, diu non restitueretur. Archiepiscopus 

„si rite suo munere fungitur, canones vigentes ad normam con— 

„Vventionis jam factae poterit cum amore et vigore ad executionem 

„perducere. Ut vero ecclesiae addictus eligatur, omnis ecelesiae 

„àddictus cooperari debet; quare te rogo ob boni amorem, ne jure 

„suffragii te abdices: secus enim facile aliquis antiecelesiasticus eligi 

„posset, et tunc alias adhuc antiecclesiasticas creaturas in collegium 

„admittere. Conscientia cusjusque exigit, ut omni modo praecaveatur, 

„ne res in deterius cadant; ecclesiae addictus archiepiscopus poterit 

„plures iterum ecclesiae lucrari. 

„Quo haec scripta sunt animo, eodem et tu accipe, ac noli 

„eredere, me ex alia intentione scripsisse: mihi non opus est in 

„provecta mea aetate quidquam quaerere, quod sollicitudini ac
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molestiac praecipuàae coniunctum est. Cum intimo amore ac 

„veneratione &c. Nota. Ecclesiae addicti debent consentire in pure 

necclesiasticis principiis. 

Parmi che questarisposta di Mgr. de Vicarisia 

redafta in buon senso, cosicchè sesarà eletto, come 

sembra probabile, basterebbe ch' egli fosse conse- 

guente a questa lettera, per meglio amministrare la diocesi, 
e per riparare in parte a tanti inconvenienti, massimamente nel clero. 

Lo stesso canonico Kieser che ha scritto al solito regolare 

(a cui questi ha risposto, che se avrà luogo la elezione, v' intervenga 

e dia il voto a de Vicari] & favorevole al lodato Męr. 

coadiutore, e dice che, se andrà alla elezione, primieramente 

proporrà hesipostuli ͤil vescovo di Fulda, e nonotte- 

nendosiquesto, daraà il votoaàa Mgr. de Vicari, come 

il pi ben disposto alla causa ecclesiastica, tuttochéè sia debole; 

poichè è meglo avere un arcivescovo buono sebben debole, che 

un altro forte e cattivo:; tanto piu che desiderandolanobilità 

di Friburgo un vescovo nobile, anche questa accidentale 

qualità si rinviene in mgr. de Vicari. Termina finalmente il canonico 

Kieser la sua lettera come siegue,. — „Posset huic (a monsignor 

„de Vicari] ex altiori loco significari: saniora consilia 

majoribus meliora sunto. Non video aliud remedium, 

„quam firmum conventum cum summo pontifice, nec puto ducem ad 

„conventum francofurtensem cum aliis quatuor statibus initum ita 

„adstringi, ut ipse non possit particularem cum S. Sede inire trans- 

„actionem quam pro bono regni sui stricte et ad litteram obseruan- 

„dam curet. Dico ad litteram, quia si primum constitutionis edie- 
„tum ducis Caroli Friderici ad litteram observaretur, salva forent 

„episcopi jura: sed ab experientia constat, contra illud agi omnino 

„arbitrario, nec attendi ad episcopum. Non erit, ut puto, longa trac- 

„tatio, si summus pontifex declaret quod principia primi consti- 

„tutionis edicti, si ad litteram observentur, agnoscat, ac inter ponti— 

„ficem et ducem ipsum difficultas tolleretur, ac dein juxta concilium 

„Tridentinum episcopo liberae manus relinquerentur. S 

R 

VI. 

Nr. 920. 

Der Münchener Nunzius an Lambruschini. 

München, 29. Juni 1842. 

Mie7 reco aà dovere di fissar 1' attenzione dell' E. V. sullo 
stato della diocesi di Friburgo in Brisgovia, e su quello, 

67 Oben: Vermerk Lambruschinis: Si risponda che si approva il 

parere di Mr. Internunzio e che si metterà a profitto allorchè verrà
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che sia opportuno da farsi ora, che un nuovo arcivescovo è stato 

eletto per quella diocesi. 

Il famoso Editto del 30gennaio 1830 esiste tuttora non 

ostante che le disposizioni in esso contenute sieno state ripetutamente 

condannate dalla S. Sede vale aà dire dalla s(acra] mlemoria] di 

Pio VIII con Breve di giugno 1830, e dalla S. di N. S. nell' Enciclica 
ai vescovi della provincia Renana superiore dei 4 ottobre 1833 68. 

Mgr. BolI predecessore di mgr. Demeter, si era ricusato di 

accettar direttamente od indirettamente l' Editto suddetto. Però 
sembra, che mgr. Demeter abbia stipolato in proposito delle trans- 

azioni col governo; almen questo vien sospettato, essendosi veduto 

che il governo da una parte, durante '' amministrazione di quel 

pielato, ha agito a seconda delle disposizioni dell' Editto in discorso, 

senza che il prelato suddetto abbia fatto cosa alcuna in contrario. 

Cosi per esempio tra le altre cose, da 4 anni in qua è sempre 

presente un commissario del governo agli esami tenuti per ammettere 

i chierici agli ordini sacri. Egualmente, ove si tratti di concorsi per 

benefizj, é& stata nominata una commissione mista, la quale è presie- 

duta dal commissario granducale. 

Sarebbe sommamente importante che il nuovo arcivescovo non 

sclo non accettasse l' Editto sunnominato, come certamente gliene 

verrà fatta proposta dal governo, ma anzi che dichiarasse deci- 

samente di rigettarlo, e protestasse contro le disposizioni contenute 

nel medesimo. 

Jo a vrooccasione di far conoscere amgr. Vicarj 

colmezzo dimgr. Weiß [i] la necessità di adottare una tal 

misura, e fondandomi sui Brevi sovraccitati di Pio VIII e del S. P., 

credo d' interpretare le intenzioni dell' E. V. Perèò la debole z 2 a 

dimgr. de Vicarjè grande, e credo ch' egli abbia bisogno di 

uno stimolo molto più potente di quello, che gli venga da me dato. 

J0 stimerei pertanto opportunissimo che, ove si tratti che mgr. de 

Vicarj sia confermato dalla S8. Sede, i l S. P. gl'indirizzasse un 

Breve ond' eccitar la di lui vigilanza pastorale in 

genere, ed in particolare lo stimolasse aà sostenere i diritti della chiesa 

contro le prescrizioni di quell' Editto sommamente lesive della 

libertà ecclesiastica. 

* 

VII. 

Sulzer an Lambruschini. 
Rom 1842, Juli 1. 

Impossibile est mihi, almam hanc urbem, ad quam institui pere- 

grinationem veneraturus tum limina Apostolorum tum vicarium Christi 

1'atto della scelta, quindi si unisca al resto della posizione per 

conservarsi. 

6s Vgl. Maas a. a. O. 76.
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et totius ecclesiae pastorem, iterum relinquere et in patriam redire, 

antequam conscientiae meae dictamini obedierim, ac divinae provi- 
dentiae, quae me in tam longo itinere ab omnibus praeservavit peri- 

culis, gratias egerim, faciendo, quod fortasse posset prodesse reli- 

gioni et ecclesiae catholicae in dioecesi Friburgensi, cui inservio, qua 

praebendarius metropolitanae illius ecclesiae. Obtemperans igitur 

consilio, quod debit mihi eminentissimus dominus cardinalis Castra- 

caneus 60, cui praesentatus fui, Vobis, Eminentissime Princeps, pauca 

de tristi statu religionis et ecclesiae catholicae in nostra archi— 

dioecesi, referre audeo, 

Malum praecipuum, quo si respicis religionem vel ecclesiam, 

laborat archidioecesis Friburgensis, est: Indifferentismus, 

qui sequentibus praesertim causis fovetur et propagatur: 

Imo, Matrimonia mixtaereligionis, quae a resi⸗- 

mini civili, lutherano, valde proteguntur, ab ordinariatu archiepis- 

copali non impediuniur, quia benedictio sacramentalis et ecclesiastica 

illis impertitur, etiamsi vel omnes liberi, ex his matrimoniis pro- 

creandi, vel pars eorum, in religione haeretica educandi sint. 

2do. Patrini haeretici passim admittuntur in baptismo 

parvulorum catholicorum. 

Ztio. Inveniuntur sacerdotes, qui in praedicationibus et 

institutionibus catecheticis docent lutheranos in accidentalibus tan- 

tum et illis rebus, quae formam exteriorem ecclesiae spectant, ab 

ecclesia catholica discrepare, et fere idem esse an sit aliquis 

ecclesiae catholicae membrum, an lutheranus, — et his similia. 

40. Sacramentum poenitentiae et altaris susceptio 

vel, usus, plurimis in parochiis nostrae dioeceseos ab arbitrio et bene- 

placito pendet parochorum. Parochi nempe advenientibus quibus- 

dam diebus festis, extra tempus paschalis communionis, annuntiant, 

quod confessiones parochianorum excipere vellent: tune omnes, qui 

sacramenta poenitentiae et altaris suscipere volunt, debent com- 

parere horis aà parocho ad confitendum definitis; quibus elapsis 

sacramenta, etiam exposcentibus non administrantur, sed expectare 

debent usque dum, revertente aliquo festo, parocho placuerit pro- 

mulgare diem confessionis. — Sunt etiam parochiae, in quibus extra 
tempus paschalis communionis sacramenta poenitentiae et altaris 

nunquam traduntur fidelibus, quia parochi, excepto supradicto 

tempore nunquam in confessionali comparent; et parochiani animum 

non habent, rogandi parochum, ut sacramenta ipsis administraret, 

quia jam noverunt, se parocho minus gratos fore, si illum rogare 

velint, ut audiret confessiones eorum. Haec desidia parochorum, 

qua extra placitos vel definitas ab ipsis dies et horas, sacramenta non 

administrare volunt, est etiam causa principalis, cur sacramenta, 

modo sacrilego, passim suscipiuntur a fidelibus, quia cum magnus fit 

concursus eorum, qui pauculis horis debent confiteri, obiter tantum 

0o Kardinal Caſtracane Caſtruccio.
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confitentur peccata; et parochi magna confitentium turba quodam- 

modo, ut ita dicam, coacti, ut omnium possint audire confessiones, 

nimia festinatione in dispensatione sacramenti sibi ac parochianis 

suis ansam perditionis praebent, illosque ad contemptum sacramen— 

torum magis magisque perducunt. Sacramentum confirmationis quod 

attinet; nequaquam augendae devotioni et aestimationi erga hoc sacra- 

mentum inservit, quod episcopi i tam raro illud administrent fideli- 

bus. Inveniuntur quaedam partes dioecescos nostrae, in quibus per 

quatuordecim annos hoc sacramentum nunquam fuit dispensatum. 

Non parvum religionis detrimentum, praeter illud maximum, 

quod ex totali ferme defectu spiritus devotionis et pietatis, spiritus 

ecclesiastici et catholici, — ex defectu obedientiae et 

devotionis erga sanctam hancsedem apostoli- 

cam, penes magnam sacerdotum partem dioecesi nostrae jamjam 

illatum est, in dies adhuc accrescit ex educatione juvenum illorum, 

qui ad ludimagisterium /: sit vena verbo:/ se praeparant. Nam 
plerumque ex duobus illis seminariis, quae habemus in terra 

nostra pro hisce juvenibus, scholarum trivialium magistri prodeunt. 

Rationalismo et Indifferentismo toto corde adhaerentes. Hi deinde, 

in pagis et villis degentes, etiam rusticos illuminare, hoc est: per- 

versis, quibus ipsi scatent, Indifferentismi principiis imbuere student. 

Hae sunt, Eminentissime Princeps, causae quaedam, quibus 

deploranda religionis damna in nostra archidioecesi adscribi possunt. 

Et parum hucusque factum est ex parte episcoporum nostrorum, ac 

eorum ordinariatu ad debellanda haec mala. E contrario: per illorum 

recordiam, conniventiam et obsequentiam erga regimen lutheranum, 

archiepiscopi nostri, adiuvante magno sacerdotum numero, Indiffe- 

rentismum ipsi disseminarunt, et ecclesiam catholicam in terra 

nostra potestati haereticorum quodammodo tradiderunt. 

Et nunc ego, licet homo nullius nominis aut momenti, sed tamen 

succensus desiderio, videndi augmentum religionis et ecclesiae 

catholicae in dioecesi nostra, ad pedes Eminentiae Vestrae provo- 

lutus, humillime imploro Clementiam Vestram, ut tot ac tanta mala 

et detrimenta, quantum possibile est, resarcire dignemini. — Certus 

sum, quod valde proficuum esset, si Eminentia Vestra, nomine 

sanctissimi patris, per epistolas admoneretis et confortaretis archi- 

episcopum nostrum, quem nunc verisimiliter habebimus noviter 

electum, in persona Dni Hermanni de Vicari, archidioeceseos ad- 

ministratoris et episcopie Macrensis. — Est hic episcopus vir pius, 

optimae voluntatis, affabilis, humilitate et benignitate erga pauperes 

consipicuus, in officiis, quae regimem ecclesiasticum spectant, ver- 

satissimus; sanctae huic sedi apostolicae vere addictus, ab omnibus 

dioecesanis dilectus et magni aestimatus, Ipse, admonitione vestra 

confortatus, initia melioris aevi, respectu religionis catholicae in 

nostra dioecesi, Deo adjutore, ut spero, adducet; praesertim: dum 

sacerdotes, ex quorum perversitate omnia fere mala ecclesiastica
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hucusque profecta sunt, per crebras epistolas pastorales, zelo saneto 

repletas ad persolvenda muneris sui officia, ad vitam sacerdote 

dignam, strenue exhortaturus erit. 

Protectioni ac gratiae vestrae me humillime commendans, manus 

vestras devotissime exosculor, ad cineres usque perseverans 

Eminentiae Vestrae 

indignissimus sed obedientissimus servus 

Carolus Sulzer Metrop. Eccles. 

Friburgens. Praebendarius. 

Romae die 1ma. Julii 1842. 

* 

VIII. 

Sulzer an Theiner. 

Rom, 1842, Oktober 26. 

In quanto alla nota domanda intorno à męgr. de Vicari, eletto 

arcivescovo di Friburgo, se egli abbia fatta qualche resistenza alla 

sepoltura cattolica delfüssigr. Rotteck, gia famoso 

professore di storia alla nostra accademia, posso dirvi, che esgli 

non solo non ha manifestato nessuna disapprovazione di cosi 

grande scandalo essendo persino intervenuto al corteggio funebre. 

Ma bisogna però riflettere ch' egli abbia in questo particolare 

operato in buona fede e per Vera ignoranza, imperocchè già dal 

principio di questo secolo è invalsa nella nostra diocesi come 

in generale in tutte le diocesi della provincia cosi detta renana la 

barbara e scandalosa pratica di seppellire cattolicamente tutti quanti 
de'qualiꝰo conSsta che furonobattezzaticattolicie 
chenon abbiano fattol' abiura pubblica della loro 

fede: pelresto poco importa ch' essi in vita loro 

mai abbianofattosegnodiessere cattolicibba, Cosi 

fü appunto il ricordato sig. Rotteck, acerrimo nemico della chiesa 

cattolica; moltissimi anni sono che mai fu visto in chiesa; mai forse 

dopo esser uscito dal collegio si è& accostato al cibo eucaristico. 

Quando il curato della sua parochia volle parlargli nell' ultima sua 

infermitä di confessarsi non fu egli manco ammesso dal moribondo. 

Essendo adunque invalso presso di noi lo scellerato principio ch e 

Jasolanascita cattolica“ da il diritto alla sepoltura 

ecclesiastica, męgr. de Vicarj crede ed è persuaso di aver adempito 

al suo davere nell' onorare colla sua presenza la sepoltura di 

questo misero, empio, il quale è però riputato il primo uomo 

del paese, In questa stessa guisa vengono tumulati col rito catto- 

lico, coll' assistenza del clero e con messa solenne di requiem tutti li 

70 Anterſtrichen von Theiner in dem von ihm geſchriebenen Auszug 

des Briefes von Sulzer.
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nostri framassoni nati cattolici, ed àa nessuno sia ecelesiastico 

sia laico viene manco in mente che questo è non solo un atto illecito, 

ma bensi sacrilego, 

In quanto poi al modo in cui mgr. arcivescovo intervenne, era 

egli in abito corto. Il corteggio funebre reso al defunto era veramente 

magnifico. Tutta l' alta magistratura civile e militare, il corpo acca- 

demico, e tutto il clero tanto cattolico quanto luterano vi fece parte, 

Mer. vescovo andette a piedi subito dopo il cadavere conducendo al 

suo braccio destro il figlio unico del defunto. Arrivato che fu il 

cadavere al cimiterio e fatte le solite funzioni, mgr. arcivescovo 

aspergea di nuovo con acqua benedetta la cassa già messa sotto 

terra e gettò sopra di essa secondo la nostra usanza tre pugni di 

terra, dicendo ogni qual volta requiescat in pace] ll giorno 

appresso fù cantata una solennissima messa di Mozart, alla quale 

però Mgr. vescovo non intervenne. 

Di grazia non vorrei che la relazione di questo triste fatto venisse 

alla conoscenza dell' eletto arcivescovo e molto meno à quella del 

governo, sarei perduto e cacciato anche dal mio impiego. Non vorrei 

nemmeno che questo fatto pregiudicasse alla conferma dell' eletto 

arcivescovo, il di cui inalzamento è stato applaudito da tutti con 

sommo trasporto. La sera della sua elezione gli venne fatto una 

splendidissima visita di congratulazione con torechie (sic) àa vento 

di più di 200 persone di sommo riguardo e con bella musica. Nas- 

cerebbero de' gran guai se egli non venisse confermato dalla S. Sede. 

Oltre alle osservazioni che ebbi Jl' onore di poter umiliare all' Emo 

segretario di Stato nel mio soggiorno in Roma, aggiungerei ancora 

che sarebbe conveniente, anzi necessario che mgr. vescovo venisse 

esortato dalla s. S. di sciegliere canonico della cattedrale il sig. 

Staudenmaier, professore di dommatica all' università, uomo 

cattolicissimo e di gran merito e grido, altrimente è da temere, anzi 

certo ch' egli sull' insinuazione del governo sceglierà piutosto il sig. 

Aloisio Vogel, professore di storia ecclesiastica, uomo averso alla 

8. S. e fautore del più sacrilego indifferentismo. Vorrei ancora che 

si esortasse il detto monsignore di sopprimere '' infame scandalo cioè 

di allontanare dal nostro collegio cattolico il maestro di musica, il 

quale benchè luterano, è nel medesimo tempo anche organista della 
chiesa del detto collegio e deve accompagnare cosi le messe et le 

vespere cantate etc. Quanti bravi musici cattolici si trovarebbero se 

cosi volesse. 

Passo ancor sotto silenzio che il reggente della cosi detta alta 

scuola civica ove per altro non si trova un sol discepolo protestante, 

è egualmente luterano.
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Nr. 958. IX. 
Der Münchener Nunzius an Lambruschini. 

München 1842, September 1. 

Col mio dispaccio No. 938. ebbi l'“ onore di far conoscere all' E. V. 

R. aver io a seconda delle datemi istruzioni, scritto a mgr. Weiss, in 

riguardo alla condotta che mgr. de Vicarj dovesse seguire rispetto al 

famoso editto dei 30 gennajo 1830. Mgr. Weiss non avendo 

avuto occasione di veder quel prelato, gli aveva scritto come da se, 

su tal particolare. Egli me ne comunica la risposta che mi reco qui a 

dovere di trascrivere. 

„La ringrazio sinceramente per quanto si è compiaciuto scrivermi 

intorno ai 39, articoli della prammatica. Io già ho adottato delle 

misure in proposito, ed ho dichiarato al governo che, ove io sia con- 

fermato dalla s. S., mi ricuserei di prestare il giuramento di fedeltà 

al granduca, qualora si volesse intendere che per tal giuramento io 

mi obbligassi a riconoscere e ad eseguire i suddetti articoli. Ho aggi- 

unto che io non avrei potuto prestare un giuramento assoluto e senza 

condizioni, e che non assumerei mai la dignità arcivescovile qualora 

s' intendesse astringermi all' osservanza di tali articoli. Questo l' ho 

dichiarato espressamente, e spero sia per produr buon effetto, mentre 

farebbe una pessima impressione sulla popolazione, qualora il 

governo mi mettesse nell' impossibilità di assumere la dignità suddetta. 

KAnche in riguardo ai matrimonj misti ho dichiarato ch' io avrei insi- 

stito sull' osservanza dei prescritti oattolici. Spero, che queste mie 

pratiche sieno per produr buon effetto. Molte altre cose vi sono, 

sulle quali convien far delle rimostranze, e non dispero di ottenerne 

buoni risultati. Allorchè ebbi occasione di presentarmi al gran duca, 

ne fui accolto con molta benignità, e mi promise ogni appoggio nel- 

l'esercizio del ministero vescovile. Tra le altre cose mi fece sentir 

l' opportunità che il futuro arcivescovo agisse con maggior rigore 

ccintro dei cattivi membri del clero.“ 

In questa guisa si esprime mgr. de Vicarj. Non è a dubitare certa- 

mente, che egli non sia fornito di buona volontà e di ottime intenzioni. 

Però è cosa riconosciuta esser egli di carattere molto debole, per cui 
non sarà che sommamente opportuno che, qualora il S. P. sia per 

confermarlo, si degni d' indirizzargli il Breve esortatorio, di cui è fatto 

parola nel venerato dispaccio dell' E. V. No, 32 360/66 

* 

X. 

Der Münchener Nunzius an Lambruschini. 

München 1842, Oktober 1. 

IlI mio corrispondente della Germania meridionale avendo fatto un 

viaggio nel Baden e nel Würtemberg, lo avevo pregato di raccoglier 

Nr. 981.
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tutte le notizie, che giudicasse più interessanti sullo stato delle cose 

religiose di quelle contrade. Il medesimo ha soddisfatto al mio desi- 

derio, e mi reco a dovere di umiliare all' E. V. R. nel foglio qui annesso 

traduzione del rapporto che mi ha indirizzato su tal proposito. 

L' affare più interessante, di cui si tratta in detto foglio si è la 

proposta, che vien fatta, che la s. S. siricusi di confermar 

mgr. de Vicarj qual arcivescovo di Friburgo, 

qualora non si ottenga dal governo Badese la revoca del de- 

oreto del 30 Gennajo 1830 ecc. ecc. Su tal proposito ho già 

avuto luogo di esprimermi nel mio dispaccio no. 97 C0. Debbo dire 

però che mgr. Weiss è intieramente dell' avviso del mio corrispon- 
dente su quest' oggetto. 

Essendosi il Sigr. Principe di Metterni ch recato in quelle con- 

trade, ho motivo di credere che il governo Badese lo abbia intratte- 

nuto sullo stato delle cose politiche e religiose in quel gran ducato. 

Jrapporti, che su tal particolare mgr. nunzio di Vienna sarà in grado 

di rassegnare a V. E., potranno darle maggiori lumi su quello che con- 

venga fare 71. 

Cosa interessantissima poi certamente sarebbe di poter dare un 

coadiutore amgr. vescovo di Rottenburgo'z2 in uno 

degl' individui, che son designati nel foglio annesso, ma è a prevedersi 

che il governo non vorrà prestarsi ad una tal nomina, volendo 

aspettare che alla morte di mgr. Keller, l' elezione venga fatta dal 

copitolo il quale non sarà per eleggere che un individuo che possa 

in tutto convenire al governo 
* 

XI. 

Notizie sullo stato delle cose religiose nel Baden e nel Würtemberg. 

In nessun' altra contrada della Germania le cose religiose si tro- 

vano in peggior stato che nella provincia ecclesiastica del Reno su- 

periore. I governi non han fatto quasi cosa alcuna di quello che 

avean promesso alla s. S. all' epoca dell' erezione delle diocesi. I 

beni ecclesiastici dall' epoca della secolarizzazione restano- 

tuttora nelle mani dei governi. I capitoli non sono stati dotati in beni 

fondi e l' autorità ecelesiastica non può neppure amministrare i beni 

addetti ai differenti benefici. In questo modo la chiesa, in quel che 

concerne il suo materiale sostentamento, si trova del tutto sotto la 

dipendenza dei governi. 

Quanto a tutto il resto i governi suddetti han seguito un si- 

stema deltutto protestante e diretto secondo tutte le 

apparenze ad ottenere una fusione tra la religione cattolica ed il 

protestantismo., I medesimi si sono attribuiti ed han preteso eserci- 

tare sulla chiesa cattolica quell' autorità che esercitano sulle con- 

21 Ich komme bei anderer Gelegenheit darauf zu ſprechen. 

72 Ebenfalls; ogl. oben S. 310, Anm. 43; unten S. 335.
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lessioni protestanti, e non hanno avuto difficoltà di pubblicar dei 

decreti in cose ecclesiastiche, cui i vescovi disgrazia- 

tamente per debolezzasi sono assoggettati. Ciòô 

s seguito particolarmente in riguardo al famoso decreto del 

30 Gennajo 1830, come ancora in riguardo à molte altre disposizioni 

adottate, tra le quali per esempio vi è quella, che i matrimonj con- 

tratti all' estero siano considerati del tutto nulli. 

Jgoverni poi banno agito con molta scaltrezza nel muover 

guerra alla chiesa cattolica, Servendosiatale oggetto di 

cattivi cattolici, cui venivan conferite le attribuzioni di 

consiglieri ecclesiastici, ed anche si sono serviti deglistessi 

capitoli cattedrali che proſlessano in grandissima parte principj 

gioseffini. 

Piu colpevoli però dei governi sono in tutto 

questo i vescovi ed i cosi detti ordinariati. 

Questi non si sono dati alcun carico di mantener la disciplina eccle- 

siastica, lasciando impuniti i cattivi ecclesiastici, e non facendo cosa 

alcuna per trar partito a vantaggio della chiesa di quelli che pro- 

fessavano buoni principj. In genere un ecclesiastico nominato dal 

governo ad un beneficio, era considerato come immune dalla giuris- 

dizione vescovile, ed anche nei casi più gravi i vescovi non osavan 

procedere contro ͤ i delinquenti se non dopo aver implorato una 

speciale autorizzazione dalle autorità civili, non osando di far cosa 

alcuna nel caso che la suddetta autorizzazione fosse loro negata, 

J vescovi non hanno mai reclamato o protestato contro un simile 

sistema di servitù, anzi non si son dati mai carico di far conoscere 

1o stato delle cose alla S. Sede. Al contrario i medesimi si sono arro- 

gati delle facoltà che non competono che alla S. Sede medesima, e si 

assicura che di propria autorità osino accordar dispense dal primo 
grado di affinità. 

L“educazione della gioventuù si trova intieramente 

nelle mani dei governi, e deve attribuirsi ad un tratto speciale della 

divina providenza, se le cose abbian preso in quelle due uni- 

versità una direzione del tutto opposta alle viste del governo. 

vescovi nella nomina dei professori di Teologia 

possono apportare il loro veto, ma questo non può aver luogo se non 

ne! caso che si possa provare aver J' individuo che sia designato al- 

insegnamento teologico, professati principj eretici. In tutto questo 

il peggio si ł che molte volte gli ordinariati si adoprano di agire 

contro la tendenza cattolica tanto dei professori che degli scolari. 

Un altra sorgente di gravissimi mali si dessersii governi 

arrogati la nomina a quasi tuttii beneficjecole- 

siastici. Dal momento che un ecclesiastico ottiene un beneficio 

vien considerato come un impiegato salariato dal governo e del tutto 

dipendente dal medisimo. Prima della circoscrizione delle diocesi, 

i governi si erano esibiti di lasciare un certo numero di prebende
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alla libera nomina dei vescovi, ma neppur questo fu mandato ad 

offetto, el' arcivescovo defunto credè di aver conseguito un immenso 

vantaggio, ottenendo dal governo di Baden come per privilegio perso- 

nale di poter presentare ad alcune parrocchie, e di poter procedere 

con leggiere pene disciplinari contro ecclesiastici che si fosser resi 

rei di Sravi mancanze, 

Quanto all“ avvenire della diocesi de Friburgo è ben lungi che il 

medesimo ispiri grandi speranze. Il neo eletto arcivescovo è cosi de- 

bole e sfornito di scienza da doversi molto temer della di lui ammini- 

strazione qualora prima della di lui preconizzazione in concistoro 

non si ottenga 10 che sia revocato l' editto del 1830. 20 che sieno cam- 

biati sli statuti del convitto, mentre finora la chiesa provvede i 

mezzi onde mantenere gli alunni, ed il governo regola a piacere un 

tale stabilimento,. 3.0 che sia accordata piena libertà alla chiesa 

di poter agire nelle attribuzioni che le competono riguardo al domma 

e alla disciplina, e che per conseguenza sia libera la comunicazione 

colla S,. Sede e che sian modificate le disposizioni concernenti il regio 

placet. Il governo di Baden si trova in tale imbarazzo rispetto alla 

opposizione che gli vien fatta dalle camere radicali che non vorrà 

prevocare anche un' opposizione religiosa, e render cosl tanto 

peggiore la propria condizione. Da questo potrà certamente risul- 

tare che mgr. de Vicarj non fosse per esser preconizzato, ma il maſe 

non sarebbe poi tanto grande. 

In riguardo al WVWürtemberg sembra certamente che 

le cose sien per prendere una piega migliore àa motivo di alcuni 

cambiamenti seguiti nel personale di coloro che più si mostravano 

avversi alla chiesa cattolica. Ma questo non rimedia al male fin- 

tanto che esistan le pessime leggi che sono in vigore. 

Ilvescovo non recederà certamente dal nuovo sistema che 

ha ora adottato. Egęli è assistito da buoni zelanti ecclesiastici i quali 

10 dirigono in un senso intieramente cattolico, Il male però stà 

nel apitolo il quale risultando d' individui ostli alla chiesa, reca 

gravi danni alla medesima, e non è a sperare che le cose sien per 

cambiarsi in meglio, poichè gli attuali canonici nel provvedere alle 

prebende canonicali che sieno per esser vacanti, avranno sempre 

cura di eleggere individui che professino i loro stessi principj. L a 

ooSsa la più interessante si è quella che un coad- 

iutore sia dato amgr. vescovo di Rottemburgo. Tre 

individui sono qualificati come degnissimi di esser prescelti qua- 

lor ciò fosse possibile ad un tale incario. L' uno è il professor 

Kuhn, T altro è il professor Ehfele, e il terzo è il rettor del 

seminario sig, S upp. lIl primo dei medesimi particolarmente viene 

indicato goder la stima la più generale presso tutta la popolazione 

cattolica. Intanto dal momento in cui le discussioni religiose sono 

state mosse nel Würtemberg, Io spirito tra i cattolici si mostra sempre
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migliore, dal che si ritraggono grandi vantaggi. Però non conviene 

lusingarsi che il governo sia per far grandi concessioni alla chiesa. 

* 

XII. 

Nr. 88. 
Der Schweizer Nunzius an Lambruschini. 

Schwyz 1842, Juli 24. 

Il neoeletto arcivescovo mgr. de Vicari ed il capitolo della chiesa 

metropolitana di Friburgo in Brisgovia mi hanno spedito una lettera 

e quattro esemplari del nuovo catechismo per uso della 

medesima arcidiocesi con preghiera di farli pervenire alla S. di N. S. 

Quantunque il nome dell“ autore non sia stato posto in fronte 

al catechismo, da molti sono stato accertato che è l' antico 

catechismo del famoso professore Hirscher in 

parte modificato, e forse anche in qualche luogo emendato. Qui 

rassegno à V. E. R. il giudizio che un degno e dotto ecclesiastico 

peritissimo della lingua tedesca mi ha manifestato sopra la dottrina 

che contiene, e sul metodo d' insegnarla = „De catechismo re- 

„centiori pro archidiocesi Friburgensi haec adnotavi. 1.“ Gene- 

„ratim. Amplissimam continet materiam ac totius fere theologiae, 

„quemadmodum per Germaniam tradi solet, systema, ac dogmata 

„singula sacrarum litterarum textibus abunde comprobata. Demum 

„eo ipso quod methodum scientificam theologiae imitetur, quod 

„amplius omnia pertractet, quod stylus ipse non satis vulgaris et 

ninterrogationes saepe obscuriores sunt, minus aptus tenerae aetati 

„videtur. 

„2.0 Speciatim. Minus placent quae sequuntur: 

„Pagina 28. insinuatur naturalis necessitas amoris socialis ex Genesi 

„2. 20, id quod male intelligi posse videtur. 

„Pagina 42. recensentur sequelae peccati originalis, pro genere hu- 

„mano, quin ipsa haereditaria culp'a satis exprimatur, nisi forsan, 

„quod videtur, in ipsa concupiscentia reponatur. 

„Pagina 82—90. Doctrina de justificatione solum refertur ad bap-— 

„tismum, quamvis alio dein loco de sacramento poenitentiae agatur. 

„Pagina 120, insinuatur obligatio generalis (absque restrictione) suum 

„honorem adversus calumniatores tuendi, id quod exemplis Christi et 

„Sanctorum minus consonum apparet. 

„Pagina 153, permittitur usus bonorum et gaudiorum sensualium, 

„quin satis exprimatur recta intentio, qua ad ultimum finem referri 

„debent. 

„Pagina 154, dicitur obligari homo lnulla restrictione addita] ad 

„comparanda bona terrena. 
„Pagina 177. ubi conciliorum generalium inerrantia praedicatur, 

„omnio reticetur auctoritas Romani Pontificis ‚de quo ut centro uni- 

„tatis brevis fit mentio pagina 171.
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Eadem pagina 177, id solum pro nota characteristica catholicorum 

„exponitur, quod communem atque eamdem fidei doctrinam 

„habeant. 

„Pagina 237. Ieiunium satis suaviter et commode definitur. 

Due cose mi sembrano qui opportune di far rimarcare all“ E. V.: 

la prima che adottandosi in tutta l' arcidiocesi di Friburgo il nuovo 

catechismo, che ora dopo di essere stato stampato, e come pare 

anche promulgato, si sottomette al sapientissimo giudizio di N. S. 

rimarrätotalemente abolitol“ottimocatechismo 

delvenerabile padre Canisio della compagpnia di Gesü, 

che tuttora era in vigore in qualche chiesa dell' arcidiocesi, e che, 

siccome l' E. V. ben conosce, è ritenuto si nella Svizzera si nella Ger- 
mania dagli ecelesiastici non amici delle novità religiose e del progresso 

per uno de' migliori catechismi; la seconda, che sarebbe opportuno 

(prescindendo da quel giudizio che il S. P. porterà sulla dottrina del 

nuovo catechismo e sulla idoneità di esso per la gioventuù) che nella 

risposta, che ritengo la stessa S. S. indirizzerà al neoeletto arcivescovo 

e capitolo di Friburgo, cogliesse questa occasione per insinuare e 

raceomandare lus o pei parrochi e per gli ecclesiastici del 

cate chismoromano in questi luoghi, e specialmente nella 

arcidiocesi di Friburgo poco o niente adoperato da quegli ecclesia- 

stici che sono destinati allo spirituale reggimento delle anime. 

Dei quattro esemplari del più volte lodato catechismo, ne tras- 

metto due sole; e ciò per non rendere troppo voluminosa la spedi- 

zione, rimanendo qui gli altri due aà disposizione di V. E., quali 

potrò in seguito spedirle, se ne avrà bisogna 

* 

XIII. 

Nr. 961. 

Der Münchener Nunzius an Lambruschini. 

München 1842, September 4. 

Avevo incaricato persona di piena fiducia, che si è recata a 

Carlsruhe, acciò mi desse dei ragguagli sullo stato delle cose 

nella diocesi di Friburgo in Brisgovia. Mi reco a dovere 

di rassegnare all“ E. V. R. le notizie che mi sono state comunicate. 

In esse si cominicia da mgr. de Vicarj, e mi vien confermato 

aver egli certamente le migliori intenzioni che mai si possan deside- 

rare, esser peròè quel prelato di una debolezza estrema. Mi viene 

accennato aver egli dato di ciò una prova nel prescegliere, qual suo 

segretario, un ecclesiastico che già in tal qualità aveva assistito 

mgr. Demeter, e che vien qualificato come uomo intrattabile per 

la sua alterigia, e quel ch' è peggio, devoto alla persona del Wessem- 

berg. Si dice di più aver mgr. de Vicarj promesso al suddetto 

ecclesiastico di conferirgli la prebenda canonicale, che sia per 

restar vacante per la sua stessa promozione all' arcivescovado, 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXX. 22
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mentre tanto il governo che il capitolo desidererebbero che una tal 

prebenda fosse conferita al professor Staudemayer, ecclesia- 

stico veramente cattolico e sotto ogni rapporto distinto. 

La nomina del sig. Staudenmayer vien reputata tanto più 

necessaria, in quanto che è noto che il capitolo di Friburgo val poco 

assai. 
Del canonico e professor Hirscher mi si dice ch' egli non 

celebri mai la messa, e che regni gran titubanza intorno all' orto- 

dessia dei di lui principj. Mi viene accennato inoltre, che tra gli 

stessi professori dell' università che professan principj cattolici, 

regni scissione à motivo di gelosia o di ambizione. 

Per quel che concerne il Governo, mi si dice che il medesimo 

sembri ben intenzionato. Il sig, di Blittersdorf, che e 

considerato come il capo del ministero, sembra riconoscere esser del 

massimo interesse sotto il rapporto politico, di dar maggior forza 

all' autorità ecclesiastica. Disgraziatamente però si dice, che la di 

lui influenza sia, almeno in parte, paralizzata dal ministro dell' in- 

terno sig. Rudit che è protestante. Però il granduca ripone molta 
fiducia nel sig, di Blittersdorff, e tutti convengono che quel sovrano 

abbia le migliori intenzioni. Si dice principalmente, che il principe 

ereditario offra le più belle speranze, e che si mostri tanto poco 

ostile alla chiesa cattolica che in una circostanza in cui si trattava 

di fabbricare una cappella nel castello di Eberstein nelle vicinanze 

di Baden, propose, che tal cappella appartenesse al culto cattolico, 

a motivo che cattolica era la popolazione di tutti quei dintorni. 

L' individuo che mi comunica tali notizie, si trova a contatto con 

persone infſuenti, e mi assicura esser il governo di Baden ben disposto 

ad intendersi colla S. Sede in riguardo ai matrimonj misti. 

qualora il S. P. estendesse a quella diocesi le concessioni fatte 

alla Prussia, alla Baviera ed all' Austria. Peròè si crede, che il 

governo Badese non vorrà far cosa alcuna se non di concerto con 

quello del Würtemberg. Mi viene accennato che anche quest' 

ultimo governo abbia intenzione d' indirizzarsi alla S. Sede per lo 

stesso motivoo- 

XIV. 

An den Münchener Nunzius 

Rom, 1842, Oktober 26. 
Entwurf Nr. 34687. 

Ho ricevuto il dispaccio di V. S. I. N. 981 in data 13. del corrente,. 

e la ringrazio delle ulteriori notizie, che mi comunica sugli affari 

religosi nel Baden, enel WPVürtemberg, ossia nelle 

diocesi di Friburgo, e di Rottemburgo. Quanto à questa ultima 

sarebbe al certo desiderabile, se riuscisse dare à mgr. vescovo un 

degno coadjutore, che ci assicurasse di una buona ammini— 

strazione anche pel tempo avvenire, e quindi non vuolsi desistere
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dall' implorare a tal fine la divina assistenza. Rapporto poi al neo- 

eletto arcivescovo di Friburgo, sembra che dopo il lasso di varii 

mesi non siasi ora piil in tempo a richiedere la revoca dello 

editto del 1830 come una condizione dalla quale debba 

dipendere la conferma della elezione. Bensi secondo io le scrissi 

altra volta, il S. P. ha diretto all' eletto un Breveepistolare, 

che io Le compiego, affinchè Ella glielo faccia tenere con sollecitu— 

dine, e con sicurezza. Dalla copia del medesimo, che pur le ri— 

metto, Ella rileverà che si è parlato fra le altre cose anche dello 

editto del 1830, e della condotta che l'arcivescovo davrà tenere in 

proposito, 

Inoltre la S. S. conoscendo !' amicizia che passa fra il suddetto 

e il degno vescovo di Spira, nel rispondere ad una lettera 

di quest' ultimo, gli ha comunicato riservatamente il ridetto Breve 

diretto al di lui amico, e lo ha infervorato ad assisterlo coi suoi con- 

sigli nel medesimo senso. IJo qui le accludo anche questa lettera 
da rimettersi al lodato vescovo di Spira; e ne unisco la copia per di 

Lei istruzione. Da questa copia conoscerà Ella altresi, che su ciò 

che riguarda la persona dell' attuale segretario dell'eletto 

di Friburgo, e sulla vicina vacanza o successiva provvista del canoni- 

cato, o del decanato, si sono nella lettera a Spira espresse alcune 

particolarità delle quali non era stato conveniente parlare nella 

lettera diretta all' eletto medesimo, 

In proposito poi di questa stessa futura collazione del canoni- 

cato, mi occorre di soggiungere à V. S. I. che io sarei ben contento 

56 il governo unitamente al capitolo fossero realmente impegnati 

a promuovere il buon professore Staudenmayer lsiccome Ella 

me lo faceva sperare in altro suo dispaccio N. 961) poichè in tale 

ipotesi mi parrebbe ben facile di persuadere la stessa cosa all' arci- 

vescovo. Ma da riscontro avuto da un buon ecclesiastico di quella 

diocesi debbo anzi credere, che il governo sia invece voglioso di far 

promuovere a quella prebenda il professore di storia ecelesiastica 

Luigi Vogel, che mi si dice esser uomo avverso alla 

8S. Sede, e fautore dell' indifferentismo. II S, P. 

avrebbe parlato ancor di costui nella lettera al vescovo di Spira, 

ma ha dovuto astenersene, perchè, non avendo Ella mai nominato il 

Vogel ne' suoi dispacci, è nato il dubbio che fosse egli forse lo 

stesso segretario del prelato. Adunque qualora sieno realmente due 

soggetti diversi, io in nome della S. S. incarico Lei ad insinuare al 

vescovo di Spira che procuri coi suoi consigli di dissuadere 

assolutamente la promozione del Vogel non 

meno che quella del segretario. 

Mi riservo poi col corriere del prossimo martedi d' inviarle copia 

del Breve pontificio diretto a mgr. Keller, ch' Ella mi ha 

richiesto nel suo gradito foglio N. 984. 

* 

22*
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XV. 

Graf Traitteur an den Schweizer Nunzius. 

Bruchſal 1842, September 3. 

Monseigneur! 

L'accueil gracieux, qu'ont trouvé auprès de V. Exc. R. mes 

lettres précédentes, ainsi que celle du 26 Mars a. c. relativement aux 

affaires ecclésiastiques de notre province et à la vacance du siège 

archiépiscopal de Fribourg, m'encourage au point que j'ose Vous 

adresser derechef ces lignes, partie par rapport au prochain rem- 

placement de ce siège métropolitain devenu orphelin, partie relative- 

ment à l'irreligion qui règne ici depuis plusieurs années, et qui 

augmente de jour en jour parmi un nombre très considérable de per- 

sonnes soumises à cette diocèse-ci. 

Quant au remplacement de l'archevéque défunt de Fribourg 

Ignace Demeter, V. Exc. R. est déjà au fait, que le chapitre y réuni 

a éElu, il y a quelque temps, monseigneur Armand de Vicari, docteur 

en théologie, évéẽque de Macra in p. i. jusqu'ici doyen du susdit 

chapitre. Ce vieillard homme d'une réputation tréès-vertueuse et 

pieuse était autrefois official de la cour ecclésiastique à Constance 

sous le vicaire capitulaire Ignace Henri de Wessenberg, et lors de la 

fondation du nouvel archevéché de Fribourg il fut nommé chanoine 

de cette cathẽdrale. 

Monseigneur de Vicari que je connais depuis long-temps est 

vraiment le plus digne et le plus propre des chanoi- 

nes de cette église, quoiqu'il füt toujours un peu timide, 

et il le restera peut-étre vis-à-vis du gouvernement protestant de 

cet Etat-ci, méème en sa nouvelle qualité de chef de la province: par 

conséquent il est à craindre qu'il n'ait pas assez de courage pour 

résister aux attaques contre les droits de la religion, attaques que 

se permettent à chaque occasion les acatholiques et ennemis de 

l'église, et qu'il ne laisse les affaires ecclésiastiques intérieurs dans 

leur ancienne déroute comme jusque là, à moins qu'avant ou du 

moins lors de son avénement au siège ‚äarchiépiscopal il ne soit 

sérieusement exhorté de la part de la cour romaine-apostolique, à 
avoir plus de soin de ses fidèles diocésains que ses deux prédé- 

cesseurs, les archevéẽques Boll et Demeter n'en ont eu, ayant laissé 

tout dans son pernicieux statu quo; car il est difficile à décrire 

comment l'impiété et la désobéissance aux prẽceptes de l'église ont 

fait des progrès rapides et ont pris racines nommément dans la 

classe masculine de la haute volée et dans celle des employés et de 

la bourgeoisie aisée!l presque deux tiers n'en vont jamais à l'église 

ni les dimanches ni les jours de féte; et qui plus est, ils ne vont 

méme plus en confesse: je pourrais bien dire, que le grand- 

duché de Bade estl'Etat oùmaintenant l'impieté 
régne par excellence en comparaison des autres Etats de 

Allemagne; cette description n'est nullement exagérée; le peuple
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de nos contrées est depuis 25 ans beaucoup plus corrompu qu'il ne 

P'était durant l'époque funeste de la guerra française; c'est evi- 

demment de la faute des archeveéques antérieurs et du clergé de 

notre diocèse, qui n'exhortaient pas jusqu'ici avec zéle et ardeur 

les brebis d'un troupeau qui autrefois sous ses pasteurs vraiment 

catholiques, savoir sous les anciens évéques de Wircebourg, de 

Worms, de Spire, de Constance &c. (:auxquels les diverses parties 

catholiques du grand-duché de Bade étaient auparavant assujeties:] 

était si bon et si pieux il n'y a pas encore 40 ans. 

Pour remédier à cet état de corruption il faut que le prochain 

al chevéẽque ait un peu de courage et de persévérance pour peindre 

assez vivement les suites facheuses, qui en resultent, au gouverne- 

ment de l'Etat, et méme, s'il était nécessaire, qu'il exposät cet état 

de choses au souverain lui-méme en le suppliant de daigner faire 

connaitre sa haute satisfaction à ses employés laics, s'ils fréquentaient 

tous les jours de féte le service divin; j'ai peine à croire que cette 

demande très-modique et juste soit refusée de la part du Souverain 

aux instances d'un prélat sage et respectable de l'église; et quand 

une fois les employés s'empresseront de donner le bon exemple 

comme dans les Etats de Bavière, les autres classes le suivront 

bientöt. Voilà Monseigneur une täche principale qui pourait étre 

imposée à l'archevéẽque recemment nommé. Du reste que tout cela 

soit soumis à la haute sagesse du St. Siège apostolique, 

Daignez recevoir Monseigneur ces lignes avec cette indulgence 

qui Vous est propre, et agréer l'assurance de ma considération sans 

bornes et du respect dũ à sa personne très-illustre avec lesquels i'ai 

'honneur d'etre toute ma vie: 

de Votre Excellence-Révérendissime 

les très-obéisant et très-soumis 

Serviteur, Ferdinand Comte de Traitteur- 

Bruchsal (:grand-duché de Bade:) ce 3 Sept. 1842, 

* 

Nr. 108. VI. 
Der Schweizer Nunzius an Lambruschini. 

Schwyz 1842, November 14. 

Da più persone degnissime di fede, e massimamente dall' ottimo 

sig. Kurter, di cui ho avuto occasione di parlare più volte all' E. 

V. R., ho saputo che nel gran ducato di Baden si aspetta con an- 

sietà da tutt' i buoni cattolici la conferma della S. Sede all' elezione 

katta dal capitolo di Friburgo, di mgr. de Vicari in arcivescovo 

di quell' arcidiocesi. Lo stesso eletto, uomo piissimo, è in molte 

angustie per non aver fin qui ricevuto la canonica conferma del 

S. P.; e ciò non per ispirito di ambizione, siccome ne sono stato 

accertato, ma perchè i maligni ne prendono occasione per discreditarlo
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presso il pubblico, spargendo maliziosamente che la S. Sede casserà 

la sua elezione. Intorno al lodato prelato debbo aggiungere per 

norma di V. E. che generalmente gode fama di ecclesiastico eminen- 

temente cattolico, e che in tutta l' arcidiocesi di Friburgo sotto tale 

aspetto non vi sarebbe stato altro più degno individuo per occupare 

la vacante sede arcivescovile. E' però un uomo timido e non dotato 

di quella fermezza di animo che richiederabbesi nelle attuali depo- 

rabili circostanze della religione cattolica in que' paesi tra per l'oppO- 

sizione della laica potestä, e tra perché la più parte del clero può 

dirsi senza esagerazione indisciplinata. E nel viaggio fatto in Tur— 

govia nello scorso mese di settembre per quivi visitare i conventi 

soggetti à quest' apostolica nunziatura ne ho avuto nuove pruove, 

attesa l'opportunità che mi si presentò favorevole di recarmi sino à 

Costanza, e di abboccarmi con varii zelanti ecclesiastici, dai quali 

appresi che nella arcidiocesi di Friburgso quasi per massima passata 

in consuetudine i più del clero, siano canonici, siano parrochi, siano 

preti semplici, non recitano il breviario; non sogliono prestarsi ad 

ascoltare le sagramentali confessioni, limitandosi àa ciò fare soltanto 

nel tempo pasquale frettolosamente ed ascoltandole in globo; che 

scno imbevuti di principj contrarii al celibato ecclesiastico; in 

somma, che sono privi dello spirito della loro vocazione, e di quello 

zelo, e di quelle virtü proprie a mantener salda la fede cattolica in 

mezzo a tanti e si seducenti pericoli del protestantesimo. Dalle 

quali cose brevemente accennate 1' E. V. si persuaderà nella sua 

superiore saviezza della convenienza e necessità di sollecitare la 

preconizzazione dell' eletto de Vicari, e di caldamente eccitarlo a 

spiegare un caratere più energio che finora non ha mostrato, onde 

porre un argine ai mali maggiori che possono con ogni fondamento 

temersi 78, 

In questa circostanza credo opportuno di aggiumgere come in 

appendice all' antecedente mio dispaccio del 24 agosto prossimo an- 

dato no. 88 col quale le rassegnai due esemplari del nuovo cate- 

chismo per l' arcidiocesi di Friburgo, che è stato già diramato a tutti 

i parroci con ingiunzione di servirsene per l' ordinario insegnamento 

al cominciare del nuovo anno. Se mal non mi appongo, mi è stato 

riferito che la circolare indirizzata ai parroci è sottoscritta dal 

defunto arcivescovo. E però certo che il catechismo è stato divul- 

Lato senza aspettare il giudizio della S. Sede sul medesimo, siccome 

sarebbe stato doveroso, dopo di averlo alla stessa umiliato. Questa 

notizia potrà servire di norma alla Em. V. nella risposta che, quando 

che sia, dovrà inviare al neoeletto arcivescovo e capitolo della metro- 

politana chiesa di Friburgo 

E 

78 Vermerk Lambruschinis: Essendo già stati seritti due Brevi episto- 

lari recentemente, conviene esaminare se dopo ciò nulla occorra.
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XVIII. 

Lambruschini an den Schweizer Nunzius. 

Entwurf. Rom 1842, Dezember 2. 

In riscontro al pregiato foglio di V. S. I. del 14. corr. N. 108. 

mi affretto di significarle che dopo matura deliberazione ho già 

rimesso l' ordine del S. P. alla S. Congregazione concistoriale, I'“ istro- 

mento di elezione del suddetto prelato. .. Inde poi la di lui pre- 

conizzazione possa aver luogo nel primo futuro concistoro, stante 

che l' eletto prelato trovasi di già insignito del carattere vescovile, 

e consequentemente si è gis istituito altra volta sulle sue qualità il 

processo canonico, il nuovo processo per la di lui traslazione alla 

suddetta chiesa arcivescovile sarà redatto in Roma. 

Erano poi già noti anche dall' altra parte alla s. Sede li gravi 

dicordini da Lei accennati, ch' esistono pur troppo in quelle diocesi, 

e principalmente nel clero. Quindi nel Breve pontificio, che si è 

diretto a mgr. de Vicari, se n'è fatto menzione, ond' egli si adoperi 

con tutto 10 zelo e l' efficacia ad eliminarli, oon che ben vede V. §, I. 

essere stato opportuntamente prevenuto il savio di Lei consiglio. In 

quanto poi alla già seguita diramazione del noto catechismo 

esigeva ogni ragione di convenienza e di dovere che si attendess2 il 

previo giudizio dalle s. Sede intorno al medesimo, alla quale era stato 

rassegnato. Egli è vero, ciò non ostante, che quantunque il suddetto 

catechismo lasci a desiderare in taluni luoghi una maggiore esattezza 

di espressioni e di termini, non è però sembrato tale da doversi 

pfoscrivere. Del resto, rimane sempre aperta la via d' istituire in 

appresso a chi di ragione quei riflessi in proposito della sua divul- 

gazione, e delle cose in esso contenute, che si giudicheranno oppor— 

tuni.



Ignaz Demeter und die Erweckungsbewegung 
in der Diözeſe Augsburg. 

Von Hubert Schiel. 

Bei der Betrachtung der katholiſchen Aufklärungsperiode 
wird vorweg zwei Frömmigkeitskreiſen das Verdienſt bei— 

gemeſſen, den Aufklärungswirkungen eine innere Kraft ent⸗ 
gegengeſetzt zu haben: einmal dem Münſteraner Kreis um Ber⸗ 

nard Overberg und die Fürſtin Amalie Gallitzin, dann dem weit 
über Süddeutſchland hinaus wirkenden Johann Michael Sailer. 

Nie wird dabei anerkennend der eigentümlichen Erweckungs⸗ 

bewegung im bayeriſchen Schwaben und im Allgäu gedacht. 

Gerade ſie ſchien ja einen Schatten zu werfen auf Sailers reines 

Verdienſt und ſeinen lichtvollen Namen. Haben doch auch ſeine 
Beziehungen zu den Trägern der Bewegung, dieſen „Männern 

verdächtiger Lehren“ (le intime relazioni ch'egli ha avuto con 

uomini di dottrina sospetta) ſeine Ablehnung als Biſchof von 

Augsburg bewirkt. Galt er doch ſelbſt als ein Haupt der 

Pfſeudomyſtiker ſuno de' capi de' pseudomisticihi, Tatſächlich 

waren auch die Träger jener Bewegung und die von ihr er— 

faßten Geiſtlichen faſt ausſchließlich bevorzugte Schüler oder ge⸗ 

liebte Herzensfreunde Sailers: die Boos, Feneberg, Chriſtoph 
von Schmid, Demeter u. a. 

Auch nur geringe Kenntnis der Lebensumſtände Sailers 

weiß deutlich oder verſchwommen von der Verknüpfung ſeines 

Namens mit dieſer Bewegung. Daß auch der Name eines an⸗ 

deren Kirchenfürſten, des Freiburger Erzbiſchofs Ignaz Demeter, 

mit ihr verknüpft iſt, dürfte bisbher nur ganz beiläufig von 

1 Conſalvi am 26. Juli 1820 an Kronprinz Ludwig (J.) von Bayern. 

A. Innerkofler, Klemens Maria Hofbauer. Regensburg 1913, 

S. 717. Ferner R. Stölzle, 3. M. Sailer, ſeine Ablehnung als Biſchof 

von Augsburg i. J. 1819. Paderborn 1914. 
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H. Dalton in ſeinen Goßnerſtudien beachtet worden ſein?. Auch 
hier bewahrheitete ſich: quod non in actis, non est in mundo. 

Sailer brachte dieſe Verbindung um den Biſchofsſtuhl von 
Augsburg. Bei Demeters Aufſtieg ſpielte ſie nie eine Rolle; 

denn ſie ſtand in den Akten Goßners gebucht“. 
* 

* * 

Worin nun beſtand dieſe Bewegung, was beſeelte ihre 

Träger und Anhänger? 

Bei allen kann als Grundzug ihres Weſens — wenn auch 

bei einigen nicht ohne Verzerrung — ein glühender Eifer für 

den ungetrübten Geiſt des Evangeliums Chriſti gelten, jene Ein— 
ſtellung, welcher der Gewinn der ganzen Welt nichts gilt, ge— 

meſſen an der Sorge für die eigene Seele. In allen drängt 
eine ſtarke innere Kraft zum Bekenntnis, beſorgt allein um die 

Weckung eines lebendigen, tätigen Chriſtentums. Sie ſchauten 

aus nach einem grünenden Fleck in der religiöſen Dürre ihrer 

Zeit und glaubten Formalismus oder rechthaberiſche Vernünfte— 

lei der Kontroversſtimmung und Verſtandesdünkel zu finden. 
Die Aufklärung hatte für ihre Geiſtesart Steine ſtatt Brot. 
Wie immer in Zeiten der Troſtloſigkeit und inneren oder äuße— 

ren Druckes erblühte ihnen die Wunderblume Myſtik, freilich in 

einer Spielart, die von ihren Gegnern Pſeudomyſtik und After⸗ 
myſtik benannt wurde. Zogen ſie ſich doch zurück aus dem Un— 

genügen, das die Amwelt und das offizielle Kirchentum zu bieten 

ſchien auf ihr Inneres, wo ihnen ihr Evangelium „Chriſtus in 
uns und Chriſtus für uns““ aufgegangen und alles geworden 
war. 

Was ſich hier zunächſt vollzog, war eine Erſcheinungsform 
des Pietismus, wie er auch in der katholiſchen Kirche Heimat⸗ 

berechtigung allzeit beanſprucht und oft genug auch gefunden 

2 H. Dalton, Zohannes Goßner. Berlin 1878, S. 60 f. Derſ., Aus 

der römiſchen Kirche im Anfang des Jahrhunderts. Deutſche Blätter. 

Gotha. Jahrg. 1872, S. 791 ff. 

3 Für die Erlaubnis zur Benützung der Akten Goßners danke ich auch 

an dieſer Stelle dem Hochw. Biſchöfl. Ordinariat Augsburg. 

à Vgl. darüber: Martin Boos, der Prediger der Gerechtigkeit, die vor 

Gott gilt. Seine Selbſtbiographie. Herausg, von Johannes Goßner. Leip⸗ 

zig 1826, S. 16ff. (Zit. Goßner.)
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hat, war eine Neubildung des Ordens der Stillen im Lande. 

Dieſe Männer, edel, tiefgläubig, innerlich, wahre Nathangel— 
und Johannesnaturen, wollten keine Sektierer ſein und waren 

es auf jeden Fall ſubjektiv auch nicht. Sie unterſchieden ſich von 

ihren geiſtlichen Mitbrüdern, aber nicht zu ihrem Nachteil s. So 

ſehen wir auch, daß Sailer überzeugt zu dieſem pietiſtiſchen 

Kreis ſtand . Was ſie wollten, billigte und wollte auch er. 

In Martin Boos?“ war das Neue aufgebrochen. Als er 

noch Schüler der Augsburger Exjeſuiten war, war er in eine 

extreme Werkfrömmigkeit hineingeraten: er lag jahrelang zur 

Winterszeit auf dem Steinboden und ließ das Bett unberührt, 

geißelte ſich bis aufs Blut, hungerte, beichtete und kommuni⸗ 

zierte faſt täglich — „kurz, ich war ſo fromm, daß mich die Ex— 
jeſuiten und Studenten in Augsburg einſtimmig zum Präfekten 

der [marianiſchenl Kongregation erwählten, aber ich war immer 
traurig, ängſtlich und kopfhängends“. In ſeinen erſten Seel— 

ſorgsjahren — wahrſcheinlich 1788 oder 1789 — machte ein 

Erlebnis an einem Krankenbette ſeiner inneren Angſt und An⸗ 

ruhe ein Ende. Damals fand er ſein ſtark an den Fiduzial— 

glauben Luthers anklingendes Evangelium „Chriſtus in uns, 

Chriſtus für uns“. Wer die Botſchaft „erglauben konnte .., 

den machte ſein Glaube auf der Stelle ſelig und ruhig, er wurde 

voll Licht, Leben, Freude und Friede im heiligen Geiſte, ſeine 

Sündenangſt und die Verdammung in ſeinem Herzen hörten 
auf; ſtatt deſſen gab ihm der hl. Geiſt das Zeugnis, daß er ein 
Kind Gottes ſei?“. Von Luther hatte er bis dahin noch nichts 

geleſen. 

Boos vertrat ſeine neue Erkenntnis mit Feuer und Eifer 
eines Apoſtels, — denn „wehe, wenn ich das Evangelium nicht 
  

5 So kurz wie treffend urteilt der Augsburger Generalvikar Nigg: „Ihr 

ſeid formaliter sancti, wenn ihr auch materialiter fehlgegriffen hättet.“ 

Sailer, Aus Fenebergs Leben. München 1814, S. 180; Sämtl. Werke, 

Bd. 39, 119. 

6Vgl. ſeine Biographie Fenebergs und ſein Arteil über Boos, Goß⸗ 

ner S. 192. 

7 Er war 1762 zu Huttenried in Schwaben geboren und ſtarb 1825 

als Pfarrer in Sayn bei Neuwied. 

s Goßner S. 26. 

u Ebd. S. 20.
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kündete“, war ſeine einzige Aberzeugung. Er fand Anhänger 

und eine Erweckungsbewegung war eingeleitet. Feneberg, 

früher Profeſſor am Lyzeum in Dillingen, als Sailer dort Hoch— 

ſchulprofeſſor war und mit ihm innig befreundet, jetzt Pfarrer 

zu Seeg, wollte 1796 die perſönliche Bekanntſchaft der Er— 
weckten machen. Boos, von dem man die außerordentlichſten 

Dinge hörte, war einige Jahre früher Kaplan bei ihm geweſen. 

Auch Sailer intereſſierte ſich für die Bewegung und kam mit. 
Feneberg wurde ergriffen, Sailer verhielt ſich zuwartend, ſtand 

aber innerlich zur Sache. 

Eine Predigt von Boos in Wiggensbach am Neujahrstag 

1797 über „Chriſtus für uns und Chriſtus in uns“ brachte Auf— 
ruhr in die Gemeinde. Boos floh zu Feneberg nach Seeg. 

Anmittelbar danach wurden Boos und Feneberg mit ſeinen 
Kaplänen Bayr und Siller, beide Schüler Sailers, vor das Ge— 
richt ihres Biſchofs gezogen. Boos wurde zu einjährigem Auf— 

enthalt im Korrektionshaus in Göggingen bei Augsburg ver— 

urteilt, alle erklärten ſie, die Sätze, die ſie abſchwören mußten, 

niemals öffentlich oder privatim vorgetragen zu haben. 
Sailer ſtand in dieſer erſten Phaſe der Bewegung zu ihr. 

An Lavater ſchreibt er, als dieſer zuverläſſige Nachrichten über 
das erfragte, was im Kemptiſchen „mit der heiligen Geiſt 

Sekte“ () vorgefallen ſein ſolle: „Von der Kempterſekte kann 

ich Dir in das Herz dies ſchreiben. Die edelſten Seelen, die 

Gottes Liebe auf die ſonderliche Weiſe erfuhren, wurden ver— 
ketzert, geläſtert — und die vornehmſte Abſicht der Läſterer ging 

in ihren fürchterlichen Tendenzen nur dahin, den Profeſſor Sai— 
ler auch noch als Sektenſtifter um alle, auch die unſchuldigſte 

Tätigkeit zu bringen“.“ Die Wendung zum Separatis— 

mus nahm die Bewegung erſt unter Goßner und Lindl. 
Nach dem Aufenthalt im Gögginger Korrektionshaus hatte 

Boos auf den Rat des Generalvikars Nigg 1799 die Diözeſe 

verlaſſen und durch Vermittlung Sailers in der Dibözeſe Linz 

Aufnahme gefunden. Bald hernach erſtattete Dekan Johann 
Michael Steiner in Jettingen an das Ordinariat Bericht, „daß 

im Kapitel Jettingen und desſelben Nachbarſchaft ſo einige 

10 Brief vom 14. November 1797. H. Schiel, Sailer und Lavater. 

Köln 1928, S. 121.
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junge Prieſter ſeyen, die allem Anſchein nach der booſiſchen 
Schwärmerey anhangen und ſchickte nach und nach verſchiedene 

Schriften von den Prieſtern IJanaz Demeter, Kaplan in 

Ried, Chriſtoph Schmid, Benefiziaten in Thannhauſen, Jo— 
ſeph Reiter, Schloßkaplan in Münſterhauſen, Kaver Witt— 
wer, Kaplan in Neuburg an der Kamel, Joh. Evangeliſt 

Langenmayr, Pfarrer in Zalling und Joh. Evangel. Goß— 

ner ein, welch letzterer vor dem Xaver Wittwer Kaplan in 
Neuburg, dann in Seeg geweſen und nun Domkaplan dahier 

iſt 4u“. Darauf erging von Generalvikar Nigg die Aufforde— 

rung zur Hausſuchung. Der Erlaß an Dekan Joh. Mich. Stei— 

ner in Jettingen lautet: 

„Da es die erſte und theuerſte Pflicht des hohen Ordi— 
nariats erfordert, daß alle mögliche Sorge für Erhaltung der 

reinen katholiſchen Glaubenslehre angewendet werde: ſo würd 

dem H. Decan hiemit nachdrücklich empfohlen, bey gegenwärtigen 

zur Neuerungs-Seuche geneigten Zeiten überhaupts auf junge 

Geiſtliche ſeines Kapitels ein wachſames Auge zu halten und 
insbeſondere bey denen H. Kaplänen in Ried, Neuburg an der 

Kamel und in Thannhauſen unter Beyzug des Herrn Pfarrers 

obbemeldeter Ortſchaften eine Specialvisitation und Durch— 
ſuchung ihrer Bücher, Manuſcripten und Correſpondenzen auf 

Vicariats Special Befehl vorzunehmen, auch jene Schriften, 

Correſpondenzen und Bücher, die ſich bei ein oder anderem 
vorfinden und in Sitten- und Glaubenspunkten verdächtig ſchei⸗ 

11 Relatio cum voto: Irrige Lehrſätze und Schwärmerei des Prieſters 

Goßner betr., erſtattet von Fiscal Mayr, 12. Juni 1802. Ord.⸗Arch. Augs⸗ 

burg. Perſonalakten Goßner. — Joh. Evg. Goßner (1773—1858) ent⸗ 

ſtammt der Diözeſe Augsburg und ſtudierte am St. Salvatorgymnaſium in 

Augsburg und danach in Dillingen und Ingoldſtadt. Wegen ſeines „Pſeudo⸗ 

myſtizismus“ wurde er 1802 vor das geiſtliche Gericht geſtellt und zum 

Aufenthalt im Gögginger Korrektionshaus verurteilt, erhielt aber 1803 die 

Pfarrei Dirlewang, die er bis 1811 in eifriger Wirkſamkeit verſah. Nach 
wechſelvollen Schickſalen trat er 1825 zum Proteſtantismus über und erhielt 

1829 die Pfarrſtelle an der Bethlehemskirche in Berlin übertragen. Seine 

Tätigkeit in Berlin iſt ausgezeichnet durch Gründung von Kinderbewahr— 

anſtalten, Krankenhäuſern, Krankenvereinen und die noch heute wirkende 

Goßnerſche Miſſionsgefellſchaft. Seine bekannteſte Schrift iſt das in vielen 

Auflagen verbreitete „Schatzkäſtchen, enthaltend bibliſche Betrachtungen mit 

erbaulichen Liedern auf alle Tage im Jahre ...“
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nen, mit beygelegter Deſignation anhero unverweilt einzuſen— 
den: ſich annebens auch über die Aufführung dieſer H. Kapläne 
bey ihren H. Pfarrern genau zu erkundigen und, was erhoben 

worden, gehorſamſt einzuberichten. Datum Aug. in Vicariatu 

hac die XIX Jul. 1799, Nigg 12.“ 
* E 

* 

Anter den Beargwöhnten befindet ſich alſo auch der ſpätere 

Freiburger Erzbiſchof Ianaz Demeter. War er doch kein Sohn 
der Erzdiözeſe, deren zweiter Oberhirte er ſpäter werden ſollte. 

Er wurde am 1. Auguſt 1773 als Sohn eines Bäckers in Augs⸗ 
burg geboren — im ſelben Jahre wie Johannes Goßner — be— 

ſuchte hier das St. Salvatorgymnaſium der Exjeſuiten und be— 

zog zu dreijährigem Studium die Hochſchule zu Dillingen, an 

der damals noch das berühmte Dillinger Kleeblatt Weber, 

Zimmer und Sailer wirkten. Wie auf alle religiös empfäng⸗ 
lichen Gemüter — und Demeter war von ausgeſprochen religiö— 
ſer Veranlagung —, wirkte Sailer auch auf ihn nachhaltig und 

beſtimmend. Daß er für Sailer mehr war als einer aus den 
vielen, wiſſen wir von ihm ſelbſt. Er ſchreibt in einer kurzen 

Autobiographie, „durch freundliche Vermittlung ſeines Vaters 

Sailer“ habe er vom Grafen Schenk von Stauffenberg den 

Tiſchtitel erhaltenvs. Am 10. Auguſt 1796 wurde er zum 

Prieſter geweiht und wirkte die nächſten fünf Jahre als Hilfs⸗ 
prieſter in Ried im Mindeltal. Hier ſchloß er mit Chriſtoph 
Schmid, der damals Schulinſpektor in Thannhauſen war, eine 

durch das ganze Leben dauernde, enge Freundſchaft. 
In dieſe Zeit fällt die durch den Augsburger Generalvikar 

Nigg angeordnete Hausſuchung. Chriſtoph Schmid hatte, wie 

er in ſeinem Tagebuch erzählt, einer nächtlichen Eingebung fol⸗ 

gend ſeine Brieſſchaften in Sicherheit gebracht. Bei Demeter 

wurden eine Reihe von Briefen und Schriftſtücken beſchlag⸗ 

nahmt. Es ſind Briefe, die zwiſchen ihm und Goßner gewechſelt 
wurden, ſowie mehrere an andere gerichtete Briefe und Schrei⸗ 
ben Goßners. Sie bildeten einige Jahre ſpäter die Anterlage 

für den Prozeß Goßners. Wir teilen daraus den Briefwechſel 

12 Ord.-Arch. Augsburg, ebd. 

13 Felder, Gelehrtenlex. J, 154. Siehe über ihn ferner C. Jäger, 

Literariſches Freiburg. Freiburg 1839, S. 21 ff. Bad. Biogr. I, 168 ff.
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Goßner — Demeter mit. Die Briefe geben wertvolle Einblicke 

in das Seelenleben Demeters, ſind wichtige Dokumente ſeiner 

religiöſen Entwicklung und zeigen, mit welchen Ideen er ſich in 

inneren Kämpfen und heißer Seelennot auseinanderſetzen 

mußte. Bezeichnend für die Führerrolle, die Goßner damals 

zuerkannt wurde, iſt die Anlage des erſten Briefes: er iſt hälftig 

gebrochen und beſchrieben, damit Goßner ſeine Antwort daneben 

ſchreiben könne. Dieſem Amſtand verdanken wir es auch, daß 
der Brief in Demeters Beſitz vorgefunden wurde, während ſeine 

weiteren Briefe offenbar von Goßner vernichtet oder ſonſt in 

Sicherheit gebracht worden waren. Dieſer erſte Brief lautet: 

Demeter an Goßner und Antwort. 

Lieber Bruder Kriſtil 12. Okt. 1798. 
und Mitarbeiter im Weinberge des 

Herrn! 

Sie haben mir durch Hr... 

ſchon oft Grüße geſchickt, und 

allerhand Scripta von einigen 

Kriſtiſachen; das zeigt, daß Sie 

in mich Vertrauen ſetzen, und das 

giebt mir Muth, über das Ge— 

ſchickte meine Gedanken frei— 

müthig zu eröffnen. 

Ich habe heißes Verlangen, mich 

dürſtet und hungert, daß ich doch 

einmahl ins Reich Gottes kom⸗ Dieſer Anfang iſt von Gott — 
men möchte. Der Herr weiß es, und iſt Herzensſprache — die 
datz ich ihn mit Bitten oft über⸗ rührende, ſich regende — vor— 
laufe, die nur immer ſchreyen: laufende Gnade Gottes — — 
adveniat regnum tuum. Soviel 
ich nun thun konnte, und kann, ar— 

beitete und ſtümmelte ich an mir 

ſelber, daß ich dieſem Reiche 

immer näher kommen möchte. Ich 

glaubte ihm auch ſchon ſo ziemlich 

nahe, als ich ſo allerhand Ge— 

ſchriebenes von Ihnen bekam, und 

aus dem Inhalt deſſelben posito, 

daß alles wahr ſey, erſehen habe, 

daß ich noch weit weg bin, ja mich 

ſo dieſem Reiche niemahl hätte 

nähern können.
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Dies machte mich nun ziemlich 

traurig, und niedergeſchlagen dop⸗ 

pelt, 1. weil ich mit meinem Rin— 

gen bisher immer noch voll Elend, 

und Jammer, und Anglauben, und 

Finſterniß bin, und 2. weil ich ſo 

nie erleuchtet, nie erwärmet, und 

nie das Reich Gottes hätte ſehen 

können, und eigentlich weiß ich 

noch nicht, wo es fehlt; ich hab 

alles geleſen, und kann nicht recht 

ſehen, wo ich fehle, und wies 

eigentlich anzugehen iſt, daß ich 

Ihr Ziehl, und Ende erreiche. 

Alſo — vor Gott — ſey alles 

aufrichtig hingeſchrieben, was ich 

über Ihr Eingeſchicktes gezweifelt, 

gedacht, gemurmelt habe. 

In den Scripten (für die ich 

recht brüderlich danke) heiſts: 

Christus pro nobis? und 

iſt mit vielen Texten probiert, be⸗ 

ſonders mit dem „arbitramur 
iustificari hominem per fidem 
sine operibus legis“, Dies 
glaube ich ja ſchon lange! ſagte ich 

zu mir ſelber. Was will denn der 

Defendent damit ſagen? es iſt ja 
auch Dogma: daß der Glaube an 
Xtus nicht werde verdient werden, 
daß es eine bloße Gnade Gottes, 

der ohne Verdienſte anzuſehen aus⸗ 

theilt, wem er will? daß er der 

Anfang ſeyn muß zu allen guten 

Werken? und daß er thätig, mit 

der Liebe begleitet uns ſeelig ma⸗ 

chen müſſe, iſt denn dies nicht ganz 

pauliniſch gedacht? — Christus 

pro nobis: das glaub ich ſchon 

lange, und muß jeder Katholik 

glauben, er vergiebt die Sünden, 

löſcht ſie aus durch ſein Blut, und 

Tod, er machte den Mittler zwi⸗ 

ſchen Gott und den Menſchen, er 

tilgte die Sünde, die durch den 

erſten Menſchen in die Welt kam. 

Hier fangen Sie an, ſich mit 

Ihrer Vernunft ſelbſt weiter zu 

helfen und die Geheimniſſe Gottes 

ſich ſelbſt deutlich und verſtändlich 

zu machen. Da haben Sie mit 

Ihrer Vernunft geurtheilt, wo 

dieſe nicht urtheilen ſoll — ſonſt 

wäre der hl. Geiſt umſonſt ſo hoch 

und nöthig in der Schrift für 

jedermäniglich angeprießen, 

und Kriſtus für und in uns 
kein Geheimniß .. nooreρ⁰ 

Bis ihnen nicht Gott ſelbſt Licht 

anzündet — können wir mit ihnen 

nicht klärer ſeyn. .. Sie Philo⸗ 

ſophieren da noch, wo ſie glauben 

ſollten...
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Das glaub ich feſt, obwohl ich das 

Wie nicht verſtehe, das mir erſt 

neulich ein philoſophiſches Buch 

mit ſeinem philoſophierenden Eh— 

lenmaße ausmeſſen wollte, ihm 

aber doch noch nicht glaubte; die 

Scripta ſagen: „nur zuerſt ſeine 

Sünden etc. einſehen, und dann 

mit Glauben grade nur hin— 

zutretten zum Vergeber, alle vor— 

angehende Abungen bringen die 

Vergebung nicht zu wege: nur 

gläubiges Hinzutretten thue dies! 

Alſo iſt das Beichten weg? We⸗ 

nigſt das Hererzählen der Sün- 

den? wenigſt weg für den An⸗ 

fang? — Sie ſagen, keine Vor— 

übung könne etwas bewirken. Iſt 

nicht das Wundenſehen, das 

Angſtfühlen ſelbſt ſchon Vor⸗ 

übung, und Gnade von Gott? 

kann alſo der Menſch nicht noch 

mehr vorüben mit der Gnade 

Gottes? — aufgelegt fällt durch 

dieſen Satz die Beicht weg; denn 

dieſe iſt Vorübung, und zwar ein 

Geſetzeswerk — mit welcher Über— 

zeugung nun können Sie dies 

thun? eben mit der, werden Sie 

ſagen, weil die ganze Bibel da— 

wider ſtreitet. — Aber ſind Sie 

verſichert, daß dieſe Ausdeutung 

der Texte keine Privatausdeutung 

ſeye, um ſo mehr, da alle, oder 

wenigſt eine große Menge be⸗ 

rühmter Schriftausleger ſchon Ih- 

ren Haupttext Röm. 3, 28 auf die 

Moſaiſche Werke ausdeuten, 

und ſo alle Texte ſowohl auf dieſe, 

als auf die Entſcheidung der Kirche 

geſtützt ausgelegt werden müſſen? 

und wenn wir den Text Röm. 3, 28 

recht unparteiiſch, ohne Vor⸗ 

urtheile, mit Vernunft, und allen 

Pflichten der Hermeneutik aus⸗ 

legen, kommt wohl etwas anderes 

Kriſtus Jeſus iſt der hochgelobte 

Gott in Ewigkeit — nach dem deut⸗ 

lichen Wort Gottes — Wer Ihn 

nicht ehrt, wie den Vater, ehrt 

weder Ihn noch den Vater; — 

und kann Ihn nicht ſeinen Herrn 

nennen. 

Die Beicht wollen wir 

ſo gar nicht abbringen, 

daß wir erſtrrecht beich⸗ 

tenlernen müſſen ... wir 

ſind an dem erſten Hauptſtück: 

den hl. Geiſt anrufen — 

um durch Ihn zuerſt ſich ſelbſt, 

ſeine Sünden und Verderbniſſe 

recht kennen zu lernen, um recht 

bekennen und beichten zu wollen 

und zu können. — 

Daß Paulus unter den Werken 

des Geſetzes die moſaiſchen 

verſtehe, wiſſen, und glauben wir, 

aber eben darum, wenn jene 

(die doch divinae institutionis 
waren) nichts mehr gelten, 

was werden dann unſere 

ſelbſterwählte, ſelbſtbe⸗ 

liebige menſchliche Werke 

gelten? — werden dieſe uns 

vor Gott gerecht machen?.. 

Es iſt nicht die Rede, daß wir 

nichts gutes thun müſſen; wir
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heraus? Paulus handelt in dieſem 

Briefe von der unumgänglichen 

Nothwendigkeit des Glaubens an 

Jeſus zur Begnadigung. Danach 

handelt er von dem unverdienten 

Berufe (de gratuita vocatione) 

der Heyden zu dem Glauben, und 

der Verwerfung der ungläubigen 

Juden, welche ihr Geſetz Ceremo— 

niell dem XIChriſſtenthume auf⸗ 

dringen wollten. Auf dieſes hin 

wie zweckmäßig iſt die Ausdeutung 

auf die Werke des alten Ge— 

ſetzes? Das Conc. Trid. legt 

zwar dieſen Text, wie Sie aus, 

aber nur für jene, die den Tauf 

noch nicht empfangen haben. Für 

getaufte wird zur zweiten Be— 

gnadigung für gefallene die Buße 

erfordert. 

Dies iſt nun einer meiner 

Zweifel; 

noch einen habe ich: um Chri⸗ 

ſtum, ſo ganz, wie Sie wollen, 

pro nobis zu denken, muß ich 

ihn als Gott, als Consubstan- 

tialem Deo Patri denken, und 

glauben? iſts nicht genug, wenn 

ich ihn als einen von Gott ge— 

ſandten Lehrer, als den geliebten 

Sohn Gottes (ohne zu verſtehen, 

was Sohn ſagen will) als höher, 

als alle Engel, als Machthaber 

über alle Kreaturen, als Sitzend 

an der Seite des Vaters, als 

Hoheprieſter, als Richter denke, 

und verehre? 

Was ich bisher für Zweifel in 

Rückſicht des XKtus in nobis 

hatte, folgt: 

Die Texte ſind zwar deutlich, 

aber erſtens dachte ich: iſt dies 

nicht allein blos für die Apoſtel, 

und erſte Xten geſagt, welche die 

verſchiedene Gaben des 

hl. Geiſtes nothwendig hat⸗ 

Freib. Diöz⸗Archiv N. F. XXX. 

müſſen ja würdige Früch⸗ 
te bringen in Jeſu Xo — 

durch ſeinen Geiſt, den wir 

ja eben deßwegen in uns haben, 

daß Er alles gute in uns wirket 

und wir mit Ihm. 

Gnade und Geiſt iſt Eins! 

Durch dieſe wirken wir gutes, das 

vor Gott angenehm iſt, weil dieſe 

Werke von Gott ſind. — — Wir 

müſſen ſie thun nach dem Willen 

Gottes, aber in unſeren Wer⸗ 

ken werden wir nie ge— 

recht, ſondernunſere Ge— 

rechtigkeit haben wir 

allein von Jeſu Xo. 

wie unſere guten Werke 

auch ſelbſt von Ihm ſind 

.. . und ſo lange wir nicht von 

Ihm ſind, und wir ſie ſelbſt aus 

uns, und für uns eigen nehmen 

und behaupten, können wir Gott 

nicht gefallen. Ne intres in judi— 

cium cum servo tuo! quia non 

justificabitur in conspectu tuo 

omnis vivus. Pſ. 142, 2. und 

Paul ſagt: denn aus Gnaden habt 

ihr durch den Glben [Glauben! 

das Heil erlangt, nicht aus euch 

ſelber: es iſt eine Gabe Gottes, 

auch nicht aus menſchllichen! Wer— 

ken, damit ſich niemand rühme. 

Sein Werk ſind wir, das 

Er im Herrn Jeſu zu guten Wer— 

ken erſchaffen hat, damit wir uns 

in denſelben nach ſeiner Vorher— 

beſtimmung üben. Eph. II. 8. 9. 

10. Wer nun glaubt, er dürfe 

ſich in ſeinen Werken rühmen 

— im Kriſtenthum anno 1798, da 

ſich Paul in ſeinem Leben nie zu 

rühmen getraute (und da war 

hofentlich ſchon das N. T. oder 

das Xthum angenommen), der 

mag es thun, aber ich mag es 

nicht 

23
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ten, und werden ſo nicht die Ga⸗ 

ben des hl. Geiſtes: Prophezeuung, 

Sprachen etc. ſelbſt oft für den 

hl. Geiſt genommen? Freilich 

heißt's Act. 2, 17. 18 deutlich „in 
den letzten Tagen“. Aber ſind 

nicht eben die letzten Tage das 

Sterben des moſaiſchen Geſetzes? 

Z3weitens heißt's doch auch oft 

in der Schrift, „nicht ich wirke, 

ſondern die Gnade Gottes mit 

mir“ iſt's alſo nicht möglich, daß 

alle die angezogene Texte nur ſo 
viel ſagen wollen, daß der Herr 

nicht personaliter, ſondern nur 
virtualiter, per gratiam in uns 

wirke? Freilich objizierte ich mir 

ſelber: die Erfahrungen, ſie fühlen 

ja den Geiſt — aber können dieſe 

Erfahrungen nicht pures Werk der 

Phantaſie ſein, von welcher wir ſo 

viele, oft wunderbare Wirkungen 

haben, und auch glaubbar iſt aus 

der Arſache, weil ſie ganz in 

Ihrem Jeſus leben und weben? — 

Zu dem ſagte ich mir ſelber: die 

Früchte des Geiſtes ſollen nebſt 

anderen doch auch noch ſeyn wei⸗ 

teres Fortſchreiten in 

Bildung des Verſtandes 

durch welt- und geiſtliche 

Wiſſenſchaften. 2tensfreu⸗ 

dige Geſelligkeit — brü⸗ 

derlicher Amgang we— 

nigſt dann, wenn es der 

Wohlſtand erfordert. Nun 

aber haben ſowohl Sie, als Con⸗ 

ſorten dieſe zwei Früchte nicht. 

Hinterläßt dieſes keinen Zweifel 

an der Gewisheit des Geiſtes Be⸗ 
ſitzes? 

Nun! lieber Mann! ſehen Sie 
meine Zweifel aufrichtig hinge⸗ 

ſchrieben. Schon daß ich dieſes 

thue, beweiſt Ihnen, daß ich mich 

nach jenem Augenblick ſehne, wo 

Schiel 

Gutes will ich wohl thun — 
nach dem Willen und der Kraft 

Gottes, aber niemal mich, ſondſern! 

die Kraft Gottes rühmen. 

Gerecht bin ich ſchon in Xo — 

ich bin alſo ganz ein Werk Chriſti; 

— ich muß alſo Ihn, nicht mich 

rühmen ... servi inutiles su- 

mus ... wir können nichts ohne 

Ihn ... Wer hat nun das Recht. 

Er, oder ich .. 2 Antſwortl: Kri⸗ 

ſtus — Er hat Recht — und ich 

Anrecht . .. oder die Begnadi⸗ 

gung. 
Mit den Vorbereitungen (zum 

voraus, daß ſie niemals von der 

Gnade getrennt werden können) 

iſt es, wie mit einem Bettler, der 

daher kommt, die Füße bewegt, 

die Hand ausſtreckt, den Hut ab⸗ 

zieht und bettelt — und ich ſchenke 

ihm einen Thaler; nun geht er hin, 

und erzählt ſeinen Kameraden und 

ſagt: ſeht, das habe ich mir ver⸗ 

dientl! Das mag er ſagen: allein 

er hatte es gewiß nicht an mir zu 

fordern, ich hab es (wie der Fall 

lautet) ihm nur geſchenkt. .. er 

hat gebettelt .. und wäre er 

nicht gekommen, ſo hätte er nichts 

gekriegt — aber wie will er ſo 

unverſchämt ſein, und ſagen, ich 

habe mir das verdient! — und 
nicht vielmehr, „man hat mir das 

geſchenkt“ ... So iſt es mit 

den Vorbereitungen, und was wir 

uns zuſchreiben mögen etc. 

Wegen dem Verſtand und dem 

Amgang hat es keine Noth.. 

was andere können, kann ich auch, 

odler! getraue es mir zu lernen, 

wenn ich je Fähigkeit dazu habe 

Haber Eins iſt nothwendig, 

und das findet man nicht im ge⸗ 

wöhnlichen Amgang, darum rathet 

Jeſus zum Gebett — geh in dein
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ſie nach Ihrer Auflöſung auch ge⸗ 

würdigt werden, dem Reiche Got⸗ 

tes näher zu kommen. Zaudern 

Sie alſo nicht, es betrifft keine 

Pfennigwerte Sache, ſondern eine 

theuer erkaufte Seele. Seyen Sie 

mir der Freund, der ſagt: 

„Schau, das iſt der Herr, ſo offen⸗ 

bart er ſich, ſo iſt es wenigſt mir 

ergangen.“ 

Aus der Abſicht ſchrieb ich 

halbbrüchig, um auf der leeren 

Seite Ihre Antwort zu erwar⸗ 

ten, um Zweifel und Auflöſungen 

auf längere Zeit neben einander 

zu haben. 

den 12. Oct. 1798. 

Junger Dürſtender 

Kriſtianer 14. 

Goßner an Demeter. 

Lieber theurer im Blute Jeſu Xi! 

Kämmerlein! So ſagen auch 
alle hl. Väter — und alles gute 

wird im Verborgenen — in si— 

lentio — gebohren; man laſſet ſein 

Licht darnach leuchten, und eben 

laßt man es durch ſein Stilleſeyn 

und durch ſeine Einſamkeit am 

meiſten leuchten. — Jeſus ent⸗ 

fernte ſich gern in die Einöde .. 

und bettete allein. Er kam wenln!] 

er lehren odler] heilen wollte etc. 

und Er lehrete, wo Er ſtand und 

gieng, ſogar bei Tiſche etc. o daß 

wir Seinen Fußßftapfen nach⸗ 

folgeten!! und nicht der Weltl! 
wir ſind nicht von der Welt — 

was geht uns dieſe an? .. unſer 

Wandel ſei im Himmel!! — 
Ich liebe Sie wegen ihrer Red— 

lichkeit, die auch von Gott iſt. 

Gott ſchenke Ihnen den geraden 

Blick in die Wahrheit — Kriſtus! 

26. Oktober 1798. 

Sie hungern nach Jeſus und ſeinem 

Reiche u ſchreyen ungeſtim nach dem Erlöſer? getroſt! dieſer Hunger, 

u dieſes Bitten iſt aus Gott, von Gott ſelbſt in Sie gelegt, es wird auch 

von Gott geſtillet werden, wenn Sie nur die Stunde erwarten, die Gott 
feſtgeſezt hat. Dies iſt der Zug des Vaters, ohne den Niemand zum 

Sohne kommt. nur gelaſſen und fort gehungert, u immer ungeſtimmer mit 

Bitten, u ſchreyen den Herrn überloffen — Er wird alsdann zu einer un⸗ 

verhofften Stunde kommen, u mit dem Vater, u hl. Geiſte Einkehr, u 

bleibende Wohnung u Mahlzeit, u alles in Ihnen halten. Joh. 14. 23. 

Offenb. 3. 20. 
Aber mit Selbſthilfe, u mit eigenem Arbeiten, u ſtim⸗ 

meln an ſich ſelbſt (wie Sie's nennen) wirds nicht wohl thun. 

Er, Er iſt Erlößer, nicht wir. wir können uns nicht ſelbſt erlößen — 

gerecht, u heilig machen. Das muß Er thun, u dazu muß er in uns 

kommen, u Sein Reich in uns aufrichten, ehe vor aber das Reich der 

Sünde, u des Teufels in uns zerſtören. Wir können ſauber nichts aus 

uns, als aus uns ſelbſt, nicht einen guten Gedanken, nicht einmal das 

Wort „Herr Jeſu!“ hervorbringen, das muß Gott und ſein Geiſt in uns 

thun. I. Cor. 12. 3. II. Cor. 3. 5. Das Wollen iſt ſchon aus Gott — 

zu geſchweigen das Vollbringen ... Drum können wir Ihm nicht 

14 J. D. K. — Ignaz Demeter, Kaplan. 
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vorſpringen, ſondern nur nachgeben, wie Er uns führt, u nehmen, was Er 

uns gibt. 

Dieſen Heißhunger hat Gott durch das Leſen die- 

ſer Schriften, die ich Ihnen u Ihrem Freunde mit— 

theilte, erweckt, u zugleich Ihnen den Blick in Ihr Inneres geöff— 

net, wodurch Sie ſehen, daß Sie noch weit vom Reiche des Sohnes Gottes 

weg — u auf einem Wege ſeyſeſn, der ganz und gar 

nicht dazu führce. . . . Damit hat Ihnen Gott ſchon viel gezeigt, 

u Sie haben viel gewonnen, wenn Sie es Ihm glauben können, — und 

dadurch ſind Sie dem Reiche Gottes auf einmal recht nahe gekommen, 

ſobald Sie einſehen und bekennen, daß Sie bisher noch weit weg — u auf 

dem unrechten nie dazu führenden Weg waren 

wenn Sie je auf dieſem Punkte nicht Stille ſtehen, ſondern ſich weißen 

laſſen dorthin, wo man zum Heil gelangt, und wo es alle gefunden haben, 

die es mit Hunger und ernſtem Verlangen ſuchten — Bei JZeſus... 

in Ihm allein iſt Heil. man muß geradezu zu Ihm gehen — Er iſt ſelbſt 

der Weg — Thür — Leben u Wahrheit ... aber wo dieſer Weg, 

Thür etc.??? Frage nicht in Deinem Herzen, wer wird in Himmel 

hinaufſteigen u Xum (Chriſtum) herabhohlen? oder wer wird Ihn wider 

von Todten zurückberufen? — Er — das Wort — iſt nahe Deinem 

Herzen, das iſt das Wort des Glaubens, welches wir predigen. Durch 

den Glauben will Xus in ihrem Herzen wohnen, u Sie mit Liebe, Er— 

kenntnis — u aller Fülle Gottes erfüllen. Röm. X. 6. 7. 8. Eypheſ. 3. 
17-0. 

Er ſelbſt will ſich Ihnen offenbahren. Joh. 14, 18. 21. aber daß 

müſſen Sie Ihm zuvor glauben, dann werden ſie's erſt auch er— 

fahren. Luk. I. 48. 

Glauben müſſen Sie's zuvor, daß er noch izt zu finden ſei der Hei— 

land, denen, die Ihn gefunden haben u ſich weißen laſſen, dann werden 

Sie Ihn erſt auch finden. Joh. I. 36. 41. 45. 

Aber Lieber! Dan müſſen Sie die Netze verlaſſen. ja! die Netze! 

die einen ſo verſtricken, daß man nicht zu Gott, u Zeſus, die ihre Luſt 

haben, in Menſchenkindern zu wohnen, kommt, u in ſein Herz einkehrt, 

wo das allerheiligſte des Tempels Gottes iſt. 

Dieſe Netze ſind —2 — alles. was mich nicht direkte zu Gott und 

Jeſus hinführt u Ihm nahe bringt — Da gibt's nun viele Dinge, die ich 

nicht alle weiß — dieß weiß ich, das Buß und Glaube — einfältiger 

Glaube an den Allgegenwärtigen, der ganz beſonders im Menſchen, u in 

ſeiner Seele iſt, kein ſolch Netz iſt, ſondern vielmehr ein feſtes Sail, das 

einen am ſicherſten, u geſchwindeſten zum Ziele führt. 

Dieß iſt der Faden der Ariadne, der aus dem Labyrinth führt, 

u dieſem Faden gehe ich nach, bis mir was weiteres vom Herr der 

Engeleu Menſchen — meinem Vater gezeigt wird — u ich bin mir täglich, 

ſtündlich gewißer, daß ich nicht irre, ſondern meinem Gott, u lieben Vater 

mich nähere. Dieß iſt das Einzignotwendige — der beſte theil — u den 

hab ich mir erwählet.
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Sie haben mir viele Zweifel über die Geheimniſſe Chri— 

ſtus für uns und in uns vorgelegt, die ich Ihnen itz nicht löße 

und beantworte ... Sage Ihnen aber: zweiflen Sie nicht zu viel ... 

nehmen Sie zu jeder Stunde, was Ihnen von Gott klar gemacht wird, 

u wollen Sie durchaus nie mer wiſſen u deutlich haben, als ihnen gegeben 

wird. 

Gott ſelbſt will ſich Ihnen offenbahren durch ſeinen Geiſt, u der 

wird Sie in alle Wahrheit hineinführen. — wenn es Zeit iſt ... ich 

würde mich umſonſt bemühen⸗ . .. auch bemühen Sie ſich umſonſt durch 

ſtudieren u grübeln die Geheimniſſe Gottes herauszubringen, die Gott 

nur den kleinen u unmündigen — Einfältigen offenbahrt, den weiſen und 

verſtändigen verbirgt. 

Fürchten Sie indeß nichts — wir werfen nichts weg.. 

wen wir ſagen durch des Geſetzes Werk komt die Gerechtigkeit nicht — 

heben wir das Geſezt nicht auf — ſondern richten es erſt recht auf. 

Röm. 3. 31. Ich will aber nicht, daß ſie izt uns glauben ſollen, — ſon— 

dern ſie ſollen ſich zu Gott u zum Himmel weißen laſſen — Sie werden 

von Gott ſelbſt gelohnt werden. Joh. 6. 45. 

Wir ſagen nur und rufen den Leuten zu „Thuet Buße und bekehret 

euch zu Gott — u glaubet an Jeſum Xum zur Vergebung eurer Sünden 

u ihr werdet den heiligen Geiſt empfangen.“ Apoſtelgeſchichte 2 [38]. 

„Denn die Verheißung iſt euer, u aller die noch ferne ſind etc.“ Die 

nun das Wort annehmen u glauben, die erfahren ſelbſt die Offenbarung 

des Herrn, u die Salbung lehret ſie alles. I. Joh. 2. 27. 

Ihre Zweifel müſſen Sie überſteigen u das Evangelium einfältig 

u kindlich annehmen — ſonſt bleiben ſie denen gleich, von denen Paul II 

Tim. 3. 7. ſagt: ſie lernen immer und kommen nie zur Erkenntniß der 

Wahrheit. 

Wir predigen nicht uns ſelbſt — ſondern Jeſum Xum 

— wir wollen nicht anhänger ſammeln u werben ſondern wollen nur 

das alle menſchen zu Gott komen, u Ihn lieben — u 

das lebendige Zeugniß Gottes — das Leben — Je⸗ 

ſum — in ſich tragen und erkennen möchten l. Zoh. 5. 

9 . . . wie uns Gott gewürdigt hat, daß wir dieſes 

Zeugniß in uns haben u die Liebe Gottes durch d. h. Geiſt in 

uns ausgegoſſen hat. 

Daß wir aber hirin nicht ſchwärmen, wiſſen wir 

daher, weil wir ja haben, was wir zu ſehen vor⸗ 

geben — nemlich Gottu ſeine Liebe — Der Schwärmer 

hat keinen Gegenſtand, wir haben einen ... an der Liebe erkennen wir 

die Wahrheit der Sache — denn an der allein halten wir ... übrigens 

ſind wir nicht gar ſo leutſcheu, wie ſie's glauben mögen — wohl aber 

darfen wir uns der Welt nicht gleich ſtellen, müſſen uns von ihrem Ver⸗ 

derben rein bewahren, u ſie u das was in ihr iſt, nicht lieb haben, weil 

uns Jeſus von der Welt herauserwählet hat, u wir wiſſen das die Welt 

im argen liege.
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Anſere Geſelligkeit u Gemeinſchaft haben wir untereinander, u mit 

dem Vater u Sohn — von der Weltünu den Menſchen müſſen wir uns 

auch verfluchen, u verfolgen, u läſtern wie auskehricht, u auswurf achten 

laſſen — u in der Stille ihr ſegnen, bitten u dulden J. Cor. 4. 12. 

Eins mit ihr können wir nie werden — der Welt Freundſchaft iſt Gottes⸗ 

feindſchaft — Jak. 4. 4. Ich habe viele edle Freunde verlieren müſſen 

u muß noch verlieren Vater u Mutter — u alles verlaſſen — aber ich 

hab noch edle Freunde, u mer als Vater u Mutter gewonnen, u bin 

gewiß es wird mir alles 100 fältig erſezt was ich verlaſſe ... aber das 

muß geſchehen, wen man auch immer und alles meint, es darf nicht ſo 

genau geſchehen — Wen ihr nicht allem abſaget, könt ihr meine Jünger 

nicht ſeyn ... Drum ſitzet vorher recht — u berechnet ob ihrs hinaus⸗ 

bringet, wie einer der einen Thurm baut — oder wider eine Armee 

zu Felde zieht — ob ers vermöge .. etc. Luk. 14. 25—33. 

Gottes Geiſt, u die Gnade Jeſu Chriſti unſeres Herrnuu Heilandes 

ruhe über Ihnen Amenl!! 

St. 15 den 26 oct. 1798. Ganz Ihr G. 

den 27. 

Sie wollten, wie ich ſahe, recht ſicher daringehen, u alles recht vor— 

her ausforſchen, da kamen viele Zweifel — eben das thuts nicht, es 

würden immer mehrere kommen — es laßt ſich nicht ausklügeln — der 

ſicherſte Weg iſt „Wen ſie dieſe Lehren thun, dan werden ſie er— 

fahren, daß ſie aus Gott iſt“ Suchen ſie daher ihren allgegen— 

wärtigen Erlöſer Jeſum, u ſuchen ſie Ihn nicht ferner außer ihnen, 

fangen Sie gleich in Ihnen — am rechten Orte in ihrem Herzen 

an zu ſuchen, ob ſie Ihn vielleicht finden und fühlen möchten. Apoſtel⸗ 

geſchichte 17. 27. 

Wer alle Berge des Zweifels überſteigen kan, findet das ruhige Thal 

des Glaubens. 

Wen ſie dem Weltgeſchrei aufhorchen, bleiben ſie weit von der 

Wahrheit — was die Welt von uns u unſerm Betragen, u Lehren aus— 

ſtreuht, iſt lautere Lüge, denn die Welt kennt uns nicht, weil Sie Gott 

nicht kennt — wir lieben einander, u daher wiſſen wir, daß wir aus Gott 

ſind, denn Gott iſt die Liebe ... I. Joh. 
Wollen Sie auf dießſesl aus ihrem Herzen mit mir reden oder 

ſchreiben, ſo thun ſie es unverhohlen — thun ſie, wie ſie Luſt u Lieb 

haben, — ich bin Euer aller Knecht u freue mich nur in der Wahrheit — 

Gott, der ſich uns allen ſchenken wolle! Amen! 

15 Stoffenried, wo G. ſeit etwa Anfang des Jahres 1797 als Kaplan 

wirkte, kaum eine halbe Stunde von ſeinem Geburtsort Hauſen entfernt 

(Dalton 54), wodurch die obige Lukasſtelle noch ganz perſönliche, buchſtäbliche 

Färbung bekommt.
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Goßner an Demeter. (ohne Datum; ca. 17. Nov. 179816.) 

Lieber Bruder in Xo! 
Pax et Gratia Dei Patris et Domini Nostri Jesu Xi tecum, 

qui est benedictus in Secula Deus! Amen! 

Wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht ... 1. Joh. 2. 23. 

Was ich dem Sohn ableugne, leugne ich auch dem Vater weg. .. Er, 

der Sohn machte ſich ſelbſt Gott gleich, u ließ ſich darüber ſteinigen 

von den ungläubigen Juden ... u Er iſt die Wahrheit — das Leben, u 

das Licht, u das Wort, durch das alle Dinge gemacht ſind, die da gemacht 

ſind . . . u nur Gott iſt die Wahrheit, das Leben, u das Licht, u Gott 

iſt das Wort. 

Gott iſt in Chriſto geweſen und hat die Welt mit Sich verſöhnt. 

Lieber, Sie ſuchen Gott, u ſuchen mit Ihm verſöhnt, u vereint zu werden, 

ſuchen Sie Ihn nicht am liebſten in Kriſto — u in Kriſto mit Ihm ver⸗ 

ſöhnt, u vereint zu werden?2? u wenn Sie Ihn da finden, wird Er Ihnen 

nicht da nicht recht willlommen ſein — Gott im Menſchen — ſo menſch⸗ 

lich unter Menſchen wandelnd, u wohnend, wie Er in Kriſtus erſchien. 

O ich kann Gott nirgend mer lieb gewinnen, als wen ich an Kriſtus — 

als an Gott glaube — u dieſen ſo vermenſchlichten Gott nehme und 

bekenne. 

Ich weiß wohl, wo Sie ſtehen, Lieber!, weil ich 

ſelbſt da ſtund, wie u wo ſie ſtehen . . aber ich weiß auch, 
Sie nehmen u ergreifen Ihn nur deſto feſter, je mer Sie Anſtand haben. 

u Sie haben Ihn ſchon ergriffen, u Er Sie ... Wen Sie Ihn ganz 

kennen gelernt, u Er ſich Ihnen ganz zu erkennen gegeben, u geoffenbart 

haben wird, wird ſich's ſchon zeigen, Was, u Wer Er iſt — greifen Sie 

indeß zu — Petrus konnte es auch nicht ſo geſchwind u gleich ſagen: „wahr⸗ 

haftig du biſt Kriſtus, der Sohn des Lebendigen Gottes — haſt Worte des 

ewigen Lebens — wo ſollten wir hingehen?“ Er mußte ehevor vieles 

ſehr vieles hören — u da hieß es, „das hat dir Fleiſch u Blut nicht 

geoffenbahrt — ſondern mein Vater im Himmel.“ Joh. 6, 69. Math. 

16, 16. 
Zu einem Erlöſer⸗umſchaffer, umſchaffer eines ganzen 

menſchengeſchlechtes, meinen Sie, dazu brauche es nur ein geringeres We⸗ 

ſen, als einen Gott — alſo unendlich weit unter Gott — alſo unendlich 

mal weniger liebenswürdig als Gott — Wen ich aber Jeſum nicht ſo, wie 
Gott lieben darf — iſt Er mir nicht ganz, zu was ich Ihn brauch. 

Daß Er aber Erlöſer, umſchaffer iſt — geſtehen Sie — aber 
vieleicht hat Ihm Gott dieſe Macht, u Geſchäft einsweil gelehnt, auf⸗ 
getragen —? ich aber halte dafür, die Schöpfung kan Gott keinem 

Geſchöpf anhenken — Sie komt Jeſu wirklich zu, wie dem Vater — 

u es wird Ihm von der ganzen h. Schrift das Erlöſungswerk, umſchaffung 
des Menſchen weßentlich attribuiert ... 
    

16 Goßner ſchickte den Brief über Reiter an Demeter; das Begleit⸗ 

ſchreiben an jenen iſt vom 17. November 1798 datiert.
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Sagen Sie alſo, ehe Sie betaſten u fühlen — Mein Herr, u 

mein Gott! Nehmen Sie Ihn, wie Er ſich ihnen zu jederzeit gibt 

u halten Sie feſt und unbeweglich auf ſeinem Wort — denn ſein Wort 

iſt Wahrheit — u bleibt ewig — nicht nur heut u geſtern — Er iſt 

ewig derſelbe, der Er iſt u war — Sein Wort hört nicht auf. 

— Kriſtus — die Wahrheit — verwahret, verwahrhaftigt ſich 

immer täglich in vielen u an vielen Menſchen Seelen wieder aufs neue — 

Da heißt es, die Wahrheit beſtehet, währet ewig — Kriſtus - die 

Wahrheit — iſt kein lerer Begriff — ſondern ein Weſen, das iſt, u 

ſich mittheilt, e'rfahrbar mittheilt, dem, der glaubt, u ſeine 

eigene Weege verläßt, u Ihm nachfolgt — und Gotteswege ſind nicht 

menſchenwege, — ein himelweiter unterſchied —! Gott, Chriſtus die Wahr⸗ 

heit, die ewig iſt, ſei mit, in ihnen u ergieße ſich ganz in ihnen — leeren 

ſie ſich aus — denn nur ins leere kann ſich die Fülle Gottes ergießen — 

nehmen Sie Gnade um Gnade aus dieſer Fülle — Kriſtus, Sie iſt ihnen 

umſonſt — zubereitet — amen — Ihr Br. Goßner. 

Goßner an Demeter. 10. Dez. 1798. 

Liebſter Bruder in Kriſto Jeſu! 

Die Gnade Zeſu, u der Friede Gottes ſei mit Dir! Dank Dir 

für Dein Schreiben, es freute uns alle ungemein. 

Du wirſt ja täglich kleiner, unmündiger, kindlicher, u 

einfältiger in Kriſto — u das gefällt dem Herrn, ſo hat er 

Dich gern. „Laſſet die Kleinen zu mir kommen!“ ich will Dir auch 

nicht wehren — geh, lauf, ſpring zu Ihm, ſo oft, u wann, u wo Du kannſt. 

gewiß! Er hat Dich lieb. Das glaube und Er offenbahrt ſich Dir wirklich 

— aber wolle Ihn noch nicht ganz kennen, u alles von Ihm wiſſen. 

weißt's: non potestis portare modo! — Es kommt alles noch, u Du wirſt 

dran ſehen, daß Du Dich nimmer vorweißt(?2). Aber glaub es, es geht 

ganz anders, als Du's Dir izt einbildeſt — warte auf keine ſinnliche Er— 

ſcheinung. s'Reich Gottes kommt nicht von außer her — äußerlich wahr— 

nehmlich — daß man ſagen, u deuten könte, ſieh, hier, oder dort iſt's — 

nein s'iſt iñwendig in Dir! Luk. 17. 20. 

Du fühlſt ja ſchon ſeine Nähe, u biſt allzeit hoch-⸗ 

erfreut, u getröſtet, wen Dir der Herr ſo nahe 

kommt? es geht Dir auch wie der alten Hanna, du nöchteſt's allen 

von Ihm ſagen, daß Er ſo kommt, u gekommen iſt ... Luk. 2. 38. 

allein zuviel begehre nicht — es muß Dir auch etwas 

zum gelauben übrig bleiben, willſt Du dann immer 

u geradfort ſchauen, fühlen, betaſten? — Das gehört 

in Himel. Es iſt genug, mit Johannes zu ſagen — das Wort iſt Fleiſch 

geworden — hat in uns gewohnt, wir haben ſeine Herrlichkeit geſehen — 

voll Gnad u Wahrheit ... Das Wort des Lebens iſt uns — in 

uns erſchienen — das ewig iſt — haben wir geſehen — nicht körper— 

lich mit geiſtes — glaubens augen — 1. Joh. 1.
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wenn Du ſo auf Fabor ſteheſt, u Er ſich in Dir verkläret, möchteſt 

Du halt auch Hütten bauen — nein — nicht ſo: fort wider nach Jeruſalem, 

aufs Meer. Da gehts wider eißkalt, ſchlärig zu — zum Davon— 

laufen, u zum verleugnen 

So mußt Du gegründet werden im Glauben! Er iſt deßhalb doch mit 

Dir, u in Dir, wen Du auch nichts ſiehſt — er verſteckt ſich gern — u thut 

ſo fremd, u ſtelt ſich an als ob Er weg gehe, man kan lang mit Ihm 

reden, u bis Emaus mit Ihm gehen man kennt Ihn nicht — auf einmal 

thut er wider ſo etwas — daran man Ihn erkennt, daß Ers iſt — u 

war, u ſeyn wird. Die Augen werden einem ſo gehalten, daß man Ihn 

nicht kennt, u traurig, träg zum glauben iſt. Luk. 24. 16—25. 

Der Herr hat Dich recht betten gelehret! Du ſagſts Ihm recht hin 

— ſchon recht —! Du wirſt mehr bei Ihm ausrichten, als wen Du höflich 

biſt. man muß Ihn nöthigen mane nobiscum Doe]! advesperascit — 

u beim Arm hineinführen, wen Er ſich anſtellt, weg, u weiterzugehn — 

Du willſt aber einen augenſcheinlichen Beweiß. willſt wiſſen, wie 

lange ich hab warten müſſen, bis ſich der Herr mir gezeigt, u wie? 

Lieber ... praebuit se i pSum vivum in multis argumentis 
per dies quadraginta apparens et loquens: De Regno Dei — 

act. 1. 3. Erzeigt ſich oft, erſcheint oft, lebendig in uns, 

u ſpricht in uns — aber alles nach ſeiner Weiſe — Er iſt ein verborgener, 

geheimer Gott — das ewige Wort -das nur im inwendigen gehört wird 

in größter Stille, u Ruhe des Herzens. Es iſt leicht überhört ... Du willſt 

aber alles gar ſo wiſſen, u ſehen — dicit autem eis non est 

vestrum nosse tempora, vel momenta, qua pater posuit in sua 

potestate — sed accipietis etc. [Apg. 1.] v. 7. 8. bleib indeß in Ruhe, 

im Gebett, u warte auf das promissum patris. .. Laß Deine Lampe 

nicht verlöſchen, der Bräutigam läßt gerne auf ſich warten von einer 

Nachtwache bis zur andern — auf einmal thut Er auf. 

Du ſagſt ja — „ich bin ſo äußerſt vergnügt izt ſchon öfters, daß ichs 

gar nicht beſchreiben kann, aber dan am vergnügteſten, wenn ich andern 

Jeſus verkünde“. Daraus nehme ich ab, quod et tibi seipsum vivum 

(lin te) probuerit — apparens tibi, et loquens de regno Dei — u du 

könnſt ſagen „— branlnlte nicht das Herz in mir, da Er mit mir 

redete!? —“ So giengs Dir ja auf dem Weg — wie Du ſchreibſt. 

„von Dir weg war mir Zeſus ſo lieb, daß ich für Ihn ins Feyr ge⸗ 

ſprungen wär — ich fieng an auf dem Weg zu glauben u zu betten, u ich 

fühlte Jeſum näher als ſonſt.“ kanſt Du's glauben —? es wird Dir 

ſchon noch öfter ſo gegangen ſeyn, oder noch ſo gehen. 

glaube nur bray — u bette recht — kanſt Du aber nichts dergleichen 

ſo halte doch an dem Wort. Röm. 8. 26. 27. „Der Geiſt ſelbſt hilft 

unſer Schwachheit auf — denn wir wiſſen nicht, was wir betten ſollen 

wie ſichs gebührt, ſondern der Geiſt ſelbſt vertritt uns — in uns — 

aufs beſte mit unausſprechlichen Seufzern: der die Herzen forſchet, der 

weiß, was des geiſtes Sinn ſei (wen wirs ſchon nicht wiſſen) denn Er 

vertritt die Heiligen, nach dem, was Gott gefällt.“
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Drum werde nicht muthlos, wenn Du auch gar nichts kannſt, weiſt 

und biſt, als kalt, lau, träg, finſter ete. gehts oft am beſten, wen 

uns Gott von ſeiner Arbeit in uns nichts ſchmecken läßt — Da ſehen wir, 

was wir ſind, u können an der Sache, u wie weit wirs uns ſelbſt gelaſſen 

brächten, wen nicht Er unſer Erlößer in uns wäre, u uns aufrichtete. 

Bleib Du allezeit, wie Du biſt, gottgelaſſen, Pater usque modo 

operatur in te, et tu et Xus tecum — wen Dus auch nicht meinſt — 

Er iſt der all, u imer wirkſame — u wir ſind nichts .. 

Du gefallſt mir recht mit Deinem „Du mußt mir Ihn geben!“ Er 

hat's ja geſchworen, jusjurandum, quod juravit ad Abraham patrem 

nostrum, daturumse nobis, u drum ſtimm nur auch eins an — 

Benedictus Dolmilnus Deus Israel, quia visitavit 

nos — oriens ex alto illuminare etc. Luk. 1. 68—79. 

Indeſſen iſt bei allem glauben immer die Hauptſache — es liſt! nichts 

zum greiffen ... einfältiger glaube macht unmögliche Dinge möglich, u 

wirklich. . .. wie Dich's inwendig die Salbung lehrt, ſo iſt's wahr, u keine 

Lüge, ſo glaubs ... 1. Joh. 2. 27. 

Das ſtrenge nachdenken wird Er dir noch rechteu vollends verleiden 

— aber es Dir reichlich erſeen — Drum wehre Dich nicht — was willſt 

Du Dir herausbringen mit eignem Sinnen, u ſtudieren, u zabeln — Es 

mußz Dir gegeben werden, Er muß in Dir reden, u denken in ila hora — 

Du kannſt ihn nur hindern — Du mußt alles verlieren, dann wirſt Du 

alles gewinnen — gib das Deine gern, u wage etwas auf Ihn — Er 

iſt reiſcch für alle. 

Die Salbung des Geiſtes — der Friede, u Gnade Jeſus ſey, u ruhe 

auf, u in Dir, amen. 

Seeg den 10. Chriſtm. 98. 

Dein Br. Goßner 

NB. Grüße den Reitſer] etc, es grüßen Dich auch die Brüder. 

Goßner an Demeter. 

Ariſtarcho ꝛ⸗ Sleeg), d. 11. Junii —99. 

Lieber Bruder! 

Die Gnade Gottes, u der Friede Jeſus Xi ſei mit Dir, u bewahre 
Dich im Glauben u in der wahrhaftigen Erkenntnis Gottes, u Jeſus Ki, 

die uns ewiges Leben iſt! amen. 

17 In den Prozeßakten Großners (Ord. Arch. Augsburg) heißt die 

84. Frage: „[Schriftſtück! No. 9 habe die Addreſſe an Ariſtarchus, und werde 

unter anderm gemeldet: „Hat Ita ihre Lehren unklug herum erzählt, was 

willſt du thun?“ — Wer der Ariſtarchus und die Ita ſeyen? Welche 

Lehren dieſe und wo ſie ſolche herum erzehlet habe.“ Großner antwortete 

darauf: „Ariſtarchus ſeye H. Demeter, Ita heiße Idda Bauberin, aus dem 

Roth⸗Thal gebürtig; das übrige wiſſe er nicht mehr.“
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Kanſt Du noch glauben, daß ich Dich liebe, u iſt Dir meine Liebe nicht 

auch gleichgültig? — wen Du gegen die Glieder KXi gleichgiltig biſt, 

ſo ſteheſt Du wohl recht in der Verſuchung, u im Aegerniſſe, welche, wen 
Du ſie nicht überwindeſt, Dich überwinden werden, u vom Leibe Jeſu Xi 

wegſchneiden, daß Du verdorreſt. 

Iſt Dir ein Glied an Deinem Leibe gleichgiltig — brauchſt Du nicht 

alle, jedes zu dem Zwecke, dazu es Gott gegeben hat u laſſeſt Du nicht 

jedes an ſeinem Orte, u in ſeinem Geſchäfte, wozu es von Gott beſtimmt 

iſt . . . es richtet auch kein Glied das andere, ſondern jedes laßt das andere 

ſeine Wege gehen, wie es vom inwohnenden Geiſt getrieben, u bewegt wird. 

So ſei Dir kein Glied am Leibe Ki gleichgiltig — richte auch keines 

— ſondlern]ſtelle alles demtreiber, u Beweger dem Geiſt, 

u Herrn heim, der als der nemliche in allen wohnt, u 

alle belebt . .. Wo Du nicht imer hinaus ſiehſt, u nichts mer ver— 

ſtehſt, da ſchweige, u glaube, u richte, u denke u grüble nicht — ſonſt muß 

die Liebe in Dir erkalten, u abnehmen — u zuletzt Dir alles — Kriſtus das 
Haupt ſelber gleichgiltig werden .. 

Was andere, wie Du aus Liebe glauben ſollſt, unbeſchadet u in Ein⸗ 

falt, u ohne ſich zu beflecken, thun können, Dich aber ärgert, das iſt nicht 

ärgerlich an ſich ſelbſt, u für ſie ſchon gar nicht — ſondlern] für Dich — u 

in Dir liegt das Aergerniß, u darum mußten ſie es gerade deinetwegen 

thun, um das in Dir liegende Aergernis zu wecken, damit Du ſiehſt, wer 

Du biſt, u was in Dir iſt — Hätten ſie ein Kind vor ſich gehabt u ſo 

damit gehandelt, das Kind hätte ſich nicht geärgert, ſondlern] kindlich mit 

gemacht, u ſich der Liebe gefreuht — „Es iſt alles rein vor Dir, ſo rein 

ſind, u nichts iſt rein vor dir, ſo unrein ſind, u ungläubig! ſondſern] 

ihre Vernunft, u gewiſſen iſt unrein, u beſudelt.“ Tit. 1. 15. 

Hörſt Du den h. Geiſt, wo er die unreinigkeit hinſezt — in dein Den⸗ 

ken u vernünfteln, u in dein Gewiſſen — wäreſt Du ohne Gedanken, u 

Vorſtellungen, wie ein Kind, unſchuldig, u rein — blos liebend, nichts 

denkend geblieben, wäre nie ein Aergernis gekommen, es iſt aber aus 

Deinem unreinen Grund — aus der Vernunft, u gewiſſen 

aufgeſtiegen, u erwacht — u es muß alles in dir herauskommen, bis Du 

ein Kind, rein, u von böſen verkehrten Vorſtellungen los, u frei, u un⸗ 

gezwungen, u ungeärgert alles thun kanſt — was Kinder thun — ſonſt 

taugſt Du nicht ins Reich Gottes — in die Kindſchaft Gottes ins ewige 

Leben. 

Wie willſt Du ſonſt von Verſuchung, unreinen Vorſtellungen — Ver⸗ 

nunftbildern — die Gott nicht gefallen könen, frei werden, wen Du nicht 

wider einen Kinderſinn annehmſt. Darum ärgere Dich nicht, wen Du 

Kinder kindlich thun ſieht, ſie könen nicht anders, ſondlern] erbau Dich, 

u werde auch Kind, u einfältig, nicht vielfältig, — nicht viel denkend, 

ſondlern] lerne beim einfachen Gedanken Liebe — Gott — Kind Gottes 

ſtehen zu bleiben, u Dich in dieſer Einfalt verlieren. 

Lerne dem äußeren Menſchen alſo abſterben — wen Du wahrhaft 

inerlich lebteſt — u allem äußern tot wäreſt, würde Dich nicht äußerliches
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mehr krenken, beunruhigen, ärgern. Darum bleib drinnen — in Dir, bei 

Gott, u in Jeſu, u laß Dich durch nichts herauslocken — Drin wird Dich 

kein unreines Lüftlein anwehn, äußerlich ſind Stürme, u Wellen, die Dich 

in ein Meer von Plage, u unruhe verſenken. 

wen Dich kindliche Liebe zu Gott, u den Geſchwiſtern nicht innig, 

u rein u einfältig macht, ſo wirſt Du's nimmer werden. 

und Liebe nicht blos in Worten, ſond(ern) Liebe in der That, u 

Wahrheit.. 

Was einmal geſchehen iſt — ſei's mit Klugheit, u unklugheit, das 

laß liegen — u laß es geſchehen ſeyn — Gott muß denen alles zum 

beſten lenken, die Ihn lieben — Hat Itass ihre Lehren unklug 

herumerzählt, was willſt du thun —? ſieh Du den 

Finger des Herrn, der uns ein Kreutz bereiten 

will — oder glaube, daß auch daraus das Beſte für uns kommen müſſe, 

es gehe, wie es wolle. Hätte Jeſus ſeine Lehren nicht ausgekramt vor 

den Phariſäern, wäre er nicht an den Galgen gekommen — ſo Paulus, 

ſo alle Apoſtel, u heilige — Es wäre keiner ein Narr um KXi willen 

geworden vor den Augen der Welt. u wen Du das nicht werden willſt — 

ſo biſt Du keiner aus der verfluchten Schaar, die dem Nazarener, 

anhängt — u wie willſt Du's werden, wen Du immer geſcheid redeſt 

vor den Weiſen dieſer Welt. 

Es müſſen Aergerniſſe kommen — aber ſelig, der ſich an Jeſus 

in uns nicht ärgert —u weh denen, in denen ſie, u von denen ſie 

kommen. — ſie kommen aber nicht von denen, die einfältig u kindlich ſind. 

u thun — ſondlern] von den weiſen, u verſtändigen der Welt — die 

ſich am Eckſtein, am Stein des Anſtoßes ſtoßen, der in Sion gelegt iſt — 

einen zum Fall, den andern zur Auferſtehung. 

Was ich euch ins Ohr ſage — (die heimlichſt heimlichſten) das wird 

man auf den Dächern predigen — es wird alles noch offenbar werden — 

da kan man dir nicht helfen: Du wirſt's auch nicht verwehren können. 

odler] willſt Du Dich nicht auch ins Kreutz, in d' Schand in d' Schmach, 

in Verachtung mit Jeſu begeben. willſt Du die Lehre vom gekreuzigten, 

die den geſeztloſen eine thorheit, u den geſeztlichen ein Aergerniß iſt, 

nicht bekennen — ſo wirſt Du auch nicht erfahren, das ſie Gottes Kraft, 

u Gottes Weisheit iſt. 

Wir tragen hier die Schande, u die Schmach Xi alle, ſind ein Fluch 

der Welt, ein Schauſpiel aller Leute, kein nütz vor, aller Welt. es iſt 

alles unter den Leuten, wohl noch mehr, gräuliche 

Lügen u Läſterung über unſere Sache, u wir gehen durch, 

durch alles, u tragen Jeſum den gekreuzigten unter ihnen herum, u gehen 

u predigen ihnen dieſen Spottnamen — Zeſum frei, u öffentlich bei allen 

Anlaſſen. u ſie müſſen uns hören, wie der Geiſt in uns, u 

durch unſer Wort u Wandel ſie u ihre thaten ſtraft 

u richtet — dan laſſen wir die böſen läſtern, u thun was ſie mögen, 
  

is Bgl. Anm. 17.
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wir treiben das Weſen Xi. Haſt Du nun die Freude u den Troſt Kriſti 

mit uns angenommen, willſt Du die Schmach Xi nicht auch mit uns 

theilen — 
Wen man ſagt, alle Vernunft iſt vom TDeufel — ſo hat 

man nicht weit gefehlt — den alle menſchen-vernunft iſt vom Teufel —— 

von der Schlange verkehrt, verführt, u durch u durch verdorben u an— 

geſteckt worden, wie aller Willen des menſchen, u wie der ganze Menſch 

— u Adam. 
Alſo die verdorbene, verführte Vernunft, wie wir ſie von Natur 

von der adamsgeburt empfangen — iſt vom teufel — verkehrt, u ver— 

finſtert wie dieſer Fürſt der Finſterniß — aber die urſprüngliche — u 

die widergebohrne, widererneute Vernunft durch Xus im h. Geiſt — 

iſt aus Gott — u göttlich — die Vernunft, in der das Licht des h. Geiſtes 

leuchtet, iſt licht, u gut, u brauchbar, eine andere nicht. 

Darum ſagt auch Paul daß wir vorher, da wir in der Ver— 

nunft ſtander — Kinder des Zornes waren. Epheſ. 2. 2. 3. u ſo 

viele noch in der Verunft ſtehen, u dem Licht der Vernunft folgen — ſind 

todt u Zorn Gottes in den Werken ihrer Vernunft. Coloſ. 1. 21. 

Iſt alſo irgend eine von Gott erleuchtete Vernunft, vom hl. Geiſt 

aufgeklärter Verſtand, ſo laß ich mir ihn gefallen, einen andern nicht. 

Denn er iſt nicht von Gott, u führt nicht zu Gott. 

Deine Vernunft wehrt ſich recht um ihr Leben — aber ich ſage 

Dir, ihr Leben iſt der Todt, ſie iſt eine Feindin des 

Kreuzes Xi, u kan ſich in ſein Leben gar nicht fin— 

den. Den (Paul. Röm. 8. 9.) fleiſchlich geſinnt ſein — (odler] natür⸗ 

lich vernünftig, klug ſein) iſt der Tod, u geiſtlich geſinnt ſein (ein vom 

h. Geiſt erleuchteter Verſtand) iſt Leben u Friede. Denn fleiſchlich 

geſinnt ſein iſt Feindſchaft wider Gott, weil es dem Geſetz Gottes nicht 

unterworfen iſt, den es vermag es auch nicht. Die aber fleiſchlich ſind, 

mögen Gott nicht gefallen, Ihr aber ſeid nicht fleiſchlich, ſondlern] geiſt— 

lich, ſo anders Gottes Geiſt in euch wohnt. Wer aber Xi Geiſt nicht 

hat, der iſt nicht ſein. welche der Geiſt Gottes treibt, die ſind Kinder 

Gottes. 

ſieſt Du lieber Bruder, wie Paulus hier u 

anderswo überal, alles dem Geiſte Gottes ein⸗ 

räumt, u Ihm alles Recht, u Regiment im Kriſten 

zuſchreibt — u der Vernunft nichts odler!] zeige mir 

doch nur eine Stelle im N. T., wo der Verunft das Wort geredet wird 

— ſondlern] vielmehr überall der Einfalt, u Kindlichkeit in Xo. „Ich 

fürchte aber, daß nicht, wie die Schlange Adam verführt mit ihrer 

ſchlauen, u ſchalkhaften Klugheit, (ſie hat recht vernünftig, u verſtändig 

zugeſprochen), allſo auch euere Sinne verrückt werden von der Einfältig— 

keit in Xo. II. Cor. 17. 3—6. 

Lieber Bruder, wen du aber nicht alles von den Kindern Gottes 

nehmen, u verglauben kanſt, ſo thuſt du wohl, wen Du alles liegen laſſeſt, 

u betteſt, u warteſt, bis die Stunde komt, wos dir gegeben wird. Denn
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non olmnles capiunt. Zeſus thut bisweilen harte Reden — u ſtelt 

Speiſe auf, die nicht jeder Magen ſo gleich verdauen kan. 

Sieh du nicht auf andere, weder auf den Sommer, noch auf den 

Winter — weder auf W. noch auf 8. 

Die Gaben ſind mancherlei ausgetheilt — was der Herr einem gibt, 

das muß er annehmen, u nicht ſehen, obs der od jener auch habe, odler! 

annehme Gott führt dieſen durch eine Gabe zu ſich, durch welche er 

einen andern nicht zu ſich ziehen will, odler]! der ſich nicht ziehen ließe. was 

Er dir zuſchickt, das nehm an, ſei das Geſchirr, welches es wolle. u wen 

Er ſagt — ſchlacht u iß von dieſen thieren, ſo weigere Dich nicht lang 

wie Petrus — was Gott gereinigt hat, ſollſt du nicht unrein u gemein 

nennen. Der Herr ſezt einem bisweilen unanſehnliche Speiſen vor, 

daran einem grauet — aber nur dem verdorbenen Sinn, u Geſchmack des 

menſchen — Die Speiſen ſind's nicht an ſich ſelbſt — wie einem kranken 

anfangs wen er ſich wieder erhohlt, die beſten ſchmackhafteſten Speiſen 

nicht recht ſchmecken, die einem Geſunden wohl behagen. wen's genoſſen 

ſind, u verdaut, u in Blut und Saft verwandelt, ſieht u erfahrt mans 

erſt, daß es nutz, u nöthig war zu eſſen, was Gott vorſetzte. 

Nun bleibe mein lieber Bruder, wie ich der deine bin, u wir lieben 

einander, u verläugnen uns, u unſern Willen und unſere Vernunft, u 

ſteigen herab von unſern Höhen, zu den kleinen u einfältigen, u unmündi⸗ 

gen, daß wir auch der geheimnißvollen Vertraulichkeit des Herrn unſeres 

Gottes gewürdiget werden, u ſein Kreutz, u ſein Schmach als Narren 

vor den Weiſen der Welt tragen, u mit Ihm u ihnen zur Rechte des 

Vaters erhöht werden, das Lob zu ſingen u zu geben die Ehre, die Herr⸗ 

lichkeit Kraft, u Weisheit, u Stärke dem Lamme, das uns in ſeinem Blut 

badet u rein u unbefleckt dargeſtellt hat — ſich ſelbſt zu einem aus⸗ 

erwählten Volk Gottes in alle Ewigkeit amen, 

Ich erwarte auch ein mal einen herzlichen Brief von Dir — ſondbar 

über dies Schreiben. 

Dein Brſuder! 

Wir erſehen unzweideutig aus dem letzten Briefe, daß 
Demeter ſich von Goßner innerlich losgelöſt hat. Der ſpätere 

Lebensweg kann dies nur beſtätigen. Zwar bewahrt Demeter 

ſein warmes religiöſes Empfinden. Aber irgendwelcher Hin⸗ 
neigung zu Pſeudomyſtizismus oder evangeliſch-proteſtantiſcher 

Tendenzen kann er weiterhin nicht verdächtigt werden. Als die 

ihm abgenommenen Briefe im Jahre 1802 die Handhabe bil⸗ 
deten zum Anterſuchungsverfahren gegen Goßner, war De— 

meter außer der Reichweite des Ordinariates Augsburg auf 

der ſtauffenbergſchen Patronatspfarrei Lautlingen in Württem⸗ 
berg. Zudem trägt das Vorgehen gegen Goßner unverkennbar
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Merkmale perſönlicher Intrige an ſich, indem es dem den Pro— 

zeß einleitenden Fiskal Mayr weniger um die Reinheit der 

Religion zu tun ſchien, als darum, Goßner — der inzwiſchen 
unbeanſtandet in Augsburg als Domkaplan wirkte — unmöglich 

zu machen für die Erlangung einer Pfarrei, um die er ein— 
gegeben hatte.
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May, Otto Heinr., Regeſten der Erzbiſchöſfe von Bremen. Bd. lI, Lief. 1, 

Bremen 1928, Winter, 40 (97 S. — Veröff. der Hiſtor. Kommiſſion 

für Hannover, Oldenburg etc. u. Bremen, XI.). 

Es iſt eine wirkliche Freude, ein ſo wichtiges, grundlegendes Werk für 

die Kirchengeſchichte des nordweſtlichen Deutſchlands anzuzeigen, wenn es 

in ſo vorzüglicher Bearbeitung auf dem Büchermarkt erſcheint. Bekannt— 

lich ſind die Anfänge und die Frühzeit des Doppelbistums Bremen-Ham⸗ 

burg ob der Spärlichkeit der Quellen und der zahlreichen Arkundenfälſchun— 

gen von jeher ſtark umſtritten. Es war hohe Zeit, endlich einmal nach Vor— 

arbeiten von verſchiedenen Seiten an die endgültige Zuſammenfaſſung der 

Ergebniſſe der heutigen Wiſſenſchaft heranzugehen. Biſchofsregeſten ſind 

das Hauptrüſtzeug für die Bearbeitung der Kirchengeſchichte in den ein— 

zelnen Landſchaften. Aund da die Gründung eines Bistums ſtets die 

Geſchichte der Miſſionierung und Kultivierung auch in wirtſchaftlicher 

Beziehung iſt, ſo haben die Biſchofsregeſten d. h. die kurze chronologiſche 

Inhaltsangabe der Arkunden und zeitgenöſſiſchen ſonſtigen ſchriftlichen Auf— 

zeichnungen den größten Wert nicht nur für die Kirchengeſchichte, ſondern 

auch für die älteſte Profangeſchichte und ihrer Nebenzweige. Wenn es ſich 

um ein Bistum handelt von der Bedeutung wie Bremen und Hamburg, ſo 

kann ihr Wert nicht hoch genug angeſchlagen werden. Ein großes Verdienſt 

hat ſich ſomit die Hiſtoriſche Niederſächſiſche Kommiſſion zu Hannover er⸗ 

worben mit der Inangriffnahme der Bearbeitung der Regeſten der Erz⸗ 

biſchöſe von Bremen (und Hamburg), daß ſie bei O. H. May, dem 

Direktor der Provinzial-Bibliothek in Hannover, in guten Händen iſt, zeigt 

dieſe erſte Lieferung. Sie iſt muſtergültig in überſichtlicher Anordnung und 

kritiſcher Beurteilung der Texte. Es bleibt auch dem ſtrengſten Kritiker 

kein Grund zum Tadel. Ganz beſonders begrüße ich die Anwendung von 

Petit⸗Lettern für die Erläuterungen zu dem etwas größer gedruckten Wort— 

laut der Regeſten. Nur die viereckigen Klammern bei der fortlaufenden 

Numerierung könnten füglich wegbleiben. Einen kleinen Wunſch hätte gewiß 

noch mancher gehabt: die Beifügung des S. ( Sanctus), wenn auch nur 

in Klammer in den Namensüberſchriften bei den als Hl. verehrten Bi⸗ 

ſchöſfen. Es ſind doch auch Hagiographen und katholiſche Theologen, die 

das Werk benützen. And ihnen wäre ein ſo kleiner Fingerzeig gleich bei 

der Namensüberſchrift hoch willkommen. Als ſolche kommen in Betracht: 

Willehad F7 789 (Feſt 8. Nov.) Willerich 7 838, Ansgar 7 865 (3. Febr.), 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXX. 24
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Rimbert 888 (11. Juni), Anni 7 936 (17Sept.), Adaldag 7 988 

(29. April), Libentius-Liawiz I. T 1013 (4. Jan.). Die 2. Lieferung ſoll 

die Literatur-Verzeichniſſe, Abkürzungen und Regiſter ſowie das Vorwort 

bringen und den 1. Band abſchließen bis zum Jahre 1306. Hoffentlich 

läßt ſie nicht allzu lange auf ſich warten. Ganz beſonders ſei die große 

Arbeit des Bearbeiters hervorgehoben und gewürdigt, denn es iſt keine 

Kleinigkeit, nicht nur die Arkunden zu verzeichnen, ſondern auch alle, mit— 

unter verſteckten Nachrichten aus Hunderten von ODuellenſchriften auszu— 

ziehen und kritiſch zu verwerten. 

Ahlhaus, Dr. Joſeph (Privatdozent der Univerſität Würzburg), Die 

Landdekanate des Bistums Konſtanz im Mittelalter. Ein Beitrag 

zur mittelalterlichen Kirchenrechts- und Kulturgeſchichte. Stuttgart 

1929, Enke, 80 (X u. 405 S. mit 2 Tabellen. — Kirchenrechtliche Ab— 

handlung. Hrsg. von Prof. Dr. Alr. Stutz, H. 109/10). Br. 40. — Mk. 

Seit langem iſt für die Geſchichte des großen, altehrwürdigen Bistums 

Konſtanz kein ſo wertvolles Buch erſchienen als die vorliegende Abhand— 

lung. Sie zerlegt den Stoff in 3 Kapitel: 1. Urſprung und Entwicklung 

der Landdekanate, 2. Der Dekanatsſprengel, 3. Die korporative Ausgeſtal— 

tung oder das Recht der Landkapitel bezüglich Vorſtand und Mitglieder. 

Beſonders wertvoll und das zerſtreut liegende Ergebnis der bisherigen 

Forſchungen klar zuſammenfaſſend erſcheint mir der erſte Abſchnitt des 

1. Kapitels, welcher die ſo wichtige, oft verworrene älteſte Bistumsorgani⸗ 

ſation des Archipresbyterats bis zum Jahre 1100 unterſucht. Der Titel 

„Archipresbyter“ hat nicht für alle Zeiten und nicht für alle Diözeſen die 

gleiche Bedeutung. Arkundlich ſicher erſcheint die Dekanatseinteilung ver— 

einzelt ſeit 1130, häufiger ſeit 1185, mit dem Beginn des 13. Jahrhun⸗ 

derts iſt ſie überall durchgeführt. Der Verfaſſer ſchildert ihre äußere 

Geſchichte bis zum Abend der Reformation. In den reichen Beilagen 

(S. 284—369) gibt er das wichtigſte urkundliche Material, das meiſtens 

ungedruckt war. Die älteſten Kapitelsſtatuten ſind die von Stockach um 

1350 und Breiſach 1355. Viele werden darüber erſtaunt ſein, denn man 

hätte die alte Organiſation für älter gehalten. Ausführliche Regiſter: 

Literaturnachweiſe, Orts-, Perſonen- und Sachregiſter, zwei große Ta— 

bellen über die in den Urkunden wechſelnde Ortsbezeichnung der Dekanate 

(je nach dem Sitze des Dekans) erleichtern ſehr den Gebrauch des vorzüg⸗ 

lichen Werkes, deſſen Anſchaffung für jede Kapitelsbibliothek und größere 

Pfarrei trotz des nicht niederen Preiſes dringend zu wünſchen wäre. 

David, Emmerich, Vorgeſchichte und Geſchichte des Prieſterkollegiums am 

Campo Santo. Mit einem Bericht über die Feier ſeines 50jährigen 

Beſtehens. Freiburg 1928, Herder, Lex. 80 (VI u. 74 S. mit 1 Titelbl. 

u. 7 Taf.). Kart. 1.50 Mk. 

Die ſchöne Schrift iſt, von dem Anhang über die Zubelfeier abgeſehen, 

ein Separat-Abdruck des in der vom Verfaſſer herausgegebenen „Röm. 

Quartalſchrift“ 1927 erſchienenen Aufſatzes. Wer kannte nicht den deutſchen 

Campo Santo neben St. Peter und ſein Prieſterkollegium, aus dem ſeit
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1877 neben 6 Biſchöfen und vielen anderen Geiſtlichen in hoher Stellung 

nicht weniger als 70 Hochſchullehrer hervorgegangen ſind? Aber nicht ſo 

bekannt iſt die Geſchichte desſelben und ſeine Vorgeſchichte, nämlich die 

Geſchichte der deutſchen Stiftung in Rom. Das heutige Prieſterkollegium 

iſt nur die in neuerer Zeit erfolgte Weiterentwicklung des Klerus an der 

uralten, 799 zuerſt erwähnten deutſchen Nationalſtiftung bei St. Peter. 

Der Verfaſſer ſchildert kurz deren Entwicklung, ihre Verbindung mit der 

um 1450 gegründeten, heute noch beſtehenden Bruderſchaft zur Schmerz— 

haften Mutter Gottes, die aber im Laufe der Zeit ihres nationalen Cha— 

rakters durch italieniſche Mitglieder und italieniſche Kapläne entkleidet erſt 

im 19. Jahrhundert hauptſächlich durch die opfervollen Bemühungen des 

weſtfäliſchen Buchhändlers Joſef Spithöver der deutſchen Nation 

zurückgewonnen, durch Verſchmelzung mit der verwahrloſten deutſchen 

Bruderſchaft der Bäcker endgültig gerettet wurde. Im Mittelpunkt der 

weiteren Entwicklung ſteht natürlich die Perſönlichkeit Ant. de Waals, des 

eigentlichen Gründers des heutigen Prieſterkollegiums, der damit den 

Grund legte zum Ruhme und zur ferneren Blüte des deutſchen Campo 

Santo. Monſignore David, dem derzeitigen Rektor des Hauſes, gebührt 

das Verdienſt, dasſelbe über die ſchwierigſte Zeit der Reorganiſation und 

der Inflation nach dem Kriege geſchickt hinübergerettet und dieſe ſchöne 

geſchichtliche Studie als beachtenswerten Beitrag zur neueren Geſchichte 

der katholiſchen deutſchen Wiſſenſchaft allgemein zugänglich gemacht zu 

haben. Wert⸗- und reizvoll ſind die beiden Tabellen mit den Namen und 

der jetzigen Amtsſtellung aller Campoſantiner ſeit 1876 und die Tafeln 

mit den Abbildungen. 

Sauer, Dr. J., Alt⸗Freiburg. Im Auftrag der Stadt Freiburg heraus— 

gegeben. Augsburg 1928, Benno Filſer, Lex. 80 (XXVIII S. Text mit 

6 Abbild. u. 148 Taf.). Kart. 5.— Mk. 

Die landſchaftlichen und baulichen Schönheiten der Breisgauſtadt Frei— 

burg zu preiſen ebenſo wie die Vorzüge der Veröffentlichungen des Ver⸗ 

lags Dr. Benno Filſer zu rühmen, wäre ein überflüſſiges Beginnen; beides 

iſt weltbekannt. Mit dem vorliegenden Bande, deſſen Preis angeſichts 

dieſer wundervollen Ausſtattung von 148 Tafeln in hervorragender Schön— 

heit und Schärfe bei den heutigen Verhältniſſen geradezu fabelhaft billig 

genannt werden muß, haben ſich Verlag wie Herausgeber, Aniverſitäts⸗ 

profeſſor Dr. Joſef Sauer in Freiburg, ein wirkliches Denkmal errichtet. 

Der Dank aller Liebhaber der Kunſt, aber auch der ganzen Stadt Freiburg 

iſt ihnen gewiß. Es wird nicht leicht möglich ſein, die Beſchreibung der 

zahlreichen kirchlichen und profanen Baudenkmäler in ſo knapper, ſo ſchöner 

und doch leicht verſtändlicher Form zu ſchildern, wie es hier geſchieht. 

Dieſe durch jahrzehntelange Beſchäftigung erlangte, andern unerreichbare 

Vertrautheit mit dem Stoff zeigt ſich verſchiedentlich in dem Hinweis auf 

ſonſt unbeachtete Einzelheiten und in der Auswahl der abgebildeten Denk— 

mäler, wobei nichts von Bedeutung, ſelbſt aus dem ſtädtiſchen Muſeum, 

vergeſſen iſt. Wie reizvoll müßte ein wiederholter Rundgang durch die 

2⁴˙
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Stadt ſein mit dieſem köſtlichen Führer in der Hand! Wir können dazu 

wie zum Ankauf des prächtigen und billigen Werkes nur allen raten, die 

noch etwas Sinn für künſtleriſche Schönheiten beſitzen. 

Ginter, Hermann, Südweſtdeutſche Kirchenmalerei des Barock. Die Kon— 

ſtanzer und Freiburger Meiſter des 18. Jahrhunderts. Augsburg 1930, 

Dr Benno Filſer, 80 (192 S. u. 51 Abb.). 

Es gab eine Zeit, wo alles, was Barock hieß, von der „lirchlichen“ 

Kunſtanſchauung verpönt war. Wie man die geſamte Barockkunſt damals 

wertete, zeigen die ultrapuriſtiſchen Gundſätze bei den ſog. Kirchenreſtau— 

rationen des 19. Jahrhunderts. Am nur ein Beiſpiel zu nennen, aber ein 

ganz ſprechendes, ſei die innere Wiederherſtellung des Bamberger Doms 

genannt, die einer völligen Säuberung des Innern von Kunſtwerken nach 

dem 15. Jahrhundert gleichkommt. Da iſt nun in den letzten fünf Jahren 

eine ganze Reihe von grundlegenden und bedeutenden Kunſtbüchern er— 

ſchienen, ja man könnte von einer Flut von Schriften ſprechen, die ein 

völlig neues Bild, aber auch völlig neue Ergebniſſe erſchloſſen über das 

glanzvolle Zeitalter der ſpäten Renaiſſance und ihrer Ausläufer, die mit 

dem allgemeinen Namen Barock zuſammengefaßt werden. 

Anter dieſen neueren Werken erregt unſer tieferes Intereſſe die Schrift 

des kunſtverſtändigen Pfarrers Dr. Ginter von Ludwigshafen a. See, die 

aus ſeiner Doktordiſſertation herausgewachſen iſt. Es iſt ein gutes Buch, 

das völlig Neues bringt, auf eigenen archivaliſchen Forſchungen beruht und 

eine zuverläſſige Aberſicht gibt über einen Teil der Barockkunſt Südbadens 

und der Bodenſeegegend. Dazu iſt es in einem guten, anregenden Stil 

geſchrieben und von dem rühmlichſt bekannten Kunſtverlag Dr. Benno 

Filſer in Augsburg prächtig in Satz und Abbildungen ausgeſtattet. Von 

letzteren ſtammt faſt genau die Hälfte von Aufnahmen des Verfaſſers, der 

ja ſchon lange als guter Photograph bekannt iſt. 

Der Text wird bereits in Titel und Antertitel gegenſtändlich und geo⸗ 

graphiſch umriſſen. Er bietet in logiſchem Aufbau nach einer dankenswerten 

Einleitung über die Entwicklung der Malerei in dem abgegrenzten Gebiet 

eine gründliche Anterſuchung über die Konſtanzer und Freiburger Barock— 

maler und ihr geſamtes Werk nebſt deren Beurteilung und Wertbedeutung 

in der Kunſt. Es ſind die Konſtanzer Jak. Karl Stauder, Franz Joſ. 

Spiegler und Franz Ludwig Herrmann, die Freiburger Benedikt 

Gambs, Johann Pfunner und Simon Göſer, deſſen tüchtige 

Bilder im Fürſtenſaal des Prieſterſeminars St. Peter bekannt ſind. Ihm 

müſſen heute auch unbeſtritten die Totentanzbilder der alten Friedhofkapelle 

zu Freiburg i. Br. zugeſchrieben werden. 

Was dem Buche ſeinen Hauptwert verleiht, ſind nicht nur die zum 

erſten Male veröffentlichten Bilder, ſondern vor allem die ſicheren Ergeb⸗ 

niſſe, die an Ort und Stelle vor jedem Bilde gemachten Beurteilungen 

und Zuweiſungen. Die hervorragend gründliche Arbeit wird bekräftigt 

durch die reichen Anmerkungen am Schluſſe des Textes (S. 140—165), die 

eingehende, chronologiſch geordnete Werkliſte der Meiſter. Man darf Ber⸗
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faſſer wie Verleger zu dieſem vorzüglichen Werke beglückwünſchen! 

Einen Gedanken kann man zum Schluſſe nicht unterdrücken, er wird 

ſich jedem Geſchichtsbewanderten unwillkürlich aufdrängen: Wie hoch ſtand 

die kirchliche Malerei im 18. Jahrhundert, welch reiche, herrliche Werke 

hat ſie hervorgebracht und welch überreiche Zahl von bedeutenden Künſt— 

lern! Und wie es in der Malerei war, ſo ähnlich in der Baukunſt und der 

Plaſtik. And heute? Welch großen Verluſt hat die unſelige Säkulari— 

ſation 1802 nicht nur der katholiſchen Kirche, ſondern der Kunſt überhaupt 

zugefügt! Ein Schaden und ein Riß, der bis heute nicht wieder zugedeckt 

werden konnte. — Zu den Abbildungen muß einiges berichtigt werden, das 

der Vortrefflichkeit des Werkes keinen Abbruch tut. Abb. 11 iſt kein 

Roſenkranzbild, ſondern die Aberreichung des Skapuliers an den Karmeliter 

Simon Stock, an der unten eine andere Karmeliterheilige, Tereſia v. Avila, 

innigen Anteil nimmt. Abb. 14 „Verherrlichung Mariens durch ihre Ver— 

ehrer“ würde genauer bezeichnet werden: durch die Hl. des Auguſtmer— 

ordens. Abb. 30 „Verehrung einer Reliquie (2)“, wozu auch im Text 

geſagt iſt „ihrem Inhalt nach nicht ganz klar zu umſchreiben“. Das Gegen⸗ 

teil iſt der Fall. Es zeigt klar die Aberreichung der Reliquie des Her— 

zens des hl. Auguſtin, welches auch in der Abbildung deutlich zu ſehen 

iſt, und bezieht ſich auf einen wirklich geſchichtlichen Vorgang: die Aber— 

tragung des Herzens im Jahre 1695 zu Padua. 

Mayer, Fridol., Geſchichte des ehemals St. Galliſchen Dorfes Norſingen 

im Breisgau. Staufen 1928, Preßverein, kl. 80 (VIII 223 S.). 

Liebe zur Heimat und um „dem geplagten arbeitenden Volke etwas 

Kenntnis der Geſchichte ſeiner Heimat“ zu vermitteln, war der Grund, der 

den ehemaligen Pfarrer von Norſingen bewog, die Geſchichte dieſer Pfarrei 

zu ſchreiben. Sie iſt nicht nur ein Denkmal ſeines Fleißes, ſondern auch 

geeignet, den gewollten Zweck vollſtändig zu erfüllen. Das Werk iſt gut 

geſchrieben und legt auch ſchwierige, dem Volke ſchwerverſtändliche Ver⸗ 

hältniſſe klar auseinander. Ganz folgerichtig wird der aus Archivalien 

und Druckwerken geſchöpfte Stoff in fünf Abſchnitten: Land und Leute, 

Politik, Wirtſchafts- und Kirchengeſchichte und Kulturgeſchichtliches behan— 

delt. Uns intereſſieren natürlich am meiſten die Abſchnitte 2—4. Der 
Verfaſſer hat Sinn für Lokalgeſchichte, das beweiſen ſeine Ausführungen 

über die Flurnamen (S. 15 ff.) und die Namen und Familien der Ein— 

wohner in alter Zeit. Ausſtellungen ſollen keine gemacht werden. Nur 
zwei Bemerkungen zu S. 88. Zu dem Lehen der „Freiburger Münſter⸗ 

präſenz“ hätte kurz erklärt werden müſſen, was darunter zu verſtehen 

iſt. Es gibt auch Geiſtliche, die das nicht wiſſen. Zweitens redet der 

Verfaſſer dort von der „Kommentur“ des Deutſchordens. Das gibt 

es nicht. Die richtige Bezeichnung iſt Romthurei, der Inhaber der— 

ſelben heißt Komthur vom lateiniſchen Commendator. 

Membrez, Amédée, Die Burgvogtei Binzen unter den Fürſtbiſchöfen von 
Baſel. 1503—1769. Freiburg 1928, Herder, 80 (VIII u. 78 S. mit 

Facſimile fol.) Kart. 3.— Mk.
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Der Verfaſſer dieſer ſchön gedruckten, reizvollen Studie iſt ſeit langen 

Jahren Beamter am Staatsarchiv von Bern, in dem das reichhaltige, ehe— 

mals fürſtbiſchöflich Baſelſche Bistumsarchiv aufbewahrt wird, und iſt in 

Inzlingen aufgewachſen. Die Akten über die Burgvogtei B. ſind im 

Berner Archiv in ziemlicher Vollſtändigkeit, wie es ſelten ſich findet, vor— 

handen. Das erklärt die eingehende Bearbeitung des verhältnismäßig 

unbedeutenden Beſitztums. Binzen iſt ein jetzt proteſtantiſches Dorf bei 

Leopoldshöhe (was in der Schrift nicht deutlich geſagt iſt), das von jeher 

zur Herrſchaft Rötteln und Markgrafſchaft Baden gehörte. Dabei lag 

eine Burg, ſeit 1169 genannt, deren Vogtei 1503 vom Fürſtbiſchof von 

Baſel, 1769 von dieſem ſeitens der Markgrafſchaft Baden angekauft wurde. 

Aber dieſe Burgvogtei im Wandel der Zeiten berichtet in ausführlicher, 

klarer Weiſe auf Grund der reichhaltigen Archivalien vorliegende Schrift. 

Der Kauf der Vogtei 1503, die Burg ſelbſt, die zugehörigen Zehntgebäude, 

die Schloßgüter, die Burgvögte, die Antervögte, das Antergericht — das 

bohe Gericht oder den Blutbann beſaß von jeher die Herrſchaft Rötteln — 

die Leibeigenen und ihre Leiſtungen, die Fruchtzehnten, Bodenzinſe, Wein— 

gefälle und ſonſtige Rechte, die Abtretung an Boden werden ſo gewiſſen— 

haft und eingehend geſchildert, daß manch größere und bedeutendere Ort— 

ſchaft neidiſch darüber werden könnte. Ans intereſſiert vor allem die 

Schilderung der Pfarrverhältniſſe, denn die zum Dekanat Wieſental des 

Bistums Konſtanz gehörige Pfarrei (§S. Laurentii), wozu die Dörfer 

Rümmingen und Schallbach zählten, war ſeit 1504 dem Biſchof von Baſel 

inkorporiert. So gewährt es einen eigenen Reiz, am Beiſpiel einer kleinen 

Ortſchaft zu ſehen, in welchen rechtlichen, wirtſchaftlichen und ſozialen 
Formen ſich das tägliche Leben damals abſpielte. 

Eberle, Oskar, Theatergeſchichte der inneren Schweiz. Das Theater in 

Luzern, Ari, Schwyz, Anterwalden und Zug im Mittelalter und zur 

Zeit des Barock 1200—1800. Königsberg 1929, Gräfe und Anzer, 

80 (XVI u. 304 S. mit 15 Abb. — Bd. 5: Königsberger deutſche For— 

ſchungen, hrsg. von Joſ. Nadler u. a.). Br. 12.— Mk. 

Das vorliegende Werk ſchließt ſich inhaltlich dem im vorigen Bande 

unſerer Zeitſchrift (S. 627) beſprochenen von Heß an. Mit ihm rückt die 

Innerſchweiz an die erſte Stelle der Länder deutſcher Zunge, was die Dar— 

ſtellung der älteren Theatergeſchichte vor 1800 betrifft. Der Verfaſſer iſt 

ein Schüler Nadlers. Das erklärt, daß es ſo weik entfernt von der Schweiz 

und dem Wohnort des Verfaſſers in einem Königsberger Verlag erſcheint, 

in den von Joſef Nadler, jetzt Aniverſitätsprofeſſor zu Königsberg, heraus⸗ 

gegebenen „Königsberger deutſchen Forſchungen“. Das Buch gibt erſtmals 

eine zuſammenhängende Darſtellung der innerſchweizeriſchen Theaterverhält— 

niſſe vom Mittelalter bis zum Ausgang des Barock, und zwar auf Grund 

der Quellen: der erhaltenen Texte und Programme. Der 1. Teil be⸗ 

handelt das mittelalterliche Theater in Luzern nach Spielbuch und Bühnen⸗ 

geſtaltung, die Oſter-, Faſtnachts- und Heiligenſpiele. Der 2. Teil gibt die 

Geſchichte des Luzerner Jeſuitentheaters und aller innerſchweizeriſchen



Literariſche Anzeigen 375 

Schul- und Volksbühnen von 1200—1800, insbeſondere in den im Titel 

angegebenen Gegenden. Sodann iſt eine Grundlegung der barocken Spiel— 

kunſt verſucht, von der Erkenntnis ausgehend, daß für das erſte Barock— 

jahrhundert das Heiligenſpiel, für das zweite das Heldenſpiel kennzeichnend 

iſt. Wertvoll iſt das Verzeichnis der Quellen und der benützten Literatur 

(S. 262—281). Vier verſchiedene Regiſter erleichtern den Gebrauch des 

vorzüglich geſchriebenen Werkes, dem auch wichtige Bilder zu ſchweize— 

riſchen Bühnenformen des Mittelalters und des Barock beigegeben ſind. 

Scherer, Dr. P. Emmanuel O. S. B., Das Bruder-Klauſen-Spiel des 

P. Jakob Gretzer S. J. vom Jahre 1856. Baſel, 1928, Gebr. Heß, 

80 (126 S. mit Bildnis). 

Als 1. Band der Schriften der „Geſellſchaft für Innerſchweizeriſche 

Theaterkultur“, welche der Verfaſſer des vorigen Werkes herausgibt, er— 

ſcheint die vorliegende Schrift. Sie bietet den (lateiniſchen) Originaltext 

nach der Handſchrift 227 der Lyzealbibliothek zu Dillingen und erſchien 

ſchon das Jahr zuvor als Beilage zum Jahresbericht der Kantonal-Lehr⸗ 

anſtalt Sarnen, an welcher der Herausgeber als Lehrer wirkt. Das Spiel 

Gretzers, das bisher als verſchollen galt, iſt inſofern wichtig, als es die 

Vorlage für alle ſpäteren Bruder-Klauſen⸗Spiele des 16. und 17. Jahr⸗ 

hunderts war. Der berühmte Jeſuit Jakob Gretzer gehört bekanntlich 

unſerem badiſchen Lande an, geboren 27. März 1562 zu Markdorf im 

Linzgau. Gretzer hat das Stück ziemlich flüchtig für die Schaubühne in 

Freiburg i. Ae. geſchrieben, wo er 1584—86 als Profeſſor des Kollegs 

weilte. Doch iſt es daſelbſt nicht aufgeführt worden, ſondern zu Luzern 

am 5. Oktober 1586 im Beiſein des päpſtlichen Nuntius. Im Nachwort 

verbreitet ſich der Herausgeber ausführlich (S. 117—126) über Gretzer 

und ſein Spiel. Deſſen Porträt nach dem Kupferſtich der Geſamtausgabe 

ſeiner Werke von 1734 iſt der Schrift beigegeben. Wir empfehlen ſie 

nicht nur den Liebhabern des Jeſuitendramas, ſondern vorzüglich allen 

Liebhabern badiſcher Literatur. 

Görres⸗Geſellſchaft — Literaturwiſſenſchaftlichtes Jahrbuch. In Verbin— 

dung mit Joſ. Nadler und Leo Wieſe herausgeg. von Günth. Müller. 

III. Band, Freiburg 1928, Herder, 80 (150 S.). Br. 6.— Mk. 

Den beiden vorſtehenden Werken ſchließt ſich paſſend die Beſprechung 

des vorliegenden Jahrbuches an, denn es enthält zwei Aufſätze zur 

Theatergeſchichte: Joſ. Bielmann, Die Dramenthedrie und Dramen— 

dichtung des Jak. Pontanus S. J. 1542—1626 (S. 45—85) und Ant. 

Dörer, Altdeutſche Karwochen⸗ und Fronleichnamsſpiele Südtirols im 

Zeitalter des Barock und Rokoko (S. 86—133). Das L.⸗W. Jahrbuch 

hat ſich mit ſeinen beiden erſten Bänden bereits eine Stellung und all⸗ 

ſeitige Beachtung erobert. Würdig ſchließt ſich dieſer 3. Band an. Von 

beſonderer Bedeutung erſcheint vor allem der erſte Aufſatz über die grund⸗ 

ſätzliche Stellung der Literaturwiſſenſchaft zur Metaphyſik von dem belgi⸗ 

ſchen, in Freiburg i. Schw. lehrenden Dominikaner Mare de Mun⸗ 

nynck. Andere Arbeiten bringen Hugdo Daufend O. F. M. über
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Julian von Speier als Dichter von Reimoffizien, Rich. Newald über 

den ſüdoſtdeutſchen Humanismus und die deutſche Proſaliteratur des 

15. Jahrhunderts, von Edw. Schröder über die Cautio criminalis 

Friedrichs v. Spee, ihre Veröffentlichung und Entſtehungszeit. Als Ge— 

denken zu ſeinem 150. Geburtstag erſcheint zum erſten Male ein er— 

greifender, wenn auch kurzer Brief des alten Brentano an Steinle vom 

9. Juni 1841. 

Lieſe, Mſgr. Prof. Dr. Wilh. — Lorenz Werthmann und der Deutſche 

Caritasverband. Freiburg 1929, Caritasverlag, 80 (IX u. 627 S. mit 

1 Taf.). Ganzlein. 18.50 Mk. 

„Eine Biographie von Prälat Lor. Werthmann mag vielen noch als 

verfrüht erſcheinen, ſind doch erſt acht Jahre ſeit ſeinem Tode verfloſſen. 

Aber unſere ſchnellebige Zeit vergißt auch ſchnell. Zudem ging Werth— 

manns Perſon ganz auf in ſeinem großen Werk, dem Deutſchen Caritas— 

verbande, ſodaß die Geſchichte ſeines Lebens von ſelbſt zur Geſchichte des 

Verbandes wurde, die in dieſem Werk bis zum Silberjubiläum (Ende 

1922) durchgeführt wird.“ Mit dieſen Worten gibt der Verfaſſer ſelbſt 

die beſte Begründung für ſein Werk. Als Schüler des Gründers und 

langjähriger Mitarbeiter in der Caritasſache war er wie keiner zur Ab⸗ 

faſſung des Buches berufen. Die frühzeitige Inangriffnahme der Bio— 

graphie bot den großen Vorteil, daß in umfaſſendem Maße noch ſolche 

darin zu Worte kommen konnten, die Werthmann perſönlich gut gekannt 

haben. Der Stoff war ſo umfaſſend, daß er für mehrere große Bände 

gereicht hätte. Der Verfaſſer hat ihn zu folgenden Abſchnitten zuſammen— 

gezogen und verarbeitet: Werthmanns Leben bis zur Gründung des Ver⸗ 

bandes; ſein Lebenswerk: Der Caritasverband; Die deutſchen Caritastage 

(bis 1930); im Dienſte der Caritas oder ſeine Tätigkeit auf wichtigen Einzel⸗ 

gebieten; Ausklang und Nachklang. Anter letzterem bietet der Verfaſſer eine 

Beurteilung des Prälaten als Prieſter, Perſönlichkeit und Mann der Caritas. 

Ein Schlußwort berichtet von ſeinem Nachfolger, dem Silberjubiläum des Ver— 

bandes und über die internationale Caritasbewegung. Ein chronologiſcher 

„Lebenslauf und Itinarium“, Quellen und Literatur (S. 600—615), ein gutes 

Sach⸗ und Namenregiſter erleichtern den Gebrauch des gut geſchriebenen, 

wertvollen Buches. Es fehlt ihm nichts, um vollkommen zu ſein, denn ein 

beſonderes Kapitel „Mit Wort und Schrift im Dienſte der Caritas“ 

bringt ein bibliographiſch genaues Verzeichnis ſeiner Bücher und Auf⸗ 

ſätze (S. 275—288). 

Heizmann, Ludw., Der Amtsbezirk Wolfach in Vergangenheit und Gegen— 

wart. Offenburg 1929, Zuſchneid, gr. 80 (42 S. mit 3 Abb.). 

Der unermüdliche Pfarrer von Tiergarten i. R. fügt ſeinen zahlreichen 

Schriftchen ein neues Heft hinzu. Es bietet in kurzer Form eine Erklärung 

des Ortsnamens, bisweilen verſchiedene urkundliche Formen desſelben, 

beides nach Kriegers Topographiſchem Wörterbuch, Lage, Größe der Ge— 

markung, Gewerbe und Znduſtrie, Bevölkerungsbewegung in 100 Jahren, 

ſchließlich die Ortsgeſchichte und unter „Kirchliches“ Angaben über die
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Pfarrei von 26 Gemeinden, alles in allem eine gute Dispoſition. Aber 

die Ausführung wäre manches zu ſagen. Man würde vor allem eine 

weniger flüchtige, eingehendere Behandlung der geſchichtlichen Teile wün— 

ſchen, ebenſo größere Sorgfalt für den Stil. Sätze wie: Friedhof hat es 

nicht. 1894 wurde die ... Kapelle erbaut, 140 Quadratmeter; Bau— 

pflicht und Eigentum (!): Der Kapellenfonds (S. 5). — Fiſcherbach hatte 

einen eigenen Adel. Dasſelbe (Geſchlecht) beginnt mit dem Ritter Kon— 

rad. . .. Seit 1280 finden wir dieſelben () als. . .. In Weiler 

ſtand ein Schloß ... eines abgegangenen Miniſterialgeſchlechtes. In Ar— 

kunden von 1336 bis 1597 kommt es vor, führte... im Wappen. 

Sie () brachten (S. 7) .. .. Das alte Gotteshaus wurde 1466 durch 

Feuer zerſtört. An deren () Stelle (S. 41) .. .. kommen häufig vor. 

Von anderen Ausſtellungen möchte ich abſehen. Nur ſollte bei Kniebis 

endlich einmal ein Anterſchied zwiſchen dem badiſchen Ort und dem ehe— 

maligen württembergichen Kloſter gemacht werden. Auch vermißt man 

hier die Benutzung der wertvollen Schrift von M. Eimer, Zu Kniebis auf 

dem Walde, die 1925 erſchien. 

Bopp, Dr. Linus — Liturgiſche Erziehung. Gegebenes und Aufgegebenes. 

Freiburg 1929, Herder, 160 (XI u. 124 S., 3 ganzſeit. Holzſchn.). 

Kart. 3.— Mk. 

Liturgiſche Erziehung wird gewöhnlich als Erziehung zur Liturgie 

aufgefaßt. Es kann aber auch Erziehung durch die Liturgie bedeuten, 

und in dieſem Sinne meint es der durch ſeine bisherigen Schriften auf 

dem Gebiete der Erziehungswiſſenſchaft bekannte Verfaſſer. Es iſt ein 

handliches, ſchön geſchriebenes und ſchön gedrucktes Büchlein. Die Leſer 

unſerer Zeitſchrift wird beſonders die „Geſchichtliche Einführung“ in⸗ 

tereſſieren, worin der Verfaſſer alle geſchichtlichen Tatſachen zum erſten 

Male zuſammenſtellt, die ſich auf den fraglichen Gegenſtand beziehen. Die 

Ausführung ſelbſt gliedert er in die Abſchnitte: Weſen und Weſensgeſetze 

der Liturgie, Probleme der Erziehung, Erziehung durch und zur Liturgie, 

als Schluß liturgiſche Erziehung die Forderung der Zeit. Dieſe kurze 

Inhaltsangabe zeigt, daß das Büchlein etwas Neues bietet und eine 

bedeutungsvolle Aufgabe zu erfüllen haben wird. 

Schnabel, Franz, Deutſche Geſchichte im 19. Jahrhundert. I. Bd.: Die 

Grundlagen. Freiburg 1929, Herder, gr. 80 (XII u. 628 S.). Br. 

13.50 Mk., Ganzlein. 16.— Mk. 

Eine deutſche Geſchichte im 19. Jahrhundert iſt ſeit Heinrich 

v. Treitſchke nicht mehr geſchrieben worden. Deſſen erſter Band erſchien 
1879, alſo vor 50 Jahren. Wir Heutigen urteilen nach den großen Er— 

eigniſſen des Weltkrieges und der Revolution ganz anders als die Leute 

vor 50 Jahren. Welcher Wandel der Anſichten ſeit Treitſchke, dem 

temperamentvollen Vorkämpfer des kleindeutſchen Gedankens und dem 

Panegyriker der Hohenzollern, dem die Kriege von 1866 und 1870 betzte 

Erfüllungen waren! Der Geſchichtſchreiber von heute muß auch weiter 

greifen, ſeitdem Kultur- und Wirtſchaftsgeſchichte ganz andere Unter—
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ſuchungen verlangten und andere Ergebniſſe zeitigten. Sinn und Verlauf 

der Geſchichte in ihrem großartigen Gang muß uns modernen Menſchen 

vielſeitiger und verſtändlicher geſchildert werden. — Prof. Schnabel iſt auf 

dem Gebiete kein Neuling. Nach dem vorliegenden 1. Bande zu ſchließen, 

verſpricht ſein Werk ein Markſtein in der modernen Geſchichtſchreibung zu 

werden. Die Aufgabe ſcheint glänzend gelöſt nicht nur was Stil- und Schil— 

derungskunſt betrifft, ſondern auch in Bezug auf pragmatiſche Darſtellung und 

Auffaſſung der Geſchehniſſe. Zwar ſoll der Band grundlegend ſein für dr 

folgenden. Er behandelt in 4 Büchern: Deutſchland im Zuſammenhang 

mit der europäiſchen Geſchichte, die Grundlegung des neuen Geiſtes, die 

des neuen Staates, hauptſächlich durch Stein, Scharnhorſt, Humboldt und 

Hardenberg, und zuletzt die Befreiung (von dem Joche Napoleons). Trotz 

aller Vorzüge, die den Band empfehlen, ſcheint doch gerade im 3. Buch 

der preußiſche Staat faſt allein und zu einſeitig berückſichtigt. Weiter 

vermißt man die Einbeziehung der Säkulariſation, jener großartigen Be— 

raubung allein der katholiſchen Kirche, die doch in ihrer Wirkung auf Kirche 

und Stellung des katholiſchen Volksteils in Wiſſenſchaft und Geſellſchaft 

ſo tief und nachteilig einſchnitt, daß ſie wohl als großer Faktor bei der 

neuen Staats- und Geſellſchaftsbildung betrachtet werden muß. Sie iſt 

völlig außer acht gelaſſen. Auf die Fortſetzung kann man nur geſpannt ſein. 

Bauer, Clemens, Politiſcher Katholizismus in Württemberg bis zum Jahre 

1848. Freiburg 1929, Herder, 80 (X u. 174 S. — Schriften zur deutſchen 

Politik, hrsg. von Dr. G. Schreiber, 23./24. Heft). Kart. 7.— Mk. 

Württemberg war bis 1803 ein rein proteſtantiſches Land. Durch den 

Reichsdeputationshauptſchluß und ſpäter bis 1810 erhielt es ſtarken Zu— 

wachs an katholiſcher Bevölkerung hauptſächlich im Oberland. In der Zeit 

der Herrſchaft der Aufklärung und des Staatskirchentums mußte es unab⸗ 

weislich zum Kampfe kommen, wenn die kirchlichen Regungen der katholi⸗ 

ſchen Laien erſtarken und zur tatkräftigen Abwehr ſich aufraffen ſollten. 

Der Verfaſſer ſchildert anziehend und beſtimmt, aber dennoch objektiv und 

leidenſchaftslos auch in der Sprache, wie es zum Kampfe, zur Beſſerung 

der Lage für die katholiſche Kirche kam. Eine Einleitung und 4 Kapitel 

gliedern den Stoff. Die gediegene Arbeit beruht auf genauem Studium 

der offiziellen Akten und der zeitgenöſſiſchen Literatur, für deren katholiſche 

Erzeugniſſe ein intereſſantes Verzeichnis der Jahre 1806—1848 gegeben 

wird. Hochdramatiſch und ſpannend lieſt ſich das 4. Kapitel: Kampf im 

eigenen Lager, das andererſeits auch tiefe Betrübnis auslöſt über den 

unkirchlichen, romfeindlichen Geiſt der Mehrzahl des Klerus, des Dom⸗ 

kapitels und Ordinariats, lange Zeit auch des ſchwachen erſten Biſchofs 

v. Keller. Der führende Gegner Roms war der erzliberale Domdekan 

v. Jaumann, der nicht anders als pflichtvergeſſen, vor allem in der Miſch— 

ehenfrage, handelte. Für Baden hat dieſes Kapitel große Bedeutung 

wegen Beurteilung der Tätigkeit v. Weſſenbergs, deſſen begeiſterte An⸗ 

hänger die Kirchenpolitik in Württemberg beherrſchten. Hier wie bei uns 

ergibt ſich wieder grell die Tatſache, wie verderblich für des katholiſche
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Leben und beſonders die Erziehung des Klerus die Tätigkeit dieſes Mannes 

auf einem ſo einflußreichen Poſten als Generalvikar des größten deutſchen 

Bistums ſich auswirkte. 

Schofer, Dr. J., Das Volk hat nun das Wort! Wahlrecht und Wahl— 

ausſicht nach dem letzten badiſchen Wahlgeſetz. Karlsruhe 1929, Ba— 

denia A.⸗G., 160 (84 S.). 

Das kleine, volkstümlich geſchriebene Büchlein, eine echt praktiſche Be⸗ 

lehrung des badiſchen Zentrumsführers, gehört auch zur Geſchichte, weil es 

einen nicht unwichtigen Teil der neueſten Zeitgeſchichte beleuchtet. Die Ver— 

anlaſſung zur Abfaſſung desſelben war die notwendige Anderung des Wahl— 

geſetzes von 1919 durch die Wahlreform vom 1. Juli 1927. Bündig und 

klar werden die Arſachen der Wahlreform, das Zuſtandekommen derſelben 

im Landtag, ihre Ziele und praktiſche Anwendung auf das Land aus— 

einandergeſetzt. Ebenſo klar und treffend finden die Wahlausſichten an 

der Hand der Statiſtik für die 22 Wahlkreiſe ihre Anterſuchung. Das 

Schriftchen wird ſomit auch für eine ſpätere politiſche Geſchichte Badens 

wertvoll ſein. 

Dr. Joſ. Clauß.





Bericht über das Vereinsjahr 1928/20 

Auf der 28. ordentlichen Fahresverſammlung am 4. Dezem⸗ 

ber 1928 konnte der Vorſitzende auf die vorzüglich verlaufene 
außerordentliche Jahresverſammlung vom 19. September 1928 

in Mannheim hinweiſen, wo Prof. Dr. Ahlhaus, jetzt Privat⸗ 

dozent in Würzburg, die Aufmerkſamkeit ſeiner zahlreichen Zu— 

hörer durch einen gelehrten Vortrag „aus der Geſchichte der 

oberrheiniſchen Landdekanate“ in Spannung hielt und Architekt 

Kald über die Baugeſchichte der Jeſuitenkirche Mannheim 

ſprach. Den Vortrag für die Jahresverſammlung ſelbſt hatte, 

nachdem im Jahr zuvor (22. November 1927) Archivdirektor 
Prof. Dr. Albert auf Grund neuen OQuellenmaterials über 

„Freiburg und die erſte Biſchofsweihe im Jahre 1927“ geſprochen 

hatte, für dieſes Mal Prof. Dr. Schaub übernommen, der einen 

hochintereſſanten Aberblick über „Römiſche Nuntien im Breis⸗ 

gau“ und damit über die Beziehungen Freiburgs zum päpſtlichen 

Stuhl gab. Der Vorſitzende konnte außerdem die erfreuliche 

Mitteilung machen, daß die „Notgemeinſchaft der deutſchen 

Wiſſenſchaft“ 2000 Mark zur Finanzierung der Jubiläumsbände 

zur Verfügung geſtellt habe, wofür auch an dieſer Stelle der 

beſte Dank ausgeſprochen ſei. Die außerordentliche Jahresver— 

ſammlung des Jahres 1929 fand am 7. November in Waldshut 

ſtatt. Sie war ſehr gut beſucht. Der ausgezeichnete Vortrag 
des Herrn Pfarrers Dr. Ginter Ludwigshafen) über das 

Thema „Südbadiſcher Barock“ mit Lichtbildern feſſelte die Zu⸗ 
hörer vom Anfang bis zum Schluß. Da die Zeit ſchon vor— 
gerückt war und es dunkel wurde, erſetzte Geiſtl. Rat Stadt⸗ 

pfarrer Dr. Bieſer ſeine Führung durch die Stadt durch einen 

Vortrag aus der Kunſt⸗- und Kirchengeſchichte Waldshuts. Die 

ordentliche Jahresverſammlung des Jahres 1929 fand am 

17. Dezember in Freiburg ſtatt. Stadtpfarrer Dr. H. Feurſtein
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ſprach auf Grund der neueſten Funde über das Thema „Der 

Maler Matthias Grünewald“. Es war für den Verein eine 

beſondere Freude, einen der erſten Kenner über Grünewald zu 

hören, der ſeine kunſtgeſchichtliche und geſchichtliche Bedeutung 
namentlich auch im Hinblick auf die Reformation mit über— 

legener Sachkenntnis auf dem breiten Hintergrund der Zeit— 
geſchichte in glänzender Form herausſtellte. Daran ſchloß ſich 
eine lebhafte Diskuſſion. Rückblickend auf die großartig ver⸗ 

laufene Katholikenverſammlung zu Freiburg erinnerte der Hoch— 

würdigſte Herr Weihbiſchof, der zugleich die Grüße des Hoch— 
würdigſten Herrn Erzbiſchofs überbrachte, an die hiſtoriſche Be— 

deutung des Jahres 1929. 

Der Vorſitzende teilte mit, daß demnächſt ein neuer Band 
der oberrheiniſchen Abhandlungen in Druck gehen werde, 

daß aber der Druck des neuen Bandes des Diözeſan-Archivs, 
der als dritter und letzter Teil der „Beiträge zur Gründungs— 

geſchichte der oberrheiniſchen Kirchengeſchichte“ außerordentlich 

wertvolle Abandlungen bringen werde, durch beſondere Am— 

ſtände veranlaßt, ſich verzögert habe. Wir bitten, dies zu ent⸗ 

ſchuldigen, zugleich verſprechend, daß wir uns alle Mühe geben 
werden, die folgenden Bände wieder rechtzeitig am Ende des 

Jahres erſcheinen zu laſſen. 

An Geſchenken, wofür wir hier herzlich danken, erhielt der 

Verein: 2000 Mark von der Notgemeinſchaft der deutſchen 

Wiſſenſchaft. 

Mit großem Schmerze gedenken wir der verſtorbenen Mit— 

glieder des Vereins, darunter Prälat Domkapitular Dr. Weber 

und unſere um den Verein verdienten Ehrenmitglieder Baron 
Dr. F. Geier und Hauptkaſſier Späth. R. i. p. 

Allen Gönnern und Freunden des Vereins entbieten wir 

Gruß und Dank. 

Freiburg i. Br., den 28. Februar 1930. 

Prälat Prof. Dr. E. Göller, 1. Vorſitzender.



Bericht 
über das Vereinsjahr 1929. 

Mitgliederſtand: 

Stand am 1. Dezember 198909 899 Mitglieder 

Geſtorben im Jahre 1929. 17 

Ausgetreten „ „ 1929. — 9 26 „ 

873 Mitglieder 

Neu eingetreten im Jahr 1929... 14 Mitglieder 

Stand am 16. Dezember 1929 . . 887 Mitglieder 

Ehrenmitgliede 3 

Vorſtandsmitglieder. 11 

Ausſchußmitglieder 2 

Ordentliche Mitglieder.. 871 

Geſtorben ſind im Jahre 1929 die Mitglieder: 

Bury, Joſ., Dekan und Pfarrer in Grießen. 

Deufel, K., Oberreallehrer in Stuttgart. 

Engeſſer, F S., Benefiziat in Arloffen. 

Fleiſchmann, Al., Superior in Neuſatzeck. 

Götz, Och., Pfarrer in Großrinderfeld. 

Holz, O., Stadtpfarrer in Neckargemünd. 

Kleiſer, Eng., Pfarrer in Sinzheim. 

Lohr, Herm., Dekan und Stadtpfarrer in Meßkirch. 

Mülhaupt, F. K., reſ. Pfarrer in Meersburg. 

Ott, W., Studienrat in Hechingen. 

Pfiſter, Peter, Pfarrer in Baden“LLichtental. 

Simon, Zoh., Pfarrer in Oberprechtal. 
Späth, Paul, Hauptkaſſier in Freiburg, Ehrenmitglied. 

Steinbach, K. A., Pfarrer in Billigheim. 

Anmut, Konr., Pfarrer in Talheim. 

Weber, Dr. Simon, Domkapitular in Freiburg. 

Wehrle, Friedr., Pfarrer in Müählenbach.







Land am Oberrhein 
... 

Alemanniſches Heimatbuch. Mit 4 Farbholzſchnittafeln 

und 12 Holzſchnitten im Text von Emil Bizer. Lex.⸗8⸗ 

(VIII u. 128 Seiten) In Pappband 8 50 Mk. 

Inhalt: Norbert Jacques: Bodenſee. — Fritz Lieb⸗ 

rich: Zwiſchen Anterſee und Rheinfelden. — Johannes 

Muron: Baſel. — Otto Ernſt Sutter: Markgraflerland. 

— Franz Schneller: Zwiſchen Schwarzwald und Vogeſen. 

— Wilhelm Hauſenſtein: Das Badiſche. 

Fünf Schriftſteller und ein Maler beſchreiben ihre Heimat. 

Alemanniſches Stadt⸗ und Stromland, vom Bodenſee bis gegen 

Karlsruhe, vier Länder am Oberrhein, zeigen ihre Schönheit 

und Eigenart. 

Das iſt ein Buch, das nicht ein raſch vorüberziehendes 

Thema birgt. Die Heimat iſt unvergänglich. Die Verfaſſer 

des Buches haben ihre Jugend⸗ und Mannesfahre darin gelebt. 

Das iſt das Echte und dauernd Wirkſame in dieſem Werk. 

Alemannen werden es als einen Spiegel ihres Weſens und ihrer 

Heimat lieben und es in ihre Familie tragen; alle andern 

werden darin erkennen, wie verwachſen Volkstum und Land⸗ 

ſchaft am Oberrhein iſt. 

Die Ausſtattung iſt muſtergültig. 

  

Herder Verlag, Freiburg im Breisgau  
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